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Landtags-Abschied.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Prenhen lc.
entbieten Unseren getreuen Ständen der Rhcinvrovinz Unseren gnädigsten Gruß nnd ertheilen
hiermit auf die Uns vorgelegten Outachten und Anträge des in den Jahren 1883 und 1884
versammelt gewesenen 29,, bezw. 30. Prcwinzi.rl-Landtagcsden nachstehenden Bescheid,

Statut für die Rheinische Provinzial-Hülfskasse.
Der von Unseren getreuen Ständen unter dem 8. Dezember 1883, bezw, 18. Dezember

1884 gefaßte Nefchlnh wegen Abänderung des Statuts für die Nheinifche Provinzial-Hülfskasse
vom 25. April 1882 hat durch den von Uns unter dem 25. März 1885 genehmigten,durch die
Regicrungs-Amtsblätter der Provinz veröffentlichtenErsten Nachtrag zu dein erwähnten Statnt
seine Erledigung gefunden.
Gesetz-Entwurf, betreffend die Zusammenlegung der Grundstücke im Bezirk des

ehemaligen Avpcllationsgcrichtshofes zu Köln.
Der von Uuferen getreuen Ständen begutachteteGesetz-Entwurfist dein Landtage der

Monarchie iu der diesjährigen Session vorgelegt, unter dem 24. Mai d. I. zum Gesetzeerhoben
und in der Gesetz-SammlungSeite 156 verkündet worden.

Gesetz-Entwurf, betreffend die Veräußerung und hypothekarifche Belastung von
Gruudstücken im Geltungsbereiche des Rheinischen Rechts,

Auch dieser von Unseren getreuen Ständen begutachteteGesetz-Entwurfist, nachdemder¬
selbe die Iustimmnng des Landtages der Monarchie erhalten hat, unter dem 20. Mai d. >> znm
Gesetze erhoben und in der Gesetz-SammlungSeite 139 veröffentlichtworden.

Zu Urkund diefer Unserer gnädigsten Bescheidung haben Wir den gegenwärtigen
Landtagsabschicd Höchsteigenhändigvollzogen und verbleiben Unseren getreuen Ständen in
Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 9. November 1885.

(L. 8.) gez.: Wilhelm.

ggez: von Putttamer. Maybach. Lueiuö. Friedbcrg. von Boettichcr.
vo» Goßler. von Scholz. Bronsart von Schelleudorf.

Landtags-Abschied
für die in der Zeit vom 27. November
bis 13. Dezember1883 und vom 14. bis'
22. Dezember 1884 versammelt gewesenen

Stände der Nheinvrovinz.



Propositions-Dekret.

Wir Wilhelm von Gsttes Gnaden König von Preußen tc.
entbieten Unseren zum Provmzial-Landtage versammelten getreuen Ständen der Nheinprovinz
Unseren gnädigsten Gruß und lassen Ihnen folgende Propositionen zur Erledigung zugehen.

1. Zu den der Provinz angehörigen Vezirkskommissionen für die klassisizirte Einkommen¬
steuer haben Unsere getreuen Stände neue Mitglieder und Stellvertreter in Gemaßheit des
Artikels I. §, 24 des Gesetzes vom 25. Mai 1873 wegen Abänderung des Gesetzes vom 1. Mai
1851, betreffenddie Einführung einer Klassen- und llassisizirtenEinkommensteuer(Ges.-S. 1873
S. 213) zu wählen. Hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen Vezirtskommissionen zu wählenden
Mitglieder und Stellvertreter, sowie hinsichtlichder übrigen, bei den Wahlen zu beobachtenden
Momente wird Unser Kommissarinsden getreuen Ständen weitere Mittheilungen machen.

2. Mit dem 1. Juli 1886 läuft das Mandat der nach z. 41 des Gesetzes vom 8. März
1871, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzesüber den Unterstützungswohusitz(Ges.-S.
S. 130) von dem Provmzial-Landtage gewählten Mitglieder der Rheinischen Deputation für das
Hcimathwesenund deren Stellvertreter ab. Unsere getreuen Stände werden daher die Neuwahlen
der bezeichnetenMitglieder nnd Stellvertreter für einen weiteren dreijährigenZeitraum vom 1. Juli
1886 ab zu vollziehenhaben.

3. Sodann wird von Unseren getreuen Ständen in Gemäßheit des §, 30 Nr. 4 des
Reichs-Militär-Gesetzesvom 2. Mai 1874 (R.-G.-Bl. S. 45) und des ß. 2 Nr. 6 des ersten
Theiles (Ersatzordnung) der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 die Neu- bezw.
Ersatzwahl von bürgerlichenMitgliedern und Stellvertretern der Ober-Ersatz-Kommissionender
dortigen Provinz vorzunehmensein.

Die Dauer des Provinzial-Landtages haben Wir auf 14 Tage bestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuem Ständen in Gnaden gewogen.
Gegeben Berlin, den 9. November 1885.

(I.. 8.) gez.: Wilhelm.

gez.: von Putttamer. Manbach. Lucius. Friedberg, von Boetticher.
von Goßler. von Scholz. Bronsart von Schellendorf.

An
die zum Provmzial-Landtage versammelten

Stände der Nheinprovinz.



Verzcichnih
der zum 31. RheinischenProomzial-Landtage in Düsseldorf anwesend gewesenen

Standeöherren nnd Abgeordneten.

Landtags Marschall:
Ee. DurchlauchtWilhelm Fürst zu Wied aus Neuwied.

Me-Kandtags-Warschall:
Freiherr von Solem ach er-Antw eiler, Königl. Kammerherr uud Schlohhauvtmann aus

Wachendorf,Kreis Euskirchen.

I. Stand:
t. Se, DurchlauchtWilhelm Fürst zu Wied aus Neuwied.
2. Se. DurchlauchtAlfred Fürst und AltgrafzuSalm-Neifferscheidt-Dyckzu SchlohDyck.
3. Als Vertreter Sr. Durchlaucht des Fürsten Georg von Solms-Braunfels zu

Braunfels, Prinz Hermann zu Solms-Braunfels, Durchlaucht.
4. Als Vertreter Sr, Durchlaucht des Fürsten Hermann zu Solms-Hohensolms-

Lich zu Lich, Freiherr von Diergardt zu Morsbroich.

Wahlbezirk:
Eoblenz-Trier-Küln.

ll. für den Regierung^
bezirk Coblenz.

d. für den Regierungs¬
bezirk Köln.

l>. im Allgemeinen,

do.

do.

do.

II. Stand:

1. Herr Graf zu Westerholt-Gysenberg, KöniglicherKammerherr,
Schloßhauptmann und Rittmeister a. D. aus Schloß Arenfels,
Kreis Neuwied.

2. Herr Freiherr von Svies-Vüllesheim, KöniglicherKammerherr
zu Haus Hall, Kreis Heinsberg.

3. Herr Freiherr von Solemacher-Antweiler, Vice-Landtags-
Marschall,Königlicher Kammerherrund Schlohhauvtmann zu Wachen¬
dorf, Kreis Euskirchen.

i. Herr Freiherr Franz Egon von Fürstenberg-Gimliorn zu
Gimborn, Kreis Gummersbach.

5. Herr Freiherr Egon von Fürstenberg-Heiligen'hoven, König¬
licher Landrath zu Heiligenhoven,Kreis Wipperfürth.

6. Herr Graf Gisbert Egon von Fürstenberg-Stammheim,
KöniglicherKaminerherr zu Stammheim, Kreis Mülheim a. Rhein.



Wahlbezirk: !
Coblenz-Trier-Köln.

<:. int Allgemeinen. ?.
bo. 8.

bo. 9.

do. 10.

do. 11.

d°. 12.

Aachen-Düsseldorf.
». für den Regierungs¬ 13.

bezirk Aachen,

I,. für den ehemaligenRe¬ 14.
gierungsbezirk Eleue,

e. im Allgemeinen. 15.

bo. 16.

bo. 17.
bo. 18.
do. 19.

do. 20.
bo. 21.
bo. 22.

do. 23.

do. 24.

do. 25.

Köln. 1.
do. . 2.

Aachen. 3.
Düsseldorf. 4.

(5oblenz, 5.
Trier. 6.

Herr Freiherr Eugen von Loö, Königlicher ^audmlh zu Siegbnrg,
Herr Freiherr Max von Vüsclager zu Pcvvcnhoucn, Kreis
Nheinbach.
Herr Graf Otto von Veißel-Gvmnich, Königlicher Landralh und
Polizei-Direktor zu Coblenz.
Herr Freiherr von Steffens, Königlicher Kammerherr und Ge¬
heimer Legationsrath zu Burg Godorf.
Herr Freiherr Dr. von la Valctte St. George, Professor zu
Bonn.
Herr Carl August von Groote, Rittergutsbesitzerund Bürger¬
meister zu Godesberg.

Herr Graf Alfred von Homvcsch-Ruhrig, Königlicher Kammer¬
herr zu Schloß Rührig, Kreis Erkelenz.
Herr Graf Wilhelm von Hoensbroech aus Schloß Haag, Kreis
Geldern.
Herr Seul, GeheimerNcgierungsrath und Direktor der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät in Düsseldorf.
Herr Freiherr von Wenge-Wulffen, Major a. D. zu Overbach,
Kreis Iülich.
Herr Freiherr Nudolvh von Gevr zu Haus Laen, Kreis Geldern.
Herr Freiherr von Gerde, Landrath a. D. zu Geldern,
Herr Freiherr von Geyr-Schwevvenburg, KöniglicherKammer¬
herr zu Müddersheim.
Herr Bruno von Heister zu Düsseldorf.
Herr Freiherr Franz von Dalwigk-Lichtenfels zu Düsseldorf.
Herr Freiherr A. von Cynatten, Königlicher Kammerherr zu
Düsseldorf.
Herr Graf Franz von Svee, KöniglicherKammerherr zu Schloß
Heltorf.
Herr Graf Wilderich von Svee, ^andrath a. D. zu Unter-Maubach,
Kreis Düren.
Herr Freiherr Friedrich vou der Lehen, zu Bloemersheim,
Kreis Moers.

III. Stand:
Herr W. Kaefen, Kommerzienrathzu Köln.

„ August Heuser, Kommerzienrathzu Köln.
„ Sommer, Beigeordneter zu Aachen.
„ Courth, Iustizrath zu Düsseldorf.
„ Wegeler, Kommerzienrathzn Coblenz.
„ Jungen, Ober-Negierungsratha. D.und Beigeordneterzu Trier.



WllWcznl:
Elberfeld.
Barmen,
Crefeld.

Krcnznach,Kirn:c.
Zell, Trarbach :c.

Ehrenbreitstein,
Vallcndar:c.
Saarlouis,

Saarbrücken «.
Vierzig, Priun:c.

Montjoie, Eupcn :c.
Düren, Gemünd .'c.
Iülich, Eschweiler:c.
Bonn, Münstereifel:c.

Deutz, Vlülheim
a. Nh. «.
Ratingen,

Kaiserswerth :c.
Dnisbnrg, Mülheim

a. d. Ruhr ?c.
Cleve, Wesel :c.

Neuß, Greueubroich:c.
Lennep, Nonsdorf:c.

Solingen,Neinscheid:c.

Coblenz-St. Goar.
Cochem-Mapen.

Adenau-Ahrnieiler-
Zell.

Altenkirchen-Wetzlar.
Kreuznach-Timmern.

Nenwied.
Vonn-Enskirchen-

Nheinbach.
Mülheim-Gnmmers-

bach-Wipperfürth.
Köln Land und

Nergheim,

7, Herr Theodor Dietze, Beigeordneter zu Elberfeld.
8, „ Ernst u on Eyn ern, Kaufmannund StadtuerordneterznBarmen.
9, „ Theodor Pelizäus, Rentner zu Crefeld.

10. „ Victor Sahler, Beigeordneterzu Kreuznach.
11. „ Ignatz Mels heimer, Rentner und Beigeordneter zu Zell.
12. „ Hermann Nadermacher, Beigeordneterzu Nenwied.

13. „ L. H. Noechling, Gutsbesitzerzn St. Johann.

14. „ E. I. Nels, Beigeordneter zu Prüm.
15. „ A. von Grand-Nn, Rittergutsbesitzerzu Eupen.
16. „ Clemens August Hoffsü mmer, Papierfabrikant zu Düren.
1?. „ Ferdinand Fischer, Bürgermeister zu Eschweiler.
18. „ Philipp Hoffnlann, Beigeordneterzu Ehrenfeld.
19. „ Theodor Lucas, Beigeordneterzu Mülheim a. Rhein.

20. „ G. Conze, Beigeordneter zn Langenberg, Kreis Mettmann.

21. „ Julius Brockhoff, Beigeordneter zu Duisburg.

22. „ Nudolph von Monschaw, Hauptmann a. D. zu Goch,
Kreis Cleve.

23. Herr Theodor Croon, Beigeordneter zu M-Gladbach.
24. „ Eugen Kattwinkel, Kaufmann nnd Beigeordneter aus

Wermelskirchen,Kreis Lennep.
25. Herr Carl Friederichs, Kommerzienmthzu Nemscheib.

IV. Stand:
1. Herr Jacob Caspers, Gutsbesitzerzu Bubenheim, Kreis Coblenz.
2. „ Jacob Peters, Gutsbesitzer zu Fressrrhof bei Ochterdung,

Kreis Manen.
3. Herr Caspar Grod, Steinhauerei- und Grundbesitzerzu Brohl,

Kreis Ahrweiler.
4. Herr Heinrich Beppler, Grundbesitzer zu Niedercleen,KreisWetzlar.
5. „ Martiu Esselborn, Gutsbesitzer nnd Gemeindevorsteherzu

Mandel, Kreis Kreuznach.
ss. Herr Adolph Reinhard, Gutsbesitzer zn Heddesdorf,Kreis Nenwied.
?. „ Joseph Friugs, Gntsbesitzerzu Hersel, Kreis Bonn.

8. „ Eugen Bnchholz, Gutsbesitzer zu Crommenohl, Kreis
Wipperfürth.

9. Herr Joseph Hubert Weidt, Bürgermeister n. D. und Gnts¬
besitzer zu Grohkönigsdorf,Landkreis Köln.



Wahlbezirk:
Siegburg-Waldbroel.

Mülheim a. d. N.¬
Essen.

Düsseldorf-Solingen-
Mettlnann-Lem«p.

Rees-Cleve.

Geldern-Kempen.
Moers-Crefeld.

Gladbach-Neuß-
Greuenbroich.
Saarbrücken-

Ottweiler-St. Wendel.
Landkreis Trier,
Stadtkreis Trier

(Vororte und Land¬
gemeinden).

Saarburg-Merzig-
Saarlouis.

Bernkastel-Wittlich.

Daun-Prüm-Vittblirg.
Iülich-Düren.

Aachen Land-Geilen-
kirchen.

Heinsberg-Erkelenz.
Eupeu-Malmedy-

Schleiden-Montjoie.

10. Herr Carl Eich, Bürgermeister und Gutsbesitzer aus Böoingen,
Siegkreis.

11. Herr Clemens Hoffstadt, Oekonom zu Vogelheim bei Borbeck,
Landkreis Essen.

12. Herr Julius Wolters, Rittergutsbesitzerzu Düsseldorf.

13. Herr Freiherr Felix von LoL, Gutsbesitzer aus Terporten, Kreis
Cleve.

14. Herr Bonniger, Gutsbesitzerzu Vorst, Kreis Kempen.
15. „ Johann Mathias Schmitz, Gutsbesitzer zu Renneshof bei

Willich, Landkreis Crefeld.
16. Herr Werner B reu er, Bürgermeisterzu Neuwerk, Kreis M-GIadbach.

17. „ Herr Alex. Schmidt von Schwind, Major a. D. und
Gutsbesitzerzu Eschberg,Kreis Saarbrücken.

18. Herr Wilhelm Rautenstrauch, Gutsbesitzer zu Eitelsbach, Land¬
kreis Trier.

19. Herr Eugen Anton Boch, GeheimerKommerzienrathzu Mettlach,
Kreis Merzig.

20. Herr Friedrich Herrmann, Guts- und Gerbcreibesitzerzn Mül¬
heim, Kreis Berncastel,

21. Herr Ioh. Peter Limbourg, Gutsbesitzerzu Vitburg.
22. „ Jacob Iansen, Gutsbesitzeraus Binsfeld, Kreis Düren.
23. „ Joseph Bürsgens, Gutsbesitzer zu Altstreifeld, Landkreis

Aachen.
24. Herr Hubert Schlick, Gutsbesitzer zu Holzweiler, Kreis Erkelenz.
25. „ Severin Haack, Landwirth und Bierbrauereibesitzer zu

Mechernich, Kreis Schleiden.



^. Geschäfts-Zitzungs-Protokolle.





Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

mn Sonntag den 29. November 1685.

Na<5 Benuohnnng des in den Hauptkirchenbeider Konfessionen stattgehabten feierlichen

Gottes "elten sich um 12 Uhr die Mitglieder des Landtags uu .chuugssaale des

Pr°vwziabStändcha^es. ^ geleitet trat gegen 12'. Nhr der WniMe Landtags-KomnMar,

Herr Obe^rMmt der Nheiuprovinz 1.r. von Nardeleben in den Saal, um den 31. Ma¬

nischen stenographischer Bericht - theilte der Herr Landtags-

Konuni ar ,mt, daß des Kcnsers m° «°'"^ l, ^ , , ^

^'.«m «!««"" 33ch« d« ««',. Schl»Mu,— >md «»m,,,.rh«n,,

«...5 d.f «35» «—«!'nmg >« «°m««e d" dmch M«°u! »"h«'«^ ».««d««,'

Nch!°„ »"d M»^^ ^,^. ,„>d «M°«.«.'r der B.Ms.Km,.,,«Isi°.,m I». d« !<»,»

Zu« «ch»° d!° GM»ch!« >«d U,,tt»»° dn bndn,
N.wt I»,m> d.„ »"«°«°«/"'2»^'» «d °r!U.!. !°d««> i,„ N»m°,> S°>„« ««UM
!<>Kt!>n Vrommilll-Landtage dem Laudtllgs-ÄmrlcyauU'w r^. ,

dreimaliges Hoch aus, in melches die Versammlnng begeistertemstuumt.
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Nachdem der Herr Landtags-Kommissar, von der Empfangs-Deputation wiederum
geleitet, den Saal verlassen hatte, richtet der Landtags-Marschall in Beginn der geschäftlichen
Verhandlungen die Bitte an die Versammlung, ihn wie bei den früheren Sessionen des Landtags
so auch diesmal in Leitung der Geschäftemit Vertrauen und Nachsicht zu unterstützen.

Zu Protokollführern ernennt der Landtags-Marschall die Herren Freiherr Eugen
von Loö und Nadermacher und wird letzterer mit dem Protokoll für die heutige Sitzung
beauftragt.

Die Führung des Journals wird dem Grafen von Beißel-Gnmnich übertragen.
Sodann erinnert der Landtags-Marschall daran, daß seit der letzten Landtags-Ver-

sammlung durch Tod die Mitglieder Troost, Freiherr von Vourschcidt und Maas sowie der
stellvertretende Abgeordnete Letixerant abgerufen seien; die Versammlung erhebt sich zum ehrenden
Angedenken von den Sitzen.

Der Landtags-Marschall verliest den Allerhöchsten Landtags-Abschiedund das Aller¬
höchste Provositions-Dekret, wobei er sich über die Behandlung der in Letzteren: überwiesenen
Wahlangelegenheitcnfür eine der nächsten Sitzuugen Bestimmung vorbehält, uud macht sodann
über die vorgenommeneBildung der Ausschüsse Mittheilung.

Dieselbe ist folgende:
I. Ausschuß.

Angelegenheiton, welche uon der I. Abtheilung der ständischen Lentralstelle ressortiren
und welche den Ständefonds betreffen.

Vorsitzender:Vice-Landtagö-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler.
Mitglieder: 1. Graf zu Wcsterholt. 2. Freiherr Ellgen von Lo8. 3. Graf von Hoens-

broech. 4. Freiherr von Evnatten. 5. Freiherr von der Leyen. 6. Heuser. 7. Sommer.
8. Courth. 9. Dietze. 10. von Eynern. 11. von Gmnd-Ny. 12. Croon. 13. Wolters.
14. Freiherr Felix von Lo8. 15. Bleuer. 16. Schmidt von Schwind. 17. Limbourg. 18. Schlick.
19. Freiherr von Diergardt.

Beamte der provillzialständischenVerwaltung: Landes-Direktor Klein. Landesrath
Fritzen. Landesrath Küster. Landes-Baurath Guinbert. Für Angelegenheitender Prouinzial-
Fcucr-Societät: Direktor Seul.

Gombinirter II. und III. Ausschuß.
Angelegenheiten, welche von der II. und III. Abtheilung der ständischen Ventralstelle ressortiren.

Vorsitzender:Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven.
Mitglieder: 1. Freiherr M. von Voeselager. 2. Seul. 3. Freiherr Nud. von Geyr.

4. Freiherr von Dalwigk. 5. von Heister. 6. Graf Franz von Svee. ?. Kaesen. 8. Jungen.
9. Pelizäns. 10. Hoffsümmcr. 11. Conze. 12. Fricderichs. 13. Beppler. 14. Esselborn.
15. Weidt. 16. Vönniger. 17. Herrmann. 18. Bürsgens.

Beamte der prouinzlalständischenVerwaltung: Landes-Direktor Klein. Landcsrath
Klausener. Laudesrath Brandts. Landes-Baurath Guinbert.

IV. Ausschutz.
Angelegenheiten, welche von der IV. Abtheilung der ständischen Lentmlstelle ressortiren.

Vorsitzender: Graf von Fürstenberg-Stammheim.
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Mitglieder: 1, Freiherr von Spies-Büllesheim. 2, Graf von Beissel, 3. Freiherr von
Lavalette-St. George. 4. Freiherr v, Wenge-Wulffcn. 5. Gmf Wilderich von Spee. 6. Mels-
hcimcr. 7. Nels. 8. Fischer, 9. Lucas. 10. von Monschcuv. 11. Kattwinkel. 12. Caspcrs.
13. Frings. 14. Hoffstadt. 15. Schwitz. 16. Noch. 17. Iansen.

Beamte der provinzialständischenVerwaltung: LandcsdirektorKlein. Landesrath Fritzen.
Landesrath Küster. Landes-Baurath Sachse.

V. Ausschutz.
. Angelegenheiten, welche von der V. Abtheilung der ständischenCentralstelle ressortiren.

Vorsitzender:Freiherr von Gevr.
Mitglieder: 1. Freiherr von Fürsteubcrg-Gimborn. 2. Freiherr von Steffens. 3. Frei¬

herr Carl von Groote. 4. Graf Hompesch. 5. Freiherr von Eerde. 6. Wegeler. 7. Sahlcr.
8. Radermacher. 9. Nöchling. 10. Hoffmann. 11. Brocthoff. l2. Peters. 13. Grod. 14. Buch-
holz. 15. Reinhard. 16. Eich. 17. Nautenstranch. 18. Hack.

Beamte der provinzialständischen Verwaltung: Landes-DirektorKlein. Landesrath v. Metzen.
Landes-Baurath Dreling.

Der Vice-Landtags-Marschall, Freiherr von Soleiuacher-Antweiler,welcher den Vorsitz
im I. Ausschusseführt, wird vom Landtags-Marschall zugleich sämmtlichen übrigen Ausschüssen
mit berathender Stimme zugetheilt, desgleichender Abgeordnete von Heister dem IV. Ausschuß
für die laudwirthschaftlichcnAngelegenheitenund dein V. Allsschußfür die Behandlung des Etats
der Provinzial-Straßenverwaltung.

Die Vorlagen des Provinzial-Verwaltungsraths werden an der Hand der gedruckt vor¬
liegenden Uebersicht den einzelnenAusschüssen wie folgt überwiesen.

I. Ausschuß.

1 Verwaltungs-Bericht für das Etatjahr vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
2. ......., „ 1- „ 1«84 „ 31. „ 1885.
3. Neuwahl des Provinzial-Verwaltungsraths.
4. Dechargirnng der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben für den Provinzial-Landtag,

den Provinzial-Verwaltnugsrath und die provinzialständischeCentral-Verwaltungsbehördepro
1882/83 und 1883/84.

5. Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-Verwaltungsraths und der provinzialständischen
Central-Verwaltungsbehördefür die Etatjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und
vom 1. April 1887 bis 3l. März 1888.

6. Etat der Wittwen- und Waisenkasfe der provinzialständischenBeamten der Nheinprovinz für
die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 1887 und vom 1. April 188? bis
3l. März 1888.

7. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend den Erlaß eines Normal-Besoldungs-
Etats für die oberen Beamten.

8. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffenddie Einrichtung einer elektrischen Beleuch¬
tung im Ständehause.

9. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffendUnterstützung der früher bei der vrovin-
zialstäudifchenCentral-Verwaltungsbehördebeschäftigtgewesenen Kanzlei-HülfsschreibersAsbeck.
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10. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Benachrichtigung der eingetragenen
Hypothekargläubiger im Bezirke des Rheinischen Rechts hinsichtlich der durch Gesetz vom 22.
Mai 1885 vorgeschriebenen Aenderungen bei der Erneuerung von Hypothekeneintragungen.

11. Dechargirung der Rechnung über die Central-Kassenvcrwaltnng und den Kreisfonds pro 1882/83'
und pro 1883/84.

12. Haupt-Etat der prouinzialständischen Verwaltung der Nheinprouinz für die Etatsjahre vom
I.April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 188? bis 31. April 1888 nebst zuge¬
hörigem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths.

13. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Verwenduug der sogenannten Kreis¬
rente, beziehentlich der angesammelten Bestände der Letzteren zu den im Dotations-Gesctz vom
8. Juli 18?5 vorgesehenen Zwecken.

14. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend Aenderung in dem Aufbringnngsmodus
der Provinzialumlage.

15. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend Zusammenstellung der Aktiva und Passiva
der provinzialständischen Verwaltung der Nheinurovinz.

16. Dechargirung der Rechnung der Rheinischen Provinzial - Feuer - Societät pro 1882 und
pro 1883.

1?. Etat der Rheinischen Prouinzial-Feuer-Societät für die Etatjahre vom 1. Januar bis
31. Dezember 1886 und uom 1. Januar bis 31. Dezember 188?.

18. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Errichtung einer Feueriuehr-Unfall-
kasse in der Nheinprouinz.

19. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend den Antrag des Ausschusses des Verbandes
der Rheinisch-Westfälischen Feuerwehren auf Subvcutionirung aus Proviuzialmitteln.

20. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend den Entwurf eines Nachtrags zum Re¬
glement der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät.

21. Dechargirung der Rechnung über die Einnahme und Ausgabe der Rheinischen Provinzial-
Hülfskasse pro 1882/83 und pro 1883/84. (Jahrgang 1882/83 mit Rechnung über den
Ständefonds und den Meliorationsfonds.)

22. Dechargirung der Rechnung über den Ständefonds pro 1883/84.
23. Mittheilung über die erfolgte Genehmigung der vom 29. und 30. Proviuzial-Landtage

beschlossenenNachträge zum Statut der Rheinischen Prouinzial-Hülfskasse.
24. Dechargirung der Rechnung über den Meliorationsfonds pro 1883/84.
25. Dechargirung der Nechuung über den Irrenanstalts-Amortisations- und Verzinsuugsfouds pro

1882/83 und 1883/84..
26. Ausgabe-Etat der Rheinischen Prouinzial-Hülfskasse für die Etatsjahre vom 1. April 1886

bis 31. März 1886 und vom 1. April 188? bis 31. März 1888.
27. Etat über die Verwendung des Ziusgewinnes der Rheinischen Prouinzial-Hülfskasse (Stände¬

fonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und uom 1. April 188?
bis 31. März 1888.

28. Etat über die Verwendung des Zinsgewinnes des Rheinischen Meliorationsfonds für die
Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und uom 1. April 188? bis 31.
März 1888.

29. Referat, betreffend den Antrag des Kirchenuorstandes und der Gemeindevertretuug der Pfarre
zum h. Severin zu Köln auf eiue Beihülfe zur Restauration des Kirchthurmcs,
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30. Referat, betreffend den Antrag des Vereins zur Ausschmückung der katholischen Pfarrkirche
zu Barmen auf Gewährung einer angemessenenUnterstützungzur Ausstattung und dekora¬
tiven Nusschmückuug dieser Kirche.

31. Referat, betreffendden Antrag des Vereins zur Beschaffung eines stilgerechten Flügelaltars
für di/katholische Pfarrkirche zu Nuhrort auf Gewährung einer Beihülfe zu diesem Zwecke.

32. Referat, betreffendden Antrag des Kirchenuorstandesvon St. Gereon in Köln auf Bewilli¬
gung einer Beihülfe zur Restauration dieser Kirche.

33. Referat, betreffendden Antrag der katholifchenGemeinde zu Merzig auf Gewährung einer
Beihülfe aus Provinzialmitteln zur Restauration der dortigen Pfarrkirche.

34. Referat, betreffend den Antrag der landwirtschaftlichen Bank zu Trier auf Bewilligung
einer jährlichen Summe von 5000 M. ä tonä peräu oder eiues entsprechenden unverzins¬
lichen Darlehnes behufs Deckung der von unbemitteltenBauer» für von der Bank erworbene
Kühe zu leistenden ersten Anzahlung von 30 M.

35. Referat, betreffendden Antrag der Königlichen Negierung zu Aachen auf Bewilligung einer
Subvention zur Negulirung des Roerfluffes.

36. Autrng des Kirchenuorstandesder Pfarrgcmeinde Kaiserswerth auf Bewilligung einer Bei¬
hülfe von 10 000 M. zur Restauration der Pfarrkirche.

37. Autrag der Franziskanerinnen zu Kloster Carthaus bei Trier auf Bewilligung einer Beihülfe
von 20 000 M. zur Wiederherstellungder ehemaligenKlosterkirche daselbst.

38. Antrag des katholischen Kirchenvorstandesvon Neuwerk,Kreis M.-Gladbach, auf Bewilligung
eines Zuschusses von 10 000 M. zur Restauration der Pfarrkirche.

39. Antrag" des katholifchen Kirchenvorstandcszu Wermelskirchcn,Kreis Lennev, auf Deckung des
durch Restauration und Erweiterung der Pfarrkirche entstandenenDefizits von 15 000 M.

40. Antrag des katholischen Kirchenvorstandeszu M.-Gladbach auf Uebernahme der Kosten der
Restauration des Münsterthurmes daselbst.

41. Antrag des katholischen Kirchenvorstandesvon St. Martin zu Bonn auf Bewilligung einer
weiteren Beihülfe von 30 000 M. zahlbar in 2 oder 3 Jahren, zur Restauration der
Münsterkirche.

42. Antrag des katholischen Kirchcnvorstandeszu Waldfeucht,Kreis Heinsberg, auf Gewähruug
einer Beihülfe vou 15 000 M. zur Nestanration der dortigen Pfarrkirche.

43. Antrag des katholifchen Kirchenvorstandeszu Poulheim, Landkreis Köln, ans Gewährung
eines Znfchusses von 9000 M. znr Nestauratiou des Kirchthurmesdaselbst.

44. Antrag des katholischen Kirchenvorstandeszu Andernach auf Bewilligung weiterer Mittel znr
Restauration der dortigen Pfarrkirche.

45. Wiederholter Antrag des Verwaltungsraths des Vereins zur Errichtung einer Gemäldegallerie
in Düsseldorf auf Bewilligung eines jährlichen Zuschusses von 00U0 M.

46. Autrag der Gesellschaft für rheinische Geschichtsknnde auf Bewilligung eines jährlichen Bei¬
trages von 3000 M. für die beiden folgendenEtatsjahre.

47. Antrag auf vorläufige Bewilligung von 5000 M. zur Bestreitung der Kosten der Vorarbeiten
behufs monumentaler Ausführung (in Marmor, Vronce :c.) der bei Gelegenheitdes Kaiser¬
festes im September 1884 angefertigte,! Gipsfigurengruppe für das Treppenhaus des
Ständehaufes.

48. Referat, betreffend die von den, 30. Provinzial-Landtage befchlosseneVorprüfung der von
den Gemeinden Gimborn nnd Marienheide im Kreife Gummersbnchbehufs Erlangung einer
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Beihülfe für HagelbeschädigteeingereichtenPetitionen; 2. die von den Gemeinden Engels-
kirchen, Lindlar, Cürten und Klüppelbergim Kreise Wipperfürth; 3. die von den Gemeinden
Dernbach «. iin Kreise Ileuwied; 4. die von den Gemeinden Alpen:e. im Kreise Moers; 5. die
von den GemeiudenCapellen:c. iin Kreise Geldern für die Hagelbeschädigten gestellten Anträge.

Combinirter II. und III. Ausschuß.

49. Etat der Verwaltung des Landarmenwesens der Nheinprovinz für die Etatsjahre vom
1. April 1886 bis 31. März 1887 und vom 1. April 188? bis 31. März 1888.

50. Etat der Staats-Nebenfonds (Polizei-Strafgelderfonds und EhrenbreitsteinerArmenfonds) für
die Etatsjahre von: 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 1887 bis
31. März 1888.

51. Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder in Gemäßheit des Gesetzes
vom 13. März 1878 für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom
1. April 1?8? bis 31. März 1888. '

52. Referat, betreffenddie Kantongefängnisseund die Polizei-Strafgelderfonds.
53. Antrag auf Dechargirung der Landarmen-Nechnungpro 1882/83 und 1883/84.
54. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Staats-Nebenfonds pro 1882/83 und

1883/84.
55. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Kosten der Zwangserziehung verwahrloster

Kinder pro 1882/83 und 1883/84.
56. Etat des Landarmenhauses zu Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März

188? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888.
57. Etat für die Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für die Etatsjahre vom 1. April 1886

bis 31. März 188? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888.
58. Etat für das Hebammenweseneinschließlich des Spezial-Etats für die Prouinzial-Hebammcn-

Lehranstlllt zu Köln für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom
1. April 188? bis 31. März 1888 nebst Referat.

59. Etat für das Taubstummenweseneinschließlichder Etats der Provinzial-Taubstummenanstalten
zu Vrühl, Kempen, Neuwied und Trier für die Etatsjahre vom I. April 1886 bis 31. März
188? und vom I. April 188? bis 31. März 1888.

60. Etat für die Prouinzial - Blindenanstalt zn Düren für die Etatsjahre vom 1. April 1886
bis 31. März 188? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888.

61. Etat für das Irrenwesen nebst den Spezial-Etats für die Provinzial-Irrenanstalten zu
Andernach,Bonn, Düren, Grafenberg nnd Merzig für die Etatsjahre vom 1. April 1886
bis 31. März 188? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888.

62. Etat über die Unterstützung milder Stiftungen, Nettnngs-, Idioten- und anderer Wohl¬
thätigkeitsanstaltenfür die Zeit vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April
1887 bis 31. März 1888.

63. Etat über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts katholischerEpileptiker für
die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 188? bis
31. März 1888.

64. Referat, betreffenddie Verwendung des Erlöses aus dein Verkaufe der Anstalt zu Siegburg
an die Königliche Staatsregierung im Netrage von 470 000 M.
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65. Referat, betreffend die Bewilligung eines Zuschussesaus prouinzialständischenMitteln in
Höhe der Zinsen des Betrages von 200000 M, welche uom Rheinischen Provinzial-Landtag
für die Gründung von Arbeiterkolonienin der Nheinvroviuz gewährt worden sind bis zur
Eröffnung dieser Kolonien.

66. Referat, betreffend die Uebernahme der städtifchen Taubstummenschulezn Essen in die
prouinzialständifcheVerwaltung,

6?. Referat, betreffend die Vergrößerung der Tobabtheilung in der Provinzial-Irrenanstalt zu
Merzig.

68. Referat, betreffend die Sicherstellung der Pcnsionsverhältnisse der Lehrer an der Taub-
stuunuenschule zu Aachen.

69. Antrag auf Dechargirnng der Rechnungen des Landarmenhauses zu Trier pro 1881/82
und 1882/83.

70. Antrag auf Dechargirung der Rechnung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Bramueiler pro
1882/83.

71. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln
pro 1881/82 und 1882/83.

72. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Provinzial - Taubstummenfondsund
Anstalten pro 1882/83 und 1883/84.

73. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial - Blindenanstalt zu Düren pro
1881/82 und 1882/83.

74. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Andernach pro
1882/83.

75. Antrag auf Dechargirung der Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Vonu pro 1882/83
und 1883/84.

76. Antrag auf Dechargirung der Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Düren pro 1881/82
und 1882/83.

77. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg pro
1881/82 und 1882/83.

78. Antrag auf Dechargirungder Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig pro 1881/82
und 1882/83.

79. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der ehemaligen Irrenanstalt zu Siegburg
pro 1882/83.

80. Antrag auf Dechargirnng der Rechnungen über den allgemeinenBedürfnißfonds der Irren¬
anstalten pro 1882/83 und 1883/84.

81. Antrag auf Dechargirung der Naurechnnngüber den Neubau einer Buchbindereiund Weberei
in der Prouinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler.

82. Antrag auf Dechargirung der Vaurcchnung über den Neubau einer Taubstummenanstalt
zu Trier,

83. Antrag auf Dechargirung der Vaurcchnung über die Fertigstellungder Provinzial-Irrenanstalt
zu Bonn.

84. Antrag auf Dechargirnngder Aaurechuung über die Vergrößerung der Provinzial-Hebammen-
Lehranstalt zu Köln.

85. Antrag auf Dechargirung der Berechnung über den Neubau der Aufseherwohnungenin der
Prouinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler.
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86. Antrag auf Dechargirung der Vaurechnung über den Erweiterungsbau der Prouinzial-
Blindenanstalt zu Düren.

87. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über deu Fonds für die Ausstellungder Prouinzial-
institute im Jahre 1880.

IV. Ausschuß.
88. Etat für die Verwaltnug der Angelegenheitender niederen landwirthfchaftlichenSchulen,

sowie für die Unterstützungfonstiger landwirthfchaftlicherZwecke für die Etatsjahre 1886/8?
und 1887/88.

89. Etat für die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für die Etatsjahre 1886/8? und 1887/88.
90. Etat für die Verwaltung des Fonds zur Gewährung von Entfchädigungeufür auf polizei¬

liche Auordnung getödtetes Rindvieh, Pferde u. f. w. für die Etatsjahre 1886/8? und
1887/88.

91. Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche die Förderung von Kunst und Wissen¬
schaft betreffen, für die Etatjahre 1886/8? uud 1887/88.

92. Etat für die Verwaltung der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier für die Etatsjahre
1886/8? und 1887/88.

93. Referat, betreffend die Ausdehnung der Entschädigung resp, der Zwangsversicherunggegen
Viehseuchen uud die Eiurichtuug einer provinzialen Versicherungoder Rückversicherung.

94. Referat, betreffenddie Versicherungvon Kirchen und Denkmälern, zu deren Ausbau Mittel
aus Prouinzialfonds gewährt werden, bei der Provinzial-Feuer-Societät.

95. Referat, betreffenddie Genehmigung des vorläufigen Reglements über die Leitung und Ver¬
waltung der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier.

96. Referat, betreffend die Einrichtung einer Ackerbaufchule auf dem Gute Desdorf und die
Verwendung des Ueberschusses der Pachtintraden.

97. Referat, betreffend die definitive Organisation der Winterschulen des landwirthfchaftlichen
Vereins für Rheinpreußcu.

98. Mittheilung eines Ministerial-Erlasses,betreffendden in Folge Beschlusses des 29. Provinzial-
Landtages an die Königliche Staatsregierung gestellten Antrag auf Herbeiführung gesetz¬
geberischer Maßnahmen behufs Verhütung der Verschleuderungvon Mkalstoffen.

99. Antrag auf Dechargiruug der Rechnungen über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf
pro 1882/83 und 1883/84.

100. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Viehentfchädigungsfondspro 1882/83
und 1883/84.

101. Antrag auf Dechargiruug der Rechunngenüber den Fonds für Kunst und Wissenschaft pro
1882/83 und 1883/84.

102. Antrag auf Dechargiruug der Rechnungenüber den Fonds zur Unterstützung niederer land-
wirthschaftlicherSchulen, sowie sonstiger landwirthfchaftlicher Zweckepro 1882/83 und
1883/84.

V. Ausschuß.

103. Etat der Prouinzial-Straßeuuerwaltung für die Etatjahre vom 1. April 1886 bis 31. März
188? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888 nebst den zugehörige,,Unter-Etats.

104. Dechargirung der Geld- und Naurechnungen der Provinzial-Straßenverwaltung pro 1880
und 1881/82.



19

105. Dechargirung der Rechnungenüber den Fonds zu Lhaussee-Neu- und Umbauten pro 1882/83

106, Dechar^mng der Rechnung über den Fouds zur Unterstützungdes Kreis- und Kommunal-

107 "ber den Fonds zur Zahlung von Ühaussee-Neuban-Prämien
für Kunststraßenpro 1882/83 und 1883/84.

108. Dechar3ung der Rechnungen über den Sammelfonds zu Zweckender Straßenverwaltung

109 Dchar^'g 7« Mchmmgeu über den Reservefonds für außerordentlicheBedürfnisse der

110 ke3^ der Straßenverwaltung zur Unterstützung
3 ^WMwen vo Sttaßenaufsehern und Wartern pro 1882/83 und 1883/8^

111. RefeM, betreffendUebernah.neder Kommunalstraße von Steele nach Gelsenknchenans den

11. der von der Firma Villeroy 5 Boch zu Mettlach pro-
^ n festen Fahrbrücke über die Saar bei Mettlach auf deu Proviuzial-Straßensonds.

113 Rckra" reffend^ Bewilligung von Witwen- und Waifengeldern au dre Hmerblrebeuen
^ Prov ^ Pi"sch W Nheinberg, Iaeobus iu Gosenroth, Zeselnmnn m
Düsseldorfund des Straßenauffeher-Aspiranten Meyer in Antwe.ler. ^^ . _

114 Mfe at etreffend den Ausbau einer Provinzialstraße von Wermelswchen nach yabemchts.
l!ö' Referat! betreffend die Gestattung einer Verringerung der Breite der un Bau begriffenen

' Prämienstrahe von Kupferdrehnach Zefel.

c^n, Anscklusse an die vorstehende Vertheiluug der Vorlageu des
mtbs HM der Land ags-Marfchall es für angezeigt, wenn die wichtigeren diefer Vorlagen

^^s? !.ln .«r der Behandlung iu den Ausschüssen von dem zu diesem Zwecke als Komnnsston
zunächst r'p' ",°r ^ ^ung des Landes-Direktors und der betreffendenoberen

einer allgemeinen Besprechungohne Beschlußfassung

Beamten der standrsch ^tta^r ,, „^^^ ^„ Ausschußbemthungeueiue Direktive
unterzogen «urden, «m so em^^ 1^ ^ ^^^ ^ ^^^^^,^ ^ ^^^ ^
zu gewmnen, «"^ ' ^^^ ^ ,^^ ^^ ^^^^.^ ^^ ,,^ ^^^

bei seinen bezüglichen Antragen geleitet
ennen ^lernen wem)e ^ ^ ,^^ ^^. Landtags-Marfchall zu Gegen¬

den w K^Tm^ fanden Borlagen des Provi^
Nr 12. Haupt-Etat der vrovinzialständischenVerwaltung der N elnprovmz,
Nr' 13. Referat, betreffenddie Verwendung der Kreroreute nebst eule.n hierzu noch zu

erwarteuden Zusatz-Referate13a, >,!„ss^n,.i,,,mc^Modus der Vrouin-
Nr. 14. Referat, betreffend Aenderung m dem Auflmngungs.Moou^ oer 4irov:n-

ziab-Umlage, ^ ^^^^ ^^^^ Zusammenstellungder Aktiva und Passiva der prouinzial-

"''"^27^dnn nNlIm Zusatz-Reserat 23. betreffend die erfolgteGenehmign.,
der vom 29. uud 30. Provinzial - Landtage beschlossenenNachträge zum Statut der Rhenuschen
Provinzilll-Hülfskllsse.
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Nr. 32. Referat, betreffenddie Kantongefängnisscund die Polizeistrafgelderfonds,
endlich Nr. 47. Referat, betreffend die Vergrößerung der Tobabtheilung in der

Prouinzilll-Irrenanstalt zu Merzig.
Die betreffendenEommissionssitzuugen werden vom Landtags-Marfchall auf nächsten

Dienstag und Mittwoch, Vormittags 10 Uhr, festgesetzt.
Entschuldigt haben sich für die heutige Sitzung die Herren Iansen, Freiherr Eugeu

von Lo« (bis zum 30. November cr.) und Freiherr von Geyr-Müddersheim, welchererst zum
1. Dezember eintreffen kann.

Mit Rücksicht auf die vorgeseheneZeitdauer des Landtages wird die Frist für die
Einbringung auswärtiger Antrage und Petitionen (tz. 4 der Geschäftsordnungfür den Rheinische!:
Provinzial-Landtag) dahin abgekürzt, daß dieselbe Mittwoch, den 9. Dezember cr., Vormittags,
abläuft. Der Landtags- Marfchall ersucht zugleich die Mitglieder des Landtags, welche
ihrerfcits Anträge einzureichen beabsichtigen, sich gleichfallsan diefe Frist zu halten.

Schließlichweist der Landtags-Marschall darauf hiu, wie der Proviuzial - Ver¬
waltungsrath sowohl wie die Beamten der Central-Verwaltung glaubten, der diesjährigen Land-
tags-Session mit besondererBefriedigung entgegengehenzu können, nachdemes gelungen sei, auf
Grund der in dem letzten Dezennium geinachten Erfahrungen, der Beschlüssefrüherer Landtage
und der für die Rheinprovinz gewonnenen, tief eingreifenden Gesetze, welche im vorigen Jahre
hier berathen worden seien, die ständische Verwaltung auszubilden zu einer für die ganze Zukunft
segensreich wirkendenGrüße und Bedeutung, Dieses Resultat sei aber auch noch deshalb um so
erfreulicher, als es von größter Bedeutung wäre, daß, wenn demnächstin voraussichtlichnicht
mehr entfernter Zeit der Provinzial-Landtag auf anderer Grundlage zusammentrete,die Ver¬
waltung in einem abgeschlossenen und abgerundeten Ausbau und in geordneten Verhältnissen
übergebenwerden könne. Von diesem Bestreben seien auch die jetzigenVorlagen des Provinzial-
Verwaltungsraths getragen und hofft der Landtags-Marschall, daß der Provinzial-Landtag gern
mitwirken werde, dieses wichtigeZiel zu erreichen.

Weiteres war nicht zu verhandeln.
Der Landtags-Marschall schließt die Sitzung und beraumt die nächste Sitzung an

auf Montag, den 30. November, Vormittags '/2I2 Uhr.
(Schluß der Sitzung 1 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied.
Landtags-Marschall,
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Zweite Sitzung.
Verhandelt im Siimngssaale des Provinzial.Ständehauses zu Düsseldorf

am Montag den 30. November 1885.

^er Landtags-Marfchall eröffnete um I1'/2 Uhr die Sitzung-
Das Protokoll der ersten Sitzung wird «erlesen und nach Eintragung emer redaktionellen

Aenderung genehmigt. ^
Protokollführer für hente ist der AbgeordneteRadermacher.
Es waren nur die neuen Eingänge mitzutheilen:
1 Nach einem Schreiben des Landtags-Kommissars ist 5-e. Durchlaucht der Fürst zu

Kns,n«.N,.,innsel?uerlnndert an den diesmaligen Sitzungen des Landtags Theil zu nehmen, und
lm d^ in V ^ seinen Bruder, den Prinzen Hermann zu Solms-Bmunfels, bevoll-
mchU t<3t^ kann erst in einigen Tagen eintreffenund hat sich dieserhalb entschuldigt

machtet. ^ ^ " t^ ^^,^^ ^,^^,^^ ^^ ^.^ ^„„^„K,„,„ss^ „ird Se. Durchlaucht
der Fürst'zu Solms-Hohensolms-Lich durch den Freiherrn von

Freiherr ^ Diergardt i^ theilt der
Landtaas-Marscball de,i,elbenmif seinen Wunsch dem I. Ausschuhals Mitglied zu.

' 3 3"en zugleich auf Wunsch, jedoch nur mit berathener Stimme zugetheilt:
'. de,n IV. AusfchusseAbgeordneter Limbourg für die Angelegenheit, betreffend die

Oraanisatton der Winterfchulen(Nr. 82 der Druckfachen). ^ .,. «.

^rgamfanon oer ^v , ) ^^ AbgeordnetenNoch, Freiherr von Fürstenberg-Heüigenhoven,
Katwinkel'un Friederichs rsterer für die Angelegenheitder Brücke bei Mettlach (Nr. 111 der

die Angelegenheitdes Straßenbaues von Wermelslirchennach

wünscht behufs Mittheilung an den Herrn Minister

des Innern durch tägliche kurze Berichte von dem Verlauf der Landtags-VerhandlungenKenntmß

zu erhalten ^ .^„ ,^ wie iu früheren Jahren das Entsprechende veranlassem
4. Von "nd ferner drei Schreibeneingegangen betreffend

die durch das Allerhöchste Propositions-DekretüberwiesenenW°hlange egenheiten Aus m bezug¬
lichen Mittheilungen des Herrn Landtags-Kommissars"^bewoMheben daß es sch
thätiaenden Wahl zu den Ober-Ersatz-Kommissionenzunächst darum handelt, für das im Bezirke

bürgerlicheMitglied Julius Nieland zu Neuwie ^^
dessen Stellvertreter Nikolaus Bogen zu Kreuznach eiue Ersatzwah noch für d e laufende Wahl¬
periode vorzunehn.en. Sodann follen für sämmtliche Brigade-Bezirke fchon Mdr
für die nächste Wahlperiode 1887/89 erfolgen, mit der Maßgabe ,edoch daß die .Million de
hiernach Gewählten erlischt, falls der Provinzial-Landtag im Jahre 1886 oder so zeitig m 188
zusammentritt, daß die qu. Wahlen noch «°r Beginn der Aushebung pro 188? bewirkt werden
können.
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Der Landtags-Marschall bemerkt,daß er die sämmtlichenin Nede stehenden Wahlen
für die nächste Sitzuugswoche ansetzen werde, und ersucht, die Wahluorschlägebis dahin in der
früher gchaudhabte» Weise vorzubereiten, zu welchem Zwecke das Aktemnaterial zur Einsicht
offeu gelegt werde.

5. Von dem Herrn Lnndtngs-Kommissarsind weiterhin noch die von den Königlichen
Negiernngcn der Provinz für die Jahre l882/84 bezw. 1883/85 aufgestellten Nachweisungcnüber
die Verwendung der Grundsteucr-Deckungsfondsübersandt worden.

Die betreffendenSchriftstückegehen behufs Berichterstattung au den I. Ausschuß.
Es lagen sodann folgende Petitionen bezw. sonstigeEingänge vor:
Ä. Gesuch der Schwester Euangelista, Vorsteherin der Idioten- nnd Irren - Pflegeanstalt

zu St. Bernardin in Hamb, Kreis Moers, um Bewilligung einer Unterstützungfür diese Anstalt.
Der AbgeordneteGraf von Hoensbroech macht diese Sache zu der seinigen, sie wird

genügend unterstütztund geht an den I. Ausschuß.
li. Gesuch niederrheinischerLandwirthe ä. 6. Aldekerk um Entschädigung in Fällen des

Milzbrandes.
Der AbgeordneteFreiherr von Eerde hat diese Petition zu der seinigen gemacht,sie

ist genügend nnterstützt und geht an den IV. Ausschuß.
c>. Gesuch derselben Petenten nm Gründung einer Vieh-NUckversichernng.
Dasselbe ist von dem AbgeordnetenFreiherrn von Eerde gleichfalls zu dein seinigen

gemacht,genügend unterstützt und geht im Anschlußan die Vorlage des Provinzial-Verwaltungs-
raths an den IV. Ausschuß.

ä. Gesuch in derselbenAngelegenheit,unterschriebenvon dem Vorstands- Mitgliede des
rheinischen Bauern-Vereins Fell zu Erkelenz.

Geht im Anschlüsse an die vorerwähnte Drucksache gleichfallsan den IV. Ausschuh.
e. Petition ck. ä. Treis, betreffenddie Pensions-Verhältnisse der Landbürgermeisterder

Nheinprovinz.
Wird vom Landtags-Marschall mit Rücksicht auf die früheren Verhandlungen im

Landtage über diefe Angelegenheit ohne Stellung der Unterstützungsfrage an den I. Aus¬
schuß verwiesen.

AbgeordneterGraf von Beißel wird auf seinen Wunsch für diefe Sache dem I. Ausfchuh
mit berathender Stimme zugetheilt.

t'. Petition aus Vernkastcliu der nämlichenAngelegenheit.
Dieselbewird im Anschlüssean die vorige Nummer gleichfalls au den I. Ausschuß verwiesen.
8. Gesuch des Vorstandes des Krieger- und kameradschaftlichen Vereins zu Nivves um

Gewährung eines Beitrags zur Errichtung eines Krieger-Denkmals.
Dasfelbe findet keine Unterstützungund geht zn den Akten.
K. Gesuch des Kirchenvorstandes von St. Johann in Essen um Bewilligung eines

Zuschusses zu den Kosten der Wiederherstellungalter Malereien in der dortigen Münsterkirche.
AbgeordneterHoffstadt macht dieses Gesuch zu dem seinigen, dasselbe wird genügend

unterstütztuud geht au den I. Ausschuß.
Zugleich wird der genannte Abgeordnete auf seinen Wunsch für diese Sache dem

I. Ausschuhmit berathender Stimme zugetheilt.
i. Gesuch des katholischen Kirchenuorstchcrszu Godesberg um Bewilligungeiner Beihülfe

zur Wiederherstellungder Michaels-Kapelledaselbst.
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Dasselbe wird von dem Abgeordnete»von Groote zu dein seinigen gemacht, genügend
unterstützt und geht au den I. Ausschuß,

1c. Petition aus Weilerswist, Vernich und Mctternichuud eine desgleichen aus Fncsheim,
Borr und Niederberg um Zuschuß aus Provinzialmittelu zu den vom Staate gezahlten Ein-
auartirungsgeldern im Frieden.

Betreffende Angelegenheitist im Verwaltungs-Bericht pro 1884/85 (Seite 2) behandelt
und gehen die au. Petitionen im Anschlüsse hieran an den I. Ausschuß.

1. Gesuch nebst nachträglicherEingabe des Rheinisch-Westfälischen Feilerwehr-Verbandes
zu Bochum um Errichtung einer Feuerwehr-Unfallkasse für die Rheinvrouinz zur Unterstützungim
Dienst verunglückterFeuerwehrleute.

Hierzu liegt unter Nr. 19 der Drucksachen ein Referat des Verwaltungsraths vor und
gehen die au. Eingaben im Anschlüsse an diese Drucksache an den I. Ausschuß.

in. Petition der Stadt St. Johann a. d. Saar, betreffend rückständige Beiträge zur
Proviuzial-Umlage. ^ . ^ , ^

Dieselbe wird unter Bezugnahmeauf die früheren Verhandlungen m dieser Angelegenheit
an den I. Ausschußverwiesen. ^ „ .. .

AbgeordneterNochling wird auf feinen Wunsch für betreffende<°?ache dem I.Ausschuß
mit beratheuder Stimme zugetheilt. . «. ,

n. Gesuch der Schwester Elifabeth, Oberin der Congregationdes h. Karl von Borromans
zu Ehrenbreitstein,um Zufchuhbewilligungzum Vergrüherungsbau des Hospitals daselbst.

AbgeordneterWegeler macht diese Sache zu der seinigen, sie wird genügend unterstützt
und geht an den I. Ausschuß.

AbgeordneterGraf von Beißel wird auf seinen Wunsch für diefe Angelegenheitdem
I. Ausschußmit berathender Stimme zugetheilt.

o. Schreiben resp. Mittheilung einer Publikation der Gefellfchaft für rheinifche
Geschichtskunde. ^ ^ ^ ^. ^

Geht im Anschlüsse an die Vorlage des Prouinzial-Verwaltungsraths unter Nr. 9ii der
Drucksachen an den I. Ausschuß.

Die für heute zu machendengefchaftlichen Mittheilungen waren hiermit erledigt.
Der Landtags-Marfchall schließt die Sitzung mit dem Bemerken, daß er über die

Anberaumung der nächsten Sitznng noch näher bestimmenwerde.
(Schluß der Sitzung 12'/« Uhr.)

Wilhelm Fillst zu Wied,
Landtags-Marfchllll.
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Dritte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal des Provinzial'Ständehauses zu Düsseldorf

am Donnerstag den 3. Dezember 1885.

Der Landtags-Marschllll eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer für heute ist der AbgeordneteRad er mach er.
Der Land tags-Marsch all theilt zunächst mit, daß er zum Vorsitzenden des V, Aus¬

schusses au Stelle des Freiherrn von Geyr, welcher noch nicht eingetroffen sei, den Abgeordneten
von Heister ernannt habe, damit der Ausschußmit seinen Arbeiteil beginnen könne.

Die AbgeordnetenFreiherr von Wenge-Wulffen,Freiherr von Dalwigk und Graf Wilderich
von Svee werden auf Wunfch für die Angelegenheit'der Noer-Ncgulirung (Nr. 84 der Druck¬
fachen) dem I. Ausschußmit berathender Stimme zugetheilt; deögleicheu der Abgeordnete Nauten-
strauch für das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths über die Verwendung der Kreisrente
(Nr. 13 der Druckfachen).

Die Angelegenheitunter Nr. 95 der Drucksachen (Autrag der Gesellschaft für rheinische
Geschichtskunde auf Bewilligung eines jährlichen Beitrags von 8000 M. für die beiden nächste»
Etatsjahre), welche dem I. Ausschußzugewiesen ist, wird im Einuerstäuduiß mit den Vorsitzenden
der betreffenden beiden Ausschüssevom Landtags-Marschllll aus dem I. an den IV. Ausschuh
verwiesen, nachdem sich geschäftlich die Nothwendigkeitdieser Ueberweisuugergeben hatte.

Von Seiten der Direktion der Gesellschaft „Verein" ist eine Einladung für die Mit¬
glieder des Landtags eingegangenzum Vefuch der Gefellfchaftsrüume.

Der Landtags-Marschall wird die Beantwortung veranlassen.
Von Seiten des Herrn Landtags-Kouunissarsist ein Schreiben eingegangen,wonach das

Gutachten des Provinzial-Landtags über die Revision des Fischerei-Gesetzeserfordert wird. Der
Landtags-Marschllllverweist diese Angelegenheitan den IV. Ausschuß.

Imgleichen wünscht die Königliche Stalltsregierung ein Gutachten des Provinzial-Land¬
tags über die beabsichtigte gesetzlicheAusdehnung des Kranken-Versicherungswesensauf Hausindu¬
strielle der Kreise Geilenkirchenund Erkelenz. Die betreffende Vorlage des Herrn Landtags-
Kommifsars wird noch im Laufe des hentigenTages eingehenund verweist der Landtags-Marschall
dieselbe schon jetzt an den II. Ausschuß.

Von dem Abgeordneten Freiherrn Felix von Lo8 ist folgender Antrag übergeben worden:
„Der Provinzial-Landtag wolle den Prouiuzial-Verwaltungsrath beauftragen, bei der
KöniglichenStaatsregierung den Antrag zu stellen, daß der Nheinprovinz für das
Immobilar-Feuer-Versicheruugswesendas ausschließliche Recht zur Annahme von Ver¬
sicherungen gewährt werde."

Der Antrag wird unterstützt und geht an den I. Ausschuß.
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Ferner ist von dem AbgeordnetenFreiherr von Ennatten der Antrag eingereicht worden:
„Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltuugsrath beauftragen:

1, bei der KöniglichenStaatsregierung dahin vorstellig zu werden, daß Kopien der
Katasterkarten,welche nach Vorschrift des Gesetzes vom 20. Mai d. I. — Art. 2 —
bei den Kataster-Controleurenberuhen, angefertigt und auf den Vürgermeistereiamtern
deponirt werden;

2. aus Prouinzialmitteln Beihülfen — bis zur Hälfte der Kosten der Anfertigung
dieser Kopien den betheiligtenBürgermeistereienzu bewilligen."

Der Antrag findet Unterstützungund geht an den I. Ausschuß.
Es lagen sodann folgendePetitionen vor:
Ä. Gesuch aus der Gemeinde Asperden, Kreis Eleve, in Angelegenheit der Nichversichernng.
Dasselbe geht im Anschlüsse an die den gleichen Gegenstandbetreffendenanderweiten

Vorlagen an den IV. Ausschuß,
b. Gesuch des Vorsitzendendes Aufsichtsraths der Heiusbergcr Lehranstalt für Korb-

flechterei, Landrath z. D. Iansen, um Bewilligungeiner Beihülfe zur Erweiterung genannter Anstalt.
Der AbgeordneteNels hat diese Petition zu der seinigen gemacht, sie wird genügend

unterstütztund geht an den I. Ausschuß.
o. NachträglicheEingabe des Kirchenvorstandesder Münsterkirchezu Essen zu der von

demselben bereits früher eingereichten,dem I. AusschußvorliegendenPetition.
Das qu. Schreiben geht im Anschlüsse an diese Petition gleichfallsan den 1. Ausschuh,
ä. Petition der Gemeinde Niederzier, Kreis Düren, betreffend die Uebernahme der

Prämienstrahe von Niederziernach Krauthausen auf den Provinzial-Straßenfonds.
Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in dieser Sache ein Referat vorgelegt nnd geht die

qu. Petition mit letzterem an den V. Ausschuß.
0. Petition aus Kempenich, Kreis Adenan, betreffendden Ausbau einer Provinzialstraße

von dein Adenau-KempcnicherWege zur Brohlstratze.
Der Abgeordnete Grod hat diese Petition zu der seinigen gemacht, dieselbe wird

genügend unterstützt und geht unter Anschluß zweier anderweiten Petitionen aus Kempenich,
welche zu der qu. Straßeuangclegenheit in Beziehung stehen, an den V. Ausschuh.

1. Petition, betreffendMilderung der Bedingungen für die Straßenbahn von Speldorf
nach Vroich (von dem Abgeordneten Vrockhoffvorbehaltlich der Beibringung des Originals in
Abschriftübergeben).

Die Abgeordneten Vrockhoff uud Hoffstadt haben diese Petition zu der ihrigen
gemacht, sie wird genügend unterstützt und geht an den V. Ausschuh.

T- Petition aus Speldorf gegen die Anlage der Straßenbahn nach Vroich.
Dieselbe wird behufs gemeinschaftlicher Behandlung mit der vorgenanntenPetition gleich¬

falls an den V. Ausschußverwieseu.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Den ersten Gegenstand derselben bildet das Referat des I. Ausschusses zu den Ver¬

waltungsberichten pro 1883/84 und 1884/85 (Nr. 1 und 2 der Drucksachen).
Die Versammlung nimmt Kenntniß von dem Inhalte der beiden Berichte und beschließt

rücksichtlichder darin niedergelegtenAnträge des Prouinzial-Verwaltungsraths nach Maßgabe
der vom Ausschuh gestellten Anträge einstimmigwie folgt:

^, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, im Sinne des Beschlusses des 30.
Prouinzial-Landtags wegen Ausgleichung der Einquartiniugslasten im Frieden

4
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(s. Nerwaltungübericht pro 1884/85 S, 2/3) bei dein KöniglichenStaatsministcrium
vorstellig zn werden, uni die Ausgleichung der Einquartirungslast im Frieden in
einer den thatsächlichenVerhälnisfeu entsprechendenWeise durch das Reich zu bean¬
tragen, eventuell diese Ausgleichungdurch die Provinz herbeizuführen;

l>. die Einsender der auf Seite 3 des Verwaltungsberichts pro 1884/85 'erwähnten
Petitionen ä. ck. Weilerswist den 18. Februar 1885 und Friesheini den 9. März
1885 dahin zu bescheiden,daß vor Eingang der Antwort ans die vorgedachteVor¬
stellung beim Königlichen Staats-Ministerium ihren Petitionen nicht näher getreten
werden könne;

c die definitive Entnahme des Zuschusses pro 1884/85 zur Wittwen- und Waisenkasse
der prouinzialständischenBeamten von 7274 M. 68 Pfg. aus bereiten Mitteln des
Haupt-Etats pro 1884/85 nachträglich zu genehmigeu und gleichzeitigzu gestatten,
daß auch der betreffende Zuschuß pro 1885/86 im ungefähr gleiche» Betrage aus
bereiten Mitteln des Haupt-Etats entnommen werde (f. Seite 11 des Verwaltnngs-
Berichts pro 1884/85);

ck, den Prouinzial-Vcrwaltnngsrath zu ermächtigen, die Herter'schen Immobilien, sei es
unter der Hand, sei es öffeutlich, bestmöglichst zu verkaufen (s. Seite 16 daselbst);

<>. zu genehmigen,daß der im laufenden Etatsjahr 1885/86 etwa sich ergebendeUeber¬
schuß bis zur Höhe von 126 000 M, zur Wiederergänzung des Provinzialfonds auf
2 000 000 M. verwendet werde (s. ebendaselbst);

f. die zur Deckung des Ausfalles beim Haupt-Etat pro 1883/84 aus dem Kreisfouds
vorschußweiseentnommeneSumme von 220 994 M. 24 Pf. durch den Ueberfchuß
des Jahres 1884/85 mit 204 459 M. 13 Pf. zu ersetzen uud den Provinzial-
Nerwaltungsrath zn ermächtigen, den Rest mit 16 535 M. 11 Pf. ans den zu
erwartenden Ueberfchüssen des laufenden Jahres dem Preisfonds zuzuführen
(f. Seite 1? ibck.);

A. deu Verkauf des zu dem Erkenswyck'schenVermächtnissegehörigenHanfes, evangelische
Kirchstraße 12 zu Erefeld, uachträglichzu genehmigen."

, ^. 2. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in Nr. 8 der Druck-
^r.^^— fachen, welchem der I. Allsschuß beigetreten war, beschlossen, von der Einrichtung einer

elektrisch eil Beleuchtuug im Stäudehause eiustweilcuuoch Abstand zu nehmen.
. qww^n^, 3. Es wird iu Gcmäsiheit des Antrags des I. Ausschusses zu Nr. 9 der Drucksachen

?^^-^ beschlossen,dem früher bei der prouinzialständischen Eentml-Verwaltlmgsbchördebeschäftigt gewefeneu
Kanzlei-Hülfüschreiber Äsbeck ciue fortlaufende monatliche Unterstützung von 30 M. bis
znm Zusammentritt des nächstell Prouinzial-^andtags zu bewilligen.

Mtz^, 4. Der vom Prouinzial-Verwaltungsrcithe in Nr. 10 der Drucksachen gestellte Antrag:
„Der Prouinzial-Landtag wolle den von dem Landtags-Marschallund dem Provinzial-
Verwaltungsrath getroffenen Maßnahmen lind eingegangenen Verpflichtungen hinsichtlich
der Benachrichtigung der eingetragenen Hypothekarglänbiger die Gcnchmignng
uud die Indemnität ertheilen und beschließen, daß die Benachrichtigungder Hypothekar-
gläubiger, deren Hypotheken vor dem 1. April 1886 zu erneuern sind, noch zu
erfolgen habe, und die Uebernahme der entstandenen bezw. noch entstehendenkosten
ans den Ständefonds genehmigen,"
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welche»! Anträge der I, Ausschuß sich i» alleu Theile» angeschlossen Halle, wnd einstimmig
genchnngt.

Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Der Landtags-Marschall Meßt die Sitzung und beraumt die »ächsle Sitzung auf

Samslag Vormittag 10 Uhr au,
(Schlich der Sitzung 1 Uhr,)

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.

Vierte Sitzung.
Verhandelt im Silnmgssaale des Prouinzial-Ständehanses zu Düsseldorf

a:n Samstag den 5. Dezember 1885.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Das Protokoll der letzten Sitzuug wird verlesen uud genehmigt.
Protokollführer für heute ist der AbgeordneteRadermachcr.
Die AbgeordnetenFreiherr Eugeu von Loe, Graf von Veißcl und Wegeier haben stch

für die heutige Sitzuug entschuldigt.
Es liegen folgendeEingänge vor:
1 Einladung des Vorstandes des Eentral-Gcwerbeuereiusfür Rheinland, Westfalen und

benachbarteBezirke zu Düsseldorf zum Besuch der am Mittwoch, deu 9, December er. stattfin¬
denden Generaluersammlnngdes Vereins. „,,„..

2. Petition der evangelischen Gemeindezu Vopuard um Bew'Iüguug einer Beihülfe zum
Erweiterungsbau ihrer ,Arche. ...... ,

Der Abgeordnete Lonze iuacht diese Petition zu der Mögen, ,re wnd genugend unterstützt
und geht an den I. Ausschuß. ...,.<.-«< , , ,.^ ^ «.

Der genannte Abgeordnetewird aus seiuen Wunsth tur duie Angelegenheitdein I. Aus¬
schuß mit berathender Stimme zugetheilt.

3. Petition des landwirthschaftlichenKasinos zu Mo,elwcch um Bewilligung einer Bei¬
hülfe zur Vornahme einer Obstbau-Pflanzung.

Dieselbe wird an den Provinzial - Verwaltungsmth zur re,sortmämgen Erledigung
verwiesen, .^ . ..,>,, ^ .

4. Petition der Gemeinde Hüls wegen Neuustastcrungder ProumzmlstrMe uil ^rte .yüls.
Dieselbe wird gleichfalls an den Provinzial-Verwaltnngsrath znr ressortniäßigenBehandlung

abgegeben.
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5. Antrag des Abgeordnete!:FriederichZauf fernere Subuentionirung der Fachschule für
Kleiuciseu-und Stahlindustrie zu Rcmscheid.

Derselbe ist gemäß der Unterschrift anderer Abgeordneten hinlänglich unterstützt nnd
geht au den I. Ausschuß.

Von dem AbgeordnetenFreiherr Felix von Loe wird im Verlauf der Sitzung folgender
Antrag übergeben:

„In Erwägung, daß die Uebertragung des Eigenthums in Folge des Gesetzesvom
22. Mai d. I. selbst bei geringwerthigenGegenständenmit unvcrhältnihmäßig großen
Kosten verdungen ist, daß in Folge dieser großen Kosten und zur Verminderung der¬
selben in vielen Fällen eine Regulirung der Eigenthumsverhältnisse stattfindet ohne
Beachtung der Bestimmungenjenes Gesetzes, ohne notarielle Beurkundung:

daß somit die so wünschenswerthe Rechtssicherheit in den Eigentumsverhältnissen
durch das Gesetz vom 22. Mai d. I. nicht genügend erreicht ist;

daß dieselbe vielmehr nur durch Einführung der Grundbuchordnung erreicht
werden kann;

den Prouinzial-Verwaltnngsrath zu beauftragen, bei der KöniglichenStaats¬
regierung den Antrag zu stellen,

daß die Einführung der Gmndbnchordnung im Geltungsbereichedes rheinischen
Rechts so bald als möglich eingeleitet werde und bezirksweisezur Ausführung
gelange."

Der Antrag wird genügend unterstützt und geht an den I. Ausfchuh.
Der AbgeordneteGraf Wildcrichvon Spee wird auf seinen Wnnsch für dicfe Ange¬

legenheit dein I. Ausschußmit berathender Stimme zugetheilt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung nimmt der Landtags-Marschall noch Gelegenheit,

auf das bevorstehendeFest des 25jährigcn Regierungs-Jubiläums Seiner Majestät des Königs
und DeutschenKaisers hinzuweisen, ein Fest, welches den Ständen der Provinz freudigen Anlaß
bieten werde, von Neuem die Versicherung unverbrüchlicher Trene, innigster Verehrung und
tiefster Dankbarkeit nn den Füßen des Thrones niederzulegen. Zur Ausführung dessen schlage
der Provinzial-Verwaltungsmth vor, eine Adresse in künstlerischer Ausstattung an Seine Majestät
zn richten, und habe der Provinzial - Verwaltungsrath in Voranssetznng der Zustimmung des
Landtags geglaubt, mit Rücksichtauf die Nähe der Festfeier schon im Voraus die künstlerische
Anfertigung der Adresse in Auftrag gebe» zu follen, um deren rechtzeitige Fertigstellung möglich
zu machen. Die Versammlung erklärt sich nnter allseitigem, lebhaftem Beifall einverstandenund
genehmigtzugleich den Wortlaut der Adresse uach dem zur Verlesung kommenden Entwurf.

Die Tagesordnung findet fodann Erledigung wie folgt:
1. Der unter Nr. 29 der Druäfacheu vorliegende Svezial-Etat der Verwaltung

des Lllndarmenwesens der Nheinprovinz für die Etatsjahre von: 1. April 1886 bis
31. März 188? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888 wird en bloo unverändert genehmigt.

2. Desgleichen der Svezial-Etat der Staats-Nebenfonds für die Etatsjahre
vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888 (Nr. 30
der Drucksachen).

3. Desgleichen der Svezial-Etat über die Kosten der Unterbringung ver¬
wahrloster Kinder für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom
I. April 188? bis 31. März 1888 (Nr. 31 der Drucksachen).
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4 Der Antrag des Provinzial - Verwaltungsraths in dem Referate «ud Nr. 32 der ^^

der Provinzial-Verwaltungsrath wird beauftragt, bei der Königlichen Staatsregierung
und eventuell bei dem Landtage der Monarchie nochmals dahin vorstelligzu werden,
daß wenn im Interesse der Nechtseinheitden rheinifchenGemeindendie gerichtlichen
Strafgelder entzogen werden, dies nur gegen Zubilligung einer jährlichen Rente
von mindestens 120 000 M. geschehenkönne; daß ferner diese Rente behufs
rechnungsmäßigerVertheiluug unter die verschiedenenPolizei-Strafgelderfonds
und unter die von denfelbenausgeschiedenen Städte an den Provinzialvcrband aus¬
gezahlt werde," .... . ^

welchen Antrag der combinirte II, und III. Ausguß zu dem seuugen gewacht hatte, wird
einstimmiggenehmigt. .., ^. ,5. .-> <.

5 Der Spezial-Etat des Landarmenhauses zu Trier für dre Etatjahre vom
1 April 1886 bis 31 März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888 wird nach
der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths unter Rr. 36 der Drucksachen °n blo« unverändert

genehm^ ^ ^. Spezial-Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brau¬
weiler für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 1887 und vom 1. April 1887
bis 31 Man 1888 (Nr. 3? der Drucksachen),wobei zusätzlich bemerkt wird, daß der Unter-
Etat <^ die erst im Entstehen begriffeneGasanstalt betreffend, nur auf Schätzungen beruhen,
also nicht als bindend betrachtetwerden kann. . ^'s^.^

7 Bezüglichdes Spezial-Etats für das Zebammenwesen, emMehlrch des Etats
für die Provinzial-Zebanunen-Lehranstalt zu Köln, für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis
31 März ^ und vom 1. April 188? bis 31. März 1888 (Nr. 38 der Druckfachen)hatte
der Provinzial-Verwaltungsrath in seinem zugehörigenReferate den Antrag gestellt:

Der hohe Provinzial-Landtag wolle den vorliegendenSpezial-Etat nnt der Maßgabe
aenehmigen daß vom 1. November1886 ab jährlich nur ein Kursus von 9 Monaten
Dauer mit'40 Schülerinnen stattfinde und der Provinzial-Verwaltungsrath ernmchtigt
werde zu bestimmen,welche erhöhten Pensionssätze von den aus öffentlichen Mitteln
und von den auf eigene Kosten auszubildendenSchülerinnen nunmehr zu zahlen, wie
nntrr den obwaltendenVerhältnissen,namentlich pro 1887/88 die einzelnenEtatstitel
anderweit abzugrenzenseien, den etwa weiter erforderlichen Zuschuß aber aus bereiten
Mitteln mit der Maßgabe zu entnehmen,daß bei Gewährung des vollen etatsmäßigen
Zuschusses pro 1886/87 die Resultatedes Rechnungsjahres1886/87 auf das Rechnungs¬
jahr 1887/88 übertragen werden."

Der Etat wird mit dieser, von dem combinirten II. und III. Ausschuß zur Aufstellung
empfohlenenMaßgabe m« .^,, . „ ..,

8 Der Spezial-Etat für die Nheinijche Provrnzral-Blrndenanstalt
zu Düren für die Etatsjahre vom 1. April 1836 bis 31. März 1887 und vom 1. April 1887
bis 31 Mai 1888 (Nr. 40 der Drucksachen) wird gleichfallsen dloo unverändert genehmigt.

9 Nücksichtlichder Verwendung des Erlöses aus dem Verkaufe der Anstalt^Z.
Sieg bürg an die Königliche Staatsregierung im Betrage von 470000 M. wird nach dem ^!^>.
von: Provinzial-Verwaltungsrathe in dem Referate Nr. 44 der Drucksachengestellten Antrage,
welchem der combinirte II. und III. Ausschuß beigetreteu war, Genehmigung dahin beschlossen,
daß aus der erlösten Kaufsummevon 470 000 M:
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1. unter Modifikation der Beschlußfassungdes 29. Rheinischen Prouinzial-Landtagcs
vom 7. Dezember 1883 zunächst die für die Neu- und Erweiterungsbauten in der
Provinzial-Arbeitsaustalt zu Brauwriler zur Disposition gestellten Mittel, welche bis
zur Höhe von 322 000 M. dnrch Anleihe bei der Provinzial-Hülfskassegegen Ver¬
zinsung von 4"/o und Amortisation von 1"/« beschaft werden sollten, je nach Bedarf
entnommen, sodann

2. der Restbetrag der aus dem Provinzialfonds vorschußweise entnommenenKosten für
den Ankauf der Dienstwohnung des Landes-Direktors mit 90 000 M, gedecktund
endlich

3. der Nest der erzielten Verkaufssumme für außerordentliche Bauzweckedisponibel
gehalten werde.

wc^n. 10. Es wird nach dem Antrage des combinirten II. uud III. Ausschusses zu dem Referate
^ 6 der ^^. ^-^ Provinzial-Verwllltungsraths unter Nr. 45 der Druckfacheu beschlossen:

„aus den asservirten Zinsen des für Gründung von Rheinischen Arbeiter-
Kolonien vom 28. Provinzial-Landtage bewilligten, bisher aber nur zum kleineren
Theile verwendeten Kapitals von 200 000 M. dem Vorstande der Arbciter-Kckonie
Wilhelmsdorf bei Bielefeld die runde Sumnie von 12 000 M. als Entschädigung
für die an rheinische arbeitslose Wanderer gewährte Verpflegung zu überweisen",

.^n. II. Es wird nach dem Antrage des combinirten II. und III. Ausschussesbezw. des
M^^3-—^ ^ Provinzial-Verwaltungsraths in dem Referate Nr. 46 der Drucksachen beschlossen,die Erneuerung

des Vertrages über die Unterhaltung der städtischenTaubstummenschule in Essen abzulehnen,
dagegen die Uebernahme der gedachten Schule in die provinzialständischeVerwaltung mit der
Maßgabe zu genehmigen,daß eine Verminderung der Schulklassenbezw. eine gänzliche Aufhebung
der Schule in Aussichtgenommenwerde, nnd hierzu dem Provinzial-Verwaltungsrathe bereits die
Ermächtignng zu ertheile».

,^n. 12. Zu dem Referate des Provinzial-Verwaltnngsraths in Nr. 48 der Drucksachen,
'M. ^3-^^ betreffend die Sichcrstellungder Pensionsverhältnisse des Direktors und der Lehrer an

der Tllubstummenschule in Aachen durch Gewährung von Zuschüssen aus Provinzialmitteln,
hatte der combinirte II. und III, Ausschußdahiu Antrag genommen:

„Der hohe Landtag wolle unter den vom Proviuzial-Verwaltuugsrathe aufgeführte»
Bedingungen die Gewährung eines Zufchussesaus Provinzialmitteln zu den Kosten
der künftighin eintretenden Pcnsionirnng des Direktors und der Lehrer der Taub¬
stummen-Anstalt in Aachen in der Voraussetzung beschließen, daß die Schule in
Aachen ans derselben Höhe wie die übrigen provinzialständischen Taubstummen-Anstalten
erhalten bleiben mnß."

Es wird den« Ansschuß-Autragegemäß beschlossen.
13. Der Spezial-Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der niederen

landwirthfchaftlichen Schuleu, fowie für die Unterstützung sonstiger landwirth-
schaftlicher Zwecke für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom
1. April 188? bis 31. März 1888 (Nr. 68 der Drucksachen)wird sn bloc> ohne Veränderung
genehmigt.

14. Desgleichender Spezial-Etat für die Verwaltung des Rittergutes Des-
dorf für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? nnd vom I. April 1887 bis
31. März 1888 (Nr. 69 der Druckfachen).
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!', Desaleichender Spezial-Etat für die Verwaltung der Fonds zur Gewäh-

ruug von ^ Viel-Entschädigungen für die Etatsjahre vom ^ AM 18«6 bis 31. März
1887 und vom 1 Avril 1887 bis 31. März 1888 (Nr. 70 der DruÄfachen).
1887 der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde auf

Vewillignug'eines Beitrags von 3000 M. jährlich für die nächsten 2 Jahre wird nach den:

""^ l^fü""^ genanntenGesellschaft jährlich 300« M. zu bewilligen
' unter der Bedingung, dah der hiesigenvrovinzialstiindischen Bibliothek je em Frei¬

exemplar von allen mit Hülfe von Provinzialmitteln bereits herausgegebenenoder
noch beranszngebendcnWerken abgeliefert werde; , . . . «

2 den Betrag von 3000 M. in den Etat für Kunst und Wissenschaft einzustellen resp.
denselbenum diesen Betrag zu erhöhen. . ^ .. . < ,

,7 ^m vom Provinzial-Verwaltungsrathe mit Nr. 80 der

vorläufigen Mglement über die Leitung und Verwaltuug der Provinzial-Mnseen zu ^5«.,
B 0 n u u ud ^ rier wird "üttelst on l.1«.-A,i'iah,ne die Genehnugnng ertheilt.

8 Belüalich des in der vorliegendenAufstellung mit einer Unterbilanz von 2000 M.

abschließendenSpezial-Etats für die Verwaltung^^,n I.nd Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom
'888 (Druchsache Nr. 72) wird nach dem vom IV. Ausschußun

Ein« Mnduiß mit dem Beschlussedes Provinzial-Verwaltnngsrat es vom 28 November er.

^ Anttage beschlossen, unter Genehmigung der übrigen Positionen es Er^s w nnw
T t Ild aufaeführte Ziischuhsunnneaus Provinzialmitteln von 12 000 auf 14 000 M. zu e^
Wen un "3 oi>>e Vilm, des Etats herzustellen,aber nur in der sicheren Envartung daß

Ko^lich Mi,,isterii.'.i in den Etat des Staatshaushalts pro 1887/88 und von da an
dauer d tie Hälfte er sich als nothwendig ergebendenZnschüsse Tit. II. übernimmt fnr diese
EMs eriode aber die Summe von 12000 M. auf 13 000 M. erhöht, sowie extraordm»« den
Netraa von 1000 M. für das Jahr 1886/87 erstattet.

' 19 Zu dem Spezial-Etat für die Verwaltung der Angelegen erten,
welche die Förderung «°n Kunst und Wissenschaft betreffen, für W Etatsiahr
vo.1 A ril 1886 bis 31. März 1887 und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888 Nr. 71

de DrnÄfatn war zu bemerken, daß durch die vorM beschloße Erhöhung es^s er
Nwseen in Bonn u,id Trier mich die hier angesetzte desfallstge ^um.ne von 12 000 M. auf
1^000 M zu erhöhen, sowie daß die gleichfallsheute bewilligten3000 M. für den Gesch.chts-
Verein - Kö n as bauende Ausgabe in den vorliegende,,Etat aufzunehmenund daß zu diesem
B b d r 3chuß au Provinzial-Mitteln u»i 3000 M aus dem Haupt-Etat zu verstärken se>.

,^ehiife d^Z'^"^au^P^vinz^^^ ^^ ^^ ^^^^ ^^ ^ ^^.^^^ ,, ^.^^^.
uiid Ausaabe m 19000 M. balaneirend, dahin festgestellt, daß

7 e der Eiiinahme, unter Entnah.ne des erforderlichen Betrags von 3000 M. aus
' 'dem Haupts Zuschuß aus Provinzialmitteln von 30 000 M. auf 33 000 M.

erhöht ivird, wovon in den vorliegenden Etat mdeß nur 19 000 M einzustellensind,
wälMnd 14 000 M. in dem Spezial-Etat für die VerwMmg der Provmzial-Mufeen
nachaewieseil werden:

l. bei der Ansgabe die Nr. I Tit. I von 15 600 M. auf 13 600 M. reduzirt, Nr. 2
' ,„it 24 000 M. belasse,, und als dritte Nr. der Veitrag für den Geschichtsverem
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mit 3000 M. eingestellt wird, was eine den Ausätzen der Einnahme entsprechende
Ausgabesummevon 19 000 M. ergibt.

HML^- ^' Nach dem Antrage des IV. Ausschussesbezw. des Provinzial-Verwaltungsraths iu
^^0^3-— ' dein Referate »ud Nr. 74 der Drucksachen wird beschlossen, bei Bewilligung von Geldmitteln aus

Provinzialfonds zum Ausbau uud zur Wiederherstellung von Kirchen und Denkmälern
die Bedingung zu stellen, daß dieselben so bald als möglichbei der Rheinischen Provinzial-
Feuer-Societät versichert werden müssen.

.^M«,^ 21. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in dem Referate »uk
Rr- ^ ^' Nr. 81 der Drucksachen, welchem der IV. Ausschuhbeigetreten war, beschlossen:

1. die Einrichtung einer Ackerbau schule auf dem Gute Desdorf iu Gemäßheit
der vom Provinzial-Berwaltungsrathe gemachten Darlegungen zu genehmigen und
den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,die hierauf bezüglichen Verhandlungen
einzuleiten;

2. die angesammeltenPachtbeträge und den fernerhin sich ergebendenUeberschuß des
Gutes Desdorf bis auf Weiteres zur Deckung der aus dem Ständefonds bestrittenen
Neu- und Umbaukostenim Betrage vou 41 300 M. zu verweuden.

Damit war die Tagesordnung erledigt.
Der Landtags-Marschall schließt die Sitzuug unter Anberaumung der nächsten

Sitzung auf Montag Nachmittag 5 Uhr.
(Schluß der Sitzuug 12 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Fünfte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provmzial'Stündehauses zu Düsseldorf

am Montag den 7. Dezember 1885.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung nm 5 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt,
Protokollführer für heute ist der AbgeordueteFreiherr Eugen von Lo«.
Eingegangen sind:
1. Petition der evangelischenKirchengemeindezu St. Arnual um Unterstützuug zum

Ausbau und zur Erhaltung ihrer Kirche.
Die Petition ist von dem Abgeordneten Schmidt von Schwind zu der scinigen

gemacht, sie wird genügend unterstützt und geht an den I. Ausschuß.
2. Petition aus den Gemeinden Fechingen und Vlicsransbach um Ausführung des

Straßenbau Projektes FechingrnNliesrausbach bis zur bayerischenLaudesgreuze,
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Der Abgeordnete Nöchling macht diese Petition zu der seinigcn, sie wird genügend
unterstützt und geht an den V. Ausschuß.

Der AbgeordneteSchmidt von Schwind wird für diese Sache dem V. Ausschußaus
Wunsch mit berathender Stimme zugetheilt.

3. Gesuch der evangelischen Gemeindezu Weeze, Kreis Geldern, um Bewilligung einer
Beihülfe für die Herstellungeines Betsaales.

Der AbgeordneteGraf von Hoensbroech macht dieses Gesuch zu dem seinigen, dasselbe
wird genügend unterstütztund geht an den I. Ausschuß.

4. Petition des Kirchen-Vorstandesder evangelischen Vikariatö-Gemeindezu Vohwinkel
um Bewilligung einer Beihülfe zur Erbauung einer neuen Kirche.

Der Abgeordnete Conze macht diese Petition zu der seinigen, sie wird hinreichend
unterstützt und geht an den I. Ausschuß.

5. Gesuch der evangelischen Gemeinde zn Ruppichterothum Bewilligungeines Zuschusses
zur Anschaffung neuer Kirchenglocken.

Der AbgeordneteFreiherr Eugen von Loe macht dieses Gesuch zu dem seinigen, das¬
selbe findet Unterstützungund geht an den I. Ausschuß.

6. Gesuch des Ober-Bürgermeisterszu Erefeld, betreffend weitere Subventionirung der
Königlichenhöheren Lehranstalt für Textil-Industrie zu Crefeld.

Der AbgeordnetePelizaeus hat dieses Gesuch zu dein seinigen gemacht,dasselbe wird
unterstütztund geht an den I. Ausschuß.

Der genannte Abgeordnete wird auf feinen Wnnsch für diefe Angelegenheit dem
I. Ausfchuß mit berathender Stimme zugetheilt.

7. Gesuch der evangelischen Gemeindezu Kaldenkirchen, Kreis Kempen, um Gewährung
einer Beihülfe zur Abtragung der Vausumme für einen neu errichtetenBetfaal.

Das Gesnch findet keine Unterstütznngund geht zu den Akten.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Neuwahl der Bezirks-Commiffionen für Entfcheidnng über Beschwerden

und Reklamationen gegen Veranlagung zur klassifizirten Einkommen- und zur
Klafsenfteuer.

Als Skrutatoren für diese und die 3 folgenden Wahlsachen fungiren die Abgeordneten
Graf von Beißel und Caspers.

I. Wr den Uegierungs-BezirkAachen
werden auf Vorschlagper Akklamationgewählt resp, wiedergewählt:

^.. als Mitglieder:

a. aus den Einkommensteuerpflichtigen:

1. Freiherr von Scheibler, Landrath a. D. zu Aachen.
2. Landrath a. D. Iansen zu Aachen.
3. Freiherr von Spies-Büllesheim zu Haus Lall.
4. GutsbesitzerJakob Ianfen zu Binsfeld.
5. Ios. Beck mann zu Malmedy.
6. Freiherr von Wcnge-Wulsfen zu Zaus Overbach.
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7, GutsbesitzerHubert Schlick zu Holzweiler.
8, Rentner Andrä von Grand-Rn zu Eupen.

^>, aus deu Klassensteuerpflichtigen:
1. Uhrmacher Joseph Schaffrath zu Aachen,
2. Christin» Bö hm er zu Kindsweiler.
3. Beigeordneter Hubert Meyer aus Mülheim bei Blankenheim,
4. Jakob Reh zu Gladbach bei Düreu,

L. als Stellvertreter:

.^. aus den Einkommensteuern flichtigen:
1. Papiersabrilant Clemens August Hoffsümmer zu Düren,
2. Kaufmann Rudolf Fettweiß zu Eupeu.
3. „ Hugo Schleicher zu Düren
4. Nadelfabrikant Arthnr Pastor zu Burtfcheid.

l). ans den Klaffensteuerpflichtigen:
1. Lambert Hirsch zu Montjoie.
2. Beigeordneter Wirts zu Freialdcnhoven.

II. Mr den AegiernngsvezirK Coblenz
werden auf Vorfchlag und zwar gleichfallsper Akklamationgewählt resp, wiedergewählt:

H.. als Mitglieder:

l^. aus den Einkammensteuerpfichtigen:
1. Kaufmann Thomas Dougue zu Coblenz.
2. Vergwerksbesitzer Johann Anton Waldschnndt zu Wetzlar.
3. Beigeordneter Hermann Nadermacher zu Neuwied.
4. GutsbesitzerGustav Hirschbrunn zu Obermendig.
5>. OekonomAdolf Wunderlich zu Neuwied l. U.
6. Beigeordneter Ignaz Melsheimer zn Zell.

li. aus den Klaffensteuerpflichtigen:
t, Johann Baptist Engelsmann zn Kreuznach (auch für Mcifcnheim).
2. Peter Joseph Münster zu Nachem bei Ahrweiler.
3. Bürgermeister Kurtz zu Flammersfeld.

L. als Stellvertreter:

a. aus den Einkommensteucrpfichtigen:
1. OckonomAdolf Reinhard zu Heddesdorf.
2. „ Heinrich Trapp zu Waldböckelheim.
3. Kaufmann Johann Neiff zu Manen.
4. Graf Carl zn Westerholt-Gyfenberg aus Arenfels.
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!, Peter Zwick zu Niederhammcrstein.
2. Philipp Eislüffel zu Mandel.

III. Zur den Uegicrungsl'rzuKKöln
werden in Vorschlaggebracht:

^. als Mitglieder:

ll, aus den Einkommcnsteuerpflichtigcn:

1. Kaufmann Josef Reichard zn Köln.
2. Stadtverordneter Wilhem Kaesen zn Köln.
3. „ Wilhelm Anton Hospelt zu Köln.
4. Rentner Wilhelm von Necklinghaufen zu Köln.
5. Freiherr von Solemach er-Antwcil er zu Bnrg Wachendorf.
6. Bürgermeister Carl Eich zu Bödingen.
7. Buchhändler Gustav Markus zu Bonn.
8. GutsbesitzerPeter Josef Frings zu Herfei.
9. M. Marx zu Leidenhaufen.

10. Bürgermeister a. D. und GutsbesitzerJosef Hubert Weidt zn Groß-Kömgsdors.

d. aus den Klaffensteuerpslichtigen:

1. ChemikerKyll zn Köln.
2. Bürgermeister Ittenbach zu Gymnich.
3. „ Schmitz zu Oberkassel.
4. „ Schnorrenberg zu Vilich.
5. „ Müller zu Eitorf.

L. als Stcllveitteter:

a, aus den Einkommensteuerpflichtigen:

1. Otto Rings zu Königswinter.
2. Lokal-Abtheilungs-Direktordes landwirtschaftlichen Vereins Dick zu Ouadenhof.
3. Venedikt Eichen zu Meckenheim.
4. SpinnereibesitzerCarl Friedrich Wehner zn Niedergaul bei Wipperfnrth.
5. Rittergutsbesitzervon .Ueheler zu Köln.
6. Rentner Sebastian Mertz zn Köln.

ii. aus den Klaffensteuerpflichtigen:

1. GutsbesitzerPeter Frings zu Buschdorf.
2. „ Peter Krämer zu Stellberg, Kreis Wipperfnrth.
3. .heribert Noch zu Roisdorf.
Anf die Frage des Landtags-Marschalls, ob gegen die Wahl der Genannten per

AkklamationWidersprucherhobeu werde, geschieht dies nur in Bezug auf Nr. 5 der Einkommen¬
steuerpflichtigen, indem der AbgeordneteKacfcn den Kausmann Eugen Nautcnstrauch zu Köln in
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Gegenvorschlagbringt, damit wiederum 5 Mitglieder vorhanden seien, welche der Stadt Köln
angehören, von wo die größte Zahl der Reklamationen komme. Es findet deshalb bezüglich dieser
Nummer die Wahl mittelst Stimmzettel statt, während der Landtags-Marschall sämmtliche übrigen
Wahlvorschlägefür genehmigt erklärt.

Es werden 76 Stimmzettel abgegeben,davon lauten:
38 auf den Freiherrn von Solemacher,
34 auf Eugen Nautenstrauch

4 au f Dr. Noeckerath zu Köln,
Summe 76 Stimmen.

Die absolute Majorität beträgt 39. Da diese Stimmenzahl bei keinem der Genannten
erreicht ist, findet engere Wahl statt. Die Zahl der abgegebenen Stimmzettel ist 74 und erhalten
Freiherr von Solemacher 42 und Kaufmann Eugen Nautenstrauch 32 Stimmen, worauf der
Landtags-Marschall den Freiherrn von Solemacher für gewählt erklärt.

IV. Für den Uegiernngsoezirlt Düsseldorf
werden wie aä I gewählt bezw. wiedergewählt:

^. als Mitglieder:

«.. aus den Einkommensteuerpflichtigen:
1. OekonomJulius Dorfemagen zu Wesel,
2. Rentner Franz Broich zu Grefrath bei Neuß.
3. Wilhelm Graf von Hoensbroech zu Schloß Haag.
4. Kaufmann Robert Böler zu Nemscheid.
5. Iustizrath Courth zu Düsseldorf.
6. Beigeordneter Dietze zu Elberfeld.
7. Rentner Theodor Pelizäus zu Erefeld.
8. Kaufmann Julius Brockhoff zu Duisburg.

d. aus den Klaffensteuerpflichtigen:
1. Heinrich Maas zu Kempen.
2. August Lohof zu Elberfeld.
3. Peter Roghmann zu Emnenburg bei Eleve.
4. Heinrich Adam Hesemann zu Neuß.

V. als Stellvertreter:

a. aus den Einkommensteuerpflichtigen:
1. Graf Franz von Spee zu Heltorf.
2. Rentner August Hollweg zu Barmen.
3. Bauunternehmer Johann Mathias Duntges zu Erefeld.
4. RittergutsbesitzerTheodor Bau mann zu Huisperden bei Eleve.
5. OekonomClemens Hoffstadt zu Vogelheim.
ss, GutsbesitzerFritz Bernsau zu Haus Knipp bei Beet.
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d. aus den Klaffensteuerpflichtigen'.
1. I. P. Arns zu Nemscheid,
2. Adolf Ulsters zu Aldckerk.
3. Johannes ter Meer zu M.-Gladbach.

V. Ar den Aegiermgbbezirll Trier:
werden wie vor gewählt resp, wiedergewählt:

^,. als Mitglieder:

a. aus den Einkommen steuerpflichtigen
1. Fabrikbesitzer Robert Schmidtborn zu Fricdrichsthal.
2. ,Ober.Negierungsrath a. D. Jungen zu Trier.
3. Fabrikant Eduard Nels aus Prüm.
4. Kaufmann Eduard Moog iu Mülheim a. d. Mofel.

1). ans den Klaffeusteuerpflichtigen:
1. Stadtverordneter Keuker zu Trier.
2. Johann Guittienne zu Nietaltdorf.

L. Als Stellvertteter:

a. aus den Einkommensteuerpflichtigen:
1. Geheimer KommerzienrathNoch zu Mettlach.
2. Rentner Heinrich Kalk zu Saarbrücken,

K. aus den Klasfenstenerpflichtigen:
Ortsvorsteher Hein zu Kirsch,

2. Neuwahl der Mitglieder und Stellvertreter der Rheinischen Deputation für das
Heimathwesen für die Wahlperiode vom 1. Juli 1886 bis dahin 1889.

Es wurden auf Vorschlagper Akklamationgewählt resp, wiedergewählt:
als Mitglieder: 1. Freiherr von Eerde.

2. Courth.
3. Seul.

als Stellvertreter: 1, Freiherr Felix von Loe.
2. Iustizrath Adams.
3. Freiherr von Eynatten.

3. Neu- bezw. Ersatzwhl von bürgerlichenMitgliedern und Stellvertretern der Ober-
Ersatz-Kommissionen.

Es war für den Bezirk der 31. Infanterie-Brigade zunächst eine Ergänzungswahl für
die noch laufende Wahlperiodevorzunehmen und werden auf Vorfchlagper Akklamationgewählt:

als Mitglied an Stelle des bisherigen Mitgliedes Julius Nieland der Rentner und Nei¬
geordneteIgnaz Melsheimer zu Zell;

als Stellvertreter an Stelle des bisherigen Stellvertreters Nikolaus Bogen der Fabrikant
Otto Nackhansen zu Nettehammer bei Weißenthurm.
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Für das gewählte Mitglied Mclsheimcr, welcherbisher als Stellvertreter fnugirlc, war
uumnehr ein »euer Stellvertreter zu wählen und fällt die Wahl auf den GutsbesitzerJakob
Peters zu Fresserhofbei Ochtendung.

Es waren sodann vollständigeNeuwahlen für sämmtlicheBrigade-Bezirkenach Maßgabe
des bezüglichen Wahlschreibens des Herrn Landtags-Kommissars vorzunehmenund werden per
Akklamationgewählt:

I. für den Bezirk der 28. Infanterie-Brigade:
ll. als Mitglied RittergutsbesitzerJulius Wolters zu Düsseldorf.
d. als I. Stellvertreter Hauptmann a. D. und BeigeordneterR. von Monschaw zn Goch,

als II. Stellvertreter Rentner Theodor Pclizaeus zu Crefeld,
als III. Stellvertreter Freiherr Daniel Heinrich von Diergardt zu Haus Roland.

II. für den Bezirk der 29. Infanterie-Brigade:
n. als Mitglied Ober-Regierungsrath a, D, Lla essen zu Aachen.
I>. als I. Stellvertreter Jakob Iansen zu Ninsfeld,

als II. Stellvertreter GutsbesitzerErdmann zu Iülich,
als III. Stellvertreter RittergutsbesitzerFreiherr Joseph von Syberg zu Haus (iicks.

III. für den Bezirk der 30. Infanterie-Brigade:
a. als Mitglied Rentner Peter Joseph Constantiu Schmitz zn Hcnnef,
d. als I. Stellvertreter Bürgermeister Nr euer zu Reuwerk,

als II. Stellvertreter Negierungs-Assessor a. D. Fritz Panli zu Groh-Königsdorf,
als III. Stellvertreter GutsbesitzerWeidt zn Groh-Königsdorf.

IV. für den Bezirk der 31. Infanterie-Brigade:
a. als Mitglied Rentner und Beigeordneter Ignaz Melsheimer zu Zell.
d. als I. Stellvertreter Backhaufen zu Nettehammer,

als II. Stellvertreter GutsbesitzerJakob Peters zu Fresserhof,
als III. Stellvertreter GutsbesitzerFranz Emil Schmitz zu Eckendorf.

V. für den Bezirk der 32. Infanterie-Brigade:
a. Als Mitglied GutsbesitzerJohann Peter Limbourg zu Vitburg.
d. als I. Stellvertreter OekonomFriedrich Herrmann zu Mülheim a. d. Mosel,

als II. Stellvertreter GutsbesitzerJakob Merrem zu Kirchhofbei Wittlich.
als III. Stellvertreter Rentner Orth zu Saarburg.

Soweit bei den acl 1—3 der Tagesordnung getätigten Wahlen Mitglieder des Landtages
gewählt und diese anwesend sind, erklären sich dieselbenzur Annahme der resp. Wahl bereit.

4. Reuwahl des Proviuzial-Verwaltungsraths.
Für den Regierungsbezirk Aachen erfolgt die Wahl per Akklamation und

werden gewählt:
Freiherr von Geyr-Müddershcim,
Beigeordneter Sommer und
GutsbesitzerSchlick.
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Das bisherige Mitglied, Abgeordneter Iansen, hatte vorher die Erklärung abgegeben
ans eine etwaige Wiederwahl zu verzichten.

Für den Regierungsbezirk Coblenz geschieht die Wahl mittelst Stimmzettel in der
Art, daß auf jeden Stimmzettel 3 Stimmen und zwar je eine für jedes der zu wählenden
3 Mitglieder abgegebenwerden.

Die Zahl der eingesammeltenStimmzettel beträgt 76, davon die absolute Majorität 39.
Es haben erhalten:

Graf Westerholt 76 Stimmen,
Iustizrath Adams 76 „
GutsbesitzerReinhard 41 „
GutsbesitzerPeters 34
SteinhanereibesitzcrGrod 1 Stimme.

Die drei Erstgenannten sind somit gewählt.
Für deu Regierungsbezirk Köln erfolgt die Wahl per Akklamationund werden

gewählt resp, wiedergewählt:
Graf Beißel,
KommerzienrathKaesen und
Bürgermeister Eich.

Für den Regierungsbezirk Düsseldorf erfolgt die Wahl gleichfalls per Akklamation
und werden gewählt:

Gutsbesitzer von Heister,
Beigeordneter Dietze,
Freiherr Felir von Loe.

Für den Regierungsbezirk Trier werden auf Borschlagdes Abgeordneten Freiherr
von Ennatten die bisherigen Mitglieder, Beigeordneter Nels und Geheimer Kommerzienrath
Noch per Akklamationwiedergewähltund findet für das verstorbeneMitglied, Kommerzienrath
Üautz, die Neuwahl mittelst Stimmzettel statt.

Es werden 76 Stimmen abgegeben,davon
55 für den Major a. D. Schmidt von Schwind,
20 „ „ Ober-Regierungsrath a. D. Jungen,

1 „ „ GutsbesitzerLimbourg
Snmme 76 Stimmen.

Ersterer hat also mehr als die absolute Majorität erhalten und wird vom Landtags-
Marschall für gewählt erklärt.

Sämmtliche Gewählte erklären sich auf Befragen des Landtags-Marschalls znr
Annahme der Wahl bereit.

5. Der Spezial-Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial - Ver-
waltuugsraths und der provinzialständischen Eentral-Verwaltungsbehorde für die
Etatsjahre vom I. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März
1888 wird nach der Vorlage des Provinzial - Vcrwaltnngsraths unter Rr. 5 der Druckfachcn
unverändert on dloo genehmigt.

6. Desgleichen der Spezial-Etat der Wittwen- und Waisenkasse der pro¬
vinzialständischen Beamten der Rheinprovinz für die Etatsjahre vom I. April 1886
bis 31. März 1887 und vom 1. April 188? bis 31. März 1888 (Nr. 6 der Drucksachen).
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, .^, 7- Der in dein Referate des Prouinzial-Verwallungsmlhs, betreffend den Normal¬
er. ^^"^ Befoldnngsetat für die oberen Beamten der Centralstclle, die Direktoren

der Provin zial-Ir renanstalten und den Direktor der Provinzial-H ebammen-
Lehraustalt (Nr. 7 der Drucksachen), enthaltene Antrag:

„von der Aufstellung einer Tabelle für das Aufrücken der genannten Beamten im
Gehalte abzusehen,"

welchen: Antrage der I. Ausschußbeigctrctm war, wird einstimmig zum Beschluß erhoben.
8. Der Ausgabe-Etat der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät für die

Etatsjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember 1886 und vom 1. Januar bis 31. Dezember1887
(Nr. 1? der Drucksachen) wird «n liloe unverändert genehmigt.

. ^. 9. Zu dem Antrage des Prouiuzial-Nerwaltungsraths in Nr. 18 der Drucksachen:
Nr-^^-^^ „Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Antrag auf Errichtung einer Provin-

zial-Unterstützungskasse für die beim Feuerloschdienste verunglückten
Feuerwehrleute und deren Hinterbliebene ablehnen und dadurch die Petition
des Ausschusses des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Feuerwehren vom 9. April 1885
gleichzeitig für erledigt erklären"

hatte der I. Ausschuß eine Ergänzung durch den Zusatz „zur Zeit" vorgeschlagenund unter
Hinweis darauf, daß diese wichtige Angelegenheitnoch nicht genügend vorbereitet erscheine, folgende
Beschlußfassungbeantragt:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle die Errichtung einer Prouinzial-Unterstützungskasse
für die beim Feuerlöschdienste verunglücktenFeuerwehrleute und deren Hinterbliebene
zur Zeit ablehnen."

Es wird dem Ausschuß-Anträgegemäß beschlossen.
<Men. ^- ^ wird nach dem Antrage des 1. Ausschussesiu Erledigung der Vorlage des

«>n.^^"-^^ ^Provinzial-Verwaltungsraths »üb Nr. 19 der Drucksachen beschlossen,den wiederholtenAntrag
des Ausschusses des Verbandes der Nheinisch-Weftfälifchen Feuerwehren auf
Subventionirung aus Provinzialmitteln wiederholt abzulehnen.

^. 11. Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths in Nr. 20 der Drucksachen:
«K«.^^^ -- ^D^ ^^ Provinzial-Landtag wolle folgenden Nachtrag zu dem revidirten

Reglement der Rheinischen Provinzial-Feuer-Socitätvom 1. September
1852 (G.-S. S. 653 und ff.) beschließenund die AllerhöchsteBestätigung dieses
Nachtrages erbitten, nämlich:

XI. Nachtrag.
1. Der §. 12 des Reglements erhält nachstehende Fassung:

8- 12.
Der Eintritt in die Societät, sowie die Erhöhung der Versicherungssumme

kann jederzeit erfolgen, die Beiträge aber werden vom Anfang des Monats an
berechnet, in welchen der Eintritt oder die Erhöhung stattgefunden hat.

Jede Versicherung bedarf zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der Direktion.
Die Versicherung beginnt, sofern diefelbe von der Direktion nachträglich

überhaupt für annehmbar erachtet wird, mit der Mittagsstunde desjenigen Tages,
an welchem der Versicherungsantrag bei dein Bürgermeister eingereicht worden ist.
Diefer hat auf Erfordern dein Antragenden eine Bescheinigung hierüber auszustellen.
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Ueber die Annahme der Versicherung wird von der Direktion ein Versicherungs-
attest (Quittungsbuch, Police) ertheilt. Alle Versicherungen werden in der Regel
und sofern nicht zwischen dein Versicherten und, der Direktion eine anderweite
Verabredung stattfindet, auf 3 jährige Nersicherungsperioden geschlossenund bleiben
so lange bestehen, bis sie nach den Bestimmungen des Reglements aufgehoben
werden oder erlöschen.

Die Versicherungsperioden beginnen und endigen mit dem 1. Januar Mittags
12 Uhr. Bei Versicherungen, welche im Laufe des Jahres eingegangen werden,
wird die Versichcruugsperiode vom nächsten 1. Januar an gerechnet.

Jede Aenderung bei bestehenden Versicherungen, insbesondere Erhöhungen
oder Ermäßigungen der Versicherungssumme oder der Beiträge :c, werden als
neue Versicherungen angesehen. Auch ist die Direktion befugt, Versicherungen auf
5- und 10 jährige Perioden abzuschließen. Bei Vorausbezahlung der ganzen
Prämie für die 5 jährige Periode ist nur ein 4 jähriger, für die 10 jährige Periode
nur ein 8 jähriger Veitrag zu entrichten. Der Beginn und die Gültigkeit solcher
Versicherungen ist von der Zahlung der Prämie abhängig; die letztere erfolgt nach
Unordnung der Direktion entweder an die Königliche Steucrkasse des Wohnortes
der Versicherten oder direkt an die Kasse der Societät. Der freiwillige Austritt
aus der Societät ist nur mit dem Ablaufe der Versicherungsveriodc und nur
nach Erfüllung der zur Sicherung der Gläubiger gestellten Bedingungen zulässig.

Wer aus der Societät ausscheiden will, muß die Versicherung uuter genauer
Bezeichnung der zu löschenden Gebäude spätestens drei Monate vor Ablauf der
Versicherungsperiode schriftlich und portofrei bei der Direktion kündigen. Bestehen
zu der Versicherung im Kataster der Societät eingetragene hypothekarische Anmel¬
dungen, so ist dem Austrittsgcsnche entweder der Nachweis der Tilgung dieser
Hypotheken oder die Zustimmung der Hypothetargläubiger zum Austritt beizufügeu.
Die Nichtigkeit der Unterschriften der Abmeldungen und der Hypothekargläubiger
muß von einem öffentlichen Beamten bescheinigt sein.

Nach dem oben bezeichneten Kündigungstermine eingehende, unvollständige
oder nicht vorschriftsmäßig belegte Austrittsanmeldnngen gelten als nicht angebracht
und sind wirkungslos.

Ermäßigungen der Versicherungssummen sind jederzeit zulässig, die Ermäßigung"
der Beiträge tritt jedoch erst mit dem Beginne des folgenden Jahres ein.

Die Vorstehenden Bestimmungen finden sämmtlich auf alle bei Erlaß derselben
bestehenden Versicherungen Anwendung.
§. 60 erhält folgenden Zusatz:

In den Fällen, in welchen während einer mehrjährigen Versicherungsperiode
(§. 12) die Versicherung aufgehoben wird oder erlifcht, findet eine Rückvergütung
nur nach Abzug der vollen für die abgelaufenen Jahre einfchliehlich des Vrand-
jahres zu berechnenden gewöhnlichen Prämien statt.
§. 72 den Zusatz:

Von Beiträgen, welche ohne Vermittelung der Steuerkassen direkt an die
Societätskasse gezahlt werden (8. 12 l>I. 7), erhalten die Steuerempsänger keiue
Vergütung,"
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wird nach dem Antrage des I. Ausschusses unter Streichung der eingeklammertenbeiden Worte
„(Quittungsbuch, Police)" im Absatz 4 des §. 12 einstimmigangenommen.

Zugleich wird nach dem von dein Abgeordneten,Feuer-Societäw-DirektorSeul, gestellten
Antrage beschlossen:

„Den Prouiuzial-Verwaltnngsrath zu ermächtigen, über etwaige Anstünde, welche
Seitens der Königlichen Staatsrcgierung gegen die Genehmigung des beschlossenen
Nachtrags zum Reglement der Provinzial-Feuer-Societät erhoben werden möchten,
sofern sie nicht prinzipieller Natnr sind, Beschlußzu fassen."

Zu Absatz 3 H. 12 des au. Nachtrags ist uoch zu bemerken,daß bei der Ausschuß-
Berathung eine Debatte darüber entstanden war, ob nicht der Bestimmung, wonach die Versiche¬
rung mit dem Tage, an welchem die Versicherungbei dem Bürgermeister eingereicht worden ist,
alsdann beginnen soll, sofern dieselbe von der Direktion nachträglich überhaupt für
anuehmbar erachtet wird, eine präcisere Fassung gegebenwerden könne, was dem Interesse
sowohl der Societät, als der Versicherungsnehmerentsprechendürfe. Es wurden im Ausschusse
insbesonderefolgende Vorschlägegeinacht:

von einer Seite: die im §. 6 des Reglements vorgesehenenRisiken, bezüglich deren
ein Uebereinkommenüber die Beitragssätze erforderlichist, ausdrücklich auszunehmen
und hierfür den Anfang der Versicherungvou diesemUebereinkommenabhängig zu
machen;
von anderer Seite: eine Fassung zu wählen, welche den Beginn der Versicherung
außerhalb des Ermessens der Direktion stellt und demgemäß zu sagen: insofern dieselbe
nach Maßgabe des Reglements nicht zurückgewiesen werden darf.

Der Societäts-Direktor Seul erklärte demgegenüberim Ausschusse, daß nach Absatz 2
des vorliegendenNachtrages in Uebereinstimmungmit dem bestehenden Reglement ganz allgemein
jede Versicherungzu ihrer Gültigkeit der formellen Genehmigung der Direktion bedarf, weshalb
es sich empfehle,die gewählteFassung beizubehalten. Er bemerkte hierbei weiter, daß in Gemäßheit
des §. 5 des Reglements Gebäude aller Art ohue Uuterschied ihrer Einrichtung und Bestimmung,
fofern dieselben überhaupt uersicherungsfähigsind (olr. Z. 24 al. 4) zur Aufnahme zugelassen
würden, mit Ausnahme der im §. 6 bezeichneten gefährlichenRisiken, bei welchen eine Aufnahme
nur dann erfolge, wenn eine Uebercintunft bezüglichder Beitragssätzezu Staude komme. Der
Societäts-Direktor gab anßerdem die Zusage, bei der Verhaudlung über den vorliegenden Nachtrag
in der Plenarsitzung des Prouinzial-Landtages eine Erklärung dahin abzugeben,daß nur hinsichtlich
dieser im §. 6 bezeichneten Risiken, falls hier ein Brandschadenvor der Genehmigung des Ver-
sicheruugs-AutragesSeitens der Direktion treffen sollte, der letzterendas Recht zur Ablehnung der
beantragten Versicherungeventuell der Entschädigungvorbehalten bleibe.

Feuer-Societäts-Direktor Seul giebt in der heutigeu Sitzung die besagte Erklärung und
war die Versammlung mit dem Ausschüsseder übereinstimmendenAnsicht, daß damit eine
authentische Interpretation der gedachten Bestimmung gegeben sei, welche alle Interessen sicher stelle.

12. Der Ausgabe-Etat der Rheinischen Provinzial-Hülfskaffc für die Etats¬
jahre vom 1. April 1886 bis 31. März 1887 nnd vom 1. April 188? bis 31. März 1888
(Nr. 26 der Druckfachen) wird mittelst on dIo«-Annahme unverändert genehmigt.

13. Desgleichen der Spezial-Etat für die Verwendung des Zinsgewinnes
des Rheinischen Melioratiousfond s für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März
1887 nnd vom I. April 188? bis 31. März 1888 (Nr. 28 der Druckfachen).
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14. Desgleichen die Spezial- Etats der Prouinzial-Taubstummenanstalten
zu Brühl, Kempen, Neuwied und Trier, sowie der Spezial-Etat über die Zu¬
schüsse aus Provinzialmitteln resp, aus der Wilhelm-Augusta-Stiftung an die
Anstalten zu Aachen, Köln, Elberfeld, Essen und Trier und über den Unter¬
stützungsfonds für entlassene Taubstumme für die Etatjahre vom I. April 1886 bi«
31. März 1887 und vom 1. April 188? bis 31. März 1888 (Nr. 39 der Drucksachen).

15. Desgleichen der Spezial-Etat über die Kosten der Unterbringung uud
des Unterhalts von Epileptikern aus der Nheinprouinz für die Etatsjcchre vom
I. April 1886 bis 31. März 1887 uud vom 1. April 188? bis 31. März 1888 (Nr. 43 der
Drucksachen). ^ , .. ^ ,, ^

16 Zu dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths, betretend dle Vergrößerung
der Tobabtheilung in der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig (Nr. 4? der Druck- ^ ""i"5°,..
fachen) hatte der combinirte II. uud III. AusschußfolgendeAntragstellung formulirt:

Der combinirte II. und III. Ausfchuß schließt sich dem Antrage des Provinzial-
Verwaltungsraths an, zufolge dessen hoher Landtag beschließen wolle, zur Vermehrung
der Tobzellen in der Anstalt zu Vierzig einen Veitrag von rot. 30 000 M. zu
bewilligen und zu gestatten, daß dieser Betrag aus dem Erlöse des Verkaufs der
Anstalt Sicgburg entnommen werde und empfiehltdiesen Antrag dem hohen Landtage
zur Annahme.

ferner erklärt sich derselbe Ausschuß mit dem Antrage des Proumzml-
^erwaltungsraths, zu Folge dessen bei eintretendem Raumbcdürfniß für die Unter¬
bringung der Kranken IV. Klasse die III. Klasse diesem Bedürfnisse entsprechend auf¬
gehoben werden foll, gleichfalls einverstandenund empfiehlt auch diesen Antrag dem
hohen Landtag zur Annahme;

endlich erklärt sich der Ausschutzmit dem ferneren Antrage des Provinzial-
Verwaltungsraths, welcher uerfuchsweise eine billigere Beköstigungder als Pfleglinge
untergebrachten Kranken IV. Klasse in der Anstalt zu Merzig bezweckt,eiuuerstauden
und empfiehlt auch diesen Antrag dem hohen Landtag zur Annahme."

Es wird den Ausschußanträgengemäß beschlossen.
1? Der Spezial-Etat der Prouinzial-Straßenverwaltuug für die Etatjahre

vom 1 April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888 mit den
zugehörigen 4 UnterMats «^ K, « und .1 (Nr. 102 der Drucksachen) gelangt en dl.,c unverändert
zur Anuahme, ^ „i . , < ^ „

18. Es wird uach dem Antrage des V. Ausschusses bezw. des Provmzml-Vcrwaltungsraths ^ ^ ^
(in dem Referate Nr. 110 der Druckfachen) beschlossen: "^"^'«5»°n.

„die Uebernahme der Kommunalstraße von Steele nach Oelsenkirchen
bis zur Promnzgrenzenach vollständig provinzialstrasienmäßigemAusbau zu genehmigen,
jedoch mit der Maßgabe, daß die von der Stadtgcmeinde Steele zu Gas- und bezw.
Wasserleitungsanlagen benutzte Strecke von der Uebernahme ausgefchlossenbleibt,
und mit dem ferneren Vorbehalte, daß die Strecke von der Prouinzgrcnzc bis zur
Stadt Gelfenkirchen gleichfalls vollständig chausseemäßig ausgebaut uud deren Unter¬
haltung sicher gestelltwerde,"

19. Es wird nach dem übereinstimmendenAntrage des Provinzial-Verwaltnngsraths ^
(in Nr. 114 der Drucksachen) und des V. Ausschusses beschlossen: "^^T^nn üc».
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„zu gestatten, daß die Steinbahn der neu zu erbauenden Provinzialstrahe von
Kupferdreh nach Hefel ausschließlich der in Kurven erforderlichenErbreiterungen,
in: Uebrigen in einer Breite von 4 Meter zur Ausführung komme, unter der
Bedingung jedoch, daß falls ein zukünftigervermehrter Verkehr auf der au. Straße
auch eiue vermehrte Steinbahnbreite erforderlich machen sollte, diefe nachträgliche
Erbreiterung auf Kostender bauendeu Gemeinde zu erfolgen hat."

20. Von den vorliegendenNachweifuugen über die Verwendung des Grund-
steuer-DeÄungsfonds für die Jahre 1882/84 bezw. 1883/85 wird Kenntniß genommen.

Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Der Landtags-Marschall schließt die Sitzung und beraumt die nächste Sitzung auf

Mittwoch Nachmittag 6>/2 Uhr an,
(Schluß der Sitzung 8 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschllll.

Sechste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal des Prouinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Mittwoch den 9. Dezember 1885.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 6'/2 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer für heute ist der AbgeordneteRadermacher.
Eingegangen sind:
1. Von den« Vorstande des Künstlervereins Malkasten eine Einladung für die Mitglieder

des Landtags zum Besuch des Vereinslokals.
2. Petition der Gemeinde Flittard um Bewilligung einer Beihülfe zur Anlage eines

Schutzdammes.
Der Abgeordnete Graf von Fürsteuberg-Stammheim hat diese Petition zu der

seinigen gemacht,sie wird genügend unterstützt und geht an den I. Ausschuß.
Der genannte Abgeordnetewird auf seinen Wunsch für diese Angelegenheitdem I. Aus¬

schuß mit berathender Stimme zugetheilt.
3. Schreiben des Kirchenvorstandesder evangelischenGemeinde zu Vohwinkel, betreffend

Zurücknahmeder gestelltenPetition.
Dasselbe geht zur Kenntnißnahme an den I, Ausschußund sodann zu den Akten.
4. Von dem Abgeordnetenvon Grand-Ry ist ein Antrag übergeben worden, betreffend

Bewilligung eiuer Summe von 5000 M. ä tonä poräu zur Förderung der gewerblichen Thätigkeit
in der Eifel.
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Derselbe wird ausreichendunterstütztund geht an den I. Ausschuh,
5. Desqleichen hat der Abgeordnete Eourth einen Antrag eingereicht, betreffend Bewilligung

eines etatsmäßigen Dispositionsfonds von 2000 M, jährlich für den Direktor der Provinzial-
Feuer-Societiit aus Anlaß des 50jährigen Jubiläums der Societät behufs Verwendungzu Gunsten
des Beamten-Personals.

Der Antrag ist genügend unterstütztund geht an den I. Ausschuß.
(5s wird in die Tagesordnung eingetreten,
1. Hu nachbczcichneten Rechnungen wird die beantragte Decharge ertheilt:
a. Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben sür den Provinzial-llandtag, de>

Provinzial-Verwaltungsrath und die provinzialständischeCentral-Verwaltungsbchürd
pro 1882/83 und 1883/84.

K. Rechnung über die Central-Kassenuerwaltungund den Kreisfonds pro 1882/83 und
pro 1883/84.

c Rechnung der RheinischenProuiuzial-Feuer-Eocietät pro 1882 und pro 1883.
ä' Rechnung über die Einnähn« und Ausgabe der Rheinischen Prouinzial-Hülfstassc

pro 1882/83 und pro 1883/84. (Jahrgang 1882/83 mit Rechnung über den
Ständefonds und den Meliorationsfonds.)

e. Rechnungüber den Ständefonds pro 1883/84.
l. Rechnung über den Meliorationsfonds pro 1883/84.
?. Rechnung über den Irrenanstalts-Amortisations- und Verzinsungsfondspro 1882/83

und 1883/84.
Ii. Landarmen-Nechnungpro 1882/83 und 1883/84.
i. Rechnung über die Staats-Nebenfonds pro 1882/83 und 1883/84,

K. Rechnung über die Kosten der Zwangserziehungverwahrloster Kinder pro 1882/83
und 1883/84.

I. Rechnungendes Landarmenhauscszu Trier pro 1881/82 und 1882/83.
m. Rechnung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler pro 1882/83.
n. Rechnungender Provinzial-Hebanunen-Lehranstaltzu Köln pro 1881/82 und 1882/83.
o. Rechnungen über die Provinzinl-Taubstummenfondsund Anstalten pro 1882/83 und

1883/84.
p. Rechnungender Provinzial-Blindenanstalt zu Düren pro 1881/82 und 1882/83.
<1. Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Andernachpro 1882/83.
r. Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn pro 1882/83 und 1883/84.
8. Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Düren pro 1881/82 und 1882/83.
t. Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg pro 1881/82 und 1882/83.
u. Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Mcrzig pro 1881/82 und 1882/83.

Rechnung der ehemaligenIrrenanstalt zu Sicgburg pro 1882/83.
Rechnungen über den allgemeinen Bedürfnißfonds der Irrenanstalten pro 1882/83
und 1883/84.uno 1««»/»4.
Baurechnung über den Neubau einer Buchbindereiund Weberei in der Provinzial-
Arbeitsanstalt zu Brauweiler.

^. Baurechnung über den Neubau einer Taubstummcuaustalt zu Trier.
2. Baurechnung über die Fertigstellungder Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn,

aa. Baurechnung über die Vergrößerung der Proviuzial-Hcbammen-Lehranstaltzu Köln.
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lil>. Vaurechnung über de,: Neubau der Aufseherwohnungcn iu der Provinzial-Arbeits-
nnstalt zu Brauweiler,

cc'. Vaurechnung über den Erwciterimgsbau der Provinzial-Blindenanstalt zu DUren.
<lll. Rechnung über den Fonds für die Ausstellung der Provinzialinstitnte im Jahre 1880.
<??. Rechnungen über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf pro 1882/83 und 1883/84.
f<'. Rechnungen über die Viehentschädigungsfonds pro 1882/83 und 1883/84.

TL. Rechnungen über den Fonds für Kunst und Wissenschaft pro 1882/83 und 1883/84.
KI,. Rechnungen über den Fonds znr Unterstützung niederer landwirtschaftlicher Schulen,

fowie sonstiger landwirtschaftlicher Zwecke pro 1882/83 und 1883/84.
ii. Geld- und Vaurechuungen der Provinzial-Straßcnverwaltung pro 1880 und 1881/82.

lilc. Rechnungen über den Fonds zu Chaussee-Neu- und Umbauten pro 1882/83 nnd 1883/84.
ll. Rechnung über den Fonds zur Unterstützung des Kreis- und Kommunal-Wegebaues

pro 1882/83.
inm. Rechnungen über den Fonds zur Zahlung von Chaussce-Neubau-Prämicn für Kunst-

straheu pro 1882/83 und 1883/84.
nn. Rechnungen über den Sammclfonds zu Zwecken der Straßenvcrwaltung pro 1882/83

und 1883/84.
oo. Rechnungen über den Reservefonds für außerordentliche Bedürfnisse der Strahen-

verwaltung pro 1882/83 und 1883/84.
M. Nechnnngen über den Nebenfonds der Straßenverwaltung zur Unterstützung der

Wittwen von Straßenauffehern und Wärtern pro 1882/83 und 1883/84.
<vv. ^ "' ^ ^ 2- ^" Betreff der Verwendung der fogenannten Kreisrente bezw. der angesam-

' Mvw^' ' mclten Bestände der Letztere,: (Referat des Provinzial-Verwaltungsraths sud Nr. 13 der Druck¬
sachen nebst Zusatz-Referat) wird nach den Anträgen des I. Ausschusses einstimmig beschlossen:

„aus den angesammelten Beständen der in Gemäßheit des §. 26 des Gesetzes,betreffend
die Ausführung der §F. 5 uud 6 des Gesetzes vom 30. April 1873 wegen der
Dotation der Prouinzial- und Kreisuerbände, an den Provinzialverband der Rhein¬
provinz gezahlten Rente von 333 411 M, jährlich, sowie dem überwiesenen Kapital-
bestande nebst Zinsen
1. dem Stammfonds der Provinzial-Hülfskasse eine Summe von 1126 399 M. 53 Pf.

mit der Maßgabe zu überweisen, u. A. den Landkreisen zu der bevorstehenden Ein¬
führung der neuen Kreisordnung die betreffenden Beihülfen durch Bewilliguug von
Darlehen unter möglichst günstigen Bedingungen bis zur Gesammthohe von
2 000 000 M. zn gewähren;

3. dem Meliorationsfonds für die Nhcinprovinz eine Summe von 1 258 500 M. per
1. April 1886 zn überweifen und dabei zu bestimmen, daß die in den Kreisen
>vreuznacb, Daun, Bernkastel, Trier Land, Bitburg uud Prüm im Jahre 1883
gegebcucn Nothstands-Darlehen im Gesammtbetmgevon 393 700 M. dem Meliomtions-
fonds in Anrechnung auf die obige Smmne von 1 258 500 M. als Forderungen
übertrageil werden sollen, ^ sodann,ferner den Provinzial-Verwnltungsratl) zu
ermächtigen, auf Antrag der betreffenden Kreife hinsichtlich der Verzinsung und
Rückzahlung dieser Darlehen erleichterte Bedingungen (2°/u Zinsen und 2°/» Amor¬
tisation) eintreten zn lassen, endlich
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3. den Nest des angesammeltenBestandes mit 2 590 086 M. 6? Pf. znr Tilgung
der für den Bau und die Einrichtung der fünf neuen Irrenanstalten ausgegebenen
Rheinprouinz-Obligationenin der Weise zu verwende», daß zunächst die Schuld
bei der Prouinzial-Zülfskasse für eingelöste, nicht zur Konoertirung angemeldete
Obligationenmit 526 233 M, 38 Pf. getilgt, sodann die im Besitze der Prouinzial-
Hülfskasse befindlichen,für die Irrcnanstaltsbauten ausgegebenen Rheinprouinz-
Obligationen mit 1 417 800 M. vernichtetund endlich der Nest des obigen Bestandes
sowie die nach Maßgabe des Haupt-Etats iu den Etatsjahren 1886/88 zu tilgende
Summe zur verstärkten Amortisation der vorbesagten Nheinprouinz-Obligationcn
verwendet werde;

sodann die Ausübung des dem Prouinzial-Landtage auf Grund des ß. 4
der durch die AllerhöchstenErlasse vom 19. April 1869 uud 24. März ,873
genehmigten Negulatiue zustehendenRechtes zur verstärkten Tilgung der ausge¬
gebenen Rheinprouinz-ObligationenI. und II. Emission auf den Prouinzial-Ver-
waltungsrath zu übertrage,! uud Letzteren zu ermächtigen, den Tilguugsfouds der
in Rede stehenden Obligationen-Anleihennach Maßgabe der vorhandenenMittel zu
verstärken und deu Zeitpunkt der verstärktenTilgung sowie die Modalitäten der
letzteren innerhalb der Vestimmuugender bezogenen Regulative festzusetzeu."

3 Nach dem vom Provinzial-Verwaltungsrathe in dem Referate 23^ der Drucksachen ^ ^
(betreffendden Antrag auf Erwirkung des Privilegiums zur Ausgabe von Rhein-^
provinz-Anleihfcheinen) gestellten Antrage, welchem der I. Ausschuß beigetretenwar, wnd
einstimmigbeschlossen: ,

Den Provinzial-Verwaltungsrath unter Genehmigung der bisher gcthanenen Schritte
zu ermächtigen, wenn er es für nöthig erachte,das Privileg zn einer Emission bis
zu 20 Million Nhcinprouinz-Anleihscheinenauf einmal oder in verschiedenenEmissionen
nachzusuchen, und die Verzinsung uud sonstigenModalitäten festzusetzen."

Ein hierbei von dem Abgeordneten von Grand-Nn gestellterAntrag: den Prouinzial-
Verwaltungsrath zu ermächtigen, ferner aus bereiten Mitteln oder aus dem Erlös der auszu¬
gebenden Anleihfcheineden Reservefonds der Prouinzialchülfstasse zu erhöhen, wird, nachdem
derselbe Unterstützunggefuudeu, au den I. Ausschußzur Vorberathung überwiesen.

4 Der Spezial-Etat über die Verwenduug des Zinsgewinnes der Nhenn-
schen Prouinzial-Hülfskasse (Ständefonds) für die Etatsjahre uom I. April 1886 bis
31. März 188? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888 (Nr. 2? der Drnckfachen)wird
mit der Maßgabe genehmigt, daß mit Rücksicht auf deu Beschluß aä Nr. 3, betreffend die Ge¬
währung von Darlehen mit erleichtertenVediuguugen an Landkreiseaus der Proumzml-Hulsskaffe
zur Durchführuug der Kreisordnung, bezüglich der desfallsigen Einnahme-Verminderungein ent¬
sprechender Vermerk in den au. Etat eiugefügt werde.

5. Die Spezial-Etats für die Rheinischen Prouinzial-Irrenanstalten
Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg nnd Merzig für die Etatsjahre uom 1. April
1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888 (Nr. 41 der Druck¬
sachen) werden on Klou unverändert genehmigt.

6. Desgleichen der Spezial-Etat über die Unterstützung milder Stiftungen,
Nettungs-, Idioten- und anderer Wohlthätigkeits-Anstalten für die Etatsjahre
vom 1. April 1886 bis 31. März 1887 und vom I. April 1887 bis 31. März 1888 (Nr. 42
der Drucksachen).

i«
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?. Zu dein Referate deü Prouinzial-Vcrwaltungsraths unter Nr. 73 der Drucksachen
««.22^^^" wird nach dem Antrage des IV, Ausschusses beschlossen:

lv. den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftrage», bei dem Königlichen Staatsministerium
den Antrag zu stellen, daß die Neichsgesetzgebung dahin abgeändert werde, daß
für den Milzbrand diejenigen Bestimmungenfür maßgebend erklärt werden, welche
für die Lungenseuche gelten;

I>. von der Begründung einer auf Gegenseitigkeitberuhenden Viehversicheruugfür die
ganze Provinz als Prouinzial-Anstalt abzusehen;

o. den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, daß nähere Untersuchungangestellt
werde, ob die Rückversicherungfür die kleinen Vichversicherungs-Verbändebei den
bestehenden Privatgesellschaftenoder auf genossenschaftlichen:Wege allgemein ausführ¬
bar sei, so daß dem bestehenden Bedürfnisse ausreichend Genüge geleistet werde, und
dem nächstenordentlichen Prouinzial-Landtage über das Ergebniß Bericht zu erstatten;

cl. die in dieser Materie eingegangenenPetitionen für erledigt zu erklären.
Ueber die zu Punkt «. stattgehabte Diskussion s. stenographischer Bericht.
8. Der vom Provinzial-Verwaltungsrath in Nr. 82 der Drucksachen vorgelegte Entwurf

Nr.23^^^" eines Statuts für die Winterschuleu des landwirthschaftlicheu Vereins für Rhein-
vreuhen wird nach dem Antrage des IV. Ausschussesmit der Maßgabe on bloo genehmigt,
daß im §.15 Nr. 6 hinter die Worte „2—3 Mitglieder" in Klammern eingeschaltet werde „der
betreffendeNeligionslehrer",

9. Unter Ablehnung eines Antrags der landwirthschaftlich en Bank zu Trier
^ 2^^^^"nuf Bewilligung einer Beihülfe von jährlich 5000 M. 5, ianä psrcku, um daraus für

arme Landlcute behufs Anschaffung von Vieh Anzahlungenzu leisten, event, eines unuerzinslicheu
Darlehens zu diesem Zwecke (Nr. 83 der Drucksacheu),wird uach dem Antrage des Ausschusses
beschlosseu:

„den Provinzial - Verwaltnngsrath zu bcauftragcu, jährlich Beihülfen bis zn einer
Summe von 4000 M. auf 5 Jahre aus dem Etat der landwirthschaftlicheuFonds
behufs eigenthümlicher Erwerbuug vou Vieh für kleine bedürftige Landleute zu
gewähren und dem Provinzial-Vcrwaltungsrathe die Feststellungder näheren Modali¬
täten zu überlassen."

^. 10. Zu dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr. 84 der Drucksacheu,
Nn. 25 ^^-^^^'bctreffeud Bewilligung von Beihülfen zur Ausführung der beabsichtigten Ro er¬

reg ulirung wird nach den Anträgen des I. Ausschusses beschlossen:
„aus deu Mittelu des Ständefouds
a. für die Ausführung der Strecke (Unterbruch - Orsbeck),bei welcher die vrovinzial-

ständische Verwaltung in hervorragenderWeise betheiligtist, als Zuschuß 6000 M.
für dieses Jahr und event, dieselbe Summe für das nächste Jahr zu bewilligen,
falls auch Seitens der KöniglichenStaatsregierung die Zusage für das nächste
Jahr wiederholt wird;

d. für die beiden anderen Strecken, welche die Königliche Staatsregierung mit
14 000 M. subventionirt, einen Betrag von 8000 M. für dieses Etatsjahr und
eine gleiche Summe für das uächste Etatsjahr zu bewilligen, unter derselben
Bedingung, daß die Königliche Staatsregierung im nächsten Jahr denselben Betrag
von 14 000 M. zahlt; .
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Alles unter der selbstverständlichenBedingung der Sicherungdes zukünftigen
Bestandes wo möglich durch Bildung einer Genossenschaft."

11. Von dem ergangencnMinisterial-Erlasse, betreffend den in Folge Beschlussesdes
29. RheinischenProvinzial - Landtags an die Königliche Staatsregierung gestellten Antrag auf
Herbeiführung gesetzgeberischer Maßnahmen behufs Verhütung der Verschleuderung
von Fllkalstoffen, wird Kenntniß genommen.

Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Der Landtags-Marschall schließt die Sitzuug und setzt die nächste Sitzung auf

Donuerstag 12 Uhr an.
(Schluß der Sitzuug 9 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.

Siebente Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Prooinzial'Ständehauseszu Düsseldorf

am Donnerstag den 10. Dezember 1885.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für heute fungirt der AbgeordneteFreiherr Eugen von Lo«.
Von dem Gemeinderath von Gönnersdorf ist eine Petition eingegangen,betreffendFrei¬

stelle für eine Geisteskranke.
Diefelbe geht zur ressortmäßigenErledigung an den Provinzial-Verwaltuugsrath.
Die Tagesordnung findet ihre Erlediguug wie folgt:
1. In Modifikation des vom Provinzial-Verwaltungsrathe in dem Referate, betreffend Z^ ^

Aenderung des Aufbringungsmodus der Provinzial-Umlage (Nr. 14 der Druck-" ^^"/«ge».
fachen)gestellten Antrags hatte der I. AusschußfolgendenAntrag zur Annahme empfohlen:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle unter Abänderungdes Beschlusses des 27. Prouinzial-
Landtllges vom 30. November 1881 beschließen:die allgemeine Provinzial-Umlage
nach dem Maßstabe der direkten Staatssteuern, mit Ausschluß der Steuer vom
Gewerbebetriebeim Umherziehen, uuter Berücksichtigungder durch das Gesetz vom
11, Juli 1822 gewährten Befreiungen auf die einzelnenLand- und Stadtkreise zu
vertheilen, mit der Bestimmung, daß die Unteruertheilüng seitens der Kreise auf die
Gemeinden nach demfelbenMaßstabe stattzufinden habe, insoweit die Umlage nicht
aus anderweiten, zur Verfügung der Kreife stehenden Einnahmen gedeckt werden kann;
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endlich den Provinzial-Verwaltnngsrath beauftragen, die Allerhöchste Genehmi¬
gung zu diesem Beschlusse nachzusuchen und bis zu deren Ertheilung die Umlage in
der seitherigen Weise zu erheben."

Der Antrag des Ausschusses wird einstimmigzum Beschluß erhoben,
«anen. 2. Unter Genehmigungder in dein Referate des Provinzial-Verwaltungsraths snd Nr. 111

^^I^5^---^ der Drucksachen beantragten Uebernahme der von der Firma Villerou K, Boch projektirten festen
Fahlbrücke über die Saar bei Mettlach auf den Provinzial-Straßenfonds wird nach dem Antrage
des V. Ausschusses beschlossen:

„Die UebernahmebetreffenderBrücke soll nach Amortisation der Baukosten,spätestens
aber nach Ablauf von 15 Jahren nach ihrer Fertigstellung unter der Bedingung
erfolgen, daß die Brücke mit den erforderlichenAnschlüssen der Trier-Saarlouis'er
Prouinzialstraße au dieselbe von der Firma nach einem von dein Landes-Direktor zu
genehmigendenProjekte gut und dauerhaft ausgeführt und bis zum Zeitpunkt der
Uebergabe ordnungsmäßig unterhalten resp, in durchaus gutem Zustande über¬
geben werde."

^. 3. (5s wird nach dem gemeinschaftlichen Autrage des V. Ausfchusses und des Provinzial-
^r.28^— '"Verwaltungsraths in Nr. 112 der Drucksachen beschlossen, die Bewilligung der reglements-

mähigeu Wittwen- nnd Waisengelder an die Hinterbliebenen der Strahenauf-
seher Pietsch, Jacob us und Heselmann nachträglich gutzuheißen und zu genehmigen,daß
den Hinterbliebenendes Straßenaufseher-Aspiranteu Meyer die reglementsmäßigenWittwen- und
Waisengelderauch ferner gezahlt werden.

<aoM- 4' Zu dem Neferate des Provinzial-Verwaltungsraths in Nr. 113 der Drucksachen,betreffend
Kr.2^^—^ den Straßenbau uo» Wermelskirchen nach Habenichts, wird nach dem Antrage des

V. Ausschusses beschlossen:
u. die Petition der Gemeinde Wermelskirchenan den Provinzial-Verwaltuugsrath mit

dem Auftrage zurückzuverweisen, weitere Verhandlungenmit den interessirtenGemeinden
zum Zwecke der ürzielung eines größeren Beitrags zu dem in Frage stehenden
Straßenban einzuleitenund dementsprechendeine Erhöhung des Zuschusses aus Pro-
vinzialfonds eintreten zu lassen, sodann für den Fall, daß die Verhandlungen des
Provinzial-Verwaltungsrathes mit den Gemeinden zu einem annehmbaren Resultate
gelangen sollten, ferner zu beschließen, daß

b. die Straße von Wermelskirchennach Habenichts nach den Seitens der provinzial-
ständischen Verwaltung festzustellenden Projekten in einer Planumsbreite von 6 Meter
und einer Steinbahnbreite von 4 Meter dnrch die Organe der Provinz ausgebaut und

u. nach Fertigstellung der Straße dieselbe auf den Provinzial - Straßenbaufouds über¬
nommen werde.

5. Bezüglich der Petitionen ä. ck. Treis den 5. September cr. bezw. Bernkastel den
12. November er., betreffend die Pcnfionsverhältnisse der Landbürgermeister der Nhein-
provinz, wird nach dein Vorschlagedes I. Ausschusses Uebergang zur Tagesordnung beschlossen.

6. Bezüglich der Petition der Stadtgemeinde St. Johann a. d. S., betref¬
fend Freilassung der Gewerbesteuer der französischen Schiffer nnd Fuhrleute
bei V ertheilung der Pro« inzial-Um läge, wird nach dem Antrage des I. Ausschusses
einstimmigbeschlossen:

„unter Zustimmung zu den zur Sache getroffenenMahnahmen des Provinzial-Ver¬
waltungsraths den auf Befreiung der gedachtenSteuer von der Prouinzial-Umlage
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aerichteten Antrag als durch die bereits ergangeneBeschlußfassung des 29. Provinzial-
Landtages für erledigt zu erklären, die Niederschlagungder rüästäudigen Umlage pro
1882/83 nnd 1883/84 aber abzulehnen,"

Sodann wird auf Antrag des AbgeordnetenRochling, welcher den dessallsigm un Aus¬
schüsse in der Minorität verbliebenenAntrag wieder ansnimmt zu^ätzuch bMo'st"-

nachdein die rückständigenProvinzial-Umlage-Betrage pro 1882/83 und 1883/84
durcl, die Stadt St. Johann an die provinzialständischeVenualtuug abgeführt fern
werden, der genannten Stadt einen Betrag von 2000 M. als Schadloshaltung aus
dem Ständcfonds zn überweisen." , ^ .,. ^ . n«l,^

7 In dem Referate, betreffend die Petition der
nähme der^ Prämienstraße Nied erzier-Krauthausen auf den Prov.uzuü-Straßen¬
fonds hatte d!rProvinzial-Verwaltungsrath ablehnendeBeschluhfaffnngbeantragt uud war der

^ ^^3ge^Ne^^ stellt den Gegenantrag, die Neber¬
nahme der au Straße müer den üblichen Cauteleu hinsichtlich de. Ausbaues zu genehungem
wTmd v°7'em ^ von Heister beautragt wird, unter Ablehnung der Nebernahme

anzuweisen, die Gemeinde Niederer m der Unterhaltung der
l^effende7Str^ aus dem Gemeinde-Wegebaufondswo mogluch dauerud

^"""3" wird zunächst über den Ausfchußantrag abgestimmt und bleibt derselbe in der
Minorität (32 gegen 3? Stimmen). Sodann wird der Antrag des Frecherm von Geyr-

gewacht. Derselbe gelangt zur Annähn, und war damit

'"" ^ ^^^35 der Allerhöchsten Berordnnng vom 2. November
187? betreffs des Fifchereigefetzes in der Nhen,provrnz, schlagt
der IV A^chuß w der Ueberzeugung,daß dieselbe, den Fischerei-Verhältmssender Rhemprovn.z
durchaus angepaßt, wesentliche Verbesserungen in sich fchliehe, den. Landtage vor, ,ch zustumnend
auszusprechen. , . ... „

Es wird demgemäßmit StimmeneinlM beschlossen.
9. Ueber die Petitionen: ^

a. der Gemeinden Mülheim a. d. N. und <-peldorf,
1,. von Einwohnern der Gemeinde Speidorf

in Angelegenheitder projektirten Straßenbahn von Monning nach Bro.ch wnd nach dem
Antraae des V Ausschusses zur Tagesordnung übergegaugen.
Anträge ^^ Ausschüsse^ z ^^ ^^ ^^ ^ ^^.^^^ ^ ^^ „zügl chen Antrage des Abge¬
ordneten ^reiberrn Euaen von Lo <; forunüirten Antrage einswnnng beschlossen:

" Ln ^^^^^ ^ beauftragen, bei der K^
en Antrag zu stellen, mit der Anlegung des ^"u buche für den

Geltungsbereich des Rheinischen Rechts w bald als mogkch, und zwar
bezirksweise, vorzugehen,ferner diefelbe zu ersuchen cmf eine wertere Er.nahMng der
Kostenbei notarieller Uebertragung «°n kleinerenObMen hrnzuwnten, msbesoudere
aber den Stempel bei den Gesuchen nm Hypotheken-Eintragungund ber den Hypotheken-
Auszügen und Loschnngs-Attesten in Fortfall zn bringen."

.,
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Nachdem noch der Abgeordnete Kaescu auf seinen Wunsch für den Antrag des
Abgeordnetenvon Grand-Rn, betreffendVerstärkung des Reservefondsder Provinzial-Hülfskasse,
dem I. Ausschußmit berathender Stimme zugetheiltworden, schließt der Landtags-Marschall
die Sitzung unter Anberaumung der nächsten Sitzung auf Freitag Vormittag 11 Uhr.

(Schluß der Sitzung 2 Uhr,)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marfchall.

Achte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provinzial'Ständchauses zu Düsseldorf

am Freitag den 11. Dezember 1885.

Der Landtags- Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der gestrigenSitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer für heute ist der AbgeordneteNadermacher.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.

M :N- ^'^" Zu den vorliegendenAnträgen auf Bewilligungen für Kirchen bauten schlägtder
HM^-. i Ausschußvor zu bewilligen:

a. Für die Kirche zum h. Severin in Köln 5000 M.
1i. „ „ „ zu Kaiserswerth 5000 M.
c>. „ „ Münsterkirche zu Bonn 18 000 M. in zwei Naten ä 9000 M. pro 1886/87

und 1887/88.
ä. Für die Pfarrkirche zu Boppard 18 000 M. wie vor in 2 Rate».
0. „ „ „ „ Brauweiler 10 000 M.
t'. „ „ Münsterkirchezu Gladbach 15 000 M. in 2 Raten a 7500 M. pro 1886/8?

und 1887/88.
3. Für die Kirche zu Neuwerk 3000 M.
ü. „ „ „ „ Waldfeucht2000 M.
i. „ „ „ „ Andernach8000 M.

K. „ „ Münsterkirchezu Essen 10 000 M. iu 2 Raten ä, 5000 M. pro 1886/87
und 1887/88.

1. Für die Kirche zu St, Arnual unter der Bedingung, daß das Stift, welchem die
Kirche gehört, dieselbe Summe zuerst verwendet, 6000 M.
(zusammen100 000 M), alle übrigen Anträge dagegen abzulehnen.

Der AbgeordneteCourth stellt den Zusatz-Antrag, die Beihülfen für Kirchenbautenan
die Bedingung zu knüpfen, daß dem Provinzial-Verwaltungsrath die Aufsichtüber diese Bauten
und die Anweisungder bewilligten Summen zustehen soll.
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Der Abgeordnete von Enncrn beantragt, statt der vom Ausschusse umgeschlagenen
100 000 M. zusammennur 50 000 M. zu bewilligenund jede einzelne Position auf die Hälfte
zu reduziren.

Der Antrag des Ausschusseswird zunächst zur Abstimmung gebracht uud gelangt zur
Annahme.

Damit war der Antrag von Eyncrn gefallen.
Der Zusatz-AntragEourth wird sodann gleichfallsangenommen.
2. Es wird nach dem Vorschlage des I, Ausschussesbeschlossen, zur Herstellung eines Nr. Z?

Modells sowie zu den sonstigen Vorarbeiten für die monumentaleAusführung der bei Gelegenheit
des Kcnferfeftes im September 1884 angefertigten, im Treppenhause des Stände Hauses
auf gestellten Figurengruppe die vom Provinzial-Verwaltungsrathe in der Drucksache
Nr. 96 beantragte Summe von 5000 M. aus den Mitteln des Ständefonds zu bewilligen, jedoch
mit der Direktive an die die weitem Schritte vorbereitendenKräfte, dem nächsten Landtag Vor¬
schläge in Bezug auf einen andern geeigneterenStandplatz zu machen,

3. Dem Ccntral-Gewerbeverein für Rheinland-Westfalen und benach¬
barte Bezirke zu Düsseldorf wird uach dem Antrage des I. Ausschusses die Summe von
25 000 M. (je 12 500 M. für jedes der beiden folgendenEtatsjahre) als Beihülfe aus dem
Ständefonds bewilligt.

4. Der Antrag des Verwaltungsrathes des Vereins zur Errichtung einer Gemälde-
gallerie zu Düffeldorf auf Bewilligung eines jährlichen Zuschussesvon 6000 M. wird
nach dem Antrage des I. Ausschusses abgelehnt und hatte damit auch der Autrag des Abgeordneten
Eonrth Ablehnung gefunden, welcher dahin ging, zunächst für die beiden folgendenEtatsjahre je
6000 M. aus dem Ständefonds zu bewilligen.

5. Der Idioten- und Irrenpflegeanstalt St. Vernardin zu Hamb im
Kreise Moers wird nach dem Vorschlage des I. Ausschusseseine Beihülfe für die nächsten zwei
Jahre von jährlich 3000 M. aus dem Ständefonds bewilligt.

6. Auf das Unterstützungsgesuch der Oberin des Hospitals des hl. Karl von
Norromäus zu Ehrenbreitstein wird nach dem Vorschlage des I. Ausschusseseinstimmig
beschlossen,aus den Mitteln des Ständefonds 5000 M. dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu
überweisen mit der Bestimmung, dieselben Ihrer Majestät der Kaiserin-Königin zu Zwecken des
genannten Hospitals zur Verfügung zu stellen.

(Die Sitzung wird von l'/Z bis 5 Uhr unterbrochen.)
7. Es wird nach dein Antrage des I. Ausschusses beschlossen:
1. den Zuschuß für die Fachschule der Kleineisen- und Stahl-Industrie zu

Remscheid mit 5000 M. für das Etatsjahr 1887/88 aus dem Ständefonds zu
bewilligen,

2. den Promnzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, .für die Unterstützungder genannten
Schule und für ähnliche Zwecke in dem nächsten, dem Provinzial-Landtagevorzulegenden
Etat einen besonderenTitel zu schaffen."

8. Mit der nämlichenMaßgabe wie vor aä 2 wird nach dem Antrage des 1. Ausschusses
der Zuschuß für die Königliche Weberei-, Färberei- und Appretur-Schule zu Erefeld
in der bisherigen Höhe von 6000 M. für das Etatsjahr 1887/88 aus dem Ständefonds bewilligt.

9. Die Petition der durch den Gemeinderath von Merheim vertretenen Ortschaft
Flittard um Bewilligung einer Beihülfe zur Anlage eines Schutzdammes wird nach dem
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Vorschlage des I. Ausschussesdem Provinzial - Verwaltungsrathe mit dem Auftrage überwiesen,
die zum Ausbaue des neue» Dammes nothwendigeSubsidie unter möglichst günstigen Bedingungen
zu bewilligen.

10. (5s wird nach dem Antrage des I. Ausschusses beschlossen, für die Lehranstalt für
Korbflcchlcrei in Heinsberg 3000 M. als einmalige Unterstützungans dem Ständefonds zu
gewähre», insofern der Provinzial-Vcrwaltungsrath nicht beschließen sollte, diese Summe aus deu
ihiu zur Verfügung stehendenlandwirthschaftlichenFonds zu bewilligen.

«aaM- ' 11. In Abweichung von dem Antrage des Provinzial-Verwaltuugsraths in Nr. 115 der
Pr.3^? Drucksachen hatte der I. AusschußfolgendeAnträge gestellt:

1. Der Provinzial - Landtag wolle aus dem Ständefonds 100 000 M. zur Linderung
der durch die Hagelbefchädiguug entstandenen Noth den Kreisen Gummersbach,
Wipperfürth, Neuwied, Moers und Geldern zur Vertheilung nach den: in dein Antrage
des Provinzial-Verwaltuugsraths angegebenen Verhältnisse :'l tonck pcn-cku bewilligen;

II. der Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltuugsrath ermächtigen, ans dein
verstärkten Meliorationsfonds zu dem Zweckeder Linderung der Noth der Hagel-
befchädigtenin den nothleidenden genannten Kreisen den Letzteren zinsfreie jährlich
mit 10 "/o zu amortisirende Darlehen bis zum Gesammtbetragevon 50 000 M. auf
Antrag zu bewilligen;

III. der Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Vcrwaltungsrath beauftragen, darüber
Erhebungen anzustellen, in welcher Weise eine anderweitige Negeluug des Hagel-Ver"
sicherungswesens,sei es auf provinzieller oder auf weiterer Grundlage, fei es auf
auf dein Wege des Zwanges oder der Freiwilligkeitwünschenswert!)oder nothwendig
erscheine und hierüber dem nächsten Provinzial-Lnndtage Mittheilung, eventuellVor¬
lage zu machen."

Zu I. und II. stellt der Abgeordnete,Conze das Amendement,75 000 M. K, lonck ^«rckn
und an zinsfreien Darlehen 25 000 M, zu bewilligen, während der Abgeordnetevon Eynern
beantragt, die vom Ausfchussezur Bewilligung ll lonck perckn vorgeschlagenen100 000 M. dem
Provinzial-Vcrwattuugsrathe zur Verfügung zu stellen, um dieselben auf die Hagelbeschädigten
der Provinz gleichmäßigzu vertheilen.

Es wird zunächst über die Ausschuß-Anträge llä I. und II. abgestimmtund gelangen
dieselben (mit 42 gegen 34 Stimmen) zur Annahme.

Damit waren sowohl der Antrag des Provinzial-Verwaltuugsraths als auch die Anträge
Eonze und von Eynern gefallen bezw. erledigt.

Sodann wird über den Antrag III. des Ausschusses abgestimmt und derselbe einstimmig
genehmigt.

^. 12. Von der Vorlage des Provinzial-Vermnltnngsraths über den Vermögensbestand
^i. ^'^5-^"^ ' des Nheinischen Provinzial-Verbandes wird Kenntniß genommen.

13. Der Haupt-Etat der provinzialständischen Verwaltung für die Etatsjahrc
vom 1. April 1886 bis 31. März 18»? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888 (Nr. 12
der Druckfachen) wird mit der Summe von 7 226 000 M. in Einnahme und Ausgabe mit der
Maßgabe genehmigt, daß entsprechendder anderweitigen Festsetzung des Spezial-Etats 21», und
21I> (Kunst und Wissenschaft nnd Provinzial-Museen) der Zuschuß zur Förderung von Kunst und
Wissenschaft von 18 000 M. ans 19 000 M. erhöht wird, desgleichender Zuschuß für die Pro-

' uinzial-Mnseenzu Bonn und Trier von 12 000 M. auf 14 000 M., daß weiterhin dieses Mehr-
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erfordcrniß an Zuschuß gedeckt wird durch Absetzung von 3000 M. bei der Etatspositiou Tit. 4
(außergewöhnlicheAusgabe resp, zur Abrundung), so daß hiernachdie Schluhsumme des Etats
unverändert bleibt.

14. Die Petition der Gemeinde Fechingen auf Ausführung des Fechingen-Blies-
ransbacher Straßenbau-Projektes bis zur Bayerischen Landesgrenzewird nach dem Antrage
des V. Ausschussesan den Provinzial-Verwaltungsrath zur geeigneten weiteren Veranlassung
überwiesen.

15. Die vorliegenden 3 Petitionen aus dem Kreise Adenau nm Herstellung emes
Kommunalweges bczw. einer Provinzialstraße zur Verbindung von Kempenich mit der
Vrohlthal-Provinzinlstraßc werden nach dem Antrage des V. Ausschusses dem Prouinzial-
Verwaltungsrathe mit der Veranlassungüberwiesen,wenn die bctheiligten Kreise oder Gemeinden
sich zum Baue einer chaussirten Kommunalstraßevon Kempenich nach dem Brohlthale entschließen,
dieses Unternehmen vermittelst des Kommunal-Wegebau-Untcrstützungsfondssobald und in dem
Maße, wie die disponiblenMittel dieses Fonds es erlauben, thunlichstzu fördern.

16. Os wird nach dem Antrage des AbgeordnetenFreiherrn Felix von Loö mit mehr
als der erforderlichenStimmzahl beschlossen:

,den Provinzial-Verwaltungsrath zn beanftragen, bei der KömgKchenStaatsregwrung
den Antrag zu stellen, daß der Nheinprovinz für das Immobilar - Feuer-
Versicherungswesen das ausschließliche Recht zur Annahme von Versiche¬
rungen gewährt werde und daß dem Provinzial-Landtagedemnächst ein dementsprechender
auf provinzieller Grundlage stehender Gesctzentwnrf zur Berathung vorgelegt werde."

Damit war der von dem Abgeordneten Dietze gestellte Abändernngs- Antrag gefallen,
welcher dahin lautete:

Der Provinzial - Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, zu
untersuchen,ob es sich empfehle, bei der Königlichen Staatsregierung den Antrag zn
stellen, daß der Nheinprovinzfür das das aus¬
schließliche Recht zur Annahme von Versicherungengewährt werde und daß dem
Provinzial-Landtag eventuell ein dementsprechenderauf provinzieller Grundlage
stehenderGefetzentwurfzur Berathung vorgelegt werde."

Die übrigen Gegenstände werden vom Landtags-Marfchall von der Tagesordnung
abgesetzt nnter Verweisung in die morgigeSchlußsitzungnud wird Letztere auf l 1 Nhr Vormittags
anberaumt.

(Schluß der Sitzung «'/- Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.
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Neunte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal des Prouinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Samstag den 12. Dezember 1885.

Der Land tags-Marsch all eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer für die heutige Schlußsitzung ist der Abgeordnete Freiherr Eugen

vou Loe.
Es standen lediglich die von der vorigen Tagesordnung abgesetztenGegenstände zur

Verhandlung.
Es wird nach dein in Veranlassung des Antrags des Abgeordneten Freiherrn von

Evnatten wegen Anfertigung von Covien der Kataster-Dokumente für die
Bürgermeistereien der Rheinprovinz vom I. Ausschuß gestellten Antrage einstimmig
beschlossen:

1. den Provinzial-Vcrwllltungsmth zn beauftragen, bei der KöniglichenStaatsregierung
dahin Vorstellig zu werden, daß Copien der Kataster-Dokumente auf Kosten des
Staates angefertigt, den Bürgermeistern übergeben und die nöthigen Anordnungen
getroffen werden, daß die Covien mit den Originalen für die Zukuuft in Ueberein-
einstimmungbleiben;

II. den Provinzial-Verwaltungsrath zu crmächtigcu,nöthigenfalls einen einstigen Veitrag
zu den bevorstehenden kosten aus Provinzialmittcln zu bewilligen und wegen der
Deckuug dieser Kosten dem nächsten Provinzial-Landtage eine Vorlage zu machen.

2. Iu Erledigung des Antrags von Grand-Ny und von Gynern, betreffend Verstärkung
des Reservefonds der Provinzial-Hülfskasse wird nach dem motivirten Vorschlagedes
I. Ausschusses, über welchen mündlich referirt wird, beschlossen,unter Anerkennungder Nichtigkeit
der angeführten Motive (<.,ti-. stenographischerBericht) von einer weiteren außerordentlichen
Dotirung des gu. Neseruefoudszur Zeit abzusehen.

3. Der von dem Herrn Landtags - Kommissar vorgelegte Entwurf statutarischer
Bestimmuugen für die Ausdehnung des Kranken-Vcrsicherungszwanges auf
die Arbeiter der Tertil-Hausiudustrie in den Kreisen Geilenkirchenund Erkelenzgelangt mit den
dazu vom combinirtenII. und III. Ausschusse vorgeschlagenenModifikationenin der nochfolgenden
Fassung zur Annahme:
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„Statutarische Bestimmungen
fUl die

Ausdehnung des Kranken-Versicherungszwangesauf die Arbeiter der Haus-Industrie.

Auf Grund der ZI. 2 und 54 des Reichsgesetzes, betreffenddie Krankenversicherung der
Arbeiter vom 15. Juni 1883, siud von dem Rheinischen Provinzial-Landtage für den Umfang
des Kreises Geilenkirchen und der Bürgermeistereien Beeck, Elmpt, Erkelenz, Kückhoven, Nieder-
Krüchten, Schwanenberg, Wegberg des Kreises Erkelenz folgende statutarische Bestimmungen
beschlossenworden.

Die Aenderung der Vorschriftendes §. 1 des Gesetzes wird hierdurch erstreckt: auf alle
Weber Wirker Scheerer, Winder, Eonfectionsschneider und sonstigen Meister der Textil-Industrie,
welche in selbst beschafftenBetriebsstätten im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbe¬
treibenden beschäftigt werden.

Dieser Versicherungspflichtunterliegen ohne Unterschieddes Geschlechtes auch diejenigen,
deren Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehendeist, wenn ihre Beschäftigunglänger
als sechs Tage dauert.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, jede von ihnen beschäftigte,nach §. 1 Versicherungs¬
pflichtigePerson bei der von der Aufsichtsbehörde»lach z. 49 al. 3 des Gesetzes vom 15. Juni
1883 errichtetenMeldestelle oder falls eine folche nicht errichtet ist, für die Gemeinde-Kranken¬
versicherungbei der Gemeindebehördeoder der von dieser bestimmtenMeldestelle,und für die
Ortskrankenkassen bei den durch das Statut bestimmtenStellen spätestensam siebenten Tage nach
Beginn der Beschäftigung anzumelden und spätesten» am siebeuten Tage nach Beendigung des
Arbeitsuerhältnisseswieder abzumelden.

Arbeitgeber, welche außerhalb der Kreise Erkelenz und Geilenkirchenwohnen, müssen
diese An- und Abmeldung innerhalb 14 Tagen bewirken.

Arbeitgeber,welche ihrer Anmeldepflicht nicht genügen,sind verpflichtet, alle Aufwendungen
zu erstatte», welche die Gemeiude-Krankenuersicherung oder eine Ortskmnkenkasse auf Grund gesetz¬
licher oder statutarischerVorschrift zur Unterstützungeiner vor der Anmeldung erkranktenPerson
gemachthabeu.

8-3.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge, welche für die von ihnen beschäftigten,
nach §. l versichcrungspflichtigen Personen zur Gemeinde-Krankenversicherung oder zu einer Orts-
trankenkasse zu entrichtensind, für die ersteren alle 4 Wochen, für die letzterenan den durch das
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Statut festgesetzten Zahlungsterminen nachträglicheinzuzahlen. DiejenigenArbeitgeber,welche nicht
in regelmäßigen Lohnpcrioden, sondern bei Ablieferung der fertiggestelltenWaaren oder Halb¬
fabrikate löhnen, sind berechtigt, die Zahlung der Beiträge erst am nächsten auf die Auslöhnung
folgenden statutenmäßigen Zahlungstermine zu bewirken, müssen die Beiträge aber spätestens
12 Wochen nach Beginn der übertragenen Arbeit oder nach der letzten Beitragszahlung eiuzahleu,
falls die Fertigstellung uud Löhnung der Arbeit nicht eher erfolgt. — Die Beiträge sind so lange
fortzuzahlen,bis die vorschriftsmäßigeAbmeldung erfolgt ist.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, ein Drittel der Beiträge, welche auf die von ihnen
beschäftigten nach ß. 1 Versicherungspflichtigen Personen entfallen, aus eigenen Mitteln zu leisten.
Sie sind berechtigt, die Beiträge, welche sie für dieselben einzahlen, soweit sie solche nicht aus
eigenen Mitteln zu leisten haben, bei jeder regelmäßigenLohnzahlung in Abzug zu bringen, soweit
sie auf diese Lohnzahlung antheilsweise entfallen.

Auf Streitigkeiten zwischendem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigtenPersonen
über die Berechnung uud Anrechnuug der von diesen zu leistendenBeiträge findet §. 120», der
Gewerbe-OrdnuugAnwendung.

§. 5.

Die Fabrikanten und Fabrikkaufleute,welche die in H. 1 bezeichneten Meister der Haus-
Industrie beschäftigen,gelten nur als Arbeitgeber dieser Meister, nicht auch als Arbeitgeberder
von diesen Meistern beschäftigten Personen. Die Pflicht der An- und Abmeldungund der Ein¬
zahlung der Beiträge dieser Personen liegt nach dem Gesetz vom 15. Mai 1883 den Meistern
der Haus-Industrie selbst ob.

Wird einer der im H. 1 bezeichnetenWeber oder Wirker gleichzeitigvon mehreren
Arbeitgebern beschäftigt, so darf die Gemeinde-Kranken-Versicherungoder die Ortskrankenkasse,
welcher der Weber oder Wirker angehört, den Beitrag nur von demjenigen Arbeitgeber erheben,
welcher den Meisterstuhl beschäftigt. Ist unter den mehreren Stühlen des Webers oder Wirkers
kein Meisterstuhlvorhanden, so hat der Weber oder Wirker einen Stuhl zu bezeichnen, welcher
als Meisterstuhlgelten soll. Der Weber oder Wirker hat den Arbeitgeber,welcherden Meister¬
stuhl beschäftigt, den in §. 2 bestimmtenMeldestellenanzuzeigen. In Ermangelung solcher An¬
zeigen werden die Beiträge allen Arbeitgebern zu gleichenTheilen für die Tage der mehrfachen
Beschäftigungangerechnet.

Der Bruchtheil eines Veschaftigungstaa.esist hierbei stets als voller Tag zu berechnen.
Die gleiche Vertheilung der Beiträge tritt ein, wenn andere der im §. 1 bezeichneten

Personen gleichzeitig von mehreren Arbeitgebern beschäftigt werden, so daß die Gemeiude-Kranken-
Versicherungoder die Ortskrankenkasse,welcher dieselben angehören, auch für die Zeit der mehr¬
fachen Beschäftigungstets nur den einmaligen Beitrag empfängt.

§.6.

Diese statutarischenBestimmungen treten am I. April 1886 in Kraft."
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Ein von denl Abgeordneten Vonniger zu §. 6 des Entwurfs gestellterAmendements-Antrag:
„Der Provinzial-Landtag wolle sich gutachtlich dahin äußern, daß der Kranken-
Versicherungszwang sofort eingeführt werden möge, spätestensbis zum 1. April 1886"

verbleibt bei der Abstimmungin der Minorität.
4. Es wird nach dem Antrage des Abgeordneten von Grand-Rn (in der von dem Antrag¬

steller bei der Verhandlung mnendirten Fassung) einstimmig beschlossen:
„den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,5000 M. jährlich auf d,e Dauer
der Etatsperiode 1886/8? und 1887/88 Ktonck perän zur Hebung und Förderung
der gewerblichen Thätigkeit in den Gebirgsgegenden der Rhein¬
provinz aus bereiten Mitteln zu verwendenund denselben zugleich zu beauftragen,
bei der Königlichen Staatsregierung die Gewährung einer gleichen Summe aus Staats¬
mitteln zu demselben Zweck zu erbitten."

5 Nach dem Vorschlagedes I. Ausschusses zu dem bezüglichen Antrage des Abgeordneten
Courth wird beschlossen,aus Anlaß des bemniichstigen50jährigen Bestehens der Rheini¬
schen Provinzial-Feuer -Sozietät an die Beamten derselben eine einmalige Gratifikation
und zwar: ^

a an den Ober-Inspektor Adams in Höhe von 1000 M.,
d an die übrigen Beamten zusammenzur Vertheilung durch den Sozietäts - Direktor in

Höhe von 5000 M. aus den bei der Sozietät erzielten etatsmäßigen Ueberschüssen
des Jahres 1885 zu bewilligen.

6 Die vom I, Ausschuß vorgeschlagenen Gratifikationen für das Bureau- und Dienst¬
personal des Landtags im Gesamtbeträge von 1870 M. werden bewilligt.

Nachdem dem Landtags - Marschall noch Ermächtigung zur Feststellung des heutrgen
Sitzungs-Protokolls ertheilt und damit die geschäftlichen Angelegenheitenerledigt waren, wirft der
Landtags-Marschall einen Rückblick auf die nunmehr abgelaufene Session, deren Resultat nach
allen Seiten hin ein erfreulichessei und den von ihm bei Beginn des Landtags ausgesprochenen
Erwartungen in vollstem Maße entsprochen habe. Neben dein Umstaude, daß es gelungen sei,
die vielen vorgefundenenArbeiten in so kurzer Zeit zu Ende zu bringen, könne er insbesondere
noch darauf hinweisen, daß die diesmaligen Vorlagen des Provinzial - Verwaltungsraths nahezu
sämmtlich die fast unveränderte und einstimmigeAnnahme des Landtags gefunden hätten. Er
erblickedarin einen Beweis einerseits für die vorzügliche Vorbereitung der betreffendenVorlagen
durch die oberen Beamten der Verwaltung, insbefondcreden Landesdirektor,welchem hierfür voller
Dank gebühre, andererseits für die Objektivität und Unparteilichkeit,mit welcher der Provmzml-
Verwaltungsrath auf Grund befagter Vorarbeiten seine Anträge gestellthabe.

Der Landtags-Marschall Meßt mit dem Ausdrucke des Dankes für die Nachsicht
und das Vertrauen, das ihm auch während dieser Session entgegengebracht worden sei, und mit
der Bitte, ihm dieses Vertrauen in Zukunft gleichfalls zu bewahren. Es würde ihm dadurch
eine Kräftigung und Stütze gegeben, welche es ihm erleichternwürde, auch m kommendenTagen
für die Provinz weiterzmvirken,wie bisher, es möge die Zukunft bringen, was sie wolle.

Der AbgeordneteFriederichs nimmt das Wort, um unter lebhaftem, allseMgem Verfall
dem Landtllgs-Marfchallden Dank der Versammlung für seine verdienstvolle,unparteilicheLeitung
der Geschäfteauszusprechen.

Der Landtags-Marschall dankt mit den: Hinzufügen, den ihm bekundeten Dank nicht
allein aus sich beziehen zu können. Derselbe gebühre in gleichem Maße den Vorsitzendender
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Ausschüsse,ganz besonders seine», Stellvertreter, dem Vice-Landtags-Marschall,und dürfe er die
Versammlung bitten, dem von ihm an Letzteren zu richtendenDanke sich anzuschließen und dies
durch Erheben von den Sitzen zu erkennen zu geben.

Die Versammlung erhebt sich zum Zeichen ihrer Zustimmung.
Die Sitzung wird hierauf durch den Landtags-Marschall geschlossen.
Um 12'/« Uhr trat der Königliche Landtags-Kommissar,Herr Ober-Präsident der Nhein-

vrouinz Dr. von Bardeleben, von einer Deputation geleitet, in den Saal und hielt an die
Versammlung eine Ansprache (ounf. stenographischer Bericht), an deren Schluß er im Namen
Sr. Majestät des Kaisers und Königs den 31. Rheinischen Provinzial-Landtag für gefchlossen erklärte,

Der Landtags-Marschllll bringt ein Hoch auf Se. Majestät den Kaiser und König
aus, in welches die Versammlung begeisterteinstimmte.

(Schluß der Sitzung 12'/. Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.
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Nr. <«

Düsseldorf, den ?. Oktober 1885.

Referat
des Prouinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die Einrichtung einer elektrischen Beleuchtung im Ständehause.

Auf das dem 29. RheinischenProvinzial-Landtage unterbreitete Referat des Prouinzial-
Verwaltungsrathes, worin ausgeführt war, daß in den beiden Sitzungssälen des Ständehaufes
sich ein erträglicher Zustand hinsichtlicheiner besseren Ventilation am zweckmäßigsten dadurch
erreichen lasse, daß die vorhandene, sehr große Wärmeinenge,, erzeugende Gasbeleuchtungdaselbst
eingestellt und dieselbe durch eine elektrische Beleuchtungersetzt werde, hat der Provinzal-Landtag
beschlossen: mit Rücksicht auf die steten Fortschritte, welche für die HerstellungelektrischerBeleuch¬
tungen in Aussicht stehen, zumal in Bezug auf die Kostenucrminderung,die Entscheidung der
Sache zu vertagen und den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, dem nächsten Landtage
einen weiteren Antrag zu unterbreiten und ein neues Projekt vorzulegen.

Diesem Beschlusse entsprechend haben sich die technischenBeamten der provinzialständischen
Central-Verwaltung angelegensein lassen, sich über die auf dem Gebiete der elektrischenBeleuchtung
hervorgetretenenNeuerungen und Fortschritte fortlaufend zu informiren und sind dieselben zu der
Ansicht gelangt, daß die Technik der elektrischen Beleuchtung, namentlich durch die in jüngster
Zeit aufgetretenenVerbesserungenauf einen folchen Standpunkt gelangt ist, daß der Einrichtung
einer solchen Beleuchtungim Ständehaufe wohl vom technischen Standpunkte aus näher getreten
werden kann.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat, dem Beschlusse des 29. Provinzial-Landtages
entsprechend, ein Projekt anfertigen lassen und beehrt sich dazu die folgenden Erläuterungen
M geben.

Bei der Anlage der elektrischenBeleuchtungbildet die richtige Wahl der Betriebsmaschine
einen wesentlichen Faktor, indem die Maschine sich durch große Gleichmäßigkeitdes Ganges aus¬
zeichnen muß, um das dem Auge so unangenehmeZucken des Lichtes zu verhüten. Die Dampf¬
maschine wird nun zwar fchon feit langer Zeit fo vollkommenkonstruirt, daß dieselbe allen
Anforderungenentspricht; allein ihre Anwendung erscheint im Ständehause, namentlichwegen der
Schwierigkeit, die Dampfkesselanlagedaselbst unterzubringen uud eiueu großen Kamin für die
Kesselfeuerunganzulegen, ausgefchlosfen. Es kann hier nur die Gaskraftmaschine in Betracht
kommen, welche in letzterer Zeit bedeutende Vervollkommnungerfahren hat, fo daß deren Anwendung
für den Glühlichtbetrieb einem Bedenken wohl nicht mehr unterliegt. Auch verfvrechen die
Maschinen zur Erzeugung des elektrischen Stromes (Dynamomaschinen)und die Glühlampen
einen sicheren Effekt, da diese Einrichtungenebenfalls in letzterer Zeit erheblich verbessert worden sind.
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Was die Anbringung der Drahtleitnngen, Lampen x. anbelangt, so laßt sich dieselbe
im Ständehause überall leicht bewerkstelligen. Speziell im großen Sitzungssaal« würden die
äußeren Flammen der Gaskronenbündel in einfacher Weise und ohne Beeinträchtigung des äußeren
Ansehen« durch Mühlichter ersetzt werden können, während die übrig bleibenden 62 Stück
mittleren Gasflammen zur Reserve bei etwa vorkommender Störung der elektrischen Beleuchtung
erhalten blieben.

Nenn nun nach vorstehender Darlegung die elektrische Beleuchtung sich im Ständehause
zwar in ausreichender Weise und ohne praktische Schwierigkeiten einrichten läßt, so hat sich doch
die vom 29. Prouinzial-Landtage ausgesprochene Erwartung auf voraussichtliche Kostenvermindcrung
in der Herstellung der fraglichen Beleuchtungsart keineswegs bestätigt. Im Gegentheil ist ungeachtet
der zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen eher eine Vertheuerung eingetreten, weil nur durch
die sorgfältigste Ausführung der Anlage und die Verwendung der besten Materialien, sowie durch
ausreichende Dimensionirung der Maschinen gute Resultate zu erzielen sind.

Eine kurze Zusammenstellung der Anlagekosten der elektrischen Beleuchtung im Ständehause
sowie der Betriebskosten im Vergleiche zu der bestehenden Gasbeleuchtung ergiebt folgende Resultate:

Die Anlagekostender elektrischenBeleuchtung belaufen sich für den Fall, daß die Einrichtung:
III.

auf sämmtliche Räume im
Ständehause mit Ausnahme
der Flammen in den Dienst¬

wohnungen und im Keller

nur auf die beiden Sitzungssäle

II.

auf alle Räume der I. Etage,
das Treppenhaus und das

Vestibül

17 000 M.
ausgedehnt wird auf!

38 500 M. 38 200 M.

Ferner betragen die Iahresbetriebskosten einschließlich Verzinsung und Amortisatiou des
Anlagekapitals

ll. für die elektrifche Beleuchtung:

1350 M. ! 3 060 M. ! . 5 570 M.

I). für die nebenhergehende Gasbeleuchtung:
2 220 M. l 1950 M. 200 M.

3 570 M.
o. im Ganzen:

5 010 M. 5 770 M.

Die jetzigen Beleuchtungskosten betragen rund 2400 M., mithin ergeben sich im Falle
der Anwendung elektrischen Lichts gegenüber der bestehenden Beleuchtungsweise an Mehrkosten:

aä I.
1170 M.

aä II.
2 610 M.

aä III.
3 370 M.

Aus diesen Rechnungsresultaten, welche den Angaben renomirter Fabriken entnommen
sind, und für deren Genauigkeit eine Gewähr nicht übernommen werden kann, ist zu ersehen, daß
im günstigsten Falle mit der Einführung der elektrifchenBeleuchtung gegenüber der Gasbeleuchtung
eine nicht unerhebliche Erhöhung der Beleuchtungskosten verknüpft sein würde.
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Aus diesem Grunde und im Hinblickeauf die noch nicht abgeschlossenenVersuche einer
Verbesserung der elektrischenBeleuchtung, glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag
stellen zu sollen:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle von der Einrichtung einer elektrischenBeleuch¬
tung im Ständehause einstweilen noch Abstand nehmen."

Der Provinzial'Verwaltungswth.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtllgs-Marschall.

Nr. 2.

Düsseldorf, den 7. Oktober 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

Unterstützungdes früher bei der proliinzialständischenCentral-Vcrwaltungsbehörde
beschäftigt gewesenenKanzlei°HülfsschreibersAsbeck.

Der frühere Trompeter Asbeck ist seit dem 16. April 1877 in der Kanzlei der
provinzialständischenCentralbehördegegen Tages-Diäten von 2 M. 50 Pf. und später von 3 M.
als Hülfsfchreiberangenommenworden.

p. Asbeck, wecher nach 16 jähriger Dienstzeit mit Civilanstellungsschein,jedoch ohue
Pension, da er nicht als Ganzinvalide anerkannt worden, ans dem Militärdienst ausgeschieden
war, ist demnächst als Privatkanzlist auf den, Königlichen Landrathsamt und anderweit befchäftigt
gewesen; von dem Civilanstellungsscheinhat er keinen Gebrauch gemacht,da er in früherer Zeit
neben feinem Lohn als Kanzlist noch als Musiker Verdienst hatte.

Da der p. Asbeck in Folge seines Alters von 76 Jahren und Abnahme seiner Kräfte
den Anforderungen nicht mehr genügen konnte, fo mußte demselbenfein Dienstuerhältniß zum
1. April 1885 gekündigtwerden.

Der Provinzial-Verwaltungsiath hat indessen dem Asbeck mit Rücksicht auf seine Hülfs¬
bedürftigkeitvon diesem Zeitpunkte ab eine fortlaufende monatlicheNnterstichuugvou 30 M. aus
dem etatsmähigen Remunerationsfondsbis zum Zusammentritte des Prouinzial-Landtagesbewilligt
und beehrt sich dem hohen Provinzial-Landwge anheimzustellen, diese Unterstützung bis zum
Zusammentritt des nächsten Provinzial-Landtages weiter bewilligenzu wollen.

Der Promnzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Lnndtags-Marschall,
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Nr. 3.
Düsseldorf, den ?. Oktober 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltnngsrathes,

betreffend

die Benachrichtigung der eingetragenen Hypothekargläubiger im Bezirke des
Rheinischen Rechtes hinsichtlich der durch GeseK vom 22. Mai 1885 vorgeschriebenen

Aenderungen bei der Erneuerung von Hypotheken-Eintragungen.

Bei der Berathung des Gesetz-Entwurfes über die Veräußerung und hypothekarische
Belastung von Grundstückeninnerhalb des Geltungsbereiches des RheinischenRechtes im Herren¬
hause wurde darauf hingewiesen,daß bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetrageneHypothekar¬
gläubiger dadurch zu Schaden kommen könnten, daß sich die durch den Gesetz-Entwurf für
Erneuerung eingetragener Hypotheken vorgeschriebeneBezeichnung nach dem Kataster oder, im
Falle Letztere nicht möglichsei, das an Stelle dieser Bezeichnungtretende Attest des zuständigen
Katasterbeamten,nicht vor Ablauf der für die Erneuerung bestehenden10jährigen Frist beschaffen
ließe. Dieser Fall sei namentlich in der ersten Zeit nach dem Inkrafttreten des neue» Gefetzes
zu befürchten, weil einestheils viele Gläubiger aus Unkenntniß der neuen Bestimmung die
Erneuerung bis zum letzten Augenblicke verschiebe» würden, und anderntheils die Katasterbeamten
unmittelbar nach Uebernahme der Kataster von den Bürgermeistern so überbürdet sein würden,
daß die erforderliche Katastcrbezeichnung resp, die an deren Stelle eventuell tretende Bescheinigung
manchmal nicht sofort erlangt werden könnte. Um diesemUebelstande zu begegnen, hatte die
Kommissiondes Herrenhauses den Antrag gestellt,den Tag des Inkrafttretens des neuen Gesetzes
vom 1. Juli er. auf den 1. Oktober cr, zu verschieben. Durch diese Aenderung konnte indessen
das erstrebte Ziel nicht erreicht werden, sondern es wurden dadurch lediglich die nach dem
1. Juli cr. zu befürchtendenNachtheilenur auf die Zeit nach dem 1. Oktober cr. verlegt. Aus
dem letztereu Grunde konnten die im Herreuhause damals anwesendenMitglieder des Rheinischen
Provinzial-Landtages sich nur gegen den Abänderungsantrag der Kommissionanssprechen. In
einer in Gegenwart der Herren Minister der Justiz und der Finanzen und des Herrn Lcmdes-
Direktors stattgehabten Besprechung wurde als zweckmäßigstes Mittel zur Verhütung des vor¬
berührten Uebelstandcsdie schriftliche Benachrichtigungder eingetragenenHvpothekargläubigcrüber
die bevorstehende Aenderung der Vorschriften hinsichtlichder Hypotheken-Erneuerung bezeichnet.
Da indessen die Herren Minister eine solche Benachrichtigungauf Staatskosten für unausführbar
bezeichneten, so wurde — um ein Scheitern des für die Nheinprovinz im Allgemeinen, sowie die
Entwickelungder RheinischenProvinzial-Hülfskasseinsbefondere fo wünschenswerthenGesetzes im
letzten Augenblickezu verhüten — Seitens des Herrn Landtags - Marschalls unter Zustimmung
der zu Berlin anwesendenMitglieder des Provinzial-Landtages die Erklärung abgegeben,daß die
provinzialständischeVerwaltung die Druck- und Portokosten für die in Rede stehendenBenach-
richtigungsschreibeuübernehmenwolle. Diese Erklärung ist Seitens des Provinzial-Verwaltuugs-
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raths in der Sitzung vom 2C./22. Mai cr, nnt dem Hinzufügen genehmigt worden, daß die
betreffendenKosten auf Hülfskassenfondsvorläufig zu übernehmenfeien.

Am 27. Mai wurde zwifchen der Prouinzial-Steuerdirektion und der prouinzialständischen
Verwaltung hinsichtlich der Ausführung der Benachrichtigungdas Uebereinkommen getroffen, daß
die provinzialständischeVerwaltung jeden: Hyvothekenbewahrer1000 Stück zufammengefaltener
Druckexemplaremit einer gleichen Anzahl von 3 Pf,-Freimarken übersendenund die Hypotheken-
ämter um den etwaigen fernern Bedarf direkt einkommen sollten, daß Seitens der Hypotheken-
bewahrer die VenachrichtigungsschrcibendenjenigenHypothekargläubigern, deren Eintragungen in
der ersten Hälfte des Monats Juli ablaufen, möglichst vor dein 15, Juni zuzustellen seien, und
denjenigen, deren Inskriptionen später verfallen, mit Belassung einer Frist von mindestens 1 bis
2 Monaten. Hinsichtlichder Adressaten und der Form der Zustellung wurden ebenfalls ver¬
schiedeneBestimmungen vereinbart. — Nachdem das über diese Vereinbarungen aufgenommene
Protokoll dem Herrn Finanzminister, sowie den Hypothekenämtern mitgetheilt worden, erklärte sich
der Herr Finanzministcr in einem Schreiben vom 8./12. Juni mit den getroffenenMahregeln
einverstanden,hielt es jedoch für zweckmäßig, daß mit Rücksichtauf die in dem Gesetzeangeordnete,
am 1. Juli zu bewirkende Uebergabeder bisher in den Gemeinde-Archiven aufbewahrtenKataster-
Dokumente an die Katasterämter die einzelnen Hyvothekargläubiger,deren Inskriptionen alsbald
nach dem 1. Juli 1885 erneuert werden müßten, zu ersuchen seien, die Erneuerung noch vor
diesem Tage in Gemähheit der bisherigen Vorschriften zu bewirken, da die Vrtheilung der
Katllstemuszüge infolge der Uebergabe eine Verzögerung erleiden könnte. Sodann theilte der
Finanzminister mit, daß, weil eine bestimmteVerabredung darüber, welchen hypothekarischen
Gläubigern solche Schreiben zuzufertigeu seien, nicht getroffen worden, nach Ansicht des Herrn
Iustiznnnisters vorläufig jedenfalls genügen würde, nur diejenigen Gläubiger, welche die zu
ihren Gunsten bestehenden Einschreibungenin der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember d. I. zu
erneuern hätten, zu benachrichtigen seien, daß weiter als auf ein Jahr die Maßregel jedenfalls
wohl nicht ausgedehnt zu werden brauche, da vorauszufetzensei, daß im Laufe eines Jahres die
Nestimmungendes neuen Gesetzes hinreichendbekannt sein würden. Auf diefes Schreiben wurde
erwidert, daß eine Ergänzung der bereits abgesandten Benachrichtignngen unmöglich,eine abermalige
Zusendung von Briefen zu kostfpielig, aber auch wegen der Kürze der Zeit kaum zu bewirken
sein dürfte; dagegen wurde eine Bekanntmachung durch mehrere öffentliche Blätter im Sinne
des gewünschtenZusatzes auf Kosten der vrouinzialständischenVerwaltung vorgeschlagen. Der
Herr Finanzminister erklärte sich mit dieser Bekanntmachungin dem Reskripte vom 16. Iuui cr.
an den Herrn Prouinzial-Steuerdirektor einverstanden, und wurde am 20. Juni cr. mit Letzter»!
die Art der Bekanntmachunguud die öffentlichen Blätter vereinbart, sowie auch bestimmt, daß
einstweilen nur die Hypothekargläubiger,deren Eintragung vor dem 31. Dezembercr. erneuert
werden mühten, zu benachrichtigen seien

Hinsichtlich derjenigenEntschädiguug,welche den Hypothekenbewahrcrnfür die Adrefsirung
und Besorgung der Schreibenznkommen sollte, wurde vorbehaltlich der Genehmigungdes Provinzial-
Verwaltungsraths verabredet, daß jedem Hyvothekenbewahrerim Ganzen 60 M. ausbezahlt resp,
verrechnetwerden solle.

Von dem Inhalt der gepflogenenKorrefpondenzsowie den sämmtlichenVereinbarungen
wurde den, Provinzial-Verwaltungsrath in seiner Sitzung vom 7./8. Juli Kenntniß gegeben,
derselbegenehmigtedie geschehenen Schritte und getroffenenVerabredungen und bestimmte, daß
einstweilen die Hypothekargläubiger, deren Einschreibungen vor dem 1. Juli 1886 zu erneuern
seien, benachrichtigtwerden müßten.



Die bis jetzt aufgegangenenKosten der Benachrichtigung belaufen sich auf 1015 M.
67 Pf, und dürften, im Falle die Benachrichtigungbis zum 1. April 1886 fortgefetztwerden
sollte, 1500 M. nicht übersteigen.

Die Zweckmäßigkeitjener Maßregel ist vielfach anerkannt worden, und dürfte deren
Ausdehnung bis zum 1, April 1886 wohl zu empfehlensein, jedoch mich mit Rücksichtauf die
vielfachen Bekanntmachungenvollkommengenügen. Der Provinzial-Verwaltnngsrath beehrt sich
hiernach zu beantragen:

„Der hohe Prouinzial-Landtag wolle den von dem Landtags-Marschall und dem
Provinzial-Verwaltnngsrath getroffenen Maßnahmen und eingegangenen Verpflichtungen
hinsichtlichder Benachrichtigungder eingetragenenHypothckarglänbigerdie Genehmigung
und die Indemnität ertheilen und beschließen, daß die Benachrichtigungder Hypothekar-
gläubiger, deren Hypotheken vor dem 1. April 1886 zn erneuern sind, noch zu
erfolgen habe, und die Uebernahme der entstandenen beziehentlichnoch entstehenden
Kosten auf den Ständcfonds genehmigen."

Der Promnzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

z»r. 4.

Düsseldorf, den 28. November 1885.

Referat
des Prouinzial-Verwaltungsraths,

zu dem

Gesehentwurf, betreffend die Kantongefängnisse in der Rheinprovinz.

Der von dein 30. Provinzial-Landtag begutachtete„Gesetzentwurf,betreffenddie Kanton-
gefängnifse in der Nhcinprouinz" (Verhandlungen S. 172—189), ist des Gutachtens des
Provinzial-Landtages ungeachtet in unveränderter Fassung dem Landtage der Monarchie vorgelegt
worden. Derselbe wurde in der Sitzung des Abgeordnetenhausesvom 25. April 1885 angenommen,
während im Herrenhause in der Sitzung vom 7. Mai 1885 der die Strafgelder behandelnde
8. 5 aus dem Eutwurfe gestrichen wurde. Hiernach wurde der Entwurf von der Staatsregierung
zurückgezogen.Die mannigfachen unrichtigen Gesichtspunkte, die bei den Berathungen hervor¬
getreten sind, veranlaßten den Prouinzial-Verwaltungsrath, die Angelegenheitnochmals zu berathen,
und dem Provinzial-Landtage im Anschlüsse an das Referat vom 4. Dezember 1884 wiederholt
Bericht zu erstatten.

I. Nachdem der Vertreter der Staatsregierung, Ministerial-Direktor von Zastrow bei der
Verhandlung ^im Herrenhause zugegeben hat, daß der eigentlichegesetzgeberische Ausgang der
Sache in beiden Punkten — Kantongcfänguisseund Bezug der Strafgelder — nicht derselbe
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gewesen ist, und anerkannt hat, daß die qu, Vercchtignng und Verpflichtung sich materiell auch
nicht vollständig decken (Verhandlungen des Herrenhauses S. 278), bedarf es einer weitere»
Erörterung dieser in dein Referate vom 4. Dezember 1884 weitläufig behandelten Frage nicht mehr.

II. Der Einfluß des Gesetzes vom 23. April 1883, betreffend den Erlaß polizeilicher
Strafverfügungen ist mehrfach unrichtig beurtheilt worden.

1. Bis zum Erlasse dieses Gesetzes fielen den Gemeinden nur die Kosten der Vollstreckung
derjenigen Haftstrafen bis zn 5 Tagen zur Last, welche wegen oontravention» äß «iniril«
Folios des Ooä« penlü erkannt waren;

nach dem Gesetz von 1883 fallen den Gemeinden die Kosten der durch die Ortsuolizei-
bchörde verfügten Haftstrafen zu, welche wegen Ucbertretungen erkannt werden.

Nun fallen aber unter den Begriff der Übertretungen eine große Anzahl von strafbaren
Handlungen, welche nicht zu den oontrllventions gehörten, z. V. Holzdiebstahl, Bettelei, Land-
streicherei; also gerade diejenigen, welche am zahlreichsten Gegenstand der Bestrafung sind. Von
den in §H. 360 und 361 des Strafgesetzbuches als Ucbertretungen qualifizirten strafbaren
Handlungen gehörten nur die in §. 360 Nr. 11 und 14 genannten zu den oontravLritions äs »iinpls
xolics. Die wegen aller übrigen Übertretungen erkannten 5tägigen Haftstrafen wurden also vor
dem Gesetze von 1883 ausschließlich auf Kosten des Staates verbüßt, während jetzt alle auf Grund
dieser Paragraphen ortspolizeilich erkannten Haftstrafen auf Kosten der Gemeinden verbüßt werden.

Während alfo die Einnahmen ans den Strafgeldern durch das Gesetz von 1883 nicht
erhöht wurden, sind die Ausgaben der Gemeinden für die Strafvollstreckung erheblich gestiegen;
um dieselbe Summe ist aber der Staat entlastet worden.

Das Gesetz von 1883 hat also eine Verschiebung der Kosten der Strafvollstreckung zu
Ungunsten der Gemeinde!, bewirkt und können in dieser Beziehung die gegenthciligen Ausführungen
der Motive des Entwurfs uicht als richtig anerkannt werden.

2. Die Berechnungen, welche in den Motiven des Gesetzentwurfes angestellt worden sind,
können für den jetzigen Nechtszustand uach Erlaß des Gesetzes vom April 1883 nicht mehr als
richtig nnd maßgebend anerkannt werden, wie dies in den Diskussionen mehrfach hervorgehoben wurde.

Um zu ermitteln, ob und welcher Schaden den rheinischen Gemeinden durch die Entziehung
der gerichtlichen Strafgelder gegen die Befreiung von der Verpflichtung zur Unterhaltung der
Kantongefängnisse entsteht, muh festgestellt werden:

a. Welche Summe entfällt von der Gefammtcinnahme an Strafgeldern auf gerichtliche
Geldstrafen?

d. Welche Summen haben die Rheinifchen Gemeinden nach Erlaß des Gesetzes vom
23. April 1883 noch für die Kantongefängnisse ausgegeben?

Die erstere Summe ist diesseits genau ermittelt, die zweite kann durch Berechnung
leicht gefunden werden.

Die Strafgelder betrugen:*)
I. 1883/84:

2. dnrch polizeilichen Straf¬
befehl erkannte:

161895 M.

1. gerichtliche:

262 780 M.

1. gerichtliche:
164189 M.

II. 1884/85:
2. durch polizeilichen Straf¬

befehl erkannte:
253 733 M.

") Das Gesetzvom 23. April 1888, betreffend den Erlaß polizeilicher Strafnerfügungen, trat mit dem
1. Juli 1883 in Kraft, so daß es erst vom letzteren Tage an polizeiliche Strafgelder und polizeiliche Haftstrafen
giebt. Das Jahr 1883 84 ergiebt mithin lein richtiges Bild.
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Die gerichtlichen Strafgelder betrugen also 1884/85 etwa 40°/« der Gesammt-Einnahme
an Strafgeldern; es wird diefcr Prozentsatz zweifellosein dauernder fein, fo daß von der Gesammt-
Einnahme stets 60°/u auf polizeiliche, 40"/» auf gerichtliche Strafgelder entfallen.

In demselben Zeitraum haben die Gemeinden an Strafverbühungskosten verausgabt:
1883/84:

1. Kosten
der Verpflegung und
Beaufsichtigungder

Gefangenen:
87 004 M.

2. Kosten
der baulichenUnter¬
haltung und Mirth-

kosten:
27 617 M.

1884/85:
1. Kosten

der Verpflegung und
Beaufsichtigungder

Gefangenen:
80 790 M.

2. Kosten
der baulichenUnter¬
haltung und Micth-

kusten:
28 814 M.

Da diejenigen Freiheitsstrafen, welche durch polizeilichen Strafbefehl verhängt wurden,
meist in den Kautongefängnissenverbüßt wurden, da ferner in Folge dessen die Kosten der
Verpflegung :c. der gerichtlich und polizeilich bestraften Individuen vielfach nicht getrennt
verrechnetworden sind, so kann mit Bestimmtheit uicht angegeben werden, um welche Summe
die rheinischen Gemeinden durch den vorliegenden Gesetzentwurf entlastet wurden. Legt man
indeß das Verhältniß der gerichtlichen und polizeilichen Geldstrafen zu Grunde, fo daß also von
der Gesammtsummeder Haftkosten40"/« auf gerichtliche Haftstrafeu entfallen, — was nach den
Ausführungen des Referats vom 4. Dezember 1884 in Kue jedenfalls noch zu hoch gegriffen
ist — so ergiebt sich, daß die gerichtlichen Haftstrafen verursachten

1888/84 1884/85
45 848 M. 43 841 M.

Da nun die gerichtlichen Geldstrafen pro 1884/85 betrugen ..... 164 189 M.
die gerichtlichen Haftstrafen in diesem Jahre aber nur verursachte!, . . 4 3 84 1 „

so ergiebt sich, daß die rheinischen Gemeinden im Jahre 1884/85 eine Summe von 120 347 M.
verloreil hätten, wenn der Entwurf bereits als Gesetz in Gültigkeit gewesen wäre.

Da das Jahr 1884/85 als Normaljahr angesehenwerden kann, so würden also durch
den vorliegendenEntwurf die rheinifchcnGemeinden dauernd um jährlich mindestens 120000 M.
geschädigt werden.

Es ist aber eine Forderung der Gerechtigkeitund Billigkeit, daß, wenn der bisherige
Rechtszustandgeändert werden soll, dies nur unter, voller Entschädigungder Vetheiligten geschehen
darf. Die Entschädigungaber wird in der Weise geleistet werden müssen, daß dem Provinzial-
verbande der Nheinprouinz für den Verlust der gerichtlichen Geldstrafen vom Staate eine jährliche
Rente von mindestens 120 000 M. behufs Verwendung zu den in der Kabinetsordre vom
27. Dezember 1822 bestimmten Zwecken ausgezahlt wird; die angesammelten Kapitalbestände
(8. 5 des Entwurfs) verbleiben ebenfalls diesen Zwecken bestimmt.

Die rechnungsmäßigeVertheilnng der Rente unter die verschiedenenPolizeistrafgelderfonds
und unter die von denselbenausgeschiedenen Städte wird am zweckdienlichstennach dem Maßstabe
der Betheiligung derselben an den Intraden aus gerichtlichen Strafgeldern pro 1884/85 durch
den Prouinzial-Verwaltungsrath erfolgen.

III. In den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses(Stenogr. Bericht S. 1566 Nudorff)
und des Herrenhauses (Stenogr, Bericht S. 275 Lindemann, S. 279 Graf Ziethen, S. 201
Nudorff) ist wiederholt ausgeführt worden, daß die Polizeistrafgelderfonds denselben Zwecken
dienten, zu welchen den Provinzialverbänden im Jahre 1875 die Dotationen gegebenseien, so
daß also durch den Bezug der Strafgelder die Nheinprovinz eine „doppelte Dotation" beziehe.
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Diese Anschauung ist eine irrige. Die Polizcistrafgeldersind durch die Kabinetsordrevom 31. Dezember
1822 bestimmt zur Verpflegungund ErziehungverlassenerKinder; als verlassene Kinder gelten aber
nach den maßgebendenBestimmungenFindelkinder,verlasseneKinder und ortsarme Waisenkinder.

Das Dotations-Gefetzlegt aber mit keiner Silbe den Prouinzinl-Vcrbändendie Fürsorge für
diese Kinder auf; thatsächlichwird denn auch von keiner Provinz diese Fürsorge ausgeübt; höchstens werden
auf Grund des §. 4 Nr. 5 des Dotationsgesetzesan Rettungsanstalten geringe Unterstützungengezahlt.

IV. Endlich wurde behauptet, — und darin liegt eine vollständige Verkennung der
Polizcistrafgclderfonds— daß durch das Dotationsgesetznur die damals angesammeltenKapital-
bestände dem Provinzial-Verbände der Nhcinprovinz überwiesen seien, nicht aber die jährlichen
Strafgelderintraden (Abg. H. S. 2559 v. Vcnda, Herrenhaus S. 283 v. Zastrow). Die Ueber¬
weisung der Strafgelderfonds erfolgte durch §. 15 des Dotationsgesetzcs,lautend: „Den Provinzial-
Verbänden :c. werden die in der Anlage verzeichneten Staatsnebenfonds des Ministeriums des
Innern zur Verwaltung und Verwendung mit allen bisher der Staatsverwaltung
hinsichtlich dieser Fonds zustehenden Rechten und obliegenden Verpflichtungenüberwiesen."

Die bezogene Anlage lautet für die Rheinprovinz:
VIII. Der Provinzialverband der Nheinvrovinz:

23. Den Ehrcnbrcitstein'erAllgemeinen Armcnfondsim
RegierungsbezirkEoblenz ........

24. Den Polizei-Strafgcldcrfondszur Unterstützung ver¬
lassener, Findel- und verwaister Kinder für den
rechtsrheinifchcnTheil des Regierungsbezirks Loblenz

25. Für den rheinisch-rechtlichenTheil des Regierungs¬
bezirks Eoblenz ...........

26. Für den rheinifch-rechtlichenTheil des Regierungs¬
bezirks Düsseldorf ..........

27. Für den landrechtlichen Theil des Regierungsbezirks
Düsseldorf .............

28. Für den RegierungsbezirkKöln .

29. Für den RegierungsbezirkTrier.
30. Für den RegierungsbezirkAachen

mit eine»! mit einem Inhres-
Kapiwlbestcmde betrage von
von Thalern: Thaler Sar.Pf.

15 150 575 — —

8 000 3 874 28 —

4 500 4 485 25 —

4800 Thlr. rentbar 17 236 8 1
angelegtuud 2012
Thlr. 29 Sgr. baar.

21916 Thlr. 20 7 509 1>
Sgr. rentbar an¬
gelegt und 209?
Thlr. 15 Sgr. 7

Pfg. baar.
13 190 Thlr. in 17 998 4 9
Effekten u. 10 968
Thlr. 21 Sgr. 5

Pfg. baar.
22 400 Thlr. 13558 ^!2 6

16 300 Thlr. in 10810 10—
Stlllltspapieren
und Eisenbahn-

Prioritäten.



72

Die bezogenen Iahresbeträgc stellen nun aber die laufenden Strafgelder-Einnahmen dar.
Zu den Rechten der Strafgcldcrfonds, welche besondere juristische Persouen bilden und von dem
Provinzialverbände nur verwaltet werden, gehört eben nach §. 1 der erwähnten Kabinetsordre
vom 27. Dezember 1822 der Bezug sämmtlicher Polizei- und Zuchtpolizei-Straf¬
gelder. Diese werden jährlich zu Gunsten der Gemeinden verwandt, und der Prouinzialverband
als solcher hat von den Strafgeldern nicht den geringstenVortheil; er ist nur Verwalter der
Fonds und kann also auch aus diesen: Grunde von einer „doppelten Dotation der Rheinprovinz"
keine Rede fein.

V. Bei Erlaß des Dotationsgesetzessind die Vermögensverhältnisseder einzelnen Kommunal¬
verbände wohl erwogen worden; es sind dementsprechendeinzelnenProvinzialverbändcn außer
der allen Verbänden gleichmäßig zufliehenden Dotationsrente (§, 1—? des Dotationsgesetzes
vom 8. Juli 1875) besondereVermögcnsobjektezugewiesen worden. So erhielten in deu §§. 7,
11, 13, 16 des Dotatiousgesetzesalle Provinzialverbäude mit Ausuahme der Rheiuprovinz
eine Anzahl von gemeinnützigen Anstalten resp, zur Verwendungfür wohlthätigeZwecke bestimmten
Fonds. Wenn zur Ausgleichunggegen diese und andere Vermügenszuwendungenan die übrigen
Provinzialverbände der Nheinprovinz als einzige Spczialzuwendung der ungeschmälerteFortbezug
der Strafgelder iu H. 15 des Dotationsgefetzeszugesichert worden ist, so muß es hierbei offenbar
im Interesse der Gerechtigkeit sein Bewenden behalten. Die Entziehung der gerichtlichen Straf¬
gelder bedeutet hiernach eine für die Nheinprovinz höchst nachtheiligeAbänderung des Dotations¬
gesetzes, welche um so schwerer empfundenwürde, als der Rheinprovinz ohnehin in Folge der Art
der Vertheilung der Dotation nach Flächeninhalt und Beuölkeruugsziffernicht derjenige Antheil an
der Dotation zugefallen ist, welcher derfelben nach ihrer Bedeutung und Steuerkraft hätte zu
Theil werdeu müssen. .

Aus demselben Grunde, aus welchem den übrigen Provinzialverbände« ihre Spezial-
dotationen belassen wurden, aus welchem ferner dem Provinzialverbände Hannover der fogenannte
Klosterfonds mit einer Jahres-Einnahme von etwa 2 600 000 M, und dem Provinzialverbände
des RegierungsbezirksWiesbaden der Central-Waifenfonds mit einer Iahres-Einnahme von etwa
200 000 M. zur Verwaltung überwiesenund belassen wurde, müssen dem Provinzialverbände der
Nheinprovinz die Polizei-Strafgelderfonds mit all' ihren Rechten belassen werden.

Die Folge der Entziehung der gerichtlichen Strafgelder würde einfach die sein, daß die
Gemeinden diesen bedeutendenAusfall iu der Einnahme durch Erhöhung der Kommunalsteuern
decken müßten. Wie empfindlichdiefer Verlust gerade die ärmeren Gemeindentreffen würde ergibt
sich daraus, daß z. V. im Jahre 1884/85:

aus dem Strafgelderfonds als Strafverbüßungskosten
erhielten: verausgabten:

Die Gemeinden des Kreises Adenau ... 1669 M. 364 M.
Die Bürgermeisterei Langenlonsheim (Kreis

Kreuznach) .............. 594 „ 11 „
Die BürgermeistereiLosheim (Kreis Merzig) 1 l29 „ 95 „
Hiernach beehrt sich der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag zu stellen:

Hoher Landtag wolle beschließen:
„Der Provinzial-Verwaltungsrath wird beauftragt, bei der Königlichen Staatsregierung
und eventuellbei dem Landtage der Monarchie nochmals dahin vorstellig zu werden,
daß, wenn im Interesse der Rechtseinheitden rheinifchenGemeinden die gerichtlichen
Strafgelder entzogenwerden, dies nur gegen Zubilligung einer jährlichen Rente von
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mindestens 120 000 M. geschehen könne; daß ferner diese Rente behufs rechunugs-
mäßiger Vertheilung unter die verschiedenen Polizei-Strafgelderfonds und unter die
von denselbenausgeschiedenen Städte au den Proviuzialverband ausgezahlt werde,"

Der Protnnzial'Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

.Düsseldorf, den 7. Oktober 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltuugsrathes,

betreffend

die Verwendung des Erlöses aus dein Verkaufe der Anstalt Siegburg au die
Königliche Staatsregierung nn Betrage von 470 000 M.

Der 29. Rheinische Prouinzial-Laudtag hat durch Beschlußiu seiuer Plenarsitzung vom
11. Dezember 1883 den Provinzial-Vcrwaltuugsrath ermächtigt, die frühere Prouinzml-Irreuaustalt
zu Siegburg an den Staat, welcher dieselbe während einer 5jährigen Periode zu einer Gefäugniß-
anstalt miethweise in Benutzung gehabt hat und welches Verhältniß am 1. Oktober d. I. abge¬
laufen ist, bestmöglichst zu verkaufen.

Die dieserhalb mit der Königlichen Staatsregierung gepflogene,:Verhandlungen sind
dahin zum Abschluß gekommen,daß die. sämmtlichenGebäulichkeitenuebst den dazu gehörige,:
Grundstücke»der vormaligeu Provinzial-Irrenanstalt Siegburg zum Preise vou 470 000 M. an
den Staat verkauft wordeu siud. Vou dieser Mufsumme ist bereits am 1. Oktober cr. die
I. Rate mit 250 000 M. gezahlt worden, während der Rest iu Höhe vou 220 000 M. am
l. April 1886 zu zahlen ist; an Stelle der Verzinsung der Nestkaufsummctritt eine weitere
reinliche Miethszahlung für die seitherigenMiethsobjektein Hohe von 3510 M. ein.

Hinsichtlich der Verwendung des Verkaufserlöfesbeehrt sich der Prouinzial-Verwaltnngs-
rath folgenden Antrag zu stellen:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle genehmigen, daß aus der erlöstenKaufsumme
von 470 000 M.

1. uuter Modifikatiou der Beschlußfassung des 29. Nheiuischen Provinzial-Landtages vom
7. Dezember 1883 zunächst die für die Neu- und Erweitenmgsbauteu in der
Provinzial-Arbeitsaustalt zu Brauweiler zur Dispositiongestellten Mittel, welche bis zur
Höhe von 322 000 M. durch Anleihe bei der Proviuzial-Mfskasse gegen Verzinsung
von 4°/° und Amortisation von 1°/» beschafft werden follten, je nach Bedarf entnommen,
fodllnn iu
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2. der Restbetrag der aus dem'Prouinzialfonds vorschußweise entnommenenKosten für
den Ankaufder Dienstwohnungdes Landes-Direktorsmit 90 000 M, gedeckt und endlich

3. der Nest der erzielten Verknnfsfnmme für außerordentlicheBanzwecke disponibel
gehalten werde,"

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Lcmdtags-Marschall.

Nr. «. Düsseldorf, den ?. Oktober 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die Bewilligung eines Zuschusses aus provinzialständischenMitteln in Höhe der Zinsen
des Betrages von 200 000 M., welche vom RheinischenProvinzial-Landtag für die
Gründung von Arbeiterkolonien in der Rheinprovinz gewährt worden sind, bis zur

Eröffnung dieser Kolonien.

Der Vorstand der ArbeiterkolonieWilhelmsdorf hat unter dem 17, März a. or. die
Gewährung eines Zufchufses beantragt in Hohe der Zinsen des Betrages von 200 000 M., welcher
vom RheinischenProvinzial-Landtage für die Gründung von Arbeiterkolonienin der Rheinprovinz
als zinsfreies Darlehen gewährt worden ist, von dem Tage der Bewilligung dieses Darlehens bis
zur Auszahlung desselbenresp, bis zur Eröffnung der RheinischenArbeiterkolonien.

Zur Begründung dieses Antrages wird Folgendes angeführt:
Nach Bewilligung eines unverzinslichenDarlehens von 10 000 M. gegen hypothekarische

Sicherheit seitens des 28. Rheinischen Provinzial-Landtags hat der Vorstand der Kolonie
Wilhelmsdorf sich verpflichtet erachtet, jeden sich meldenden arbeitsfähigen Rheinländer in die
Kolonie aufzunehmen. Auch Halbarbeitsfähigc wurden nicht abgewiesen, sogar Krüppeln die
Ausnahme gewährt.

Außerdem wurden nicht nur durchreisende Wanderer, sondern auch eine große Anzahl
von Rheinländern, welche direkt aus den Gefängnissenoder der Arbcitsanstalt Vrauweiler entlassen
wordeu waren und den Wunsch geäußert hatten, zunächst in der Kolonie Wilhelmsdurf auf¬
genommenzu werdeu, dorthin gewiefen und aufgenommen. In diefer letzteren Beziehung wird
im Einverständnis;mit dem Vorstände der KolonieWilhelmsdorf in der Arbeitsanstalt Brauweiler
folgendes Verfahren beobachtet. „Aeußcrt ein Insasse der letzterwähntenArbeitsanstalt vor seiner
Entlassung die Absicht in Ermangelung anderer Arbeitsgelegenheitin der Kolonie Wilhelmsdorf
zunächst beschäftigt zu werdeu, fo wird mit ihn: ein Arbeitskontrakt, wie sie in der Kolonie
abgeschlossenwerden, gethätigt und letzterer dein Vorstände der Arbeiterkoloniezugesandt. Am
Entlassungstagewird der Vorstand der Kolonie von der erfolgtenEntlassung nochmalsin Kenntniß
gesetzt lind ihm gleichzeitig die Arbeitsprämie des Entlassenenübersandt."
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Was nun die Zahl der in Wilhelmsdorf aufgenommenenRheinländer betrifft, so sind
bis zum 1. März 1885 im Ganzen dort 771 rheinische Kolonisten mit 54 984 Pflegetagen
verpflegt worden. , ^ , .^

Hinsichtlich der Kosten wird bemerkt, daß die Speisung jedes einzelnen Kolonisten
annähernd' 41 Pf., die sämmtlichen übrigen Generallosten inkl. Zinsen 36 Pf. und der zu
zahlendeArbeitslohn 28'/2 Pf. beträgt, fo daß die Gesammt-Pflegekostensich auf 1,05'/- M.
pro Tag belaufen Die von den Kolonisten zu leistende Arbeit bringt vorerst Nichts oder nur
weuig ein, indem dieselbe hauptsächlich in der Knltivirnng sterilen Sandbodens und in der Anf-
sorstung großer Flächen besteht, deren Erträge erst in Zukunft zu erwarten stehen. Nach der
Ansicht des Vorstandes und einer desfalls angestelltenBerechnung wird die geleistete Arbeit für
die Folge auf 50 Pf pro Tag veranschlagtwerden können. Hieraus folgt, daß die Kolonie für
die rot. 55 000 geleistetenPflegetage für Rheinländer nicht nur eine vorläufige Auslage von
55 000 M gehabt, fondern auch für die Zukunft so lange einen Zuschuß zu leisten haben
wird, bis in der Rhcinprovinzeigene Ärbeiterkolonicnerrichtet sein werden. Der einzige Ersatz für
diese bedeutenden Auslagen waren bis jetzt die nachgelassenenZinsen des Darlehens von 10 000 M.

Die finanziellenVerhältnisseder Arbeiterkoloniesind recht ungünstig, da die auf derselben
lastendeund zn verzinsende Kapitalschuld295 000 M. beträgt. Die Zinsen werden gedeckt durch
freiwillige Zuwendungen nnd durch eiue für den RegierungsbezirkKassel bewilligteregelmäßige
Hauskollekte. ^ , . ,,..., ^ -^. r. .

Die Eröffnung einer Arbeiterkoloniein der Nhemprovmz hat bis letzt noch mcht statt¬
finden können und wird auch wohl vor Anfang der Winterzeit noch nicht in Aussicht stehen.
Dieser Umstand gibt aber der Kolonie Wilhelmsdorf Veranlassung, nach wie vor rheinlandische
Kolonistenunter großen Opfern auch für die nächste Zukunft aufzunehmen, ohne daß ein Ersatz
hierfür in Aussichtgestellt werden könnte.

Diesen seitens des Vorstandes der Kolonie Wilhelmsdor, vorgetragenenGründen durften
noch folgendehinzutreten: ^ ^. , ^ ^ ? >

^m ^ahre 1884 hatte der Königliche Oberpräsident der Rhempromnz der Kolonie
Wilhelmsdorf eine Kollekte für die Nhemprovmzmit Ansschlußeinzelnerärmeren Theile derselben
bewilligt. Ans diese Kollekte hat der Vorstand auf Bitten des RheinischenVereins wider die
Vagabnndennoth verzichtet, weil die Abhaltung dieser Kollekte den Sammlnngen für die rheinischen
Kolonien von Nachtheil gewefen wäre. Hierdurch ist aber verhindert worden, daß em größerer
Netrag aus der Rheinprovinz der ArbeiterkolonieWilhelmsdorf znfließen konnte, für welchen em
Ersatz in anderer Weise nicht geschaffen worden ist. . ^ .. ^ l ^ ^

Auch ist nicht zu verkennen, daß die Unterbringung emes Theiles der vagabundirenden
Nevülkernngin Wilhelmsdorf dem rheinischen Landarmenverband bezw. den einzelnenOrtsarmen-
verbänden dnrch verminderte Ansgaben mehr oder weniger bedentende Vortheile verschafft hat.

Die Durchschnittszifferder Bevölternng der Arbeitsanstalt m Nrauweiler betrug für das
Jahr 1883/84 1584 Könnenden, im Jahre 1884/85 1486. Diese Abnahme um 100 Köpfe und
der hierdurchverringerte Zuschuß aus Provinzialmitteln ist nach dem Urtheil von Sachverstandigm
wenigstens zum Theil den, Umstände zuzuschreiben,daß dnrch die m Wilhelmsdorf gebotene
Arbeitsgelegenheitmanchedem Bettel und der damit verbundenenStrafe der Nachhaft entzogen
worden find. Die Ortsarmenverbände sind in gleicher Weise entlastet worden, indem auch sie
durch geringere Ausgaben für Unterstützungenan hülfsbedürftige, arbeitslose und nothleidende
Wanderer größeren oder geringeren Nutzen gehabt haben.
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Der 28. RheinischeProvinzial-Landtag hat zur Errichtung von Arbeitcrkolonienin der
Mcinprovinz 200 000 M. als zinsfreies Darlehen zur Disposition gestellt. Aus dieser Summe
sind bis jetzt 30 000 M. für die Errichtung einer evangelischen Kolonie gezahlt worden, der Nest
wird je nach Bedürfniß zur Auszahlung gelangen. Die Zinsen dieser Summe sind dem Rheinischen
verein wider die Vagabnndennoth nicht zugesichertnnd steht die Verfügung über dieselben dem
hohen Provinzial-Landtag noch zu.

Der Provinzial-Vcrwaltungsrath stellt dem hohen Landtag die Entscheidung über den
Antrag des Vorstandes der Arbeitertolonie Wilhelmsdorf anheim.

Der Provinzial'Verwnltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.

Nr. 7.

Düffeldorf, den 12. November 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die Uebernahme der städtischen Taubstummenschulezu Essen in die
prouinzialständischeVerwaltung.

Zufolge Vertrages vom 11. August 1879 zwischen der Stadt Essen und der diesseitigen
Verwaltung wurde in Essen eine dreiklassigeTaubstummenschulefür taubstumme Kinder aller
Konfessionen errichtet. Zur Unterhaltung dieser Schule leistete die Stadt einen jährlichenBeitrag
von 3000 M., während die diesseitigeVerwaltung für jedes die Schule besuchendeKind 150 M.
pro Jahr zu zahlen sich verpflichtete. Die Anzahl der Kinder war im Vertrage auf 40 normirt
und zwar mit der Maßgabe, daß der Betrag von 150 M. für jedes Kind auch dann bezahlt
werden sollte, wenn sich eine geringere Anzahl als 40 in der Anstalt befindensollten. Wenn im
Laufe der fechsjährigen Vertragüperiode die Kosten zur Unterhaltung der Schule die vorerwähnten
Beiträge übersteigen sollten, so blieb eine Erhöhung des Beitrages des Prouinzial-Verbandes
vorbehalten, bei dessen Ablehnung für den Provinzial-Verband die Verpflichtungeintrat, die Schule
sowie die Unterbringuug der Kinder auf die Dauer dieses Vertrages unter Gewährung des jähr¬
lichen Beitrages von 3000 M. Seitens der Stadt für eigene Rechnungzu übernehmen. Endlich
wurde vereinbart, daß, falls nach Ablauf der Vertragsperiode dicfer nicht erneuert werden follte,
der Provinzial-Verband verpflichtetfei, die angestelltenLehrer zu übemehmen. Im Jahre 1883
ist uuter Beibehaltung der übrigen im Vertrage vom Jahre 1879 getroffenenVereinbarungen
letzterer infofcrn erweitert worden, als die Kinderzahl von 40 auf 53, sowie der Jahresbeitrag
der Stadt Efsen von 3000 auf 3500 M. erhöht wurde.
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Der Hauptgrund, welcher für das Zustandekommendes Vertrages vom Jahre 1879
Veranlassung gewesen, lag in der zur damaligen Zeit so großen Anzahl taubstummer Kinder, für
deren unterrichtlicheUnterweisungdie vorhandenen Taubstmnmmschulennicht ausreichten

Waren doch im Sommer 1879 186 angemeldete, aber noch nicht eingeschultetaub¬
stumme Kinder vorhanden, «°n denen im Herbst desselben Jahres nur 59 Kinder in die bestehenden
provinzialständisckenTaubstummenanstalten aufgenommenwerden konnten. Für die Emichulung
der übrig bleibenden12? Kinder wurde nun in der Weise Sorge getragen, daß die Fertigstellung
und Eröffnung der provinzialständifchenTaubstummenanstaltin Trier beschleunigtwinde, eme
Nothklasfe in der Taubstummenschulein Aachen errichtet und endlich der mehrerwahnte Vertrag
mit der Stadt Essen und ein gleicher mit der Stadt Elberfeld geschlossen wurde. Im Jahre
,883 war immerhin noch eine größere Anzahl taubstummer Kinder besonders m Essen und
Umgegend vorhanden und entsprach demgemäß der Zusatzvertrag dem vorhandenen Bedürfniß.
Ein folches Bedürfniß ist zur Zeit nicht mehr vorhanden, indem fast alle Kinder m dem normal¬
mäßigen Alter von 7 bis 8 Jahren im Herbste des Jahres 1885 nicht nur emgeschul werden
konnten, sondern in den drei provinzialständifchen Anstalten zu Vrühl Trier und Neuwied je zwei
Klassen entlassen und nur je eine Klasse aufgenommenzu werden brauchte Die Beibehaltung
von je 6 Klassen in den drei genanntenSchulen, welche mit Rücksicht auf die definitiv angestellten
Lehrkräfte geboten war, ist nur ermöglicht worden durch eine Vertheilung der vorhandenenKinder
nach Maßgabe ihrer Leistungenund Fähigkeitenaus 4 in 5 Klassen. Auch ist Nicht zu erwarten,
daß für die nächste Jett eine Aenderung der zur Zeit vorhandenen Verhaltnisseeintreten werde,
mdem nach der durch Vermittelung des Königlichen Herrn Oberpräsidentenund unter Zuziehung
der Kreisschulinspektorenanfgestellten statistischenNachweisnngnur noch folgende Anzahl taub¬
stummer Kinder vorhanden ist.

Aus dem Jahre 1876 . . 16 Kinder
„ ,. „ 187? . . 22 „
„ „ „ 18?8 . . 49 „
„ „ .. 1879 . . 53 „
„ „ „ 1880 - - ^ „
„ „ „ 18»1 - - 33 „

„ 1882 . . 14 „
während die Jahrgänge 1870 "bis 1874 durchschnittlich120 taubstumme Kinder ergeben haben.
Von diesen Kindern sind angemeldetzur Aufnahme aus den Jahrgängen 1876 187? und 1878
in. Ganzen 6 Kinder. Da nach dem Beschluß des 26. RheinischenProvinzial-Landtags ganze
°der theilweiseFreistellen an solche Kinder, welche in die Provinzial-Taubstummenanstaltenauf¬
genommen werden sollen, nur dann verliehen werden können, wenn die Anmeldung vordem
vollendeten8. Lebensjahr beim Landes-Direktor erfolgt ist und nach einer konstantenPraxis von
dieser Vorschrift nur dann Ausnahmen gemacht zu werden pflegen, wenn der Grund der verfäumten
Anmeldnng entwederim späteren Tanbstnmmwerdendes Kindes oder in dem Anziehender Eltern
desselben aus einer anderen Provinz zu suchen ist, so wird für die nächste Zeit eine größere
Sorge sür das Fortbestehender einzelnenSchulen, als für die Unterbringung der vorhandenen
Kinder entstehen.

Von diefem Gesichtspunktgeleitet, trat die prouinzialständischeVerwaltung mit dem
Kuratorium der städtischen Taubstummenschulebehufs Verlängerung des mit dem 1. Mai a. l.
ablaufenden Vertrages in weitere Verhandlungen. Das Kuratorium befchloß den Vertrag vom
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Jahre 1879 auf 6 weitere Jahre unter der Bedingung zu verlängern, daß der Zuschuß der
diesseitigenVerwaltung von 150 M. auf 170 M. pro Kind unter Zugrundelegung einer Anzahl
von 53 Kindern erhöht werde. Eine entsprechendeErhöhung des städtischenZuschussesvon
3500 M, bei der Stadtvertrctung zu beantragen, wurde abgelehnt. Der Pruvinzial-Verwaltungs-
rath glaubte unter diesen Bedingungen den Vertrag nicht verlängern zu können, beschloß vielmehr
die Zahl der Kinder auf 48 zu reduziren und für diefe verminderte Anzahl eine Erhöhung des
Zufchusses auf 170 M. pro Kind in Aussichtzu nehmen. Das Kuratorium der Schule ist jedoch
bei seinem früheren Beschlusse mit der geringen Modifikation bestehen geblieben, daß der vom
Provinzial-Verbande zu leistende Zuschuß vou 53 X 170 M. ----9010 M. auf einen jährlichen
Minimalzuschuh von i-at. 9000 M. unter Zugrundelegung einer Anzahl von 48 Kindern zu
fixiren sei, sowie daß für jedes Kind, um welches die Zahl von 48 überschrittenwerden würde,
noch außerdem 170 M. pro Jahr gezahlt werden sollte. Die Stadtverordneten-Versammlungist
diesem Beschlusse des Kuratoriums beigetreten.

Die Gründe des Kuratoriums für diese Beschlußfassungliegen iu den finanziellenVer¬
hältnissen der Schule, welche für die Bestreitung ihrer Unterhaltungskostenallerdings einen Zuschuß
in der beantragten Höhe erheischen. Wenn hierbei die Frage aufgeworfen werden könnte,wie es
denn zu ermöglichengewesen sei, in der abgelaufenen Vertmgsperiode die Schule mit dem
geringeren Zuschuß von 150 M. pro Kind zu unterhalten, so diene hierauf zur Antwort, daß
sowohl bis zum Jahre 1883 stets mehr als 40 Kinder und vom Jahre 1883 bis heute stets
mehr als 53 Kinder die Schule besucht haben uud auch für jedes Kind, welches über diese im
Vertrage als Mindestanzahl angegebeneZiffer in der Schule vorhanden war, Seitens der dies-
feitigen Verwaltung 150 M. gezahlt werden mußten nnd hierdurch sich die Einnahmen ent¬
sprechend erhöhten.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath glaubt jedoch im Interesse der diesseitigenVerwaltung
unter diesen Bedingungen der Verlängerung des Vertrages auf sechs Jahre uicht zustimmen zu
können, vielmehr dem hohen Landtag den Antrag unterbreiten zu müssen, die Uebernahme der
Schule in die Verwaltung des Proviuzialverbandcs zu gcuehmigen.

Der Hauptgrund für diesen Antrag ist die geringereAnzahl der vorhandenentaubstummen
Kinder, welche die Aufrechterhaltungvou 4 Klassenmit 48 Kindern höchstens noch für 1 bis 2
Jahre, keineswegs aber für eine längere Zeitdauer wird ermöglichen lassen. Hat doch die dies¬
seitige Verwaltung zur Aufnahme einer neuen Klaffe zu Ostern a. l. in Kempen zur Zeit nur
5 Kinder notirt! Bei Verlängerung des Vertrages würde aber die prouinzialständische Verwaltung
verpflichtetseiu, auch bei der sicher eintretenden Abnahme der Schülerzahl jährlich als Minimal¬
beitrag 9000 M. zu zahlen oder iu die Schule in Essen die Vollzahl von 48, aus den verschie¬
denstenTheilen der Provinz zusammengesuchten Kinder einzuweisen,die Schülerzahl der übrigeu
Anstalten aber ohne Verminderung der Kosten zu verringern. Was den letzterenPunkt betrifft,
so sei bemerkt,daß die provinzialstänoischenAnstalten in ihren Generaltosten (Schullokale,Lehrer-
gehältcr :c.) sich auch bei eiuer geringeren Schülerzahl stets gleich bleiben müssen, während diese
Kosten in Essen insofern sich dem Bedürfniß entsprechend verringern können, als ein Lehrer dort
mit dreimonatlicherKündigung angestellt ist, mithin bei mangelndemBedürfniß entlassenwerden
kann, ein anderer evangelischer Lehrer nach Ncuwiedversetzt werden könnte, indem dort durch den
Austritt des Lehrers Lamberti aus dem provinzüüständischenDienst eine Stelle vakant und zur
Zeit nur aushülfsweise besetzt ist. Endlich würde eine Verlängerung des Vertrages eine etwa in
Aussichtzu nehmendeVerschmelzung der beiden Schnlen in Essen und Elberfeld nach Ablauf des
mit der Stadt Elberfeld abgeschlosseuenVertrags vollständig illusorisch machen.
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Würde aber selbst die Schüler- bezw. Massenzahlim selben Umfange beibehaltenwerden,
so ist das finanzielleResultat für die diesseitigeVerwaltung nicht wesentlich verschieden von dein
Zuschüsse, der heute für die nächste Vertragsperiode von der Stadt Essen verlangt wird.

Die Schule wird erfordern einen Zuschußvon ......... 9 000 M.
An Verpflegungskostenfür auswärtige Zöglinge 22 x 250 M, ----- . . 5 500 „
Mttagstifch für 17 Zöglinge aus der Umgebnngvon Essen an 4 Wochen¬

tagen ....................... ' ' 1 6"" „
Summe . . 16100 M.

Hierzu kommt der Veitrag der Stadt in Höhe von ...... ^ ___ 3^00^
so daß die Unterhaltung der Schule die Summe von . . . . , ..... 19 600 M.
kosten würde.

Dieser Netrag würde sich aber bei Uebernahmeder Schule um ca. 1000 M. vernnndern,
weil die thatsächlichenAusgaben um diesen Betrag geringer sind, als die vorstehenderwähnten,
die Einnahme bildenden Beträge.

Hiernach würde also bei unveränderter Fortsetzung des heutigen Bestandes der Schule
die Mehrbelastung der diesseitigenFonds rot. 2 500 M. betragen. Dieser letztere Betrag, welcher
sich zusammensetzt aus den Verpflegungskostenauswärtiger Schüler, würde aber unter allen Um¬
ständen nach Ablauf von 2 Jahren auf ein Minimum reduzirt werdeu, mdem die diesseitige
Verwaltuug es sich unter Anwendung der bei anderen Anstalten beobachteten Praxis angelegen
sein lassen würde, höhere Beiträge als bisher geschehen, von den Eltern :c. der Schüler zu
erhalten und auch die Ersparnissean Verpflegungskostenund den Kosten des Mittagstisches der
provinzialständischenVcrwaltnng zufließenwürden, welche jetzt abweichend von dem in provmzml-
ständischen Anstalten vorherrschenden Verfahren zu Prämien :c. verausgabt werden. Endlich wird
auch bei Uebernahmeder Schule der zur Zeit vorhandene Reservefonds in Höhe von 1900 M.
der diesseitigen Verwaltung überwiesenwerden Aus Vorstehendemdürfte folgen, daß die finan¬
ziellen Opfer falls die Schule fo bestehen bleiben sollte, wie sie heute cxistirt, für die diesfeitige
Verwaltung 'äußerst gering und keineswegs in Änfchlag zu bringen sind im Vergleich zu den
großen Vortheilen, die eine vereinfachte uud gleichmäßigeVerwaltung von einer Eentralstelle
aus bieten.

Gestützt auf diefe Ausführungen beehrt sich daher der Provinzial-Verwaltuugsrath dem
hohen Landtag den Antrag zu uuterbreiteu: ..,„,<. ^

Hoher Landtag wolle die Erneuerung des Vertrages über die Unterhaltung der
städtischeil Taubstummenschulein Efsen ablehnen; die Uebernahmeder gedachtem Schule
in die provinzialständischeVerwaltung mit der Maßnahme genehmigen, daß eme
Vernnnderuug der Schultlasscn bezw. eine gänzliche Aufhebung der Schule m
Aussicht genommen werde nnd hierzu dem Provinzial-Verwaltungsrathe bereits die
Ermächtignng ertheilen."

Der Proliinzilil'Verluültungsrath

Wilhelm Mist zu Wird,
Landtags-Marschllll.
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Nr. ».

Düsseldorf, den 12. November 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die Sicherstellung der Pensionsuerhältnisse des Direktors und der Lehrer an der
Taubstummenschulein Aachen durch Gewährung von Zuschüssen

aus Provinzialmitteln.

Der Vorstand der Taubstummen-Anstaltin Aachen hat in einem an den Landes-Direktor
der Nheinprovinz gerichtetenSchreiben vom 31. Januar 1885 den Antrag gestellt, zur Sicher¬
stellung der Pensionen des Direktors und der Lehrer der gedachtenAnstalt möge eine Unter¬
stützung der vrovinzialständischenVerwaltung insoweit in Aussicht gestellt werden, als der Etat
der Anstalt die hierzu erforderlichenMittel im gegebenenFalle nicht aufweise.

Zur Begründung seines Antrags wird ausgeführt, daß die Pensionsuerhältnisse des
Lehrpersonals bisher in keiner Weise geregelt und sichergestellt seien, indem bei einer eventuellen
Pensionirnng die nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 27. März 1872 zu
berechnende Pension nur insoweit gezahlt würde, als die Mittel des Vereins hierzu ausreichten.
Der Etat der Anstalt ergebe, daß der Verein zur Beförderung des Taubstummen-Unterrichtsdie
Mittel zur Unterhaltung der Anstalt durch ihm gemachte Zuwenduugen uud freiwillige Beitrage
aufgebrachthabe, diese Mittel aber nicht ausreichten, auch noch die erforderlichenPensionen für
das Lehrperfonal zu schaffen. Andere Einnahmequellen, als die vorgedachten, ständen dem
Verein nicht zu Gebote.

Der Prouinzial-Verwaltungsrath hat diesen Gründen sich nicht nur anschließen zu können
geglaubt, sondern auch noch besonders in Erwägung gezogen, daß von der Regelung und Sicher¬
stellung der Pensionsverhältnisse des Lchrpersonals an gedachterAnstalt die zukünftigeExistenz
und gedeihlicheEntwickelung der Anstalt wesentlich abhänge. Die Pensionsverhältnisse des an
den übrigen rheinischenTaubstummen-Anstalten angestelltenLehrpersonals sind sämmtlichgeregelt
nnd sichergestellt und zwar die der provinzialständifchenAnstalteil durch das vom 27. Rheinische,!
Prouinzilll-Landtag genehmigte Pensions-Reglement, diejenigen der Lehrer an den städtischen
Taubstummenschulenin Essen und Elberfeld durch Befchluß des 29. NheiuischenProvinzial-
Landtags, endlich diejenigen an der Vereinsschule in Köln durch Uebernahme der Verpflichtung
zur Pensionirnng Seitens der Stadtgeineindc. Werden nun die Pensionsverhältnisfe des
Lehrpersonals an der AachenerSchule nicht in gleicher oder ähnlicher Weise geregelt, so wird
für die Zukunft ein Streben der einzelnenLehrer, die Anstalt zn verlassen und eine Anstellung
an einer Anstalt zu erhalten, welche für den Fall der Abnahme ihrer körperlichen oder geistigen
Kräfte ihnen ein Ruhegehalt in Aussichtstellt, durch die Umständebegründet und unausbleiblich
sein. Auch der Fall wird in Zukunft voraussichtlicheintreten, daß die Besetzung von Lehrstellen
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bei eintretenden Vakanzen auf Schwierigkeitenstoßen, jedenfalls aber nicht mit tüchtigen und
erfahrenen Kräften wird erfolgen können. Daß hierdurch, wie bereits bemerkt, die gedeihliche
Entwickelungund mehr oder weniger auch die Existenz der Schule in Frage gestellt wird, dürfte
wohl einein begründeten Zweifel kaum unterliegen. Die provinzialstandischeVerwaltung hat aber
ein großes Interesse an der Fortdauer der gedachtenSchule. Nach dem letzten Jahresbericht
werden in der Schule unterrichtet 56 Zöglinge, von welchen auf Kostendes Provinzial-Verbandes
sich 15 gegen Zahlung eines Zuschusses aus Provinzialmitteln in Höhe von 5625 M. in Freistellen
befinden. Der Prom'nzial- Verband würde, wenn auch eine Verpflichtung nicht vorliegt,
sich doch auf die Dauer der Fürforge für die zur Zeit in Aachen unterrichtetenZöglinge nicht
entziehenkönnen und bei Auflösung der Aachener Schule entweder die Erweiterung der provinzial¬
ftändischenAnstalten oder die Ncuerrichtung einer Taubstummen-Anstalt in Erwägung nehmen
müssen. Dieser Eventualität wird aber durch die Sicherstellung der Pensionsverhältnisse der
Lehrer der AachenerAnstalt vorgebeugt.

Andrerseits glaubt aber der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag des Vorstandes des
oben erwähnten Vereins nur unter gewissen Bedingungen dem hohen Landtage zur Annahme
empfehlenzu können. Diefe Bedingungen betreffen:

1. die Grundsätze, nach welchen die Pensionirung des Direktors oder der Lehrer an der
AachenerSchule eintreten und die Höhe der Pension berechnet werden sollen;

2. die Fixirung des Zuschusses,welcher höchste» Falls aus Provinzialmitteln zu leisten
wäre, und

3. die Sicherstelluug der Theilnahme der provinzialftändischenVerwaltung an der Ver¬
waltung der in Rede stehenden Anstalt.

Was den ersten Punkt betrifft, so ist der Provinzial - Verwaltungsrath der Ansicht,daß
die über die Pensionirung der provinzialftändischenBeamten geltenden Bestimmungen,wie sie in
dem betreffendenPensionsreglement vom Jahre 1881 Ausdruck gefunden haben, auch für den
Fall der Pensionirung des Direktors oder der Lehrer der AachenerSchule Anwendung finden
mühten. Das hiernach bei der Pensionirung zu Grunde zu legende Gehalt würde bei Berechnung
des aus Provinzialmitteln zu leistenden Zuschusses nach Maßgabe der Bestimmungendes für die
provinzialftändischenBeamten geltenden Normaletats zu beinessen sein, so daß derjenige Betrag,
um welchen das Gehalt der Lehrer an der AachenerSchule event, über das Gehalt des Normal¬
etats der provinzialftändischenBeamten bei gleicher Dienstzeit hinausgehe, bei der Berechnung des
Zuschussesaus Provinzialmitteln außer Acht bleiben müsse. In streitigen Fällen würde die
Entscheidunglediglich vom Provinzial-Verwaltungsrath zu treffen sein.

Hinsichtlich des zweiten Punktes glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag des
Vorstandes, zufolge dessen der Provinzial-Verband die Pensionsbeträge soweit sicher stellen soll,
als der Etat der Anstalt die hierzu erforderlichenMittel nicht aufweife, in diesem Umfange nicht
befürworten zu können, vielmehr für den Fall, daß der Anstalts-Etat keine oder nur geringe
Mittel aufweisen sollte, die Hohe des aus Provinzialmitteln zu leistenden Zuschusses fixiren
zu müssen.

In dieser Beziehung wird nach Ansicht des Provinzial-Verwaltungsraths allen berechtigten
Ansprüchen der Billigkeit Rechnung getragen, wenn dem Antrage stattgegeben wird, den zu
gewährendenZuschuß im Hüchstbetrage auf ^ desjenigen Betrages festzusetzen, welcher nach den
für die provinzialftändischenBeamten geltenden und vorerwähnten Bestimmungen in gleichem
Falle an diese auszuzahlensein würde.
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Bezüglich des dritten Punktes wird bemerkt, daß zur Wahrung der Interessen der
provinzialständischenVerwaltung eine Theilnahme derselben an der Verwaltung der Aachener
Anstalt gefordert werden muß. Diese Theilnahme wird dahin genauer zu präzisiren sein, daß
ein Mitglied des Prouinzial - Verwaltuugsraths und der Landes - Direktor bezw. sein Vertreter
stimmberechtigte Mitglieder des Vorstandes der betreffenden Anstalt behufs Wahruug der Interessen
der provinzialständischenVerwaltung sind.

Der Provinzial-Verwaltungsrath stellt demgemäß den Antrag:
„Der hohe Landtag wolle unter den vorstehend aufgeführten Bedingungen die
Gewährung eines Zuschusses aus Provinzialmitteln zu den Kosten der künftighin
eintretenden Pensioniruug des Direktors und der Lehrer der Taubstummen-Anstalt
in Aachen beschließen."

Der Provinzial'Verwaltungsrath.

Wilhelm FUrst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Nr. 8.

Düsseldorf, den 10. Oktober 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die Genehmigung des vorläufigen Reglements über die Leitung und Verwaltung der
Prooinzial-Museen zu Bonn und Trier.

Nachdemin Ausführung des Beschlusses des 29. Provinzial-Landtages von, 11. Dezember
1883 (Laudtllgs-Nerhandl.S. 29) vermittelst Schreiben des Landes-Direktors vom 23. September
1884 und Nescripts des Ober-Präsidenten der Nheinvrovinz vom 12. Dezember 1884 bezüglich
des Ueberganges der Verwaltung der Provinzial-Museeu zu Bonn und Trier auf die provinzial-
ständische Verwaltung eine Vereinbarung erzielt worden war, wurde in Gcmäßheit des §.10 des
Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischenVermögens und der
provinzialständischenAnstalten in der Nheinvrovinz vom 27. September 1871 der Entwurf zu
einem provisorischenReglement über die Leitung und Verwaltung jener beiden Mufeen aus¬
gearbeitet und derfelbe behufs Herbeiführung der ministeriellenGenehmigungden: Ober-Präsidenten
unter dem 14. Januar 1885 eingereicht.

Die Ausarbeitung jenes Entwurfs hatte, da die provinzialständifche Verwaltung nicht im
Besitze der Museumsaktenund auf dem Gebiete der Museumsverwaltungohne praktische Erfahrungen
war, im engsten Anschlußan den seitherigen thatsächlichen Zustand, beziehungsweise auf Grundlage
der von dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts-und Medizinal-Angelegenheitenunter dem



83

20. Juni 1876 genehmigtenInstruktion für die Museums-Kommission(°t>. Anlage 39, S. 218
der Verhandl. des 29. Prov.-Landtages v. 1883) erfolgen müssen.

Es erging hierauf ein Refcript des Ober-Präsidenten vom 11. März 1885, welches eine
Reihe von Bedenken,die sich gegen den seitherigen Zustand ergeben hatten, entwickelte und ander¬
weitige Grundzüge zu dem beabsichtigten Reglement, wie solche sich durch eine langjährige Praxis
empfohlenhatten, in Vorschlag brachte. Da dieses Nescript in wesentlichen Punkten die Grundlage
des vorgelegtenReglements gewordenist und zugleich die Motive zu demselben ausführlichdarlegt,
sei es hier in extenso mitgetheilt:

„Coblenz, den 11. März 1885.

Auf die gefälligen Schreiben vom 14. Januar dfs. Is. und 21. v. Mts. betreffendden
Uebergang der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier in die provinzialständischeVerwaltung
beehre ich mich, Ew. Hochwohlgeboren Nachstehendes zu erwidern:

Gegen den Entwurf zu einem vorläufigen Reglement über die Leitung und Verwaltung
der genannten Provinzial-Mufeen würde insoweit nichts Erheblicheszu erinnern sein, als derselbe
sich an die bisherige Instruktion für die Museums-Kommissioneng anschließt. Der Herr Minister
der geistlichen :c. Angelegenheitenhegt jedoch die Befürchtung, daß wenn der Entwurf in Wirk¬
samkeitgesetzt wird die Schwierigkeitensich erneuern, welche sich in den letzten Jahren wiederholt
gezeigt haben. Es'wird deßhalb zu erwägen sein, ob sich nicht eine Abänderung der Stellung
der Direktoren und der Museums-Kommissionempfiehlt.

Nach der bisherigen Einrichtung war die Kominission die vorgesetzte BeHorde der
Direktoren und bildete eine mittlere Instanz zwischen diesen und dem vorgesetzten Minister. Der
vorliegendeEntwurf behält diefes Verhältniß bei, indem er an Stelle des Ministers den Provinzial-
Verwaltungsrath beziehungsweise den Landes-Direktor setzt. Die Verwaltung würde jedoch sehr an
Einfachheitgewinnen wenn die Direktorenunmittelbar dem Provinzial-Vcrwaltungsrath bezw. Euer
Hochwohlgeboren untergeordnetwürden, und der amtliche Verkehr zwischen beiden ohne Vermittelung
einer Zwifcheninstanzerfolgte. ,

Auf diese Weise würde es möglich sein, die Museums-Komnufftonvon allen Verwaltungs¬
geschäften zu entlasten und auf das Gebiet der wissenschaftlichenLeitung der Mufeen und der von
ihnen ausgehenden Unternehmungeneinzuschränken. ^ .„.

Wenn ferner der Mihstand hervorgetreten ist, daß die Museums-KommisNonnur m
seltenen Ausnahmefällen sich an einem Ort hat versammeln tonnen und statt dessen die meisten
ihrer Beschlüsse nur auf dem langwierigen und unzulänglichenWege schriftlicherVota gefaßt
worden sind, so würde dem vermuthlichdadurch begegnetwerden können,daß die hauptsächlichsten
Geschäfteder Kommissionin zwei etwa halbjährlich abwechselnd in Bonn und Trier abzulMenden
Hauptversammlungenerledigt würden. Die Mitglieder der Kommission würden dadurch zugleich
Gelegenheit finden, sich an Ort und Stelle über die beiden Museen und gelegentlich auch über
diejenigenTerrains zu informiren, für welche Ausgrabungen in Aussichtgenommenwerden. In
diesen Versammlungen würde zunächst der Plan für die Verwendung des unter Titel III. pc>«. 2
des 8. p. .. angeschlossenen Etats ausgebrachtenFonds auf Grund der Vorschlageder Direktoren
definitiv festgestelltwerden. Um aber das schriftlichezeitraubende und selten zu rechtzeitige,«
Abschluß gelangende Votiren bei der Kommission möglichst zu vermeiden, würde auch für die
?««. 1 desselbenTitels ein solcher Plan aufgestellt und von der Kommifstongenehmigt werden
tonnen, welcher dann eventl. die Vollmacht für die Direktoren enthalten würde, felbstständige
Ankäufe innerhalb gewisser Grenze,, zu mache». Um einer solchen Erweiterung der Vollmachten
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den Direktoren gegenüber auch gewisse Garantieen zu schaffen, würde sich empfehlen,zu bestimmen,
daß alle von den Direktoren geinachten Ankaufe und sonstigen Aufwendungen bei den beiden
Versammlungen der Konnnissionzu deren Kenntniß zu bringen waren, und daß die Kommission
über deren Zweckmäßigkeit ihr Urtheil im Protokolle niederlegte. Es würde ferner der Plan zur
Anordnung und Aufstellung der Sammlungen, sowie zu etwaigen Publikationen der Kommission
zur Genehmigung vorzulegen sein. Das Gutachten der Kommission würde schließlich über die
Entwürfe für die Benutzungsordnuug der beiden Museen, über die Pläne zu etwaigen Bauten,
sowie über den Etat der beiden Museen eiuzuholen sein, welcher letztere am zweckmäßigsten von
Euer Hochwohlgeboren auf Grund der Vorschlägeder Direktoren zu entwerfen sein möchte. Auch
würde die Einholung von Gutachten der Kommissionin allen anderen auf die beiden Provinzial-
mnseen und die rheinischen Alterthümer überhaupt bezüglichen Angelegenheiten vorbehalten
bleiben müssen.

Die Protokolle aller Sitzungen der Kommissionenwürden an Euer Hochwohlgeboren und
mit dein Jahresbericht an mich einzureichen sein; auch würde vorausgesetztwerden, daß mit dem
Etatsentwurf nur das über denselbenabgegebeneGutachten der Kominissionvorgelegt würde.

Was die Frage betrifft, ob Werth darauf gelegt würde, daß für die erste Periode der
Geheime Regierungsrath Professor Dr. Bücheler von der Provinz zum Vorsitzenden ernannt
werde, fo wäre es dem Herrn Minister erwünscht,wenn dem genanten Gelehrten der Vorsitz in
der Konnnissionangeboten würde.

Wenn die Aufgaben der Kommissionden vorstehendenAndeutungen gemäß im Wesent¬
lichen auf das Gebiet beschränkt werden, welches ein wissenschaftlich-sachverständigesUrtheil erfordert,
fo würde vorausgesetztwerden dürfen, daß dies auch in der von der Provinzial-Verwaltung zu
treffenden Wahl der Mitglieder zum Ausdruckkäme.

Euere Hochwohlgeborenersuche ich im Auftrage des Herrn Ministers ergebenst, nach
vorstehenden Ausführungen die Angelegenheit gefälligst in anderweitige Erwäguug zu nehmen
und, falls die obigen Vorschläge die Billigung des Provinzial-Verwaltungsraths finden sollten,
ein dementsprechendes Regulativ sür die Verwaltung der beiden Museen aufstellenzu wollen.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz:
(gez.) von Bardeleben.

An
den Landes-Direktor der Rheinvrouinz,

Herrn Klein, Hochwohlgeboren
I.-Nr. 2266. Düsseldorf.

Der Prouinzial-Verwaltungsrath erklärte sich iu der Sitzung vom 16./18. März 1885
mit dem Inhalte diefes Schreibens einverstanden. — In Folge dessen wurde ein anderweitiger
Entwurf ausgearbeitet, welcher den Vorschlägen der Königlichen Staatsregierung entsprach und
gemäß Mittheilung des Ober-Präsidenten vom 10. Juli 1885 die ministerielleGenehmigung
gefunden hat. Das Reglement wurde, da der Uebergang der Museums-Verwaltung auf die
Organe des Provinzial-Verbandes bereits mit dem 1. April in Aussicht genommenwar, — ein
Termin, welcher wegen der oben gedachtenWeiterungen bei Ausarbeitung des Reglements nicht
innegehalten werdeil konnte und auf den 1. August 1885 verschoben werden muhte, — durch
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Beschluß des Provinzial - Verwaltungsraths provisorischin Kraft gesetzt. Zugleich beschloß der
Provinzial-Verwaltungsrath, das Reglement, wie hiermit geschieht, dem hohen Landtage mit dem
Antrage vorzulegen,zu demselbennachträglichseine Genehmigung zu ertheilen.

Im Einzelnen wird zu diesem Reglement noch Folgendes bemerkt -
Ueberschrift und Einleitung.

Das Reglement soll nach wie vor als ein vorläufiges bezeichnetwerden, weil die
provinzialständischeVerwaltung auf diesem Gebiete noch keine Erfahrungen gefammclt hat.
Während die anderen Provinzialanstalten wirthschaftlichen «der Humanitären Zwecken gewidmet
sind, verfolgen die Provinzial-Museen wissenschaftlicheund archäologische Zwecke, führen daher die
Thätigkeit der Verwaltung auf ein ganz neues Gebiet. Es liegt daher die Vermuthung nahe,
daß durch das vorgelegte Reglement ein definitiver Zustand nicht geschaffenwird, daß vielmehr
im Laufe der Jahre Abänderungen erforderlich werden, zumal wenn die neu zu erbauenden
Mufeumsgebäudefertig gestellt sind.

Da die in der Einleitung erwähnte Korrespondenzzwischender Königlichen Staats¬
regierung und dem Landes-Direktor die Grundlage der Vereinbarung in Betreff des Neberganges
der Museumsverwaltung auf den Provinzial-Verband und somit auch des Reglements bildet, so
wurde es für zweckmäßig erachtet, dem letzteren die bezüglichen Schreiben als Anhang beizufügen.

aä §. 1. Der hier angegebene Termin des Ueberganges mußte, wie bereits erwähnt,
auf den 1. August 1885 verschoben werden.

llä 8. 2. Der ß. 2 entsprichteinerseits der Vereinbarung mit der KöniglichenStaats¬
regierung, welche'sich das Recht der Bestätigung der Direktoren vorbehalten hat, und zieht
andererseits nur die Konsequenzen aus der Umwandlung der Verwaltung aus einer staatlichenin
eine provinziale. Sofern ein Museumsdircktor sein Amt nur im Nebenamte bekleidet, wie es
z. B. zur Zeit in Bonn der Fall ist, wo ein Uniuersttätsprofessor,alfo ein Staatsbeamter,
kommissarischer Direktor ist, können natürlich die für die ständischen Beamten erlassenen generellen
Vorschriften und Reglements nicht ohne Weiteres für anwendbar erklärt, muß vielmehr eine
spezielle Regelung durch Vereinbarung vorbehalten werden.

aä 8. 3. Der §. 3 entsprichtdem seitherigen Zustande. Nur wurde es für zweckmäßig
befunden, im Schlußpassus das Recht ausdrücklich vorzubehalten, sowohl die Ausgrabungsbezirke,
als auch die beiden Museen einem leitenden Direktor zu unterstellen, ein Vorbehalt, wovon mit
Rücksicht auf die Einheitlichkeitder Verwaltung möglicherweise Gebrauch gemacht werden könnte.

aü ß. 4 und 5. Diese Paragraphen enthalten im Weiteren die Obliegenheiten der
Direktoren im Anschlußan den seitherigenZustand und in Uebereinstimmungmit den sich aus
dem Uebergangeder Verwaltung auf die Organe des Provinzial-Verbandesergebenden Modifikationen.

aä §. 6 und 9. Diese Paragraphen handeln vorwiegend von der Verwendung der
Etatsmittel zu Ankäufen, Ausgrabungen :c. Soweit die hier enthaltenen Bestimmungen nicht
bereits in der Ministerial-Instruktinn vom 20. Juni 1876 und in der Vereinbarungmit der König¬
lichen Staatsregierung ihre Grundlage finden, entsprechen dieselben vollständig denjenigen Gesichts¬
punkten, welche in dem Eingangs mitgetheiltenOberpräsidial-Reskriptvom 11. März 1885 zum
Ausdruckgelangt sind. Kleine Abänderungen bestehen darin, daß den Direktoren nicht, wie dies
früher der Fall war, eine ein sür alle Mal sixirte Summe zu kleineren Ankäufen :c. zur Disposition
gestellt,sondern diese Summe jedesmal in dem von dem Prouinzial-Landtage zu genehmigenden
Etat bestimmt werden soll, ferner, daß diejenige Summe, über welche die Direktoren außerhalb
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der ihnen zur Disposition gestellten Beträge und außerhalb des von der Kommissionfestgestellten
Verwendungsplanes in eiligen Fällen verfügen können, auf 500 M. normirt ist, wahrend dieselbe
früher 1000 M. betrug. Es konnte dies um so eher geschehen, als die den Direktorenzustehenden
Vefuguissedurch den §. 9 gegenüber dem früheren Zustande erheblich erweitert sind.

In Gemäßheit der §§, 6 und 9 sind die zu Ankäufen von Alterthümern und Unter¬
suchungen bestimmten Fonds, wie dies auch im Etat durch verschiedeneTitel zum Ausdruck
gebracht ist, dreierlei Art: zunächst ein für jedes Mufeum besonders ausgeworfenerFouds, welcher
zu kleiueren Ankäufen und Ausgaben für die Sammlungen dient und den Direktoren zur
Verfügung steht (olr. ß. 6 Abs. 1);'sodann ein ebenfalls für jedes Mufeum getrennter Fonds
zu Ankäufen, Untersuchungen, Ausgrabungen, Unterhaltungsarbeiten u. s, w, über dessen
Verwendung die Museumskommissionbestimmt, sei es durch Genehmigung einzelner Ankäufe :c.,
fei es durch Aufstellung eines Verwendungsplanes, nach welchem die Direktoren selbständig zu
verfahren haben; endlich ein für beide Museen gemeinsamer Fonds zu größeren Ankäufen und
Untersuchungen ohne Rücksicht auf irgend einen Bezirk, dessen Verwendungsplan auf
Vorfchlag der Direktoren von der Kommission ebenfalls festzusetzenund demnächst von den
Direktoren auszuführen ist. (tütr. ß. 9 Abs. 1 und 2.)

.iä ß. 7 uud 8. Der §. 7 entsprichtder mit der Königlichen Staatsregierung getroffenen
Vereinbarung über die Bildung der Muscumskommission; wenn darauf Rücksicht genommen
werden soll, daß zwei der vom Prouinzial-Nerwaltungsrathe zu ernennendenKommissionsmitglieder
dem Bezirk des Museums zu Trier angehören, so entsprichtdieses der Billigkeit und dem früheren
Zustande. Zur Vegrüudung der Vorschrift in §. 8, wonach die Kommission jährlich mindestens
zweimal sich zu versammeln hat, wird auf den mehrfach gedachtenOberpräsidial-Erlaß verwiesen.

aä §. 10, 11 und 12. Der ß. 10 bedarf einer weiteren Erläuterung nicht. In
Gemäßheit des ß. 11 ist Seitens des Provinzial-Verwaltnngsraths bereits Bestimmung dahin
getroffen, daß die Kasse des Landarmenhaufes zu Trier für das Museum zu Trier, die Kasse
der Irrrnaustlllt zu Vonu für dasjenige zu Bonn fungiren, und daß der beiden Museen gemeinsame
Fonds zu größeren Ankäufen und Untersuchungen(oti-. ß. 9) der Provinzial-Hülfskasse Hierselbst
unterstellt werden soll. Anlangend die in ß. 12 gedachten näheren Ausführungsbestimmungen,
wozu auch die Klassifizirung der Museumsbeamten, Feststellung der Seitens derselben und der
Kommissionsmitgliederzu liguidirenden Diäten und Reisekosten u, s. w. gehören dürften, fo wird
zweifelsohneeine große Zahl von Bestimmungendieser Art zu erlassensein, welche sich namentlich
durch den Ucbergang der Verwaltung auf eine andere Behörde als erforderlich herausstellen
werden, und welche, weil sie zu fehr die Details der Verwaltung betreffen, oder vorübergehender
Art sind, vielleichtauch, weil gar uicht daran gedacht ivorden ist, oder aus anderen Gründen
in das Reglement selbst nicht aufgenommenwerden konnten.

Der Prut'inzial-Verwaltungsmth.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.
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Anlage.

Vorläufiges Reglement
über

die Leitung und Verwaltung der Provinzial°Musem zu Bonn und Trier.

Nachdem in Folge Vereinbarung zwischender Königlichen Staatsregierung und der
Provinzial-Vertretung gemäß dem im Anhang beigefügten der^
Rheinprovinz vom 23. September 1884 und Reswpt des Ober-Prastdenten der Rhemprovmz
vom 12 Dezember 1884 die Verwaltung der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier auf tue
provinzialständischeVerwaltung übergegangenist, wird zur Ordnung der Leitung und Verwaltung
dieser Anstalten auf Grund des §. 10 des Regulativs für die Organisation der Verwaltung des
vrovinzialständischenVermögens und der provinzialständischenAnstalten m er Nhemprov^
27. September 1871 (Gefetz-Sammlung Seite 469) vorläufig folgendes Reglement erlassen.

§. 1.

Die Verwaltung der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier erfolgt vom 1. April*) 1885
ab für Rechnung und durch die Organe des Provinzial-Verbandes.

s- 2.

Die unmittelbare Verwaltung jedes der beiden Provinzial-Museen wird durch einen
Direktor geführt welcher vom "ach Anhörung der Museumstomnnsston
ernannt und von der Königlichen Staatsregierung bestätigt wird,
ernannt «nd ^d K g^) ^ ^^ ^ ^^ ^^MstaMs^ Beamten und sind
dem Landes-M ktor bezw. dem Provinzial-Verwaltungsrathe unmittelbar untergeordnet; auf
d^7^m"ie für die provinzialständifchenBeamten bestehenden Reglements und generellen

Vorschrift^ ^ ^ ,^ ^.^ ,^ ,.^ ^, ^ ^, ^ ,«,
m ^<. >. ^ . « ..,. s,.i ^,- Anstellungdurch befondereVereinbarung geregelt.

Verh"lt^ ^ „,^ ^altsbeamten (Kastellau.
Aufseher ^) Letzter w den auf den Vorschlagder Direktoren angestellt Im Uebngen onnuen

H 'AnMung und dienstlichen ^rhallmsfe diefer Beam^ niedere An.talts-
perfonal an den Provinzial-Anstalten geltendenBestimmungenm Anwendung.

§. 3.
,. - «<^s««^^-.die Sorae für die Aufstellung und Verwahrung der

Den Direktoren liegt "' b ^ ^ ^liotheken, sowie die Aufsuchung, Aus-
Museumsgegenständeund der '"t d«sen °" "^^ ^^^ ,^ch «b. Der Geschäftsbereich der
grabung und ^Haltung der Alterthumer m A"^ ^ daß vorbehaltlichbeiden Direktoren fowie der Mufeen wird zu dem Hweul, ^. ' « / " , / ^
eine7etwa"ge,7 Beschlußdes Provinzial-Verwaltungsraths unter Zustinnnungder Königlichen

^^gen Verzögerung der Genehmiguug dieses Reglements durch die Königliche Staatsregierung ist
der Termin nachträglich auf den 1. August uerschoben.

'""F.
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Staatsregierung zu treffeudeu Abänderungdem Direktor des Museums zu Trier der Regierungsbezirk
Trier, dein Direktor des Museunis zu Bonn die übrigen vier Regierungsbezirkeüberwiesen werden.

Dem Provinzial-Verwllltungsrathe bleibt es unbenommen, die Verwaltung beider
Proviuzial-Museen, sowie beide vorher genannten Bezirke nach vorgängiger Zustimmung der
Königlichen Staatsrcgierung einem leitenden Direktor, dessen Wahl selbstverständlich ebenfalls der
Bestätigung der KöniglichenStaatsrcgierung bedarf, zu unterstellen.

§- 4.
Die Direktoren haben ein Inventarium (Verzeichnis;, Katalog) der den jetzigen Bestand

der ihnen unterstellten Museen bildenden Gegenstände, soweit ein solches nicht vorhanden ist,
anzufertigen, zu vervollständigen und bei der Erwerbung neuer Gegenständeregelmäßig fortzu¬
führen, fowie jährlich im Laufe des April einen Geschäftsberichtüber ihre amtliche Thätigkeit
unter Beifügung des Inventars dem Landes-Direktor vorzulegen. Der Letztere hat diefelbenzur
Kenntniß des Provinzial-Verwaltungsraths und der Museums-Kommissionzu bringen und eine
Abschrift der Gefchäftsberichtean den Ober-Präsidenten einzureichen.

8. 5.
Die Direktoren haben auf Ersuchen des Landes-Direktors Gutachten und Berichte über

Gegenstände anzufertigen, welche Alterthümer in der Provinz betreffen, fowie den Entwurf zu
einem Reglement über die Benutzungund den Besuch der ihnen unterstelltenMuseen dem Landes-
Direktor einzureichen, welcher denselbennach Einholung des Gutachtens der Museums-Kommission
dem Provinzilll-Verwaltungsrathe zur Genehmigung vorzulegenhat.

s. 6.
Jedem der Direktoren wird zu laufenden Ausgaben und kleineren Ankäufen eine in den

Etat zu diesem Zwecke besonders einzustellende Summe zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus haben dieselben die Verwendung der etatsmäßigen Mittel nach Maßgabe

der in §. 9 vorgesehenenVerwendungspläne und Beschlüsse der Museumskommissionauszuführen.
Bezüglich folcherAnkäufe und Untersuchungen,zu welchen die Direktoren nicht bereits

durch die in §. 9 vorgesehenen, von der Kommission festzustellendenPläne und Beschlüsse
ermächtigt sind, können dieselben in dringenden Fällen, wo Gefahr im Verzüge ist, über Beträge
bis zu 500 M. in jedem einzelnenFalle vorläufig verfügen. In diesen Fällen haben sie unter
dem Nachweis der Dringlichkeit, die Genehmigung der Museums-Kommissionbei deren nächsten
Versammlung zu erwirken.

Dieselben sind dafür verantwortlich, ohne Genehmigung des Provinzial-Verwaltungsraths
keine Zahlung zu veranlassen, wodurch die etatsmäßigen Fonds des Jahres überschrittenwerden.

Bezüglichder Verwaltung der Museen in baulicher und wirthschaftlicherHinsicht kommen
die für die Direktoren der Provinzialanstalten geltenden Bestimmungen analog zur Anwendung.

8- ?.
Zur Unterstützung der Verwaltung der Museen wird eine Kommission gebildet unter

der Benennung:
„Kommissionfür die RheinischenProvinzial-Museen zu Bonn und Trier".

Dieselbe hat ihren Sitz zu Bonn. Sie besteht aus neun Mitgliedern, von denen die
Königliche Staatsregierung vier, der Provinzial-Verwaltungsrath die übrigen vier Mitglieder
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sowie außerdem den Vorsitzendenernennt. Die Ernennung erfolgt auf sechs Jahre; alle drei
Jahre scheidet die Hälfte der beiderseits eruannten Mitglieder, sowie der auf drei Jahre zu
bestellende Vorsitzende aus; zwei der Ausgeschiedenen werden von der Königlichen Staatsregierung,
die zwei andern, sowie der Vorsitzende werden vom Prouinzial-Nerwaltungsrathe neu bestellt.

Ueber deu Austritt zum ersten Male entscheidetdas Üoos. Bei der vom Provinzial-
Verwaltungsrathe vorzunehmendenErnennung ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß wenigstens
zwei der Kommissionsmitgliederdein Bereichedes Museums zu Trier angehören.

§. 8-
Die Kommission führt ihre Geschäftenach einer von dem Provinzial-Verwaltungsrathe

zu genehmigendenGeschäftsordnung. Zur Erledigung der ihr zugewiesenenAufgaben sind in
jedem Etatsjahre mindestenszwei Hauptversammlungen,halbjährig und zwar abwechselnd in Bonn
und Trier abzuhalten. — Die Kommission ist befugt, die Direktoren zn ihren Berathungen,
insoweit als sie dies für erforderlichhält, zuzuziehen.

§. 9.
Die Kommissionhat außer den bereits erwähnten Funktionen die Aufgabe,die Direktoren

auf dem Gebiete der wissenschaftlichenund technische,:Leitung der Museen zu unterstützen,in Gemein¬
schaft mit denselben der Erforschung und Eonservirung der Alterthümer in der Provinz ihre
Aufmerksamkeitzuzuwenden, auf Ersuchen des Provinzial-Verwaltungsraths bezw. des Landes-
Direktors Gutachten abzugeben und bei demselben die erforderlichen Anträge zu sieben. Auch
ist sie berechtigt, an den Provinzial-Verwaltungsrath bezw. den Landes-Direktor selbständig
Anträge zu richten.

Der Kommissionweiden insbesonderedie uom Landes-Direktorauf Grund von Vorschlägen
der Direktoren aufzustellendenEtatentwürfe zur Begutachtung vorgelegt werden. Bei den Etats
ist ein Fonds von 3000—5000 M. zu größeren Ankäufen und Untersuchungenohne Rücksicht
auf das Gebiet, welches sie betreffen, zu rcserviren, während im Uebrigen für jedes der beiden
Museen ein bestimmterFonds zu Ankäufenund Untersuchungenaufzubringen ist.

In der nächstenVersammlung nach der Feststelluugder Etats stellt die Kommission den
Plan für die Verwendung der erstgedachten zu größereu Ankäufen und Untersuchungenreseruirten
Fonds auf Gruud von Vorschlägender Direktoren endgültig fest und beschließt über die von den
Direktoren oder von anderer Seite etwa in Antrag gebrachtenAnkäufeund Untersuchungenaus
den letztgedachten für jedes der beiden Museen bestimmtenFonds; soweit hierdurchdiese letzteren
Fonds nicht erschöpft werden, stellt sie einen Plan auf, nach welchem diefe Fonds Seitens der
Direktoren selbständigzu venveuden sind.

Von den hiernach bewirktenAnkäufen und Untersuchungen,sowie von den Ankäufeu,
welche aus der den Direktoren zur freien Verfügung gestellten Summe gethätigt sind (otr. §. U)
ist der Kommission bei ihrer nächstenVersammlung Kenntniß zn geben nnd ist dieselbe befugt,
über die Zweckmäßigkeit diefer Ankäufe und Untersuchungenihr Urtheil im Protokolleniederzulegen.

Die Kommissionhat ferner die Aufgabe, auf Ersuchendes Landes-Direktors ihr Gut¬
achten über die Pläne zu etwaigen Neubauten und substautielleu baulichenVeränderungen der
Museen abzugeben,sowie ein von den Direktoren zu entwerfendesVerzeichnitzderjenigenDoubletten
zu prüfen und festzustellen, welche nach Ansicht der Kommissionveräußert werdeil können. — Zu
einer jeden wirklichen Veräußerung von Doubletten ist jedoch die Zustimmung des Prouinzial-

12
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Verwaltungsraths und in eiligen Fällen des Landtags-Marschalls durch Vermittelung des Landes-
Direktors einzuholen. I>n Nebrigen ist eine Veräußerung von Museums-Gegenständenunstatthaft.

Die Protokolle der Versammlungender Kommissionsind dem Landes-Direktor alljährlich
einzusenden, welcherdiese Protokolle, sowie mich das Gutachten der Kommission über die Etat¬
entwürfe mit den letzteren der KöniglichenStaatsregierung vorzulegen hat. («fr. Nr. ? in dem
Schreiben des Lcmdes-Direktorsvom 23. September 1884.)

8- 10.
Die obere Leitung und Verwaltung der Provinzinl - Museen steht dem Provinzial-

Verwaltungsrath und seinen Organen zu nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Reglements
und der Geschäfts - Instruktionen vom 17. April 1877 für den Provinzinl - Verwaltungsrath und
den Landes-Direktor, des Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischen
Vermögens und der provinzialständischenAnstalten in der Nheinprouinz vom 27. September 1871
und der hierzu ergangenen Nachträge, sowie der sonstigen generellenVorschriften bezüglichder
Verwaltung des provinzialständischenVermögens und der prouinzialständischeuAnstalten, endlich
auch nach Maßgabe der Eingangs erwähnten Vereinbarung mit der KöniglichenStaatsregierung,

8- 11.
Die tassenmähige Verwaltung der Etatsinittel erfolgt durch die vom Provinzial-Ver¬

waltungsrath zu bestimmenden Kassen nach den dieserhalb bei der provinzialständischen Verwaltung
bestehenden Vorschriften. Die Zahlungs-Anweisungen erfolgen durch die betreffendenDirektoren
unter Bezugnahme auf die festgestellten Verweudungspläne, oder den genehmigendenBeschluß der
Kommission,beziehungsweise des Prouinzial-Verwnltnngsraths, wo ein solcher erforderlichist.

§. 12.
Die näheren Ausführuugs - Bestimmuugeuzu diesem Reglement werden vom Promuzial-

Verwaltungürathe erlassen. __________

Laut Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten der Nheinprouinz vom 10. Juli 1885
Nr. 6006 ist vorstehendesReglement Seitens des Herrn Ministers der geistlichen 2e, Angelegen¬
heiten genehmigt worden.

Anhang.
Landes-Direktor der Nheinprovinz,

IV. I.-Nr. 1953. Düsseldorf, den 23. September 1884.

Euere Excellenzbeehre ich mich ganz ergebenst zu benachrichtige!!, daß der Prouinzial-
Verwaltnugsrath in seiner Sitzung vom 17. d. M. sich mit dem Vorschlage in dein gefälligen
Schreiben vom 20. August cr. Nr. 7470, betreffend die Regelung der Musemns - Angelegenheit,
einverstandenerklärt hat.
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Die mit der KöniglichenStaatsregierung zu treffendenVereinbarungen lassen sich auf
Grund der feithcr geführten Verhandlungen zusammenfassen wie folgt:

1, Die Provinzial - Vertretung übernimmt den Van je eines Provinzial - Mnscnms zu
Bonn und Trier auf Kosten der Provinz.

Die Königliche Staatsregierung hat zu diesen Kosten den einmaligen Veitrag von
166 666 M. zu leiste», vorausgesetzt, daß das ursprünglich als Veitrag aus Staatsmitteln in
Aussicht genommene Dritttheil der gesammten Vankostensich nicht etwa auf eine geringere Summe
beläuft. Von der Vorlegung eines suverrevidirten Projektes mit Kostenanschlag wird Seitens der
KöniglichenStaatsregierung ausuahmsweiseAbstand genommen; dagegen muß der Staatsregierung
durch ein ihr zur allgemeinen Prüfung und Begutachtung vorzulegendes Bauprojektdie zweckmäßige
Verwendung des Staatszuschusses nachgewiesenwerden und wird Seitens der Provinz zugleich
die Verpflichtungübernommen, den begonnenenBau ohne Unterbrechungund ohne weitere staat¬
liche Subueutiou auf Grund der bereits disponibel gestellten Mittel durchzuführen.

2. Die Provinzial-Vertretung übernimmt die gesammten Verwaltungs- und Unterhaltungs¬
kosten für die unter 1 genannten Mufeeu in der Voraussetzung, daß und so lange als die
Staatsregierung zu diesen Kosten den bisherigen jährliche» Veitrag von 12 000 M. weiter zahlt.

8. Die Provinz wird alleinige Eigenthümcrin der Provinzial-Museen zn Bonn und
Trier, sowie der Gruudstücke,auf welchen diefelben errichtet werden, mit der Verpflichtung, die
Gebäude ihrem Zwecke dauernd zu erhalten.

4. Die Entscheidungder Frage über das Eigenthum au deu vorhandenen, aus den
gemeinschaftlichen Mitteln des Staats und der Provinz angeschafftenRheinischen Alterthümern
bleibt in 8U8pell»c».

Die in Zukunft aus den Etatsmitteln zu erwerbendenAlterthümer sind ausschließliches
Eigenthum der Provinz.

5. Die Provinzial - Verwaltuug erhält das Recht, mit Zustimmung des Prouinzial-
Verwaltungsraths resp, in eiligen Fällen des Prouinzial-Landtags-Marschalls Doubletten aus der
Kategorie der vorstehendunter 4 bezeichneten Alterthümer gegen andere umzutauschenoder auch
zu verkaufen.

6. Die gesammte Verwaltung der beiden Provinzial-Museen wird eine provinzialständische
mit der Maßgabe, daß die Staatsregierung das Recht hat, von den 9 Mitgliedern der zu
bildenden Museums - Kommission, von denen der Provinzial - Verwaltungsrath 4 Mitglieder und
den Vorsitzendenernennt, ihrerseits gleichfalls 4 Mitglieder zu ernennen, sowie die von dem
Provinzial-Verwaltungsrathe zu ernennenden Direktoren der beide«: Museen zu bestätigen. Die
Ernennung bezw. Wahl der Mitglieder der Muscums-Kommissionerfolgt küuftig auf sechs Jahre
mit der Maßgabe, daß alle drei Jahre die Hälfte der staatsseitig ernannten und der Seitens
des Provinzial-Verwaltuugraths gewählte,: Mitglieder, sowie auch der von dem Provinzial-
Verwaltungsrathe auf die Dauer von drei Jahren zu bestellendeVorsitzende ausscheiden und au
deren Stelle andere Mitglieder und ein neuer VorsitzenderSeitens der dazu berechtigten Seite
gewählt bezw. ernannt werden.

Es ist zulässig, die Ausscheidendenwieder zu wählen bezw. zu ernennen. Welche der
bei der baldmöglichstvorzunehmendenNeubilduug der Museums-KommissionSeitens des Staats
und der Proviuz zu Mitgliedern zu bestellendenPersonen nach Ablauf der ersten drei Jahre
ausscheiden sollen, wird durch das Loos bestimmt.

12"
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Der Prouinzinl-Verwaltungsrath ertheilt der Staatsregierung die Zusage, auf etwaigen
Wunsch derselben für die erste dreijährige Periode den seitherigen stellvertretendenVorsitzenden,
Geheimen Regierungsrath Dr. Bücheler, zum Vorsitzendenzu bestellen.

?. Die Provinzial-Verwaltung übernimmt die Verpflichtung, der Staatsregierung von
der bestimmungsmäßigen Verwendung der Staatszuschüsse durch Mittheilung der Etats und
Rechnungen Kenntniß zu geben. Die vom Provinzial-Verwaltungsmthe vorläufig festgestellten
Etats der Museen sind der Königlichen Staatsregierung, ehe deren definitive Feststellungdurch
den Provinzial - Landtag erfolgt, zur Prüfung und Aeußerung etwaiger Bedenken vorzulegeu.
Der Prouinzial-Verband ist verpflichtet, seinerseits eine dem Staatszuschusse mindestens gleich
kommende Summe in die Etats einzustellen.

Indem ich mich beehre, Enere Excellenz ganz crgebenst zu ersuchen, die vorstehenden
Abmachungen den Herren Ressortministern zur Bestätigung unterbreiten und die ergehendeEnt¬
scheidung mir gefälligst mittheilen zu wollen, gestatte ich mir noch ebenmäßig zu bemerken, daß
das Projekt für das Trier'er Museum zur Zeit noch in der Ausarbeitung begriffen ist, dasselbe
aber Euerer Excellenz voraussichtlichAnfangs nächstenJahres behufs Weiterbeförderung an die
KöniglicheStaatsregierung wird vorgelegt werden können.

Was indessen das Vonn'er Projekt anbetrifft, so wird diesseits beabsichtigt, die
Projektirung dieses Museums erst nach Beginn der Bauarbeiten in Trier in Angriff zu nehmen. :c.

Der Landes-Direktor der Rheinprovinz:
gez.: Klein.

An
den KöniglichenOber-Präsidenten der Rheinprovinz,

Wirklichen Geheimen Rath, Herrn Dr. von Bardeleben,
Excellenz in Coblenz.

Auszug.
Oberpräsidium der Rheinprovinz. Coblenz, den 12. Dezember 1884.

I.-Rr. 11208.

Nachdem ich Euerer Hochwohlgeborengefälliges Schreiben vom 23. September cr.
(IV. 1953), betreffend die Provinzial-Muscen zu Bonn und Trier, dem Herrn Minister der
geistlichen, :c, Angelegenheitenvorgelegt habe, bin ich von dem genannten Herrn Minister durch
Rescript vom 28. v. M. (II. IV. 3353) ermächtigt worden, das Einverständniß der Königlichen
Staatsregierung mit dem Inhalte des gedachtenSchreibens zu erklären, jedoch unter dem Vor¬
behalte, daß, wie dies bereits in meineinSchreiben vom 20. August cr. (Nr. 7470) zum Ausdrucke
gekommenist, die Vorlegung eines für die Staatsregierung einwandsfreien Etatsentwurfes die
Bedingung für die Weiterbewilligung des Bedürfnihzuschussesnach Ablauf der jeweiligen Etats-
pcriode bleibt, nur unter dieser Bedingung hat auf die staatsseitige Vollziehungdes Etats der
Museeu verzichtet werden können.

Indem ich Euer Hochwohlgeborenhiervon in Kenntniß setze, und zugleich ausdrücklich
darauf hinweise, daß für die Gewährung des Staatszuschusses zu deu Bauten die Zustimmung
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der Landesvertretung vorbehalten bleiben muh, bemerke ich ergebenst, daß nach der Ansicht des
Herrn Ministers die Neubildung der Kommission sowie die Umbildung der ganzen Verwaltung
am zweckmäßigsten mit den: neuen Etatsjahre in's Leben treten wird.

Euer Hochwohlgeborengefälligen Vorschlägen in dieser Beziehung sehe ich ergebenst
entgegen. :c.

Der Oberpräsident der Nheinprooinz.
gez.: von Vardeleben.

An
den Landes-Direktor der Nhcinvrouinz,

Herrn Klein,
Hochwohlgeboren

zn Düsseldorf.

Nr . l<>.

Düsseldorf, den ?. Juli 1885.

Referat,
betreffend

die Versicherungvon Kirchen und Denkmälern, zu deren Ausbau und Wiederherstellung
Mittel aus Promnzialfonds gewährt werden, bei der Provinzial'Feuer>Societüt.

Unter dem 17. Dezember1883, also kurz nach Schluß des letzten ordentlichen Provinzial-
Landtags, richtete der Direktor der Provinzial-Feuer-Societät an den Landes-Direktor nach¬
folgendes Schreiben:

„Durch Beschlußdes jüngsten Landtages sind der Kirche zu Gerresheim, der
Münsterkirchezu Bonn, der Kirche zu Waldfeucht, der Kirche St. Gereon zu Köln,
der Kirche zu Andcrnach und der Schwanenkirchezu Forst erhebliche Beihülfen aus
dem Ständefonds bewilligt worden. Es wird berechtigt erscheinen,wenn ich darauf
ergebenst aufmerksam mache, daß von den vorbezeichneten Kirchennur diejenigezu
Andernach bei der Provinzial-Societät gegen Brand- und Vlitzfchadenversichertist,
und daß es kein unbilliges Verlangen ist, wenn auch die übrigen durch die Mittel
der Provinz herzustellendenKirchen die Versicherung bei dem Provinzial-Institute
zu nehmen veranlaßt würden.

Euerer Hochwohlgeboren stelle ich deshalb ergebenstanheim, hierauf, soweit dies
thunlich erscheint,gefälligsthinwirkenzu wollen."

In der Sitzung vom 4./7. November 1884 beschäftigte sich der Provinzial-Verwaltungs-
rath aus Anlaß dieses Schreibens mit der in demselben angeregten Frage. Dabei traten
insbesonderefolgende Momente in den Vordergruud der Erwägung:
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1. die Prouiuzial-Feuer-Societät ist kein privates, auf Gewinn gerichtetes, sondern ein
öffentliches, gemeinnütziges Unternehmen, welches auch solche Versicherungen anzunehmen
hat, welche von Privatgesellschaftenzurückgewiesen werden;

2. wenngleichsich die Provinzial-Fcuer-Societät auch nicht wie die übrigen Provinzial-
Anstalten, als ein solches Prouinzial-Institut darstellt, welches für Rechnung des
Provinzial-Verbandes verwaltet wird und dessen Gewinn und Verlust den letzteren
direkt berührt, so ist doch die Verwaltung eine provinzialständische;sie wird von
proviuzialständischenOrganen geführt, der Provinzial-Vcrwaltungsrath hat die obere
Leitung und Verwaltung, dem Prouinzial-Landtag liegt die Wahl des Direktors,
Feststellungdes Etats, Decharge der Rechnungen:c, ob, woraus für die Prouinzial-
Vertrctung auch die Verpflichtung resultirt, die Förderung des Unternehmens nach
allen Seiten hin sich angelegen sein zu lasse»;

3. der Provinzial-Verband hat die ihm zugehörenden Gebäude, Ständehaus, Irren¬
anstalten, Taubstummenschulen,Korrigenden-und Landarmenanstalten:c. sämmtlich,
und zwar zu einem Betrage von mehreren Millionen bei der Prouinzial-Feucr-Societät
versichert,hat also auch ein direktes, unmittelbares Interesse daran, dah das Unter¬
nehmen leistungsfähig bleibe und demselben möglichst viele günstige Risiken zugeführt
werden. Dabei wurde noch hervorgehoben, daß die Provinzial-Hülfskasse bei
Gewährung von hypothekarischen Darlehen auf Gebäude, deren Versicherungbei der
Prouinzial-Feuer-Societät in sehr vielen Fällen bereits verlangt hat, auch nach dem
Statute das Kuratorium zu einem solchen Verlangen befugt ist, es also in dieser
Beziehungeiner besonderen Beschlußfassung des Provinzial-Landtages nicht mehr bedarf.

Unter diesen Umständen beschloß der Provinzial-Verwaltuugsrath, wie hiermit geschieht,
bei dein Provinzial-Landtage den Antrag zu stellen:

„Hoher Landtag wolle beschließen, daß bei Bewilligung von Geldmitteln aus
Prouinzialfonds zum Ausbau und zur Wiederherstellungvon Kirchen und Denkmälern
die Bedingung zu stellen sei, daß dieselben sobald als möglich bei der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät versichertwerden."

Der Provinzial'Verwnltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Laudtags-Marschall.
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Nr. ll.

Düsseldorf, den 10. Oktober 1885.

Reserat,
betreffend

die Einrichtung einer Ackerbauschule auf dem Gute Desdorf und die Verwendung des
Ueberschusses der Pachtintraden.

Wie bereits im Verwaltungs - Berichte für das Etatsjahr 1884/85 mitgetheilt, ist der
Prozeß des Banquiers Max Levenstein gegen die Rheinvrouinz, als Legatarm des Rittergutes
Desdorf, auf Zahlung einer Summe von 45 000 M. endgültigzu Gunsten der Provinz entschieden.
Daher wird nunmehr der Errichtung einer Ackerbauschule auf diesem Gute in Gemäßheit der
testamentarischenBestimmungen der Erblasserin Frau I)r. Dauey näher zu treten sein. Der
bezügliche Passus in dem Testamente vom 3. Februar I8?i lautet:

s, 3.
„Falls mein Mann mein Erbe wird, so bestimme ich, daß 1. das mir gehörige Gut
Desdorf bei Vergheim mit allen Zubehüruugen dein Provinzialverbcmdeder Rhein-
provinz legirt fein foll und zwar zu dem Zwecke, daß derselbe daselbst eine Ackerbau¬
schule zur Aufnahme uud Erziehung armer Waisenkinderaus der Nheinprovinzerrichte.

Die Auslieferung des Gutes kann aber erst nach dem Ableben meines Mannes
gefordert werden. Die Anstalt soll den Namen „Marien-Anstalt" führen uud meiu
Manu gehaltcu fein, jeder Zeit auf Verlangen des Prouinzialuerbandes das Gut
auf deu Rainen der Marien-Anstalt überschreiben zu lasseil, jedoch unbeschadet seiner
Verwaltungs- und Nutzungsrechtewährend seines Lebens."

Bezüglich der Ausführung diefer Testamentsklausel fallen zwei Erwägungen besonders
ins Gewicht, zunächst daß die Provinz bis jetzt nicht nur keinen Vortheil aus den Erträgnissen
des Gutes gezogen, sondern zu dringend erforderlichen Neu- und Revamturbauteu erhebliche
Summen eingefchoffen hat. Der XXVII. Prouinzial - Landtag bewilligte zn diesem Zweckein
seiner Sitzung vom 23. November 1881 aus dem Zinsgewinne der Provinzial - Hülfskafse eine
Summe von 41 300 M Außer dieser Summe wurde auch noch der anfkommendePachtzins
von jährlich 4500 M. resp. 5100 M. theilweise zur Verbesserungder Baulichkeiten verwandt,
oder zu Prozeß-, Vermessungs- und sonstigen kosten ausgegeben, so daß zur Zeit des Final¬
abschlusses pro 1884/85 aus den angesammeltenPachtgeldern ein Bestand von nur 13 038 M.
93 Pf. verblieb, worin die Pacht für das laufende Jahr 1885 allerdings nicht einbegriffenist.

Sodann ist nicht zu verkennen, daß, nachdem durch die erheblichenBeihülfen des
Provinzialverbandes in allen Theilen der Provinz laudwirthfchaftlicheWinterfchulenins Leben
gerufen sind, mich noch eine Reihe anderer Ackerbauschulcu zum Theil unter Subvention der
Provinz zu hoher Blüthe gelaugt ist, von einem Bedürfnissezur Errichtung einer solchen Schule
zu Desdorf nicht wohl die Rede sein kann. Von der andereil Seite erfordert es die Loyalität
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gegen die Erblasserin, und ist die prouinzialstäudischeVerwaltung durch die unter vorbehaltloser
Annahme des Legates erwachsene rechtliche Verbindlichkeitgehalten, eine Ackerbauschule auf dem
gedachtenNittergute zu begründen und in der Erfüllung dieser Verbindlichkeitkeine ungerecht¬
fertigte Verzögerung eintreten zu lassen.

Bei dieser Sachlage erscheint es zweckmäßig,die Schule in einer solchen Weise zu
gestalten, daß dadurch einerseits der Vorschrift des Testaments genügt wird, andererseits der
Provinz keine dauernde Belastung entsteht, vielmehr die Intraden des Gutes ausreichen, die
Kosten der Schule zu decken. Dieses läßt sich dadurch bewerkstellige,:,daß zunächst mit den,
landwirthschaftlichenVerein, oder mit dem Kreise Vergheim zu dem Zwecke i» Verbindung
getreten wird, um in dein kaum eine halbe Stunde von Desdorf entfernten Orte Bergheim oder
Elsdorf eine Winter- oder sonstige landwirthschaftlicheSchule, eventuell mit einer mäßigen Beihülfe
der Provinz, ins Leben zu rufen. Wenn dieses gelungen ist, kann von dem Artikel 14 des mit
dem Gutspäter Paar bestehenden Nachvertrages Gebrauch gemachtwerden, welcherlautet:

Artikel 14.
„Pächter hat die zur Erlernung der Landwirthschaft von der vrouinzialstandischen
Verwaltung überwieseneu Waisenknaben in seinem landwirthschaftlichenBetriebe zu
beschäftigen, sie zu beaufsichtigenund ihnen die zu dem Fortbildungs - Unterrichte
erforderlicheZeit frei zu geben. Er hat diesen Knaben Kost und Logis incl, Wäsche
zu geben und empfängt hierfür für jeden Knaben eine Vergütung von Dreihundert
Reichsmarkjährlich. Die Kosten für Beschaffung der Kleidungsstückeiucl. Leinwand
sowie die etwaigen Kosten für Arzt und Arznei werden vom Pächter besonders
liquidirt und demselbenvergütet."

Die Zahl der zu überweisendenKnaben, die vorläufig mit sehr wenigen beginnen kann,
würde so zu bemessensein, daß neue Baulichkeiten von erheblichen: Umfange nicht erforderlich
werden, und die Pachtintraden ausreichen,die Kosten des Unterhaltes incl. der etwa zu zahlenden
Beihülfe an den landwirthschaftlichenVerein oder an den Kreis Bergheim zu decken. Diefe
Knaben würden dann auf dein Gute zur praktischen Erlernung des Ackerbaues angehalten werden,
und zu ihrer theoretischen Ausbilduug die in Vergheim oder Elsdorf zu errichtende Schule befuchen
können. Praktische und theoretischeAusbildung würden hiernach in einfachster und billigster
Weise vereint sein. Das zu erstrebende Ziel wäre darauf zu befchränken,tüchtige Ober- resp.
Meisterknechte,oder Verwalter kleinerer Güter heranzubilden. Nach Ablauf der Pachtzeit, die
am 1. November 1889 beendet ist, würde die Möglichkeitgeboten sein, etwaige Modifikationen
des Pachtvertrages oder anderweitige Maßregeln, welche sich inzwischen durch das Bestehen der
Ackerbauschule auf dem Gute als zweckmäßig herausgestellthaben möchten,herbeizuführen.

Wollte man auf dem Gute selbst eine vollständig organisirte, sowohl theoretischewie
praktische Ackerbauschule einrichten, so würden hierdurch, abgesehenvon den einmaligen Ausgaben
zu Bauten, Mobilien, Schulutensilien :c., fo erhebliche dauernde Kosten entstehen,daß dieselben
mit dem Maße des auf diesem Gebiete noch zu befriedigendenBedürfnisses ebenso wenig, wie
mit den Erträgnissen des Gutes in Einklang stehen dürften.

Auch hat es den Intentionen der Erblasserin gewiß fern gelegen, die Provinz in
Erfüllung der ihr im Testament auferlegten Verpflichtung zu Leistungen zu veranlassen, welche
die Einkünfte des Gutes erheblich übersteigen.

Anlangend die bereits angesammelten und die bis zur Begründung der Schnle nach
Abzug etwaiger Auslagen noch auflaufenden Pachtgelder, fo erscheint es in Berücksichtigung der
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Eingangs enthaltenen Ausführungen naturgemäß, daß dieselben vorerst und bis zur Eröffnungder
Schule zur theilweisenDeckung der vom Ständefonds bestrittenenUmbaukosten verwendetwerden.

Hiernach beehrt sich der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag zu stellen:
Der Provinzial-Landtag wolle
1. sich mit der Einrichtung einer Ackerbauschuleauf dem Gute Desdorf in Oemäßheit

der vorstehenden Darlegungeneinverstanden erklären und den Provinzial-Verwaltnngs-
rath ermächtigen,die hierauf bezüglichen Verhandlungeneinzuleiten;

2. beschließen, die angesammelten Pachtbeträge uud den fernerhin sich ergebenden
Ueberschuß des Gutes Desdorf bis auf Weiteres zur Deckung der aus dem
Ständefonds bestrittenen Neu- und Umbaukostenim Betrage von 41300 M,
zu verwenden.

Der Proomzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Nr. 12.

Düsseldorf, den ?. November 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

den Normal-BesoIdungs°Etat für die oberen Beamten der Centmlstelle, die Direktoren
der Provinzial-Irrenanstaltenund den Direktor der

Der 29. Provinzial-Landtag hat bei Genehmigung des Normal-Etats für die Besoldung
der provinzialständischenBeamten der Rheinprovinz die Entscheidungbezüglich des Aufrückens im
Gehalte nach dem Dienstalter für die Landesräthe, Landes-Bauräthe, den Direktor der Provinzial-
Hülfskasfeund dessen Stellvertreter, ferner für die Direktoren der Provinzial-Irrenanstalten und
den Direktor der Provinzial-Hebammen-Lehranstaltdem nächsten Landtage vorbehalten.

In Folge dieses Beschlusses hat der Provinzial-Verwaltungsrath sich nochmals eingehend
"nt der Frage befaßt, ob ein regelmäßiges Aufrücken der vorgenannten Beamten im Gehalte
nach bestimmten Zeitperioden angezeigt erscheineoder nicht. Der Provinzial-Verwaltungsrath
glaubt indessen nach der sorgfältigstenErwägung der Angelegenheitnur bei seiner früher ausqe-
Mochenen Ansicht beharren und ein Aufrücken nach einer bestimmten im Voraus feststehenden
Tabelle weder im Interesse der Verwaltung, uoch der Beamten selbst erachtenzu können.

Für diese Ansicht war vor Allem bestimmend,daß die in Rede stehenden Beamten für
emen bestimmtenDienstkreis auf Zeit gewählt und hierbei ihre Besoldung durch den Etat nach
Umfang und Wichtigkeit des Amtes normirt worden fei, daß, falls während der Wahlperiode

13
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hervorragendeDienstleistungeneine Erhöhung des Gehalts angezeigt erscheinen ließen, diese weit
besser — wie dieses seither stets geschehen — durch den jedesmaligen Etat, wie im Voraus
normirt werden könne, und daß es endlich mit kaum zu überwindendenSchwierigkeitenverknüpft
sei, im Voraus ein für alle Verhältnissepassendes festes Aufrücken innerhalb eines Minimal- und
Maximalgehllltes für die oberen Beamten zu regeln.

Der Provinzial-Verwllltungsrath beehrt sich demnachden Antrag zu stellen:
„Der hohe Prouinzial-Landtag wolle von der Aufstellungeiner Tabelle für das Auf¬
rücken der Eingangs genannten Beamten im Gehalte absehen."

Der Provinzial'Verwaltungsrath.

- Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtllgs-Marschall.

Nr. 18.
Düsseldorf, den 12. November 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

Errichtung einer Feuerwehr-Unfallkassein der Rheinprovinz.

Der Ausschuß des Verbandes Rheinisch-WestfälischerFeuerwehren zu Bochum hat in
der als Anlage H,. beigefügtenPetition um die Errichtung einer Provinzial-Feuerwehr-Unfallkasse
in der Rheinprovinz nach dem Vorgange in der Provinz Westfalen und unter Beifügung des
dort geltenden Statuts (Anlage L.) gebeten.

Diefelbe Angelegenheit war bereits durch Schreiben Sr. Excellenz des Herrn Ober-
Präsidenten der Rheinvrovinz vom 26. April 1884 angeregt und in Folge dessen die Direktion
der Provinzial-Feuer-Societät um eine gutachtliche Aeußerung diesseits ersucht worden.

Nachdemdie zur Beurtheilung der Sache erforderlichen statistischen Ermittelungen statt¬
gefunden hatten, hat die Direktion der Provinzial-Feuer-Societät den als Anlage 0. angeschlossenen
Bericht erstattet, in welchem ausgeführt wird, daß mit Rücksicht auf die durch Regulativ vom
8. Juli 1882 in's Leben gerufene Unterstützungskasseder Provinzial-Feuer-Societät zur Zeit
keine Veranlassungvorliege, eine neue allgemeineProvinzial - Unterstützungskasse zu gründen, oder
die bestehende Kasse zu erweitern.

Der Provinzial-Verwllltungsrath glaubt, diese« Ausführungen des Berichtes der Direktion
der Provinzial-Feuer-Societät nur beitreten zu können, und beehrt sich deshalb den Antrag
zu stellen:
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,Der hohe Provinzial - Landtag wolle den Antrag auf Errichtung einer Provinzial-
Unterstützungskassefür die beim FeuerlöschdiensteverunglücktenFeuerwehrleute und
deren Hinterbliebeneablehnen und dadurch die Petition des Ausschusses des Verbandes
Rheinisch-Westfälischer Feuerwehren vom 9. April 1885 gleichzeitig für erledigterklären."

Der Provinzial.Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschllll.

Anlage ^.

Bochum, den 9. April 1885.
An

den hohen Provinzial-Landtag der Rheinvrovinz,
zu Handen Sr. Durchlauchtdes Fürsten zu Wied,

Neuwieb.

Einem hohen Provinzial - Landtage gestatten wir uns, unter Bezugnahme auf das
anliegend gehorsamst überreichte Statut der WestfälifchenFeuerwehr - Unfallkasse, welches die
AllerhöchsteGenehmigung erhalten hat, die ganz ergebene Bitte auszusprechen,für die Feuerwehren
der Rheinprovinz eine gleiche Kasse in's Leben zu rufen.

Das Feuerlöschwesen, welches sich auch in der Rheinprovinz von Jahr zu Jahr einer
immer größeren Entwickelungerfreut, würde hierdurchwesentlich gefördert und das Interesse für
die gute Sache dauernd gehoben werden.

In der Provinz Westfalen haben bereits eine namhafte Zahl, fowohl der Stadt- wie
Landgemeinden,ihren Veitritt zu der Unfallkasse erklärt und leben wir der festen Ueberzeugung,
daß eine gleiche Einrichtung auch in der Rheinvrovinz auf's Freudigste begrüßt und der Beitritt
der bezüglichen Gemeinden nicht zweifelhaftsein wird.

Mit vorzüglicherHochachtung!

Der Ausschußdes Verbandes Rheinisch-Westfälifcher Feuerwehr«!.
(Folgen die Unterschriften.)

Anlage L.

Auf den Bericht vvm 19. September d. I. will Ich der „Westfälischen
Feuerwehr-Unfallkasse"in Münster auf Grund des zurückfolgendenStatuts vom
19. August 1884 hierdurchdie Rechte einer juristischen Person verleihen.

Baden-Baden, den 1. Oktober 1884.
gez.: Wilhelm,

ggez.: von Puttlamer. Dr. Friedberg.

An die Minister des Innern und der Justiz.
----------------- lg»
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Statut

der Westfälischen Feuerwehr-Unfallkasse.

Zweck der Kasse.

§. 1.
Seitens der provinzialständischenVerwaltung der Provinz Westfalen wird für den

Bezirk der Provinz eine Feuerwehr-Unfallkasseerrichtet, zu dem Zwecke, beim Feuerlöschdienste
verunglückte» Personen und deren Hinterbliebenennach Maßgabe der Bestimmungendieses Statuts
Entschädigung zu gewähren. Die Kasse führt den Namen „WestfälischeFeuerwehr-Unfallkasse"
und hat ihren Sitz in der Stadt Münster.

Mittel der Kasse.

§.2.
Als Stammkapital werden der Kasse aus Provinzialfonds 15 000 M. und von der

Prouinzial-Feuer-Societät 15 000 M., zusammen 30 000 M., überwiesen. Die Zinsen dieses
Kapitals und die nach §.14 zu leistendenBeiträge bilden die ordentlichenIahreseinnahmen der
Kasse. Reichendieselbenzur Bestreitung der Ausgaben nicht aus, so ist der fehlende Betrag dem
Stammkapitale zu entnehmen; ergeben sich Ueberschüsse der Einnahmen, so sind solche dem
Stammkapitale zuzuschreiben.

8. 3.
Sollten in Folge außergewöhnlicherUnglücksfälledie Mittel der Kasse zur Leistung der

statntmähigenEntschädigungennicht ausreichen, fo wird die Provinzial-Feuer-Societät die fehlenden
Beträge uuverzinslich der Kasse vorschießen; letztere hat solche Vorschüsse alsdann aus den
nächsten bereiten Mitteln zu erstatten.

Mitglieder der Kasse.

Jede Gemeinde der Provinz, welche den Feuerwehren ihres Bezirks die nach diesem
Statute zu gewährenden Entschädigungen sichern und sich dagegen zur Zahlung der statuten¬
mäßigen Beiträge verpflichtenwill, ist der Kasse beizutreten berechtigt. — Als Feuerwehren können
in der Regel nur solche freiwillige, Pflicht- oder Berufswehren gelten, welche ein geschlossenes,
durch Statut organisirtes uud durch Uniform oder bestimmteAbzeichen erkennbaresKorps bilden,
das sich zur Hülfeleistuugbei Bränden verpflichtet hat, mit den nöthigen Gerathen dazu ausgerüstet
ist und zu seiner Ausbildung regelmäßige Uebungen vornimmt.

8- 5.
Ob und unter welchen Bedingungen Wehren, die diesen Anforderungen nicht vollständig

entsprechen,an der Kasse betheiligt werden, oder Wehren ohne Vermittelung der Gemeinden
selbständigder Kasse beitreten tonnen, entscheidet der Beirath.
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Entschädigungen, welche die Kasse gewährt.

§. 6.
Wenn Feuerwehrmänner im Feuerlöschdienste oder bei den dafür angeordnetenUebungen

sich Verletzungenoder Erkrankungenzuziehen und dadurch nachweislich ihre Erwerbsfähigkeitoder
das Leben verlieren, so erhalten dieselben bezw. ihre Hinterbliebenen aus der Kasse folgende
Entschädigungen:

«.. bei zeitweiser Erwerbsunfähigkeit, wenn dieselbe länger als eine Woche
(? Tage) andauert, vom Beginne der zweiten Woche an ein Krankengeld bis zu
3 M. täglich für einen Verheirateten, und bis zu 2 M. täglich für einen Unver¬
heirateten. Dauert die Erwerbsunfähigkeit länger als 16 Wochen, fo wird für die
fernere Zeit der Erwerbsunfähigkeitdie unter d. bestimmte Rente gezahlt;

l). bei dauernder Erwerbsunfähigkeit eine lebenslängliche Rente, welche, wenn
die Erwerbsunfähigkeit eine vollständige ist, bis zu 60 M. monatlich, wenn die
Erwerbsunfähigkeit nur eine theilweife ist, bis zu 40 M. monatlich beträgt. An
Stelle der Rente kann auch eine einmalige Abfindung vereinbart werden;

«, im Todesfälle eine Rente bis zu 25 M. monatlich an die Wittwe des Verunglückten,
so lange sie im Wittwenstande bleibt; ferner für jedes hinterlasseneKind, so lange
es das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, eine Unterstützung bis zu 8 M.
monatlich. An Stelle dieser fortlaufendenBeträge kann auch eine einmaligeAbfindung
vereinbart werden. War der Verunglückteunverheirathet, aber der einzige Ernährer
hülfsbedürftiger Eltern oder Geschwister unter 15 Jahren, so kann diesen die gleiche
Unterstützungwie für Wittwe und Kinder bewilligt werden;

ä. die durch den Unfall veranlaßten Kurkosten, fowie im Todesfall die Kosten der
Beerdigung werden nach Maßgabe der Verhältnisse ebenfalls von der Kasse ganz
oder theilweiseübernommen.

s- ?-
Die Höhe der zu leistenden Entschädigung ist nach den Erwerbs-, Vermögens- und

Familienverhältnissendes Verunglücktenbezw. seiner Hinterbliebenen,sowie unter Berücksichtigung
- ber aus anderenKassen denselben etwa zufließenden Entschädigungen oder Unterstützungen zu bemessen.

In besonderenFällen können, wenn der Zustand der Kasse es gestattet, ausnahmsweise
auch höhere Sätze, als vorstehendfestgesetzt, gewährt werden.

§. 8.
Treten in den Verhältnissen,nach denen die Entschädigungenbemessenwerden, wesentliche

Veränderungen ein, so können die bewilligtenBeträge den neuen Verhältnissenentsprechend erhöht
über ermäßigt werden.

§.9.
Ueber die Bewilligung von täglichenKrankengeldernbis zu dem im H. 6 a. bestimmten

Hochstbetrage, sowie über Ersatz von Beerdigungs- und Kurkosten bis zum Betrage von je 50 M.
entscheidet die Feuer-Societäts-Direktion, über alle anderen Bewilligungen der Beirath.

§. 10.
Die nach vorstehenden Bestimmungen zu zahlenden Enschädigungenwerden nur den

Mitgliedern der bei der Kasse betheiligtcnWehren gewährt; ausnahmsweise können sie jedoch
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auch solchen Personen bewilligt weiden, welche diese Wehren bei einem Brande thätig unterstützt
und dabei einen Unfall erlitten haben. Alle dergleichen Bewilligungen erfolgen durch den Beirath.

Fortfall der Entschädigung.

§. 11.
Der Anspruchauf Entschädigungfällt fort:
«,. wenn der Unfall in Folge Anwendung verbotener Geräthe oder Uebungsarten, durch

Nichtbeachtungallgemeiner Vorfchriften oder besonderer Befehle und Warnungen,
durch Trunkenheit, grobe Fahrlässigkeitoder offenbare Tollkühnheit herbeigeführt ist;

d. wenn der Verletzte feine Genesung durch Fahrlässigkeit oder Nichtbefolgung der
ärztlichen Vorschriftenverhindert, oder durch unwahre Angaben über die Veranlassung
und Art seiner Verletzungoder Erkrankung die Kasse zu hintergehen versucht.

§. 12.
War der Verunglückte schon vor dem Unfälle leidend oder gebrechlich und ist durch

diesen Umstand der Unfall veranlaßt bezw. mit herbeigeführtoder in feinen Folgen verschlimmert
worden, so kann die sonst zuständigeEntschädigungje nach den Umständen entsprechendermäßigt
oder auch ganz versagt werden.

§. 13.
Die Entscheidungin allen durch die tz§. 11 und 12 vorgesehenen Fällen erfolgt durch

den Beirath.
Beiträge zur Kasse.

8- 14.
Die der Kasse bcigetretenenGemeinden bezw. Wehren haben an Beiträgen für jedes

aktive Mitglied der Wehren 60 Pf. jährlich im Voraus zu entrichten.
Der Veirath ist ermächtigt, sür solche Wehren, bei denen nach ihrer Zusammensetzung

und den örtlichenVerhältnissendie Gefahr eines Unfalles für eine außergewöhnlichgeringe zu
erachten,den Beitrag bis auf 40 Pf. zu ermäßigen.

Von den hiernach zut Vereinnahmung kommenden Beträgen zahlt die Provinzial-Feuer-
Societät die Hälfte derfelbcn als jährlichen Zuschuß.

8- 15.
Von den der Kasse uach dem ersten Jahre ihres Bestehens beitretenden Gemeinden oder

Wehren kann außer den Jahresbeiträgen noch ein Eintrittsgeld, welches nach der Höhe der zur
Zeit des Eintritts bereits angesammeltenFonds der Kasse zu bemessenund durch den Beirat!)
mit Genehmigung des Provinzial-Verwaltungs-Ausschussesfestzusetzenist, erhobenwerden.

8- 16-
Wenn aus der Verwaltung der Kasse sich Ueberschüsse ergeben uud das Stammkapital

durch dieselben bis zum Netrage von 50 000 M. angewachsenist, so kann eine angemessene
Ermäßigung der Jahresbeiträge oder Erhöhung der Entschädigungsbeträge,andererseits aber auch,
wenn die Jahresbeiträge sich als unzureichenderweisenund das Stammkapital durch die demselben
entnommenenZuschüssebis auf den Betrag von 20 000 M. verringert ist, eine angemessene
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Erhöhung der Beiträge oder Herabsetzung der Entschädigungsbeträgeeintreten. Die Bestimmung
hierüber erfolgt durch den Beirat!) mit Genehmigungdee Prouinzial-Verwaltungs-Ausschusses.

Verwaltung und Vertretung der Kasse.

8- 1?.

Die laufende Verwaltung der Kasse wird unter Aufsicht des Prouinzial-Verwaltungs-
Ausschusses und unter Mitwirkung des Beirathes E. 18) nach Maßgabe der von ersterem zu
erlassenden Verwaltungs-Ordnung durch die Direktion der Westfälischen Provmzml-Feuer-Soeietat
unentgeltlichgeführt und die Kasse durch dieselbe uach Außen vertreten.

s- 18.

Der Societäts-Direktion zur Seite steht ein Beirath von vier Mitgliedern nebst vier
Stellvertretern, deren je zwei aus Vertretern der der Kasse angehenden Gemeindenund je zw«
aus Vertretern der betheiligtenFeuerwehren durch den Provinzml-Verwaltungs-Ausschuhledesmal
auf zwei Jahre ernannt werden.

§.19.

Außer den durch diefes Statut dem Beirathe zur Beschlußfassung vorbehaltenen Gegen¬
ständen kann die Societäts-Direktion demselben auch andere ihr geeignet erscheinende Fälle zur
Entscheidungüberweisen.

" §. 20.

Der Beirath wird mittelst schriftlicher, die Tagesordnung enthaltendenEinladung berufen
durch den Direktor der Provinzial-Feuer-Societät, beräth unter dessen Vorsitz und Leitung und
saht feine Beschlüssenach Stimmenmehrheit; der Vorsitzendeist stimmberechtigtund gibt bei
Stimmengleichheitden Ausschlag.- Der Beirath ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden
drei Mitglieder bezw. Stellvertreter derselbenanwesend smd.

8- 21.

Gegen die Entscheidungender Societäts-Direktion und des Beirathes steht den Bethei¬
ligten die Beschwerde an den Proviuzial-Verwaltungs-Ausschußzu; die darauf ergehende Entscheidung
des letzteren ist in allen Angelegenheitendie endgültige.

8- 22.

Die Societäts-Direktion hat über die geführte Verwaltung alljährlich ordnungsmäßig

Rechnung zu legen. - Diefe geht zuerst zur Kenntnihnahmean den Beirath und demnächst ^
Beifügung der von diefem etwa gemachten Bemerkungenan den Provmzml-Verwaltungs-Ausschuh,
welchem die Revision und Decharge zusteht.

Austritt aus der Kasse.

s- 23.

Mit dem Ablaufe eines jeden Rechnungsjahresist den Mitgliedern der Austritt aus der
Kasse gestattet- derselbe muh aber drei Monate vorher durch schriftlicheKündigung erklärt werden.
In gleicher Weife kann durch einstimmigenBeschlußdes Beirathes jedem Mitgliede der Kasse die
fernere Mitgliedfchaft gekündigtwerden. - AusfcheidendeMitglieder haben auf das vorhandene
Vermögen der Kasse keinerleiAnspruch.
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Aenderungen des Statuts.

8. 24.
Abänderungen des vorstehendenStatuts oder Zusätze zu demselben können durch den

Provinzial-Verwaltungs-Ausschuhin Uebereinstimmungmit dem Beirathe, beim Mangel dieser
Uebereinstimmungaber nur durch den Prouinzial-Landtag beschlossenwerden und bedürfen, soweit
sie den Sitz, den Zweck, die äußere Vertretung und die Auflosung der Kasse betreffen, der Aller¬
höchsten Genehmigung, im übrigen derjenigen des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen. Die¬
selben treten mit dem nächstfolgenden Rechnungsjahre in Kraft und sind allen Mitgliedern der
Kasse spätestens 4 Monate vor Beginn desselbenmitzutheilen.

Auflösung der Kasse.

z. 25.
Die Auflösung der Kasse kann nur durch den Prouinzial-Landtag erfolgen. Wird dieselbe

beschlossen, so sind die vorhandenen Mittel der Kasse zunächst zur Deckung der statutmäßig noch
zu leistenden Entschädigungenzu verweuden. Ueber Vertheilung bezw, Verwendung des dann etwa
noch verbleibendenBestandes der Kasse bestimmtder Provinzml-Landtag.

Vorübergehende Bestimmung.

8- 26.
Die Kasse tritt in's Lebeu, sobald die Betheiligung von mindestens 3000 Feuerwehr¬

männern gesichert ist. Der Zeitpunkt des Beginnes ihrer Thätigkeit, sowie das Statut und die
Verwaltungsordnung werden durch die Amtsblätter der Provinz veröffentlicht.

So beschlossenin der heutigen Sitzung des provinzialständischen Vcrwaltungs-Ausschusses.
Münster, den 19. August 1884.

Der Landtllgs-Marschall.
gez.: Freiherr von Bodelschwiugh-Plettenberg.

Direktor der RheinischenProvinzial-
Feuer-Societät. Düsseldorf, den 20. September 1885.

I.-Nr. 18 202/84.

Euerer Hochwohlgeboren beehre ich mich bei Rückgabedes gefälligenRundschreibensvom
25. Oktober v. I. nebst dem demselbenbeigefügt gewesenen Referate des Schlesischen Provinzial-
Ausschusses (Drucksache Rr. 52) Folgendes ergebenst zu berichten:

Durch Neskrivt des Herrn Ober-Präsidenten vom 26. April v. I. ist die Errichtung
einer Unfall-Versicherungskassefür die Mitglieder der Feuerwehren in der Provinz angeregt und
der Prouinzial-Vcrwaltungsrath ersucht worden, bei dem nächsten Provinzial-Landtage die Gründung
einer solchen Kasse in Antrag zu bringen.

Die Aufgabe einer solchen Kasse soll darin bestehen, den Mitgliedern der Feuer¬
wehren, welche im Feuerlöschdienste oder bei den dafür angeordnetenUebungen sich Verletzungen
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oder Erkrankungenzuziehen und dadurch ihre Erwerbsfähigteit oder das Lebe» verlieren, wenn
die Erwerbsunfähigkeit eine zeitweise ist, ein ausreichendesKrankengeld,wenn sie eine dauernde
ist, eine lebenslänglicheRente und wenn ein Feuerwehrmann sein Leben eingebüßt hat, seine»
Angehörigeneine Rente zu gewähre»; auherdem soll die Kasse die durch den Unfall veranlaßte»
Kurkosten und in, Todesfalle die Kosten der Beerdigung übernehmen.

Die Mittel zu dieser Kasse solle» durch Beiträge der Feuerwehre»u»d der Prouinzial-
Feuer-Societät beschafft,die Verwaltuug der Kasse der Direktion der Societät unter Beitritt vo»
Vertretern der Feuerwehre»übertrage» werden. Derartige Kassen bestehen bereits für die Prouinzen
Schlesien»nd Westfalen, beide sind indessenerst im ,^aufe des vorigen Jahres bezw, i» diesem
Jahre in's Leben getreten, so daß Erfahruugcu über ihre Wirksamkeitnoch nicht vorliege». Nach
dem Statut der Schlesischeu Kasse solle» die erforderliche» Mittel alljährlich oo» de» Feuerwehren
und den beiden in Schlesienbesteheude» Societäten — wie es scheint — je zur Hälfte aufgebracht
werden. In Westfalenhat ma» die Kasse mit eine»! Stammkapitale vo» 80 000 M, welches zur
Hälfte von der Societät, zur Hälfte vom Prouinzial-Verbcmde hergegebenworden ist, dotirt und festgesetzt,
daß die Feuerwehreu an jährlichen Beiträgen von jeden, Mitgliede 60 Pf. zu zahlen habe» u»d
daß die Societät ei»c» Jahresbeitrag i» der Hohe der Hälfte der Beiträge der Feuerwehreu leistet.

Die Höhe der zu gewährende» U»terstützu«ge» bezw. Peusionen ist bei zeit¬
weiser Erwerbsunfähigkeitauf 3 M. täglich für eine» Verheiratete» und 2 M. für eine» U»vcr-
heirathete», bei dauer»der Erwerbsuufähigkeit auf eiue Iahrespeusio» vo» 600 M., beim Tode
eines Feuerwehrmannes auf eine der Wittwe mit 300 M. und jede», Kinde unter 15 Jahren
mit 96 M. jährlich zn zahlendePension festgesetzt.

Die Nothwendigkeit,anch in der Nhcinvrovinz Fürsorge für die im Fenerlöfchdieiiste
Beschädigten und Venmglückten z» treffe», steht außer Frage. Die Erkenntniß dieser Noth¬
wendigkeit und die Ueberzeugung,daß grade die Prouinzial-Feuer-Societät berufen fei, hier fördernd
und helfend einzutreten, hat bereits im Jahre 1882 zur «ründnng emer „UMerstützungskasse für
die bei der Lüschhülfeleistung im Interesse der RheinischenProuinzial-Feuer-Societät Beschädigte»
oder Verunglückte»"geführt. Diese U»terstützu»gskasse, für welche a»s Societäts-Fonds jährlich eine
Summe von 4000 M. ohne irgend eine Gegenleistungvon anderer Seite gegeben wird und die am
I . September 1882 in Wirksamkeit getreten ist, unterscheidet sich von der Feuerwehr-Unfall-Versichernngs-
kasse, wie solche der Herr Ober-Präsident angeregt hat, im Wesentlichen in folgendenPunkten:

1. Die bestehende Unterstützungskasse beschränkt ihre Thätigkeit auf folche Unfälle, welche
bei der Lüschhülfeleistungeines bei der Societät versicherten Objektes vor¬
kommen. Mit dieser Beschränkunggewährt sie aber allen bei der Lüschhülfe Schade»
LeidendenUnterstützung,dieselben möge» Mitglieder einer Feuerwehr sei» oder uicht.

2. Die Uutcrstützungskasse gewährt auch bei dauernderErwerbsunfähigkeitUnterstützungen
nur auf längstens 24 Monate und bei Todesfällen den Hinterbliebenennur eine ein¬
malige Unterstützung von 75 refp. 300 M, während die in Aussicht genommene
Feuerwehr-Unfallkassein beiden Fällen lebenslänglicheRenten zahlen soll.

Man war bei der Grüudung der bestehenden Unterstützungskasse sich sehr wohl bewußt,
daß die durch dieselbe gewährte Hülfe nicht alle in der Provinz vorkommendenUnfälle berück¬
sichtige; man hat von derfelbenalle Unfälle ausgeschlossen, die sich bei der Löschung von Objekten,
die nicht bei der Societät versichertsind, ereignen, weil man sich nicht für berechtigthielt, Mittel
der Societät zu ihr gänzlich fremden Zweckenzu verwenden. Andererseits ist aber die Unter-
stützu»g5pflicht »icht auf die. Feuerwehren uud ihre Mitglieder beschränkt worde», weil bei ei»er
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solchen Beschränkungin den weitaus meisten Vrandfällcn nnd bei der weitaus größere», Zahl der
vorkommendenUnfälle jede Unterstützung fortgefallen wäre. Die Feuerwehren ^in der Provinz
mögen noch so zahlreichsein, in den allermeistenOrten des platten Landes bestehen sie nicht und
können auch nach Vage der Verhältnisse in lebensfähigerWeife nicht errichtet werden. Ebenso
war bei dem Mangel aller Erfahrungen über die Zahl und den Umfang der vorkommenden
Unfälle und bei der dadurch bedingten Unmöglichkeit,den zu ausreichendenUnterstützungenerfor¬
derlichenalljährlichenGeldbetrag auch mir annähernd zu veranschlagen,es geboten, auch in den¬
jenigen Fällen, wo vollständigeErwerbsunfähigkeitoder der Tod in Folge des Unfalls eintritt,
nur Unterstützungenauf eine begrenzteZeit bezw. einmalige Untcrstützuugc»zu bewilligen. Die
Gewährung von Renten auf lange Jahre bezw. auf Lebenszeit fetzt unter alle» Uniständen ein
Stammkapital voraus uud zwar iu einer Höhe, daß dessen Zinsen für die Zahlung der bewilligten
Renten ausreichen. Es war bei Gründung der bestehenden Unterstützungskasse uud bei Dotirung
derselbenmit einem jährlichen Beitrage von 4000 M. ausdrücklich ausgesprochenworden, daß,
wenn diese Summe Ueberschüsse gewähre, diese als Reserve-Fonds rentbnr anzulegen und als
solcher bis dahin zu verwalten seien, daß dessen Zinsen die Gewährung lebenslänglicher Renten an die
Beschädigten resp, deren Angehörigen ermögliche. Da Ende 1884 bereits ein rentbar angelegterBestand
von 7200 M. angesammeltwar, so wird die Kasse in nicht allzu ferner Zeit zur Gewährung von
Renten und vielleicht cmch zur Entschädigungaller im Feuerlöschdienste Vefchädigten im Stande sein.

Für die Frage, ob bei dieser Sachlage und — entweder neben dem Fortbestehender
Unterstützungskaffe oder unter Aufhebung derselben— die Gründung einer Feuerwehr-Unfall¬
kasse anzustreben sei, erschien es von Bedeutung, die Zahl der in der Provinz bestehenden
Feuerwehreu und die Zahl der Mitglieder derselbennäher festzustellen. Die auf desfallsigesdies¬
seitiges Ersuchenvon dein Herrn Ober-Präsidenten veranlaßte, durch die Königliche!! Regierungen
aufgestellteNachweise der in der Provinz vorhandenen Berufs-, freiwilligen, Fabrik- uud Turner-
Feuerwehren weist im Ganzen 408 Feuerwehren mit 28 826 Mitgliedern nach.

Bei Prüfuug dieser Rachweise ergab sich indessen, daß vielfach zu den Feuerwehr-
Mitgliedern alle diejenigen Leute gerechnet waren, welche durch die bestehenden Polizei-
vcrordnungen zur Löschhülfeleistung für verpflichteterklärt sind, uud daß man die Gefanimtheit
diefer Leute unter den Begriff einer Feuerwehr gebracht hatte, obschon von Organifation einer
falchen gar keine Rede sein kann. Es ist einleuchtend,daß vorliegend, wo die Feuerwehren als
selbststllndige,zu regelmäßigen Beiträgen verpflichtete Mitglieder eines Verbandes vereinigt
werden sollen, nur solche freiwillige, Pflicht- und Berufswehren in Betracht kommen können,
welche ein geschlossenes, durch Statut organisirtes uud durch Uniform oder
bestimmte Abzeichen erkennbares Korps bilden, das fich zur Hülfeleistuug bei
Bränden verpflichtet hat, mit den nöthigen Gerathen dazu ausg erüstet ist und
zu seiner Ausbildung regelmäßige Uebungen hält. Solchergestaltorganisirte Feuer¬
wehren gibt es aber, wie eine eingehende Prüfung der von deu Regierungenaufgestellten Rachweisc
ergeben hat, in der Nheinvrouinz zur Zeit 292 mit 8507 Mitgliedern.

Man kann mit Sicherheit annehmen, daß nnr ein Theil diefer Wehren einer provinziellen
Unfallkaffebeitreten würde. Die Berufs-Feuerwehrcn in den großen Städten, welche ihre Feuer¬
wehrmänner theilweifezu fchr hohen Summe» bei Uufnll - Versicheruugsaustaltenversicherthaben,
werden voraussichtlichebenfowenig sich der zu bildenden Unfallkasseanschließen, wie dies den
zahlreichen kleinerenWehren, die vielfachkaum die Mittel für die dringendstenBedürfnisse auf¬
zubringen vermögen, zn thun im Stande- fein werden.
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Wenn aber auch alle Wehre» der beabsichtigte» Uilfallkassc beitreten, so würde die aus
den Beiträge» ihrer Mitglieder und eines Beitrags der Proviuzial - Feuer - Societät sich bildende
Jahres-Einnahme iu keine,» Falle genugend erscheine,! tonnen/ um die Gewährung von fort-
laufendeu Reuten bei gänzlicher Invalidität uud in Todesfällen möglich zu machen. Hierzu
würde „»zweifelhaft die Beschaffung eines Stammfonds in solcher Hohe erforderlich fem, daß
durch deuselbendie Rentenzahlung unter allen Umständen nnd für lange Ze,t „cher gestellt wäre.
Daß die Feuerwehren selbst einen solchen Stammfonds zu beschaffen außer Stande ,','d 'st em-
leuchtend Der Provinzial - Feuer - Societät aber außer erheblichen Jahresbeiträge,, auch »och dre
Hergabe'eiues Stannnfonds zuzuweisen, ihr also nahezn allein die Fürsorge für alle m der
Provinz «ortonuuenden Feuerwehr-Unfälleanfzuerlege», das entspracht 10 we.ng der t atst'ch,che»
Gestaltung des Fener - Versicheru„gswese„°in der Provinz, daß e,n folches Vorgehen absolut
unzulässigerscheinen ,nuß. Besäße die Provinzial-Feuer-Soc'etat das a,,sschl,eßl'che Recht er

'Immobilar-Versicherung, s° konnte ,nau ihr auch die ansschlreßlcheFnyorge fnr d« Unfälle der
Feuerwehren auferlegen. Da aber neben der Societät 20-30 Prwat-Verstcheruugs-GeieMMen
thätig sind, so muh es nur billig uud recht erscheinen daß alle d,e,e Gesel,chase» auch ^he,l
nehuien an der nothwendigenFürsorge für die Feuerwehren Ne,cht hrerzn d,e bestehende Gesetz¬
gebung uicht aus, so dürfte die erforderliche Ergänzung derselbender Kon'gl'chenStcmtsregrerung

anheim ^Wllm sem. ^^ ^^ Fener - Societats - Konnnission sich für die Ablehnung der
auf Gründung ewer Provinzial-Feuerwehr-UufallkassegerichtetenProposition anssprechenzn sollen

e ww S^ die Societät durch die im Jahre 1^2 erfolgte ^ü,,duug
der besteheuden Uuterstützuugskasse und durch Gewährung emes ,ahrl,chen Vertrages zu derselben
von 4000 M. in einer ihren Interessen durchaus entsprechenden We,se Fnrforge fnr d,e be, der
Loschhülfe Beschädigtenoder Verunglücktengetroffenhat; sie glaubt daß drefe Kafse vor emer
Feuerwehr-Unfallkafse den großen Vorzug hat, daß die erstere al e be, der Brand ul e vor-
konnuenden Un alle berücksichtigt, während die letztere nur den M'tgl'edern der ,n verhaltnchu.aßrg
wenig Genreindender Provinz bestehenden Feuerwehrenzu gute kommen alle N,cht-Feuerwehr¬
männer aber von jeder Unterstütznngausfchließeu'«ürde sie hegt d,e auf dre
lnng der Unterstützungskasse begründete Erwartuug, daß d,e,elbe ,u mch ferner Ze,t bes°lMt ',
wird, die Unterstützungenangemessen zu erhohen und m gee'gneten Fallen auch wu r»de ,ahr .
reuten zu gewähren; sie spricht sich endlich dahin aus, "ern"
deu Pr viu ialverband kein genügender Anlaß zur Hergabe des fnr e,ne Feuer weh - all
erforderlichenStannnfonds anerkannt werden kaun und von der Gruudung emer lolchen ^y,e
auf der vorgefchlagenenGrundlage daher abzufetzen se,. „..,-,..,;..,.,.

Ich au, '»ich der Auffassuugder Feuer-Societäts-Ko„„„M,ou um «°ll,ta>,d,g ansthl eßen
nnd stelle Euerer Hochwohlgeboreudie weitere Veranlassnngznr Sache h,ernach ergebenftanheu».

Der Direktor der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät.
Gehemier Negierungsrath:

Seul.

An
deu Landcs-Direktor der Rheinprouinz, Herrn Kleni,

Hochwohlgeboren
Hier

14"
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«r. »4. Düsseldorf, den 12. November 1885.

Referat
des Prouiuzial-Verwaltuugsrathes,

betreffend

den Nutrag des Ausschusses des Verbandes der Nhenüsch-NeMlischen Fenerwehren
auf Sutwentioniruug aus Prornnzialmitteln.

Der Ausschuß des Verbände» Rheinisch - WestfälischerFeuerwehren hat unter dein'
30. September cr. in dein als Anlage angeschlossenen Schreiben die Gewährung eines Iahres-
zuschusses bis zu 1500 M. aus Provinzialmittelu zur Forderung des Feuerlöschwesens in den
Provinzen Rheinland und Westfalennachgesucht. Derselbe Antrag ist bereits Gegenstandmehrfacher
Verhandlungenim Provinzial-Verwaltungsrathc und Prouinzial-Landtage gewesen und ist zuletzt vom
29. Prouinzial-Landtage in der Sitzung vom 5. Dezember 1883 einstimmig abgelehnt worden.

Da neue Gründe für die Gewährung des wiederholten Gesuchesnicht vorgebrachtworden
sind, so glaubt der Prouinzial-Verwaltuugsrath unter Bezugnahme auf das der Beschlußfassung
des 29. Prouinzial-Landtages unterbreitete Referat (Verhandlungen S. 76) nur die Ablehnung
des bezüglichen Antrages vorschlagenzu tonnen.

Der ProvinziaI°Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

Anlage. Bochum, den 30. September 1885.

GehorsamstesGesuch des Ausschusses des Rheinisch-Westfälische»
Feuerwehr-Verbandes,

betreffend

Gewährung eines Zuschnsses aus Provinzialmitteln.

An
den Landes-Direktor der Rheinprovinz, Herrn Klein,

Hochwohlgeboren
Düsseldorf.

Der Verband Rheinisch-Westfälischer Feuerwehren, welcher sich die Hebung uud Forderung
des Feuerlöschwesens zur Aufgabe gemachthat, wird durch einen Ausschußverwaltet, welcher im
Interesse des Feuerlöschwesens,zur Belebung der Propaganda hierfür und znr Unterstützung
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neuaebildeter oder noch zu errichtend« freiwilliger Feuerwehren jährlich an verschiedenen Orten
der'beiden Provinzen seine Sitzungen hält, dabei Uebungen der Feuerwehren veranlaßt und in
theoretischer wie praktischer Veziehnng die Kenntniß des Feuerlosch- und Nettungswesens zu
fördern sucht Die Mitglieder des Ausschusses, deren Zahl satzuugsgemäß 9 betragt, müssen zu
dieseu Sitzungen häufiger weitere Reisen machen; sie unterziehen sich aber gern dieser freiwillig
übernommenen Pflicht. ., ^. «-> , ^ ^.»i > -«-

Um wirksam M allen Theilen unserer Provinzen für die Verbreitung de «nuilligen
Feuerloschwesens eintreten zu können, bedarf der Verband bedentender finanzieller Mittel, welche
bisher von den einzelnen Mitgliedern des Verbandes bestritten werden nuißten

Es ist aber nicht zu verkeimen, daß das Wirken in. Dienste der freiwilligen Feuerwehren
ohnehin fchon mit nicht »»bedeutenden finanziellen Opfern, wie auch mit großen persönlichen
Anstrengnngen und hänsig mit Lebensgefahr verbuuden ist, und dürfen wir wohl annehmen daß
dies eine allgemein anerkannte Thatfache ist. Mit Nückncht aus die Geniem»ntzigte>t der
Thätigkeit der freiwilligen Fenerwehren dürfen wir uns wohl der tzoftnung hmgeben, e>ne hohe
Provinzial-Verwaltnng werde .ms in unserem Bestreben zur Hebuug de° frenmlligeu „uerlosch-
und Nettungswesens durch einen angemessenen Veitrag zu deu Kosten der Verwaltung und der
Propaqauda unterstützen. ^ ., ..^ . >^ ^^ c ,^>s :..^..^

Der Aiisschiiß uuseres Verbandes, dessen Mitglieder möglichst gleichmäßig auf Rheinland
und Westfalen vertheilt sind, Haltes im Interesse der Sache für geboten, auch an ent ernt
gelegenen Orten, wenn es im Interesse des Feuerlöschwesens iegt^eme
z. B. in Malstatt-Bnrbach bei Saarbrücken, in Enven ii. A Die Mitglieder des Ansschnsses
beziehen als Neisekostenbeitrag aus der Verbandskasse für jede SGmg, emerlei ob so che emen
oder mehrere Ta e in Anfprnch ni.unit, 15 M. Die de,i Mitglieder., wirklich entstehen en noth¬
wendigen Kosten sind aber fast immer bedeutend höher und müssen ans eigenen Mitteln gedeckt
werden. Aus SparsamteitsrUcksichten sind wir daher genöthigt, d.e Zahl der Sitzungen und
Uebungen zu beschränken, unsere Thätigkeit würde noch größere Erfolge haben, wenn w.r deren
Zahl vermehren und entferntere Gegenden mehrfach befucheu kounteu.

Wir bedürfen jährlich folgender Mittel: ^^ ^

^ Drucksachen- Druck der Statistik, der Prototolle des Fenerwehrtage-, Cirkulare «. 600 „

Stenographische Aufnahme der Verhanoluugen.......... 200 "
für Portoauslagen............' ««^
Diverse Ausgaben, Zeitungen, Bücher und Buchbinderlohn «........ ^ .
für Schreibhülfe und Büreaukosteu...........^^ ' ^ ^^ ^

Bereits im Jahre 1882 hatte,, wir uns wegen Gewährung eines Zuschusses an den
Herrn ^ Hir or^Rheinprovinz gewendet, wurden aber durch Verf«g.mg vom 20. Otto er
1882 dahin befchiede», daß ein solcher Zuschuß nur au° Mittelu der Provinzial-Feuer-^oc.etat
bewilligt werden könnte. . ._ , l «. . c>>«

Die Proviuzial-Feuer-Societät indessen bewilligt als plche nur ... ganz bestimmten Fallen
Zuschüsse als Zuwendungen für im Feuerlöschdienst Vernnglückte oder für Veschasf.mg von ^euer^
lösch erätheu an Gemeinden, nicht aber für die oben von uns naher dargelegten Zwecke unseres
Verbcmdes. Da sich unser Verband auf zwei Provinzen erstreckt, die ausgewendeten Kosten aber
in. Interesse des Feuerlöschwesens, also zu eiuem unzweifelhaft e„. offentl.ches Interesse m sich
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bergendenZwecke, Verwendung finden, so dürfte Nichts entgegenstehen,uns den Betrag der Hälfte
eines zu beinessenden Gesanimtbetrages zu gewähren, wogegen wir den gleichen Theil von der
Provinz Westfalen erbitten und zweifeln wir nicht, daß letztere Pruuinz uus solchen ebenfalls
gewähren wird.

Wir gestatten uns noch besonders darauf hmzuweifeu,daß in den süddeutschen Staaten
den Fencrwehruerbänden alljährlich in Anerkennung ihrer Gemeinnützigkeitaus Staatsmitteln
bestimmte Zuschüsse zu ihren Bedürfnissengezahlt werden.

Wenn auch die hohe Königliche Stnatsregierung in Preußen fortgesetzt in fürsorglichster
Weise ihr Interesse dem Feuerlöschwesen zuwendet, so dürfte doch die Wirksamkeitder Provinzial-
Fcuerwehrucrbände,welche unablässig für die Ausbreitung des Feuerlöschwesens thätig sind, durch¬
aus dazu geeiguet sein, der Staatsverwaltung ihre Aufgaben wesentlich zu erleichtern.

Wir gestatten uns die ganz gehorsamsteBitte auszusprechcn:
Hochgeneigtest aus Provinzialmittelu uns einen Zuschuß vou 1500 M., eveut. einen
geringeren Betrag, jährlich gewähren zu wollen.

Gehorsamst

Der Ausschußdes Verbandes Rheinisch-WestfälischerFeuerwehren.
(Folgen die Unterschriften.)

?r ^ Düsfeldorf, den 12. November 1885.

Referat
des Prouiuzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

de» Entwurf eines Nachtrages zum Reglement der Rheinischen Prouinzial°Fener»Societät.

Der Direktor der RheinischenProuinzial-Feuer-Soeietät hat mittelst des als Anlage ^.
beigefügtenSchreibens vom 1. Oktober er. verfchiedeueAbänderungen des Societäts-Reglemeuts
behufs Einführung von Versicherungenanf längere Jahre mit Prämien-Ermäßigung bei Voraus¬
zahlung der Prämien als nothwendig bezeichnet.

Der Provinzial-Verwaltungorath hat in seiner Sitznng vom 6./10. Oktober er. die
beantragten Abänderungen geprüft und ist denselbeu mit der Modisikationbeigetreten,daß außer
deu von dem Societäts-Direktor vorgeschlagene,:Aenderungen noch zu l>. 00 des Reglements
folgenderZusatz gemacht wird:

„In den Fällen, in welchen während einer mehrjährigen Versicherungsperiode(ß. 12)
die Versicherung aufgehoben wird oder erlischt, findet eine Rückvergütunguur nach
Abzug der vollen für die abgelaufenen Jahre einschließlich des Vrandjahres zu
berechnenden gewöhnlichen Prämien statt."



IN

Durch diesen Zusatz wird jeder Zweifel über den im Falle der Aufhebungoder Erlöschens
der Versicherung während der VcrsichcruugspcriodeznrüclzuzahlcudenBetrag der im Vornno
entrichtetenPrämien dahin gelüst, daß der Vortheil der Ermäßigung der Prämien nur denjenigen
Versicherten zu Gute kommen soll, welche die ganze festgesetzte Versicherungsperiodehindurch
versichert bleiben.

Der Provinzinl-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle folgendenNachtrag zu dem revidirten Reglement
der Rheinischen Proviuzial-Fcuer-Socictät von, 1. September1852 (G.-S.S. 653 und ff.)
bcfchließen und die Allerhöchste Bestätigung dieses Nachtrages erbitten, nämlich:

XI. Nachtrag:
1. Der ß, 12 des Reglements erhält nachstehende Fassung:

§. 12.
Der Eintritt in die Societät, sowie die Erhöhung der Versicherungssumme

taun jederzeit erfolgen, die Beiträge aber werden vom Anfang des Monats an
berechnet, in welchem der Eintritt oder die Erhöhung stattgefundenhat.

Jede Versicherung bedarf zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der Direktion.
Die Versicherung beginnt, fofem dieselbe von der Direktion nachträglich

überhaupt für annehmbar erachtetwird, mit der Mittagsstunde desjenigen Tages,
an welchem der Versicherungsantrag bei dein Bürgermeister eingereicht worden ist.
Dieser hat auf Erfordern dem Antragendeneine Bescheinigung hierüber auszustellen.

Ueber die Annahmeder Versicherung wird von der Direktion ein Versicherungs¬
attest (Quittungsbuch, Police) ertheilt. Alle Versicherungenwerden in der Regel
und sofern nicht zwischendem Versicherten und der Direktion eine anderwcite
Verabredung stattfindet, anf 3 jährige Vcrsicherungsperiodengeschlossenund bleiben
so lange bestehen, bis sie nach den Bestimmungen des Reglements aufgehoben
werden oder erlüfchen.

Die Versichernngspcriodenbeginnen und endigen mit dem 1. Januar Mittags
12 Uhr. Bei Versicherungen,welche im Laufe des Jahres eingegangenwerden,
wird die Versichcrungsperiodevom nächsten1. Januar an gerechnet.

Jede Aenderung bei bestehendenVersicherungen, insbesondere Erhöhungen
oder Ermäßigungen der Versicherungssummeoder der Beiträge «. werden als
neue Versicheiuugcnangesehen. Auch ist die Direktion befugt, Versicherungenauf
5- und 10 jährige Perioden nbzufchließen. Bei Vorausbezahlung der ganzen
Prämie für die 5 jährige Periode ist mir eiu 4 jähriger, für die 10 jährige Periode
mir ein 8 jähriger Veitrag zu entrichten. Der Beginn und die Gültigkeit solcher
Versicherungenist von der Zahlung der Prämie abhängig; die letztere erfolgt nach
Anordnung der Direktion entweder an die Königliche Eteuerkassedes Wohnortes
der Versichertenoder direkt an die .^asse der Societät. Der freiwillige Austritt
aus der Societät ist nur mit dem Ablaufe der Versicherungsperiodeund uur
nach Erfüllung der zur Sicherung der Gläubiger gestellten Bedingungen zulässig.

Wer aus der Societät ausscheide» will, mnß die Versicherungnuter genauer
Bezeichnung der zn löschenden Gebäude fpätesteus drei Monate vor Ablauf der
Versichenmgsperiodeschriftlich und portofrei bei der Direktion kündigen. Bestehen
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zu der Versicherung im .Kataster der Societät eingetragene hypothekarische Anmel¬
dungen, so ist dem Austrittsgesuche entweder der Nachweis der Tilgung dieser
Hypothekenoder die Zustimmung der Hyvuthetargläubiger zum Austritt beizufügen.
Die Nichtigkeit der Unterschriften der Abmeldungen und der Hypothekargläubiger
mnß von einem öffentlichen Veamten bescheinigtsein.

Nach dem oben bezeichneten Kündigungstermine eingehende, uuvollstäudige
oder uicht vorschriftsmäßigbelegte Anstrittsanmelduugen gelten als nicht angebracht
und sind wirkungslos.

Ermäßigungender Versicherungssummen sind jederzeit zulässig, die Ermäßigung
der Beiträge tritt jedoch erst mit dem Beginne des folgenden Jahres ein.

Die vorstehenden Bestimmungen finden sämmtlich ans alle bei Erlaß derselben
bestehenden VersicherungenAnwendung.

2. H. 60 erhält folgendenZusatz:
In den Fällen, in welchen während einer mehrjährigen Versicherungsperiode

(ß. 12) die Versicherungaufgehoben wird oder erlischt, findet eine Rückvergütung
nur nach Abzng der vollen für die abgelaufenen Jahre einschließlich des Brand¬
jahres zu berechnenden gewohnlichen Prämien statt.

3. §. 72 den Zusatz:
Von Beiträge», welche ohne Vermittelung der- Steuerkassen direkt an die

Societätskasse gezahlt werden lH. 12 ».1. 7), erhalten die Stenerempfänger keine
Vergütuug."

Der Promnzial'Verwaltuilgsmlh.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Mnrfchall.

Anlage ^..
Direktor

der NheinifchenProvinzial-Fener-Societät.
H.. I. ^ Nr. 22873.

Düsseldorf, den 1. Oktober 1885.

Euerer Hochwuhlgeboren beehre ich mich anliegend den Entwurf zu einem Nachtrage zum
Societät-Neglement nebst Motiven mit der Bitte crgebenst zu überreichen, die Genehmigung des
Proviuzial-Verwaltungsrathes und des Landtages herbeiführen zu wollen.

Die durch die Rücksichten auf die Konkurrenzmit den Privat-Versicherungs-Gesellschaften
unabweislichgeboteneNothwendigkeitder Einführung von Versicherungenauf läugere Jahre mit
Prämien-Ermäßigung bei Vorauszahlung der Prämien macht eine Abänderung und Ergänzung
der H8- 12 und 72 des Neglements erforderlich,bei welcher Gelegenheitauch andere, namentlich die
auf den Austritt aus der Societät Bezug habenden, im H. 12 l. «. enthaltenen Bestimmungen
in einer dem hcruorgetretenenBedürfnisse entsprechenden Weise abzuändern vorgeschlagen wird.

Der Direktor der RheinischenProtniizial-Feuer-Societäl.
Geheimer Negierungsrath:

Seul,
An

den Landes - Direktor der Nheinprovinz, Herrn Klein,
Hochwohlgebureu

Hier.
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Motive.

Zu s. 12.

Die Bestimmungendes H, 12 des Reglements über „die Zeit des Ein- und Austritts"
bedürfen nach den gemachten Erfahrungen m mehrfacher Hinsichtder Abänderung und Ergänzung,

Zunächst hat sich die in ul. 3 des ß. 12 enthalteneVorschrift, wonachdie Versicherung
mit dem" Tage beginnen soll, „an welchem der Versichcrnngsantrag von dem Bürgermeister
vollzogen worden ist", als ausreichendnicht erwiesen. Die Thatsache des Zeitpunktes dieser Voll¬
ziehung entzieht sich in den meistenFällen der Kenntniß desjenigen, der den Versicherungsantrag
gestellt hat, und kann, wenn über die Frage, wann diese Vollziehung stattgefundenhat, Streit
entsteht, gewöhnlich nur durch die Aussage des Bürgermeisters selbst festgestellt werden, während
dein Versichertendie Möglichkeit fehlt, feinerseits diesen Zeitpunkt eventuell erweislichfestzustellen.
Es wird deshalb vorgeschlagen,den Beginn der Versicherungauf die Mittagsstunde desjenigen
Tages zu fixireu, „an welchem der Versicherungsantragdem Bürgermeister eingereicht worden
ist". Diese Aenderung bringt die erforderliche Klarheit in die Sache, sie bessert die Lage deo
Versicherten in einem sehr wesentlichen Punkte und bewahrt ihn vor einer Ungewißheit, die ver-
hängnißuollwerden kann, wenn, was ja häusig nothwendig wird, der Bürgermeisterdie Vollziehung
des Antrages von einer näheren örtlichenPrüfung, die nicht feiten erst nach mehreren Tagen
möglich wird, abhängig macht.

Die vorgeschlageneanderweite Fassung des Schlußsatzes des 5. Alinea spricht es
bestimmter, als dies bis dahin im Reglement geschehen ist, aus, daß Versicherungen,auch ohne
aufgehobenzu werden, erlöschen können, wie dies z. B. der Fall ist beim Abbruchvon Gebäuden,
bei deren Niederbrennen :c. — Ebenso enthält die für das 6. Alinea in Antrag gebrachte
Aenderung nur eine präcifere Fassung der bisher geltendenVorschriften.

Durch die als Alinea 7 folgendeBestimmung wird der Societäts-Direktion die ihr bis
jetzt fehlendeNefugnih eingeräumt, Versicherungenauf 5- und 10jährige Perioden abzufchließen
und bei Vorausbezahlung der ganzen Prämie für die 5 jährige Periode nur eiuen 4jährigen, für
die 10jährige nur einen 8jährigen Beitrag zu erheben. Eine solche Befngniß, welche rücksichtlich
der Mobilarversicherungbereits besteht und sich durchaus bewährt hat, ist schon um deswillen
unentbehrlich, weil die konkurrircnden Privat-Vcrsichenmgs-GesellschaftenVersicherungen in ähnlicher
Weise abschließen, und mit Grund erwartet werden darf, daß dadurch der Bestand guter Ver¬
sicherungen bei der Societät gehoben und befestigt werdeil würde. Da aber die Voraussetzung
einer solchen Einrichtuug darin besteht, daß die Societät sofort beim Beginn der Versicherung
über den Prämienbetrag für die ganze Vcrsichcrungsperiodeverfügen und in dem Ziusgcnnssc
dieses Betrages den Ersatz für die von der Prämicnberechnung freigelassenen Zeitfristen finden
kann, so ist es unabweislich,den Beginn und die Gültigkeit dieser Versicherungen— abweicheud
«ou den gewöhnlichenVersicherungen— erst mit dein Zeitpunkte der Zahlung der Prämie
eintreten zu lassen. Dieselben Grüude machen es nothwendig, diese Zahlung auf dem kürzesten
Wege zu ermöglichenund sicher zu stelleu und muß zu diesem Zwecke der Societäts-Vcrwaltung
die Ermächtigung ertheilt werden, in allen Fällen, wo die Einziehung solcher Prämien durch die
Steuerkassen ohne Zeitverlust nicht thnnlich ist, diese Prämien direkt durch die Societätskasse
einzieheil zu dürfen.

15



114

Der in dein drittletztenAlinea des jetzigen §.12 ausgesprochene Grundsatz, daß der
Austritt aus der Societät jederzeit zulässig sei, hat, nachdeman Stelle der frühere,: einjährigen
dreijährige Versicherungsperiodenmit jährlicher Prämienzahlung getreten sind, in der praktischen
Handhabung zu Unzuträglichkeitengeführt und es nothwendig erscheinen lassen, denselbendurch
die vorgeschlagene Bestimmung, wonachder freiwillige Austritt nur mit Ablauf der Versicheruugs-
periode zulässig erklärt wird, zu ersetze»!.Es liegt keiu Grund vor, dein Versichertendas Recht
einzuräumen, von dein Versicherungsverträgewährend dessen Dancr einseitig zurückzutreten,und
es wird immer als eine Härte und Unbilligkeit empfunden und gegeil die Societät ausgebeutet,
wenn nach dem Austritte aus der letzterennoch für längere Zeit die Verpflichtungzur Prämien-
zahlnng bestehen bleibt uud die Prämien ohne GcgcnleistnngSeitens der Societät erhoben werden.

Die neue Bestimmung, wonachdein Versichertenein freiwilligerRücktritt von dem Ver-
sichernngsvertragewährend der ^eit, für welche derselbe geschlossenist, — vorbehaltlichetwaiger
gegenseitiger gütlicher Verständigung in einzelnenFällen — nicht ferner znläfsig ist, entspricht
der natürlichenNechtsordnnngund beseitigt eine Ausnahme, die in keiner Weise gerechtfertigtwar.

Die weiteren bezüglichdes Allstrittes aus der Societät in dem Entwürfe enthaltenen
Vorschriftenentsprechen den Vorschriftendes Gesetzes vom 17. Mai 1884, die Sicherstellungder
Hppothekargläubigcrbetreffend. Da nach diesem Gesetze alle hypothekarischen Forderungen direkt
bei der Direktion der Societät angemeldet werden müssen, die Bürgermeister von dem Bestehen
solcher Fordernngen also keine Kenntniß haben, so können fortan Austrittsanmeldungen auch nur
bei der Dircktiou und nickt mehr beim Bürgermeister, dem das Material zur Beurtheilung der
Zulässigkeitdes Austritts nicht mehr zur Disposition steht, angebrachtwerden.

Anlangend endlich die Vorschrift, daß die Unterschrift des Abmeldenden und der
Hypothekargläubigervon einem öffentlichenBeamten zu bescheinigen ist, so ist eine solche Maß¬
nahme durch das wüste Treiben vieler Agenten von Privat-Versicherungs-Gesellschaften, die
hansirend von Haus zu Haus auf gedruckte!! Austritts-Formularen Unterfchriftensammeln, ohne
daß, wie die Erfahrung in zahlreichen Fällen bewiesenhat, die Unterschreibendenwissen,was sie
unterschreiben,geboten.

Zur Beseitigung aller Zweifel darüber, daß die Bestimmungen des ß. 12 auf alle zur
Heit bestehenden Versicherungen Anwendungfinden, ist dies am Schlüsse ausdrücklich ausgesprochen.

Zu 8. 72.
Nachdemmit der im ß. 12 in Vorschlaggebrachten Nefugniß der Societät zum Abschlüsse

mehrjährigerVersicherungenmit Vorausbezahluug der Prämie gleichzeitig die erforderliche Ermäch¬
tigung ertheilt ist, von solchen Versicheruugendie Prämien ohne Vermittelung der Steuerkassen
direkt zur Societätskasseeinzuziehm,ist eine Bestimmung, daß von solchenZahlungen den Steucr-
empfängern keine Vergütung zusteht, um so mehr erforderlich, als in einem Spezialfalle das
Gericht dem Steuerempfänger die Berechtiguugznm Nezng von Hebegebühren, auch von solchen
Prämieneinnahmen der Societät, welche diese direkt und ohne jede Mitwirkung des Stencr-
empfängers erhoben hatte, zugesprochen hat.
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Nr. IN.

Düsseldorf, im November 1885.

Referat
des Prouinzial-Verwaltuilgorathes,

betreffend

die Vergrößerung der TobMheiluug in der Promnzial.IrrenansMt zu Merzig.

Nach dem ursprünglichenBauprogramm rlnd der allgemeinenDisposition der 5 provim
'^ ,r.^ ^ c. ..n.s^,. 1M1,!>N die Anstalten zu Bonn, Düren und Gm enberg proietttrt znr

?:^ auch die Abtheilungenfür Unreinlichennd Dod-^,l jl, ^u^> «ruinr». ^ ,^ / m>.^,itsakes von 5 bezw. 4 Kranken eingerichtetmorde».

3^^ ^"3'^^^^ umsieht der dem hohen Landtag vor-
g7eat7 Etat wn te enden Bedürfniß entsprechendfür die nächste Etatsperwde nahezu die

pp te K^^^ 2440 Kranke vor. Die Abtheilungen für Unreinliche und Tob¬
sucht^ swd?ch in den AnstaltenBonn und Grafenberg vergrößertmordeu m den andere.,
Austin abe n^ des ursprünglichen Nanprogramms bestehen geblieben. ,,i Duren

für .halbrnhige derartige Vorkehrungengetrostenmorden, daß eumu
.nomeMan an t^nden^Nothst^ «'geholfen merden kmm keineswegs,>"d d>,e Vorrichtungen

" ^^U'^i^ ^^Nulung in diesen .btheU^eu h.
bereits Umiit«en zur Folge gehabt und mird dieselbe die beabfuhUgte ftartere Belegung

'" '"^sen^ " banliche Vergrbßeruug der n. Nede stehenden

»d!> die PIll«l«! dnmt ,!»l»Nll >»»dm, d»v u,» ,1, „»,,„„ ,

^MUI ^uo,uv^> ^ , ,1,-iißere Kmnkenzahl, wie lnsher in Andcrnach
längere Zeit Genüge gelchehen eui, md m ""' großes z 1^^ ^Y ^^ ^ , ,)
für die nllcknte Etatsuer ode nicht vorge ehen Ui nno «lu!j^,,> " « '

Nnterbringmlg d^7nr Nede stehenden Kranken dort nicht lant geworden stnd.
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Der Provinzial-Vcrwaltuugsrath beehrt sich demgemäß dein hohen Landlag den Antrag
zn unterbreiten:

„Hoher Landtag wolle zur Vermehrung der Tobzellen in der Anstalt zu Vierzig einen
Betrag von i-ot. 30 000 M. bewilligen und gestatten, daß dieser Betrag aus dein
Erlöse des Verkaufs der Anstalt zu Siegburg entnommenwerde."

Der PruMzial-VerwnltlMgsrnth.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

«r. 17. Düsseldorf, den 15. Oktober 1885.

Referat
betreffend

Uebernahmeder Cmnmunalstraße lion Steele nach Gelsenkirchen auf den
Provinzialstraßenfonds.

Den: 29. RheinischenProuinzial-Landtag war von Seiten der Bürgermeister zu Steele
und Stoppenberg, Landkreis Essen, im Petitionswege der Antrag zugegangen, die Uebernahme
der Communalstraßevon Steele nach Gelsenkirchen auf den Provinzial-Stmhenfonds zu beschließen.

In seinem zur Sache erstatteten Referate hatte der Prouinzial-Verwaltungsrath sich gegen
die qu. Uebernahme ausgesprochen,weil die betreffendeStraße, wenngleich für den Lokalverkchr
von Wichtigkeit, doch für den durchgehendenVerkehr von minderer Bedeutung fei und fomit ein
die Uebernahmeals Provinzialstraßc begründendes Interesse nicht darbiete. Der 29. Prouinzial-
Landtag beschloß indeß in seiner Plenarsitzung vom 12. Dezember 1883, die an. Angelegenheit
dem Proviuzial-Verwaltuugsrathe zur weiteren Erwägung zurückzugeben,„indem nicht hinlänglich
klar gestellt sei, ob die betreffendeStraße hauptsächlich dem durchgehendenoder mehr dem Lokal-
uerkehre diene".

Iu Folge dessen ist die Frage der Verkehrsbedeutung betreffender Straße Seitens des
Provinzial-Nerwaltungsraths nochmals einer eingehenden Prüfung uuterzogen worden. Um hierfür
eine zuverlässigeUnterlage zn beschaffen,fand dnrch die prouiuzialstnndischeStrahenucrwaltung
resp, durch den betreffendenständischen Wege-Vauinspektoreine statistischeAufnahme des'Fuhr-
werksverkchrsdurch örtliche Zählung an verschiedenen Stellen uud verschiedenen Tagen statt, in
derselbenWeise, wie diese Zählungen auf den Provinzialstraßen zu auderem Zweckeeingeführt
sind. Das Resultat dieser Erhebungen war, daß der Verkehr auf der au. Straße, uugeachtct
dieselbe uoch nicht vollständigausgebaut, Pmntitativ allerdings erheblich und sogar stärker ist, als
auf der Mehrzahl der Provinzialstraßen in der Rheinprovinz, daß aber, was die Art des Ver¬
kehrs betrifft, übereinstimmendmit der früher ausgesvrocheuenAnsicht des Provinzial-Verwal-
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tuugsralhs z. Z, der Lokaluerkehrentschiede,:iiberwiegl. Es werden hauptsächlichtransportirt:
Kohlen zmn Hausverbrauche(diese vornehmlichnur im Winter), kaufmännische Waaren für den
Kleinhandelund Hausverbrnuchsgütcr. Die für den Versand nach auswärts bestimmtenKohlen
werden schon auf den Gewinnungsstellenper Bahn verladen, während die erwähnten Verbrauchs-
gegenständc meist gleichfallsper Bahn über die Stationen Gelfenkirchenoder Steele beziehungs¬
weise über einen der zwischenliegenden, in Nähe der Straße befindlichenBahnhöfe Krny und
Dcchlbufch bezogen werden, von wo aus alsdann die Beförderung nach den Bestimmungsorten
über die cm. Straße auf kürzerer oder längerer Streue erfolgt. Im Sommer kommt sodann
noch der Transport von Ziegelsteinen aus dem in Kray befindlichenRingofen hinzu, welcher
jährlich 2—4000 Fuhren versendet,die nach beiden Richtungenhin auf der au. Straße verfahren
werden und letztere durchfchnittlich auf 2'/2 Kin benutzem Hat hiernach der Verkehr auf betreffender
Straße z. Z. einen vorherrschendlokalen Charakter, indem derselbesich im Allgemeinen auf die
Ab- und Anfuhr von refp. nach den verschiedenen, an der Straße liegenden Bahnhöfen beschränkt,
so ist jedoch für die Folge in dieser Hinsicht eine Aenderung zu erwarten, nachdem die Stadt¬
gemeinde Steele den Bau einer festen Brückeüber die Ruhr bei Steele in der Verlängerung der
lM. Straße definitiv beschlossenhat.

Durch diesen Brückenbauwird letztere Anschluß an die auf dem linken Rnhrufer bei
Steele beginnende Provinzialstraße Steele-Nierenhoferhalten und fomit die kürzeste und bequemste
Verbindung zwischen dem industriellenund stark bevölkerten westfälifchen Hinterlande von Gelsen¬
kircheneinerseits und dem Ruhrthale von Hattingen bis Werden und dem südlich belcgcnen
BergischenIndustriegebiete andererseits darstellen. Diese Verbindung wird in Zukunft noch an
Werth gewinnen durch den Anschluß der Provinzialstraße Steele-Nierenhof in südlicherRichtung
einerseits an das diesseitige Prouinzialstraßenuctz durch den bereits eingeleiteten Ausbau der
zufolgeLandtags-Befchlusfcsals Provinzialstraße zu übernehmendenKupferdreh-Hefel'erPrämicn-
straße, andererseits über die Provinzgrenze hinaus an die Langenberg - Hattinger westfälische
Provinzialstraße. Letzterer Anschluß ist gleichfalls gesichert, indem angeblich die westfälische
Prouinzial-Verwllltung die betreffende Zwifchenstrcckedemnächst ausbaue,: wird. Die Straße Stcele-
Gclsenkirchenwird also für die Folge als direkte Verkehrsstraße zwischen den vorgenannten
beiden Industriegegendenvoraussichtlich auch für den dnrchgehenden Verkehr beziehungsweifcfür
die Vermittelung des Austausches in Natur- und Fabrikationsprodukten jener Gegenden eine
nhebliche Bedeutung gewinnen und glaubt der Prouinzial-Verwaltnngsrath bei dieser veränderten
Sachlage sich nunmehr auch seinerseits für die Uebernahmederselbenals Provinzialstraße erklären
»n können, nachdem das früher geäußerte Bedenken bezüglich der Unzuläuglichkcitdes durch¬
gehendenVerkehrs durch die inzwischen erfolgte anderweitigeGestaltung der Verhältnisse beseitigt
ist. Die Länge der gu. Straße beträgt rot. 7000 m, wovou 907 m im Gemeindebezirkevon
Steele liegen. Letztere Strecke ist noch unfertig, während in den Gemeindebezirkenvon Kray
und Rotthausen bereits gebaut ist. Ob hierbei den Vorschriftendes Provinzial-Straßenregnlatius
entsprochenist beziehungsweisewas eventuell behufs eines prouinzialstmßenmäßigcnAusbaues
Seitens der Gemeinden noch zu geschehen hat, muh der näheren Untersuchungvorbehalten'bleiben.

Die Strecke in der Stadtgemeiude Steele ist, soweit die städtische Vebanuug reicht, d. i.
nahezu auf ihrer ganzen Länge, von Gas- und Wasserleitungsröhrendurchzogen. Erfahrnngs-
mäßig hat aber die Benutzung der Provinzialstraßeu zn unterirdischen Rohrleitungen in den
Städten Unzuträglichkeiteuder verschiedensten Art im Gefolge und kann es deshalb nicht als
wünfchenswerthbezeichnet werden, daß die in Rede stehende Straßenstrecke der Stadt Steele,
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soweit sie in der bezeichnetenWeise städtischcrscits benutzt wird, mit in die diesseitige Unterhaltung
übergehe. Der Prouinzial-Verwaltungsrath bringt daher die Bedingung in Vorschlag, daß die
qu. von der Stadt Steele zur Legung von Gas- und Wasserröhren benutzte Strahenstrecke von
der Uebernahmeüberhaupt ausgenommenwerde. Die Stadt Steele erhalt eine Vauprämie uon
3 M. pro laufenden Meter für ihre gauzc Strecke, während die anderen Gemeinden ohne Prämie
gebaut haben, und dürfte damit erstere bezüglich der ihr verbleibenden Unterhaltungspftichteiniger¬
maßen entschädigtsein, Im Uebrigen mochte noch ein Vorbehalt dahin angezeigt erscheinen, das;
die etwa 800 in, klänge Strecke von der Provinzgrenze bis zur Stadt Gelsenkirchen,welche z. Z.
noch eines hinreichendgute» Ausbaues ermangelt, gleichfallsvollständig chausseemäßigausgebaut
beziehungsweise daß für den Ausbau und die Unterhaltung betreffender Strecke Sicherheit geboten
werde. Die etwa außerdem bei der Uebernahmeim Straßeninteressc zu treffenden speziellen
Bedingungendürften der Vcfchluhfafsung des Prouinzial-Verwaltungsraths überlassen bleiben können.

Der Provinzial-Verwaltungsrath nimmt daher folgenden Antrag-
„Hoher Landtag wolle die Uebernahmeder Kommunalstraßevon Steele nach Gelsen¬
kirchen bis zur Provinzgrenzc nach vollständig provinzialstraßenmäßigem Ausbau
genehmigen, jedoch mit der Maßgabe, daß die von der Stadtgcmcinde Steele zu
Gas- und beziehungsweise Wasserleitungsanlagenbenutzte Strecke von der Uebernahme
ausgeschlossen bleibt, und mit dem ferneren Vorbehalte, daß die Strecke von der
Provinzgrenze bis zur Stadt Gelfenkirchengleichfalls vollständig chmisseemätzig aus¬
gebaut und deren Unterhaltung sichergestellt werde."

Der Promnzial-Verwaltuugsrath.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschnll.

Nr. !8 . Düsseldorf, den 25. November 1885.

Referat
des Prouinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

den Antrag der Gemeinde Werden auf Verminderung der Steinbahnbreite der im
Ausban begriffenen Pnwiuzialstraße von Kupferdreh nach Hefel.

Der 24. Rheinische Provinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 15. September 1875
die Uebernahmeeiner Straße von Kupferdrch nach Hefel nach erfolgtcmprouinzialstraßeninähigen
Ausbau derselbenauf den Provinzialstraßen-Unterhaltuugsfondsbeschlossen.

Das reuidirte und genehmigteProjekt zum Bau dieser Straße weist, entsprechend den
Nestimmungen des H. ?. des Regulativs, betreffend die Vereinigung der in der Rheinprovinz
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bestehenden Nezirksstrahenfonds und der Fonds znr Unterhaltung der Staatsstraßen zu Einem
Prouinzialstraßenfonds vom 17. Januar 1876, eine Breite der befestigten Fahrbahn von
5 Meter nach, , ,« ^

Da aber auf den, an die im Bau begriffene Straße anstoßenden Provmzmlstraßen, und
War den Straßen Steele-Nierenhof und Schwarzen - Velbert, wegen des mäßigen Verkehrs auf
deufelben die Unterhaltung der Steinbahn seitens der Provinz nur in einer Breite von 4 Meter
stattfindet und ferner der Verkehr auf der zu erbauenden Straße von Kupferdreh uach Hefel
genau ebenfo groß und nicht grüßer fein wird, als auf den genannten anstoßenden Straße»,
beantragt die Gemeinde Werden, gestatten zu wollen, daß die Eteinbahn der neuen Straße von
Kupferdreh nach Hefel ebenfalls nur iu einer Breite von 4 Meter znr Ausführung kommen dürfe.

Da prinzipielle Bedenken diesem Antrage nicht entgegenstehen und thatsächlich aus Rück¬
sichten m!f eine möglichste Beschränkung der Ausgaben die Steinbahnen bei den Provinzialstraßen
mit geringem Verkehr nicht mehr in ihrer ursprünglichen Breite nnterhalten werden, beehrt stch
der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag zu stellen:

Hoher Landtag wolle den Antrag der Gemeinde Werden genehnugen uud gestatten,
daß die "Steinbahn der neu zu erbauenden Provinzialstraße von Kupferdreh uach
Hefel ansfchließlich der in Kurven erforderlichen Erbreiterungen, im Uebrigen in einer
Breite von 4 Meter zur Ausführung komme, unter der Bedingung jedoch, daß,
falls ein zukünftiger vermehrter Verkehr anf der besagten Straße auch eine vermehrte
Steinbahnbreite erforderlich machen füllte, diefe nachträgliche Erbreiterung auf Kosten
der bauenden Gemeinde zu erfolgen hat."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wird,
LandtagsMarschall.

Nr. t».

Düsseldorf, den 7. Oktober 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die Verwendung der sogenanntenKreisrente beziehentlich der
angesammeltenBestünde der Letzteren, zu den im Dotationsgesetzevom 8. Inli 1875

vorgesehenen Zwecken.

Auf Grund des §. 1 Nr. 2 des Gesetzes, betreffend die Dotation der Provinzial- und
Kreisverbände vom 30. April 1873 wurde

„zur sofortigen und unmittelbaren Gewährung vou Fonds für die Durchführung der
Kreisordnung insbesondere zur Bestreitung der Kosten des Kreisausschusfes und der
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Amtsverwaltung in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und
Sachsen, sowie zur Ausstattung der übrigen Provinzen und Landestheile mit gleich¬
artigen Fouds für die Durchführuug der zu erlassende» ähnlichen Gesetze — die Summe
von jährlich einer Million Thaler vom 1. Januar 1873 ab zur Verfügung gestellt."

Der ß. 3 des bezogenen Gesetzes bestimmt weiter:
„Diejenigen Fonds, welche nach §, l Nr. 2 auf jede der Provinzen Preußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen entfallen, werden nach demselben
Maßstabe (oli-. H. 2 des cit. Gesetzes) auf die einzelnen Landkreise dieser Provinzen
vertheilt und denselben zur Durchführung der Kreisordnung (von, 13. Dezember 1872)
insbesondere für die Koste,: des .Ureisausschnsses und der Amtsverwaltung (ß. I Nr. 2)
vom 1. Januar 1873 ab dauernd überwiesen. In gleicher Weise und nach gleichem
Maßstabe wird der Gesammtbetrag, welchen der Staat nach §. 70 Abs. 1 der Kreis-
ordnuug vom 13. Dezember 1872*) zu den Kosten der Amtsverwaltung zu leisten
hat, den gedachten Landkreisen überwiesen, sobald und iusoweit die im §. 70 a. a. O.
bezeichneten Aufwendungen für den Fiskus erspart werden,"

Die weitere Bestimmung über die Verwendung uud die Ueberweisung der in Folge des
Gesetzes vom 30. April 1873 gebildeten Fonds wurde in den HZ. 5 und 6 des eitirten Gesetzes
besonderen Gesetzen vorbehalten. — Diese weiteren Bestimmungen ergingen mittelst Gesetzes vom
8. Juli 1875, betreffend die Ausführung der §§. 5 und 6 des Gesetzes vom 30. April 1873
wegen der Dotation der Provinzial- und Kreisverbände. Dieselben lantcn hinsichtlich des hier in
Rede stehenden Fonds, wie folgt:

„§. 26. Von der durch den §. 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 30. April 1873 für die
Durchführung der Kreisordnung und der zu erlassenden ähnlichen Gefetze aus deu
Einnahmen des Staatshaushalts zur Verfügung gestellten Summe von jährlich einer
Million Thaler werden vom 1. Januar 1876 ab alljährlich:

(l bis 4 betrifft Pofeu, Schleswig-Holstein, Hannover und Westfalen),
5. dem Provinzial-Verband der Nheinprovinz 333 411 M. überwicfen, um dieselben
bis zum Erlasse weiterer gesetzlicher Bestimmungen über deren Ver¬
wendung zinsbar zu belegen, oder zu deu in den §H. 4, 13, 14 und 20
angegebenen Zwecken zu verwenden.

Zu gleichem Zwecke werden deu genannten Kommnnalverbänden aus den
Kapitalbeständen des gemäß tz. 5 des Gesetzes vom 30. April 1873 gebildeten Fonds
am 2. Iannar 1876 folgende Snmmen nebst den auf diefelben entfallenden Antheilen
an den, den Kapitalien bis dahin zugewachsenen Zinsen überwiesen:

(1 bis 4 wie vor)
5. dem Provinzialvcrband der Nheinvrovinz 1 000 233 M."

Die in den HH. 4, 13, 14 und 20 angegebenen Zwecke sind:
1. Fürsorge für den Neubau von chnnfsirtrn Wegen nnd Unterstützung des Gcmeinde-

uud Kreiswegebaues;

*) Der §, 70 Abs, 1 bestimmt: „Als Beitrag zu den Kosten der Amtsoerwaltuug überweist der Staat
den Kreisen diejenigen Summen, welche er in Folge des gegenwärtigen Gesetzes durch das Eingehen der Königlichen
Polizeioerwnltungen, durch den Wegfall der Schulzeuremuueratiouen und nuderer Polizeiverwaltnngstostcn nn den
im Staatshaushalts-Etat für das Jahr 1876 für obengenannte Zwecke uernnschlagten Ausgaben fernerhin
ersparen wird."
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2. Beförderung von ^andesmeliorationen, soweit sie nach Zweck und Umfang eine nicht
über das provinzielleInteresse hinausgehendeBedeutung haben;

3. Bestreitung der Kostendes landarmen- und Korrigendenwcsensbczw, Gewährung von
Beihülfen hierzu an die Landarmenverbände;

4. Fürsorge bezw. Gewährung von Beihülfen für das Irren-, Taubstummen- und
Blindenwesen;

5. Unterstützungmilder Stiftungen, Nettungs-, Idioten- und anderer Wohlthätigkeits-
anstlllten;

6. Leistung von Zuschüssenfür Vereine, welche der Kunst und Wissenschaftdienen,
desgleichen für öffentliche Sammlungen, welche diese Zwecke verfolgen, Erhaltung und
Ergänzung von Landesbibliotheken,Unterhaltung von Denkmälern;

7. Achnliche im Wege der Gesetzgebung festzustellendeZwecke;
8. Unterhaltung der Hebammen-Lehrinstitute;
9. Unterstützungniederer landwirthschaftlicher Lehranstalten (Ackerbau-, Obstbau-, Wiesen¬

bau- u, s. w. Schulen),
10, Verwaltung und Unterhaltung der Staatschausseen einschließlich der Besoldung und

Peusiouirung des für die obere Leitung der Neu- und Unterhaltnngsbauten, sowie
für die Beaufsichtigungder EhausseenangenommenenNaupersonals.

Auf Grundlage der vorerwähnten gesetzlichen Bestimmungen sind dem diesseitigen
Provinzialverbande am 2. Januar 1876 au Kavitalbestand 1 0N0 233 M. und von da ab jährlich
^33 411 M. überwiesenworden. Das Kapital sowie die jährliche Rente sind sammt angesam¬
melten Zinsen mit Ausnahme geringer von dem Provinzial-Landtage beschlossenen Verwendungen
insbesonderezur Hebung des Nothstandes in den Gebirgsgegenden durch Förderung von Landes¬
meliorationen, vorläufig zinsbar angelegt worden.

Nach dem Verwaltungsberichtepro 1884/85 beträgt der hierzu angesammelte Fonds
gegenwärtig .................... 4 57? 407 M. 43 Pf,

Hierzu treten im Etatsjahre 1885/86:
a. Ersatz des Nestvorschussespro 1883/84 aus den zu erwartenden

Ueberschüssen des Jahres 1885/86 mit 16 535 M. 11 Pf.
d. Rente pro 1885/86 ...... 333411 „ — „
o. Zinsen des Bestandes pro 1885/86 . 167 632 „ 66 „

Summe . . 517 578 M. 7? Pf.
abzüglich der an den Meliorationsfonds

zu zahlenden ......... 100 000 „ — „
bleiben . . . 417 578 „ 77 „

so daß der ganze Fonds am Ende der Etatsperiode am 1. April 1886
betragen wird ................... 4 974 986 M. 20 Pf,

Mit der bevorstehendenEinführung der neuen Kreis- und Provinzialordnung wird die
vorerwähnte Rente von 333411 M. nicht mehr zu den angeführten Zwecken an die diesseitige
Verwaltung gezahlt, vielmehr den Landkreisen der Provinz für die Durchführungder Kreisordnung,
insbesonderezur Bestreitung der Kostendes Kreisausschusses,überwiesenwerden.

Es fragt sich nun, was mit den aus den feitherigenZahlungen jener Rente angesam¬
melten Fonds geschehen soll.
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Der Prouinzial-Verwnltungsrath hat stets in Uebereinstimmung mit dein Prouinzial-
Landtage den Wunsch gehegt, diese Gelder den Landkreisen der Provinz zur Bestreitung der
Einrichtungskosten bei Einführung der nencn Kreisordnung zuwenden zu können. Aus dem
letztereu Grunde sind die fraglichen Beträge vorläufig ziusbar angelegt worden, obwohl zu deren
Verwendung für die in den §H- 4, 13, 14 und 20 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 angegebenen
Zwecke ein Bedürfniß vorhanden war und zur Zeit noch ist.

Es wurde für angezeigt erachtet, zunächst abzuwarten, ob bei Gelegenheit der Einführung
der neuen Kreis- und Prouinzialordnuug in den Provinzen Hannover, Hessen-Nassau, Westfalen,
gefetzliche Bestimmungen hinsichtlich der Verwendung der nngefammelten Fonds der Kreisrente
ergehen würden, welche eine Vertheilung dieser Bestände an die Kreise zur Durchführung der
neuen Kreisorduung gestatteten.

Diese letztere Voraussetzung ist indcsseu nicht eingetroffen, indem die in gleicher Lage
befindlichen Provinzialvcrbcinde vorgezogen haben, vor Einführung der neuen Kreis- und Pro-
vinzial-Organifation über die angesammelten Bestände in Gemäßheit des Gesetzes vom 8. Juli
1875 zu verfügen, anstatt den'Erlaß weiterer gesetzlicher Bestimmnngen hierüber abzuwarten, oder
zu beantragen. In der Provinz Hannover ist ein wesentlicher Theil des angesammelten Fonds
(1 000 000 M.) zum Pensionsfonds, zur Errichtung einer Prouinzial-Wittwenkasse und zur Bildung
eines Waisenfonds, ferner sind zu Aufforstungen refp. zu Aufforstungs-Darlchen 1929 792 M.,
und die Restbeträge für deu Landesmeliorationsfonds und den Fonds zur Unterhaltung der
Ehausscen verwendet worden. Die Provinz Schleswig-Holstein hat den überwiescnen Kapital¬
bestand des Kreisfonds zur Bildung eines Pcnsions-, fowie eines Reserven««- und eines Wege-
fouds und endlich zur Verstärkung des Meliorationsfonds verwendet, während die laufende Rente
zur Bestreitung der allgemeinen Ausgaben der Provinz in den Etat gestellt worden ist. In der
Provinz Hessen-Nassau sind aus den angesammelten Beständen und der laufenden Rente die Kosten
der Erweiteruugsbauteu der Landeshosvitäler Heina und Merzhauscn, beziehentlich die zur Aus¬
führung jener Bauten bei der Landeskreditkassc aufgeuommenen Darlehen gedeckt worden, während
der Provinzialuerband von Westfalen die Kosten des Ankaufes eines Rittergutes in der Nähe der
Arbeitsanstalt Benninghauscn, sonne größere Ausgaben für Neubauten von Prouinzialanstalten
aus den angesammelten Fonds sowie der lanfenden Rente bestritten hat.

Nachdem die übrigen Prouinzialucrbände sännntlich in der angeführten Weife über die
in Rede stehende Rente sowie die angesammelten Bestände der letzteren verfügt haben, dürfte es
sich für den diesseitigen Prouinzialverband nur empfehlen, jenem Beispiele zu folgen, zumal da
die Vertheilung jener Fonds an die Landkreise behufs Durchführung der neuen Kreisordnung im
Wege der Gesetzgebung aller Voranssicht nach nicht gestattet werden wird. Von diesen Erwä¬
gungen ausgehend beehrt der Prouinzial-Verwaltungsrath sich dem hohen Provinzial-Landtage
folgende Verwendungen der bis zum 1. April 1886 angesammelten Bestände der Rente von
333 411 M. im Gcsllmmtbctrage von 4 974 986 M. 20 Pf. vorzuschlagen, nämlich:

1. Zur Erhöhung des Stammkapitals der Provinzial-Hülfs-
kasfe von 1873 600 M. 47 Pf. auf 3 000000 M. die
Summe von...............1126 399 M. 53 Pf.

2. Zur Erhöhung des Meliorationsfonds von 741500 M.
auf 2 000 000 die Summe von.........1 258 500 „ — „

und endlich
3. Zur außerordentlichen Tilgung der für die Errichtung der 5

neuen Irrenanstalten emittirten Obligationenfchuld den Nest mit 2 590 086 „ 67 „

Summe . . 4 974 986 M. 20 Pf.
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Die vorgeschlagenen Verwendungenbewegen sich sämmtlichinnerhalb der im Gesetze vom
8. Juli 1875 angeführtenZwecke und unterliegt deren Zulässigkeitauch nicht dem leisesten Zweifel
Es soll nämlich:

aä 1 die Erhöhung des Grundkapitals der Provinzial-Hülfskasseauf 3 000 000 M.
zu dem Endzwecke erfolgen, um diesem, gemeinnützigen Zielen dienendenInstitute die
Möglichkeit zu gewähren, in ausgiebigerer Weise als dieses seither geschehen konnte,
Kreise, Gemeinden, Korporationenund gemeinnützige Anstalten durch Gewährung von
Darlehen, insbesondere zur Förderung der im §. 4 des Gesetzes vom 8. Juli 1875
angegebenenZwecke zu unterstützen;
ack 2 der Mcliorationsfonds durch die Vermehrung seines Stammkapitals auf
2 000 000 M. in die Lage versetzt werden, die Ausführung größerer und umfang¬
reicherer Meliorationen befördern und den desfallsigendringenden Bedürfnissenbesser
als seither entsprechen zu können.

In Anrechnung auf die dein Meliomtionsfonds zu überweisendeSumme von
1258500 M. werden die Darlehen, welche im Jahre 1883 den vom Nothstande
betroffenen Kreifen .Meuznach, Daun, Berncastel, Trier Land, Bitburg und Prüm im
Gesammtbetrage von 393 700 M. auf die Dauer von 5 Jahren (bei Prüm im
Betrage von 23 700 M. auf 10 Jahre) gegen 2°/° Zinfen aus dem Kreisfonds
gewährt worden sind, dem Meliorationsfonds als Forderungen zu übertragen sein,
wobei es sich empfehlen dürfte, auf Antrag der betreffendenKreife hinsichtlich - der
Verzinsung und der Rückzahlung die erleichterten Bedingungen der Meliorations¬
darlehen (3°/« Zinsen und 2°/u Amortisation) eintreten zu lassen;
aä 3 nach dem Vorgänge anderer Provinzen eine im Interesse der Fürsorge für
das Irrenwesen kontrahirte Schuld getilgt werden.

Andererseits entspricht die vorgeschlagene Verwendung auch nach Möglichkeit den früher
gehegtenAbsichten des hohen Landtages, indem dieselbe zur einen Hälfte »ck 1 und 2 vorzugs¬
weise den Landkreisen zu Gute kommen wird und zur andern Hälfte aü 3 allen Kreifen refp.
allen Steuerzahlenden eine Entlastung gewährt, welche in ihrem Resultate der Zuwendung eines
Kapitals gleich zu achten ist.

Nach § 106 der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875, welche mit dieser Bestimmung
auf die neuen Provinzen übertragen worden ist, erfolgt nämlich die Vertheilung aller Provinzial-
abgaben auf die einzelnenLand- und Stadtkreise als Kreis last. Hieraus folgt, daß vom Tage
der Einführung der neuen Provinzialordnung ab, die Kreife die zur Tilgung und Verzmfungder
Irrenanstalts-Vauschuld in ihrer jetzigen Höhe erforderliche Summe von 480 000 M. aufbringen
müßten, und daß somit die Kreise durch theilweise Tilgung jener Schuld direkt entlastet werden.

Hinsichtlich der laufenden Rente von 333 411 M. für die Zeit vom 1. April 1886 bis
dahin 1888 hat der Provinzial-Verwaltungsrath in dem Haupt-Etat vorgeschlagen:

1 aus dieser Rente in zwei Raten den noch fehlendenTheck des Baukapitals für die
' beiden Museen zu Bonn und Trier mit 134 000 M. jährlich, ferner

2. die zur Bekämpfung des Nothstandes in den Gebirgsgegenden der Provinz aus
diesem Fonds seither schon entnommene Summe von 100 000 M. jährlich weiter zu
entnehmen;

3. zur weiteren Tilgung der Irrenanstalts-Bauschuld 139313 M. 33 Pf. zu verwenden und
4. den Rest mit 59 508 M. 6? Pf. dem Ständefonds zuzuweisen.

16»
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Bei diesen Vorschläge» trifft das oben hinsichtlich der Verwendung des angesammelten
Fonds Gesagte gleichfallszu und wird in dieser Beziehung noch hervorgehoben,daß der Stände -
fonds durch die Entlastung in Folge des Vorschlagesaä 1, sowie die Verstärkung nach dem Vor¬
schlage aä 4 die erforderlichenMittel gewinnt, erheblichere Beträge im Interesse der Landkreise
verwendenzu können.

Da die vorgeschlagenen Verwendungenaus der Kreisrente lediglichaußergewöhnlicheund
vorübergehendeAusgaben betreffen, so ist auch nicht zu befürchten,daß das Budget der prouinzial-
ständischen Verwaltung in Folge des Ausfalles jener Rente bei Einführung der neuen Provinzial-
ordnung zu fehr alterirt werde, indem alsdann mit den Einnahmen auch die entsprechenden außer¬
gewöhnlichen Ausgaben fortfallen können.

Im Falle diese Vorschlägedie Billigung des hohen Provinzial-Landtages finden sollten,
würde auf die Irrenanstalts-Vauschuld, welche am 1. April 1886 noch 8 729 400 M. betragen
wird, getilgt werden:

1. aus den angesammeltenBeständen der mehr¬
erwähnten Rente von 333 411 M ..... 2590086 M. 67 Pf.

2. aus der laufenden Rente während der zwei
Jahre 1886/87 uud 1887/88 ..... 139 313 „ 33 „

zusammen . . 2 729 400 M.
so daß die Schuld uach Abrechnungdieser außerordentlichenTilgungen noch . . 6 000 000 M.
betragen wird, zn deren Verzinsung nnd Tilgung in dem Haupt-Etat 300 000 M. eingestellt sind.
Hierdurch wird sich auch die Provinzialumlage um 180 000 M. ermäßigen. Die vorzunehmende
außerordentlicheTilguug soll in der Weise geschehen, daß zunächstdie Schuld an die Provinzial-
Hülfskasseaus den eingelösten, nicht zur Convertirung angemeldeten Obligationen mit 526 233 M.
38 Pf. (deren Betrag in der obigen Schuldsumme von 8 729 400 M. enthalten ist) gedeckt,
sodann die im Besitze der Hülfskasse befindlichen, für die Irrenanstaltsbauten emittirten Rheinprovinz-
Obligationen mit 1417 800 M, vernichtet, und endlich der Nest zur verstärkten Amortisation
verwendet wird.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach folgende Anträge zu stellen:
Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen,

„aus den angesammeltenBeständen der in Gemäßheit des §. 26 des Gesetzes, betreffend
die Ausführung der §ß. 5 und 6 des Gesetzes vom 30. April 1873 wegen der
Dotation der Provinzial- und Kreisverbände, an den Prouinzialverband der Rhein¬
provinz gezahlten Rente von 333 411 M. jährlich, sowie dem überwiesenenKapital¬
bestandenebst Zinsen
1. dem Stammfonds der Provinzial-Hülfskasseeine Summe von 1126 399 M. 53 Pf.,
2. dem Meliorationsfonds für die Nheinprovinz eine Summe von 1 258 500 M. per

I. April 1886 zu überweisen und dabei zu bestimmen, daß die den Kreisen
' Kreuzuach, Daun, Vernkastel, Trier Land, Bitburg und Prüm im Jahre 1883

gegebenenNothstands-Darlchenim Gesammtbctmge von 393 700 M. dem Meliorations¬
fonds in Anrechnung auf die obige Summe von 1258 500 M. als Forderungen
übertragen werden folleu, — fodann ferner den Provinzial-Verwaltungsrath zu
ermächtigen, auf Antrag der betreffendenKreise hinsichtlichder Verzinsung und
Ruckzahlung dieser Darlehen die erleichterten Bedingungen der gewöhnlichen
Meliorations-Darlehen(3> Zinsen und 2"/,) Amortisation)eintreten zu lassen, endlich
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3. den Nest des angesammeltenBestandes mit 2 590 086 M, 6? Pf, znr Tilgung
der für den Van und die Einrichtung der fünf neuen Irrenanstalten ausgegebenen
Nheinprovinz-Obligationenin der Weise zu verwenden,daß zunächst die Schuld
bei der Prouinzial-Hülfskassefür eingelöste, nicht zur Eonvertirung angemeldete
Obligationen mit 526 233 M, 38 Pf. getilgt, fodanu die im Besitze der Provinzial-
Hülfskasse befindlichen, für die Irrenanstaltsbauten ausgegebenen Nheinprovinz-
Obligationenmit 1 417 800 M. vernichtet und endlich der Nest des obigen Bestandes
sowie die nach Maßgabe des Haupt-Etats in den Etatsjahren 1880/88 zu tilgende
Summe zur verstärkten Amortisation der vorbesagtenNheinprovinz-Obligationen
verwendetwerde."

Der Provinzial°Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.

Nr. 20.

Düsseldorf, den 30. November 1885.

Znslltz-ReiMt
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

zu dem Referate,

betreffend die Verwendung der sogenannten Kreisrente beziehentlich der angesammelten
Bestände der Letzteren.

Nach den Vorfchlägcn des Provinzial-Verwaltungsrathes soll aus den angesammelten
Beständen des Kreisfonds ein Betrag von ......... ^ 2 590 086 M. 6? Pf.
und aus der laufenden Kreisrente während der zwei Jahre 1886/8? und

1887/88 die Summe vou ............. 139 313 „ 33 „
alfo zusammeu . . 2 729 400 M. - Pf.

zur Tilgung der für den Bau und die Einrichtung der fünf neuen Irrenanstalten ausgegebenen
Nheinprovinz-Obligationen in der Weise verwendet werden, day zunächst dre Schuld bei der
Provinzial-Hülfskasse für eingelöste, nicht zur Konvertirung angemeldete Obligationen mit
526 233 M 38 Pf. getilgt, sodann die im Besitze der Provinzial-Hülfskassebefindlichen, für die
Irrenanstllltsbauten ausgegebenen Nheinprovinz-Obligationen mit 1417 800 M. vernichtet,und
endlich der Rest obigen Bestandes, sowie die nach Maßgabe des Haupt-Etats in den Etats-
jahren 1886/88 zu tilgende Summe zur verstärktenAmortisation der vorerwähntenNheinprovinz-
Obligationen dient.



Die näheren Modalitäten dieser letzterwähntenaußerordentlichenTilgung, sowie der Zeit¬
punkt der Letzteren lassen sich zweckmäßignur nach den Umstanden und Verhältnissen normiren,
wobei cinesthcils die disponiblen Mittel der Provinzial-Hülfskasse, sowie die allgemeinen Geld-
ucrhaltnisse in Betracht zu ziehen sind. Es kann sich deshalb nicht empfehlen, bereits jetzt Be¬
stimmungendarüber zu treffen, in welcherWeise, ob durch Ankauf von Obligationen, oder durch
verstärkte Ausloosung, und zu welchemZeitpunkte diese außerordentliche Tilgung bewirkt werden soll.

Da nach §. 4 des Regulativs über die Emission der in Nede stehenden beiden
Obligationsanleihen das Recht zur Verstärkung des Tilgungsfonds dem Prouinzial - Landtage
vorbehalten ist, die Ausführung der geplanten Operationen aber nicht jedesmalvon dein Zusammen¬
tritte des Landtages abhängig gemacht werden kann, so läßt dieselbe sich nur dann zweckmäßig
ausführen, wenn der Provinzial-Landtag die Ausübung des ihm nach F. 4 des bezogenen
Regulativs zustehendenRechtes zur verstärkten Tilgung, sowie die Bestimmung darüber, in
welcher Weise und zu welcher Zeit die Tilgung geschehen soll, auf den Prouinzial-Verwaltungsrath
überträgt. Sollte sich bei der Ausführung der Operation ergeben, daß nach Maßgabe der
disponiblen Mittel der Hülfskasseein größerer Betrag, als nach Abzug der obcngenanntenSumme
von 2 729 400 M. aus der Kreisrente zur Tilgung zur Verfügung steht, mit Vortheil getilgt,
beziehentlich durch eine Anleihe bei der Prouinzial - Hülfskasseersetzt werden konnte, so dürfte die
bezügliche Ermächtigung auch auf diesen Fall auszudehnenund aus diesem Grunde nicht auf eins
bestimmteSumme zu beschranken sein.

Der Prouinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Hoher Provinzial-Landtag wolle die Ausübung des ihm auf Gruud des § 4 der
durch die Allerhöchsten Erlasse vom 19. April 1869 und 24. März 1873 genehmigten
Regulative zustehenden Rechtes zur verstärktenTilgung der ausgegebenen Nheinprovinz-
Obligationen I. und II. Emission auf den Prouinzial-Verwaltungsrath übertragen
und Letzteren ermächtigen, den Tilgungsfonds der in Rede stehenden Obligationen-
Anleihen nach Maßgabe der vorhandenen disponiblen Mittel zu verstärkenund den
Zeitpunkt der verstärkten Tilgung, sowie die Modalitäten der Letzteren innerhalb der
Bestimmungender bezogenen Regulative festzusetzen."

Der Provinzial°Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.
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Nr. 2».

Düsseldorf, den -!»». November 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

den Antrag auf Erwirkung des Privilegiumszur Ausgabevun Rheinprovinz-
Anleihscheinen.

Die von dem 29. und 30. Prouinzial-Landtage beschlossenenAenderungen und Nachträge
Zu dem Statute der chemische» Provinzial - Hülfskafse vom 25. April 1882 wurden durch die
am 25. April 1885 publizirte Allerhöchste Kabinetsmdre vom 25. März cr. bestätigt.

Nachdem die nothwendige Bekanntmachung in den Amtsblättern der Nheinprouinz erfolgt
war, beschloß der Prouinzial-Verwaltungsrath

1. eine Herabsetzung des Zinsfußes für auszuleiheudc Darlehen, jedoch nur nach Maßgabe
der gegenwärtig verfügbaren Mittel

«,. für Darlehen auf ländliche Grundstücke gegen hypothekarische Sicherheit auf 4°/«,
1). für die den Gemeinden, Kreisen, Korporationen nnd vom Staate genehmigten

gemeinnützigen Anstalten gegebenen Darlehen auf 4'/4°/°,
«. für Darlehen auf städtische Grundstücke sowie für die an Kreditgenossenschaften

und auf gewerbliche Aulagen gegebenen Darlehen auf 4'/2°/«;
2. die Festsetzung der Amortisationsquote

aä a. auf 1°/« ausnahmsweise '/2°/o,
aä d. auf mindesteus 1°/u,
aä o. auf mindestens 2°/»;

3. die Herabsetzung der Minimalgrenze der Darlehen auf 2000 M.
Sodanu wurde beschlossen dem Schuldner frei zu stellen: 1. außer den vertraglich zu

leistenden Rückzahlungen in jedem Fälligkeitstermine fernere Beträge bis zum Maximalbetrage
von ferneren 2 Raten zu zahlen uud die Verrechnuug dieser Mehrleistuugen auf die nächsten oder
die letzten Annuitäten zu begehren; 2. Zahluugeu vor Verfall zu leisten, welche bis zum Verfall
als mit 2'/2> verzinsliche Depositen betrachtet werden sollen.

Hinsichtlich der Depositen wurde die Minimalgrenze auf 2000 M. festgesetzt und der
Zinssatz bei einer Kündigungsfrist von 14 Tagen auf 2'/«°/°, von 2 Monaten auf 2»/4°/° uud
von 4 Monaten auf 3°/° bestimmt.

Diese Beschlüsse des Provinzial - Verwaltungsraths wurden am 1. Juni 1885 in den
verbreitetsten Blättern bekannt gemacht; und alsbald zeigten sich die Wirkungen in der erfreulichsten
Weise, welche die Erweiteruug der Proviuzial-Hülfstasfe zur Folge hatten.

Während am Schlüsse des Etatsjahres (31. März 1885) die
Darlehen sich auf 9 833 647 M. 96 Pf. bezifferten, haben dieselben am
27. November 1885 eine Höhe von........... 11530796 M. 89 Pf.
und die bewilligten, in der nächsten Zeit abzuhebenden eine Höhe von 4 970 443 „ 38 „

im Ganzen . . 16 501240 M. 2? Pf.
erreicht.
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In eine», halben Jahre (von Mitte Mai bis Ende November 1885)
wurden 237 Anträge gestellt mit einer Summe von ......... 10 679 545 M.
während der Instruktion wurden 4, weil ungeeignet, zurückgezogen mit . . . 654 000 „
so daß das Kuratorium zu beschließen hatte über 238 Anträge mit .... 10025545 M.
bewilligt wurden 135 mit................. 5 970 385 „
abgelehnt „ ^98 „ .................___ 4 055160 „

233 mit................. 10 025 545 M .

hiervon sind nachträglichauf 5 mit ............. 163 000 M.
verzichtet,so daß 130 Bewilligungen mit ............ 5 80? 38 5 „

5 970 385 M
Verblieben. Von diesen 130 Bewilligungen sind

48 unter 10 000 M.
26 zwischen 10 000—20 000 M.
19 „ 20 000—30 000 „ :c.

Der Depositenverkehrhat ebenfalls zugenommen. Wahrend am Schlüssedes Etatsjahres
vorhanden waren:

Depositen des Centralfonds ........... 9 504517 M. 33 Pf.
„ der Provinzial-Feuer-Societät .......^ 1153 620 „ — „

10 658 13? M. 33 Pf.
fremde Depositen ............. 3 938 476 „ — „

14 596 613 M. 33 P f.
sind am 15. November vorhanden:

Depositen des Eentralfonds ........... 10 607952 M. 54 Pf.
„ der Provinzial-Feuer-Societät ....... 24 4620 „ — „

10 852 572 M. 54 Pf.
fremde Depositen ............. 4 553114 „ — „

15 405 686 M. 54 Pf .
Den fremden Depositen aä ........... 4553114 M. — Pf.

fowie den bewilligten noch nicht abgehobenenDarlehen s,ä . . . . 4970443 „ 38 „
stehen gegenüber außer der nicht emittirten 4. Ausgabe4°/niger Nhein-
prouinz-Anleihscheine (Privilegium vom 26. Februar 1883) ein Bank-
guthabcu per 15. November mit ............ 3 880 766 „ 41 „
und Wertpapiere per 15. November mit......... 6 228 982 „ 10 „

Da vorauszusehenwar, daß die bereiten Mittel der Provinzial-Hülfskasseden an sie in
Folge der Erweiterung ihres Wirkungskreises gestellten Anforderungen nicht genügen konnten,
felbst wenn der Erfolg nicht ein fo günstiger wie der eingetretene gewesen wäre: so hat der
Provinzial-Verwllltungsrath in Gcmcißheit des Beschlussesdes 29. Provinzial-Landtages schon
am 6. Juni 1885 die Ertheilung des Privilegiums zur Emission von 10 Million Mark 3'/g prozentiger
Obligationen beantragt. Nach der der prouinzialständischenVerwaltung gemachten Mittheilung
hat sich jedoch die Ertheilung deshalb verzögert, weil der diesseitigeAntrag auf Bewilligung
einer halbprozentigenAmortisation die Billigung der Zerren Ressortminister nicht gefunden hat;
nunmehr ist die Ertbeilung des Privilegiums unter Gestaltung einer einprozentigenAmortisation
erfolgt und die Publikation iu dem Neichsanzeigervom 26. November er. geschehen.
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Sollte die Ausdehnung des Wirkungskreisesder Prouinzial-Hülfskasse,wie zu erwarten
steht, immer mehr zunehmen, so dürfte die beantragte Emission von 10 Million Mark nicht
ausreichen,um etwaigen Ansprüchenauch nur irgendwie zu geuügen, und es beantragt daher der
Provinzial-Verwaltungsrath,

„daß der hohe Provinzial-Lanotag unter Genehmigungder bisher gethanem» Schritte
den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtige, wenn er es für nöthig erachte, das
Privileg zu einer Emission bis zu 20 Million Rheinprouinz-Anleihscheinenauf ein¬
mal oder in verschiedenen Emissionennachzusuchen, und die Verzinsung und sonstigen
Modalitäten festzusetzen,"

Der Prol'inzilll'Verwalllinsssmth.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Lllndtags-Marschall.

Nr. 22.

Düsseldorf, den 23. Mm 1885.

Referat,
betreffend

die Ausdehnung der Entschädigung resp, der Zwangsversicherung gegen Viehseuchen
und die Einrichtung einer provinzialen Versicherung oder Rückversicherung.

Anläßlich einer Petition des RheinischenBauernvereins, betreffendEntschädigungfür
die an Milzbrand fallenden Thiere, beschloß der 29. Provinzial-Landtag in der Sitzung vom
7- Dezember 1883, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, die erforderlichen Ermittelungen
anzustellen und dem nächsten Provinzial-Landtagc darüber Bericht zu erstatten, ob

1. im Wege der Abänderung der Gesetzevom 23. Juni 1880 und 12. März 1881
eine weitere Ausdehnung der Entschädigung resp, der Zwangsversicherung gegen
Viehseuchen anzustreben,oder

2. von Seiten des Prouinzial-Verbandeseine auf Gegenfeitigkeit beruhende Viehversicherung
für die ganze Provinz in's Leben zu rufen, oder endlich

3. eine Rückversicherung für die bestehenden und neu zu gründendenViehladen innerhalb
der Provinz zu bilden sei.

Nachdem dieser Beschlußdem Landes-Direttor zur weiterenVeranlassungmitgetheilt war,
wurden zunächst die Behörden der anderen preußischen Provinzial-Verbände unter Mittheilung
obiger Fragepunkte um eine Aeußerung ersucht, ob sich iu diesen Provinzen das Bedürfniß zum
Erlasse von Anordnungen, bezw Schaffung von Einrichtungen der gedachten Art herausgestellt
habe, und ob und eventuellnach welchen Richtungen bezügliche Verhandlungen bereits gepflogen
worden seien.

17
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Die eingegangenenRückäußeruugensind im Wesentlichen verneinend ausgefallen.
Bei der Wichtigkeit und dem hohen Interesse der in Rede stehenden Angelegenheitsind

dieselben in der Anlage ^, mitgetheilt.
Eine in ähnlicher Weise an den Präsidenten des landwirthschaftlichen Vereins für Rhein-

preuhen und an den Vorsitzenden des RheinischenNauernvereins gerichtete Anfrage hatte den
Erfolg, daß Seitens des ersteren die bezüglichen Verhandlungen des Königlichen Landes-Oekonomie-
Kollegiums vom 3. und 4. März 1884 eingesandtwurden, welche zur Lösung der zu 1 gestellte»
Frage schätzenswerthe Beiträge enthalten.

Sodann wurden endlich noch durch Vermittelung des Herrn Oberpräsidenten statistische
Nachweiseüber die sämmtlichenin der Provinz bestehenden Orts- resp. Kreis-Viehversicherungs-
vcreiue eingezogen,wobei im Wesentlichen das in dem Werke von A. Jäger i „Zustand nnd
Wirksamkeitder Viehversicherungs-Genossenschaftcn in der Nheinprovinz" angewendeteSchema zn
Grunde gelegt wurde. Das Resultat dieser Erhebungen ist in dem besonders anliegenden
Heftchen mitgetheilt.

In dieser Beziehung sei hier von vornherein bemerkt, daß die Seitens der einzelnen
Vereinsvorstände mitgetheilten Nachweise vielfach lückenhaft und ungenau gewesen sind, so
daß dieselben durch zahlreiche Rückfragen nnd selbst durch diesseitige Konklusioneu,soweit als
möglich, ergänzt werden muhten. Die mitgetheilte Zusammenstellunghat daher vorwiegendnur
den Werth, daß sie ein Gesammtbild des in der Provinz bestehenden Orts-Viehversicherungswesens
darbietet, wobei für die Richtigkeit, Klarheit und Genauigkeit im Einzelnen nicht überall einge¬
standen werden kann. Im Uebrigen wird auf das Ergebniß dieser Statistik an geeigneter Stelle
zurückgegangen werden.

Was die erste Frage anlangt, ob im Wege der Abänderung der Gesetze vom 23. Juni 1880
und 12. März 1881 eine weitere Ausdehnung der Entschädigung resp, der Zwangsversicherung
gegen Viehseuchen anzustrebeusei, so muß zunächst hervorgehobeu werden, daß die Geldbeträge,
welche auf Grund obiger Gesetze für auf polizeiliche Anordnung wegen Rotz- oder Lungenfeuche
getüdtete oder nach dieser Anordnung an der Seuche gefallene Thiere gezahlt werden, nicht den
Charakter von Versicherungsgeldern,sondern von Entschädigungentragen, welche wegen einer im
öffentlichen Interesse erforderlichen, in die Privatinterefsen eingreifenden polizeilichen Anordnung
traft gesetzlicher Bestimmung zu leisten sind. Diese Entschädigungensind völlig analog denjenigen,
welche wegen einer Expropriation gewährt werden. Die zur Bestreitung dieser Entschädigungen
von den Viehbesitzern zu erhebenden Beiträge haben nicht den Eharakter von Versicheruugsprämien,
sondern von Abgaben. Während bei der Versicherung nur für solche gefallenen Thiere Erfatz
geleistet wird, welche wirklich versichert waren, muß die Entschädigung der wegen Rotz oder
Lungenseuche geschlachtetenThiere auch dann gezahlt werden, wenn dieselben in den Verzeichnissen
des abgabepflichtigenVieh's nicht aufgeführt sind, und sonnt die Abgabe von ihnen nicht erhoben
ist. Diese Grundsätze sind bereits ansführlich entwickeltin den Erläuterungen zu dem Entwürfe
der jetzt geltendenVorschriftenüber die Aufnahme und Fortfübrnng der Verzeichnis des abgabe¬
pflichtigen Pferde- und Viehbestandes vom 10. April 187<i. Daß sie auch von der Staats¬
behörde getheilt werden, ergibt sich aus den Aeußerungen des Geheimen Ober-Regiernngsraths
Neuer in den oben bereits erwähntenVerhandlungendes königlichen Lai^es-Oekonomie-Kollegiums.
Derselbe sagte: „Ich möchte nur bemerken, daß ein großer Unterschied besteht zwischender
Entschädigung,die das Reichs-Seucheugesetz festsetzt für Rotz und Lungenseuche, und der Entschä¬
digung, die hier gewünscht wird. Bei Rotz und Lungenseuche tritt die Tüdtnng als ein polizeilicher
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Zwang auf und nur für Vieh, da° auf polizeiliche Anordnung getödtet worden oder nach solcher

Auorwm? 3, wird entschädigt, Es wird also gleichsamfür die E.propnation des Vieho,
welche der S aat im Interesse des Allge.neinwohlsvormmmt, eme Entschädigunggewahrt. Beun
MWrau ^a en" M de Tod des Thieres »ls ein Zufall ein, den der Besitzer nach allgemeinen
33^ hat; ein polizeilicher Zwaug w Interche des Gemeinwohls, der emen
Ausvruchauf Entschädigungbegründen konnte, wird mcht ausgeübt.

A rnach rgibt sich, daß die Einbeziehung der Versicherung von an anderen Seuchen
als Rotz und "nngenkmnkheit gefallenen Thieren, bei welchen eine polizeilicheAnordnung der
nl Rotz und ^ "^ "N ^ ^ ^ . ^,„ 23. Juni 1880 bezw. uom 12. März 1881 ,uit

'" lelsw'dm Vergütung nicht vereinbar fchei.it

da in diefen Gesetzen nicht von einer Versicheruug, sondern von e,ner Entschadiguug wegeu

'"'^M^^^mlch^^ stehen einem solchen Vorgehen entgegen. In dieser
« - . c. . .^ >,.v .'«nannte Neaierungskommiar am ange iihrten Orte bezüglich des

N^^ besonderen Fonds für Milzbrand-Eutschädigmig
durch Eiuz^iehü? von besonderenAbgaben bei Gelegenheit der für .uugenfeuche zu erhebenden

Abgaben f"gmdernmhen: ^^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^ ,^ ^^^^^. ^ zur Entschädigung
^v MiKbrandverluste gebildet werde, so läßt sich ja durch gesetzlicheBestimmung

e^^ ^Versicherung sür Milzbrand begründen, wie solche für die
besteht. Ich glaube aber, daß eiuem solchen Borge en aus dem

W ae" Gesetzgebungdoch Bedenken entgegenstehen. Einmal sind die Verlufte
b? Milzbrand ün Allgemeinen gering und betreffen in der Regel nur wenige
O ttckaft Vo.i de,n fast eine Million Häupter zähleudeu Rindviehstaude der
M inv ovinz fallen i,n Durchschnittder letzten 5 Jahre an Milzbrand jährlich etwa
3 SMckw .3 mehr als höchstens 50 Ortschaften. In allen übrigen Ortschaften
^ ^nin. kommen Milzbrandfälle unter dem Rindvieh fast memals vor. Es wurde

^ e7n « nm die Besitzer von etwa 990 000 Stück Rindvieh durch den

E^i ^Ge^ zw 'gen wollte, Beiträge zn geben, um deu Besitzern von vielleicht
in deren Gehöften bisweilen Milzbrand auftritt, Entschädig

10 000 ^iuci ^,wu ^ bedeutende Schwierigkeiten der Ausführung

e?bH^ ^e s^ll die doch unvenneidlicheAbschätzung der
Das Thier, welches kurz nach er be.nerk ar auftreten m

^yrere vuig vermieden werden soll — sobald als möglich
h s ' "h zerkocht oder tief eingegrabenwerden. Wann soll

7^2 ^7tmn 'uud wann soll die Feststellungvorgenommenwerden, daß wirklich
Wollte man in jedem Falle die Feststellungder Todes-

msT d^ Nierarzt ausführen lasseu
Schätzung durch behördlich
3n, was doch kaum zu vermeidensein wird, dann wur^den wahrschnnlich rm Durch-
scknit mebr als 24 oder 48 Stunden vergehen, ehe das Thier uuschadlichbeseitigt
werden wnn. Die Ansteckungsgefahr,die durch die Verlängermrg des Bleibens des
Kadavers über der Erde entsteht, ist aber so groß, daß ich schon aus vetermar-
^eilichen Bedenkenglaube von dem Erlasse eines die Entschädigungfür Milzbrand-
Verluste bezweckendenGesetzes abrathen zu sollen." ^ ^
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Nach diesen AMführnngen und in Anbetracht, daß da« Gesetz vom 23. Juni 1880 ein
Neichsgesetz ist, bei dessen Abänderung auch die übrigen Staateil des deutschen Reiches zu bethei¬
ligen sind, wird wohl darauf verzichtet werden müssen, auf dem unter Nr. 1 vom Prouinzial-
Landtage angedeutetenWege weiter vorzugehen.

Anlangend den zweiten Punkt, nämlich Begründnng einer auf Gegenseitigkeitberuhenden
Viehversicherungfür die ganze Provinz von Seiten des Provinzial - Verbandes, dürften folgende
Erwägungen Platz greifen:

Wenn auch, wie die Statistik ergibt, die Orts-Viehversicherungin der Rheinvrouinz seit
1881 stetig zugenommenhat, so ist doch nicht zu verkennen,daß die Viehuersicherunguoch nicht
den Umfang angenommenzu haben scheint, als dieses im Interesse der Landwirthschafterforderlich
ist. Nach den statistischen Nachrichten sind bei den Lokal-Viehuersicherungsuereinenpro 1883 p. p.
130 000 Stück Rindvieh versichert, während nach der Viehaufnahme für dasselbe Jahr die Zahl
der Rinder z». p. 954 000 beträgt. Wie viele von diesen bei Privat-Versicherungsgesellschaften
versichertsiud, entzieht sich der Vcnrtheilung; es darf aber angenommenwerden, daß für einen
beträchtlichenTheil eine Versicherung überhaupt nicht besteht. Dieses spricht aber noch nicht
unbedingt für die Bildung einer provinzialen Viehversichcrnng, Denn hierzu mühte noch der
Nachweis erbracht werden, daß es auch an Gelegenheitzu einer zweckmäßigen Versicherungin der
Provinz fehlt. Nei der großen Zahl der bereits bestehenden Orts-Viehversicherungsvereine,denen
noch eine Anzahl solider und leistungsfähiger Privat - Versicherungsgesellschafteil hinzutreten, und
bei der Leichtigkeitder Neubildung weiterer Orts-Viehversicherungsvereinekann ein solcher Nach¬
weis als erbracht nicht angenommenwerden.

Sodann aber stehen der Bildung einer Viehuersicherungauf Gegenseitigkeit für die ganze
Provinz und als einer Prouinzialanstalt die gewichtigsten Bedenkenentgegen.

Zunächst kann die Begründung lind Verwaltung eines solchen Instituts Seitens der
Organe des Provinzial - Verbandes nur kraft Gesetzes oder mindestens kraft einer Allerhöchsten
Kabinetsordre unternommen werden. Die Organe des Provinzial - Verbandes sind nicht, wie
diejenigender allgemeinen Staatsverwaltung, berechtigt,in irgend eine beliebige amtliche Thätigkeit,
welche dem Gemeinwohlder Provinz frommt, einzutreten, oder solche Aufgaben in den Bereich
ihres amtlichenWirkens zu ziehen, welche ihnen nicht überwiesen sind. Es würde zu weit führen
lind eine Darstellung der gesammtenhistorischen Entwickelungder Selbstverwaltung in der Nhein¬
vrouinz erfordern, wenn hier für alle einzelnenGebiete, worauf sich die amtliche Thätigkeit der
provinzialständischenOrgane thatsächlich erstreckt,der Nachweis geführt werden sollte, daß jedes
derfelbendurch ein besonderesGesetz oder mindestens durch eine KöniglicheKabinetsordre dem
Provinzial-Verbande überwiesenist. Von der Berathung und Begutachtung von Gesetzentwürfen
an, welche durch das Gefetz vom 5. Juni 1823 wegen Anordnung der Provinzialstände den
letzteren bereits zugetheilt sind, bis zur Unterbringung der verwahrlostenKinder nach dein Gesetze
vom 13. März 1878 haben alle Zweige amtlichen Wirkens in der provinzialständischen Verwaltung
ihre Basis entweder in einem Gesetze oder in einer Königlichen Kabinetsordre.

Fernerhin würde man sich darüber fchlüfsig zu machen haben, ob man eine solche auf
Gegenseitigkeitberuheude Virhversicherungmit obligatorischen,Anschluß will, oder nicht. Znr
Bildung einer mit obligatorischemNeitrittszwang ausgestatteten Viehuersicherungwürde jedenfalls
eine Königliche Kabinetsordre nicht genügen, fondern ein Gefetz erforderlichfein, dessen Zustande¬
kommen sehr zweifelhaftwäre; außerdem würde eine solche Anstalt die sämmtlicheilauf genossen-
fchaftlicher Selbsthülfe beruhendenund wenigstenszum Theil sehr förderlich wirkendenOrts-Vieh-
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vcrsicherungsvcreinevernichten. Beim Ausschlüsse des Bcilrittszwangs würde aber die Gefahr
nahe liegen, daß die schlechtenRisiken der provinziellenVersicherungsgesellschaft zufielen, während
die guten »nd soliden Lokal-Versicherungsvereine bestehen bleiben und weiter fungircn.
Dadurch würde eine Konkurrenz zwischen der vrovinzialen Viehuersicherungsanstaltund diesen
Trtsvereinen entstehen, welche, was wenigstens die Billigkeit der Verwaltung, die Kontrole
der Versicherten und die Höhe der Prämie anlangt, wahrscheinlichzu Ungunsten der ersteren
ausfallen dürfte.

Was aber vor allen Dingen der Bildung einer solchen Versicherungsgesellschaft für die
ganze Provinz entgegensteht,das liegt in der Art und Weise der Verwaltung, welche für ein
solches Institut erforderlichist. Hierzu würde ein ganz neuer umfangreicherVerwaltungsapparat
eingerichtet und eine fehr große Zahl von Beamten angestellt werden müssen, und zwar solche,
welche theils in der Versicherungstechnik bereits geschult sind, theils die VeterinärenFachstudien
durchgemacht haben. Bei der Viehversicherungbringt es die Natur der Sache mit sich, daß eine
mehrmalige Abschätzung der Thiere in jedem Jahre vorgenommen werden muß, da der Werth
derselben namentlich bei«, Rindvieh, im Lanfc des Jahres wechselt, daß daher die Versicherung«-
objektc mit schwankenden Versicherungswerthenuud schwankenden Prämien zu Buche stehen.
Hierzu kommt daß in den meistenFällen auch noch der Kadaver einen gewissen, besonders abzu¬
schätzenden Nuhungswerth hat. Ebenso, wie der Werth des einzelnenThieres, wechselt auch der
Viehbestanddes einzelnenBesitzers im Laufe des Jahres, so daß eine beständigeVerschiebung
und Veränderung in den Versicherungsobjekten vor sich geht. Die Fragen der Verschuldungoder
NichtVerschuldung des Versicherers, die von demselben zu verlangenden Anzeigen und Vorsichts¬
maßregeln die ZuzuführendenKontrollenund zahlreichen Abschätzungen, sowie eine ganze Reche
anderer Detailfragen machen das Vichversicherungswesenzu einer äußerst verwickeltenund
umständlichenAngelegenheit, welche ^n räumlich begrenzten, von dem Interesse aller Betheiligten
getragenen und kontrollirtenVereinen sehr wohl verwaltet werden kann, jedoch in einem großen
Institut für die ganze Provinz konzentrirt, den erheblichstenSchwierigkeitenbegegnen müßte.
Aus allen diesen Umständen läßt sich leicht ermessen,daß die Einrichtung einer Viehversichernng
für die ganze Provinz einen bedeutendgrößeren Apparat und eine sehr viel größere Zahl von
Beamten erfordern würde, als die bestehende Provinzial-Feuer-Soeietät besitzt. Dabei würde es
noch immer eine offene Frage bleiben, ob nicht die Natur der Sache gerade aus diesem Gebiete
eine möglichste Decentralisation erheischt, und ob eine derartige für die ä«"^ Promnz bestehende
von oinem Eentralpunkte geleiteteund mit einem gewissen Maße büreaukratischerSchwerfälligkeit
overirende Versicherungsgesellschaft überhaupt in, Stande ist, den an sie gestellten Anforderungen
gerecht zu werden. ^ , - c«-^ ^ i- ^

Endlich ist noch der dritte Fragepunkt zu erörtern, ob eme Rückversicherungfür die
bestehendenund neu zu gründenden Viehladen innerhalb der Provinz zu bilden sei. In dieser
Beziehung weiset die in »er Anlage beigefügte Statistik ein überraschendes Bild von vielgestaltiger
und weitverzweigter korporativer Selbsthülfe auf dem Gebiete der Vrehversicheningant. Es
bestehen Hiernach in der ganzen Provinz (1883) im Ganzen 78. Orts-Viehver,icherii>igsveren>e,
darunter 693 für Rindvieh. Die Zahl der hierbei versicherten Rmder ist p. p. 130 000 nnt emer
Gesammt-Versicherimgssummevon etwa 25 000 000 M. Die Versicherungsprämienbelaufen sich
im Hüchstbetrage auf I?,«5°j°, durchschnittlich auf I,«5°/°. MehrereVereine haben m 1883 keine
Prämien zu erheben brauchen. Die meisten Vereine haben einen mehr oder minder großen
Kllssenbestand resp. Reservefonds.
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Die Zahl der versicherten Rinder ist seil dein Jahre 1881 bis znm Jahre 1883 von
p. p. 120 000 auf p. p. 130 000, die Versicherungssunnue in demselben Zeitraum von
I>. i). 21500 000 M. auf ;,. p. 25 000 000 M. gestiegen.

In diesem lichtvollen Bilde finden sich aber auch tiefe Schatten, Die Ortsvercine sind
räumlich vielfach zu beschrankt lind daher größerenUnglücksfällennicht gewachsen. Die Erfahrung
zeigt, daß häusig fchwer empfundeneNachzahlungenvon Prämien erforderlichwerden und trotzdem
mag mancher Verein nicht im Stande sein, seinen Verpflichtungenjederzeit ganz oder sofort gerecht
zu werden. Alsdauu tritt die Nothwendigkeitein, zu Stundungen oder Ratenzahlungen überzu¬
gehen, ein Verfahren, wodurchder Zweck der Versicherung,welcher darin besteht,dein Versicherten
sofort die Vaarmittel zum Ersatz des gefallenenThieres zu verschaffen,vereitelt wird. So ist
es gekommen, daß neben den zahlreichen recht blühenden soliden und leistungsfähigen Vereinen
doch auch nicht eine unerhebliche Zahl solcher steht, welche ein kümmerlichesDasein fristen, uud
jedenfalls bei der ersten allgemeinenKalamität zum Schaden der Versicherten zusammenbrechen.
Es läßt sich daher nicht verkennen, daß für viele der gedachten Vereine eine Rückversicherung
angezeigt, ja sogar geboten ist. Es ist nur die Frage, ob ciue solche Rückversicherung Seitens
der Organe des Prouiuzial-Verbaudes als Provinzial-Institut anzustrebenist, oder ob man nicht
vorzieht, auch hier der Selbsthülfe, freien Spielraum zu lassen, indem man es den Vereiueu
überläßt, sich bei einer großen und solventen Versicherungsgesellschaft,deren mehrere enstiren,
rückzuversichern, oder unter sich einen größeren über einen bestimmtenBezirk sich erstreckenden
Rückvcrsicherungsverbandzu schaffen, nach Analogie der für die gefammtcn Naiffeisen'schen
Darlehnskasscnuereinebestehenden Eentraldarlehnskasscin Neuwied. Den Weg der Rückversicherung
bei einer leistungsfähigengroßen Versicherungsgesellschaft hat der Vorstand des laudwirthschaftlicheu
Vereins für Rheinpreußcn in's Auge gefaßt, indem er mit der Rheinischen Vichuersicherungs-
gcsellschaft einen hierauf bezügliche,,Vertrag geschlossen und die Ortsvereine eingeladenhat, bei der
genannten Versicherungsgesellschaft Rückversicherungzu nehmen (oonf. Nr. 25 der Zeitschrift des
landwirthfchaftlichcn Vereins von, Jahre 1884). Danebenkann die Gründung eines Rückversicheruugs-
uerbandcs für folche Vereine, welche nicht gesonnensind, dieser Einladung Folge zu leisten, sehr
wohl bestehen bleiben, und es würde gewiß eine große Erruugenschaftsein, wenn ein solcher Verband
auf dem Wege der Freiwilligkeit und genossenschaftlichenSelbsthülfe in's Leben gerufen würde.

Denn das läßt sich nicht in Abrede stellen, daß die Bildung und Verwaltung einer
solchen Nückversichcrungsnnstaltdurch die Organe des Provinzialverbandes uud als ein proviuzial-
ständisches Institut großen Bedenkenunterliegt und fast mit allen den Schwierigkeitenzu kämpfen
haben würde, welche oben bezüglich der Schaffung einer direkten provinziellenViehuersicherungs-
gesellschaft auseinandergesetztsind. Zunächst würde man sich hier auch wieder darüber Muffig
zu mache,, haben, ob eine folche Rückuersicherungsanstaltfür sämmtliche Viehladen obligatorisch
sein soll oder nicht. Im ersten Falle würde der Erlaß eines besonderen Gesetzes nothwendig
sein, und daher die Regelung der ganzen Angelegenheitin weite Ferne gerückt und an von den
zunächst Betheiligten unabhängige Faktoren geknüpft werden. In, zweiten Falle würde jedenfalls,
wie oben bereits ausgeführt ist, eine KöniglicheKabinetsordre extrcchirt werden müssen. Bei einer
provinzialen Nückuersicheruugsanstaltohne obligatorischenEharakter würde aber die Gefahr nahe
liegen, ja mit Sicherheit eintreten, daß sich die soliden, leistungsfähige»Viehversicheruugsvereiue
nicht anschließen und nur die schwachen insolventenRückversicherung nehmen, wodurchdann wieder
die Grundlage der ganze,, Rückuersicherungsanstaltin Frage gestellt würde. Denn es ist eine
eigenthümlicheErscheinung,daß die Vorstände der in der Provinz bestehende» Vichladen, obwohl
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sie bei Aufnahme der statistischen Nachweise über das Bedürfniß der Rückversicherung ausdrücklich
befragt sind, diese Frage durchgehend verneinen. Der Grund diefer mit einer merkwürdigen
Nebereinstimmungabgegebenen Meinungsäußerung liegt wohl darin, daß beim rheinischen Bauer
das Prinzip der Selbsthülfe und die Zurückhaltung gegenüber einer noch unbekannten neuen
Einrichtung stark ausgeprägt ist, und daß man sich in diesen Kreisen über die Gefahren, welche
eine allgemeineViehseuche über die Vereine verhängen kann, einer großen Täuschung hmgiebt.
Die Bekämpfung dieser Gesinnung, resp, dieser Vorurtheile würde diesseitigenErachtens durch
die amtlichenOrgane eines Piouinzial-Rückversicherungsinstitutsschwierigersein, als durch die
Organe eines durch Standesgenossen zu schaffende» auf freier genofsenfchaftlicher Grundlage
beruhenden Rückversicherungsverbandes,oder einer soliden von Fachleuten verwalteten Pnvat-
Versicherungsgesellschaft, zumal, wenn derselben — wie oben mitgetheilt — die Befürwortung
großer und einflußreicherlandwirtschaftlicher Korporationen zur Seite steht.

Anlangend die Verwaltung einer prouinzialständischenMckuersicherungscmstalt,so würde
dieselbe zwar nicht so komplizirtsein uud nicht ein so zahlreiches Heer neuer Beamten erheischen,
nls dieses bei Bildung eines direktenViehversicheruugsinstitutsder Fall sein würde. Indessen
wird auch hier das Maß der der Zentralstelleneu hinzuwachsenden Arbeiten bei den zahlreichen
kleinen in der Provinz bestehendenVereinen ein sehr großes sein, und würde diese Art der
Thätigkeit, was nicht zu übersehen ist, wegen der eigenthümlichen Natur des Versicherungsgeschaftes,
doch nur von in dem Versicherungswesen geschulten Beamten mit Erfolg ausgeübt werden können.
Die Schwierigkeitender Verwaltung würden noch durch den Umstand vermehrt werden, daß die
gedachten Vereine durchaus uicht als glcichwerthigzu betrachten, sondern sowohl hinsichtlich ihrer
Statute», als auch hinsichtlich der Verwaltung und des dabei vorhandenen Risikos durchaus
heterogener Natur sind. Unter Berücksichtigungdieser entgegenstehendenBedenken und des
Nmstandes, daß der angestrebteZweck auch ans anderem Wege erreicht werden kann, als durch
die Einrichtung einer provinzicilenRückversicherung,kann der Provinzial-Verwaltungsrath d,e
Einrichtung einer provinzialständischenRückversicherung für die in der Provinz bestehenden Meh-
«ersicherungsuereineebenso wenig, wie die Gründung einer direktenprovinzialständischenV,eh-
versichernng bei,» hohen Landtage befürworten.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Anlage ^V. Berlin, den 11. Januar 1884.

Der Landes-Dircttor der Provinz Brandenburg.
I.-Ni. 121 c>.

daß in diesseitiger Provinz ein Bedürfniß zur Ausdehnung der auf deu Viehseucheu-Gesetzenvom
23. ^uni 1880 und 1^. März 1881 beruhenden Entschädigungoder auf Einrichtung emer gegen¬
seitigen Viehuersicherungoder Vieh-Rückversicherung sich nicht geltend gemacht hat und daß die
Annahme, als beabsichtigen die vorerwähnten Viehseucheu-Gesetzeeine Viehversicherungmeinerseits
i>» Einverständnissemit dem Provinzial-Ausschußnicht anerkannt wird.

Der Landes-Direktor.

^Unterschrift.)
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Stettin, den 12. Januar 1884.

Der Landes-Direktor der Provinz Pommern.
III ». I.-Nr. 224.

daß in hiesiger Provinz
»ä 1. nur VereinzelteBestrebungen, die Versicherung auf die von der Pockenseuche

befallenenSchafe auszudehnen, hervorgetreten, dahin zielendeAntrage aber vom
Provinzial-Landtage mit überwiegenderMajorität abgewiesensind;

uä 2. weder Wünschelaut geworden noch Material für ein derartiges Vorgehen gesammelt
ist, weil anscheinend, zur Zeit wenigstens, ein Bedürfniß nicht vorliegt und

»ä 3. eine gegenfeitigeRückversicherungder einzelnenVerbände ansgesckilossenist, weil
hinsichtlich der Versicherunggegen den Rotz der Pferde :c, und die Lungenseuche
des Rindviehes die Provinz ein einheitlichesGanzes bildet, daß aber eine Rück¬
versicherungbei etwa bestehenden Privatgesellschaftennach den bekannt gewordenen
Erfahrungen kaum zu empfehlenfein dürfte.

gez.: Freiherr von der Goltz.

Wiesbaden, den 12. Januar 1884.

Der Landes-Direktor.
Iouin.-Nr. III. 341.

daß bis jetzt im Bezirk des hiesigenlommunalständischenVerbands Bestrebungen, welche auf die
Erweiterung der gesetzlichenEntschädigungsverpflichtungdes Verbands für durch Viehseuchen zu
Grunde gegangene Thiere oder auf die Gründung einer öffentlichen, auf Gegenfeitigkeitberuhenden
Niehversicherungfür den ganzen Bezirk gerichtet gewesenwären, in keiner Weise hervorgetreten
und daher auch Verhandlungen hierüber nicht gepflogenworden sind.

gez.: Sartorius,

Königsberg, den 14. Januar 1884.

Der Landes-Direktor der Provinz Ostpreußen.
Iomn.-Nr. 17898.

daß in hiesiger Provinz Wünsche zu einer weiteren Ausdehnung der durch das Gesetz vom
12. März 1881 auferlegten Entschadigungspflichtfür Viehfeuchenbisher nur vereinzelt hervor¬
getreten sind, und daß so wenig hierüber als über die Bildung eines Viehversicherungsverbandes
auf Gegenseitigkeitoder über etwaige von den Viehentschädigungsfondszu nelnnendeRückver¬
sicherung Verhandlungen gepflogenworden sind.

gez.: von Saucken-Tarputschen.
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Merscburg, den 15. Januar 1884.
llandes-Direktorder Provinz Sachsen.

I°urn.-Nr. Illb. 51/84.
zc.

daß sich in hiesiger Provinz das Bedürfniß zum Erlasse von Anordnungen, bezw. Schaffung von
Einrichtungenzum Zwecke der Gewährung von Entschädigungenfür die an Milzbrand fallenden
Thiere durch den Provinzial-Verband bisher nicht herausgestellthat, und bezüglicheVerhandlungen
hier daher auch nicht gepflogen sind. Der Landes-Dnektor:

gez.: Graf von Wintzingerode.

Danzig, den 18. Januar 1884.
Der Landes-Direktorder Provinz Westpreußen.

Iourn. 0. Nr. 605.

daß in der Provinz Westpreußensich ein Bedürfniß zum Erlasse von Anordnungenbezw. Schaffung
von Einrichtungen der mitgetheilten Art, betreffend die Abänderung bezw. weitere Ausdehnung
des Viehseuchen-Gesetzesnicht herausgestellthat.

In Vertretung:
gez.: Fuß.

Kiel, den 24. Januar 1884.
Landes-Direktoratder Provinz Schleswig-Holstein.

I.-Nr. g« I.
:c.

daß ein Bedürfniß zur Errichtung einer Viehuersicherungnach dieser Richtung hin bisher hier
nicht laut gewordenist, welches nicht darin seinen Grund hat, daß die Erkrankung an Milzbrand
hier seltener als anderswo vorkommt,sondern darin, daß zahlreiche, auf Gegenseitigkeit beruhende
Versicherungsanstaltenunter den ländlichen Bewohnern, sogenannte Schweinegilden,vorhandensind,
und deren Vorhandenseinein Bedürfniß nach einer provinziellenAnstalt nicht aufkommenläßt.

Landes-Direktoratder Provinz Schleswig-Holstein:
gez.: von Ahlefeld.

Posen, den 24. Januar 1884.
I.-Nr. 74/64.

daß sich seither in der hiesigen Provinz das Bedürfniß zum Erlasse von Anordnungen der aä 1
bis 3 erwähnten Einrichtungennicht herausgestellthat.

ProvinzialständischeVerwaltungskommission:
(Unterschrift.)

18
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Hannover, den 28. Januar 1884.
Landes-Direktorimnder Provinz Hannover.

Nr. 5791.

daß in hiesiger Provinz bislang nur eine Ausdehnung der Entschädigungsgewährungfür Vieh,
welches einer Seuche halber getödtet worden, in der Richtung in Frage gekommen ist, ob im
Anschlußan die Vestimmnngdes §. 22 des preußischenGesetzes vom 12. März 1881, betreffend
die Ausführung des Neichsgcsetzes vom 23. Juni 1880, in unserer Provinz eine Entschädigung
für die an der Pockenseuche gefallenenSchafe gewährt werden folle.

Der letzte Hannoverische Provinzial-Landtag, welcher sich mit der Angelegenheit beschäftigte,
hat die Bildung eines solchen EntschädigungLverbandesfür nnfere ganze Provinz nicht für angezeigt
erachtet, aber in Rücksicht auf die besonderenVerhältnissedes der Provinz angehörendenFürsten¬
tums Ostfriesland und die aus diefem Landestheile,laut gewordenenWünscheden provinzial-
ständifchen Verwaltuugsausschußbeauftragt, wegen der Nildung eines Verbandes zur Entschädigung
für an der Pockenseuche gefalleneSchafe für Ostfriesland mit der Königlichen Staatsregierung
nnd dein Ostfriesifchen Landschaftskollegium in Verhandlung zu treten.

Das Landes-Direktorimn:
gez.: N. vou Bennigfen.

daß in diesseitigerProvinz Bestrebungen,im Wege der Abänderungder Gesetze vom 23. Juni 188N
und vom 12. März 1881 eine weitere Ausdehnung der Entschädigung resp, der Zwnngs-
versicherunggegen Viehseuchen herbeizuführen, nicht vorhanden sind oder wenigstensbislang keine
Gestalt gewonnenhaben

Bald nach dem Erlaß der beiden gedachten Gesetzesind Erhebungen darüber angestellt
worden, ob ein Bedürfniß zur Uebertragungder aus der Pockenfeuche der Schafe erwachsenden
Verluste auf den Prouinzial-Verband nach Maßgabe des 8. 22 des Gesetzes vom 12. März 1881
anzuerkeuuensei. Der Provinzial-Ausschuß und in der letzten Sitzung auch der Provinzial-
Landtag haben diese Frage schließlich verneint, weil durch die stattgehabten Erhebungen für
festgestelltangesehen werden konnte, daß an sich der Schaden, der durch die Pockenseuche der
Schafe angerichtet wird, in unserer Provinz von keinem erheblichenUmfange ist, und weil
angenommenwnrde, daß die Besitzer von Schafen, meistens größere Grundbesitzer, eher in der
Lage sind, sich gegen diese Schäden selbst zu schützen.

Ferner ist dem Provinzial-Ausschuß infolge einer äußerlich gegebenen Anreguug
Gelegenheit gegeben worden, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die Uebernahme einer
Entschädignngspstichtdes Staats oder der Provinz für trichinös befundene Schweine
anzustreben sei. Der Provinzial-Ausschuß hat sich auch dieser Frage gegenüber ablehnend
verhalten, weil nach seiner Ansicht die nach der Viehseuchengesetzgebung zu gewährendeEntschädi¬
gung theils durch den im allgemeinenInteresse angeordnetenEingriff in das Privateigenthum,
theils und hauptsächlichdurch die zur Verhütung weiterer Verbreitung einer übertragbaren
Seuche gebotenenAbwehr- und Unterdrückungsmahregelnihre Begründung findet, die Trichinosis
der Schweine aber nicht zu den übertragbaren Seuchen der Hausthiere im Sinne der gedachten
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Gesetzgebunggehört während andererseits die Errichtungeiner provinziellen Anstalt zur Ver¬

jüng ege55 Trichinosis der Schweine entstehendmVerluste vor emer anderwnten
gesetzlichenRegelung des Versicherungswesens nicht angezeigterscheme.

Nreslau den 28. Januar 1884. .,
^reslllu, >) ^^ Landeshauptmann von Schlehen:

gez.: von Uthmann.
V. 542

daß der ständische Verwaltnngsausschuh ein Bedürfnih zur Erweiterung des Wirkungskreisesder
Provinzial-Vertretung nicht anerkannt hat.

Vodelfchwing, den 17. März 1884. ^ Landtags-Marschall:
gez.: Freiherr von Bodelfchwing-Plettenberg.

Caffel, den 17. März 1884.
Landes-Direktorin Hessen.

Iom'n.°Nr. III. Nr. 130.

n,„,^ ,,.,^ nmnentlich auch auf dem im Jahre 1881 versammelt

«ch«°°„.« »ich, I°« m, ^,/S»!.„ d« »Mchmh °'.»„. w»ch.„ >st.
Lch«m. l«u. °« "" H,,'^ /d., !«!.„ «.r°!,»«.m« d« I,«.«,,».» d°m in »«,..
Z„.ch?'.ch3,dm«153ch°lst,.,d«tz ab« «.ch«.«,„«<» ,« «.«ich.n» d« »«.wwn
Ziels »is M dchi« »ch „>cht »"l<°»» «°"°« >"' ^,^ «^^,.», ,., tz.,.„

gez.: E. von Hundelshausen.

Nv. «3 .

Düsseldorf, den 7. Oktober 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die desimtwe 0r«a,ü!M»„ der N«.er!chulen de, ,ankw.rch!cha!..lich°nVerein,
für Nheinprmßen.

^ '. . ^.l^ 1879 bestehen in der Rheinprovinz -landwirthfchaftliche Winterschulen,
Sert den: ^»hre ^^ "chen ^^ ^ landwirthschaftlichen Verein für Rhein-

deren Zahl gegenwärtig1. b" agt> e ' je eine jährliche

^stütz^^ ", den Schülern die uaturwisse.
18"



140

schaftlichen und uolkswirthschaftlichcn Gesetze zum Verständniß zu bringen, welche den praktischen
Betrieb der Landwirthschaft beherrschen, unter stetem Hinweis auf die in dem Schulbezirke
bestehenden besonderenBuden- und Witterungsuerhältnisse. In engem Zusammenhang mit dieser
theoretisch-praktischenAusbildung steht das Wanderlehrthum, welches von der Winterschule ausgehen
und so mit dieser verbunden sein soll, daß der Direktor der Wintcrschule als Wanderlehrer in
andern Jahreszeiten fungirt, die Unterweisung au Ort und Stelle darüber, was, wie und weshalb
etwas geschehen und beobachtetwerden muß, ertheilt, und die Nutzanwendung des theoretisch
Gelernten auf den konkreten Fall gibt.

Von diesen Gesichtspunktenaus, welche sich erst allmälig herausgebildet und seit einer
Reihe von Jahren bewährt haben, ist die jetzige Organisation der Winterschulendurch den land-
wirthschaftlichen Verein erfolgt, und diese so durchgeführteOrganisation verlangt nunmehr aus
dem bisher bestehenden Provisorium in eine definitive Einrichtung übergeleitet zu werden. Ein
definitiver Zustand, welcherfür eine mehrere Jahre umfassende Zeitdauer gedacht ist, erscheint im
Interesse der Wiuterschulenselbst absolut nothwendig, nicht allein aus einem sachlichen Gesichts¬
punkte, sondern namentlichaus dem der Personenfrage.

Die Winterschul - Direktoren müssen gründliche, praktische und theoretischeKenntnisse
besitzen,sie müssen mit Rücksichtauf das Schülermaterial eine ganz eigenartige Methode des
Lehrens anwenden und insbesondere den Unterricht möglichst individualisiren. Die Ansprüche,
welche an ihre geistigeFähigkeit und ihr Wissen sowohl in ihrer Eigenschaft als Direktoren, wie
als Wanderlehrer gemachtwerden, sind fehr große, und umsomehr wird von ihnen ein positives,
auf praktische Erfahrung sich gründendes Wissen begehrt, als die Erfolge unmittelbar die Richtigkeit
ihrer Behauptungen kontroliren. Wenn daher auf der einen Seite tüchtige, praktisch uud theoretisch
geschulte Direktoren erforderlichsind, fo ergibt sich auf der andern Seite die Folge von selbst,
die mit solchen Eigenschaftenversehenen, nicht als provisorischangestelltestets fungiren zu lassen,
sondern ihnen eine definitive Anstellungzu geben. Hierzu kommtder fchon angedeuteteUmstand,
daß der Wechsel in den Personen die nothwendige,längere Verbindung, in welcher die Winter-
schul-Direktorenauch als Wanderlehrer mit ihren Schülern bleiben müssen, vernichten und den
nachhaltigenNutzen nicht erzielen wird; die genaue Kenntniß der Personen, der wirthschaftlichen
Verhältnisse, der Witterungs- und Bodcnbeschasfenheit,des Charakters der Bewohner eines
bestimmtenBezirkes, das auch bei dem theoretischen Unterricht zum Verständniß stets nothwendige
Zurückgreifen und Exemplifizircn auf diese konkreten Verhältnisse, lassen es wünschenswert!),ja
nothwendig erscheinen, einen Wechsel in den Personen möglichst zu vermeiden.

Es könnte bei dem Bestreben dieses Ziel, die Schaffung eines definitiven, dauernden
Zustandes der für die Hebung der Landwirthschaft als nothwendig erkannten Winterschulenzu
erreichen,sich die Frage aufwerfen, ob es nicht zweckmäßigfei, die landwirthschaftlichenWinter-
schulen, wie dies bei sonstigenEinrichtungen geschehen ist, in provinzialständische Anstalten
zu verwandeln.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat geglaubt, diese Frage verneinen zu sollen und zwar
aus mannigfachenMotiven, von welchen folgende in der Kürze hervorgehoben werden. Wenn
den Wintcrfchulcnder Eharakter der provinzialständischen Anstalten beigelegtwird, so ist die noth¬
wendige Folge, daß der jetzt ziffermähig fixirte Zuschuß sich nicht mehr als Zuschuß darstellen
kann, sondern daß die Provinz die Schulen mit dem ganzen Apparat auf eigene Kosten unter¬
halten muß. Daß sich hierdurchsofort die Auslagen bedeutenderhöhen werden, unterliegt keinem
Zweifel, ebensowenig wie der Umstand, daß die Ansprüche von Jahr zu Jahr sich mehren, und
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immer neue Geldopfcr von der Provinz fordern werden. Die gegenwärtigenUnterhaltungskosten,
zu welchen die Provinz im Ganzen 45 000 M. zuschießt, stellen, sich wie folgt:

Sitz der Schule.

Moers. .
Odenkirchen
Wülsmth.
Geilenkirchen
Imgenbroich
Zülpich .
Oberpleis.
Heddesdorf
Lutzerath .
Simmern.
Wittlich .
St. Wendel

lHinrichtungs'
kosten Seitens

>dcr Gemeinden,
aufgeblacht

1050
804
460
902
400

1000
1100
1000

400
500
297
675

8 588

Jährliche Auf wend ungen.

Iahres-Ltat.

^

4 730
4 950
4 930
5130
4 930
5 320
5 240
5 320
4710
5 420
4 550
4 790

Gemeinde-
Ausgaben für
Schullolale,

Dienst¬
wohnung,
Heizung.

60 020

350
350
787
472
450
800
500

1400
350
400
635
315

Stipendien
von

Kreisen zc.

6 809

200
450
210
500
660
800

150

40
540

3 550

Im Ganzen.

5 280
5 750
5 927
6 102
6 040
6 920
5 740
6 870
5 060
5 820
5 225
5 645

70 379

Hiernach betragen die jährlichen Aufwendungen gegenwärtig 70379 M. und die Ein-
nchtnngskosten8588 M.

Abgesehen von diesem finanziellenGesichtspunktedürfte es auch fachlich richtiger fein,
die Wintcrschulenals Unternehmungendes landwirthschaftlichen Vereins zu betrachte,,; denn am
Zweckmäßigsten ruht die Organisation, Einrichtung und Aufsicht in praktischen Händen, und wird
am Richtigstenweniger von theoretisch als von in der Praxis und durch die Erfahrung gebildeten
Perfonen geleitet» ebenso würden anch die durch das Wanderlehrthum angestrebtennachhalttgen
Folgen richtiger'durch den laudwirthschaftlichenVerein in systematischerWeise kontrolirt und
beurtheilt werden können, als durch die provinzialständische Verwaltung; gerade die Wanderlehr¬
thätigkeit muß sich an die Organe des landwirthschaftlichen Vereins (Lokalabtheilnngen, Kasinos «.)
«"lehnen und ist ohne eine solche Anlehnung kann, denkbar. Als die Schuleu in Simmer.,,
St. Wendel und Gummersbachnoch direkt von der provinzialständische,, Verwaltung ressortirten,
dagegen die Direktoren in ihrer Wanderlehrthätigkeitder Aufsicht und Direktive des landwirthschaft¬
lichen Vereins unterstanden, ergab sich ein unhaltbarer Zustand, welche,« abgeholfenwerden mußte.«

Wenn nun aus diesen Motiven der Prouinzial-Verwaltnngsrath es ,ncht für angezeigt
gehalten hat, die Winterschulenin provinzialständische Anstalten nmzuwandeln,so hat er sich doch
andererseits nicht der Ueberzeugungverschließenkönnen, daß die provinzialständischeVerwaltung
verpflichtetsei, ihrerseits dazn beizutragen, daß ein definitiv geordneter Zustand herbeigeführt, den
Winterfchul-Direktoreneiue auch für die Zukunft gesicherte Stellung gegeben und sie dauernd den
Anstalten erhalten würden. Anher den, oben Gesagten sei noch besondershervorgehoben,daß zu
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einer dauernden, fruchtbaren Wirksamkett der Schulen Lehr- und DeinonstrationLmittel(Bücher,
Modelle, Tafeln, Apparate, Versuchsfelder, Baumschulen)nothwendigsind, deren Beschaffung bezw.
Einrichtung nur dann lohnend und überhaupt möglich ist, wenn der Bestand der Anstalt gesichert
ist. Desgleichen werden sich auch die Gemeinden oder sonstigen Corporationen nur dann zur
Herlichtung und Ausstattung von Schulräumen, die allen Anforderungen entsprechen, entschließen,
wenn die Schule» den Charakter von dauernden Anstalten erhalten.

In mehreren Schulorten besteht thatsächlichdie Absicht, die erforderlichenSchulräume
käuflich zu erwerben oder neu zu bauen, sobald der Fortbestand der Anstalten gewährleistetist.

Das Resultat vielfacherBefprechungenuud Eonferenzenist der von dem Präsidium des
landwirthschaftlichenVereins eingereichte Entwurf eines Statutes für die Winterschulen, welchen
der Provinzial-Verwaltungsrath dem Provinzial-Landtag uorzulegeu sich beehrt, — Der Provinzial-
Vcrwaltungsrath glaubt nach wiederholter eingehenderPrüfung diesen Entwurf befürworten zu
sollen. Neben den bisher fchou geltenden und sich aus der Praxis als nothwendig ergebenden
Bestimmungen enthält derselbe in zwiefacher Beziehung auch solche, bei welchen die provinzial-
ständische Verwaltung insbesondereinteressirt ist, und welche dahin zielen,

1. daß der bisher seit Jahren gegebene Zuschuß auf eine längere Zeitdauer fest und dann
mit einer Kündigungsfrist zugebilligtwerde (§. 8 der Statuten);

2. daß auf die Winterschul-Direktorendas Reglement, betreffenddie Pensionirung der

prouinzilllständischen Beamtender Rheinprovinz vom ^—^ ------ f^" i ««2 entsprechende

Anwendung finde (§, 10 1. o.), und sie berechtigt sein sollten, der für die Wittwenund
Waisen der vrovinzialstandischen Beamten bestehenden Einrichtungbeizutreten G. 111. «.).

Sowohl die erste als die zweite Bestimmung ist die nothwendigeVoraussetzungeines
dauernden Bestandes der Schulen und der Erhaltung tüchtiger Lehrkräfte an denselben. Wenn
auch der Provinzial-Verwaltungsrath die hierdurchder Provinz aufgebürdete Last nicht verkannt
hat, so hielt er dennoch dafür, die Bestimmungen als nützlich und nothwendig zur Annahme
empfehlen zu müssen, zumal andererseits in dem Entwürfe die Rechte der prouinzilllständischen
Verwaltuug in jeder Beziehung gewahrt und namentlich das Recht, bei der Anstellung, der
Erhöhung des Gehaltes :c. entscheidendmitzuwirken, mit Rücksicht auf die erworbenePensions¬
berechtigung in dem §. 9 I. o. zum Ausdruck gebracht ist. Die vou der Proviuz eventuell zu
zahlenden Pensionsbeträge stehen zu dem von dem landwirthschaftlichenVerein für Rhempreuhen
zu zahlenden Veitrage in demselbenVerhältniß, wie die vou beiden Seiten zu zahlendenSummen
der laufenden Auslagen. Eine besondere Schwierigkeit hat nur der Fall geboten, wenn die
Schulen, was allerdings kaum zu erwarten ist, aufgelöst und die Direktoren von dem landwirth¬
schaftlichenVerein nicht übernommen würden; über diesen Fall sind im §. 10 al. 1 Bestimmungen
getroffen, die nach Ansicht des Provinzial-Verwaltungsraths wohl nicht anders gefaßt werden konnten.

Es beehrt sich demnachder Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag zu stellen:
„Hoher Landtag wolle dem vorliegenden Entwurf eines Statuts für die Wiuterschuleu
des landwirthschaftlichenVereins für Nheinpreußendie Genehmigung ertheilen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Mist zu Wied,
Landtags-Marschllll.
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Entwurf eines Statuts
für die

Winterschulendes landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen.

8- i.
"m^ d?r lmidwirthschllftlichm Winterschulen in Verbindung mit dem Wllnderlehrthum I, Abschnitt

Nt in denlementaren Grundlagen des landwirthscha^
auf die Steigerung der Erträge durch Erklärung der technychen Seiten des Ädnthschaftsbetnebes
un Sinne der durch Wissenschaft und Praxis erzieltenFortschrittepivoh :m Mge.nemen als in
einzelnen Fällen hinzuwirken. Die sittliche und religiöse Drehung der Schuler soll zugleich
Gegenstandder Fürsorge sein. ^

Die landwirtschaftlichen Winterschulen sind Unternehmnngciides landwirthschaftlichen
Vereins für Rheinpreußen.

Die staatliche Oberaufsichtüber die "Winterschulen regelt sich nach dem Nestript der
Herren Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten, sowie für die geistlichen, Unterrichts-

""' ^3^3"^ vertragene Aufsichtsrechtüber das
sittliche Verhalten der Lehrer und Schüler fowie die Erhaltung von Zucht und Ordnung in der
Schule wird durch den Landrath, welcher den Vorsitz un Ortskuratonum fuhrt, ausgeübt.

Der landwirtschaftliche Verein erhält einen jährlichen Zuschuß von der provinzial-
ständischen^r^m ^^«M. M jede der bestehenden 12 Schulen. Dieser letztere,Zuschuß
st näM a f zugebilligt mit einer dreijährigen gegenfeitigenKündigungsfrist vor
Abla^ nicht erfolgter Kündigung wird der Zuschuß auf feruere 5 Jahre
mit dreijähriger Küudiguugsfristu. s. w. geleistet.

Die Winterschulensind einklassig mit einer Marimalstärke von 30 Schülern.
Der ^Kursus umfaßt zwei Winterfemestervon Anfang November bis Ende März.

§, 6.

Die Aufnahme der Schüler bis zur Maximalstärkegeschieht vor Beginn des Semesters

^ ^"l^Zmgn^^er die mit Erfolg gefchehene Absolvirungder Elementarschule,
2'. die Geburtsurkimde,nach welcher der Anfzunehmende das 15. Lebensphr überschritten

3. da^Wchder Ortsbehorde über den unbescholtenen Leumund,
bei der Anmeldung vorzulegensind. 1. «, ^, ^ ^. «

Disvensation von den vorstehenden Aufnahme-Bedingungenist nur durch Beschlußdes
Ortskuratoriums zulässig.
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Das Schulgeld beträgt 20 M. für jedes Wintersemesterund ist spätestens 4 Wochen
nach Beginn des Unterrichts an den Rendanten der Schule zu zahle». Das Ortskuratorium kann
in einzelnen Ausnahmefällen, inbesondere bei Schülern des zweiten Seinesters, das Schulgeld
ermäßigen oder erlassen. Eine allgemeineErhöhung oder Ermäßigung kann nur durch Beschluß
des Centralvorstllndesauf Antrag des Eentralkuratoriums erfolgen.

8- 8.
Die Schüler haben sich der Schulordnung zu fügen.
Der zu ertheilendeUnterricht erstrecktsich auf die in dem Normal-Lehrplan für zwei

Wintersemester festgesetzten Gegenstände und darf über diefe Grenzen nicht hinausgehen. Das
Ortskuratorium kann nach Bedürfniß bestimmen, ob Religionsunterricht mit 1 bis 2 Stunden
wöchentlich hinzutretensoll, in diesemFalle ist der nach Maßgabe der kirchlichen Bestimmungen
einzurichtende Unterricht für die Schüler der betreffendenKonfession obligatorisch.

Am Schlüsse eines jeden Wintersemesters findet eine öffentlichePrüfung der Schüler
statt, und erhalten dieselben nach Absolvirnng des ganzen Kursus ein Abgangszeugnih,welches
von dem Vorsitzendendes Ortskuratoriums und dem Direktor der Schule zu unterzeichnenist.

ii. Abschnitt. Leiter und Vorsteher der Wintcrschule ist der Direktor. Derselbe wird nach vorher-
, D'° gegangener öffentlicher Ausfchreibung der Stelle von dem Centralkuratorium gewählt und diefe

Wahl von dem Eentralvorstand bestätigt; er erhält zunächst eine vorläufige mit 6 Monaten künd¬
bare Anstellung. Die definitive Berufung erfolgt erst nach mindestens 2jähriger Thätigkeit nach
Anhörung des Orts- und Eentralkuratoriums gegen Uebernahmeder Verpflichtung,bei Auflösung
der Schule nach den untenstehendenBestimmungenin den provinzialständischenDienst zu treten.
Vorläufige und endgültige Anstellungen erfolgen durch den Präsidenten des landwirthschaftlichen
Vereins für Rheinpreußen.

Jede definitive Anstellung, fowie jede Erhöhung des 2700 M. einschließlich Wohnungs¬
zuschuß betragenden Durchschnittsgchaltesoder Veränderung des Anstellungsuertrages, ferner die
Abkürzungder vorläufigen 2 jährigen Anstellungist der Genehmigung des Provinzial-Verwaltungs-
rathes unterworfen. Die definitive Vestallungsurkunde wird von dem Landes - Direktor mit
vollzogen.

§. 10.
Für die Pcnsionirung der Direktoren findet das Reglement betreffenddie Pensionirung

der provinzialständischenBeamten der Nheinprovinzvom 24. November 1881/16. Dezember 1882
entsprechende Anwendung mit der Modifikation, daß die in jenem Reglement dem Landes-Direktor
uorbehaltenen Befugnisse von dem Vereinspräsidenten und die dem Provinzial-Verwaltungsrath
zustehenden Rechte von dem Centralvorstande des landwirthschaftlichenVereins ausgeübt werden.
Zu den nach Maßgabe dieses Reglements zu zahlendenPensionen trägt die provinzialständische
Verwaltung außer dem im F. 4 erwähnten Zuschüsse Dreiviertel bei.

Werden die Schulen oder einzelnederselbenaufgelöst, fo treten die definitiv angestellten
Direktoren, die der landwirthschaftlicheVerein als Wanderlehrer:c. ferner nicht beschäftigt, mit
der bisher bezogenen Gehaltskompetenzzn der provinzialständischenVerwaltung über und ver¬
pflichtensich diejenigeStelle zu bekleiden, welche der Provinzial-Vcrwaltnngsrath bestimmt, unter
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Erfüllung der mit dieser Stelle bisher verbundenenoder durch den Prouinzial-Verwalt ungsrath
anderweitig festgestelltenPflichten. Falls sie diese Stelle ausfchlagcn, erhalten die Direktoren
von der provinzialständischenVerwaltung als Wartegeld die Hälfte des Gehaltes und Wohnungs¬
zuschusses nach den für die Staatsbeamten geltenden Bestimmungen.

Hinsichtlichder bereits pensionirtenDirektoren verbleibt es bei den festgesetzten, von der
Provinzial-Verwaltung und dem landwirthschaftlichenVerein mit Dreiviertel und Einviertel zu
zahlendenPensionen,

Die im Dienste des landwirthschaftlichenVereins verbleibendenDirektoren haben keinen
Pensionsanspruchan die Provinzial-Verwaltung.

6' 11.
Die Direktoren sind berechtigt,der für die Wittwen und Waisen der provinzialständischen

Beamten bestehenden Einrichtung beizutretenund sich dem Reglement betreffenddie Fürsorge für
die Wittwen und Waisen der provinzialständischenBeamten der Nheinprouinzvon: 11. Dezember
1883 zu unterwerfen. In diesemFalle sind die Direktoren verpflichtet, die in dem AbschnittII
des Reglements angegebenenBeiträge mit zwei Prozent des Gehaltes pro Jahr vierteljährlich
poswuniLi-anäo an die rheinische Prouinzial - Hülfskasse portofrei einzusenden,während der im
8- 13 Absatz 2 vorgesehene Zuschuß von Seiten des landwirthschaftlichenVereins mit ebenfalls
zwei Prozent des Gehaltes pro Jahr zu entrichtenist. Bei Auflösung der Schulen behalten die
einmal beigetretenen Direktoren, selbst wenn sie in Diensten des landwirthschaftlichenVereins
verbleibenoder auf Wartegeld gestellt sind, ihre Berechtigung,soweit die sonstigen Verpflichtungen
erfüllt werden.

s- 12.

Die Thätigkeit der Direktoren wird durch die Bestimmungendes Anstellungsvertrages
und durch die erlasseuen oder zu erlassenden Dienstinstruktionenbestimmt; sie sind verpflichtet,
unentgeltlichdie von der provinzialständischenVerwaltung bei dem Vereinspräsidentenbeantragten
Gutachten abzugeben und Besichtigungenvorzunehmen; dafür erhalten sie an Reisegeldernbei
Entfernungen über 2 Km 40 Pf. pro Km Landstrecke,10 Pf. pro Km Eisenbahn, und an
Diäten pro Tag 4 M. 50 Pf., bei Uebernachtung9 M.

Im Falle einer Verhinderung, welche die Ertheilung des Unterrichts unmöglich macht,
haben sie sofort dem Vorsitzenden des Ortskuratoriums Anzeige zu machen; dauert dieselbe voraus¬
sichtlich länger als 4 Tage, dem Präsidenten des landwirthschaftlichenVereins.

Urlaub bis zu 4 Tagen ertheilt der Vorsitzende des Ortskuratorinms bezw. sein Stell¬
vertreter, langem Urlaub der Präsident des landwirthschaftlichenVereins.

8- 13.

Die Direktoren und ihre Schulen unterstehenin Bezng auf die Verwaltungsangelegen-
heiten der Aufsicht der Ortskuratorien nach Maßgabe der für diese erlassenenGeschäftsordnung.

Die Disziplinargewalt über die Direktoren steht dem Vcrcinspräsidenten zu, welcher
Ordnungsstrafen bis zu 50 M. verhängen kann. Die Direktoren können mit Verlust aller
Ansprücheaus ihrer Dienstanstellungentlassen werden, wenn sie

1. strafrechtlich zu Gefängniß verurtheilt worden, in welchem Falle die Entlassung durch
die Verfügung des Präsidenten des landwirthschaftlichenVereins erfolgt;

19
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2. wenn sie sich Handlungen oder Unterlassungen haben zu Schulden kommen lassen,
welche mit ihrer Stellung als Lehrer unvereinbar oder geeignet sind, die Achtung,
welche ihr Beruf erfordert, zu untergraben. Ob ein focher Fall, welcher die Auf¬
lösung des Vertrages zur Folge hat, vorliegt, entscheidet ein Schiedsgericht,
bestehend aus
a. dem Landes-Direktor event, dessen Stellvertreter als Vorsitzenden;
l>. dem jedesmaligen Vorsitzenden des Eentralkuratoriums event, dessen Stellvertreter;
o. dem ältesten Justitiar der provinzialständischen Verwaltung, und, falls dieser als

Vertreter acl d. fuugirt, dem nächst ältesten;
ä. einem von dem Provinzial-Verwaltungsrath und
«. einem von dem Centralvorstcmd des landwirthschaftlichen Vereins für die Dauer

von 3 Iahreu gewählten Mitgliede. Die 2,ä 1i., ä. und e. genannten Mitglieder
werden auf die Dauer von drei Iahreu gewählt.

Die Bestimmungen des §. 851 u. f. f. der Ciuilprozehordnuug finden entsprechende
Anwendung; wegen des §. 85? Nr. 4 uud 5 findet eine Aufhebung des Schiedsspruches uicht statt.

In allen Fällen ist eine vorläufige Suspension zulässig und erfolgt durch den Präsidenten
des landwirthschaftlichen Vereins.

8. 14.

Vefchwerden gegen Anordnungen des Direktors werden bei dem Vorsitzenden des Orts-
knratoriums eingereicht und von diesen: dein Vercinsvräsidenten zur Entscheidung vorgelegt.

8. 15.
III. Abschnitt. Die Ortskuratorien bestehen aus:

D'° 1, dem Landrath des Kreises, in welchem die Winterschule ihren Sitz hat;
»" c« uill or«n. 2, dem Vertreter derjenigen Korporation, welche die Schulräume :c. stellt (in der Regel

der Ortsbürgermeister);
3. dem Direktor der betreffenden Lokalabtheilung des landwirthfchaftlichen Vereins, oder,

wenn dieser ohnehin Mitglied des Kuratoriums ist, dem stellvertretenden Direktor;
4. einem von den Direktoren der Lokalabtheilungen des Schulbezirks gewählten Mitgliede;
5. dem Direktor der Schule.
ss. Das Kuratorium kaun sich, wenn dies in Anbetracht der örtlichen Verhältnisse im

Interesse der Schule liegt, um 2 bis 3 Mitglieder verstärken.
Der Landrath ist Vorsitzender, den Stellvertreter des Vorsitzenden wählt das Kura¬

torium aus seiner Mitte. Der Stellvertreter sowie die Mitglieder aä 3, 4 und 6 werden auf
3 Jahre gewählt.

Der Delegirte des Prouinzial-Verwaltungsraths, der Landes-Direktor und der Präsident
des landwirthschaftlichen Vereins oder der von den beiden letzteren für den jedesmaligen Fall zu
ernennende Stellvertreter sind berechtigt, den Sitzungen mit beschliehender Stimme beizuwohnen.

8- 16.

Das Ortskuratorium tritt auf Einladung des Vorsitzenden zufammen. Die Zusammen-
bcrufung muß auf schriftlichen, den zu berathenden Gegenstand enthaltenden Antrag zweier der
im tz. 15 angegebenen Personen stets erfolgen.
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Beschlußfähig ist dasselbe bei Anwesenheit von drei Mitgliedern. Der mindestensdrei Tage
vor der Sitzung den sämmtlichen Personenzuzusendenden Einladung ist eine Tagesordnung beizulegen.

Die Beschlüsse sind durch den von den Mitgliedern des Kuratoriums aus sich zu
wählenden Schriftführer in ein Protokollbuch einzutragen und von den Anwesenden zu
unterzeichnen.

§. 17-
Das Kuratorium ernennt einen Rendanten, welcher nach Maßgabe des festgestellten

Etats und nach erfolgter Anweifung des Vorsitzendenalle Zahlungen zu leisten sowie die nach
der Ordre des Vorsitzenden des Kuratoriums zu vereinnahmendenBeträge einzuziehen hat.

Die an den Vorsitzendenzur Zahlungsanweisung gelangendenRechnungen :c. sind von
dem Direktor in Beziehung auf ihre Nichtigkeit ordnungsmäßig zu bereinigen, und wenn es sich
um Gegenständehandelt, die zu inventarisiren sind, mit den Nummern des Inventars zu versehen.
Sofort nach dem Schlüssedes Kalenderjahres hat der Nendant die belegte Rechnung über Ein.
nahmen und Ausgaben der Schule aufzustellenund unter Beifügung des Etats dem Vorsitzenden
des Kuratoriums zur Weiterbeförderungan den Vereinspräsidenten vorzulegen. Die Ablieferung
des etwaigenBestandes hat sofort an die Centralkasse des landwirtschaftlichenVereins zu erfolgen,
welche auf Anweifung des Vereinspräsidenten auch die erforderlichenVor- und Zuschüsse leistet.
Der Direktor bezicht sein Gehalt direkt aus der Centralkasse.

§. 18-
Das Ortskuratorium hat
1. die erwähnte Aufsicht auszuüben;
2. an den Vereinspräsidenten,falls sich Mißstände ergeben, Bencht zu erstatten;
3. im Falle der Verhinderung des Direktors über die vorläufig zu treffenden Maßnahmen

Beschlußzu fassen;
4 ebenso über die Ertheilung des Religionsunterrichtes;
5 auf den Vorschlagdes Direktors den Unterricht im Deutschen, Rechnen, Feldmessen,

Nivelliren und Zeichnen an Hülfslehrer innerhalb des Etats nach Maßgabe des
festgestellten Stundenplanes zu übertragen;

6 die von dem Direktor zu erlassenden Bekanntmachungenüber den Beginn des Unter¬
richts Zeit und Ort der Aufnahme neuer Schüler, den Lehrstoff, Wohnungs- und
Verpflegungsverhältnisseder Schüler festzusetzen und die öffentlichen Blätter sür diese
Bekanntmachungenzu bestimmen;

?. den von dem Direktor zu entwerfendenBericht über die Schule am Schlüsse emes
jeden Kursus nebst Einladung zur Schlußprüfung zu genehmigen;

8. in einzelnenFällen das Schulgeld zu erlassenoder zu ermäßig^ ^ ^ ^ ^
9 den von dem Direktor zu entwerfenden Iahresetat der Schule für das folgende

Etatsjahr bis zum 1. Juli begutachtet dem Vereinspräsidenteneinzureichen;
10. fämmtlichevon dem Vereinspräsidenten eingefordertenBerichte zu erstatten, ooer zur

Ausführung übertragenen Befchlüsse zu vollziehen.

8. 19.
Das Centwl-Kuratorium wird gebildet aus iv Mschnm.
1. dem jedesmaligen Sektionsdirektor für Volkswirthschaft des landwirtschaftlichen ^,^""^

Vereins, welcher den Vorsitz führt;
19*
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2, einein Delegirten des Provinzial-Verwaltuugsraths;
3, dem Dezernenten der provinzialständischenVerwaltung der Rheinprovinz für die

Angelegenheitender landwirthschaftlichenSchulen, eventuell dessen Stellvertreter;
4. aus 10 Mitgliedern (2 aus sedein Regierungsbezirk),welche von dem Centmlvorstand

des landwirthschaftlichenVereins gewählt werden;
5. aus dem Generalsekretärdes landwirthschaftlichenVereins.
Der Landtllgs-Marschallder Rhcinprovinz bezw. sein Stellvertreter, der Landes-Direktor

und der Präsident des landwirthschaftlichen Vereins sind berechtigt,den Sitzungen mit beschließender
Stimme beizuwohnen,

s- 20.
Das Eentral-Kuratorium tritt auf Einladung des Vorsitzenden zusammen; die Zusammen¬

berufung hat stets auf fchriftlichen,den Gegenstand der Berathung enthaltenden Antrag von
5 Mitgliedern zu erfolgen, im Uebrigen, so oft Material zur Berathung vorliegt. Die Einladungen
sind 8 Tage vor der Sitzung mit der Tagesordnung sämmtlichenim §.19 angegebenen Personen
zuzusenden.

Das Eentral-Kuratorium ist beschlußfähigbei Anwesenheitvon 7 Mitgliedern. Ist der
Vorsitzende nicht anwesend,so wird aus den Anwesenden von diesen für die jedesmalige Sitzung
aus den §. 19 «ud 4 Genannten der Vorsitzende gewählt.

8. 21.
Das Eentral-Kuratorium hat darauf zu achten, daß fämmtlicheWinterschuleneinheitlich

organisirt und geleitet werden. Insbesondere liegt demselben ob:
1. Angabe der dem Unterrichte in den verschiedenen Fächern zu Grunde zu legenden

Bücher;
2. Feststellungoder Abänderung des Normal-Lehrplanes;
3. Wahl der Direktoren, Festsetzungund Abänderung der mit diesen abzuschließenden

Verträge;
4. Erledigung sämmtlichervon dem Vereinspräsidentenzu machendenVorlagen;
5. Entgegennahmeund Prüfung der Nevisionsberichtedes §. 23.
6. Vorschlägeauf anderweitige Festsetzung des Schulgeldes.

8- 22.
v. Abschnitt. Der Präsident des landwirthschaftlichenVereines bereitet alle Angelegenheitenvor, über

Präsidium welche das Leutral-Kuratorium bezw. der Eentral-Vorstand Beschlußzu fassen hat.
Es sind daher alle Eingaben an das Eentral-Kuratorium dem Vereinspräsidenteneinzu¬

reichen, welcher dieselben mit seinen etwaigen Bemerkungen an den Vorsitzendendes Central-
Kuratoriums gelangen läßt.

Außer den in diesem Statut bereits erwähnten Obliegenheitenhat der Vereinsvräsident
insbesondere

1. die Verträge mit den Direktoren zu schließen;
2. denselben Urlaub auf eine längere Zeit als 4 Tage zu ertheile»;
3. Fürsorge für eine Stellvertretung sowohl in dem eben angegebenenFalle, als bei

einer länger als 4 Tage dauernden Verhinderung des Direktors zu treffen;
4. den Direktor zu suspendiren;
5. den Stundenplan der einzelnenSchulen festzustellen.

d«> landwirth
schaftlichen

Vereins.
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§. 23,

Neben der durch die Kuratorien zu übenden Aufsicht erfolgt die spezielle Ueberwachung,
insbesondereauf Form und Inhalt des Unterrichts durch den Präsidenten, den Sektionsdirektor
für Volkswirthschaft,sowie den zu delegirendenGeneralsekretärdes landwirthschaftlichenVereins.
Sie besteht namentlich in einer alljährlich wenigstens einmal stattfindenden, mit einer Prüfung
der Schüler verbundenen Revision sämmtlicherSchulen, deren Resultate in einer während der
Sommermonate zu berufendenKonferenzsämmtlicherDirektoren besprochen werden.

Die vrovinzialständischeVerwaltung ist behufs eventuellerEntsendung eines Delegirten
von den Terminen der Revisionen und der Konferenz rechtzeitig in Kenntniß zu setzen. Die
Revisoren haben die Pflicht, die Direktoren auf alle von ihnen gefundenen Uebelständeund
Mängel aufmerksamzu machen, und wenn die Beseitigung als eine unaufschiebbareerscheint, sie
vorläufig anzuordnen. Ganz besondershat die Revision ihr Augenmerk darauf zu richten, daß
eine Einheitlichkeit in der Behandlung des gesammtenUnterrichtsstoffesgewahrt bleibe, und die
Grenzen des NormabLehrplanes nicht überschrittenwerden.

8- 24.
Der Vereinspräsident hat die Verpflichtung, dem Provinzial - Nerwaltungsrath von der

bestimmungsmäßigenVerwendung der Zuschüsse durch Mittheilung der Etats uud Rechnungen
Kenntniß zu geben.

s- 25.

Abänderungen der Statuten können nur von dein Centralvorstande beschlossen werden, vi, Abschnitt
und uuterliegen ebenso wie dies Statut der Genehmigung des Herrn Oberpräsidcntender Rhein- Statut-
Provinz und des Provinzial-Verwaltungsraths. abänderungen.

NV. 24.

Düsseldorf, den 27. November 1885.

Referat
des Provinzilll-Verwaltungsrathes,

betreffend

den Antrag der landwirthschaftlichenBank zu Trier auf Bewilligungeiner Beihülfe.

Behufs Gründung einer Aktiengefellfchaftunter der Bezeichnung „landwirthschaftliche
Bank zu Trier" mit einem Grundkapital von 100 000 M., welche, nach §. 2 der Statuten

„den Bauernstand in der Gegend von Trier finanziell zu heben bezweckt, namentlich
dadurch, daß sie soliden Landleuten gegen mäßige Zinsen Vieh leiht, sowie auch die
rationelle Verwerthung der Landesprodukte und den billigen Einkauf der Bedürfnisse
vermittelt",
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wurde im Jahre 1884 ein jährlicher Prouinzialzuschuß von 5000 M. auf mehrere Jahre bean¬
tragt. Durch Beschluß des Prouinzial-Verwaltungsraths vom 13./14. Januar 1885 wurde der
Antrag abgelehnt.

Am 6. Februar 1885 wurde die landwirthschaftlicheBank in das Handelsregisterzu
Trier mit einem Grundkapital von 30 000 M, bestehend aus 150 Aktien il 200 M.,
eingetragen.

Nach §. 31 der Statuten soll von dem Neingewinn V20 zur Bildung des Reservefonds
verwandt, dann den Aktionären Dividende bis zu 5°/« ausbezahlt, und die Differenz an der
Dividende von 5°/« des einen Jahres, aus dem Ueberschußder folgendenJahre gedecktwerden;
über den Nestgewinnsoll die Generalversammlung entscheiden, und der Reservefondsnicht 30°/°
des Aktienkapitalsübersteigen.

Am 26. März 1885 beantragte der Vorstand bei dem Prouinzial-Verwaltungsrath eine
jährliche Subvention von 5000 M. ll tonä peräu aus dem Nothstandsfonds.

Der Provinzial-Vcrwaltungsrath hat in Uebereinstimmung mit dem Gutachten der
verstärktenNothstands-Kommissionin seiner Sitzung vom 20./22. Mai 1885 auch diesen Antrag
abgelehnt, abgesehen von anderen in der Sache und in den Statuten liegenden Gründen schon
deshalb, weil der Nothstandsfondszn ganz besonders angegebenen Zwecken bestimmungsgemäßzu
verwendensei, zu welchen der in Nede stehende nicht gehöre.

Am ?. Oktober 1885 richtete nunmehr der Vorstand der landwirthfchaftlichen Bank einen
Antrag an den hohen Provinzial-Landtag, in welchem er bittet, aus zu Gebote stehenden Mitteln
entweder

1. jährlich einen Betrag von 5000 M. ö. tonä psräu zu geben, aus welcherSumme
für arme Landleute behufs Anschaffungvon Vieh eine Anzahlung von 30 M.
geleistet werde,

2. oder ein unverzinsliches Darlehen zu gewähren, wie ein solches den Darlehens¬
kassen gewährt worden sei, um aus den gezogenen Zinsen dieses Betrages Anzahlungen
il 30 M. den Viehpächterngutzuschreiben.

Die diesem doppelten Antrage zu Grunde liegende Intention geht dahin, das bei dem
Verleihen des Viehs durch die landwirthschaftlicheBank an ärmere Landleute für die Bank
bestehendeNisiko zu beseitige!:, indem der bei einer etwaigen Rücknahmeoder einem etwaigen
Verkauf des ursprünglichenPachtviehes entstehende Ausfall bis zu 30 M. weder die Bank noch
ihren Reservefondstreffen, vielmehr aus diesen 30 M. gedeckt werden soll, und anderntheils den
armern Leuten insofern einen Vortheil znzmuenden,als die letzte Nate des Kaufpreises, um das
Eigenthum des Pachtviehes zu erwerben, mit den 30 M. kompensirt, beziehungsweise nachgelassen
werden soll. — Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in seiner Sitzung vom 10./13. November er.
beschlossen,diese Anträge nicht zu befürworten und ist von folgenderAnsicht ausgegangen:

Abgesehen davon, daß in keinerleiWeise der vrovinzialständifchen Verwaltung ein irgend
bestimmenderEinfluß auf die Geschäftsführungder landwirthschaftlichenBank eingeräumt ist und
auch wohl bei der gewählten Forin einer Aktiengesellschaft nicht eingeräumt werden kann: steht
die beantragte Subvention von 5000 M. pro Jahr in gar keinen: Verhältniß zu den: Grund¬
kapital uonl30 000 M. — Wenn die Gründer anfänglich bei einem Aktienkapital von 100 000 M.
einen Zuschuß von 5000 M. beantragt haben, so würde das in Folge des entgegengebrachten
geringern Vertrauens rcduzirtc Kapital von 30 000 M. einen solchen von höchstens 1500 M.
erheischen; je geringer das Aktienkapital ist, desto geringer ist auch der Umschlag und die Höhe
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des Gcsammtrisikos. Die erbetenen 5000 M. würden pro Jahr 1«,««"/« des Aktienkapitals
ausinnchen,in 3 Jahren schon 50°/« also eine Garantie darstellen, welche auch das geringste
Risiko verschwinden macht, und dieses lediglich ans die Provinz abwälzt. Die etwaige Abschlags.
Zahlung von 30 M. rcpräsentirt, wenn man den Werth einer Kuh auf 210 M. annimmt, eine
Garantie von 14,5 °/„, so daß die landwirthschaftliche Bank an jedem Stück Vieh 14,»"/» verlieren
kann, ohne mich nur den geringstenSchaden zu leiden, oder auch nur die Dividende oder Super-
diuidendekürzen zu müssen. Hieraus folgt, daß die Aktiengesellschaft in der Wirklichkeit nur mit
dem Gelde und auf Gefahr der Provinzialverwaltung wirthschaftenwird. Wollte man so weit
gehen und einem Aktienkapitalvon 30 000 M. so enorme jährliche Betrage, zu deren Beibringung
der Prouinzial-Verwaltungörath keine Mittel sieht, zur Verfügung zu stellen, so wäre es viel
richtiger, wenn die provinzialständische Verwaltung dazu übergehenwollte, in Form von Prämien
für die bedürftigen Landleute, welche ihr Stück Vieh bis auf einen bestimmtenBetrag abbezahlt,
hätten, diesen Nest selbst den Verkäufern (so auch der landwirthschaftlichenBank) zu berichtigen;
es würde nicht fchwer fallen, sowohl dnrch die Landräthe und Bürgermeister, als auch durch die
Geistlicheu diejenigen Familien ausfindig zu machen, welche einer folchen Wohlthat werth wären.
In gleicher Weise sind nicht allein die Provinzialverwaltung, sondern auch audere Behörden
hinsichtlich anderer Gebiete der Industrie, der Landwirthschaft:c, vorgegangenund sind erfolgreiche
Resultate erzielt worden; die direkte Einwirkung der Verwaltung in jeder Beziehung, der Einfluß,
den sie gewinnt, die Unparteilichkeitgegen Alle, sind nicht zu unterschätzen, während immerhin
eine Aktiengesellschaft nothgedrungeneine bestimmteeinseitige Richtung verfolgen wird.

Ebenwenig erscheint auch der Antrag eines unverzinslichenDarlehens gerechtfertigt.—
Zunächst ist es ein Irrthum, wenn behauptet wird, daß DarlehnskassenunverzinslicheDarlehen
gewährt worden. Sodann aber würde auch hinsichtlich dieses Antrages Alles zutreffen,was oben
gesagt ist; denn die von der landwirthschaftlichenBank zu ziehendenZinsen dieses Darlehns
sind aus demselben Gesichtspunkte zu betrachten,wie etwa ü, tanä psi-ckn jährlich gegebene Beträge
nur mit dem Unterschied, daß die Bank in diesem Falle noch das ganze Kapital zur Disposition
hat, und hinsichtlichder Anlage und der Höhe der Zinsen nähere Bestimmungen nicht setzt,
während sie in dcni andern Falle nur das il tonä peräu gegebene jährliche Kapital ausgibt.
Unter Berücksichtigungaller einschlägigenVerhältnisse, sowie des Umstandes, daß der Antrag
auch nicht einmal die Höhe des gewünschtenDarlehns, die Normen Über die Nückzahlung, der
Einforderbarkeit:c. enthält, auch die Zeit, für welche die jährlichen Beiträge oder das Darlehn
gegeben werden follen, nicht angibt, glaubt der Prouinzial-Verwaltungsrath den wiederholt einge¬
nommenen, ablehnendenStandpunkt beibehaltenzu sollen.

Der Provinzial-Verwaltungsrnth.

Wilhelm Fiiist zu Wird,
Lcmdtags-Marschllll.
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Nr. 23.
Düsseldorf, den 10. November 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

den Antrag der Königlichen Negierung zu Aachen auf Bewilligung von Beihülfen
zur Ausführung der beabsichtigten Noerregulirung,

Schon seit einer Reihe von Jahren sind sowohl an die Königliche Staatsregierung als
auch an die provinzialständischeVerwaltung Bittgesuche von einzelnenPrivatpersonen wie von
Gemeinden und Kreisen, welche mit ihrem und ihrer EingesessenenEigenthum an die Roer
angrenzen, eingereichtworden, um eine Unterstützung zu den Kosten der Noerregulirung zu
erlangen. Einen beredten Ausdruckhat die in jedem Jahre sich erneuernde, und stets weiter um
sich greifendeZerstörung, welche der wilde Lauf der Noer in den Kreisen Iülich und Heinsberg
den Anliegendenverursacht, die gewaltige Verwüstung und Abspülung fruchtbarer angrenzender
Aecker, die oft in einein Jahr und einer Gemeinde eine Strecke von 50 Morgen erreicht, die in
Folge des wilden Wasscrlaufs sich stets bald hier, bald dorthin verschiebende Veränderung des
Flußbettes, in dem Bericht des Meliorations- Vauinspektors Gravenstein an den Herrn Minister
für Landwirthfchaftvom 28. September 1881 gefunden, welcheram 17. Februar 1882 auszugs¬
weise der prouinzialständischenVerwaltung von der Königlichen Negierung zu Aachen mitgetheilt
worden ist (paß. 3 n,«t.)

Bei der am 10. bis 13. Mai 1882 stattgehabten Besichtigungund Konferenz,an welcher
Vertreter der KöniglichenNegierung zu Aachen,der provinzialständischenVerwaltung, ferner der
Meliorations - VcminspektorGravenstein, sowie die Landräthe und Bürgermeister der interessirten
Kreise und GemeindenTheil nahmen, stellte sich eine einheitliche Negulirung der Noer von Heimbach
ab als nicht erforderlich und fogar als unthunlich heraus; dagegen wurde die Nothwendigkeit
tonstatirt, daß auf einzelnenStrecken der Noer nach einem einheitlichen Plane eine Negulirung
zur Ausführuug gebracht werden müsse, um gröherm Schaden und Unheil vorzubeugen; vor
Allem wurde erkannt, daß auf diesen Strecken, als welche namentlich 5 bezeichnet wurden,

1. von Niedern« bis zur Düren'er Chausseebrücke,
2. von der Düren'er Eisenbahnbrückebis zum Selhaus'er Wehr,
3. von dem Altenburg'er Wehr bis zur Eisenbahnbrücke der bergisch-märkischen Eisenbahn

bei Kirchberg,
4. von dort bis zur Chausseebrücke bei Iülich,
5. von Unterbruch bis zur OrsbeckerBrücke,

die Bildung von Genossenschaften nothwendig sei, wenn ein dauernder Schutz geschaffen und eine
Gewähr für anhaltenden Nutzen gegeben werden solle.

Auf Grund der damals gewonnenen und in einem Protokolle vom 15. Mai 1882
niedergelegtenResultate, sowie in Folge des durch das Hochwasser des Jahres 1882 verursachte,.
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Schadens, welcher sich auf einer Strecke allein auf 86 000 M. (paß. 32 Bericht vom 7. Dezember
1882) belicf, hat die Königliche Regierung zunächst Veranlassung genommen, die Projekte der
oben sul, 4 und 5 angegebenenNegulirungsstreckeuausarbeiten zu lassen und in der desfallsige»
Mittheilung vom 11. Dezember 1882 zugleichdie Nothwendigkeitdes Hinzuziehens der Strecke
»u.b 3 betont; die Kosten dieser 3 Regulirungen wurden auf 30 000, 40 000 und 40 000 -.
110 000 M. veranschlagt. Im Verlaufe der Verhandlungen theilte die Königliche Regierung zu
Aachen mit, daß der Herr Minister für Landwirthschaft:c. zur Ausführung der beiden letzten Projette
(4 und 5) einen Zuschuß von einem Drittel der Kosten bis zu 25 000 M. für das Jahr 1883
in Aussichtgestellthabe, wenn die Provinzial-Verwaltung gleichfallszur Bewilligung einer Unter¬
stützung bereit sei. (Schreiben vom 1. Februar 1883 paß. 33.) Auf einen von der Königlichen
Regierung in dieser Beziehung gestellten Antrag erklärte der Provinzial-Verwaltungsrath iu seiner
Sitzung vom 14./16. März 1883, daß ihm keine Fonds zur Bewilligung solcher Geldmittel zur
Verfügung ständen und daß, bevor er dein Prouinzial - Landtag den Antrag befürwortend unter¬
breiten könne, die Vorlage der Projekte und der Prästations-Nachweifeder interessirten Gemeinden
und Privatpersonen erfolgen und darüber Gewißheit geschaffen werden müsse, wie für einen
dauernden Bestand und die Unterhaltung der Anlagen in der Zukunft Gewähr geleistet werden
soll (p^. 39 aor.). Im Laufe des Jahres 1883 theilte das LandratlMmt zu Mich die Projett¬
stücke über die zu regulirenden Strecken von dem Altenburg'er Wehr bis zur Ehausseebrücke bei
Iülich (Nr. 3 und 4) und die Prästations-Nachweife der interessirtenGemeindenMich, Kirch¬
berg, Selgersdorf und Schophovenmit unter dem gleichzeitigen Bemerken, daß die Vorarbeiten
für die Bildung der Genossenschaften im Gange feien, ein Zustandekommenderselben jedoch noch
nicht mit positiver Gewißheit in Aussichtgestellt werden könne (pag. 42, 48 ff. l^t.).

In Folge eines von dem Landrathsamte zu Iülich gestellten Antrages, für die auf
82 000 M. veranschlagtenGesammtkostender beiden erwähnten Strecken (Nr. 3 und 4) eine
Beihülfe von einem Drittel bei dem Prouinzial-Landtage zu beantragen: wünschte die provinzial
ständischeVerwaltung zunächst auch das letzte Projekt über die Strecke Unterbruch bis zur Orsbeck'er
Brücke (Nr. 5) ausgearbeitet und vorgelegt zu sehen, weil gerade an dieser Strecke die prouinzial-
ständische Verwaltung wegen der stets wiederkehrenden Überschwemmungder dort gelegenen, ihr
zugehörigenStraße das größte Interesse habe.

Nach Einsendung des ausgearbeitetenProjektes auch hinsichtlichdieser Strecke fand im
Mai 1884 eine abermalige, eingehende Besichtigungdes Laufes der Roer und Prüfung der
Projekte an Ort und Stelle statt, und wurde hierüber das anliegendeProtokoll aufgenommen,in,
weichein die Einwürfe und Widerlegungen, die Abänderungen und die noch vorzunehmenden
Ermittelungen ihren Ausdruckgefunden haben. Wenn auch diefe Abänderungenund Zufätze noch
nicht ausgearbeitet und das Resultat der Ermittelungen vollständig diesseits mitgetheilt worden
ist, so ist doch von Seiten der Königlichen Regierung der bereits früher gestellte Antrag erneuert
worden, um eine Beihülfe zur Verwirklichungder drei Projekte zu erlangen und zwar zunächst
aus dem Grunde, weil der Herr Minister durch Neskript vom 24. April 1885 auf den Antrag
ein Drittel der auf 135 000 M. veranfchlagtenGesammtkostenmit 45 000 M. und zwar für
dieses Jahr die Hälfte aus Staatsmitteln zu bewilligen, eine Beihülfe für das laufende
Etatsjahr aä 22 500 M. i. e. 14 000 M. für die Strecke vom Altenburg'er Wehr bis zur
Chcmfseebrückebei IMch und 8500 M. für die Strecke von Unterbruchbis Orsbeck zugefügthat,

„wenn die Provinz ihr Interesse daran gleichfalls in entfprechender Weise bethätige
und noch im laufenden Etatsjahr mit der Bauausführung begonnenwerde."
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Nach eingehender Prüfung dürfte der Schluß gerechtfertigt feiu, deu Autrag der König¬
liche» Regierung zu Aachen dahin zu befürworten,

„daß der hohe Prouinzial-Landtag, sowohl für dies Etatsjahr wie für das nächste
aus bereiten Mitteln für die Strecke von Unterbruch bis Orsbeck eine Subvention
von 6000 M. und für die Strecke von dein Altenburg'cr Wehr bis zur Ehaufsee-
brücke bei Iülich eine Subvention von 8000 M, bewillige unter der Bedingung:

1. daß die Staatsrcgierung die gleiche Unterstützung auch für das nächste Etatsjahr
wie für dies Etatsjahr in Aussicht stelle;

2. daß der Restbetrag von den Interessenten beigebracht;
3. daß für die dauernde Unterhaltung der ausgeführten Anlagen in der Zukunft,

fei es dnrch Nildung von Genossenschaften, sei es in anderer Weife (durch
Polizei-Verordnungen :e.) Sorge getragen werde."

Zur Begründung diefcs Antrages wird Folgendes crgebcnst ausgeführt:

I. Daß die Negulimng der Noer, insbesondere auf den drei oben erwähuten Strecken
(Nr. 3 — 5) nicht allein nützlich, sondern auch nothwendig erscheint, ist aus dem mehrbezogenen
Berichte des Meliorations-Insvektors Gravenstein und den oben mitgetheilten Bemerkungen aus
diesem Berichte einleuchtend. Die gegen die Neguliruug und die Projekte vorgebrachten Einwen¬
dungen, daß die Rektifikation des Flußbettes den Lauf verkürze, die Geschwindigkeit vergrößere
und die Gefahr der Zerstörung und Befchädigung vermehre, ist in dem Protokolle vom 6. Juni
1884 widerlegt, ebenso wie die Befürchtung, daß die anschießenden Wiesen und Weiden, welche
dadurch, daß sie regelmäßig in jedem Jahr mindestens einmal unter Wasser gesetzt würden, grade
nutzbringend seien, durch Austrocknung an ihrer Fruchtbarkeit Einbuhe erleiden würden. Es kann
in dieser Beziehung auf die Auslassungen der Sachverständigen in dein Prototolle vom 6. Juni
1884 verwiesen, und soll nur hervorgehoben werden, daß wie bei allen ordnungsmäßig hergestellten
Fluß- und Bachregulirungen nicht der Hochwasscrlauf, der mit dem gewöhnlichen, gekrüminten
und iu Schlangenwindungen sich bewegenden Vachbette nie zusammenfällt, verlegt und verkürzt,
sondern ihm nur der Weg geebnet werden soll, um Auswühlungen, Stauungen :c. zu uerhinderu
und daß uicht auf die Uferrändcr hohe Schutzwälle gesetzt, sondern die Uferböschungen abgeflacht,
und so einestheils der Kubikinhalt des Bettes vergrößert und anderntheils das zeitweise Ueber-
lnufeu des Wassers nicht abgeschnitten wird.

Die in den Berichten hervorgehobene Nützlichkeit wird zur Nothwendigkeit, wenn die
Thatsachen ein immer weiteres Umsichgreifen der Verwüstungen uud Verheerungen konstatiren und
in jedem Jahr neuer Schaden zu dem alten hinzugefügt wird. Diefe Nützlichkeit und Nothwen¬
digkeit ist nicht allein für die ufemnliegcnden Eigenthümer, sondern auch für die provinzialständische
Verwaltung iu direkter Weise dadurch gegeben, daß die Provinzialstrahe auf der Strecke Unter-
bruch-Orsbeck, wie oben bemerkt, häufigen Ucberschwemmungen ausgesetzt ist. Nach dem Berichte
der Straßenuerwaltung (p^. 61 aet.) wird die Straße von Heinsberg nach Orsbeck in jedem
Jahre durchschnittlich 100 Tage lang überfluthet, während diefe Ueberfluthung nach Ausführung
des Projektes sich auf 18 Tage reduziren würde.

II. An zweiter Stelle würde sich nach Annahme der Nützlichkeit des Projekts fragen,
ob die Vorausfetzungen einer Subvention vorliegen.

An der Strecke (3 und 4) vom Altenburg'er Wehr bis zur Chausseebrücke bei Iülich
sind interessirt die Gemeinden Schovhoven, Selgerodorf, Bonrhein,, Ktrchberg und Iülich,



1, Die Gemeinde Schovhoucn hat eine Scelcnzahl von 534, bringt 3823 M. 75 Pf.
direkte Staatssteuern auf und erhebt einen Kommunalsteucrzuschlag von 135°/°;

2, die Gemeinde Selgersdorf zählt 701 Einwohner, die direkten Staatssteuern betragen
3809 M. 99 Pf. und der Kommunalsteucrzuschlag beträgt 115°/°;

3. die Gemeinde Kirchberg hat 75? Einwohner, bringt 5298 M. 24 Pf. direkte Staats-
stcnern auf, von denen sie 61°/« Kommuualsteuerzuschlag erhebt;

4. die Gemeinde Mich zählt 3599 Einwohner, zahlt 36 606 M. 55 Pf. direkte Staats-
stencrn und 129"/« Kommunalsteuerzuschlag.

Es sind an der Ncgulirnng bctheiligt in der Gemeinde-

1) Schovhouen 23 mit Ackerland .... 12,3592 K
,, Weide .... . 37,6478 „

50,0070 K

2) Selgersdorf 45 mit Ackerland .... 22,4028 l,
„ Wiese ..... 0,6199 „
„ Weide ..... 53,7343 „
„ Oedland ..... 15,0815 „

91,8385 K

3) Bourhcim 1 mit Weide .... . 12,0000 Ii

4) Kirchberg 7 mit Weide.....22,688? 1i
„ Oedland .... 17,0000 „

39,6887 Ii

5) Iülich 12 mit Ackerland .... 12,9063 1i
„ Weide.....34,6941 „

47,6004 K

I,n Ganzen 241 Ii 13 n, 46 m.
Diese im Inundationsgcbiete liegenden Personen sind zum grohten Theil unbcnüttelte

kleine Grundbesitzer. < .l -,- .
Au der Strecke Unterbrnch-Orsbeck sind 4 Gememden bezw. Ernwohner derselben betheckgt:

Unterbruch, Rathheim, Obcrbruch, Orsbeck.

Von diesen hat , .,,
Untcrbruch ... 743 Eiuwohuer, 3500 M. direkte Staatssteuern, 178«/« Kommunalzuschlag,
Rathheim . . . 2157 „ 6123 „ „ „ 193°/°
Oberbruch . . . 1183 „ 4613 „ „ „ 211 /«
Orsbeck .... 595 „ 1708 „ „ „ 113/°

Das Inundationsgebiet, also die direkt Vetheiligten und Verpflichteten konnten aus
Unterbruch und Orsbeck nicht genau angegeben werden; in Nathheim sind 28 K mit einem
Katastralreinertrag von 1150 M. und in Oberbruch 20 1> mit einen: Katastralreinertrag von
700 M betheiligt Auch in Netreff der Interessenten dieser Strecke lautet der Bericht dahm,
dah den Vetheiligten es unmöglich sei, die nach Abzug des Staätszuschusses von einem Drittel
übrigbleibende Nestsumme von zwei Drittel der Gesammtkosten aus eigenen Mitteln zu decken.
Es erscheint daher die Bitte, daß die provinzialständische Verwaltung einen Zuschuß leisten möge,
uicht ungerechtfertigt.
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Ein solcher Zuschuß würde jedoc l> nur dann bewilligt werden können, wenn wie oben
auogeführt, das ausgeführte Projekt nicht nur einen augenblicklichen Nutzen haben, sondern dem
Ucbelstande dauernd abgeholfen würde. ßbenso wie in anderen Meliorationssachen, so erblickt
auch hinsichtlich der gegenwärtigenSache d ie prouinzialständische Verwaltung in der U nterhaltungs-
pflicht der Interessenten auf genossens chaftlicher Grundlage die nothwendige Sicherheit-
Es ist zu bedauern, daß die schon lang e in Angriff genommenen Vorarbeiten b s heute die
Existenzauch noch nicht einer einzigen Gen ossenschaft hervorgerufenhaben, und ist es zu hoffen,
daß die Annahme der Verwaltungsbehörde richtig ist, daß weil die Interessenten zwei Drittel der
Gesammtkostennicht aufzubringen im St »nde seien, und der Zuschuß von Seiten der Provinz
noch nicht in Aussichtgestellt werbe, die (3cmossensch asten nicht zu Stande gekommen. Weniger
und nur eventuell zu empfehlen dürfte 'ocis Erlassen und scharfe Handhaben einer Polizei-
uerordnung sein.

Bei der Negulirung der Noer ist ciuch in hervorragender Weise (oir. 12 des Protokolles
vom <>. Juni 1884) die Königliche Eisenbahn-Direktion (linksrheinische) zu Köln bezw. die
Aachcn-Iülicher Eisenbahn-Gesellschaftbescheinigt. Die prouinzialständische Verwaltung hat wieder¬
holt darauf gedrängt, daß ziffcrmäßig festgestellt werde, wie hoch die von dicfcr Seite etwa zu
leistenden Zuschüsse sich belaufen würden. Eine definitive und bestimmteAntwort ist ihr nicht zu
Theil geworden, cbenwenig auch darübet, ob die in Nr. 12 des cit. Protokolles gemachten
Zusagen über unentgeltliches Abtreten i >on Grund und Boden einerseits und Herstelleu von
Leitdeichen und Durchstichen andererseits l'üh realisirt hatten, oder realisiren würden.

Unter Berücksichtigungdieser UinMnde, sowie aller thatsächlichen Verhältnisse erscheint
der Antrag gerechtfertigt:

1. für die Ausführung der Strecke (Untcrbruch-Orsbeck),bei welcher die prouinzialständische
Verwaltung in hervorragender Weise betheiligt ist, als Zuschuß 6000 M. für dieses
Jahr und event, dieselbe Sumine für nächstesJahr zu bewilligen, falls auch Seitens
der KöniglichenStaatsregierun^ die Zusage für das nächste Jahr wiederholt wird;

2. für die beiden andern Strecken, welche die Königliche Staatsregierung mit 1 4 000 M.
subventionirt, einen Betrag von 8000 M. unter derselben Bedingung, daß die König¬
liche Staatsregierung im nächsten Jahre denselben Betrag von 14 000 M. zahlt,
ebenso die Summe von 8000 M. auch für das nächste Etatsjahr,

Alles unter der selbstverständlichen Bedingung der Sicherheit des zukünftigenBestandes.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Abschrift.
Registrirt

Aachen,denM. Juni 1884.
Zu der auf Anregung des Herrn Landes - Direktor der Nheinvrovinz mittelst Verfügung

der Königlichen Negierung zu Aachen vom 17. Mai cr. Nr. I 9328 festgesetzten Vereisung der
Noer, und zwar insbesondere derjenigen Strecken, rückstchtlich deren laut der Registratur vom
15. Mai 1882 eine einheitlicheNegulirung der Noer auf Grund sorgfältig auszuarbeitender
Projekte für erforderlicherachtet worden ist, hatten sich:
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1. von Seiten der hiesigen Königlichen Negierung die Herren: Negierungs-Präsident
von Hoffmann, Regierungs- und Baurath Kmse und Regierungsrath Ewald, aus
Aachen;

2. von Seiten der Rheinischen Prouinzial-Verwaltnng die Herren: Landes-Direktor Klein
und Landes-Baurath Drcling aus Düsseldorf;

3. im Auftrage des Herrn Ober-Präsidenten der Nheinvrouinz der Herr Meliorations-
Bauinspektor Gravenstcin zu Düsseldorf;

4. von Seiten der KöniglichenEisenbahn-Direktion(linksrheinische) zu Köln die Herren:
Regierungs- und Baurath Dulk und Eisenbahnbau- und Betriebs-Insvektor Nücker
in Aachen für die Strecke oberhalb der Eisenbahnbrückeder Bergisch-Märkischen
Eisenbahn bei Kirchberg;

5. von den Loklllbehörden für ihre betreffendenBezirkedie Herren: Landrath, Geheimer
Negierungsrath Stürtz in Dür^n, erster Kreisdeputirter RittergutsbesitzerFreiherr
von Mylius zu Linzenich i'a der GemeindeBourheim statt des dienstlichverhinderteil
Landraths von Iülich, Referendar Freiherr von Scheibler ans Heinsberg statt des
beurlaubten Landratbs von Heinsberg, Baurath Nachtigall aus Düren, Kreis-
Bauinspektor Frili''.,g zu Iülich, sowie die betreffendenBürgermeister und Gemeinde¬
vorsteher für ih'.e bezüglichen Bezirke;

(,. einzelneMit^i^r des rheinischen Prouinzial-Landtags und
7. einzelnelo^tkundige Vethciligtc, na,ncntlichdie Mitglieder der für die Roerrcgnlinmg

vom A^nburg'er Wehr bis zur Ehausseebrücke bei Iülich gewählten Koinnlission
einge'suuden.

Die °Be-reisung der Noer hat am 26,, 27. und 28. Mai er. stattgefunden,und sind die
Strecken v^« h^ Brücke bei Kreuzau bis Düren, von der Eisenbahnbrückebei Düren bis Kraut-
Hausen, vom NItenburg'er Wehre bis Iülich, an der Broich'er Mühle, an der Vracheln'er Brücke
""b yyn Hilfarth bis zur Orsbeck'er Brücke eingehendbesichtigt worden. Dabei hat sich Folgendes
5"> Verhandelngefunden:

1. Bei der Kreuzau'er Brücke müssen zu deren besseremSchutze von der Gemeinde
Kreuzau kleine Buhnen angelegt werden.

2. Dicht vor dem Schneidhaus'er Wehre befindet sich am rechten Ufer eine lange,
unrichtig angelegte, schadenbringcndeBuhne. Diese muß in die richtige Lage gebrachtwerden
mit einer Steigung gegen den Strom,

3. Unterhalb des Schncidhans'er Wehres zeigten sich erhebliche Schädigungen und rechts
arge Verwüstungen. Das Wehr stößt in einem spitzen Winkel gegen das linke Ufer und die
Wehrkronedesselbenist an der linken Seite etwas höher. Das Wasser wurde sichtbarnach dem
rechten Ufer gedrängt, und das Wehr war angeblich nach der rechten Seite hin bereits verlängert
worden, um den vom Wasserandrangezerstörten Zusammenhangmit dem Ufer wieder Herzuswien,
Um den wahrgenommenenUebelständengründlich abzuhelfen,muß das Wehr, welches nach Angabt
einzelnerErschienener erst vor 2 Jahren erneuert sein soll, bei Gelegenheit der zu erstrebenden
einheitlichen größeren Noerregulirung von Niederm, bis zur Düren'er Ehausseebrücke (Projekt I 1
der Registratur von, 15. Mai 1882) senkrecht gegen den Stromstrich gelegt werden. Ein solcher
Umbau des Wehres würde sich anscheinendtrotz der hohen Kosten rentircn. Es soll versucht
werden durch Unterhandlung mit den Interessenten einen Umbau des Wehres zu erreichen. Hu»,
baldigsten provisorischenSchlitze empfiehlt es sich jedoch, den rechten Flügel des Wehres etwas
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zu verlängern und diesen ganzen Flügel so uach dein linken Ufer hin zu schwenken, daß er in die
Richtung, wie der Stromstrich oberhalb des Wehres ist, zu liegen kommt, sowie ferner strom¬
abwärts gleich dahinter am rechten Ufer ein Paar Schutzbuhnen anzulegen nnd die Ufer fo viel
als möglich abzuflachen. Diese provisorischen Schutzbautenwerden einen Kostenaufwaudvon etwa
6000 M, erfordern. Diese Kosten werden von der Leudersdorf'er Teichgenossenschaft zn tragen
und daneben werden der Gemeinde Kreuzau, deren Ufer gleichfallsSchutz miterhalten, sowie die
am unteren Mühleugraben gelegenen Fabrikanten und Besitzer, insbesondere Negieruugsrath
Iungblut iu Schleswig uud Verwalter Iuugblut in Kreuzau als Besitzer der von Torcks-Mühle,
Gebrüder Hoesch in Düren, Hoesch uud Schcibler in Düren und Heinrich August Scheibler
daselbst,da deren Mühlengraben ebenfalls gefährdet ist, zur Leistung eines Kostenbeitragesauf¬
zufordern, fowie die Prouinzial-Verwaltnng um die Bewilligung einer Beihülfe zu bitten fein.

4. Im Banne der Gemeinde Lendcrsdorf fanden sich Baumstämme bezw. Baumstümpfe
in der Noer, welche ausgeräumt werden müssen; auch fanden sich Uferstrecken vor, die vom Strom
angegriffenwaren und bei denen es sich empfiehlt, die Ufer abzuflacheu und durch kleine, gegen
den Strom gerichtete Stoßbuhnen zu schützen. Namentlichmüssender Fabrik von Eberhard Hoesch
und Sohue gegenüberzur Verhiuderuug weiterer Verwüstuugeu dem Flußlaufe durch Anlegung
kleiner Buhnen fünfte Kurven geschaffen werden.

5. Oberhalb uud unterhalb der Lendersdorf'erFußbrückcam Eigenthum von Emil Hoefch
in Düren zeigte sich eine große Verwilderung der Roer und eine Anzahl von Buhnen, welche
ohne ein technisch richtiges System angelegt waren und zum Theil zur Verwilderung der Roer
beigetragenhaben müssenund noch fernerhin beitragen werden.

Ohne die Nothwendigkeiteiner größeren einheitlichen Korrektion empfiehlt sich hier
zum vorläufigenSchutze gegen fernere Schädigungenbaldigst ein Durchstich durch die angeschwemmte
große Kicsbankund die Anlegung kleiner, sanft gegen den Strom geneigter Buhnen.

6. In der Gemeinde Noclsdorf an Noebberhans gleich unterhalb Schöllershammcruud
ebenso weiterhin nach Düren zu fanden sich Uferabbrüche.

Hier empfiehlt es sich, fchon jetzt baldigst im Nahmen des zu erstrebendengrößeren
Reguliruugsprojektesvon Niederembis zur Chausfeebrücke bei Düren (Projekt I 1 der Registratur
vom 15. Mai 1882), als ein Theilstück dieses größeren Projekts, eine einheitliche Regulirung
der Noer zum Schutze der Ufer einzuleiten, jedoch ist diese baldige partielle Regulirung lediglich
den durchwegbemittelten interessirten Privaten zu überlassen.

7. Von oberhalb der Fingerhntsmühle bis zur Chausseebrücke bei Düreu zeigte die Roer
eine große Verwilderung; auch fanden sich am rechten Ufer der Roer unrichtig mit dem Strom¬
strich angelegte, schadenbringendeBuhnen, bezw. Dämme mit Steinpackung. Diese Buhnen
müssen abgeändert, sodann aber müssen im Rahmen eines einheitlichen größerenProjektes (Projekt
I 1 der Registratur vom 15. Mai 1882) Durchstichegemacht, mehrere Buhnen neu angelegt
und die Ufer abgeflacht werden. Dies Theilprojckt wird überschläglich etwa 12 000 M. kosten,
und ist demnächst die Provinzial-Verwaltung um die Gewährung einer Beihülfe zu bitten. Am
„reisten betheiligt hierbei sind die Gemeinden Noelsdorf und Düren.

8. Unterhalb der Eisenbahnbrücke bei Düren, in den Gemeinden Virkesdorf uud Honen
bis zur Grenze von Merken ist die Roer sehr verwildert und gefahrdrohendfür die dort liegenden
großen Fabriken (Einheitliches Projekt I 2 der Registratur vom 15. Mai 1882). Für diefe
Strecke hatten die Betheiligten bereits ein einheitliches Projekt mit Eindeichungausarbeiten lassen,
welches vorgelegt und besprochenwurde und demnächst der Königlichen Regierung zur Revision
eingereicht werden soll.



9. Vei Krauthauscn war die Roer in den Mühlentcich der Harff'fchcn Mühle eingebrochen.
Sie zeigte dort Krümmungen, rechts Uferabbrüche und links eine angeschwemmte Sandbank,

Den Bürgermeistern für die Gemeinden Pier und Krauthausen ist aufgegeben, gegen
die Erben des Grafen Maasburg energisch event, gerichtlich vorzugeben, um diefelben zur Aus¬
führung der kontraktlich übernommenen Verpflichtung der Roerregulirung in Gemätzheit des für
diefen Theil der Roer bereits vorliegenden Projekts, welches jenen Uebclständcn Abhülfe fchaffeu
foll, anzuhalten,

10. Etwas oberhalb des Altenburg'er Wehres fanden sich rechts starke Krümmungen und
Uferabbrücke, links dagegen Kiesanschwemmungcn.

Hiergegen kann durch die Anlegung von Stoßbuhnen Abhülfe geschaffen werden.
11. Unmittelbar unterhalb am Altenburg'er Wehre war links eine starte Auskolkung,

außerdem war die Wehrkrone selbst am rechten Ufer etwas hoher,
Diefe Auskolkung mnß wieder ausgefüllt werden und waren die bezüglichen Arbeiten

bereits in Angriff genommen. Auch muß der Wehrkrone eine gleichmäßige Hohe gegeben werden.
12. Unterhalb des Altenburg'er Wehres bis zur Ehaufseebrücke bei Iülich (Projekt I

3 und 4 der Registratur vom 15. Mai 1882) zeigten sich viele starke Krümmungen, Uferabbrüche
uon gntem Ackerboden, Kiesbänke und sonstige Verwilderungen in der Noer. An der Strecke
„Nuhrwald" insbesondere fanden sich mehrere alte Baumstämme auf der hohen K«sbank des
zerstörten rechten Ufers, welche aus dem Boden hemusgespült sein sollten. Diese letztere Strecke
wird demnächst durch das einheitliche Ncgulirungsprojekt ganz coupirt und trocken gelegt werden.

Das über diese ganze Strecke ausgearbeitete Projekt winde an Ort und Stelle nach
den Plänen von den Technikern eingehend erläutert und besprochen. Seitens der Mitglieder des
Prouinzial-Landtages wurden mehrere Bedenken gegen das Projekt angeführt, namentlich bezüglich
dessen wirklich dauernden Bewirtung eines Schutzes und der muthmahlich sehr hohen jährlichen
Unterhaltungskosten, und wurde vom Herrn Grafen von Svee zu Maubach insbesondere hervor¬
gehoben, daß dnrch die Ausführung des Projekts ein zu schneller und deshalb schadenbringender
Abfluß des Hochwassers nach den tiefer liegenden Flußstrccken zu befürchten sei. Allein durch dre
Herren Techniker wurden die erhobenen Bedenken widerlegt. Es wurde namentlich dargelegt,
daß wesentlich nur projettirt sei, dem Strome einen geregelten, festen Lauf zu geben, und daß zu
folchem Zwecke nach dem Projekte die Richtung des Stromstriches des mittleren und des kleinen
Wasserstandes in die Richtung des Stromstrichs des Hochwafsers gebracht und, wo dies wegen
dadurch entstehender zu hoher Kosten nicht angängig sei, durch Anlegung von Leitdeichen die
Richtung des Stromstrichs des Hochwassers abgeändert werden solle. Dem Strome solle möglichst
wenig Zwang angethan, nnd es solle nicht das Uebeltreten des Hochwassers über die Ufer ganz
verhindert, fondern es sollen nur die ungeregelten, Verwüstungen anrichtenden Ueberfluthungen
des Wassers abgestellt und die scharfen Biegungen in fcmfte Kurveu umgewandelt werden. Durch
die ganze Aulage werde trotz der vorkommenden Durchstiche und partiellen Stromverkürzungen für
das niedrige und mittlere Wasser demnach für das Hochwasser, da der Strom nicht mehr in
wildem Laufe guer über das Land hinwegfliehen könne, keine Verknrzuug, sondern eine Verlängerung
des Hochwasserstromstrichs und keine Beschleunigung, sondern eher eine Verlangsamung des Hoch¬
wasserlaufs erreicht werden.

Bedenken gegen das Projekt wurden schließlich nicht mehr erhoben.
Die Vertreter der Königlicheil Eisenbahn-Direktion (linksrheinifche) zu Köln erklärten sich

bereit, auf Kosten der Königliche!, Eisenbahn-Verwaltung zum nothwendigen Schutze des Eisenbahn¬
dammes und der Eisenbahnbrücke bei Kirchberg die Ausführung des im Projekte zu solchemZwecke



vorgesehenen Leitdeichcü,sowie der dazu nothwendige»Buhnenanlagen und Durchstiche sofort in
Angriff zu nehmen, wenn das Terrain, welches durch die fraglichenBauten berührt werde, ihnen
uuentgeltlichzur Disposition gestellt werde.

Der anwesende Bürgermeister a, D. Iungbluth zu Mich stellte die ihm gehörenden
Terrains zu den fraglichen Bauausführungen sofort zur Disposition, während bezüglich der übrigen
in Frage kommenden Interessenten den anwesendenbetreffendenBürgermeistern aufgegebenwurde,
von den betreffendenInteressenten unverzüglichdiese Gestattung der Ausführung der Baute» qu.
auf ihren Terrains mittelst förmlicherprotokollarifcher Verhandlungen zu erwirkenund der König¬
lichen Negierung in Aachen fchlcunigst einzureichen. Der Königlichen Eisenbahn-Direktion foll
demnächst weiter Bescheid zugehen.

Sodann machteder Bürgermeister a. D. Iungbluth zu Iülich darauf aufmerksam, daß
auch ein Theil des zum Revier des Försters Stege zu Altenburg (Forsterei Stetteruich) gehörenden,
bei den Grundstückenvou Arnold Hahn im weiheu Hause zu Altenburg ziemlich nahe an die
Roer herantretenden KöniglichenWaldes durch die beabsichtigte Nocrregulirung werde mit geschützt
werden, und daß derselbe deshalb in das Gebiet der zu bildendenGenossenschaft mit hineinzuziehen
fein dürfte.

Diesem Antrage, der nicht ungerechtfertigterschien, soll näher getreten werden.
Schließlichwurde vom MühlenbesitzerRen noch darauf hingewiesen, daß desgleichen der

Damm und die Brücke der Aachcn-IülicherEisenbahn, wenngleich bereits einzelneSchutzbauten
(indessen nicht immer in richtiger Weife) ausgeführt feien, durch die projektirte Noerregulirung
einen besseren Schntz erhalten und Nutzen haben werde, und deshalb die Aachen-IülicherEisenbahn-
Gesellschaftin die zu bildende Genossenschaftmit aufgenommen und zu den Kosten mit heran¬
gezogen werden müsse.

Dieser Antrag konnte ebenfalls nicht als unbegründet erachtet werden, und ist dem bei¬
geordnetenBürgermeister Esser aufgegebenworden, dafür zu forgen, daß die genannte Eiseubahn-
Gefellschcift zu den ferneren Verhandlungen wegen Bildung einer Genossenschaft mit cingelade»
und bezw. mit ihr wegen Eintritts in die zu bildeude Genossenschaft und Leistung eines ange¬
messenen Kostenbeitragesverhandelt werde.

13. Bei der Broicher Mühle wurden die Beschädigungen der Roer besichtigtund dem
anwesendenUfereigenthümer Herrn Frciherrn von Diergardt technifche Rathschläge gegeben, wie
er sich gegen fernere Befchädigungenzu fchützeu habe.

14. Auf der Strecke von der Vracheln'er Brücke bis zur Orsbecker Brücke, namentlich
auch an der Rathheimer Brücke fanden sich mehrfachBaumstümpfe und bezw. Strauchwerk im
Stromstriche der Noer, welche eutferut werden müssen.

15. Am Ufer des Herrn von Sand befanden sich zwei zu lange und unrichtig angelegte,
schadenbringende Buhnen. Diese müssen etwas verkürzt und in die richtige Lage mit geringer
Neigung gegen den Strom gebrachtwerden.

16. Das Projekt der Regulirung der Noer von Unterbruchbis Orsbeck (Projekt I. 5 der
Registratur vom 15. Mai 1882) wurde nach den vorliegendenPlänen eingehendbesprochen und
von den Technikern erläutert. Namentlich wurde von den Technikern dargelegt, daß aus den
schon oben angeführten Gründen eine fchnellereZuführung des Hochwassersnach den weiter
unterhalb liegendenFluhstreckeuund ebenso ein vermehrtes Uebertreten des Wassers nicht statt¬
finden werde und zwar um fo weniger, da die Sohle des Flußbettes sich im Vergleich zu ihrer
jetzigen Höhenlagenamentlich im obern Theile um etwa 2 Fuß vertiefeu werde. Das ausge¬
arbeitete Projekt wurde demnachim Allgemeinengebilligt, für gut befunden und dessen Ausführung
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ohne weitere Einwendungen für wünschenswert!) erachtet. Im Einzelnen ergab sich bei der örtlichen
Besichtigung, daß eine Erhöhung der Sohle der in dem neu projektirten Sommerdeiche vorgesehenen
Lücke, wie der Bürgermeister Noethlichs zu Dremmen Anfangs wünschte, nach der Beschaffenheit
des Terrains nicht nothwendig, daß dagegen in folgenden Punkten eine Vervollständigung des
Projekts zweckmäßig sei, nämlich:

a. daß der sogenannte alte Haaker Sommerdeich am linken Ufer bis zu der von Heins¬
berg nach Wassenberg führenden Ehaussee verlängert;

d. daß der Stromlauf da, wo er jetzt ganz senkrecht auf das rechte Ufer stößt, noch
etwas mehr als im Projekte abgerundet uud

o. daß der nahe am rechten Ufer theils noch vorhandene, theils abgetragene Schutzdeich
bei Vogelsang zu Unterbruch wieder hergestellt uud noch etwas verlängert-

<1. daß der ini Projekt unterhalb der Orsbeck'er Brücke als wünschenswert!) bereits
angemerkte Durchstich auch wirklich ausgeführt werde.

17. Auf der Strecke von Hilfarth abwärts bis Orsbeck endlich wurden auch einzelne
schon vor mehreren Jahren nach richtigen technischen Prinzipien angelegte Korrektionswerke
(Buhnen) besichtigt. Es ergab sich, daß sich diese Werke fortdauernd sehr gut bewährt hatten
(olr. Registratur vom 15. Mai 1882 Nr. II 11 und 12). Nach der Aussage des Bürgermeisters
Nüthlichs haben diese Werke verhältnißmäßig nur sehr geringe Unterhaltungskosten erfordert.

Die unterhalb Hilfarth am linken Ufer der Noer belegenen Grundstücke der Erben
Matzerath befanden sich noch immer stark im Abbruch, da hier Uferschutzbauten ungeachtet der
Empfehlung der Königlichen Negierung in Gemähheit der Registratur vom 15. Mai 1882 seither
nicht vorgenommen worden waren.

An der Orsbeck'er Brücke wurde die Vereisung der Noer beendigt.

Zur Beglaubigung:
gez.: von Hoffmann, Kruse, Ewald.

Nr. 2«.

Düsseldorf, den 27. November 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

Aenderung des Aufbringungsnwdus der Proviuzial-Umlage im Hinblicke auf
das Gesetz vom 14. Mai 1885.

Nach Erlaß des Gesetzes, betreffend Ueberweisung von Beträgen, welche aus landwirth-
schaftlichen Zöllen eingehen, an die Kommunalverbände von: 14. Mai 1885 hat der Provinzial-
Verwaltungsrath das in der Anlage ^ angeschlosseneSchreiben ä. ck. Düsseldorf, den 1. Juni
1885 durch den Laudes-Direktor an die sämmtliche» Landrnthsämter der Provinz richten lassen. ^5s<? ^

21
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Mehrere Kreise habe» das in jenem Schreibe» enthaltene Anerbieten angenommen u»d
sich mit der Verrechnung der Umlage auf die zur Neberweisung gelangenden Summe» ein¬
verstanden erklärt.

A»dererscits sind aber Bedenkengegen die rechtliche Znlässigkeiteiner solchen Anrechnung
auf Grund eines Kreistagsbeschlusseslaut geworden, insbesondere auch mit Rücksichtauf den
Umstand, dah die Untervertheilung der nach dein vorcitirte» Gesetzeden einzelnenKreisen über-
wiesenen Sunnnen ans die Gemeinden nach einein andeem Maßstabe, wie die Vertheilung der
Prouinzial-Umlage zu erfolgen habe.

Während nämlich die Provinzial-Umlage nach dem Maßstabe der direkten Staatssteuern
mit Ausschlußder Steuer vom Gewerbebetriebeim Umherziehen,unter Berücksichtigungder durch
das Gesetz von: 11. Juli 1822 gewährte» Befreiungen erhoben und nach diesem Maßstabe auf
die Gemeinden untervertheilt wird, ist im §. 3 des Gesetzes vom 14. Mai 1885 die Vertheilung
auf die Kreise, sowie die Untervertheilung auf die Gemeinden zu ^/» der in den einzelnenKreisen
(resp. Gemeinden) aufkommenden,bezw. fingirten Grund- und Gebäudesteuerund zu '/8 nach der
Civilbevölkerungvorgesehen.

Um die hieraus sich ergebenden Schwierigkeiten auszuränmen, sowie um ferner eine
Gleichmäßigkeitin der Erhebung der Provinzial-Umlage in allen Provinzen des Staates und
insbesondere auch mit dem in der Prouinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875 vorgesehenen Maß¬
stabe herbeizuführen,erachteteder Provinzial-Verwaltungsrath eine Aenderung des Nufbringungs-
modus der Provinzial-Umlage im Sinne der Contingentirung auf die Kreise für angezeigt und
zweckmäßig.

Seitens des Landes-Direktors ist demnach das in der Anlage L beigefügteSchreiben
an den Herrn Ober-Präsidenten gerichtet worde», worauf die in der Anlage 0 angeschlossene
Antwort ergangen ist.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Hoher Provinzial-Landtag wolle unter Abänderung des Beschlussesdes 27. Provinzial-
Landtages vom 30. November 1881 beschließen:die allgemeine Provinzial-Umlage
nach dem Maßstabe der direkten Staatssteucrn mit Ausschluß der Steuer vom
Gewerbebetriebe im Umherziehe», u»ter Berücksichtigungder durch das Gesetz vom
II. Juli 1822 gewährten Befreiungen auf die einzelnenLand- und Stadtkreise zu
vertheilen nnd diesen die Art der Aufbringung ihrer Contingmte nach Maßgabe der
bestehenden gesetzlichenBestimmungenzu überlassen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtllgs-Marschall.
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Landes-Direktor der Rheinprovinz. Anlag e ^.
I«. 1296/85.

Düsseldorf, den 1. Zum 1885.

Bei Gelegenheiteiner Besprechungdes Gesetzes, betreffend Ueberweifungvon Beträgen,
welche aus landwirthschaftlichenZöllen eingehen, an die Kommunaluerbändevom 14. Mai 1885
(Huene'schesVerwendungsgesetz)wurde innerhalb des Provinzial-Verwaltungsraths darauf hinge¬
wiesen, wie die Prouinzial-Hülfskassebei der Ausführung diefes Gesetzes nach ihrer Bestimmung
den Kreisen von besonderem Nutzen sein könne. Da nämlich die Einnahmen aus dem vorbezogenen
Gesetzeden Schwankungen aller Einnahmen aus Zöllen uuterliegen, so darf wohl als fclbstver-
ständlich vorausgefetztwerde», daß die Kreife der Monarchie die jährlich eingehendenSummen
erst für das folgende Jahr zur Verwendung in ihre Etats einfetzen werden. Um die fofortige
sicherezinstragende Anlegung diefer Gelder für die Zwischenzeitzu erleichtern, sowie um alle
Kosten der Erhebung derselben zu vermeiden, wurde von dem Provinzial-Verwaltungsrath für
angezeigterachtet, die Provinzial-Hülfskassezu ermächtigen, sich den Kreisen gegenüber bereit zu
erklären, insofern die Kreistage diefes beschließen sollten, die auf die einzelnenKreise entfallenden
Summen für deren Rechnung direkt aus der Staatskasse kostenfrei zu erhebeu und vom Tage der
Zahlung bis zur Verwendung mit 3°/« zu verzinfen.

Um hierbei ferner den Nächstliegenden Zweck des besagten Gesetzes zu erreichen,sowie
jedes Hin- und Hersendenvon Geldern und die damit verbundenenZinsverluste und Kosten zu
vermeiden, hat der Provinzial-Verwaltungsrath die Provinzial-Hülfskasseauch ermächtigt, je nach
den, Beschlusse der einzelnen Kreistage neben der obigen Zinsenberechnungdie auf die einzelnen
Kreife untervertheilten Provinzial-Umlagen zunächst auf deren Antheile an den nach dem Vcr-
wendungsgesetze zur Erhebung gelangten Summen zu verrechnenund den eventuellenUeberschuß
zur Verfügung des jeweiligen Kreifes zu halten.

Wenn schon der aus Annahme des ersten Anerbietens resultirende Gewinn an Zinsen,
sowie die Ersvarniß an Nemifen, bei einer Gefammt-Einnahmevon ca. 3 Millionen Mark — welche
Summe für die Rhemprovinz nach den Motiven des Verwendungsgefetzesunterstellt worden ist —
nicht unerheblich genannt werden darf, fo trifft diefes in erhöhtem Maße bei letztgedachtem
Anerbieten zu. Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubte hierbei die vorangedeuteteVerweudung
indessen nicht nur de» Interefsen der Kreise, sondern auch dem Sinne des citirten Gesetzes
vor allen: entsprechend erachtenzu sollen.

Nach §. 4 des mehrbezogenenGesetzesmüssen nämlich die zur Ueberweisungan die
Kommunalverbände gelangenden Summen zunächst zur Erfüllung folcher Aufgaben verwendet
werden, für welche Seitens der Land- und Stadtkreife die Mittel durch Zufchlägezu den direkten
Staatssteuern oder durch direkte Gemeindesteuernaufgebrachtwerden.

Falls die überwiefenen Summen zu dem vorangeführtenZwecke keine Verwendung finden,
können dieselben in den Landkreisenauch

a. zur Erleichteruugder Schullasten der Gemeindenund
d. zur Gewährung von Beihülfen an Ortsarmenverbände — insoweit nicht die Land¬

armenverbände dazu verpflichtetsind —
auf Grund eines von der Aufsichtsbehörde genehmigtenKreistagsbeschlufsesverwendet werden.

Kommt ein solcher Verwendungsbeschluhuicht zu Stande, so müssen die nicht ver¬
wendetenBeträge an die Stadt- uud Landgemeindendes Kreises untervertheilt werdm.

21'
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In den östlichen Provinzen des Staates und zmn Theile auch in der Provinz Westfalen
hat den Kreisenvon jeher der Neubau und die Unterhaltung der sogenanntenKreisstrahen obge¬
legen. Es gibt nämlich dort nur folgendedrei KlassenöffentlicherWege:

1. Staats-, jetzt Provinzialstraßen,
3. Gcmcindewegeund
3. zwischen beiden Klassendie sogenanntenKreisstraßen, welche den in der Rheinprovinz

bestehenden Bezirksstrahenanalog sind.
Infolge des Baues und der Unterhaltung der Kreisstraßen sind die Kreise der älteren

Provinzen und zum Theil auch der Provinz Westfalen mit drückenden Abgaben belastet, welche
in der Form von Zuschlägenzu den direkten Steuer» vom Kreise erhoben werden. Die Erleichte¬
rung von diesen den Kreisen obliegenden Lasten bilden den Hauptzweck des sogenanntenHuene'schen
Vcrwendungsgesctzesund ist deshalb auch im al I des §, 4 des Gesetzes die Verwendung zu
diesem Zwecke obligatorischgemacht.

In der Nheinprovinz haben sich die Verhältnisse hinsichtlich der Wegelasten anders
gestaltet. Hier sind die den Kreisstraßen der älteren Provinzen entsprechenden Wege zunächst von
den Regierungsbezirken resp. Theilen derselbenund demnächst auf Grund des Allerhöchstgenehmigten
Regulatives vom 17. Januar 1876 von dein Provinzialvcrbande übernommen worden. Die
Unterhaltungskostendieser ehemaligen Bezirksstraßen (4490,85 Kiu) werden zur Zeit vou dem
Provinzialvcrbande bestritten und die hierzu erforderlichenMittel zunächst auf die Kreise und von
diesen auf die Gemeinden umgelegt. Diese Unterhaltungskostender ehemaligen Bezirksstraßen
bilden mit den Beträgen für die Verzinsung und Amortisation der Baukosten der sünf neuen
Prouinzial-Irrenanstalten die zur Zeit zur Erhebung gelangendeProuinzial-Umlage, indem alle
übrigen Ausgaben der prouinzialständischenVerwaltung aus den Dotationsrenten und eigenen
Einnahmen des Prouinzialverbandes bestritten werden. Hieraus folgt, daß in der Rheinprovinz
die Provinzial-Umlage — abgesehen von den geringen Veitragskosten zur Erbauung der neuen
Irren-Anstalten — eine Last darstellt, welche in den anderen Provinzen des Staates von den
Kreisen für denfelben Zweck, d. h. zur Unterhaltung der den Bezirksstrahen analogen Kreis¬
straßen als Kreissteuern durch direkte Zuschläge zu den Staatssteuern aufgebrachtwird.

Wenn nun nach Absatz 1 §. 4 des mehrcitirten Gesetzes vom 14. Mai cr. die vor¬
erwähnten Kreislasten in erster Linie aus den überwiesenenSummen bestritten werden müssen,
so entsprichtes gewiß nur dem Sinne und Geiste des gedachtenGesetzes, wenn in der Rhein¬
provinz die Verwendung in ähnlicher Weise, d. h. zur Entlastung von den auf die Kreise in
Form der Provinzial-Umlage vertheilten Wegelasten, erfolgen würde.

Da der Wortlaut des citirten Gesetzes indessen das in der Nheinprovinz bestehende
besondereVerhältniß, resp, die hier an Stelle direkter Kreisabgaben getretene Provinzial-Umlage,
nicht berücksichtigt hat, da ferner auch HierselbstVerwendungsbeschlüsse zu den Zweckendes Absatzes
22. und K. wohl nur in seltenen Fällen vorkommendürften, fo wird die in al. 3 des Gesetzes
vom 14. Mai cr. vorgeseheneUnteruertheilung auf die Gemeinden wohl die Regel bilden.

Unter diefer Voraussetzung wird sich bei Ausführung des Verwendungsgefetzesin der
Nheinprovinzdie thatsächlicheFolge ergeben, daß die Kreise in Zukunft auf der einen Seite die
Provinzial-Umlage als Passivposten und auf der anderen Seite die auf Grund des Gesetzes
vom 14. Mai cr. überwiesenen Summen als Aktivposten auf dieselbe» Gemeinden unter-
zuvertheilenhaben.
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Es dürfte mm gewiß diese Operation eben so sehr erleichtern, wie dem Interesse der
Kreise und Gemeinden gleichmäßig entsprechen,wenn an Stelle der Erhebung der mtirlichen
Summe Seitens jeder Gemeinde und deren demnächstigen Wiederabführung an die urovinzial-
stiindische Verwaltung zur Deckung der Provinzial - Umlage, die Eingangs vorgeschlagenedirekte
Ueberweisungder betreffendenSummen für Rechnungder einzelnen Kreise an die diesseitigeVer¬
waltung erfolgte.

Diese Verrechnungder erhobenenBeträge auf die Provinzial - Umlage würde auch die
wirksamsteEntlastung der Kreise und Gemeindendarstellen, indem dadurch in jedem Gemeinde-
Budget ein Ausgabepostenentfällt und damit der Gemeinde die Möglichkeitgeboten wird, die
Gemeindeabgabenherabzusetzen oder andere dringendeAusgaben zu bestreiten. Es läßt sich deshalb
auch nur annehmen, daß die Gemeinden selbst jene Verrechnung auf die Umlage jeder anderen
Verwendung vorziehenwerden.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt ferner zu der Annahme berechtigt zu fein, daß
auch die Königliche Staatsregierung den obigen Vorschlägen resp der direkten Abführung der
überwiesenenSummen an die Provinzial-Hülfskasscfür Rechnung der Kreise zustimmen werde.

Indem Euere Hochwohlgeboren ich ergebenst ersuche, das vorstehende Anerbieten nebst
Motivirung gefälligst zur Kcnntnißncchme der nach dem mehrcitirtenGesetze zu bildenden Kommission,
sowie des Kreistages bringen zu wollen, füge ich noch eine Uebersicht über die nach der Vorlage
der Königlichen Staats-Negicrung auf die einzelnen Kreife voraussichtlichentfallenden Summen aus
der fragliche» Ueberweifung,im Verhältniß zu der Provinzial-Umlagepro 1885/86 bei. Aus dieser
Uebersicht ergibt sich, daß in der überwiegendenMehrzahl der Kreise die bei Zugrundelegung
einer Gesammt-Einnahme von 20 Millionen Mark aus dem sog. Huene'schenGesetzezur Ueber¬
weisung gelangende Summe die Provinzial-Umlage übersteigt. Es dürfte indessen zu erwarten
sein, daß die zur Ueberweisungkommenden Summen aus den Zollerträgen sich höher belaufen
werden, und daß fomit zur freien Verfügung der Kreise ein höherer Betrag nach Abzug der
Umlage verbleiben wird, als dieses die beiliegende Zusammenstellungergibt, zumal da eher ein
Sinken als ein Steigen der Provinzial-Umlage für die nächsten Jahre zu erwarten ist. Einer
gefälligen Benachrichtigungüber den ergehendenBeschlußdes dortigenKreises sehe ich seiner Zeit
ergebenst entgegen.

Der Landes'Direktor der Rheinprovinz:
gez.: Klein.

An
die sämmtlichenKöniglichenHerren Landräthc

der Provinz.
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Zu Anlage ^,
Vergleichende Uebersicht

über

die nach dem Gesetze vom 14. Mai 1885 aus Zolleinnahmen bei Zugrundelegung
einer Gesammtsnmme von 20 Millionen Mark auf die einzelnen Kreise der Rhein»
Provinz voraussichtlichentfallenden Beträge, im Verhältnisse zu der von den einzelnen

Kreisen pro 1885/86 aufzubringenden Provinzial-Umlage,

?,

Namen der Kreise.

Provi«zial-Umlaa « Pro «88 5 ««

für Verzinsung
und Amortisation
der Anleihen zum

Vau der Irren¬
anstalten,

-5-^

Zuschuß zum
Straßenfonds

(Unterhaltung der
ehemaligen

Nezirtsstraßen).
^ 4

Summe,

^ ^.

Antheil an den
nach dem Gesetz

vom 14. Mai 1885
zu überweisenden

Summen.

^

2
3
4
5
6
7
8
9

X»
II

l
2
3
>!
5
6
7
8
9

10
, !
!2
IN

I. UcgierungsbezirK Aachen.
Aachen Stadt

„ Land
Dürm. . .
Erkelenz . .
Eupen . . .
Geilenkirchen,
Hemsberg, ,
Iülich . , ,
Malmedn . ,
MoiNjoie . ,
Schleiden . .

Summe

Adenau ,
Uhrweiler
Altenkirchen
Coblenz .
Cochem
Kreuznach,
Manen
Meisenheim
Neuwied 7
Sinnnern.
St. Goar
Wetzlar .
Zell . .

II. Regierungsbezirk Coblenz.

20 262 24 115190 99 135 453 23 81468 —
8 926 41 50 746 70 59 673 11 66 222 —

10 832 06 61580 31 72 412 3? 64 104 —
4 380 90 24 905 46 29 286 36 35 281 —
3 076 95 17 492 50 20 569 45 19 309 —
2 83? 79 16 182 84 18 970 63 23 988 —

2561j09 14 559 82 17 120 91 22 981 —
6 604 l 08 37 544 23 44 148 31 50013 —
2 066 79 11749 72 13816 51 16 985 —

968 49 5 505 85 6 474 34 8 784 —
2 645 30 15 038 52 17 683 82 24 854 —

65 162 10 370 446 94 435 609 04 413 989 —

Summe

899 83 5 115 55 6015 38 10 976 —
3 263 22 18551 40 21814 62 23 719 —
3 390 50 19 274 99 22 665 49 30 616 —

10 890 22 61910 98 72 801 20 61461 —
2 674 45 15 204 28 17 878 73 23 308 —
8 160 91 46 394 80 54 555 71 52 443 —
5 761 25 32 752 73 38 513 98 43 943 —
120? 40 6 864 0? 8 071 4? 9 542 —
6195 29 35 220 29 41415 58 43 943 —
2 52? 95 14 371 41 16 899 36 23 044 —
3160 95 17 970 04 21130 99 25 554 —
5 066 51 — — 5 066 51 38 330 —
2 15? 32 12 264 39 14421 71 18178 —

55 355 80 285 894 93 341250 73 405 05? —
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!^

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

I
2
3

6
?
8
9

10
11
12
13
14
15
16
1?
18
19
20
21

Namen der Kreise.

ProUinzial 'Umlage p r o 1888/»«

für Verzinsung
und Amortisation
der Anleihen zum
Nllu der Irren¬

anstalten ,
„//

Zuschuß zum'
Straßenfund«

(Unterhaltung der
ehemaligen

Vezirlsstraßen).

Summe,

^.

Antheil an den
nach dem Gesetz

vom 14, Mai 1885
zu überweisenden

Summen.

III. UegierungsoezirK Köln.
Vergheim.....
Bonn......
Köln Stadt . , , ,

„ Land , . . .
Euskirchen , . . .
Gummersbach . . .
Mülheim a, Rhein. .
Rheinbach ....
Sieg......
Waldbroel ....

Wivperfürth ....
Summe

Barmen.....
Cleve ......
Crefeld Stadt . . .

„ Land , . .
Duisb.urg ....
Düsseldorf Stadt . .

„ Land . .
Elberfeld.....
Essen Stadt . . . .

„ Land ....
Geldern .....
M.-Gladbach. . . .
Grevenbroich ....
Kempen .....
Lennep .....
Mettmann ....
Moers ....

Mülheim a. d. Ruhr .
Neuß ......
Rees .......

Solingen.....
Snmme

IV. UegierungsbezirK Düsseldor
13 424 32

7 722 39
10 986 19

3 448 81
5 523 94

18 451 61
6 26? 70

16 126 71
8 884 32
7 961 14
5412 74

11786 37
6 039 38
7 084 56
8 669 42
5 825 04
7 825 53

11855 11
6 394 79
8 939 85
7 941 04

186 570 96

76317
43 901
62 456
19 606
31403

104 897
35 631
91680
50 50?
45 259
30 771
67 005
34 333
40 275
49 285
33115
44 488
67 396
36 354
50 823
45144

1 060 65?

34
83
57
50
64
51
!>^!
48
40
X!
4!>
<!I
90
76
74
3!»
20
>!»',
!2
I«

Kl

89 741 66
51624 22
73 442 76
23 055 31
36 92? 58

123 349 12
41899 62

107 80? 19
59 391 72
53 220 30
36184 23
78 791 98
40 373 28
47 360 32
57 955 16
38 940 43
52 313 73
79 251 4?
42 749 21
59 762 95
53 085 88

1247 228 12

^ ^.

6 596 73 3? 502 4? 44 099 20 47 781 —
16 585 98 94 291 43 110 87? 41 70 792 —
55 451 99 315 244 93 370 696 92 173 825 —
14 759 21 83 906 19 98 665 40 100 036 —

6 448 42 36 659 33 43 10? 75 42 707 —
2 315 94 13 166 16 15 482 10 16 485 —
6 969 09 39 619 30 46 588 39 42 155 —
4 042 8? 22 983 72 2? 026 59 30 306 —
7 399 33 42 065 23 49 464 56 54 548 —
1 168 93 6 645 3? 7 814 30 10 938 —
2 086 33 11860 81 13 94? 14 16 241 —

123 824 82 703 944 94 827 769 76 605 814 —

70 250
52 352
43 074
23 584
26167
74 26?
44 437
73 381
34 836
64 221
40 738
72 270
44111
53 725
52 092
40 87?
55 848
81664
42 108
55 645
59 273

1104 920



168

Namen der Kreise.

Prsvlnzial°Umlage pro l»»5/» «

für Verzinsung
und Amortisation
der Anleihen zum
Bau der Irren¬

anstalten.

Zuschuß zum
Straßeufonds

(Unterhaltung der
ehemaligen

Nezirksstrahen).

Sumixe.

^ ^

Antheil an den
nach dem Gesetz

oom 14. Mai 1885
zu überweisenden

Summen.

l
2
3
4
5
6
?
8
9

10
11

12
13

V. Negicrungsbezirll Trier.
Bernkastel .....
Vitburg......
Daun .......
Merzig ......
Ottw eiler ......
Prüm.......
Saarbrücken .....
Saarburg .....
Saarlouis .....
Trier Landkreis....

„ Statdkreis a. Stadt
d. Vororte

St. Wendel.....
Wittlich ......

Sunnne .

I. RegierungsbezirkAachen
II.

III.
IV.
V.

Coblenz.
Köln .
Düsseldorf
Trier .

Summe .

3 344 39 19 012 86 22 35? 25 27 801 —
3 136 61 17 831 6? 20 968 28 30126 —
1414 10 8 039 15 9 453 25 16139 .—
2 703 50 15 369 39 18 072 89 23 180 —
3910 55 22 231 51 26142 06 33 639 —
1839 98 10 460 30 12 300 28 19213 —
8 78? 79 49 958 64 58 746 43 60 200 —
2 843 71 16 166 50 19010 21 23 951 —
4 890 72 27 803 76 32 694 48 39 665 —
4610 06 26 208 22 30 818 28 43 810 —
4191 85 23 830 73 28 022 58 24 769 —
1164 76 6 621 6? 7 786 43 — —
3 408 41 19 376 85 22 785 26 32213 —
2 839 89 16 144 78 18 984 6? 26 483 —

49 086 32 279 056 03 328142 35 401189

Wiederholung.
65 162
55 355

123 824
186 570
49 086

,0

82

32
480 000

370 446
285 894
703 944

1060 65?
279 056

94

94
i»;
03

2 700 000 —

435 609
341250
827 769

1247 228
328 142

«4
?:,
76
1^!
!!5

3 180 000

413 989
405 057
605 814

1104 920
401 189

2 930 069

Anlag e L.

Landes-Direktor der Nheinprovinz.
Io. 2607/85.

Düsseldorf, den 29. Oktober 1885.
Nachdem die Herren Ressortminister in dem Reskrivte vom 14. August 1881 erklärt

hatten, daß sie gegen einen Beschluß des Provinzial-Landtages, uach welchem die bis dahin in
hiesiger Provinz erhobenenverschiedenartigen Umlagen für das Irrenwesen und für den Straßenbau
durch eine einheitliche Provinzialumlage nach dem Maßstabe der direkten Staatssteuern mit Aus¬
schluß der Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen, unter Berücksichtigungder durch das
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Gesetz vom 11. Juli 1822 gewährten Befreiungen ersetzt werden sollten, (Anwendungen nicht
erhebenund geneigt sei» würden, die Genehmigung eines solchen Beschlusses AllerhöchstenOrts
zu befürworten, hat der 27. Prouinzial-Laudtag in seiner Sitzung vom 30. November1881 :«l 5.
I^ des Protokolls den Beschluß gefaßt:

„die allgemeinePrvuinzial-Umlage nach dein Maßstabe der direkten Staatssteueru mit
Ausschluß der Steuer vom Gewerbebetriebim Umherziehen, unter Berücksichtigung
der durch das Gesetz vom 11. Juli 1882 gewährten Befreiungen, zunächst auf die
Kreise und von diesen, nach demselben Maßstabe auf die Gemeindenzu vertheilen,
Letzteren aber die Art der Aufbringung ihrer Kontingente zu überlassen."

Durch den letzten Satz dieses Beschlussessollten insbesondere die Zweifel, welche über
die Art der Besteuerung für Provinzial-Umlagen in der Nheinvrovinz entstanden waren, aus¬
geräumt werden.

In den für die Erhebung von Provinzialumlagen bis dahin bestehenden Bestimmungen,als:
1. der Allerhöchsten Verordnung vom 13. Juli 1827 für die Landtagskosten,
2. der AllerhöchstenKabinetsordre vom 12. September 1868 für die Kosten d«,

Irrenwesens,
3. dem Gesetze vom 8. März 1871 für die Kosten des Landarmenwesensnnd
4. dem Allerhöchstgenehmigten Regulativ vom 17. Januar 1876 für die Kosteu der

Unterhaltung der ehemaligenBczirksstrahen
waren nämlich n<1 1 die „Gemeinden", ack 2 und 4 die „kreise und Gemeinden" uud
aä 3 die „Kreise" als Träger der Steuerlast bezeichnet.

Der Ausdruck nck 2 und 3, für welche Zwecke ausschließlich Provinzialumlagen erhoben
wurden, hat zu dem Zweifel geführt, ob damit nur eine Berechnung des Provinzial-Äbgabe-
Solls nach Kreifen und Gemeinden, oder eine Kontingentiruug auf die Kreise oder auf die
Gemeinden beabsichtigtwar. Diefer Zweifel sollte in Folge einer Anregung der Herren Nessort¬
minister durch den oben citirten Beschluß dahin ausgeräumt werden, daß die Vertheilung auf die
Kreife nur Behufs Unteruertheilung auf die Gemeinden zu erfolgen habe und die Letzteren somit
als Träger der Provinzial-Abgaben zu betrachtenfeien.

Dem bezogenen Beschlussewurde die erbetene AllerhöchsteGenehmigung unter dem
8. März 1882 ertheilt, und sind seither die Provinzial-Umlagen in Gemäßheit dieses Beschlusses
erhoben worden.

Wenn auch der Entwickelungsgang, welchen die Aufbringung der Provinziallasten in
der Rheinprovinz genommen hat, dem seitherigen Vcrtheilungsmodus wohl am meisten entspreche»
dürfte, so läßt sich andererseits nicht verkennen, daß in der jüngsten Zeit die Verhältnisse sich
geändert haben und nunmehr schwerwiegende Gründe für eine Aenderung der seitherigenAuf¬
bringungsart in dem Sinne der Kontingentiruug der Provinzial-Abgaben auf die Kreise sprechen.

Es kommt nämlich hier vor allen: in Betracht, daß das wesentliche Moment, welches
gegen die Kontingentirung der Provinzial-Abgaben auf die Kreise stets angeführt wurde, zwischen¬
zeitlich hinfällig geworde» ist. Dasselbe bestand bekanntlich darin, daß die Kreise in der Nhein-
prouinz nnr geringe eigene Eimmhme» besähe» uud deshalb geuöthigt wäre», die Prouinzial-
Umlage, insofern dieselbeauf die Kreife kontiugeutirt wurde, doch wieder auf Gruud der Kreis-
ordnung vom 13, Juli 1827, beziehentlichder AllerhöchstenVerordnung vom 9. April 1846, auf
die Gemeinde»zu reuartiren, oder aber in der Form von Zufchlägen zu den direkten Steuer»
als Kreissteueruo» den Kreiseingesessenenzu erheben und damit eine neue, bis jetzt iu der über-

22
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wiegendenMehrzahl der Kreise unbekannteAbgabe einzuführen. Inzwischen sind nun durch das
Gesetz, betreffenddie Ueberweisung von Beträgen, welche aus landwirtschaftlichenZöllen eingehen,
an die Kommnnalverbände, von« 14. Mni a,. «,-,, den Kreisen erhebliche (Annahmen überwiesen
worden, so dah dieselben nunmehr in der Lage sind, die Provinzial-Umlagcn aus den überwiesenen
Summen decken zu können, ohne zu einer Nepartition auf die Gemeinden, oder zur Erhebung
von Kreissteuern schreiten zu müssen.

Da in den übrigen Provinzen des Staates, in welchen die Prouinzialordnuug vom
29. Juni 1875 gilt, die Vertheilung der Provinzial-Umlage in Gemäßheit des §. I0tt der
citirten Provinzialordnung auf die einzelnen Vand- und Stadtkreise erfolgt, so muß nach
H. 4 des bezogenen Gesetzes vom 14. Mai cr. dort jene Last aus den zur Ueberweisung an die
Kreise gelangendenSummen zunächst gedeckt werden, während die Pruuinzial-Umlage in hiesiger
Provinz, weil sie nicht auf dem Kreife, fondern auf der Gemeinde ruht, nach dem Wortlaute
des in Rede stehendenGesetzes nicht unter die angeführten Verwendungszwecke fiel.

In Anbetracht diefes Umstandes, fowie im Hinblickedarauf, daß in der Nheinprouinz
die Prouinzial-Umlage — abgefehenvon den geringen Neitragskostenzur Verzinsung und Amorti¬
sation der Schuld für Erbauung der nenen Irrenanstalten — lediglich aus der Uebernahme der
Unterhaltung der den Kreisstraßen der anderen Provinzen analogen Vezirksstrahen ans
den Provinzialverband herrührt und eine Last darstellt, welche in den übrigen Provinzen des
Staates nicht von der Provinz, sondern von den Kreisen als direkte Kr eis last im Wege der
Kreissteuern aufgebrachtwird, und deshalb unter allen Uniständen unter die Verwendungszwecke
des Gesetzes vom 14. Mai 1885 zu subsummiren ist, hat der Provinzial-Verwaltungsrath den
Kreisuerbänden uorgefchlagen, die aus dein Gesetze vom 14. Mai 1885 zur Ueberweisung gelan¬
genden Summen zur Tilgung der Prouinzial-Umlage zu verwenden, um damit nicht nur eine den
Interessen der Kreise, sondern auch dein Sinne des mehreitirten Gesetzes vor Allem entsprechende
Verwendung jener Beträge und gleichzeitig eine Entlastung der Gemeinden zu sichern.

(c'i'i'.Anlnne.v.) Verschiedene Kreise haben das in Abschriftganz ergebenst angeschlossene desfallsigeAn¬
erbieten acceptirt, während andererfeits Bedenken gegen die Zuläfsigkeit der vorgeschlagenen An¬
rechnungans dem Grunde laut geworden sind, weil die Prouinzial-Umlage in der Nheinprouinz
formell keine Kreis-, fondern eine Gemeindelast darstelle, und deshalb der tz. 4 des Gesetzes
vom 14. Mai 1885 nicht ans die Prouinzial-Umlage angewendetresp, nicht für zulässig erachtet
werden tonne, ans Grund eines Kreistagsbcschlussesdie zur Ueberwcisung gelangendenSummen
zu dem in Rede stehendenZwecke zu uerwenden.

Um diesen Bedenkenden Boden zn entziehennnd zugleich die Verwendung der aus den
landwirtschaftlichen Zöllen zur UeberweisunggelangendenSummen in der einfachstenund dem
Sinne und Geiste des erwähnten Gesetzes zumeist entsprechenden Weise sicher zn stellen, dürfte
sich empfehlen,den Beschluß des 27. Prouinzial-Landtages über die Erbebung der Prouinzial-
Umlage dahin abzuändern, daß die Vertheilnng in Zukunft austatt ans die Meise und Gemeinden,
lediglich auf die Kreise erfolgen soll.

Für eine solche Abänderungder Anfbringnngsart der Prouinzial-Umlagescheint insbesondere
auch noch der Umstand zn sprechen, daß dieser Aufbringuugsmodus in §. 106 der Provinzial¬
ordnung, sowie im Gesetze vom 8. März 1871 hinsichtlichder Kosten des Landarmenverbandes
vorgesehen ist, nnd daß damit eine Gleichmäßigkeithinsichtlichder Erhebung der Provinzial-
Umlagrn innerhalb des Gebietes des Staates herbeigeführt wird.
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Unter diesen Umständen wird dre°seits beabsichtigt,den: a.u 29. konuneudeu Monats
zusamnm^endeu Provinzial-.andtage vorzuschlagen,den Beschlnn vom .0. November 1881

dahin abzuändern, ^ ^,^ P,ouinzial-U,nlage nach den: Maßstabe der direkten Staatssteuern
mit Ausschluß der Steuer vom Gewerbebetriebe im Umherziehen, unter Vernck-
sichtigu g er durch das Gesetz von. 11, Juli,182. gewährten Beftemngen auf dre
^ wn Land- und Stadtkreise vertheilt und diesen die Art der Aufbrmguug chrer

ontwaente nach Maßgabe der bestehenden gesetzlichen Bestimmungenüberlassen werde."
'"dessen eine dahin zielende Vorlage dem

^"" ^ , ? ,,„. ;., ^,,. «„„. !ss bedarf es für dense ben der Vcrgewls crung,

herbeiführeilzu wolle». ^. ^^^^.Aj^ktor der Rheinprovnlz:
Klciu.

An
den königlichen Ober-Präsidenten der Rheinprovinz,

WirklichenGeheimen Rath, Herrn Dr. von Bardeleben,^ Excellenz zu Loblenz.

Anlasse ci
Oberpräsidium der Rhelnprournz.

I.-Nr. 11U09.
Coblcnz, den 2li. November 1885.

.«ie ich Euer Hochwohlgeborenauf das gefällige Schreiben vom 29 Oktober d. Is.
^>e m) ^mr vu ) ^ ^ Münster des Innern und der Fumuzeu „ch

2«»7« ««'w., ,«»7',/' 7,, /Sch.«d« ««»h«.m' d.« Nh«m,ch°» Pr°m,,M
3^,5^m»°«»m 2 «««''« !«° «°Ich<«!"°hn.. », u,«w>w,w, Fr»«°

3^,^n « .^ w P^i!,w,.»,<«^ »' S.M,„, „. «ch«» °««,°«m, ,mch »,.
«" v» « MMmV«h°,>dlm,»m d°« P.«i,.Ml^,.d.««" «°m,.mh »°,«m,,,°,, h°<>.,, ,»«d«,.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz:
uou Bardeleben.

An
den Landes-Dlrektorder Rheinprovinz

Herrn Klein,
Hochwohlgeboren

Düsseldorf

22*
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Nr. 27. Düsseldorf, den 18. Juli 1885.

Referat,
betreffend

Uebernahme der von der Firma Pillcroy ck Noch zn Mettlach projektirten festen
Fahrbrücke über die Saar bei Mettlach auf den Provmzial°Straßenfonds.

Die Firma Villeroy & Noch zu Mettlach beabsichtigt, bei Mettlach im Zuge der Trier-
Saarlouis'er Provmzialstraße, woselbstder Verkehr von dem einen Saarufcr auf das andere
gegenwärtig durch eine Fähranstalt vermittelt wird, über die Saar eine feste Fahrbrücke auf
eigene Kosten zu erbauen, sofern

1. von Seiten des Staats die Erhebung von Brückengeldbis znr vollständigenAmorti¬
sation der Anlagekosten zugestandenund

2. die Brücke s. Z. nach Amortisation dieser Kosten Seitens der Provinz übernommen wird.
Die genannte Firma beschäftigt in ihren Fabriken zu Mettlach ca. 1500 Arbeiter, von

welchen annähernd der vierte Theil in verfchiedenenDürfern des linken Saarufers wohnt.
Letztere müssen, um ihrer Arbeit nachzugehen,zweimal täglich bei Mettlach vermittels der
vorhandenen Fähre über die Saar fahren. Schon bei gewöhnlichem Hochwasser kann nur bei
Tage übergesetzt werden, bei starkem Hochwasser nnd bei Eisgang ruht überhaupt der Fährbetrieb.
Im ersteren Falle müssen die betreffendenArbeiter vor Schluß der gewöhnlichen Arbeitszeit die
Fabriken verlassen,im letzteren Falle, da sie nicht zu den Fabriken gelangen können, ganz feiern.
Es wirkt dies auf den Fabrikbetrieb nm so störender, als die Arbeit vielfach Hand in Hand
gehen muß und deshalb darch das Wegbleiben der einen Arbeiter auch eine Anzahl anderer
behindert wird. Zur Abstellungdieser Uebelständc,durch welche insbesondere auch die erwähnten
Arbeiter insofern zu leiden haben, als sie dadurch au einer nicht unerheblichenAnzahl von Tagen
im Jahre ihres sonstigen Arbeitsverdienstes verlustig gchcu, hatte die Firma ursprünglich den
Bau einer Pnuatbrücke urojektirt. In Berücksichtigung jedoch, daß zur Herstellungeiuer allgemein
benutzbaren Ucberbrückung der Saar an betreffenderStelle nicht minder ein erhebliches öffentliches
Interesse vorliegt, ist die Firma bereit, um diesem allgemeinenInteresse entgegenzukommen, den
Bau einer festen Fahrbrückc unter de» Eingangs erwähnten Bedingungen zur Ausführung
zu bringen.

Was die spätere Uebernahme der Brücke Seitens der Provinz betrifft (die Bedingung
wegen des Brückengeldesgehört lediglich zur Cognition der Königlichen Staatsregierung), fo glaubt
der Provinzial-Verwaltungsrath den bezüglichen Antrag der Firma befürworten zu sollen, weil
die Trier-Saarlouis'er Provmzialstraße gegenwärtig an der in AussichtgenommenenBrückcnbau-
stclle durch die Saar unterbrochen ist, die neue Brücke somit die z. Z. getrennten Theile der
genannten Provmzialstraße in feste Verbindung bringen und so zur Folge haben wird, daß der
Straßenverkehr auch dann die Saar passiren kann, wenn wegen Hochwasser oder aus sonstigen
Ursachen eine Benutzungder Fähre nicht stattfinden kann, was einem sehr intensiven öffentlichen
Interesse entspricht,weil der Verkehr an betreffenderStelle auch abgesehenvon den Verhältnissen
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der Boch'schen Fabrik ein äußerst lebhafter ist. Die Königliche Regierung zn Trier hat sich auf
desfallsigeAnfrage gleichfallsdahin ausgesprochen, daß das au. Projekt der Firma Nilleroy <K Noch
einem fchon lange empfundenenund vielbesprochenen BedürfnisseAbhülfe fchaffen werde.

Der Umstand, daß die Brücke in den Traktus einer Provinzialstraße fällt, läßt es als
selbstverständlich erscheinen,daß dieselbe für den Fall der Uebernahmenach den Vorschriftenfür
Straßenbrücken resp, nach den maßgebendenAnforderungender Straßenverwaltung (in Eonlurrenz
mit den strompolizcilicbenVorschriften) gebaut werdeu muh, uud wird ferner eventuell da°
Vorhandensein eine« durchaus guteu Unterhaltungszustandes bei der faktifchen Uebernahme zu
bedingen sein.

Es darf hierbei ein Bedenken nicht unerwähnt bleiben, welches darin besteht, daß dre
Fürsorge für die Ueberbrückungöffentlicher Flüsse (die Saar ist an betreffenderStelle fiskalischer
Fluß) prinzipiell Sache des Staates ist. Aus letzterem Grunde sind auch beim Uebergauge der
Staatsstraßen an die Provinz derartige Fluhbrückenu. A. die Saarbrücken bei Saarbrücken,
Saarlouis, Eonz, die Moselbrücke bei Trier :c. im Eigenthum und der Unterhaltung des Staats
ucrbliebcn. Ferner hat der Provinzial-Landtag aus dem nämlichenGesichtspunktebei Beschluß¬
fassung über die Uebernahme der neu gebaute» Merzig-Waldwies'er Straße bestimmt,daß die
im Zuge dieser Straße liegende Saarbrücke bei Merzig von der Uebernahme in die ständische
Verwaltung ausgeschlossen sein soll. Der Provinzial-Verwaltungsrath ist indeß zu der Ansicht
gelangt, daß das bezeichnete Bedenken im vorliegendenFalle gegen die Erwägung zurücktrete,:
»Nisse, daß die projettirtc Brücke an der betreffendenStelle ein eminentes Bedürfniß und ans
das Zustandekommenderselben nnr dann zu rechnen ist, wenn die Provinz für die spätere Unter¬
haltung eintritt. Daß der Staat in absehbarer Zeit znr Befriedigung des qu. Nedürfuisses
übergehen resp, eventuell den Bau einer Brücke an der fraglichen Stelle zum Erfatz der vorhandeucn
Illhranstalt selbst in die Hand nehmen werde, erscheint vorerst nicht wahrscheinlich.Dazu kommt,
daß die in Rede stehende Brücke eventuellkostenlos der Provinz überwiesen werdeil soll (für
die vorerwähnte Brücke bei Merzig ist eine Baubeihülfc von 30 000 M. Seitens des Provinzial-
Verwaltungsrathes bewilligt worden), und kann es nach der Ansicht des Provinzial-Verwaltuugs-
mths nur höchst erwünschtsein, unter solchen Umständen in den Besitz des betreffenden Bauweck
zu gelangen.

Der Provinzial-Verwnltnngsrath hat daher in seiner Sitzung vom 20./22. Mai cr. sich
dahin schlüssig gemacht:

„die Uebernahme der von der Firma Villeroy & Boch projektirten festen Fahrbrückc
über die Saar bei Mettlach nach Amortisation der Baukosten unter der Bedingung
dem Provinzial-Landtage zu empfehlen, daß die Brücke mit den erforderlichen
Anschlüssender Trier-Saarlouis'er Provinzialstraße an dieselbe von der Firma nach
einem durch den Landes - Direktor zu genehmigendenProjekte gut und dauerhaft
ausgeführt und bis zum Zeitpunkte der Uebergabeordnungsmäßig unterhalten resp,
in durchaus gutem Zustande übergebenwerde",

und beehrt sich, mit gegenwärtigerVorlage bei dein hohen Provinzial-Landtageeine dcmentsprechende
Beschlnßfasfnugin Antrag zn bringen.

Der Provmzüü'Verwaltlmgsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird.

Landtags-Marschall
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«r. 2». Düsseldorf, im Oktober 1885.

Referat,
betreffend

die Bewilligung von Wittwen»und Naisengelderu an die Hinterbliebenender
PrnmnzinIstmßen.Anfseher Pietsch in Nheiuberg, Iacobus in Goesenroth, Heselnmnn

in Düsseldorf und des Stmßeu-Anfseher-Aspimnten Meyer zil Nntweiler.

Seit Emauiruug des Äiegleiucnts,betreffenddie Fürsorge für die Wittwen und Waisen
der prouinzialständischcnBeamten der Nheinprouinz, uom 11. Dezember 1883 sind im Bereiche
der diesseitigenStraßenuerwaltung einige Todesfälle von Beamten vorgekommen,in welchen nach
dem Wortlaute des Vorbezeichneten Reglements der Proviuzial-Vcrwaltungsrath zur Gewährung
von Wittwen- und Waisengeldern nicht kompetent war, eine derartige Fürsorge für die Hinter¬
bliebenen aber aus Gründen der Menschlichkeit, resp. Billigkeit dringrnd geboten erscheinen mußte.
Es handelte sich hierbei zunächst um drei Chausseeaufseher,welche zwar nach dem Erlasse des in
Nedc stehenden Reglements durch den Provinzial-Landtag, also nach dem 11. Dezember1883, aber
vor dem formellen Inkrafttretungs-Terminc, nämlich uor dem 1. April 1884 gestorben waren.

Der mit dem 1. Januar 1884 in den Ruhestand getretene Prouinzial-Strahenauffehcr
Pietsch in Rheinberg starb bereits am 3. Januar osnsä. :i. unter Zurücklassuug von einer Wittwe
und 5 Kindern unter 18 Jahren. Von dem im Februar 1884 verschiedenen Prouiuzial-Strahen-
aufseher Iaeobns zu Goeseuroth hinterblieb eine Wittwe nebst 9 Kindern unter 18 Jahren.
Der AufseherHcfelmmmin Düsseldorf verblich am 26. März 1884, also nur wenige Tage vor
dem Inkrafttreten des Reglements. Seine Familie besteht lediglich ans der Wittwe.

Da das Reglement vom 11. Dezember 1883, wie bereits erwähnt, nach §. 24 l. c
erst am 1. April 1884 zur Geltung gelangen sollte, so waren vorerwähnte Hinterbliebenenzum
Bezüge der reglcmeutsmähigenWittwen- und Waisengelder ohne Weiteres nicht berechtigt; der
Provinzial-Verwaltungsrath hat sich indessen mit Rücksicht ans den Umstand, daß das erwähnte
Reglement bereits vor dem Tode betreffenderAufseher uom Prouinzial-Landtage erlassen uud den
provinzialständischenBeamten bekannt gewordenwar, sowie in Netrachtnahmeder großen Hülfs¬
bedürftigkeitder HinterbliebenenPietsch und Iacobus, endlich im Hinblicke auf den Umstand, daß
Chllussceaufseher Heselmann nur einige Tage vor dem 1. April 1884 gestorben war, für verpflichtet
erachtet, den Wittwen Pietfch, Iacobus und Heselmann die regelmäßigen Wittwen- und Waisen-
gelder, nämlich den Hinterbliebenen Pietsch Witwengeld .......278 M. 66 Ps.

Waisengeld ....... 278 „ 6? „
Summe . ^ 55? M 33 Pf.

vom 1. März 1884 an;
den HinterbliebenenIacobus Wittwengeld ............ 151 M. 33 Pf.

Waisengeld ............ 272 „ 43 „
Summe . . 423 M. 76 Pf.

uom 1 April 1884 an
und der Wittwe Heselmann Wittwengeld ............243 M. 22 Pf.
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vom 1 'iNai 1884 an zu bewilligen, indem der Provinzial-Verwaltungsmth der nachträglichen
Mimmung des hohen Landtages zu diesem Vorgehen sicher sein zu können glaubte.

In Gemäßheit des ß. 1? ^. 1 des Reglements vom 1l. Dezember 1883 hat sodann
der Provinzial-Verwaltnngsrat'h in der Sitzung vom 16./18. März 1885. der Witwe und den
4 weniger als 18 Jahre alten Kindern des als Bauaufseher bei dem Straßen-Neubau Musch-
Schuld beschäftigt gewesenenund am 11. Februar 1885 in Antweiler verstorbenenStraßenauf-
seher-AsspirantenMeyer provisorischbis zum Znsammentritte des nächsten Provmzial-Landwges
das regelmäßige Wittwen- und Waisengeldbewilligt. .. ^

Der p Mever befand sich zur Zeit des Todes noch nicht in emer etatsmäßrgen und
pensionsberechtigtenStelle, weshalb den Hinterlassenendesselben Wittwen- und Waisengeldernicht
zustanden Der p. Meyer stand indessen 6 Jahre im ständischen Strahenaufsichtsdienste. Daß er
nicht ebenso, wie lange nach ihm in den Dienst eingetretene Aufsehemspirantenin eine etatsmähige
Chausseeanfseherstelle eingerückt war, kam lediglich daher, daß der p. Meyer wegen seiner beun
Nenban der Kreisstmhe Ottweiler-LebachgewonnenenErfahrungen und semer praktischen Brauch¬
barkeit als Bmmuffeher bei dem Straßen-Neubau Müsch-SchuldVerwendung gefunden hatte, und
daß es später dem dienstlichen Interesse entsprach, ihn nicht vor Beendigung und Abrechnung
dieses Neubaues aus gu. Stelle wegzunehmen.Anderenfalls hätte der p. Meyer, welcher sich stets
als pflichttreuund tüchtig bewährt, im Momente feines Todes Pensions erechtlgungbese,sennn
wäre der Anspruch seiner Hinterbliebenen ans den Bezug der reglementsmaßlgenWtttwen- und
Waisengelderaußer Zweifel gewesen. , ^„ ... .. «-, ^ -r

' Der Promnzial-Verwaltuugsrath war der Ansicht, daß der m durstigsten Verhaltmpen
lebendenFmnilie aus der besonderen dienstlichenVerwendung des Verstorbenen ein Nachtheü
billiger Weise nicht erwachsen dürfe.

Der Prouinzial-Verwaltungsrath beehrt sich zu beantragen:
Hoher Prouiuzial-Lcmdtag wolle die Bewilligung der reglementömäßlgenWMwen-

ünd Waisengelderan die Hinterbliebenender Strahenanfseher Pietsch, Iacobus uud
Heselmann nachträglich gutheißen und genehmigen, daß den Hinterbliebenen des
Strahenanfseher-Aspiranten Meyer die reglementsmäßigenWiitwen- und Wmsengelder
auch ferner gezahlt werden."

Der Provmzial-VerwMmgsratl).

, Wilhelm Mrst zu Wied,
Landtags-Marschall.



176

« r. 2». Düsseldorf, den 23. November 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

den Ausbau einer Promnzialstraße von Wermelskirchennach Habenichte

Der 2-l. rheinische Provinzial-Landtag genehungte in seiner 6. Sitzung vom 5. Juni
1874 die Uebernahme einer Verbindung der Köln-Schwelm'er Staatsstraße (jetzige Schlebusch-
Venenburg'erPromnzialstraße)vou Wermelskirchen angehend mit der Dabringhausen-Kaminerforst'er-
Höher Vezirksstrahe (zetzige Dhünwnld-Hückeswagen'crProvinzialstrnße) zum Orte Sonne uack
deren bezirksstraßenmäßigenAusbau auf den ostrheinischen Bezirksstraßenfonds. Nachdem Seitens
der Gemeinde Wermelskirchenverschiedene Versuche unternommen worden waren, zwischen diesem
Orte und Sonne eine Straßenlinie ausfindig zn machen, welcheden über den Bau der Vezirks-
strnßen, jetzt Provinzialstrahen, erlassenenBestimmungen hätte entsprechen können, nnd nachdem
mehrere derartige Projekte zur Vorlage gebracht worden waren, welche die Zusiimmuug des
Pruvinzial-Verwaltuugsraths nicht erlangen konnten, muhte die ursprüngliche Absicht des Aus¬
baues einer direkten Verbinduug zwischen Wermelskirchenund Sonne als nicht ausführbar auf¬
gegeben und eiue Verbindung der beiden vorgenannten Straßen auf eiuem nndereu Wege
gesucht werde».

Das Seitens des Bürgermeisteramtes zu Wermelskirchenneuerdings nebst Erläuternngs-
bericht und Kostenanschlagvorgelegte Projekt einer 5100 Meter langen Straße nach Habenichts,
in zwei Kilometer Entfernung von Sonne und ebenfalls an der Dhünwald-Hückemoagcn'er
Promnzialstraße gelegen, erfüllt den Zweck der früher beabsichtigten Verbinduug vou Wermels¬
kirchen nach Sonne vollständig, hat vor Letzterer aber den Vorzug eiuer nlleu Äuforderungen
entsprechenden Tracirung voraus.

Das Bürgermeisteramt Wermelskirchenstellt nun den vom Kreislaudrath zu Lennep
warm befürworteten Antrag:

„Der Provinzial-Lnndtag wolle beschließen, daß die Straße von Wermelskirchennach
Habenichts an Stelle der vordem beabsichtigten Verbindung mit Sonne als Promnzial¬
straße von 8 Meter Breite auf Kosten des Provinzialfondk durch die ständischen
Organe ausgebaut werde uud erbietet sich zu diesem auf 120 000 M. veranschlagten
Ansban den Grnnd und Boden sowie außerdem eine Summe von 15 000 M. ans
eigenen Mitteln herzugeben."

Begründet wird dieser Antrag zunächst durch die Bedeutung, welche diese Straße erlangen
wird, wie solches aus nachstchendeu Angaben hervorgehendürfte.

Durch die Entwickelungdes Eisenbahnnetzesin den bergischen Distrikten haben sich die
VerkehrsverlMnisscderselbengänzlichverschoben. Während, wie der Lauf der großen Straßen¬
züge in diefcr Gegend andeutet, vordem eine Verbindung nach dem Nheine, insbesondere nach
Köln den Interessen der Beuölteruug am meisten entsprach und solches auch in der Ausführung
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dieser Verbindungen einen Ausdruckgesundenhat, sind neuerdings die Interessen der landwirth-
schllftlichm Bevölkerungzumal der oberbergifchcn GemeindenBechem, Cürten, Olpe und Wipper-
feld des Kreises Wipperfürth, sowie Dhünn und Dllbringhcmsendes Kreises Lennep eng ver¬
bunden mit denjenigen der niederbergischenIndustriebezirke von Wermelskirchen,Remscheid :c.

Die nach dein Rheine führenden älteren Straßen liegen nun auf den Höhen, durch
scharf eingeschnittene tiefe Thäler von einander getrennt und meilenweit ohne Verbindung unter¬
einander, so daß die vorbenannten ackerbautreibenden Bezirke zur Erreichung ihres Absatzgebietes
in Wermelskirchen oder Nemscheidauf ausgebauten Straßen einen Umweg von 18 resp. 17
Kilometer zu machen gezwungensind, sobald die schlechteJahreszeit oder längeres Regenwetter
es unmöglich macht, die steil abfallenden, die engen Gebirgsthäler durchschneidenden Feldwege
zu Vassiren.

Obgleich die lange entbehrte Verbindung der bergischen Industriebczirke mit den acker¬
bautreibenden Gegenden die letzteren ziemlich lahm gelegt hat, so findet doch heute noch, nach den
Zusammenstellungender betreffendenGemeinde-Vorständeein Waarenaustausch zwischenden obigen
Bezirkenvon jährlich etwa 300 000 Centner statt, welcher ganz allein auf die projektirte Ver¬
bindung von Habenichtsnach Wermelskirchenangewiesensein wird.

Ohne Zweifel wird dieser Austausch aber ein weit lebhafterer sein, wenn geeignete
Verbindungen der in verzweifelten: Ringen um ihre Existenz begriffenen Landwirthschaftlohnenderen
Absatz eröffnen.

Würde durch den Bau der ueuen Straße einerseits dem Ackerbau eine bessere Gelegen¬
heit zu vortheilhafterer Verwerthung seiner Produkte und zu einer billigeren Beschaffung seiner
Bedurfsmittel gewährt, so knüpft sich andererseits an den besagten Straßen-Neubau die Hoffnung
einer Neubelebungder fast im Absterbenbegriffenen Industrie in den neu zu erschließenden Thälern
der Eifgen, der kleinen und großen Dhünn, und, bei weiterem Ausbau der Straße über das
Dhünnthal hinaus, auch des Sülzbaches. Manche in diesen Thälern liegende kleine Etablissements
find wegen Mangel an Kommunikationsmittelnzu Grunde gegangen, andere fristen kümmerlich
ihr Leben, weil an Kosten für den Transport des Rohmaterials und der fertigen Waare das
verloren geht, was im anderen Falle einen lohnendenErwerb geliefert hätte. Mit dem Ausbau
der projektirtenStraße werden diefe Verhältnissesich gänzlich ändern und werden die verminderten
Transportkosten diese kleinen Etablissementswieder konkurrenz- und lebensfähig machen.

Die Hausindustrie der ackerbautreibendenBezirke des oberbergischcn Landes beschäftigt
nach den amtlichen Erhebungen etwa 500 Personen, welche zum Verkauf ihrer Produkte und zur
Beschaffungvon Rohmaterial jetzt gezwungensind, auf steilen Fußwegen die Thäler des Eifgen-
und des Dhünnbaches zu kreuzen und Waaren sowohl als Rohmaterial auf dem Kopf oder dem
Rücken zu transportiren, wenn sie auf kürzestem Wege ihre AbsatzgebieteWermelskirchenoder
Lennep erreichenwollen. Alle diese Arbeiter werden demnächst die neue Straße benutzen und
dann ohne Zweifel auch andere und billigere Transportmittel finden als ihre eigene Person.

Kann nun einerseits die große Bedeutung der projektirten Straße für die Erhaltung der
Lebensfähigkeitund den erneuteu Aufschwung der betreffenden Bezirke auch nicht bestritteu
werden, so muh andererseits zugegeben werden, daß die Gemeinde Wermelskirchen,auf deren
Banne die in Frage stehende Straße ausschließlich zur Ausführung kommt,' der beregten Vortheile
zum geringerenTheile nur sich zu erfreuen habe» wird, während der Hauptuortheil den am Straßen¬
bau nicht betheiligten Gemeinden Dabringhmifen, Dhünn, Olpe, Cürten, Bechem und Wipperfürth
zufallen muß.

28
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Theils aus diesem Grunde, theils «der auch mit Mcksichtauf die wenig günstige«finan¬
ziellen Verhältnisseder Gemeinde, iu welcher die Kommunallastcn 217"/« der direkten Steuern
betragen, hat die Gemeindevertretungvon Wermelskirchendie Uebernahme des Baues auf Pro¬
vinzialfonds beautragt und den Beitrag der Gemeinde auf die Kostcudes Grunderwerbs und die
einmalige Zahlung von 15 000 M. beschränken zu sollen geglaubt.

Indem der Provinzial-Verwaltungsrath deu vorstehendenAngaben über die Bedeutung
des Ausbaues einer Provinzialstraße von Wermelskirchennach Habenichts nur ganz beitreten
kann, glaubt derselbedoch die Leistungsfähigkeitder Gemeinde Wermelskirchennicht fo gering
erachtenzu solleu, als daß der Provinz ein so erheblichesOpfer für den Ausbau einer Straße
von mehr oder weniger eng begrenzter Bedeutung wie hier gewünscht wird, auferlegt werden
könnte, Derfelbe ist vielmehr der Ansicht, daß die Gemeinde den Bau werde übernehmen können,
wenn der Letzteren eine Prämie von 4000 M. pro Kilometer aus Provinzialfonds in Aussicht
gestellt würde und beehrt sich daher, in Anbetracht des Nmstandes, daß bereits durch vor¬
stehende Zuwendung und durch die Uebernahmeder Unterhaltung der fertig gestellten Straße auf
Provinzialfonds der Gemeinde eine erhebliche Erleichterung zu Theil wird, daß es ferner wohl
gelingen dürfte, die anderen betheiligten Gemeinden zu namhaften Beiträgen für den Straßenbau
zu gewinnen, und endlich, daß es uicht erforderlichfein wird, dem neuen Verbindungswegeeine
Planumsbreite von 8 in und eine Steinbahnbreite von 5 in zu geben, wodurcheine ganz erheb¬
liche Verminderung der Baukosten herbeigeführt werden kann, dem Prouinzial-Lcmdtageden Antrag
zu unterbreiteu:

Hoher Landtag wolle beschließen:
1. „daß an Stelle der vom 24. rheinischen Prouinzial-Landtage in Aussicht genommenen

Uebernahme einer Straße von Wermelskirchen nach Sonne nach deren bezirks-
strahenmähigenAusbau auf den ostrheinischen Bezirksstrahenfondsnunmehr die Ueber¬
nahn« einer von Wermelskirchennach Habenichts auszubauenden Straße auf den
Provinzialstraßen-Unterhaltungsfondszu treten habe;

2. daß der Ausbau dieser Straße in einer Breite von 6 Meter und mit einer Stein¬
bahnbreite von 4 Meter zu erfolge» habe und

3. daß, die Zustimmung der Gemeinde Wermelskirchenvorausgesetzt, der Bau dieser
Straße durch die provinzialständischenOrgane auf Kosten der betreffeudenGemeinde
abzüglichder Prämie bewirkt werde."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landwgs-Marfchall.
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Düsseldorf, den 1. Dezember l885.

Referat
des Prouinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die Petition der Gemeinde Niederzier,Kreis Dnren. um Nebernahmeder Prämienstmhe
von Niederzier nach Kranthausen ans den Provinzialstraßmfonds.

Der Gemeinderath von Niederzier, Kreis Dnren, hat sich in der Petition ä, ck Niederzier,
den 14. November cr. an den Provinzial-Landtag mit dem Antrage gewandt, die Uebernahme
der Prännenstrahe von Niederziernach Station Kranthausen (der Duren-Iulicher Eifenbahn) ans

"" ^^^se^g^ daß die gu. Straße (mit Ausnahme einer wzen
Strecke inne halb der Gemeinde Kranthausen) von der Gemeinde Niederzier v°r ^ 10^ahren
mit dem erheblichen Kostenaufwand«von 25 000 M., m der Voraussetzung der baldigen Ueber¬
nahme als Vezirksstraße gebant worden sei, daß dieselbe für mehrere Ortschaftenden Zufu rweg

bilde, dah ferner sämmtliches "est für

die angrenzendenProvinzialstraßen Niederzier-Mettermchnnd^temstrah-Kottemch «w r qu.
Straßenstrecketransportirt und dadnrch deren Unterhaltung erschwert werde, endlich daß die finan¬
zielle Lage der G^nde Niederzier eine Entlastung durch Abnähn« der Unterhaltung betreffender
Straße wünfchenswerthmache, .< , ^ ^.. .^... <,>? >, ,w

Die au Petition hat dem Provinzial-Verwaltnngsrathe ui der Sitzung vom 27. d. M.
zur Vorprüfung vorgelegenund beehrt sich derselbe sein Gntachten dahin
Rede stehende Straße nicht geeignet erscheint, um zur Uebernahmeals Provmzmlstrahe empfohlen
weiden zu können. „ n<?^ ;« K»»

Die Straße hat im Ganzen nur eine Länge von 2888 «,, wovon 2659 «i n der
Gemeinde Niederer und 229 rn in der GemeindeKrauthaiifen belegen sind Zum Ausbau
derselben wnrde zwar eine Staatsprämie von 3 M. pro laufenden Meter bewilligt ,edoch ist m
Zusicherung der Uebernahme als Vezirksstraße, worauf die Gememde sich für ihre vorerwähnte
Voraussetzungberufen könnte, nicht ertheilt worden. . . . . ^ . „ >> <.. .

Daß die Straße in Rücksicht des Verkehrs ein mehr wie lokales In eresse darbiete, kann
ungeachtetihrer Eigenschaft als Zufnhrweg zum Bahnhofe Kraut ausen mcht behauptet werden,
da hauptsächlich nur die Gemeinde Niederzier(126? Seelen) ans diefe Verbmdwig angewiesenit.
Für die benachbarteGe.neinde Hambach, sowie für die außerdem noch " Betracht kom'nmde
Gemeinde Steinstraß ist in den bestehenden Provinzialstraßen eme nnr unerheblich längere Ver¬
bindung mit der Eisenbahn beziehungsweisemit dem Bahnhofe Iulich vorhanden für die
Gemeinde Oberzier aber mit dem Bahnhofe Krauthaufen felbst über Stommeln und Huchem,
abgesehen davon, daß bei letzterem Orte die Einrichtung einer eigenen Station in Aussicht steht,

23'
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so daß als« das wesentlichste Erforderniß für die eventuelle Uebernahme,das Vorhandensein eines
größeren allgemeinenVerkehrs, bei der in Rede stehendenStraße augenscheinlichfehlt. Ebenso¬
wenig wird aber die Uebernahme durch die Verhältnisse der fast ausschließlich betheiligten
Gemeinde Niederzier motiuirt. Letztere ist sogar als sehr wohlstehendzu bezeichnen(sie hat
350 1iÄ Eigenthum mit einem Neinertrage von 15 000 M. und erhebt nur eine mäßige Umlage)
und jedenfalls in der Lage, ?die in ihrem Interesse liegende Unterhaltung der qu. Straße auch
fernerhin ohne Schwierigkeitfelbst zu tragen.

Aus diesen Erwäguugen sieht sich der Provinzial-Verwaltuugsrath, welcher sich bereits
früher den in der qu. Petition erwähnten mehrmaligen Anträgen der GemeindeNiederzier gegen¬
über in gleichem Sinne ausgesprochenhat, auch jetzt wieder außer Stande, die in Rede
stehende Uebernahme seinerseits befürworten zu können, glaubt vielmehr den Antrag nehmen
zn müssen:'

„Hoher Prouinzial-Landtag wolle die Ablehnung der vorliegenden Petition der
Gemeinde Niederzierbeschließen."

Der Promnzial'Verwaltungsmth.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.

Nr. 3l.

Nachweisung
der zu neuen Bewilligungen disponiblen Mittel des Ständefonds

nebst einer

Zusammenstellung
der vorliegenden Anträge auf Bewilligungen aus dem Ständefonds.

384/85 . . . 211749 M,
. 142 500 M.

54 400 „ 88 100 „

Die Einnahme» des Ständefonds bis zum t. April 1888 sind folgende:
1. Bestand am Schlüssedes Nechuungsjahres 1884/85 . . . 211749 M. 90 Pf.
2. Etatsmäßige Einnähn« pro 1885/86 ncl

abzüglichder etatsmäßigen Ausgabe aä
3. Bestand der Verwaltung des Rittergutes Desdorf Ende 1884/85,

welchernach dem Referate IV 81 zur Deckungder aus dem
Ständefonds bestrittenen Neu- und Umbankostenim Betrage
von 41 300 M. vereinnahmt werden soll ....... 13 038 „ 93 „

(Die weiteren Ueberschüsse sollen ebenfalls dem Stände¬
fonds zugeführt werden, sind indessen jetzt noch nicht näher
zu beziffern.) ____________________

Zu übertragen 312 888 M. 83 Pf.
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Ucbertmg 312 888 M. 88 Pf.
4. Etatsmäßigc Einnahme pro 1886/87 (etr. Anlage IV zum

Haupt-Etat) ................ 120000 „ — „
5. Etatsmähige Einuahme pro 1887/88 (ofr. Anlage IV zum

Haupt-Etat) ................ 120000 „ — „
6. Nach dem Vorschlageim Haupt-Etat, Tit. III, po». 4 der

Ausgabe, sollen in den Jahren 1886/87 und 1887/88 zur
Verstärkung des Ständefonds aus der laufenden Kreisrente
überwiesenwerden .............. 59 508 „ 67 „

Summe . . 612 397 M. 50 Pf.
Die Ausgaben des Ständefonds bis zum 1. April 1888 siud

folgende:
Nach dem als Anlage IV zum Haupt-Etat pro 1886,88 vor¬

liegendenSpezial-Etat des Ständefonds sind an Bewilligungen früherer
Landtage voraussichtlichzu zahlen:

1. im Jahre 1885/86...... 178622 M. 32 Pf.
2. „ „ 1886/8? ...... 38637 „ 71 „
3. „ „ 1887/88 ...... 14 196 „ 62 „ ---231456 „ 65 „

Bleiben . . 380 940 M. 85 Pf.

Der 29. Provinzial-Landtag hat dem RheinischenVerein wider
die Vagabundeunoth zum Zwecke der Gründung von Arbeiterkolonien
zinsfreie Darlehen im Betrage von 200 000 M. zur Verfügung gestellt,
deren Zinsen aus den, Ständefonds zu zahlen sind, resp, die etatsmähigen
Einnahmen des Ständefonds kürzen. Es sind zwar erst 30 000 M. von
jenen 200 000 M. ausgezahlt worden, doch steht die Auszahlung des
Restbetrages in naher Aussicht und müssen daher an Zinsen von
200000 M. 5 4°/« auf 2 Jahre.............^^^00^"^—^.
uorgefehen werden, nach deren Abzug bis zum Ende der Etatsperiode,
alfo bis zum 1. April 1888, voraussichtlich zur Verfügung stehen werden 364 940 M. 85 M.

In Anbetracht des Umstandcs, daß einestheils bei den Einnahmen Ausfälle entstehen
und anderntheils bis zum 1. April 1888 dringende Aufgaben an den Ständefonds noch heran¬
treten können, wird zur Zeit nur über einen Theil des vorbesagten Betrages von 364 940 M.
85 Pf. verfügt werden dürfen.

Die VorliegendenAnträge auf Bewilligungen aus dem Ständefonds sind nachfolgend
zufammengestellt:
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Bezeichnung.
Gesammt-

tosten.

Von den Interessenten erbeten t

Z im Voraussichtlichzahlbar in
Ganzen. 1886/8? 1887/88 späteren

Jahren
.^ ^ ^ ^ ^l

^. Kirchenbauten.
l Münsterkirchezu Bonn, Reparatur der

Südseite des Krcuzgangesund Erwerb
des anstoßendenKapitelhauses . . . 72 000 30 000 10 000 10 000 10 000

2 Pfarrkirche zu Boppard, Herstellungvon
Gewölben und Strebepfeilern zur Er¬
haltung des Bauwerks ..... 95 000 60 000 — — —

3 Pfarrkirche zu Brauweiler, Herstellung
des Westthurmes und Fertigstellung

18 000 — — —- —

4 Münsterkirchezu M.-Gladbach, Restau¬
ration des Thurmes ...... 29 000 29 000 — — —

5 Kirche zu Neuwert, Restauration der Süd-
und Westseiteund des Thurmes . . 10 000 10 000 — — —

6 Kirche zu Kaiserswerth, Restauration des
Daches, Maucrwerks und Ausfugen l
der Thürme ........ 35 000 10 000 — — —

7 Kirche zum hl. Severin in Köln, Restau¬
ration des Thurms...... 70 000 — — — —

8 Kirche zu Waldfeucht, Herstellung des Chors
der Seitenschiffeund Strebepfeiler . 33 000 15 000 ! —

9 Kirche zu Andernach, Restauration der
Thürme, Westfront, Seitenschiffe:c. . 45 000 — — — —

10 Kirche zu Merzig, Herstellungder Chor¬
thürme, des Langhauses, Dächer:c. . 50 000 — — — —

11 Kirche zu Poulheim, Restauration des
9 000 9 000 — — —

12 Kirche zu Barmen, Ausstattung und
dekorativeAusschmückung des Innern «7 000 — — — —

13 Kirche zum hl. Gereon in Köln, Freilegung
der Kirche,Restauration der Thürme
und Apsis, innere Ausschmückung. . 300 000 15 000 — — ! —

14 Klosterkirchezu Karthaus bei Trier, i
Wiederherstellungder zerstörtenKirche 90 000 20 000 —

— i ""

15 Kirche zu Nuhrort, Beschaffung eines
stilgerechten Altars ...... 12 000 0 000 — — —

16 Kirche zu Wermelökirchen,Deckuug des
durch Erweiterung der Kirche entstan-

15 000 — — —
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Von» Proviuzial.V«MM«MW'M^LMMMM

20 000

20 000

15 000

10 000

10 000

7 500

15 000 7 500

3 000

5 000

10 000

2 000

8 000 4 000

10 000

10 000

7 500

7 500

4 000

Zur Zeit abzulehnen

Abzulehnen

Desgl,

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Bemerkungen.

nü 1. Zur Herstellungder Westfavadeund
Flankirthürmebewilligte der Landtag 1883:
20 WO Vl.

kä 3. Für die Kirche bewilligteder Landtag
1871: 15 000 M. für den theilweisen Uns-,
bau des Centralthunnes, 1874: !)U00 M.
für die Lhorthürme. Die Kirche dient zu¬
gleich als Anstaltstirche.

»ä 4. Zur Restauration der Kirche hat die
Gemeinde bereits i>. p. 300 lX» M. verwandt.

-ul 6. Zur Nestauration sind in den Jahren
1870—1675 ohne Veihülfe 250 000 M.
verwandt.

üä 7. Zur Nestauration der Kirche hat die
Gemeinde ein Anlchen von 135 000 M.
kontrnhirt.

aä 8. Zur Herstellungdes Thurms, Dach¬
werks, Gesimse :c. bewilligte der Landtag
1888: 5000 M.

»ä 9. Der Landtag bewilligte 1688 bereits
9000 M.

n<1 10. Der Kirche steht bereits ein Vaukavital
von ,>. i>, 30 00!) M. zur Verfügung.

»<1 13. Die Kirche hat für die gleichen Zwecke
bereits 1883 vom Landtag 15 000 M.
erhalten.
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^,

Von den Interessente n erbet««:

Voraussichtlichzahlbar in

1886/87 1887/88! ^°^
^ ^s ^

L. Für sonstige Zwecke.
Zu den Vorarbeiten für monumentale

Ausführung der Figurengruppe im
Treppenhause des Ständehauses, Her¬
stellung eines Modells und sonstige
Vorarbeiten .........

Subvention der Gesellschaft für rheinische
Geschichtskunde, Publikationhistorischer
Arbeiten ..........

Subvention des Eentral-Gewerbevereins
für Rheinland, Westfalen und benach¬
barte Bezirke ........

Beihülfe für die durch Hagelschlag heim¬
gesuchten Kreise .......

Kosten der Benachrichtigung der einge¬
tragenen Hypothekargläubigerim Be¬
zirke des Rheinischen Rechts hinsichtlich
der durch Gesetz vom 22, Mai 1885
vorgeschriebenenAenderungen bei der Er¬
neuerung von Hypotheken-Eintragungen

Zuschuß für die Arbeiterkolonie Wilhelms¬
dorf in Höhe der Zinsen des Betrages
von 200 000 M, welche vom 29.
Provinzial-Landtage am 10. Dezember
1883 als zinsfreie Darlehen für die
Gründung von Arbeiterkolonienin der
Rheinprovinz gemährt morden sind,
vom Tage der Veivilliguugdieses Dar¬
lehens bis zur Auszahlung desselben
resp, bis zur Eröffnung der Rheinischen
Arbeiterkolonien .......

Beihülfe zur Ausführung der Roerregu-
lirung ..........

Subvention des Gallerievereinszu Düssel¬
dorf, allmälige Einrichtung einer Ge¬
mäldesammlung .......

Summe ^. und L. . .

000

1500

6 000 3 000

135 000

12 000

3 000

6 000 6 000
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Vom Provinzial>«er>MMMsr aM^M«sMMN^

nn

Ganzen.

5 000

Voraussichtlichzahlbar in

1886/87 1887/88

25 000

50 000

später««
Zahlen.

12 500

1500

12 500

1 500

12 000

28 000

219 500

Bemerkungen.

14 000 14 000

mt 2. Die Jahresraten von 80W M, sollen
auf den dem Prouinzial- Verwaltunsssrath
zur Disposition stehendenetntsnuißigen Fonds
für Kunst und Wissenschaft geuonunen und
der betr. Etatstitel um 30M M. uerstnrtt
werden.

Veschlußfassung
nnheimqestellt

Abzulehnen

«,!> l>. Der comb. II. und III. Ausschuß hat
iu seinem Referate uorsseschlaqen,12MN W.
zu bewilligen.

24
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N^»^ Düsseldorf, den 7. Juli 1885

Referat,
betreffend

den Antrag des Kirchenlwrstandes und der Gemeindevertretung der Pfarre zum
heiligen Severin zn Köln auf eine Beihülfe znr Restauration des Kirchthnrmes.

Der im Jahre 1884 versammelt gewesene 30. Rheinische Provinzial-Landtag hat eine
Petition des Kirchenvorstandesund der Gemeindevertretung der Pfarre zum heiligen Severin
zu Köln um eiue Beihülfe zur Nestauratio» des Thurmes der Pfarrkirche in der Plenarsitzung
vom 18. Dezember 1884 an den Provinzial-Verwaltnngsrath zur Iustruktiou und Wiedervorlage
beim nächsten Provinzial-Landtage verwiesen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich iu Erledigung dieses Auftrags zu berichten,
wie folgt:

Gedachter Kirchcnvorstandhat seit einer Reihe von Jahren die Nothwendigkeit einer durch¬
greifenden Restauration der schönen Kirche anerkannt, aber bei den voraussichtlichgroßen Kosten
uud deu dazu völlig unzureichendenMitteln der Kirchenfabrikes lange nicht gewagt, zu derfelben
überzugehen, wie sehr er auch durch seine Verantwortlichkeit dazu gedrängt zu sein glaubte.
Letztererglaubte er sich endlich nicht mehr entziehen zu köuuen und hat mit Genehmigung der
Gemeindeuertretung und der hohen Behörden bei der Provinzial-Hülfskasse ein Anlehen von
135,000 M. kontrahirt, das in 27 Jahren amortisirt und dessen Zinsen jährlich mit4'/2°/o
abgetragen werden müssen. Dadurch und durch die Mittel, welche der Kirchcnsabrik zu Gebote
stauden, ist es' möglich geworden, das Aeußere der Kirche und die Ostseite des Thurmes in
Angriff zu nehmen und deren Wiederherstellungbeinahe zu vollenden. Diese Seite des Thurmes
muhte in den bisherige»: Wiederherstellungsplanzugleich aufgenommen werden, damit nicht bei
den etwaigen Restaurationsarbeiten des Thurmes das neue Kirchendachdurch die Einrüstung der
Ostseitedesselbenbeschädigt würde.

Die eigenen und die aus der erwähnten Anleihe herrührenden Mittel reichen nur für
die Wiederherstellungder Kirche einschließlich der östlichen Thurmseite mit Ausschlußder Gallcrieu
aus, für die übrigen Theile des Thurmes fehlen diefelbeuaber gänzlich. Ohne diefe ist jedoch
die Herstellungder Kirche nicht nur mangelhaft, sondern es droht anch fortwährend die Gefahr,
daß Steine von den morfchen Theilen herabstürzen, wie dies noch vor uicht langer Zeit über
dem Hauutvortale der Fall war, und die Besucherder Kirche lebensgefährlichverletzen.

Für die Restauration der übrigen Theile des Kirchthnrms ist ein Plan und Kosten¬
anschlagausgearbeitet, welcher mit rund 70 000 M. abschließt. Die Restauration bezwecktim
Wesentlichen die stylgerechte Wiederherstellung des verwitterten und schadhaft gewordenenStein¬
werts ganz nach dem früheren Zustande; der Kostenanschlagist, soweit dieses beurtheilt werden
kann, sachgemäßund unter Zugrundelegung angemessener Einheitspreise ausgestellt.

Zur Beschaffung der erforderlichen Mittel will der KirchenvorstandeinstweilenKirchen-
tapitalien unter ausdrücklicherVerpflichtung der späteren Nefnudation derselben verwendenund
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hegt außerdem die Hoffnung auf eine angemesseneBeihülfe des Prouinzial-Verbandeo, während
auf eine Unterstützungder Stadt Köln nicht zu rechnen ist.

Anlangend die Leistungsfähigkeitder Kirchenfabrikund Pfarreingesessencn,so hat der
Kirchenuorstanddie Kirchenrechnung pro 1882 (diejenige pro 1883 uud 1884 lagen der höhern
Behörde vor und konnten nicht beigebracht werden) und eine Nachweisungder im Jahre 1884
zur KirchensteuerherangezogenenPersonen mit der Bezeichnung derjenigen Stufen, in welche
dieselben zur Klassen- bezw. Einkommensteuereingeschätztsind, vorgelegt. Nach der erstem belaufen
sich die Einnahmen aus dem Kirchenvermögen unter Abzug der zu besonderen Stiftungen dienenden,
jedoch unter Zurechnung der Einnahmen aus der Verpachtung der Kircheusitze und aus dein
Ertrag der Opferstöcke auf r». p. 8—9000 M., sind jedoch nebst den sonstigenkleinereu Einnahmen
zur Deckung der Ausgabeu nicht hinreichend; vielmehr muh noch eine besondere Kirchensteuer
erhoben werden, welche im Jahre 1884 21"/« der Staatssteuern betrug und mit 11154 M.
4 Pf, zum Soll gestelltwurde.

Die Nachweisungder zur Kirchensteuer herangezogenenPersonen ergibt 746 zur Klassen-
und 146 zur Einkommensteuereingeschätzte Personen, von denen allerdings die weitaus über¬
wiegendeZahl den untersten Stufen zugetheilt ist.

Außerdem Hut der Kirchenvorstandnoch mitgetheilt, daß die Pfarrgemeinde zu ^/b aus
Fabrikarbeitern besteht. Es ergibt sich hieraus, daß dieselbe, wenn sie auch, mit kleinerenPfarr-
gemeindcnauf dein Lande oder in ärmeren Gegenden verglichen,in nicht ungünstigen Verhältnissen
erscheint, doch jedenfalls im Vergleich mit den übrigen Pfarrgemeinden der Stadt Köln, insbe¬
sondere auch wohl mit der im Jahre 1883 mit einer Beihülfe von 15 000 M. bedachten Pfarre
zum h. Gereon in relativ gedrückter Lage sich befindet, und durch die bei der Provinzial-Hülfskassc
bereits aufgenommeneAnleihe von 135 000 M. sich vcrhältnißmäßig schwer belastet hat.

Der Prouinzial - Verwaltungsrath enthält sich vorläufig, dem hohen Landtag einen
bestimmten Vorschlag darüber, ob und eventuell welche Beihülfe zu gewahren fein möchte, zu
unterbreiten, da es ihn: angemessen erscheint, hiermit zu warten, bis die sämmtlichen zu derartigen
Zwecken gestelltenAnträge vorliegen, und behält sich vor, alsdann nach Maßgabe der disponiblen
Mittel, sowie der Dringlichkeit und Bedeutung der eingelaufenenAnträge einerseits und der
Prästationsfähigteit der Gefuchstelleranderseits sich über einen bestimmten Antrag schlüssig
zu machen.

Der Prouinzml-Verwaltungsmth.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

24"
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Nr. 33. Düsseldorf, dm 7. Juli 1885.

Referat,
betreffend

den Antrag des Vereins zur Ausschmückungder katholischenPfarrkirche zn Barmen
ans Gewährung einer angemessenenUnterstützung zur Ausstattung und dekorativen

Ausschmückung dieser Kirche.

Unter dein 8. Oktober 1881 richtete der Verein zur Ausschmückungder katholischen
Pfarrkirche zu Barmen ein Gesuch an den Landes-Direktor um Erwirkung resp. Befürwortung
einer angemessenen Beihülfe zur Ausstattung und dekorativenAusschmückung dieser Kirche beim
Provinzial-Landtage.

Wie aus diesem Gesuche und den weiterhiu eingezogenenInformationen hervorgeht,
besteht die katholische Gemeinde zu Barmen zur Zeit aus 16 000 Seelen, welche meistens dem
Fabrikarbeiter- und dem Dienstbotenstandeangehören. Die im Jahre 1825—2? erbaute Pfarr¬
kirche hat ursprünglich 108 000 M. gekostet; hierzu trat im Jahre 1842 eine Ausgabe von
12 000 M. zu baulichen Aenderungen behufs Naumgewinnung. Im Jahre 1867 und in den
folgendenmußte ein durchgreifenderErweiterungsbau mit eine,» Kostenaufwandevon 146 000 M.
und im Jahre 1882/83 der Ausbau des Thurmes mit einem Kostenbeträge von 120 000 M.
ausgeführt werden, fo daß die Gesmumtsumme, welche für den Kirchenlwu aufgewendet ist,
386 400 M. beträgt.

Diese Summe wurde theils durch Kollekten, theils durch Anleihe» aufgebracht; gegen¬
wärtig bleibt noch ein bei der Provinzial-HülfskasseaufgenommenesÄulehen von rot. 115 000 M,
zu verzinsenund zu anwrtisiren.

Zu diesem Zwecke und zur Bestreitung sonstigerkirchlicherVedürfniffe wird eine Kirchen¬
steuer erhoben, welche 61'/» °/o der Staatssteuern beträgt.

Wenn es der Gemeinde fo gelungen ist, ein im Aeußeren würdiges Gotteshaus herzu¬
stellen, fo hat die entsprechende innere Ausstattung und Ausschmückungder Kirche aus Maugcl
an Mitteln seither unterbleiben müssen. Nach der Aufstellungdes Eingangs erwähnten Vereins
ist hierzu noch eine Summe von 67 000 M. erforderlich, nämlich für Anstrich und Dekoration
20 000 M., für Beschaffung neuer Altäre :c. 32 000 M. und für eine neue Orgel unter
Benutzung der alten 15 000 M.

Die Gemeinde fühlt sich aber mit Rücksicht auf die vorstehendenDarlegungen nicht im
Stande, diefe Summe aufzubringen, und zwar um fo weniger, als sich bereits das Bedürfniß
zum Bau eiuer zweiten Kirche in Ober-Bannen herausgestelltund ein Verein gebildet hat, welcher
die Mittel zunächst zur Erwerbung eines Bauplatzes sammeln will.

Unter diesen Verhältnissengibt sich der Verein der Hoffnung hin, der hohe Prouinzial-
Landtag möge dcmfelbeneine außerordentlicheUnterstützungzukommen lassen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath, welchem diese Angelegenheit in der Sitzung vom
4./?. November 1884 zur Berathung vorgelegen hat, verkannte zwar nicht die Opferwilligkeitund
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die Bedürftigkeit der in Nedc stehenden Pfarrgemeinde, glaubte aber einen bestimmten Antrag
auf Gewährung einer NeilMfe nicht stellen zu sollen, weil ei von, der Anschauung ausgeht, daß
die vorhandenen Mittel in erster Linie nicht sowohl zur inneren Ausstattung und Ausschmückung
vou Kirchen:c., als vielmehr zur Erhaltung oder Reparatur der Baudenkmäler selbst zu verwenden
seien und znr Befriedigung der in dieser letzteren Beziehung herantretendenBedürfnisse schon nicht
genügen. Daher beschloß der Prouinzial-Verwaltungsrath, das Gesuch des Vereins für die innere
Ansschmücknngder katholischen Pfarrkirche zu Barmen, wie hiermit geschieht,dein Provinzial-
Landtagc ohne Stellung eines Antrages zur Entscheidungvorzulegen.

Der Proviuzial'Perwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Lllndtags-Marschall.

Nr. 34.

Düsseldorf, den 24. Juli 1885.

Referat
betreffend

den Antrag des Vereins zur Beschaffungeines stilgerechtenFlügelaltars für die katholische
Pfarrkirche zu Ruhrort auf Gewährung einer Beihülfe zu diesem Zwecke.

Unter dem 31 Dezember 1884 richteteder Pfarrer Dr. Rosen in Ruhrort ei» Gesuch
an den «andes-Direktor um Erwirkung resp. Befürwortung einer Beihülfe von 6000 M. zur
Beschaffung eines kunstvollen Flügelaltars als Hochaltar für die dortige Pfarrkirche beim
Vrovinzial-Landtage. ,

Dieser Antrag wurde von dem Vorstande des Vereins, welcherstch mzwychen zu dem
Zwecke der Beschaffungder erforderlichenGeldmittel für den gu. Altar gebildet hatte, unter dem
10. Juni er. zu dem seinigen gemacht und die Bitte um die Bewilligung einer Subventwn von
6000 M. wiederholt.

Wie aus den eingezogenen Informationen hervorgeht,besteht die kathoüsche Pfarrgememde
zu Rnhrort aus 4000 Seelen, die größtentheils der ärmeren Klasse angehören. Dieselbe hat im
Jahre 1870 eine Kirche im Stile des 14. Jahrhunderts mit einem Kostenaufwandevon ca.
110 000 M. erbaut, zu deren Ausbau sie theils durch Anleihe, theils durch Kollektenannähernd
"Zu der Bausumme mit 50 000 M. beigetragenhat.

Die Pfarrgemeinde zahlt:
a, an Staatsstenem ........... 16 558 M.
1». an Nebcnsteuern'.

1. Gemeindestencr ..... 22 532 M.
2. Schulsteuer ...... 13 213 „
3. Schulgeld ...... 2 700 „
4. Kirchensteuer .... . 4500 „ 42945 M. oder
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rot. 260"/« Die Kirchensteuernbetragen 42°/« der Klassen- und Einkommensteuerund genügen
»och nicht znr Bestreitung der laufenden Bedürfnisse und zur Verzinsung und Amortisation der
Schulden, welche 105 800 M. betragen, während das Kapitalvermögen inkl. Stiftungen sich anf
13 100 M. beläuft. Es müssen vielmehr zu gedachten Zweckendurch Kollekten und Kirchensitz-
miethe :e. jährlich noch ungefähr 5000 M. außer den Kirchensteuer»aufgebrachtwerden. Ein
Verzeichnis; der Zahlen der in die einzelnen Stnfen der Klassen- und Einkommensteuer eingeschätzten
Personen zeigt, daß dieselben mit wenigen Ausnahmen den unteren Stufen der Klassensteuer
zugetheilt sind.

Anlangend die Form des projektirten Altars, so soll der Aufsatzdesselbennach einem
in den Akten befindlichenund von dem ArchitektenRincklakezu Münster günstig beurtheilten
Plane in Schnitzwcrk ausgeführt werden, während die Flügel gemalt gedacht sind. Die Kosten
der Ausführung sind ans 12 000 M. veranschlagt,wozu der Eingangs beregte Verein 3000 M.
disponibel hat, weitere 3000 M. durch vierteljährlicheSammlungen innerhalb 3 Iahreu aufzu¬
bringen gedenkt und den Nest von 6000 M. als Subvention aus Prouinzialmitteln erbittet.

Der Prouinzinl-Verwaltungsrath, welchem diese Angelegenheit in der Sitzung vom
7/8. Juli cr. zur Berathung vorgelegen hat, ging von der Auffassungaus, daß die disponiblen
Mittel in erster Linie zur Erhaltung und Wiederherstellungalter Kunstdenkmälcrzu verwenden
feien und konnte sich der Befürchtung nicht verfchließen, daß die Bewilligung einer Beihülfe im
vorliegendenFalle jedenfalls eine unabfehbare Anzahl von mindestens gleichberechtigten Anträgen
ähnlicher Art nach sich ziehen würde, denen in keiner Weise entsprochenwerden könne. Da
ferner auch die finanziellenVerhältnisseder Pfarrgemcinde eine thuulichsteinfache und auf das
Nothwendigesich beschränkende Ausstattung der Kirche angezeigt erscheinen lassen, so beschloßder
Provinzial-Vcrwaltnngsrath das Gesuch des Vereins zur Beschaffung eines stilgerechten Flügcl-
altars für die katholische Pfarrkirche in Nuhrort den: Provinzial-Landtagc mit dem Antrage vor¬
zulegen,die nachgesuchte Beihülfe abzulehnen.

Der Prooinzml-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.

Nr. 35. Düsseldorf, den 10. Oktober 1885.

Referat,
betreffend

den Antrag des Kirchenvorstandesvon St. Gereon in Köln auf Bewilligung einer
Beihülfe znr Nestanration dieser Kirche.

Unter dem 16. November 1883 beantragte der Kirchcnuorstandvon St. Gereon in Köln
eine Beihülse von 40 000 M. zur Restauration der Kirche.

Diefem Antrage hat der 29. Pruviuzial-Landtag in seiner Plenarsitzungvom 10. Dezember
1883 (otr. S. 407 des stenographischenBerichtes) insoweit entsprochen,als er zu gedachtem
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Zwecke eine einmalige Beihülfe von 15 000 M. bewilligte,welcher Betrag am 24. Oktober 1884
mit 11000 M. und am 27. Dezember desselben Jahres mit 4000 M, zur Auszahlung gelangte.

Der genannte Kirchenvorstandwiederholteseinen Antrag unter dem 5. Dezember 1884
mit der Bitte, auch für das Etatsjahr 1885/86 eine Beihülfe von 15 000 M. zu bewilligenund
führte zur Begründuug desselbenFolgeudes au:

„Gegenwärtig erlauben sich die UnterzeichnetenNamens des Kircheuvorstandesum
Bewilligung einer ferneren Beihülfe von wenigstens demselben Betrage für das
Etatsjahr 1885—1886 ganz ergebenst zu bitten und verwcifen zur Begrüudung auf
ihre Eingabe vom 16. November vorigen Jahres; in dieser sind die Aufgaben im
Einzelnen entwickelt,welche zur Lonfervirung fowie zur innern und äußern Aus¬
schmückung der altehrivürdigeu St. Gereons-Kircheerfüllt werden müssen. Es handelt
sich im Wesentlichen um 3 Punkte: um die Freilegung der Kirche, um die innere
Restauration resp. Ausschmückung und um die äußere Reparatur der Thürme und
der Apsis.

Die Freilegung der Kirche und deren iuuere Ausschmückuughaben feit Jahren
die Opferwilligkcitder Pfarr-Eingefessenen in ganz bedeutendemMaße in Anspruch
genommenund werden noch auf eiue Reihe von Jahren die größten Opfer verlangen.
Die in der erwähnteu Eingabe aufgeführten Ziffern bleiben nicht weit unter einer
Gefammtsummevon 300 000 M. uud es ist damals uachgewiesenworden, daß das
Vermögen der Kirche namhafte Ueberschnsse zu den erforderlichen Arbeiten nicht
ergibt. Schon jetzt ist es den Freunden und Gönnern vergönnt, die Früchte ihrer
Opferwilligteit zu fehen, da die Ausmalung der herrlichenKuppel im oberen Drittel
fowie die Einfetznng der obersten Fenster nach den Plänen des Herrn Direktor
Essenwein kürzlich vollendet ist; Kunstverständige nnd Laien sind übereinstimmend
im höchsten Maße befriedigt von der stilgerechtenglänzenden Ausführung und der
harmonifchenWirkuug der Arbeit.

Um die Ausfchmückung im Innern im nächsten Jahre fortfetzen zu tounen,
bedarf es der äußerstenAnfpannung aller Kräfte der Pfarr-Eingefessenennnd Frennde
der Kirche. Für die Fortsetzung der Thnrm - Reparatur glaubt daher der Kirchen¬
vorstand sich mit vollem Vertrauen an die Provinzial-Verwaltung wenden zu können,
deren wohlwollenderVermittlung er die frühere Beihülfe zu danken hat".

Dieser zweite Antrag beschäftigte den Provinzial-Verwaltungsrath in feiner Sitzung vom
13./14. Januar cr. .„ ^. . <.

Derfelbe beschloßin der Erwägung, daß die Summe uou 15 000 M. Settens des
29. Provinzial-Landtags ansdrücklichals eine einmalige Beihülfe für dieselben Arbeiten
bewilligt worden ist, welche auch jetzt wieder als nothwendig bezeichnet werden, und eine Reihe
von Anträgen auf RestauratiousbeihülfenSeitens folcher Kirchengemeinden vorliegt, welche feither
eine Beihülfe noch nicht erhalten haben, und sich in einer weniger günstigen Vermögens¬
lage befinden,

den Antrag des Kircheuvorstandesvon St. Gereon dem hohen Provinzial - Landtage
mit dem Antrage ans Ablehnung vorzulegen.

Der Prouinzial-Verwaltunsssrath.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Laudtags-Mnrschall,

e

e
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"r..»<l. Düsseldorf, den 10. Oktober 1885.

Referat,
betreffend

den Antrag des Kirchenliorstandesder katholischen Gemeinde zu Merzig auf Gewährung
einer Beihülfe aus Provinzial'Mittelnzur Restaurationder dortigeil Pfarrkirche.

Die katholische Pfarrkirche zu Merzig, ein kunstgeschichtlichsehr merkwürdigesBauwerk,
befindet sich schon seit einer Reihe von Jahrzehnten in einem sehr reparaturbedürftigen Znstande,
Schon im Jahre 1863 sollte dieselbe auf Veranlassung des KöniglichenMinisteriums einer gründ¬
lichen Restauration unterworfen werden; da es indeß nicht möglich war, die dazu erforderlichen
erheblichen Geldmittel aufzubriugen, so beschränkteman sich darauf, die allernothwendigstcn
Sicherungsarbeiten an dem Chöre und eine Vemnkernng der aus dem Lothe gewichenen Seiten-
schiffmauem vorzunehmen. Seit etwa 10 Jahren hat sich nun die Kirchengemeindedazu ver¬
standen, einen Restaurations-Baufonds anzusammeln, indem dieselbe sämmtlicheKirchenplätze ver¬
pachtet, und die Pachtsumme im Betrage von ca. 3000 M. jährlich an diesen Fonds abführt, so
daß also gegenwärtig ein Baukapital von nahezu 30 000 M. zur Verfügung steht. Diese Summe
reicht aber bei Weitem nicht aus, um die Restaurationskosten, welche gemäß dem von dem
ArchitektenWirtz zu Trier mit Genehmigung der Bischöflichen Behörde angefertigtenProjekte und
Kostenanschlage rund 60 000 M. betragen, bestreuen zu können nnd hat sich daher der Kirchen-
vorstandveranlaßt gesehen, unterm 12. Juni 1884 die Genehmigungeiues Zuschusses aus Provinzial-
mitteln zu beantragen.

Was die Kirche selbst nnd deren Nestauratiou betrifft, so findet sich hierüber auf Grund
der vorgelegten Restauratiouspläne und unter Bezugnahme auf das von dein Königlichen
Conseruator der KunstdenkmälerHerrn Geheimen Negierungsrath von Dehn-Nothfelser erstattete
Gutachten ck. ä. Mainz, den 1. Juni 1884 Folgendes zu bemerken:

Die Kirche ist eine kreuzförmigeBasilika des 12. Jahrhunderts, welche später mit
gothischen Gewölben in» Mittelschiffund in den Seitenschiffenversehenworden ist.

Sie hat einen schlichten vorgebauten Westthurm und einen sehr reich und eigenthümlich
entwickelten Chor, bestehendans dem Hauptchore, deu quadratischeThürme einschließen, an deren
Ostseitenach Außen apsidenartig vorspringendeWendeltreppenangebracht sind, und zwei Seiten¬
chöre. Dieser in seiner architektonischen äußeren und inneren Entwickelungund Detaillirung sehr
werthvolle Chorbau wird leider dadurch beeinträchtigt, daß der nördlicheChorthurm zur Hälfte
bis zum Fundamente weggebrochenoder zerfallen ist und daß beide Thürme ihr Oberstockwerk,
welches sich über die Hochmauernder Kirche erhob, verloren haben. Die Wiederherstellungdieser
Thürme nach Muster der noch vorhaudenen Reste ist vor allen: zu empfehlen, damit der höchst
wirkungsvolleChorbau wieder in seiner ursprünglichenGestalt erkennbar wird.

Am Langhause bringt die höchst rücksichtsloseArt, wie im 17. oder 18. Jahrhundert die
ursprünglichenschmalen und sehr eigenthümlich mit einen: Bogenfriese verbundenen Seitenschiff-
senster unter Zerstörung des mittleren Theiles des Bogenfriefes durch große moderne Rundbogen-
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senster ersetzt worden sind, einen recht störendenMhstand hervor. Ob dieser Mitzstand nach
Inhalt des erwähnten Gutachtens durch genaue Wiederherstellung. der ursprünglichenAnlage oder
nach dem vorliegenden Projekte, oder auf andere Art zu beseitigen sein wird, muß noch durch
weitere Verhandlungen festgestellt werden. DiesseitigenErachtens muß aber eine Lösung gefunden
werden, wodurchder Kirche mehr Licht zugeführt wird, als dies vermittelst der früheren kleinen
Rundbogenfensterder Fall war.

Ferner ist eine Umlegung der Seitenschiffdächer erforderlich und zwar derart, daß dieselben
der ursprünglichenAnordnung gemäß, sich unterhalb des dazu vorhandenen Gesimses der hohen
Mittelschiffmlluernanschließen und eine Konstruktionerhalten, welche keinen Seitenschub auf das
Dachgesimsder Seiteuschiffeausübe». Endlich erscheint eine Tieferlegung des Kirchenfuhbodeus
durchaus erforderlich,wenn auch in Folge dessen ein neuer Plattenbelag hergestellt werden muh,
damit die verschüttetenSockel der die Mittelschiffmauerntragenden Säulen wieder zum Vorschein
kommen und zur Geltung gebrachtwerden. .

Im Uebrigen erstrecken sich die Restaurationsarbeiten auf die 'Reparatur und Erneuerung
der durch WitterungseinflüssefchadhaftgewordenenDächer, Gesimfeund sonstigen Architekturtheile
sowohl im Aeußeren als im Inneren der Kirche.

Wie bereits bemerkt,sind die Restaurationskostenauf 60 000 M. veranschlagt worden.
Dem Anschlageliegen indeß mehrfachzu hohe Preist zu Grunde und läßt sich derselbe deshalb
sowie mit Rücksicht darauf, daß es behufs besserer Erhellung der Kirche sich empfiehlt, nur in
den Ehorfensternbuntes Glas zu verwenden, und die innere Dekoration der Kirche einfach zu
halten, auf 50 000 M. ermäßigen. Hiernach würden alfo neben dem angesammeltenVaukapital
von 80 000 M. noch weitere 20 000 M. aufzubringen fein.

Was die finanziellenVerhältnisseder Kirchengemeinde betrifft, fo sind dieselben keines¬
wegs ungünstig, da die Gemeinde keine Kirchensteuern erhebt und, wie bereits erwähnt, in der
Lage ist, alljährlich eine Summe von ca. 3000 M. dem Baufonds zuzuschlagen. Sie besitzt
außerdem Kirchenkapitalienim Betrage von 11616 M. und zieht aus Pachte» und Naturalien
jährlich eine Einnahme von ca. 1600 M.

Die Civilgemeinde Merzig erhebt ca. 100 Prozent Kommunalsteuer-Zuschläge,hat
Schulden im Betrage zu 107 000 M., welchen jedoch ein Grundbesitzvon weit höherem Werthe
gegenübersteht. Eine Verpflichtung der Eivilgemeinde zur baulichen Uuterhaltung der Kirche
liegt nicht vor.

Unter den obwaltendenVerhältnissenglaubt der Provinzial-Verwaltungsrath sich darauf
beschränken zu müssen, den Antrag des katholischen Kirchenvorstandeszu Merzig auf Gewährung
einer Beihülfe zur Restauration der dortigen Pfarrkirche dem Provinzial-Landtage zur Befchluß-
fafsung vorzulegen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.

25
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Str. 37.
Düsseldorf, den 2?, November 1885.

Referat
des Provinzial-Verwaltnngorathes,

betreffend

die Bewilligung von 5000 M. zu den Vorarbeiten für die monumentale Ausführung
der bei Gelegenheitdes Kaiserfestes im September 1884 angefertigten,

im Treppenhause des Standehanses aufgestelltenFigurcngruppe.

Es ist vielfach der Wunsch geäußert worden, die bei Gelegenheitdes Kaiserfestesim
September vorigen Jahres aus Nessel und Gnvs hergestellte,im Treppenhanse des Ständehauses
befindliche Figurengruppevon Künstlerhandin edclem, dauerhaftemMaterialc (Marmor oder Nronce)
als monumentales Kunstwerk ausgeführt zu fehen. Der Provinzial-Verwaltuugsrath ist diesem
Gedanken näher getreten nnd beehrt sich dem hohen Provinzial-Landtage Nachstehendeszu
unterbreiten:

Die genannteGruppe, den Vater Rhein, umgeben von allegorischen Figureu, darstellend,
wie er dem eintretenden Monarchen zum Gruh die Hand entgegenhält, ist, wie dies bei den im
Dränge des Augenblickeshingeworfenen Knnstwerkennicht selten vorzukommen pflegt, nach allge¬
meiner Auffassungsowohl in der Idee als auch in der Ausführung eine besonders glückliche und
in hohem Maße künstlerische Arbeit. Es würde daher den Aufgaben des Provinzialverbandes in
Bezug auf die Unterstützungvon Kunst und Wissenschaftganz besonders entsprechen, die monu¬
mentale Ausführung diefer Gruppe vorzubereiten und zu unterstützen. Wenn die Vertretung der
Provinz, um den ihr in dieser Beziehung dnrch das Dotations-Ausführungsgesetzvom 8. Juli
1875 zugewiesenenAufgaben zu genügen, alljährlich namhafte Summen zu wissenschaftlichen
Zwecken, zur Ausstattung der Provinzialmuseen, zur Restauration und Erhaltung architektonisch
bedeutender Kunstdenkmäler,Kirchen und sonstiger Bauwerke bestimmt, so erscheint es gewiß
gerechtfertigt,auch einmal der Herstellungeines Kunstwerks,welches zur Ausschmückung des eigenen
Hanfes dient, näher zn treten nnd Beihülfen zn diesem Zwecke zu gewähre». Hierzu liegt um
so mehr Aulah vor, als die seither für Kunstwerke gespendeten Geldsummenfast ausnahmslos der
Architekturzu Gute gekommensind, dagegen der Plastik eine Unterstützungnoch nicht zu Theil
gewordenist. Endlich würde durch die monumentaleAusführung jenes Kunstwerkseine dauernde
Erinnerung an jenen denkwürdigen Tag geschaffenwerden, an welchem Ihre Majestäten der
Kaiser und die Kaiserin mit den Prinzen und Prinzessinnen des KöniglichenHauses zum ersten
Male das Ständehaus betreten und dein Allerhochstdenselben dargebotenen Feste in den Räumen
desselbenmit höchsterBefriedigung beigewohnthaben. Wenn die der Gruppe zu Grunde liegende
Idee auch speziell diesemMomente angepaßt ist, indem sie die Begrüßung des Kaisers durch
die Provinz versinnbildct, so liegt dieser Idee doch nichtsdestoweniger eine dauernde und auch für
andere Verhältnisse,ja für jedeu Eintretenden anwendbare Bedeutung zu Grunde.
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Der Provmzial-Verwaltungsrath wünscht daher, da» chm vorerst dieiemgen Ättttel zu
Disposition gestellt werden, welche zu den Vorarbeiten für die Aus uhrung des Kunstwerk
erford r ich sin ZmMst mühte nach dem Vorbilde der gedachten Gruppe von Kunstlerhand

^en ues Modell angefertigt werden, welches der späteren Ausführung zu
Grunde zu ^ Sodann würde mit der Königlichen Staatsregierung behufs Erlangung
^ s e chlichenZuschussesaus den für Kunst und Wissenschaft im preuhrfchen^ aatshau halt
a^gew^^^ w Verhandlung zu treten em. Em günstiges
R suta dar w Beziehung u>n so mehr erwartet werden,,als es stch um w Schaftung
3 allen e es w'stw rkes, sondern zugleich eines danernden Er nnerungszerchens»n )ene°
va^iotisHe ^ lmdelt welche der Nachweltzu überliefern, auch gewiß nn allgemeinen Staats-
'uH" «t^wü de auch wohl der Kunstvereinfür Rheinland und Westfa^
jälMchb^end^ Sunuuen zur Unterstützung der darstellendenKiwst bewilligt, auf desfallstges

fein, zu dein vorliegendenZwecke eine angemessene Summe beizusteuern.
W n a Nesult» «^ Vorarbeiten und Verhandlungen vorliegt, wird alsdann ein
s^"er Pr^mMag, selbstverständlichohne jedes Präjudiz, über die Ausführung des

Modells, sowie zu den sonstigenVorarbeiten dürfte eine
Summe von 5000 M genügen. Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich daher zu beantragen:
Summe von ^« M^gen^^^^^ ^ ^^ zu Vorarbeiten für

die monumentaleAusführung der bei Gelegenheitdes Kaiserfestesim September vor.
Wahres angefertigten und im Treppenhcmfedes «tändehauses aufgestelltenFiguren¬
gruppe eine Summe von 5000 M. zur Verfügung stellen."

Der Provinzial'Verwllltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

25*
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«r. 3«. Düsseldorf, den 12. November 1885.

Referat,
betreffend

1. die von dem 39. Provinzial»LandtagebeschlosseneVorprüfung der von den Gemeinden
Gimborn und Marienheide im Kreise Gummcrsbach behufs Erlangung einer
Beihülfe für Hagelbeschädigteeingereichten Petition;

2. die von den Gemeinden Engelskirchen,Lindlar, Cürten und Klüppelberg im Kreise
Nipperfürth;

3. die von den Gemeinden Dernbach, Harschbach, Niederhofen, Raubach, Nrbach»
Kirchdorf, Urbach-Ueberdorfund Dierdorf im Kreise Neuwied;

4. die von den Gemeinden Alpen, Bönninghardt, Bönning, Virten, Menzelen, Veen,
Saalhoff, Labbeck, Sonsbeck, Hamb und Büderich im Kreise Moers;

5. die von den Gemeinden Capellen, Geldern, Issum, Winnekendonk,Wetten, Nieukerk,
Pont, Veert, Sevelen, Vernum, Straelen und Walbeck im Kreise Geldern

für die Hagelbeschädigtengestellten Anträge.

llä I.

Das Landrathsamt des Kreises Gummersbach hatte bei dem 30. Provinzial-Landtagc
den Antrag gestellt,den durch ungewöhnlichheftige Hagelschlägegeschädigten GemeindenGimborn
und Marienheide eine Beihülfe aus dem Provinzialfonds zuzubilligen. Der 30. Provinzial-Landtag
hat den Antrag des I. Ausfchusses,

„der Gemeinde Gimborn eine Unterstützung von 1000 M. und der Gemeinde
Marienheide eine solche von 3000 M. für die Hagelbefchädigtenzuweisenzu wollen",

abgelehnt und ebenso den Antrag des AbgeordnetenWolters,
„den genannten Gemeindendie Summe von 4000 M. als Geschenk zur Linderung
des vorhandenen Nothstandes aus dem Ständcfonds zu bewilligen".

Dagegen wurde der Antrag des AbgeordnetenCourth, die Petition an den Provinzial-
Vcrwaltungsrath zur Prüfung und zur Berichterstattung für den nächsten Landtag zu verweisen,
angenommen.

Diesem Auftrage beehrt sich der Prouinzial-Verwaltungsrath durch nachfolgendeAus¬
führungen zu entsprechen.

Unter dem 5. August 1884 richtete das Landrathsamt an den Landes-Direltor die Anfrage,
„welche Grundlagen zur Erlangung derjenigenMittel, welche der Provinz zum Zwecke
der Hülfelcistungbei der durch den Hagelschlag erfolgten Beschädigung obiger Gemeinden
zu Gebote ständen, gegeben werden müßten".

Auf diese Anfrage wurde erwidert, daß der provinzialständischen Verwaltung etatsmätzige
Mittel für diefen Zweck nicht zu Gebote ständen und daß die Erlangung einer Subvention nur
im Wege eines Antrages an den Provinzial-Landtag aus dem Ständefonds erfolgen könne; zur
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Begründung dieses Antrags mühten Umfang des Schadens, die Verhältnisse der Betroffenen, die
Höhe der sonstigen Unterstützungenuud Versicherungsgeldergenau angegeben, und würde dann
die Angelegenheitzunächst dein Provinzial-Verwaltungsrathe unterbreitet werden.

Nachdem die nähere Motiuirung eingegangen, wurde d« Sache m der Schung des
Provinzial-Verwaltungsraths vom 4./?. November 1884 eingehend geprüft und der Beschluß gefaßt:

den gestellten Subuentions-Nntrag bei dem Prouinzial-Landtag nicht zu befürworten."
DerProvinzial-Verwaltungsrath ging dabei von der Erwägung aus, daß die Sorglosigkeit

der Grundbesitzerund die Indolenz derselbengegen die Hagelversicherungnicht zu begünstigensei,
und durch die Gewährung von Beihülfen in Schadensfällen, gegen welche man im Voraus sich
schützen könne ein nicht zu billigenderGrundsatz aufgestellt werde; es wurde ferner betont, daß
schon bei Verhandlung einer ähnlichen, den Kreis Euskirchen betreffendenAngelegenheitdieselben
Bedenken geltend gemacht worden, daß aber damals zwei Gründe (auf welche unten zurückgekommen
wird) für die Bewilligung gesprochen,welche gegenwärtig nicht zuträfen, daß das Durchbrechen
des einmal acceptirten Grundsatzes ohne eine durch ganz besondere Umstände hervorgerufene
zwingende Nothwendigkeit,welche im vorliegenden Falle nicht anerkannt werden könne, nicht

lmgezelg ^.^ ^.^ ^^ ^^ Landrathsamte am 22. November 1884 mitgetheilt und ihm
anheimgegeben,falls es sich dennoch einen Erfolg verspreche,einen Antrag an den Prouinzial-
Landtag zu richten. ^. ^ . ^ . ^ ,

Der vom Proviuzial-Verwaltungsrath vertretene Standpunkt durste nach wie vor als
der richtige aufzufassen sein. Die Gründe, welche ihn in dem EuskirchenerFalle bestimmt hatten,
eine Beihülfe zu befürworten, waren abgesehenvon dem enormen Schaden, der sich auf der ver¬
hagelten 30 000 Morgen großen Strecke, nach den Ermittelungen auf 75 M. pro Morgen, niedrig
gegriffen bezifferte, einmal der Umstand, daß, weil in wenigen Jahren zum vierten Male ein
enormer Hagelschadendieselbe Gegend betroffen, die von Versicherungs-Gesellschaften geforderten
Prämien eine Höhe erreicht, welche den Landmann zur Aufgabe der Versicherungs - Verträge
gezwungen hatten (2 °/°), ein Umstand, welcher sowohl eine Zeitungspolemik als auch in dem
2? Provinzial-Landtllge eine Diskussion veranlaßt hatte (otr. Verhandlungen p^. 242, steno¬
graphischerBericht p^. 208 ff.). Sodann siel die Erwägung in die Wagschale,daß das Hagel¬
wetter Häusern und Scheunen einen Schaden zugefügt, der nach den damaligen Ernuttelungen
250 000 M erreicht hätte, gegen welchen Schaden eine Versicherungnicht gegeben sei. - Nach
dem vorliegenden Material ist in der Gemeinde Gimborn das Eigenthum von 62 Personen
beschädigt und beträgt die beschädigte Fläche 73 t. 5 a 24 in; der Schaden beziffertsich nach der
mitgetheiltenAbschätzung auf 6860 M., von welcher Summe auf 50 Hülfsbedürfttge5296 M. fallen.

Die Steuerverhältnisse ergeben, daß an direktenStaatssteuern
g. Gebäude- und Grundsteuer . . . . 5 605 M. 7? Pf.
b. Einkommen-Klassensteuer ..... 5 709 „ — „
o. Gewerbesteuer ....... . 1386 „ „

12 700 M. 77 Pf.
an Kommunalumlage

5. Kommunalsteuer ....... 20342 M. 48 Pf.
d. Schulgelder ....... 2 420 „ „

22 762 M. 48 Pf.
also 179 > der direkten Staatssteuern aufgebrachtwerden. Die Seelenzahl ist 3216.
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In der Gemeinde Marienhcide ist die Anzahl der Beschädigtenmit 345 angegeben,die
beschädigte Fläche mit 636 li 5 a und der Gcsammtschadenmit 115189 M. 62 Pf,, während
die hülfsbcdürftigen Beschädigtenin dem Berichte vom 1?, August 1884 mit 144, in der Anlage
des Schreibens vom 21. März 1885 auf 236 angegeben,die beschädigte Fläche für diese Hülss-
bedürftigen mit 302 K 13 ll 35 in, der auf sie fallende Schaden mit 46 202 M.

Die Stcucrverhältnisse ergeben, daß Marienhcide an direkten Staatssteuern aufbringt
a. Grund- und Gcbciudesteuer...... 3 967 M.
d. Einkommen-Klassensteuer....... 4 713 „
o. Gewerbesteuer .......... 1254 „
ä. singirtc Staatssteuer ........ 516 „

10 450 M.
und au Kommunalumlage ....... 2018? M,;

die Seelcnzahl ist 2793.
Nach dem Berichte des Bürgermeisteramtes waren in der Gemeinde Gimborn Ver¬

sicherungen gegen Hagelschaden gar nicht, in der Gemeinde Marienheide nur von 5 Grnndbesitzern
genommen; ein irgend nennenswerthcr Hagclschlag soll seit undenklichen Zeiten in den beiden
Gemeinden nicht eingetreten sein. Diese Thatsache berechtigt zu dem Schlüsse, dah für die in
Nede stehenden Gemeindendie Prämie in keinerlei Weise einen hohcrn als den Normalsatzerreicht
hat; jedenfalls ist ein höherer Prozentsatz nicht gefordert, und endlich ein befonders ins Gewicht
fallender Schaden an Gebäuden, Schcnnen :c. nicht behauptet und nicht erwiefen worden. Der
Prouinzial-Verwaltungsrath glaubt noch befonders betonen zu follcn, daß wiederholt amtliche
Bekanntmachungenerlassen worden, in welchen namentlich die kleinen Grundbesitzer zur Hagel¬
versicherungaufgefordert und in welchen ausgeführt ist, daß eineotheilts die Prämien in keinem
Verhältniß zn den eventuellenschweren wirthschaftlichen Nachtheilenständen und anderntheilsnicht
einmal ein Erlaß oder Ersatz der Grundsteuer in Aussichtgestellt werden tonne.

Wenn hiernach der Provinzial-Verwaltungsrath eine Subvention weder zu billige» noch
befürworte» zu können geglaubt hat, fo war außer den: eben angegebenenMotiv für ihn noch
besonders entscheidend,daß ihm selbst ein Fonds, aus welchem solche Subventionen hätten
bewilligt werden können, nicht zu Gebote stand und steht, daß ihm aber auch die etwa disponibel»
Beträge, welche der Verfügung des hohen Provinzial-Lcmdtages unterliegen, zur Befriedigung
solch großer Ansprücheneben den sonstigenAnforderungen, die an diese Fonds gestellt werden,
nicht hinreichend und auch wohl nicht geeignet erschienen,zumal vorauszusetzen war, daß ähuliche
Auträge in größerer Anzahl gestellt würden. Er verkannte keineswegs,daß nach den vorliegenden
Akten ein, wenn auch verschuldeterNothstand eingetreten sei, zu dessen theilweisenBeseitigung
beizutragen, er nur ungern seine Hülfe versagen würde. Aus diesen Gesichtspunktdes Noth¬
standes soll unten 8nK IV uud V uäher eiugegangenwerden und das dort Gesagte auch für die
8ud I, II und III behandeltenAnträge gelten.

Außer dem oben erwähnten Euskirchen'er Fall war früher an die provinzialständische
Verwaltung die Entfchädigungsfrageaus den Gemeinden bezw. Dörfern Weiskirchen, Steinberg,
Rappweiler, Zwalbach, Eonfeld, Waldhölzbach und Wadrill wegen des Hagelfchlages,welcher diefe
höchst armen Gemeinden des Kreifes Merzig am 17. Juli 1884 getroffen hat, herangetreten.
Wahrfcheinlich wegen des oben betonten Grundfatzes haben diefe Gemeinden nicht beantragt, „eine
Almosenvertheilungeintreten zu lasseu", sondern zur Hebung des Nothstandes um eine Unter¬
stützung gebeten 'behufs Herstellungvon Arbeiten, welche, möglichstviele beschädigte Eingesessene
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beschäftigen und ihnen neben dein allgemeinen Nützen Verdienst zuwenden sollten. Der Prouinzial-
Nerwaltungsrath hat diesen: Antrag insofern stattgegeben, als cr cinestheils behufs Herstellung
einer Wiesenmelioration eine früher beschlosseneBeihülfe in dem Betrage erhöhte und Wegeban-
beihülfen, wie in sonstigen Jahren, vielleicht in reichlicheren: Maße einzelnen Gemeinden zu Theil
werden ließ.

llä II.

Im Kreise Wivverfürth (Heillgenhouen) hatte der Hagelschlag von: 16./17. Juli und
12. August 1884 eine arge Verwüstung zur Folge gehabt, welche um so schlimmere Folgen hatte,
als mit den: Zagelschlag ein Orkan verbunden war, der in erheblicher Weise die Gebäulichkeiten
beschädigte, einzelne sogar vollständig zerstörte; den Gesammtbetmg des zugefügten Schadens
beziffert das Landmthsamt auf 250 00« M. und nach Abrechnung desjenigen Schadens, welcher
unter '/-, des Vrutto-Crtrages geblieben, auf 98 130 M.; der Schaden au Gebäuden, Obst- uud
Waldbäumcn ist in der Snmme eben wenig einbegriffen. Die nachfolgende Zusammenstellung aus
den Akten ergibt bei Berücksichtigung dieser Beschränkung für:

Gemeinde.

Cngelskirchen
Lindlar .
Klüvvclberg
Cürten

Summe

Anzahl
der

Beschä¬
digten,

Gesammt-
schnden.

101
133
24
34

292

56 975
30 629

6 001
4 525

98l30

Anzahl.

88
11?

12
20

23?

Bedürftige

Schaden,

43 371
23 836

2 888
1940

72 035

Belastung,

276 058
564 100
124 065

40 225
1004 448

Die Prästations -Nachweife ergeben:

Gemeinde.
Anzahl

der
Personen.

Stlllltssteucin. Kommmilll-
steuern.

Engelsknls'en 1626
6 261

2 961

6 212
22 475
15 509

8 293

inkl. Gewerbcst. aä 486
2171

775

12 900

Lindlar 59 276

Klüvvell
Cürten

erg .... . 36 883
9 674

Nach Mittheilung des Landrathsamtes sowie der Königliche,: Negierung sind fast alle
beschädigten Ländereien geringwertig und trifft daher der Schade,: um fo härter die bedürftigen
Eigenthümer, als derselbe über 7°/° der Belastung ausmacht; in Folge der Mißernten der vorher¬
gehenden Jahre hatten die Schulden sich vermehrt und berechtigten die Hoffnungen auf eine gute
Crnte zur theilweisen Abstoßung der früher eingegangenen Verbindlichkeiten,

Die Bedürftigen waren sämmtlich nicht gegen Hagelschlag versichert. Das Landrathsamt
bittet, falls eine Geldentfchädigung direkt nicht zugebilligt werden follte, indirekt eine solche den
Beschädigten zufließen zu lassen durch Subvention behufs Beschaffung von Futtergras, Obstbäumen,
Prämiirung von Dungstätten und Meliorationen von Wiesen 2c., welche Beträge zur Disposition
des Landraths zu stellen wären.



200

Der Prouinzial-BerwaltnngLrath hat denselbenBeschluß wie acl l gefaßt und verweist
auf das unten Ausgeführte.

All III.

Um 6. Juni 1885 wurde der Kreis Neuwied von einem Hagelwetter betroffen; aus
angestelltenErmittelungen und den eingesandten Akten ist nachstehende Uebersicht zusammengetragen,
welche ein ungefähres Bild des Schadens gibt:

Be¬
schädigte,

Anzahl
der

beschädigten
Parzellen.

Größe. Schaden
Antrag für Bedürftige

Gemeinden. zinsfreies
Darlehen. perllu.

Dernbach ..... 64 264 23,°° 5 902,5° 2 60? 629,5 <.
Harschbach .... 40 86 22 2 408 — 102
Niederhofen .... 24 291 18,27 3 654 — 255
Naubllch ..... 60 139 26,9« 1 368,ko — 162
Urbach-Kirchdorf . . 36 249 18,»« 1896 684 295

Urbach-Ueberdorf . . 65 573 37,«i 6 522 — 501,5«
289 1602 147,4° 21 751 3 921 1945

Dierdorf ..... 146 54 15 000 — 6 000
65 — 20 000 Stöcke

Hopfen
15 600 — 1100

8

—

1 K Winter-
saamen

130 "

219 30 730 —

Gesammtfumme . . 508 52 481 12 336

Von allen Beschädigtenwar nur ein Einziger versichert. Die in den oben angegebenen
Gemeinden herrschende Armuth ist notorischund hat wiederholt die vrovinzialständische Verwaltung
bestimmt, durch Beihülfe für Meliorationen, Anlage von Wegen, Hergäbe von Darlehen :c. zur
Linderung der Noth beizutragen. Augenblicklich fehlt nach der Mittheilung der Königlichen
Negierung zu Eoblenz das Saatgut und die Mittel zur Anschaffung desselben, geschweige die
Mittel zur Deckung der Zinfen. Die Schilderung der Lage einzelner Gegenden ist eine trostlose.

Auch in Betreff diefes von der Königlichen Negierung zu Coblenzwarm befürworteten
Antrages beehrt sich der Provinzial-Verwaltungsrath auf das »ud IV und V Gesagte zu verweisen.

aä IV. und V.

Ende Mai dieses Jahres ging in den Kreisen Moers und Geldern ein Hagelwetter
nieder, welches in einem großen Umkreise(ca. 3000 Ka,) auf einzelnenParzellen die sämmtlichen
aufstehenden Früchte vollständig vernichtete,auf anderen einen sehr erheblichenTheil derselbenzu
Grunde richtete. Nach einer aus den Akten gemachten Aufstellungsind:

I. im Kreise Moers 1618 K 83 «,, welche 1138 Eigenthümern zugehören,so verwüstet,
daß auf 1240 K 06 », die Ernte als verloren angesehenwerden mußte. Der Gesammt-Schaden
beträgt 335 201 M, von welchen nach den Mittheilungen der Behörden 243 784 M. auf 788
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bedürftige Lanodewohner fallen, Eine genauere von dein im Interesse der Hagelbeschädigten
zusammengetretenen Konnte vorgenommeneeingehende Untersuchunghat 882 Bedürftige mit einem
Schaden von 270 376 M. ermittelt.

II, Im Kreife Geldern betraf die Verwüstung auf einein Areal von 1220 Ii 4 u.,
welches 758 Eigenthümern zugehorte,eine Strecke von 873 Ii 3 ».. Der Gesammtschaden beziffert
sich nach den bei den Bürgermeisterämtern gemachten Angaben auf 359 626 M., während die
Behörde ihn auf 512 100 M. angibt und das Comite ihn mit 611662 M. ermittelt hat.
Von diesem Schaden fällt auf 751 Unbemittelte, deren Zahl sich nach Angabe des Comites auf
979 steigert, eiu Betrag von 207 245 M., uach Mittheilung des Comites von 234 394 M.

In beiden Kreisen sind also 1539 bezw. 1861 arme Landbewohner betroffen, welche
einen Schaden von 451 029 M. bezw. 504 770 M. erleiden. Dieser Betrag ergibt nur den
Werth der verloren gegangenenErnte, der indirekte Schaden, der durch das Hagelwetter der
Bewirthschaftungzugefügt und sich noch nach langer Zeit fühlbar machenwird, ist gleich wie in
den obigen Fallen in dieser Summe nicht enthalten, eben wenig die den Häuseru, Scheunen und
Ställen zugefügte Vefchädigung.

Die bedeutendeDifferenz in den oben angegebenenSummen erklärt sich leicht daher,
daß die Ortsbehörden den Auftrag hatten, in der kürzesten Zeit eine statistische Uebersichtder
Königlichen Regierung einzureichen und sehr viele Beschädigte den ihnen entstandenen Schaden, sei
es aus Unkenntnis;, sei es aus dein durch das Unglück entstandenenGefühl der Gleichgültigkeit,
gar nicht anmeldeten. Manche weigerten auch die Anmeldung in der ausgesprochenen Meinung,
daß ihnen doch nicht geholfen werde, oder daß sie durch einen sofortigen Umbau und eine neue
Aussaat vielleicht doch noch eine Ernte erzielen könnten und deshalb fremde Hülfe nicht in
Anspruch nehmen wollten. Die nachträglich und sorgfältig aufgenommenen Verzeichnisse sind
diejenigen, welche das Comite zusammengestellthat. Leider sind die Hoffnungen Derjenigen,
welche eine Neubestellungvornahmen, durch deu für diefe Neubestellunguugünstigen trockenen
Sommer vollständig getäuscht worden und haben diese zu dem bisherigen Schaden noch theilweise
unnütze Ausgaben aufgewendet.

Die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Prästations-Nachweise:

Stllllts- Kommunal»
Gemeinde. Seelenzahl. steueru. steuern. Prozentsatz.

^ ^

Kreis Woers.
Alpen ............. 885 4 806 7 163 149

413 646 1008 156
166 1115 1529 137
705 3 336 2 803 84

1260 7 506 8 895 118
1655 7 50,5 1200 160

Saalhoff............ 682 3 732 4 359 11?
1666 12 136 14815 122
2 024 7 820 12 280 15?

553 2 132 2 223 104
2 619 21 304 21 304 100

2l!
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Gemeinde. SeeleMhl.
Ttaats-
steueili.

Kommunal-
steuern. Prozentsatz.

^ ^

Kreis Geldern.

1742 12 738 11737 92
Issum ............. 3 599 13 925 16 880 121

— 15 225 18 987 125
Wetten ............. 1523 10 689 13 469 126

3 071 15 475 7 333 48
Pont ............. — 6 343 7162 113
Beert ............. — 3 908 5 758 147

2140 9 765 9 589 98
1360 8910 8 995 109
— 30 260 46 898 155

Walbeck ............. 2 064 6 827 8 110 119

geben zwar für manche Gemeinde kein ungünstiges Bild, allein einestheils ist zu berücksichtigen,
daß es sich bei der Frage der Subvention nicht um die besser situirten Eigenthümer, sondern
gerade um diejenigen, welche ihr und ihrer Familie Leben aus den Erträgnissen ihres noch dazu
verschuldetenAckers fristen, handelt. Nach den gewordenenMittheilungen sind sehr viele der
ärmeren Klasse Angehörigen ebenso wie in den obigen Fällen n,ck I, II und III nicht in der
Lage, die Zinsen ihrer Schulden zu decken, ja sie haben nicht einmal die Mittel, ohne fremde
Hülfe die Saatfrucht anzuschaffenund eine neue Bestellung vorzunehmen; manchen steht nach
Mittheilung der Ortsbehörde ein sehr trauriger Winter und ein kummervollesJahr bevor. Das
Grundeigenthum im Bereich des Hypothekenamteszu Cleue war nach den statistischen Nachrichten
im Jahre 1822 mit 1 609 866 M. belastet, welche Belastung im Jahre 1839 sich auf 2 844 408 M.
steigerte.

neue Eintragungen genommen mitIm Iah re 1875 wurden 2358
1876 „ 307?
1877/78 „ 3139
1878/79 „ 2995
1879/80 » 3250
1880/81 „ 2973
1881/82 „ 2936
1882/83 » 2888
1883/84 „ 2911
1884/85 /? 2465

M.9 965 720
8 412 47? „

12106 624 „
8 281932 „
7 836 430 „
9 384 984 „
9 402 398 „
9 865 054 „
9 573 458 „
8 827 075 „

während die erneuerten Inskriptionen für diesen Zeitraum sich für jedes Jahr zwischeu 2 und 3
Millionen Mark bewegen, so daß sich eine ganz enorme Belastung für den fast ausschließlich
ackerbantreibenden Bezirk des Hypothekenamteszu Eleve ergibt.

Wenn daher die Behörden sowohl wie das Comite von einem hereinbrechenden Nothstand
sprechen, so findet diese Behauptung ihre Begründung in der Verbindung des Schadens mit dieser
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Belastung welche «tirlich auf die Kreise Geldern und Moers berechnet, sehr hohe Ziffern geben.
ist auch die Veranstaltung einer Hauskollektegestattet und rst dre

Vriuatwobltbätia eit in anderer Hinsicht mannigfaltig in Anspruch genommenworden. Lerder
gegen Hagelfchlag nicht versichert, nnd sieht sich der Provinzial-

V w^ wie m den anderen Fällen nicht in der Lage, eme Snboentlon schon allem
^s7alb ^ « lassen oder zu befürworten, weil ein Schaden überhanpt entstandenrs;

M n G m e w rm in dieser Beziehung auch für die Kreife Geldern nnd Moers nmhgeben,
w3 msw n ren Fällen seinen Beschluß bestinnnt haben. Wenn daher der Promnzml-

Ueße"^^ durch die HagelbeMdignngm ein Nothstand
icyneyen oay i . . ^ ,^ ^. Linderung und Verhütung desselben dre Beimllrgung emer

3 te^Mnng^ Mitteln nicht abzufchlagenfein dürfte. Die Sorglosigkeit
"°7n rf "cht nüirt, fondern nur die vorhandeneNoth berücksichtigtwerdem ^benfowemg
lou uno oars > ^ «).Mx,siakeit der Eigenthümer und ihre Indolenz, welche sogar gegen

^««° 3.« «" "r».M.n ;,nd «»MM °»s F...H.« «.!»«.„ ,« d>°
nwveni on ric ^Ml,n <,pNmmt die helfendeHand zurückzugehen,ebenweingglaubt der

^t!^^ du^ die Eigene Sorglosigkeit hervorgernfenenNoth

rnhig z"sehw M follen. ^ .^ ^^ ^^ ^,^ ^^W" Erhebungen herans-

gestellt hak wie 7 le H gelversicherung im Argen liegt. Die Versicherungs-Aktiengesellschaften
^nnm durch w Hagelwetter, wie das in den Kreifen Geldern nnd Moers me ergegangene,
lir werden, ja wie die Erfahrnng zeigt, sind thatsächlichgut geleitetermnnt un nu.sfen zur

Lig^tlon Meilen, und anderntheils läuft der Landmann Gefahr, w der aus GegenseMglett
aearündeten Gefellfchafterhebliche Nachprännen zu zahlen. . . . ^

^ We.m ans diesen Nachprämien auch nicht gefolgert werden kann und darf, daß das
NichtMbM h n der Versicherung gegen Hagelschadenzu entschuldigenrst, so durfte doch d.e
S^N^ .nilderen Lichte erscheinen, besonders für die Gegeuden, welche fast me von.

Hagelfchlag^ein^efucht we^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^. ^ .^ ^

angegebenwie folgt: Hülfsbedürftige Schaden

1. Kreis Gummersbllch
a) Gemeinde Gimborn l 194 51498 M.
1)) „ Marienheide i

2. Kreis Wipperfürth ....... ^37 ^"^ "

'^ " Moers^ -' '"2 270876 I4- „ Moers ....... ^,^,
5. „ Geldern ........ ^^ ""^ "

Von den Schäden in den Kreifen Moers und Geldern entfallen auf Steuerzahler iu der
? nnd II Stufe der Klassensteuer 177 450 M,

Der aenerell von der Königlichen Regiernng zu Düsseldorsgestellte Antrag wnd von
dem Vorsitzenden des erwähnten Comites, Grafen von Hoens,
br^ech in dieser Beziehung näher dahin präzisirt, daß, sollte der Standefonds wue verfugbaren

-)<!»
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Mittel besitzen, aus den angesammelten Beständen des Kreisfonds 250 000 M. zur Linderung
der Noth verwendetund hiervon 100 000 M. den Kreisen Mocrs und Geldern überwiesenwürden.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt nach den eingehendstenErwägungen nur die
Bewilligung einer Summe von 50 000 M. aus dem Ständefond a tonä poräu dem hohen
Landtage vorschlagenund diese Bewilligung an die Bedingung knüpfenzu follen, daß die zunächst
interessirten Krcisuerbände mindestens eine gleich hohe Summe zur Linderung der durch de»
Hagelschadenhervorgerufenen Noth verwenden. Im Falle die Kreise eine solche Unterstützung
nicht eintreten lassen sollten, dürfte für den Provinzialuerband auch keine Veranlassungzur Hergabe
u, t'anä poräu vorliegen. Die Mittel hierzu sollen den Kreisen durch Gewährung von zinsfreien
Darlehen, welche in 10 Jahresraten zu erstatten sein werden, aus dem Meliomtionsfonds zur

erfügung gestellt werden.
Im Falle die Kreise mit ihrer Unterstützung noch weiter gehen wollten, würde sich die

rhöhung dieser Darlehen bis auf die doppelte Summe, also 100 000 M. empfehlen.
Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich folgendeAnträge zu stellen:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle aus dem Ständefonds 50 000 M. zur Linderung
der durch die HagelbeschädigungentstandenenNoth in der Weise bewilligen,daß

1. dem Kreise Gummcrsbach . . 2 000 M.
. . 4 500 „
. . 2 500 „
. . 22 000 „
. . 19 000 „

^ tonä poräu unter der Bedingung überwiesen werden, daß von den Kreisen
mindestensdieselbe Summe, welche vorstehendfür die einzelnenKreise angeführt ist,
zur Linderung der Noth verwendet werde, wozu den Kreisen zinsfreie mit jährlich
10°/» zu amortisirende Darlehen aus dem verstärkten Meliorationsfonds zur Ver¬
fügung gestellt werden;

ferner den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,diefe Darlehen auf Antrag
der Kreise bis auf das Doppelte der für jeden Kreis », touä peräu bewilligten
Summe zu erhöhen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

2. „ „ Wipperfürth
3. „ „ Neuwied .
4. „ „ Moers
5. „ „ Geldern .
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Nr. 3».

Düsseldorf, den 7. Oktober 1885.

Referat
des Prouinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

den Vermögensstand des RheinischenPromnzialverbandeö.

Der Provinzial-Verwllltungsrathbeehrt sich, dem Hohen Provinzial'Landtage die anliegende
Zusammenstellungder Aktiva und Passiva der provinzialstimdischen Verwaltung der Rheinprovinz
zur geneigten Kenntnihnahme ganz ergebenst vorzulegen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.
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Zusammenstellung bei Aktiva und Passiva der
(Nach dein Stand am Schlüssedes Rechnun gsjahres 1884/85 unter Berücksichtigung der

Aktiva.

Werth
der

Gebäude.

Werth
der

Grund,
stücke.

Werth
des

Inventars.

Kapitalvermögen Andere

pnrtenr.

Sonstige
Forderungen.

Ver¬
mögens
Objekte.

1 2 3 4 5 6

^.. Centralsonds und Anstalten . . . — — — — — —

150 000

228 300

— 1624 000 — 100 000

2, Central-Verwaltungsbehörde. . . 1425 000 — —

^, Wittwen- und Waisenkasse . . .
4. Staats-Nebcnfonds......

— — — — 16 500,—
727 950,-

—

5. Landarmenhauszu Trier. . . . 770 000 9 000 146 580 — 54 544,30 —

6. Provinzial-Arbeitsanstaltzu Brau¬
weiler .......... 940 900 75 000 287 000 — — —

7, Sparfonds der Hauslingc der Pro¬
vinzial-ArbeitsanstaltBrauweiler .

8, Provinzial - Hebammen - Lehranstalt
Köln .......... 200 000 423 900 64511

— 6 000,— —

9. Central - Hebammen - Unterstützuugs-

10. Provinzial- Taubstummenanstaltzu
Brühl ......... 21000

36 000
34 000
90 000

4 500
4 500

20 000
117 000

4 000
3 000
3 000
5 000

— 12 918,—

^284 079,45

—

1«1. Wilhelm-Auausla-Stiftnng . . , — — — — 8 278,96 —
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ProviuzialMndischeuVerwaltungder Rhciuprovinz.
in einem besonderen Referate vorgeschlagenen Vertheilung des angesammelten Kreisfonds.)

Passiva.
Summe lettr«» Sonstige

Schulden.

Summe
der nu der Bemerkungen

Altiv». porwnr. Passiv«. ^

—^___^ ^ ^ ^le „ «

S__ 7 8 9 10

— — — - — Die am Schlüsse des Rechnungsjahres bei den einzelnen
Verwaltnngszweigen verbliebenen Bestände und Vorschüsse
sind nußer Berechnung geblieben, weil denselbendie gleich
hohen Nestllusgllben und Resteinnahmen gegenüber stehen
und erheblichereBaarbeständeüberhaupt nicht vorhandensind.

1 874 000,— ... — 1 Werth der ehemals Herter'schenImmobilien,
5
L

Depositenscheineder Prouinzial-Hülfskasse.
Restkaufpreis für die Dienstwohnung des Landes - Direktors.

1 «53 300,— 1 Ständehaus nach den Baukosten 1300lA) M.

3

Dienstwohnung des Landes-Direktors, Kaufpreis intl, Kredit
zur Herrichtung t25<X) M.

Versicherungssumme.

16 500,— — — — 5 Depositen.
727 950,- __ 143,4? 143,47 5 ?N0 «00 M. Depositen und 27 050 M. Darlehen.

9 Iahresrente zu Gunsten der Erben Zehner.

981024,30 — 1-8
5

Nach Schätzung.
Depositen.

1302 900,— 1 Nach der Feueruersicherungs-Summe vom 24. Januar 1865

2
8

unter Hinzurechnungvon '/« derselben für Fundament- und
Kellermauerwerkund der Naukredite von 135 500 M. für
Vemntenwohnhllus, Wirtschaftsgebäude und Gnsfabrit.

Nach dem25fachenBetrage des Katastral-Neinertrages berechnet.
Nach der Feuerversicherungvom 20. November 1883, Materi¬

alien und Vieh mit eingerechnet.

6 000,— — — — 5 Depositen.

688 41! - — — — 1
2
3

Nach Schätzung.
Der Werth ist pro Quadratruthe zu 1000 M. angenommen.
Nach der Feuerversicherung.

12 918,— — —

1

5

1-3

Depositen.

Nach Schätzung.
414 079,45 — " i 5 Depositen,

212 000,— „ 1 Summe der Baukosten,
2
3

Für 2«0 Quadratruthen K 450 M.
Nach Schätzung,

8 278,96 — — ^ 5 Depositen.
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12. Unterstützungsfonds für entlassene
Taubstumme ........

13. Prom'nzial-Nliudmanstalt zu Düren

14. Unterstützungsfonds für entlassene
Blinde..........

15, Promnzial-Irrenllnstlllt zu
Andernach ........
Bonn..........
Düren..........

Grafenberg ........
Vierzig.........

16. Weisweiler'scher Restkaufpreis . .

17. Unterstützungsfonds für entlassene
Irre..........

18. Anstalt Siegburg......

19. Rittergut Desdorf......

20. Museums-Baufonds.....

Aktiva.

Werth
der

Gebäude,

350 000

1 829 000
2 500 000
2 44? 000

2 256 000
2 222 000

60 000

89 000

Werth
der

Grund¬
stücke.

16 950

97 000
180 000
225 800

150 000
110 000

102 000

Werth
des

Inventars,

96 750

176 300
287 000
185 000

210 000
236 000

Kapitalvermögen
lüttroz

»n
pnrtnur.

000

Sonstige
Forderungen.

2 750 —

96 154,07

58 900,73

1 500,—

13 357,50

470 000,

208 800,-

Andere
Ver¬

mögens-
Objekte.

209

Summe
der

Altiv».
^

Passiva.

Isttre«
au

portoui'.

2 750,—

559 854,0?

58 900,73

2 102 300,-
2 967 000,.
2 85? 800,.

2 616 000,-
2 568 000,.

1 500 —

18 357,50

470 000,—

162 000,.

29? 800,-

^

Sonstige
Schulden.

4 200,—
180,—

2 613,10

1461,-

Summe
der

Passiv».

135 500 —

60 000,—

IN

Vemertunge»
n

» ^

4 200,—
180,—

2 613,10

1461,-

135 500 —

60 000

Depositen.

Nach Schätzung.
50facherNetrag des Kntastral-Neinertrages.
Nach Schätzung.
84 154,07M. Depositenund 12 000 M. Hypotheken.

29 065,73 M. Depositen und 29 835 M. Hypotheken.

Legat und Iahresrente zu Lastendes Erkenswyk'fchenVer¬
mächtnisses.

Schätzungsweiseberechnetunter Berücksichtigungder Äaukostcn.
Desgl. der Grunderwerbslosten.
Desgl. der Feuerversicherung.Darunter 33 000 M. für

Niehstand.

Noch nicht fällige Kaufpreise.Der Netrag von 1461 W. ist
f, Z. beim Irrenanstalts-Vllufonds«erausgabt und unter
Zuschußeines kleinenBetragesmit rund 1500 M. deponirt.
DiefesDepositumist «ud po». 16 aufgeführt.

Siehe Nemerkung zu po». 15.

Schmmm'scheStiftung für Grafenberg.
Depositendes Unterstützungsfondsinkl. 1778,40 M. der

Richarz-Stiftung.
Kaufpreis,von der KöniglichenStaatsregierungzu zahlen.
Diese Summe repräsentirtdie in der Bemerkung zu Position6

verrechnetenVaukreditefür die Provinzial-Arbeitsanstalt
Brauweiler. Ueber die Verwendungdes Verlaufserlöfes
ist ein besonderes Referat erstattetworden, worauf hier
verwiesen wird.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuer-Versicherung.
Zum 25 fachen Betrage des Katastral-Neinertragesberechnet.

Kaufpreis für oas zur Errichtung des Museums in Bonn
angekaufteColmant'scheHaus und Baukosteneines Schuppens.

Depositen des angesammelten Bnufonds.
Noch nicht verfallener Restkaufpreis des Colmant'schenHauses,

Die seither gezahltenBaukosten,dieZuschüssederStadtNonn
und der Königlichen Staatsregierung, Werth der Grund¬
stücke in Trier, Werth der Sammlungen:c. :c. sind hier¬
neben nicht mitgerechnet, da die Eigenthumsfragebezüglich
der neuenProuinzial-Museennoch nicht gelüst ist.

27
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Atttva.

Werth
der

Gebäude.

Werth
der

Grund¬
stücke,

Werth
des

Inventars.

Kapitalvermögen Andere
lettre«

nu
1>()!'tour.

Sonstige
Forderungen,

Ver-
mögens-
Objekte.

1 2 3 4 5 6

21. Viehentschädl'gungsfonds ....
22. Provmzial-Straßem'erwaltung . .

23. Nebeitfonds der Provinzial-Stratzen-
verwaltung........

60 000 90 000 180 000
403 409,—

1816 988,10

190 000,—

75 000

Slinime ^ pc>8.1—23 . . 15 479 900 1626 550 2112441 5 000

5 000

5 996 130,11
und zwar nach

dem Stande von,
1«. Juli 1885

(Final-Abschluß)
erll. Kreisfonds
5 453 «45,11 M.

Depositen,
72 485 M,

Hppothclen,
470 oou M.
Kaufpreis,

1431785,23
(darunter

1 874 llN0,23
Depositen)

175 00«

Abgesetztdie P°s. 3, 4, ?, 9, 12, 14, 17, 21
und 23, das sind Wittwen- und Waisenfonds,
Staatsnebenfonds, Sparfonds der Häuslinge
in Vrauweiler, Viehentschädigungsfonbsund
die verschiedenenUnterstützungsfonds — als
Fonds, welchediesseits lediglich verwaltet — — —

Bleiben die Pus. 1, 2, b, 6,8.10,11.18,15,16,
16, 19, 20, 22 für Prouinzialfonds, Stände»
Haus, Dienstwohnung des Landes-Direktors,
Landarmenhaus, Arbeitsanstalt, Hebammen-,
Blinden-, Taubstummen- und Irrenanstalten.
Wilhelm-August«-Stiftung, Siegburg, Des-
dorf, Museums-Vaufonds und Prouinzial-

15 479 900 I 626 550 2 112 441

!

4 564 314,88 l75 000

!^ i^ 4 U?!)«44,8«
Depositen)
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Summe lettroz
der »,u

Altiv». ^ortenr

^ ^/

403 409,—
^221988,10

»^90000,-
^.^

^395 021,1t

1436 785,23

23 958 235,88

Passiva^

Sonstige

Schulden.

60 000,-

Snnnne
der

Pnssiv».
^
10

60 000,-

263 7?4,10> 263 774,10
und

323,47j! 323,47
Iahresrente.

4 200- 4 200,—
und

323,4?^ 323,4?
Iahresrente.______

259 574,10 259 574,10

Bemerkungen

>«

1—3
Depositen.
Diese Angaben beruhen auf einer Ermittelung im Jahre 1878

und müssen aus nachstehenden Gründen auch jetzt noch
angenommen werden. Die s. Z. von den Königlichen
Negierungen mitgetheilten Verzeichnisseder Straßen - Per-
tinenzien sind nicht nach einem einheitlichen Schema auf¬
gestellt und zum Theil vielfach berichtigt und ergänzt. Mit
besonderer Rücksichtauf die zwifchenzeitlicheingetretenen
Zu- und Abgänge und die anderweite Abgrenzung der
Inspektionenfinden gegenwärtigzur Aufstellungeiner genauen
Uebersicht der vorhandenen Straßen-Pertinenzien :c. :e.
Erhebungen statt, die erst nach einigen Monaten zum Ab¬
schluß gelangen.

Diese Summe setzt sich zusammen aus
»,. den Depositen des Fonds zu Prouin-

zilllstraßen-Neu-und Umbauten und zu
Chaussee-Neubau-Prämien für Kunst-
straßen ...........892 000,— M.

t>. den Depositen des Fonds für Kreis-
u. Kommunal-Wegebau-Unterstützungen 150 000,— „

«. den Depositen des Sammelfonds . . 40<XX),—„
ä. einer Hypothekarforderungdes Sammel¬

fonds ........... 2 700,— „
e. den Depositen des Neseruefonbs . . 732 288,10 „

Summe . 1816 988,10 M.
Die Fonds snli -i und 1>sind mit namhaften Bewilligungen

belastet.
Kaufpreis für den Petersberger Bafaltbruch,
Restkaufpreis für den Petersberger Bafaltbruch.
Depositen.

Nach Vergleichuug der nebenstehenden Aktiva und Passiva
ergibt sich ein Vermögensstand von rund 25131500 M.

Nach Begleichung der nebenstehenden Aktiva und Passiva
ergibt sich ein Vermögensstand von rund 1 432 500 M.

Nach Vergleichung der nebenstehenden Aktiva und Passiva
ergibt sich ein Vermögensstand von rund 23699000 M.

27^
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Aktiva.

Werth
der

Gebäude,

Werth
der

Grund¬
stücke.

Werth
des

Inventars,

Kapitalvermögen Andere
lettres

1>ortenr.

Sonstige
Forderungen.

Ver¬
mögens-
Objekte,

i 2 3 4 5 6

L. Provinzilll-Hillfstafse.....

0. RheinischerMeliorationsfonds . .
Der Bestand des Ständefonds von

225 749,90 M. (inll. 14 000 M. Darlehns-
forderungen) bleibt hier außer Betracht, weil
die auf dem Ständefonds ruhenden Bewilli¬
gungen diesen Betrag noch übersteigen.

v. Verzinsungs-und Amortisationsfonds
der Irrenanstalts-Bauschuld . .

lü. Provinzilll-Feuer-Societiit.... 211500 21000 12 500 3 790 699,85 538 946,22

—

Zusammenstellung.
Es beträgt das Vermögen

^. der Centralfonds und Anstalten................. 25 131 500 M-
darunter die diesseits lediglich verwalteten Staats-Nebenfonds, Spar- und

Unterstützungsfondsmit 1 432 500 M.
L. der Provinzial-Hülfskasserund .................. 2 357 000 „
0. des Meliorationsfonds ................... 74150 0^

zusammen . . 28 230 000 M-
v. Nach Abzugder Irrenanstaltsbauschuldvon ............^__8 729400 ^

bleiben . . 19 501600 M>
Hierzu tritt das Vermögen

N. der Provinzilll-Feuer-Societätmit rund............... 3 651500 ^
Summa Summarunl . . 23 153 000 M-

Werden die in einem besonderenReferate formulirten Anträge auf Verwendungder Kreisrente und
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Passiva.
Summe

der
Altiva.

lettres
nu

pnrtour.

Sonstige

Schulden.

Summe
der

Passiva.
Vemerknngen

7 8 9 10

—

8 729 400

923 052,44

8 729400

923052,44

8

5

9

Das Vermögen der Provinzial-Hülfskasse
besteht gegenwärtig in dem Stamm¬
fonds von......... 1873600,47 W

4 574 646,07

und dein Reservefonds von .... 483534,20 „
Zusammen . 2357 134,6? M.

Das Vermögen des Meliorationsfonds besteht zur,Zeit in
dem Stammfonds von 741500 M. Der verbliebene
Zinsenbestand des Meliorationsfonds und der Bestand des
bei demselben verrechneten Nothstandsfonds bleiben hier
unberücksichtigt,da über diese Bestände bereits verfügt ist.

Die Schuld beträgt zur Zeit noch 8 653 000 M,, es werden
indessendurch die im Januar 1886 stattfindendeAusloosung
123 600 M. getilgt, so daß mit Beginn der neuen Vtats-
periode die Schuld noch betragen würde 8 729 400 M.

Hierunter 521000 M, hypothekarischsicher gestellte Darlehen
und 17 946,22 M, rückständigeEinnahmen.

Hierunter 33 410,40 M. vorausgezahlte Versicherungs-Prämie
und 889 642,04 M. Nestausgaben.

Nach Vergleichungder Aktiva mit den Passiva ergibt sich
ein Vermögensstand von 3 651 593,63 M.

b°r angesammeltenBestände derselbenangenommen,so ergibt sich folgende

Zusammenstellung
^. Centralfondsund Anstalten.......... 25 131 500 M.

darunter die diesseits lediglich verwalteten Staats-Nebenfonds, Sparfonds nnd
Unterstützungsfondsmit 1 432 500 M.

L. Provinzial-Hülfskasse 2 357 000 M. ->-
aus dem angefammeltenKreisfonds . .

0. Meliorationsfonds 741500 M. -s- aus
dem angesammeltenKreisfonds . - -

1 126 399,53 M.--....... 3 483500

1258 500,— „ ----- ....... 2 000000
30 615 000 M.

2 590 086,6? M

v. Abgefetztdie Irrenanstaltsbauschuldvon
8 729 400 M. abzüglich der außerordent¬
lichen Tilgung aus dem angesammelten
Kreisfonds mit .........^590 0 86,67 „

4 974 986,20 M.

und aus der laufendenKreisrentepro 1886/8? und 1887/88 mit 139 313,33 „
also abzüglich ................2729400,-M.
bleiben .........................24615000 M.

L. Provinzial-Feuer-Societät ................... 3 651500 „
Hiernachbeträgt das Vermögenin Summa Summarum . . 28 266 500 M.

6 000 000
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Erste Sitzung
im Standehause zu Düsseldorf am Sonntag den 29. November 1685.

Nach Beendigung des in den Hauptkirchen beider Confessionen abgehaltenenGottesdienstes
versammeltensich um 12>/< Uhr die Mitgliederdes Landtages im Sitzungssaale des Ständehauses.

Von einer Deputation geleitet trat der Königliche Landtags-Kommissar, Herr Ober¬
präsident der Rheinprovinz vr. von Bardeleben, in den Saal und eröffnete den 31. Pro-
vinzial-Lllndtagmit folgender Ansprache:

„Meine geehrten Herren!

NachdemSie im vorigen Jahre zu eiuer kurzen außerordentlichenSitzung zusammen¬
getreten waren, in welcher es sich nur um die Berathung einiger weniger Regierungsvorlagen,
die für die Provinz allerdings von hoher Bedeutung waren, handelte, haben Seine Majestät
unser AllergnädigstcrKaiser und König mittelst Allerhöchster Ordre vom 28. September d. I. den
Zusammentritt des Provinzial-Landtages der Rheinprovinz auf heute zu einer ordentlichen Sitzung
befohlen,die Dauer dieser Sitzung ist zunächst auf 14 Tage bestimmt. Zum Landtags-Marfchall
haben Seine Majestät den Herrn Fürsten zu Wied, zum Stellvertreter des Landtags-Marschalls
den Herrn Schlohhauptmann und Kammerherrn Freiherrn von Solemacher-Antweiler und
zum Landtaas-Kommissarmsmich zu ernennen geruht. Das Allerhöchste Propositions-Dekretvon:
9. November, welches ich Ihnen mitzutheilen habe, enthält an Sie nur die Aufforderung zur
Vornahme einiger durch die Zeitabläufe uothwendiggewordenenWahlen.

Es sind drei Punkte, um welche es sich handelt, nämlich einmal die Wahl der Mitglieder
der Vezirks-Kommifsionenfür die klafsifizirte Einkommensteuerund der Stellvertreter derselben,
dann zweitens die Neuwahl der Mitglieder der RheinischenDeputation für das Heimathwefen
und deren Stellvertreter, deren Mandat am 1. Juli des nächsten Jahres abläuft, auf fernere
drei Jahre und endlich drittens die Neu- bezw. Erfatzwahl von bürgerlichen Mitgliedern der
Ober-Ersatz-ttommissionender Provinz und deren Stellvertretern. Es wird demnach,sofern nur
nicht im Laufe der Sitzung noch anderweitige für den Landtag bestimmteVorlagen zukommen
füllten, Ihre Thätigkeit sich wesentlichauf die Berathung der aus Ihrer eigenen ständischen
Verwaltung hervorgehenden Geschäftezu befchränken haben. Bei der Ausdehnung und Bedeutung,
welche diese Ihre Verwaltung inzwischen gewommen hat, wird dennoch Ihre volle Thätigkeit in
der gegebenen Zeitdauer in Anspruchgenommen werden. Mir aber wird es zur großen Genug-

28



21«

thuung gereichen, Ihnen dnrch Auskunftertheilungoder in jeder sonst geeignetenWeise bei Ihren
Arbeiten behülflichzu sein, und ich wünsche von Herzen, daß die Beschlüsse,welche Sie in der
bevorstehenden Sitzung fassen werden, unserer theueren Provinz zum Segen gereichen. Indem
ich nunmehr Ihnen, durchlauchtigsterHerr Landtags-Marschall, das AllerhöchsteProvositions-
Dekret und ebenso den AllerhöchstenLandtags-Abschiedauf die Gutachten und Anträge der in
den Jahren 1883 und 1884 versammelt gewesenen Stände hiermit zu überreichen mich beehre,
erkläre ich im Namen Seiner Majestät des Kaisers und Königs den 31. RheinischenProuinzial-
Landtag für eröffnet.

(Der Kölngliche Landtags-Kommissarverläßt wieder den Saal.)
Landtags-Marschall: Seine Majestät, unser allergnädigster König und Herr, lebe

hoch! hoch! und abermals hoch! (Die Versammlung stimmt begeistertin das Hoch ein.)
Meine Herren! Indem ich die erste Sitzung dieses Landtages zu eröffnen die Ehre habe,

erlanbe ich mir zunächst, Sie wieder um das Vertrauen, das Entgegenkommenund die Unter¬
stützungzu bitte», an welche Sie mich in den letzten Landtagen stets in so reichem Maße gewöhnt
haben. Meine Herren, ich bitte Sie auch diesmal, da unsere Arbeiten sehr vielfältig und groß
sind, mir Ihre Unterstützungzu Theil werden zu lassen.

Zunächst habe ich die Ehre, die Herren Protokollführer zu ernennen, und bitte Herrn
Freiherrn Eugen von Loö und Herrn Radcrmacher das Protokoll zu übernehmen. Für die
heutige Sitzung bitte ich den Herrn Nadermacher das Protokoll zu führen, da Freiherr
von Loö sich für die heutige Sitzung entschuldigt hat. Herrn Graf Beißet bitte ich, die
Ioumalführung zu übernehmen.

Sodann meine Herren, habe ich die Pflicht, Ihnen diejenigen Mitglieder zu nennen,
welche durch deu Tod aus uuserer Mitte im Ablauf des letzten Jahres geschieden sind. Es sind
die Herren Hugo Troost, Freiherr von Nourscheid, Arnold Maas nnd der stellver¬
tretende AbgeordneteFelix Letixerant. Ich ersuche die Mitglieder des Provinzial-Landtages,
in ehrendemAndenken dieser unseren verstorbenenMitglieder sich von Ihren Sitzen zu erheben.
(Geschieht.)

Sodann habe ich die Ehre, Ihnen den Allerhöchsten Landtags-Abschiedund das Aller¬
höchste Provositionsdekretzu verlesen. Ich ersnche Sie, sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Der Allerhöchste Landtags-Abschiedlautet wie folgt:

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen :e.
entbieten Unseren getreuen Ständen der Rheinvrouinz gnädigsten Gruß und ertheilen hiermit auf
die Uns vorgelegten Gutachten und Anträge des in den Jahren 1883 und 1884 versammelt
gewesenen 29. bezw. 30. Provinzial-Landtages den nachstehenden Bescheid:

Statut für die Rheinische Promnzial-Hülfskasse.
Der von Unseren getreuen Ständen unter dem 8. Dezember 1883 bezw. 18. Dezember

1884 gefaßte Befchlnhwegen Abänderung des Statuts für die Nheinifche Prouinzial-Hülfskasse
vom 25. April 1882 hat durch den von Uns unter dem 25. März 1885 genehmigten,durch die
Negierungs-Amtsblätter der Provinz veröffentlichtenersten Nachtrag zu dein erwähnten Statut
feine Erledigung gefunden.
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Gesetzentwurf,betreffenddie Zusammenlegungder Grundstückeim Bezirke des ehemaligen
AppeNationsgerichtshofeszn Köln.

Der von Unseren getreuen Ständen begutachteteGesetzentwurfist dein Landtage der
Monarchie in der diesjährigen Session vorgelegt, unter dem 24. Mai d. I. zum Gesetzeerhoben
und in der Gesetz-SammlungSeite 156 verkündigtworden.

Gesehentwurf betreffend die Veräußerung und hypothekarischeBelastung von Grund¬
stücke» im Geltungsbereichedes Rheinischen Rechts.

Auch dieser von Unseren getreuen Ständen begutachteteGesetzentwurf ist, nachdem
derselbe die Zustimmung des Landtages der Monarchie erhalten hat, unter dem 20. Mai d. I.
zum Gesetze erhoben und in der Gesetz-SammlungSeite 139 veröffentlicht worden.

8u Urkund dieser Unserer gnädigsten Bescheidung haben Wir den gegenwärtigen Landtags¬
abschied hochsteigenhändig vollzogen nnd verbleibenUnseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 9. November 1885.
gez. Wilhelm.

ggez.: von Puttkamer. Maybach. Lucius. Dr. Friedberg von Botticher. von Goßler.
von Scholz. Vronsart von Schellendorf.

Landtagsabschied
für die in der Zeit vom 27. November bis
13. Dezember 1883 und vom 14. bis 22. Dezember
1884 verfmumelt gewesenenStände der Rhein¬

provinz.

Das Allerhöchste Propositionsdekretlantct:

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preutzen «.
entbieten Unseren zum Provinzial-Landtage versammelten Ständen der Rheinprovinz Unsern
gnädigsten Gruß und lassen Ihnen folgendePropositionen zur Erlediguug zugehen:

1 ^u den der Provinz angehangen BezirkskomnuM°nenfür dre klaMzrrte Emtommen-
steuer haben Unsere getreuen Stände neue Mitglieder und Stellvertreter in Gemäßheit des
Artikels I ß. 24 des Gesetzes vom 25. Mai 1«?3 wegen Abänderung des Gesetzes vom 1. Mm
1851, betreffenddie Einführung einer Klassen- und (Ges.-^ 1873
S. 213) zu wählen. Hinsichtlich der Zahl der für die emzelnen Bezlrlslomnussionenzu wah e^
Mitglieder und Stellvertreter, sowie hinsichtlich der übrigen, ber den Wahlen zu beobachtenden
Momente wird Unser Kommissariusden getreuen Ständen weitere MMHeüungenn.achen

2 Mit dein 1 Juli 1886 läuft das Mandat der nach §. 41 des Gesetzes vom 8. März
1871 betreffend die Ausführung den Bundesgesetzesüber den Unterstützungswohnsitz(Ges.-S.
S 130) von dem Provinzial-Landtage gewählten Mitglieder der Rheinischen Deputation für
das Lei»mthwesenund deren Stellvertreter ab. Unfere getreuen Stände werden daher die Neu¬
wahlen der bezeichneten Mitglieder und Stellvertreter für einen weiteren dreijährigen Zeitraum
vom 1. Juli 1880 ab zu vollziehen haben.

2«»
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3. Sodann wird von Unfern getreuen Ständen in Gemätzheit des §. 3N Nr. 4 des
Rcicho-Militär-Gesetzcs vom 2. Mai 1874 (R.-G.-BI. S. 45) und des 8- 2 Nr. 6 des ersten
Theils (Visatzordnung) der deutschenWchrordnung vom 28. September 1875 die Neu- bcziv.
Ersatzwahl von bürgerlichenMitgliedern und Stellvertretern der Ober-Ersatz-Kommissionender
dortigen Provinz vorzunehmensein.

Die Dauer des Provinzial-Landtages haben Wir auf 14 Tage bestimmt.
Wir verbleibenUnsern getreuen Ständen in Gnaden gewogen.
Gegeben Berlin, den 9. November 1885.

gez. Wilhelm.

ggez.: von Puttkamer. Maybach. Lucius. Dr. Friedberg, von Vötticher. von Goßler.
von Scholz. Bronsart von Schellendorf.

An
die zum Provinzial-Landtage versammelten

Stände der Rheinprovinz.

Ueber die Behandlung des AllerhöchstenProposions-Dekrets werde ich in einer der
nächsten Sitzungen Bestimmung treffen.

Um sofort, wie das unsere Gewohnheit ist, in die Arbeiten gleich am ersten Tage der
Session eintreten zu können, habe ich schon gestern die Bildung der Ausschüsse vorgenommenund
beehre mich, Ihnen die betreffendenMitglieder vorzulesen. Die Herren wollen so freundlichfein,
sich die Namen zu notiren — es werden erst morgen gedruckte Exemplare der Liste vertheilt
werden — damit sie jetzt schon wissen, welchen Ausschüssen sie zugetheilt sind.

I. Ausschuß, welcher die Angelegenheitender Abtheilung I und den von der Hülfskafse
ressortirenden Ständefonds zu behandeln hat: Vorsitzender: Freiherr von Solemacher.
Mitglieder: Graf Westerholt, Freiherr Eugen von Lo«, Graf Hoensbroech,Freiherr von Eynatten,
Freiherr von der Leyen, Heuscr, Sommer, Courth, Dietze, von Eynern, von Grand Rr>, Croon,
Wolters, Freiherr Felix von Loe, Vreuer, Schmidt von Schwind, Limbourg, Schlick.

CombinirterII. und III. Ausschuß, welcher die Angelegenheiten der II. und III. Abtheilung
unserer provinzialständischenVerwaltung zu behandeln hat: Vorsitzender:Freiherr von Fürsten¬
berg -Heiligenhoven. Mitglieder: Freiherr von Voeselager,Scul, Freiherr Rudolph von Geyr,
Freiherr von Dalwigk, von Heister, Graf Franz von Spee, Kaefen, Jungen, Pelizäus, Hoffsümmer,
Eonze, Friederichs, Beppler, Esfelborn, Weidt, Bönniger, Herrmann, Vürsgens.

Im IV. Ausschuh, welcher die Angelegenheitender IV. Abtheilung zu behandeln hat,
bitte ich den Herrn Grafen von Fürstenberg-Stammheim den Vorsitz zu übernehmen.
Die Mitglieder diefes Ausschusses sind: Freiherr von Spies, Graf Beißet, Freiherr von Lavalette,
Freiherr von Wenge-Wulffen, Graf Wilderich von Spee, Melsheimer, Nels, Fischer, Lucas,
von Monfchaw,Kattwintel, Caspers, Frings, Hoffstadt, Schwitz, Boch, Iansen.

V. Ausschuß, welcher die Angelegenheitender AbtheilungV. (Straßen-Verwaltung) zu
behandeln hat: Vorsitzender: Freiherr von Geyr-Müdders heim. Mitglieder: Freiherr
von Fürstenberg-Gimborn, Freiherr von Steffens, Freiherr Carl von Groote, Graf Homvesch,
Freiherr von Eerde, Wegeler, Sahler, Radermacher,Röchling,Hoffmann, Brockhoff, Peters, Grod,
Vuchholz, Reinhard, Eich, Rautenstrauch, Hack.
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Von unseren Beamten sind den Ausschüssen zugetheilt zunächst der Herr Landes-
Direktor sämmtlichen Ausschüssenund dann dem I. Ausschuß die Herren Landesrath Fritzen,
Landesrath Küster Landes-Baurath Guinbert und für die Angelegenheitender Feuer-Socretät
Herr Direktor Seul dem combinirtcn II. und III. Ausschuß Herr Landesrath Klaufener,
Herr Landesrath Brandts und Herr Landes-Baurath Guinbert, dem IV. AusschußHerr Landes¬
rath Fritzen, Herr Landesrath Küster und Herr Landes-Baurath Sachse, dem V. AusschußHerr
Landesrath von Mctzenund Herr Landes-Baurath Dreling.

Ich mochte die Herren Vorsitzenden der Ausschüsse bitten, die Herren Beamten, m deren
Ressorts die Gegenstände, die sie behandeln, fallen, von den Ausschuß-Sitzungenzu benach¬
richtigen Einige der Herren Beamten haben verschiedenen Ausschüssen beizuwohnen, weshalb :ch
bitte, daß die Herren Vorsitzendender Ausschüssesich untereinander benehmen, damit die Ver¬
handlungen in dieser Beziehungnicht collidiren. . . .. ^ ^

Sodann, meine Herren, habe ich Ihnen noch mitzutheilen, daß rch den Herrn Vrce-
Lllndtaas-Marschllllbitte, auch den anderen Ausschüssen mit berathenderStimme zuzutreten,daß ich
außerdemHerrn von Heister bitte dem IV. Ausschusse für die landwirthschastlichen Angelegenheiten
und dem V Ausschusse für die Behandlung des Etats der Straßenverwaltung beüretenzu wollen.

Meine Herren' Ich habe nunmehr die Ehre, Ihnen die Geschäftseingänge,welche von
Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths eingegangen sind, zu verlesen, wie dieselben an die
Ausschüsse vertheilt worden sind. Es sind verwiesen

an den I. Ausschuß:

Verwaltungs-Bericht für das Etatsjahr vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
Verwaltnngs-Bericht für das Etatjahr von: 1. April 1884 bis 31. März 1885.
Neuwahl des Provinzial-Verwaltungsraths.
Dechargirung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben für den Provmzml-

Landtag, den Provinzial-Verwaltungsrath und die provinzialständischeEentral-Verwaltungsbehörde
pro 1882/83 und 1883/84. , , ^ . ., ^ . ,

Etat des Provinzial-Landtags, des Provmzml-Verwaltungsraths und der provmzml-
ständischen Eentral-Verwaltungsbehördefür die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 81. März 188?
nnd vom 1. April 1887 bis 31. März 1888. ,,„.„, ^ ^ ^ >

Etat der Wittwen- und Waisenkasse der provmzmlstandychenBeamten der Rhempromnz
für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? nnd vom 1. April 188? bis

N. Marz^1888. ^ ^MM^uMungsraths, betreffendden Erlaß eines Normal-Besoldungs-
Etats für die oberen Beamten. „ , .. ^., , <. . s«. .^

Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Emnchtung emer elektnfchen
Beleuchtungim Ständehause. „ ^ « . r..,. ^ - „, >-. , ^

Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend Unterstützung des früher bei der
provinzialständischen Eentral-Verwaltungsbehördebeschäftigt gewesenen Kanzlei-Hülfsschreibers Asbeck.

Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Benachnchtigungder eingetragenen
Hypothekargläubigerim Bezirkedes Rheinischen Rechts hinsichtlich der durch Gesetz vom 22. Mai
1885 vorgeschriebenen Aenderungenbei der Erneuerung von Hypothekenemtragungen.

Dechargirung der Rechnungüber die Central-Kassenverwaltungund den Kreisfonds pro
1882/83 und pro 1883/84.
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Haupt-Etat der proviuzialständifchenVerwaltung der Rheinprovinz für die Etatsjahre
vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888 nebst
zugehörigemReferate des Provinzial-Verwaltungsraths.

Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Verwendung der sogenannten
Kreisrente, beziehentlichder angesammelten Bestände der Letzteren zu den im Dotations-Gesetze
vom 8. Juli 1875 vorgesehenen Zwecken.

Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend Aenderung in dem Aufbringungs¬
modus der Provinzial-Umlllge.

Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend Zusammenstellungder Aktiva und
Passiva der vrouinzialständischenVerwaltung der Rheinprovinz.

Dechargirung der Rechnung der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät pro 1882 und
pro 1883.

Etat der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät für die Etatsjahre vom 1. Januar bis
31. Dezember 1886 und vom 1. Januar bis 31. Dezember 1887.

Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Errichtung einer Feuerwehr-
Unfalllassein der Rheinprovinz.

Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend den Antrag des Ausschussesdes
Verbandes der Rheinisch-WestfälischenFeuerwehren auf Subventionirung aus Provinzialmitteln

Referat des Provinzial-Verwaltnngsraths, betreffend den Entwurf eines Nachtrags zum
Reglement der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät.

Dechargirung der Rechnung über die Einnahme und Ausgabe der Rheinischen Provinzial-
Hülfskasse pro 1882/83 nnd pro 1883/84. (Jahrgang 1882/83 mit Rechnung über den
Ständefonds und den Meliorationsfonds.)

Dechargirung der Rechnung über den Standefonds pro 1883/84.
Mittheilung über die erfolgte Genehmigung der von, 29. nnd 30. Prouinzial-Landtage

beschlossenenNachträge zum Statut der Rheinische»Provinzial-Hülfskasse.
Dechargirung der Rechnung über den Meliorationsfonds pro 1883/84.
Dechargirung der Rechnungüber den Irrenanstalts-Amortisations- und Verzinsungsfonds

pro 1882/83 und 1883/84.
Ausgabe-Etat der Rheinischen Provinzial-Hülfskassefür die Etatsjahre vom 1. April 1886

bis 31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888.
Etat über die Verwendung des Zinsgewinnes der Rheinischen Provinzial - Hülfskasse

(Ständefonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 188?
bis 31. März 1888.

Etat über die Verwendung des Zinsgewinnes des Rheinischen Meliorationsfonds für
die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888.

Referat, betreffend den Antrag des Kirchenvorstandesuud der Gemeindevertretung der
Pfarre zum h. Seuerin zu Köln auf eine Beihülfe zur Restauration des Kirchthurmes.

Referat, betreffendden Antrag des Vereins zur Ausfchmückung der katholifchen Pfarrkirche
zu Barmen auf Gewährung einer angemessenen Unterstützung zur Ausstattung und dekorativen
Ausschmückung dieser Kirche.

Referat, betreffendden Antrag des Vereins zur Beschaffung eines stilgerechtenFlügel¬
altars für die katholische Pfarrkirche zu Nuhrort auf Gewährung einer Beihülfe zu diesem Zwecke.

Referat, betreffend den Antrag des Kirchenvorstandesvon St. Gereon in Köln auf
Bewilligung einer Beihülfe zur Restauration diefer Kirche.
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Referat, betreffend den Alttrag der katholischen Gemeinde zu Merzig auf Gewährnng
einer Beihülfe aus Proviuzialmitteln zur Restauration der dortigen Pfarrkirche.

Referat, betreffendden Antrag der landwirtschaftlichenBank zu Trier auf Bewilligung
eiuer jährlichen Sunnne von 5000 M, ^ iau<1 pm'än oder eines entsprechendenunverzinslichen
Darlehnes behufs Deckung der von unbemittelten Bauern für von der Bank erworbeneKühe zu
leistenden ersten Anzahlung von 30 M.

Referat, betreffend den Antrag der Königlichen Negierung zu Aachen auf Bewilligung
einer Subvention zur Regulirung des Noerflusses,

Antrag des Kirchenuorstandesder Pfarrgemeinde Kaiserswerth auf Bewilligung einer
Beihülfe von 10 000 M. zur Restauration der Pfarrkirche.

Antrag der Franziskanerinncn zu Kloster Carthaus bei Trier auf Bewilligung einer
Beihülfe von 20 000 M. zur Wiederherstellungder ehemaligenKlosterkirche daselbst.

Antrag des katholischenKirchenvorstandes von Neuwerk, Kreis M.-Gladbach,auf Bewilligung
eines Zuschusses von 10 000 M. zur Restauration der Pfarrkirche.

Antrag des katholischen Kirchenvorstandcszu Wermelskirchen, Kreis Lennep, auf Deckung
des durch Restauration und Erweiterung der Pfarrkirche entstandenenDefizits von 15 000 M.

Antrag des katholischen Kirchenvorstandeszn M.-Gladbach auf Uebernahmeder Kosten
der Restauration des Müusterthurmes daselbst.

Antrag des katholischenKirchenuorstandesvon St. Martin zu Bonn auf Bewilligung
einer weiteren Beihülfe von 30 000 M. zahlbar in 2 oder 3 Jahren zur Restauration der
Münsterkirche.

Antrag des katholischenKirchenuorstandes zu Waldfcucht,Kreis Heinsberg, auf Gewährnng
einer Beihülfe von 15 000 M. zur Restauration der dortigen Pfarrkirche.

Antrag des katholischen Kirchenvorstandes zu Poulheim, Landkreis Köln, auf Gewährung
eines Zuschusses von 9000 M. znr Restauration des Kirchthurmesdaselbst.

Antrag des katholischen Kirchenuorstandeszu Andernachauf Bewilligung weiterer Mittel
zur Restauration der dortigen Pfarrkirche.

Wiederholter Antrag des Verwaltungsraths des Vereins zur Errichtung einer Gemälde-
gallerie in Düsseldorf auf Bewilligung eines jährlichen Zuschusses von 6000 M.

Antrag der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde auf Bewilligung eines jährlichen
Beitrages von 3000 M. für die beiden folgendenEtatjahre.

Antrag auf vorläufige Bewilligung von 5000 M. zur Bestreitung der Kosten der Vor¬
arbeiten bchnfs monumentaler Ausführung (in Marmor, Bronee :c.) der bei Gelegenheitdes
Kaiseifestes im September 1884 angefertigten Gipsfigureugrnpve für das Treppenhaus des
Ständchlluses.

Referat betreffend 1. die von dem 20. Provinzial-Landtage beschlosseneVorprüfung der
von den Gemeinden Gimborn und Marienheide im Kreife Gummersbachbehufs Erlangung einer
Beihülfe für HagelbeschädigteeingereichtenPetition; 2. die von den Gemeinden Engelskirchen,
Lindlar, Cürten und Klüppelberg im Kreise Wipperfürth; 3. die von den Gemeinden Dernbach,
Harschbach,Niederhofen, Naubach, Urbach-Kirchdorf,Urbach-Ueberdorfund Dierdorf im Kreise
Neuwied- 4. die vou den Gemeinden Alpen, Bünninghardt, Vonnmg, Vnten, Menzelcn, Veen,
Saalhoff^ Labbeck Sonsbeck, Hamb und Büderich im Kreise Moers; 5. die von den Gemeinden
Ellpellen, Geldern Issum, Winnekendonk,Wetten, Nieukerk, Pont, Veert, Sevelen, Vermin,,
Straelen und Walbeck im Kreise Geldern für die Hagelbeschädigten gestellten Anträge.
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Au den combiililtcn II. und III. Ausschuß:

Etat der Verwaltung des Landannenwesens der Rheinvrouinz für die Etatsjahre vom
I. April 1886 bis 31. März 1887 nnd vom 1. April 188? bis 31. März 1888.

Etat der Staats-Nebenfonds (Polizeistrafgelderfonds lind Ehrenbreitsteiner allgemeiner
Armenfonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April
1887 bis 31. März 1888.

Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrlosterKinder in Gemäßheit des Gesetzes
vom 13. März 1878 für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom
1. April 188? bis 31. März 1888.

Referat, betreffenddie Kantongefängnisseund die Polizeistrafgclderfonds,
Antrag auf Dechargirung der Landarmen-Rechnungpro 1882/83 und 1883/84.
Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Staats-Nebenfonds pro 1882/83

und 1883/84.
Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Kosten der Zwangserziehungverwahr¬

loster Kinder pro 1882/83 und 1883/84.
Etat des Lllndarmcnhaufes zu Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis

31. März 1887 und vom 1. April 188? bis 31. März 1888.
Etat für die Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler für die Etatsjahre vom 1. April

1886 bis 31. März 1887 und vom 1. April 188? bis 31. März 1888.
Etat für das Hebammenweseneinschließlichdes Svezial-Etats für die Provinzial-

Hebammen-Lehranstaltzu Köln für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und
vom 1. April 188? bis 31. März 1888 nebst Referat.

Etat für das Taubstummenwefcn einschließlich der Etats der Provinzial-Taubstummen-
llnstalten zu Brühl, Kempen, Neuwied und Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis
31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1388.

Etat für die Provinzial-Vlindenanstalt zu Düren für die Etatsjahre vom 1. April 1886
bis 31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888.

Etat für das Irrenwesen nebst den Spezial-Etats für die Provinzial-Irrenanstalten zu
Andernach, Bonn, Düren, Grasenberg und Merzig sür die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis
31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888.

Etat über die Unterstützungmilder Stiftungen, Nettungs-, Idioten- und anderer Wohl¬
thätigkeitsanstaltenfür die Zeit vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 188?
bis 31. März 1888.

Etat für die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts katholischerEpileptiker
für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 188? bis
31. März 1888.

Referat, betreffend die Verwendung des Erlöses aus dem Verkaufe der Anstalt zn
Sicgburg an die Königliche Staatsregierung im Betrage von 470 000 M.

Referat, betreffenddie Bewilligung eines Zuschusses aus provinzialständischenMitteln in
Höhe der Zinsen des Betrages von 200 000 M, welche vom RheinischenProvinzialHandtag sür
die Gründung von Arbeiterkolonienin der Nheinvrovinz gewährt worden sind bis zur Eröffnung
dieser Kolonien.
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Referat, betreffend die Uebernahme der städtischeil Taubstummenschule zn Essen in die
prouinzialstnndische Verwaltung,

Referat, betreffend die Vergrößerung der Tobabtheilung in der Provinzial-Irrenanstalt
M Merzig.

Referat, betreffend die Sicherstellung der Pensionsverhaltnisse der Lehrer an der Taub¬
stummenschule zu Aachen,

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen des Landarmenhauses zu Trier pro 1881/82
und 1882/83.

Antrag auf Dechargirung der Rechnung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler
pro 1882/83.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu Köln
pro 1881/82 und 1882/83.

Antrag auf Deckmrgirung der Rechnungen über die Provinzial-Taubstummenfonds und
Anstalten pro 1882/83 und 1883/84.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Blindenanftalt zu Düren pro
1881/82 und 1882/83.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Andernach
pro 1882/83.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn pro
1882/83 und 1883/84.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Düren pro
1881/82 und 1882/83.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg
pro 1881/82 und 1882/83.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig pro
1881/82 und 1882/83.

Antrag auf Dechargirung der Rechnung der ehemaligen Irrenanstalt zu Siegburg
pro 1882/83.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den allgemeinen Bedürfnißfonds der
Irrenanstalten pro 1882/83 und 1883/84.

Antrag auf Dechargirung der Baurechnung über den Neubau einer Buchbinderei und
Weberei in der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Bmuweiler.

Antrag auf Dechargirung der Baurechnung über den Neubau einer Taubstummenanstalt
zu Trier.

Antrag auf Dechargirung der Baurechnung über die Fertigstellung der Provinzial-
Irrenanstalt zu Bonn.

Antrag auf Dechargirung der Baurechnung über die Vergrößerung der Prouinzial-
Hebammen-Lehranstalt zu Köln.

Antrag auf Dechargirung der Baurechnung über den Neubau der Auffeherwohnungen
in der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler.

Antrag auf Dechargirung der Baurechnung über den Erweiterungsbau der Provinzial-
Blindenanstlllt zu Düren.

Antrag auf Dechargirung der Rechnung über den Fonds für die Ausstellung der
Provinzialinstitute im Jahre 1880.

2»
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An den IV. Ausschuß.
Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der niederen landwirthschafllichen Schulen,

sowie für die Unterstützung sonstiger landwirthschaftlicher Zwecke für die Etatjahre 1886/87
und 1887/88.

Etat für die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für die Etatsjahre 1886/87
und 1887/88.

Etat für die Verwaltung des Fonds zur Gewährung von Entschädigungen für auf
polizeiliche Anordnung getödtetes Rindvieh, Pferde u. f. w. für die Etatsjahre 1886/87
uud 1887/88.

Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche die Förderung von Kunst und
Wissenschaft betreffen, für die Etatsjahre 1886/8? und 1887/88.

Etat für die Verwaltung der Prouinzial-Musecn zu Bonn und Trier für die Etatsjahre
1886/8? und 1887/88.

Referat, betreffend die Ausdehnung der Entschädigung resp, der Zwangsversicheruug
gegen Viehseuchen und die Einrichtung einer vrovinzialen Versicherung oder Rückversicherung.

Referat, betreffeud die Versicherung von Kirchen und Denkmälern, zu deren Ausbau
Mittel aus Provinzialfonds gewährt werden, bei der Provinzial-Feuer-Societät.

Referat, betreffend die Genehmigung des vorläufigen Reglements über die Leitung und
Verwaltung der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier.

Referat, betreffend die Einrichtung einer Ackerbaufchule auf dem Gute Desdorf und die
Verwendung des Ueberfchusses der Pachtintraden.

Referat, betreffend die definitive Organisation der Wintcrschulen des landwirthschaftlichen
Vereins für Rheinpreuhen.

Mittheilung eines Ministcrial-Erlasses, betreffend den in Folge Beschlussesdes 29. Provinzial-
Landtages an die Königliche Staatsregierung gestellten Antrag auf Herbeiführung gesetzgeberischer
Mahnahmen behufs Verhütuug der Verschleuderung von Fäkalstoffen.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf
pro 1882/83 und 1883/84.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Viehentfchädigungsfonds pro 1882/83
und 1883/84.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den Fonds für Kunst und Wissenschaft
pro 1882/83 und 1883/84.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den Fonds zur Unterstützung niederer
landwirthschaftlicher Schulen, sowie sonstiger landwirthschaftlicher Zwecke pro 1882/83 und 1883/84.

An den V. Ausschuß.

Etat der Prouinzial-Straßenverwaltung für die Etatsjahre vom 1, April 1886 bis
31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888 nebst den dazu gehörigen Unter-Etats.

Dechargirung der Geld- und Baurechnungen der Provinzial-Strahenverwaltung pro
188Y uud 1881/82.

Dechargirung der Rechnungen über den Fonds zu Ehaussee-Reu- und Umbauten pro
1882/83 und 1883/84.

Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung des Kreis- und Kommunal-
Wegebaues pro 1882M.
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Dechargirung der Rechnungen über den Fond, zur Zahlung von Chaussee-Neubau-
Prämien für Kunststraßenpro 1882/83 und 1883/84.

Dechar37 der Rechnungenüber den Sammelfonds zu Zwecken der Straßenverwaltung

"" "ber den Reservefonds für außerordeutlicheBedürfnisse

der Stmßenverwaltuna pro 1882/83 und 1883/84.
Rechnungen über den Nebenfondsder Strahenverwaltung zur Unter¬

stützung Straßenauffehern und Wärtern pro 1882/83 und 1883/84
Referat betreffendUebernahmeder Kommunalstraße von Steele nach GelsenKrchen ans

den Pr°°w^mstmds ^^ ,^ ,,. «„ ,„ F,.na Villeroy ^ Boch zu Mettlach
proiektirten es n Fal rb üse über die Saar bei Mettlach auf den Provinzial-Straßenfonds.

New wr ffend Bewilligung von Wittwen- und Waifengeldern an die Hinter¬
bliebenen^! P^ Plüsch w Rheinberg Iaeobus m Gdsenroth, Heselnmnu

' ^^ ^^^^ 7 ?^ ^ —.
Refemt,' betreffenddie Gestattung einer Verringerung der Brette der nn Bau begnffenen

Prämienstrahe von Knpftrwh nach Heftl^ ^^,^^, Bericht von 2 Jahren zugegangen
Meme Herren! ^ st ^M' «um ^^^ ^ ^.^

und haben Sie darin w "^n Aussck sf gew 'Mte ich Ihnen einen Vorschlag
mchttgsten Fragen m ^ "mdm ^'^" ^mar-Sitzuug zur Vorberathungder wichtigsten
machen,daß d« "^ zusammentritt. Zw dieser Kommifsion
Punkte unserer standlschen ^ «ng ^ " Landes-Vrektor, einladen. (5s würde
wurde ich die zuständigen""^^ 7az7besümntt wäre, Ihuen die Gründe nntzutheilen,

u w7che^e ^ "^ ^ dieseKo,nmisstonsbemthung,
d e ewe st^e B^pr chu^ Stenographen, ohue Protokollführer fem und nur zur Drrekttve«lr emc freie ^e,pieuu»u ^ ^,..^,„,ss, z,j<men würde, würde rch folgende Nummernbestimmen
für die die Sachen ^handelnden Au fchusst^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^
~ wenn ie Herren fo «"" °u ^en ^ ^ ^ vinz, Nr. 13 Referat des Provinzial-
Haupt-Etat ^°r provmzmlstand chen ^ ^ ^^^ ^^.^^ .^ ,^ ^,^^
Verwalungsra hs be reffend Verwmdu g ' ^^ ^ ^ ^ ^,^^^„^

""^rd'^^ ein Zusatz-Reserat, Ihnen noch zugehen, welchesZweaen uverzu wiro ein ^., ^^ ^^ ^ ^^ gekommenenMit-

noch mcht ^druckt^rlreg be n°rg^^ ,^ ^ ^ ^^^ ^ ,^ ^ ^.^
therlung aus dem Ministerium, «/ "' . « ^^,.^si^h^^^ erhandelt werden die
vertheilt werden wird. Ferner wur n " wfe Kon ^ ) u ^^ ^^ Aufbringnngs-

Nr 14 Referat des Pr°vmzml-Verw^^^^^^^^^^^^^ Zrovinzial-Verwaltungsraths, betreffend
m° us der Pr°°MMl-Um ag, M. ^ es . ^^^^^ ,^ Rheinprovinz,
Zusan.n.enstelluugder Aktiv» '"'^ P°''"" °^^ ^er vom 29. und 30. Prouinzial-Landtage

I^f » ^ ^ "'' Staw ^ Provinzial-Hülfskasfe,Nr. 23. ein Zusatz-
befchloffenen Nachtrage zum Statut der -^ " Kantongefängniffeund die

Referat zii diefer ^1? mdlch N /^^^ betreffend die Vergrößerung der Tob-
Vlu^ Mrzig. Zu diefem letzten Gegenstand muß ich die
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Erklärung hinzufügen, daß es sich hierbei um die gauze weitere Sorge für unsere Irren
handelt und unter diesemTitel diefe Frage hier vorläufig in dem zur Kommifsionzusammen¬
getretenen Landtage besprochenwerden soll. Ich hoffe, meine Herren, daß Sie mit dieser
Einrichtung einverstanden sind, und daß es auch die Arbeiten der Ausschüssesehr erleichtern
wird, wenn sämmtlicheMitglieder des Provinzial-Landtages vorher über die Gründe orientirt
worden sind, aus denen der Provinzial-Verwaltungsrath Ihnen seine Vorschläge und Vor¬
lagen macht.

Meine Herren! Ich habe Ihnen noch mitzutheilen, daß folgendeHerren sich entschuldigt
haben, zunächst Herr Freiherr von Genr, der bis zum 1. Dezember als Kamnierherr im Dienste
Ihrer Majestät in Coblenz weilen muß und dann erst an unseren Arbeiten theilnehmen wird
(sein Ausschuß würde auch erst dann zusammentretenkönnen); zweitens Herr Freiherr Eugen
von Loö, der bis zum 30, d. M. verhindert ist und erst dann eintreten wird, und endlich Herr
Iansen, der sich gestern bei mir mündlich für heute entschuldigthat.

Meine Herren! Ich habe noch eine geschäftliche Bestimmung zu treffen, betreffendden
tz. 48 der Geschäftsordnung, die eingehenden Anträge. In dieser Beziehung wollte ich Ihnen
vorschlagen, daß wir bis zum Dienstag oder Mittwoch Morgen nächster Woche den Termin
bestimmen,bis zu welchem Anträge noch eingehen können. Wenn auch die Dauer des Landtages
auf 14 Tage festgesetzt ist, so ist doch wohl anzunehmen, daß wir noch einen oder zwei Tage
länger brauchenwerden, und da würde es wohl richtig sein, daß wir Anträge auch noch bis
zum Dienstag oder Mittwoch über 8 Tage entgegennehmen;wenn wir solche spater bekommen
sollten, könnten wir sie nicht mehr behandeln. Ich bitte diejenigen Mitglieder des Landtages,
welche Anträge einzureichen gedenken, diesen Termin einzuhalten.

Meine Herren! Ich habe, nachdem ich Ihnen diese geschäftlicheilSachen mitgetheilthabe,
noch einige Worte über unsere jetzige Session zu sagen. Ich glaube Ihnen sagen zu müssen,
sowohl im Namen des in dieser Session abtretenden Prouinzial-Verwaltungsrathes, als auch im
Namen der Beamten, daß wir diesmal mit einem Gefühl ganz besondererFreude, Zuversicht
und Befriedigung vor den Landtag mit unseren Vorlagen hintreten. Wir glauben, daß wir auf
Grund der Erfahrungen, welche in dem letzten Dezennium von uns und vom Landtage gemacht
worden sind, auf Grund Ihrer Beschlüsse und auf Grund der fo tief eingreifenden Gesetze, welche
im vorigen Jahre von Ihnen beschlossenworden sind, unsere provinzialständischeVerwaltung in
diesemJahre haben ausbilden können zu einer auch in der Zukunft für unfere Provinz fo recht
fegensreichwirkendenGröße und Bedeutung. Meine Herren! Ich hoffe, daß auch Sie in den
Vorlagen, die wir Ihnen machenwerden, namentlich in der Kommifsionsbemthung,diese Ueber¬
zeugung gewinnen werden, und besonders im Hinblick darauf, daß doch voraussichtlichin nicht zu
langer Zeit der Landtag in einer anderen Zusammensetzung,als wir hier jetzt sind, zusammen¬
treten wird, und daß es gerade deshalb sehr wichtig ist, daß wir unsere Verwaltung zu einem
Runden und Ganzen ausgebaut, unseren Nachfolgern übergeben können, bitte ich Sie, in dem
Streben, daß wir in unseren Vorlagen bekunden, auch den Verwaltungsmth zu unterstützen.

Meine Herren! Ich habe Ihnen noch mitzutheilen, was die Sitzungen betrifft, daß wir
morgen um '/2I2 Uhr Plenarsitzung halten werden, um die weiteren Eingänge zu behandeln.
Um 10 Uhr tritt der Provinzial-Verwaltungsrath zusammen. Ich würde die Herren Vorsitzenden
der Ausschüssebitten, ob sie vielleicht für den Nachmittag refp. für die folgenden Tage die
Sitzungen anberaumen wollen. Meine Herren! Ich würde Ihnen vorschlagen, daß das Plenum
des Provinzial-Landtages als Kommissionzur Behandlung des Haupt-Etats und der wichtigsten
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Eulgänge von Seiten des Verwaltungsrathes am Dienstag und Mittwoch hier zusammentritt und
zwar Morgens um 10 Uhr, und daß dann immer Nachmittags, wenn es den Herren Vorsitzenden
der Ausschüsse recht ist, Ausschuhsitzungenabgehalten werden. Sind die Herren mit diesen
Dispositionen einverstanden?(Zustimmung.)

Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Lcmdtllgs-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Ich

würde die verehrten Herren Mitglieder des ersten Ausschusses bitten, nach den Dispositionen des
Herrn Landtags-Marschalls morgen, übermorgen und am Mittwoch, also die 3 Tage Montag,
Dienstag und Mittwoch, Nachmittags 4 Uhr zu Ausschuß-Sitzungenzusammenzutreten.

Landtags-Marfchall: Herr Graf von Hoensbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich möchte bitten, für Nr. 115 der Vorlagen

dem I. Ausfchuß zugetheilt zu werden.
Landtags-Marschall: Herr Graf von Hoensbroech wnd auf seinen Wunsch für

Nr. 115 dem I. Ausschußzugetheilt. — Herr Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhovenhat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven: Ich bitte die Herren, die

dem II. und III. Ausschussezugetheilt worden sind, sich gleichfalls Montag, Dienstag und
Mittwoch um 4 Uhr im Sitzungssaale zu versammeln.

Landtags-Marfchall: Herr Graf von Fürstenberg-Stammheimhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Fürstenberg-Stammheim: Ich möchte die verehrten Herren,

welche dem IV. Ausschusse zugetheilt sind, bitten, Dienstag und Mittwoch Nachmittags um 4 Uhr
sich hier einfinden zu wollen. , . ^ 5^c. s ^ . .> ^ ^r 5 ^ ^

Landtaqs-Marfchall: Nachdem unsere heutMN Geschäfte erledigt smd, schließe ich die
Sitzung mid bitte'Sie, morgen um '/°12 Uhr hier zusammentretenzu wollen.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr.)

Weite Sitzung
im Ständehausezu Düsseldorf am Montag den 30. November 1885

Beginn: '/2I2 Uhr Vormittags,

Tagesordnung:
Verkündigung von Geschäftseingängen.

Landtags-Marfchllll: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung, ich bitte den Herrn Protokollführer, die Verlesung
vorzunehmen. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll etwas zu bemerken?— Wenn mchts zu bemerken ist, so erkläre
ich das Protokoll für genehmigt.
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Ich ersuche Herrn Radermacher, auch für heute das Protokoll zu übernehmen.
Meine Herren! Ich habe Ihnen folgende Eingänge mitzutheilen. Zunächst habe ich

Ihnen die Mittheilung von dein Herrn Landtags-Kommissarzu machen, daß Se. Durchlauchtder
Fürst zu Solms-Vraunfels verhindert ist, an den Sitzungen der diesmaligen Session theil-
znnehmen, und seinen Bruder, den Prinzen Hermann zu Solms-Braunfels bevollmächtigt
hat, ihn hier zu vertreten, Prinz Hermann ist aber verhindert, weil er zugleich Mitglied des
Reichstags ist; er wird deshalb in den nächsten Tagen erst hier eintreten, er hat sich entschuldigt.

Ebenso habe ich mitzutheilen, daß Se. Durchlaucht der Fürst zu Solms-Hohensolms-
Lich verhindert ist, an den Sitzungen der Session theilzunehmen, und den Herrn Freiherrn
von Diergardt zu Mörsbroich bevollmächtigt hat; Freiherr von Diergardt ist hier eingetreten und
hat den Sitz Sr. Durchlaucht des Fürsten eingenommen. Ans Wunsch des Herrn Frciherrn
von Diergardt theile ich denselbendem I. Ausschlisse zu.

Sodann meine Herren, hat der AbgeordneteNoch mich gebeten, für die Angelegenheit
der Brücke zu Mettlach dem V. Ausschuß zugetheilt zu werden, was hiermit geschieht. Die
Herren Kattwinkclund Friedericks wünschen dein V. Ausschuhfür Nr. 113, für die Angelegenheit
der Straße Wermelskirchen-Habenichtszugetheilt zu werden, ebenso Herr Limbourg dem IV. Aus¬
schuh für die Angelegenheit der Organisation der Winterschulen, Nr. 82, Herr Freiherr
von Diergardt ist auf feinen Wunfch definitiv dem I. Ausschüsse zugewiesen, die übrigeu Herren
werden auf ihren Wnnsch für die einzelnen Angelegenheitenden betreffendenAusschüssenmit
berathender Stimme zugetheilt, wie das in früheren Sefsionen auch gefchehen ist.

AbgeordneterFreiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven: Ich wünsche auch dem V.
Ausschußfür die Straße, welche eben genannt wurde, zugetheilt zu werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven wird auf
feinen Wunsch ebenfalls dem V. Ausschuß für die Angelegenheit der Straße Wermelskirchen-
Habenichtszugetheilt.

Sodann ist mir ein Schreibendes Herrn Landtags-Kommissariuszugegangen,nach welchem
Seitens des Herrn Ministers des Innern der Wunsch ausgesprochenwird, täglich über die Ver¬
handlungen des Provinzial-Landtags einen kurzen Bericht zu erhalten; es wird dies von nur,
ebenso wie in den früheren Jahren, veranlaßt werden.

Sodann haben wir über die Behandlung des AllerhöchstenPropositions-Dekrets zu
sprechen. In dem Propositions-Dekret sind nur drei Wahlsachen enthalten, und zu diesen drei
Wahlsachenhabe ich heute die entsprechenden Zuschriften nnd Akten von dein Herrn Landtags-
Kommissariuserhalten.

Was zunächst die Wahl zu den der Provinz angehörigen Bezirkskommissionen für die
klassifizirte Einkommensteuerbetrifft, so habe ich hierzu ein Schreiben bekommen, in welchem die
sämmtlichendazu gehörigen Akten und Verzeichnisse vorgelegt werden und zugleich verwiesenwird
auf ein beigelegtesSchreiben vom 9. Dezember 1882, wonach die Verkeilung und Abgrenzung
der Bezirkefür diese Angelegenheitdurch Ministerialverfügung festgesetzt ist. Ich bitte, daß, wie
dies in früheren Jahren bei solchen Wahlen der Fall gewesen ist, die Herren der betreffenden
Bezirke" nnter Vorsitz des ältesten Mitgliedes des 2. Standes zusammentreten, um sich an der
Hand der vorliegenden Verzeichnisseder einkommensteuerpflichtigenEinwohner der Regierungs¬
bezirke über die Vorschlägezu den Wahlen schlüssig zu machen und dieselben danach hier dem
Landtag zukommen zu lassen. "'. Ich bitte, daß sich die Herren der betreffendenRegierungsbezirke
darüber besprechen. Sollten Sie noch nähere Mittheilungen wünschen, so würde ich Ihnen das
Schreiben verlesen. (Stimmen: Nein!)
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Die 2 Wahl, welche im Propositious-Dekret ausgeführt ist, betrifft die Mitglieder und
Stellvertreter für die Deputation für das Heimathswesen für den dreijährigen Zeitraum vom
1. Juli 1886 ab Es ist mir auch lnerübcr ein Schreiben des Herrn Landtags-Kommissarius
zugegangen, wonach weiter keine Bestimmungen getroffen sind. Ich bitte auch diefe Wahl
vorzubereiten,wie dies früher geschehen ist, damit nachher die Wahl im Plenum stattfiuden kann.

Die 3 Wahl welche im Propositions-Dekret aufgeführt rst, rst die vom Provmzial-
Laudtag in Gemäßheit des §. 30 Nr. 4 des Neichs-Militärgefetzesvom 2. Mai 1874 und des
§. 2 Nr 6 des ersteu Theiles (Ersatzorduung)der deutschenWehrorduung vom 28. September 1875
vorzunehmende Neu- bezw. Ersatzwahl von bürgerlichen Mitgliedern und Stellvertreter,, der
Ober-Ersatzkommissionen der Provinz. Auch hierüber ist mir ein Schreiben des Zerrn Landtags-
Kommiffarius zugegangen, welches mittheilt, daß auch jetzt fchon Erfatzwahlenzu treffen sind.
Ich erlaube mir dasselbe vorzulesen:

Unter Bezugnahmeauf das AllerhöchsteProposttions-Dekretvom 9. d. M, zu
Nr. 3 "beehre ich mich Ew. Durchlauchtauf das gefällige Schreiben vom 14. Dezember
1882 I. N. 3 betreffend die von dem 28. Rheinischen Prouinzial-Landtag getätigten
Neuwahlen der bürgerlichenMitglieder der Ober-Ersatzkommissionen und deren Stell¬
vertreter für die Jahre 1884 bis inkl. 1886, ganz ergebenstzu beuachrichtigen,daß
das für den Bezirk der 31. Infanterie-Brigade gewählte bürgerliche Mitglied, Julius
Nieland zu Neuwied, nach Karlsruhe verzogenist, und der für denfelben gewählte
erste Stellvertreter, Nicolaus Bogen zu Kreuznach, nach dem abschriftlich beigefügten
Schreiben vom 2. v. M. erklärt hat, die ihm zugedachten Funktionen nicht wahr¬
nehmen zu können. ^ ., .. < ,.,. . ^ ^ ^ ^

Hiernach beehre ich mich Ew. Durchlaucht ebenmaßig zu ersuchen, durch den
jetzt versammeltenProvinzial-Landtag die erforderlichenErfatzwahlen für die noch
laufendeWahlperiodeherbeiführen und das Ergebniß gefälligst nur mittheilenzu wollen.

Mit Rücksicht darauf, daß zur Zeit noch nicht abzusehen ist, ob im Jahre 1886
ein Prouinzial-Landtag zusmnmenberufenwerden wird und verneinendenFalls zur
Erledigung des Aushebungsgefchäftspro 188? bürgerlicheMitglieder der Ober-Ersatz-
kommissionen in den Bezirken der 28, 29., 30., 31. und 32. Infanterie-Brigaden
nicht vorhanden sein würden, beehre ich mich, Ew. Durchlaucht ganz ergebenst zu
ersuchen den jetzt versammeltenProvinzial-Landtag gefälligst veranlassenzu wollen,
die erforderlichenNeuwahlen für die Periode 1887 bis inkl. 1889 schon jetzt und
event mit der Maßgabe vorzunehmen,daß die Funktion der hiernach Gewählten
erlifcht falls der Provinzial-Landtag im Jahre 1886 oder im Jahre 1887 fo zeitig
zusammentritt, daß er die gedachten Wahlen noch vor Beginn der Aushebung pro
188? bewirkenkönnte.

Von dem diesfälligen Ergebniß bitte ich mir gleichfalls Mittheilung machen

Meine'Zerren' Wir haben also hiernach die Ersatzwahlenfür die Herren Nieland aus
Neuwied und dessen Stellvertreter Herrn NikolausBogen aus Kreuzuach schou für diese Wahlperiode
vorzunehmen und dann die Neuwahlen für die Periode 188? bis inel^ 1889. Ich ersuche die
Herren Mitglieder des Provinzial-Landtagesaus den betreffenden Nngade-Vezrrken zufammenzutreteu
und ihre Vorschläge an den Provinzial-Landtag vorzubereiten. Ich würde diese Wahlen in der
nächstenWoche vornehmen; ich bitte also, dieselben in dieser Woche vorzubereiten. Es wollen
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also die Herren aus dem 28,, 29,, 30., 31. und 32. Brigade-Bezirk zusammentreten; ich muß sie
so bezeichnen, weil sie nicht mit den Regierungsbezirkenzusammenfallen.

Endlich ist nur vom Herrn Landtags-Konnnissariusein Schreibenzugegangen, welches lautet:
„Euer Durchlaucht beehre ich mich anliegend die von den KöniglichenRegierungen
der Provinz für die Jahre 1882/84 bezw. 1883/85 aufgestelltenNachweisungenüber
die Verwendung des Gruudsteuer-Deckungsfondszur gefälligen Mittheilung an den
Provinzial-Landtag ganz ergebenst zu übersenden."

Meine Herren! Die betreffenden Akten-Fascikel liegen hier auf. Ich verweise die
Angelegenheitan den I. Ausschuß, welcherdarüber Bericht zu erstatten haben wird. Es ist dies
uur eine Mittheilung.

Es folgen nun die Petitionen, und bitte ich die Herren, welche die betreffenden
Petitionen zu den Ihrigen machenwollen, mir ihre Aufmerksamkeit zu schenken,

Zunächst liegt ein Bittgesuch vor von der SchwesterEuangelista, Vorsteherin der Idioten-
und Irren-Pflegeanstalt zu St. Bernardin in Hamb, Kreis Moers, welches dahin geht, daß der
Provinzial-Landtag eine Unterstützung für diefe segensreicheAnstalt bewilligen wolle. Meine
Herren, dieses Bittgesuch hat dem Provinzial-Verwaltungsrath ebenfalls vorgelegen. Im vorigen
Jahre, ehe unsere Anstalt für Idioten ganz eingerichtet war, haben wir diefe Anstalt unterstützt.
Nachdem wir aber jetzt die Anstalten für Verforgnng der Idioten in weiterem, ausgiebigcrem
Maße getroffen haben, glaubten wir diefe Petitiou in diesem Jahre abweisenzu müssen. Ich
stelle es aber den Herren Mitgliedern des Prouinzial-Landtages anheim, ob sie dieselbe unterstützen
wollen. Ich frage also, ob einer der Herren Abgeordnetendiese Petition zu der seinigen macht

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich unterstützediese Petition und behalte mir
vor, auf die Ausführungen des Herrn Landtags-Marschalls in dem Ansfchusse näher einzugehen.

Landtags-Marschall: Herr Graf von Hoensbroechmacht diese Petition zn der seinigen;
ich frage, ob dieselbe unterstütztwird. (Geschieht.)

Sie ist unterstützt und geht an den 1. Ausschuß.
Es liegt mir sodann ein Gesuch niederrheinischerLandwirthe um Entschädigung des

Milzbrandes vor. Die an den Provinzial-Landtag gerichtetePetition geht dahin, daß auch für
diefe Krankheit Sorge getragen werde. Diese Petition hat Herr Freiherr von Eerde zu der
seiuigen gemacht, und ist dieselbe dnrch mehrere Herren Abgeordnete des Landtages unterstützt
worden. Es stehen 5 Namen darunter, die Petition ist also genügend unterstützt und geht an
den IV. Ausschuß.

Ebenso liegt ein Gesuch von Landwirthen um Gründung einer Vieh-Nückversicheruug vor.
Meine Herren, ich kann hierzu bemerken,daß diese Angelegenheitden Provinzial-Verwaltungsrath
beschäftigt hat, und daß Ihnen ein Referat über diefe Angelegenheit unter Nr. 73 vorliegt.
Herr Freiherr von Eerde hat es zu dem feinigen gemacht, es ist auch genügend unterstütztund
geht an den IV. Ausschuß,um im Anschlußan Nr. ?3 behandelt zu werden.

Ebenso liegt eine Petition derselbenTendenz aus dem Kreise Erkelenz vor, unterschrieben
von Herrn Fell, Vorstandsmitglieddes rheinischenBauern-Vereins. Meine Herren, ich überweise
diese Petition ebenfalls in, Anfchlußan die eben genannte Nr. ?3 dem IV. Ausfchuß.

Sodann liegt nur wieder eine Petition, betreffend die PensionsverlMnisse der Land-
Bürgermeister der Nheinprovinz, vor. Meine Herreu, auch diefe Angelegenheit hat uns schon
mehrfachin früheren Sessionen befchäftgt. Es ist darin insofern ein Novum, als sie sich jetzt
auf den Artikel 25 des Gesetzes vom 15. Mai 1856 stützen und ein vollständig ausgearbeitetes
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Statut vorgelegt haben. Meine Herren, ich frage, ob diese Angelegenheitvon einen: der Herren
Abgeordnetenzu der seinigen gemacht wird.

AbgeordneterGraf von Beißel: Ich mache diese Angelegenheitzu der meinigen.
Landtllgs-Marschall: Herr Graf von Beißel macht diese Angelegenheit zu der

seinigen. Meine Herren, ich habe mich versehen, ich wollte, weil die Sache schon so oft den
Landtag beschäftigthat, die Sache auch diesmal zur Behandlung bringen und verweisedie Sache
«x (Meio <n den I. Ausschuß.

AbgeordneterGraf von Beißel: Ich bitte, mich für diese Sache dem I. Ausschuß
zuzuweisen.

Landtllgs-Marschall: Auf Wunsch des Herrn Grafen von Beißel wird derselbe dem
I- Ausschußmit berathender Stimme für diese Angelegenheitzugetheilt.

Ferner liegt mir eine gleiche Petition aus Bernkastelvor, ebenfalls unter Beilage eines
Statuts; sie geht im Anschlußan diese Angelegenheitebenfalls an den I. Ausfchuß.

Es liegt mir eine Bitte des Krieger- und kameradschaftlichenVereins zu Nivves bei Köln
vor um eine Unterstützungzur Ausführung eines Kriegerdenkmals.Ich frage, ob einer der Herren
Abgeordnetendie Petition zu der Seinigen macht. — Niemand macht sie zn der Seinigen, sie
findet keine Unterstützung,sie geht deswegenaä aow.

Sodann liegt mir eine Petition aus Essen vor: „Gehorsamste Bitte des Kirchenvorstandes
von St. Johann in Essen um Bewilligung eines Zuschusses zu den Kosten der Wiederherstellung
alter Malereien in der Münsterkirche". Soll ich die Petition verlesen, oder genügt das? —
Ich frage, ob einer der Herren diese Petition zu der seinigenmacht?

AbgeordneterHoffstadt: Ich mache die Petition zu der meinigen.
Lllndtllgs-'Marschllll: Herr Hoffstadt macht die Petition zu der Seinigen. Findet

sie Unterstützung? (Geschieht.) Sie ist genügend unterstützt und geht an den I. Ausschuß.
Herr Hoffstadtwird für diese Angelegenheitauf seinen Wunschdem I. Ausschußzugetheilt.

Sodann liegt mir eine Petition vor von Godesberg: „Zu den hervorragendenromantischen
Punkten an unseren: schönen Rhein zählt zweifelsohneauch der Godesberg mit seinen stolzen
Burgruinen und der daran anlehnendenehrwürdigenMichaels-Kavelle",— und zur Herstellung
dieser Michaels-Kavellewünschtder katholische Kirchenvorsteher von Godesberg eine Summe von
^000 M. Ich frage, ob diese Angelegenheit von einem der Herren Abgeordnetenzu der seiuigen
gemachtwird?

Abgeordnetervon Groote: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtllgs-Marschall: Herr von Groote macht sie zu der Seinigen. Findet sie

Unterstützung? (Geschieht.) Sie ist genügendunterstütztund geht an den I. Ausschuß.
Meine Herren! Es liegen mir dann zwei weitere Petitionen vor, einerseits von Weilerswist,

Vernichund Mettcrnich und andererseitsvon Friesheim, Buir und Nicderberg, beide um Zuschuß
aus Proviuzialmitteln zu den vom Staate gezahltenEinquartirungsgeldern im Frieden. Es ist
dies eine Angelegenheit, die schon oft den Landtag beschäftigthat, und der letzte Landtag hat
einen Antrag an die Regierung gestellt. Die Sache ist auch im Verwaltungsberichtebehandelt.
Ich verweise diese Angelegenheitim Anschlüsse an den Verwaltungsbericht an den I. Ausschuß.
Der Referent über den Verwaltungsberichtwird Ihnen dann über diese Petition auf Grund der
Antwort des Ministeriums mitberichten.

Sodann liegen aus Bochum zwei Schreiben vor von Seiten des Rheinisch-Westfälischen
Ieuerwehrverbandes: Gesuch des Rheinisch-Westfälischen Feuerwehrverbandesum Errichtung einer

30
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Fcuerwehr-Nnsallkassc für die Nheinprouinz zur UnterstützungverunglückterFeilerivehrleule. Diese
Angelegenheithat uns im Verwaltungsrathe beschäftigt und liegt Ihnen hierüber ein Referat
unter Nr. 18 der Drucksachenvor. Ich verweise diese Angelegenheitenan den I. Ausschuß,
um im Anschlußan Nr. 18 behandelt zu werden.

Meine Herren! Sodann liegt mir eiue Petition der Stadtgemeinde St. Johann a. d.
Saar au den Provinzial-Landtag vor, wegen Steuersacheu. Meine Herren! Auch diese Sache
kennen wir schon aus zwei früheren Landtage,,. Nachdemdiese Sache uns schon öfter beschäftigt
hat und wir Stelluug dazu genommen habon, frage ich nicht, ob sie unterstützt wird, sondern
verweise sie ox okKoio au den I. Ausschuß, Herr Nöchling wird für diefe Angelegenheitdein
I. Ausfchußzugetheilt.

Sodann geht mir ein Schreiben zu von Seiten der SchwesterElisabeth, der Oberin der
Eongregationdes hl. Karl von Vorromäus, aus Ehrenbreitsteinum Zuschuß zu den: Vergrößerungsbau
des Hospitals daselbst, Es sind schon mehrfach Summen zufamwengebrachtworden; der Kirchen-
vorstand sowohl wie der Hospitalfonds hat fo viel gethan wie irgend möglich und Ihre Majestät
die Kaiserin-Königininteressirt sich auf das Lebhafteste für dieses Hospital. — Die Kaiserin hat
den Kostenanschlaganfertigen lassen, welcher die Summe von 17? 000 M. in Aussicht nahm.
Ihre Majestät hat selbst ein bedeutendesGnadengeschenk gewährt; es fehlt aber noch der Betrag
von 23 000 M, da beim Ausbau die Kosten viel höher geworden sind als der Kostenanschlag
vorsah. Die Vorsteherin der Anstalt bittet hierzu um einen Zuschuß aus Provinzialmitteln.

Ich frage, ob diese Sache von einem der Herreu Abgeordnete» zu der seinigen
gemacht wird.

AbgeordneterWegeler: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Wegeler macht sie zu der seinigen.

Wird dieselbe unterstützt? (Geschieht.)
Sie ist genügend unterstütztund geht au den I. Ausschuß.
Abgeordneter Graf von Veißcl: Ich bitte, mich für diefe Sache dem I, Ausfchuß

zuzutheilen.
Landtags-Marschall: Herr Graf Beitzel wird auf feinenWunfchfür diese Angelegenheit

dem I. Ausschußmit berathender Stimme zugetheilt.
Sodann sind mir noch zur Vorlegung au den Provinzial-Landtag von der Gesellschaft

für rheinischeGcschichtskunde einige von den in jüngster Zeit herausgekommenenSchriften dieses
Vereins vorgelegt worden. Ich erlaube mir, diefe Angelegenheitim Anschlußau unsere Vorlage
an den I. Ausschußzu verweisen, damit sie dort behandelt werde.

Meine Herren! Ich habe Ihnen für heute keine weiteren Eingänge vorzutragen.
Heute Nachmittag würde, fo viel ich weiß, der I. Ausschußtagen. Morgen früh um

10 Uhr wird der Landtag als Kommissionzur Vorberathung der von mir Ihnen gestern genannten
wichtigsten Angelegenheitenunserer Verwaltung zusammentreten,und zwar werde ich mir erlauben,
die sämmtlichenHerren oberen.Beamten der Provinz einzuladeu, au dieser Kommissionssitzung
theilzunehmen.— Der Herr Vize-Landtags-Maischallhat das Wort.

Vizc-Landtags-MarschllllFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Es
haben mehrere vcrehrliche Herren Mitglieder des I. Ausschusses mir angezeigt, daß sie heute noch
eine kleine Exkursion vorhätten, von der sie erst um 4 Uhr uud einige Minuten zurück sein
künuen. Ich wollte mir daher erlauben, den Herren zu sagen, daß, wenngleich die Sitzung des
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I. Ausschusses für 4 Uhr angesetzt ist, wir das akademischeViertel wahren und nicht vor 4 '/< Uhr
anfangen werden.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist keine Mittheilung mehr zu machen.
Die nächste Plenar-Sitzung werde ich spater anberaumen.

Die heutige Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 12'/2 Uhr.)

Dritte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf am Donnerstag den 3. Dezember 1885.

Beginn: 12 Uhr Mittags.

Tagesordnung:
1. Referat des I. Ausschusses zu den beiden Verwaltungs-Bcrichtenpro 1883/84 und

1884/85. (Nr. 1 und 2 der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterDietze.

2. Referat des I. Ausfchusses,betreffend die Einrichtung einer elektrischen Beleuchtung
im Ständehause. (Nr. 8 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterFreiherr von der Leyen.
3. Referat des I. Ausschusses zu dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths, betref-

' send Unterstützungdes früher bei der proviuzialständischen Eentral-Verwaltungsbehörde
beschäftigtgewesenen Kanzlei-HülfsfchreibersAsbeck. (Nr. 9 der Druckfachen.)

Referent: AbgeordneterSchmidt von Schwind.
4. Referat des I. Ausschusses zu dem Berichte des Provinzial-Verwaltungsraths, betref-

send die Benachrichtigungder eingetragenen Hypothekargläubigeuim Bezirke des
Rheinischen Rechts hinsichtlich der durch Gefetz vom 22. Mai 1885 vorgefchriebenen
Aenderungen bei der Erneuerung von Hypothekar-Eintragungen. (Nr. 10 der
Druckfachen.)

Referent: AbgeordneterWolters.

Landtags-Marfchall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll der letzten Sitzung etwas zu bemerken i — Es meldet sich
Niemand "zum Wort, es ist das alfo nicht der Fall, ich erkläre das Protokoll für genehmigt.

Ich ersuche den Herrn Abgeordneten Nadcrmacher für heute das Protokoll zu übernehmen.
Meine Herren! Ich habe Ihnen zunächst mitzutheilen, daß ich den Herrn von Heister

gebetenhabe, den Vorsitz im V. Ausschusse zu übemehmen. Wie Sie wissen, war Herr Freiherr
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von Geyr durch den Dienst als Kannnerherr Ihrer Majestät bis znm 1. Dezemberverhindert,
hierher zu kommen. Ich hoffte, er würde nunmehr hierher kommen, er ist aber noch nicht ein¬
getroffen, uud da habe ich Herrn von Heister gebeten, den Vorsitz zu übernehmen,damit der
Ausschußheute und morgen tagen kann und die Arbeiten vorwärts kommen. Zugleich theile ich
mit, daß Herr von Monschawauf seinen Wunsch dem V. Ausschusse zugetheilt wird. Außerdem
hat Herr Freiherr von Wulffen den Wunsch ausgesprochen,für die Angelegenheit der Roer-Regu-
lirung dem I. Ausschusse zugetheilt zu werden, was hiermit geschieht.

Wenn einer der Herren Abgeordnetennoch den Wunsch hat, einem der Ausschüsse zuge¬
theilt zu werden, so bitte ich es zu sage».

Abgeordnetervon Monschaw: Ich verzichte jetzt.
Landtags-Marschllll: Herr von Monschawwird also dem V. Ansschusse nicht zuge¬

theilt. Der Herr AbgeordneteNrockhoff hat das Wort.
Abgeordneter Brockhoff: Es liegt dem gegenwärtigen hohen Landtage wieder eine

Petition aus Broich vor, die wohl in der Petitions-Kommifsion behandelt werden wird. Ich
möchte bitten, mich derselbenzuzuweisen.

Landtags-Marschall: Zuerst müssen wir feststellen,ob die Petition behandelt wird.
AbgeordneterBrock ho ff: Ja, wenn sie behandelt wird.
Landtags-Marschall: Wir kommen gleich dazu, ich werde sie bald mittheilen.
Es ist mir ein Antrag von dem Vorsitzenden des IV. Ausschusses, Grafen von Fürsten-

berg-Stammheim, zugegangen,dahingehend,daß die Angelegenheit wegen Bewilligungvou 3000 M.
jährlich an die Gesellschaftfür Rheinische Geschichtskunde von dem I. an den IV. Ausschuh
überwiesenwerden möge. Im Einverständnitz mit den beiden Herren Vorsitzendenthue ich dies
hiermit. Es geschiehtdies auf Grund eines Vorschlages, den der Provinzial-Verwaltungsrath
in einer der letzten Sitzungen gemacht hat, daß Ihnen vorgeschlagen werden solle, diese
Summe in den jährlichen Etat einzustellen. Infolgedessen ist es nöthig, daß diese Position bei
der Etatsberathung im IV. Ausschüsse behandelt werde.

Sodann ist mir eine Einladung von Seiten der Direktion der Gesellschaft„Verein"
zugegaugen, welche sämmtlicheMitglieder des RheinischenProvinzial-Landtags einladet, in ihren
Gesellschaftsräumenzu verkehren. Ich werde dem Direktor antworten, daß ich die Einladung hier
mitgetheilt habe, und daß wir für dieselbe unseren besten Dank sagen.

Sodann ist mir von Seiten des Herrn Landtags-Kommissariusein Schreiben zugegangen,
nach welchem ein Gutachteu des Provinzial-Landtags über die Revision des Fischereigesetzes
erfordert wird. Die Akten liegen bei. Ich verweise diefe Angelegenheit an den IV. Ausfchnß.

Am heutigen Tage wird noch eine weitere Vorlage von Seiten des Herrn Landtags-
Kommissarius an uns kommen, betreffend die Ausdehnung des Kranten-Versichernngszwanges
auf Hllusindustrielleder Kreise Geilenkirchen nnd Erkelenz. Ich verweise diese Angelegenheitan
den II. Ausschuß.

Es ist mir ferner ein Antrag des Freiherrn Felix von Loö zugegangen:
„Der Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, bei der
Königlichen Staatsregiemng den Antrag zu stelle», daß der Rheinprovinz für das
Immobilar-Feuer-Versicherungswesendas ausschließliche Recht zur Annahme von Ver¬
sicherungen gewährt werde."

Unterschrieben ist der Antrag von Herrn Freiherrn Felix von Loö. Ich frage, ob dieser
Antrag Unterstützungfindet. (Geschieht.)
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Er findet Unterstützungund geht an den I. Ausschuß. Der Herr Abgeordnete von
Grand-Ru hat das Wort zur Geschäftsordnung. ^ «. ^ . ,

Abgeordneter von Grand-Nu: Ich habe mir gestattet, m dem I. Ausschuß emen
Antrag zu stellen, der die gleiche Sache betrifft. Ich möchte bitten, wenn es geschäftsordnungs-
mätzig nothwendigist, anch diesen Antrag dem I. AusschußM überweifen.

Landtags-Marschall: Ich glaube, daß Sie un Anichluh an d,e,en Antrag ieden
Antrag in den I Ausschußbringen können, und daß dieser Antrag dann un I. Ausschußbehandelt
werden, im Anschlußan diese Behandlung in den, Referat vorkommenund hier in das Plenum
gelangen wird. (5s ist also eine Zuweisung an den Ausschußmcht nöthig.

Weiter liegt ein Antrag des Zerrn Freiherrn von Ennatteu vor:
Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen:

I Bei der KöuiglicheuStaatsregierung dahin vorstellig zu werden, daß Kopien der
" Katasterkarten,welche nach Vorschriftdes Gesetzes vom 20. Mai d. I. - Art. II -

bei den Kataster-Kontroleurenberuhen, angefertigt und auf den Bürgermeistereiämtern
deponirt weiden. >..,„. ^ «, « ^ ^ c

II. A,ls Prouinzialmitteln Beihülfen - - bis znr Hälfte der Kosten der Anferttgnng
dieser Kopien - den betheiligtenBürgermeistereienzu bew,ll,gen."

Ich frage, ob diefer Antrag unterstütztwird. (Geschieht.)
Er findet ausreichendeUnterstützungund geht an den I. Ausschuß.
Aus der GemeindeAsperden liegt mir ein Gefuch betreffend d,e Mehverstcherungvor.

Die Angelegenheitender Viehversicherung, der Milzbrandentschädiguug«., sind gestern schon im
IV. Ausschusse behandelt worden. Ich «erweisedeshalb auch d,eseu Antrag an den IV. Ansichnß,
damit er in Zusammenhang mit den Vorlagen, die von dem Her^rn Referenten resp, vom Aus¬
schusse gemacht werden, behandelt werde. Der Herr A geordnete Frecherr Felrr, von Lo° hat
diese Angelegenheit zu der seiuigeu gemacht, da aber bernts v,ele andere derartige Antrage
vorliegen, so ist es, glaube ich, nicht nothig, die Unterstutzuugsfragezu stelle,,; ,ch werde die
Sache ex <Moio dem IV. Ausschusse übergeben. . ^ .

Sodann liegt mir hier aus Burtscheidbei Aachen eme Petwon vor, dahm gehend, daß
eine Unterstützungssummevou 6000 M. für die Hemsberger Lehnmstalt für Kor flechtererau
Provinzialmitteln bewilligt werden möge. Das Gesnch w,rd mm begr,mdet aß B uten zm
Erweiteruna notwendia sind' es ist anch ein Kostenanschlagbeigelegt. D,e Petttwn ist unter¬
schrieb v^^^^^^^^^^^^^^^^^^D. Iansen, Vorsitzendem des Aufsichtsrathsder Heinsberger Lehr¬
anstalt für Korbflechterei. Der Herr AbgeordneteNels hat d,ese Petttwn zu der seungen genmcht,
ich frage, ob sie Unterstützungfindet. (Gescheht.) ^ ^ .

Sie ist genügend unterstütztund geht an den I. AMchuh
Es ist weiter eiu Schreiben zu der Petition betreffend d,e st^ Iohannes-Muusteckrche

in Essen eingegangen. Es liegt schon eine Pe"«°n darüber vor rch verwerfe daher dieses
Schreiben mit seinen Anlagen zur Behandlung im Anschluß an d,e schon vorliegendeSache an

^Sodann liegt mir eine Petition der Gemeinde Niederzier, in, Kreise Düreu, vor, betreffend
die Uebernahmeder Prämienstraße von Niederziernach Station Krauthauseu auf deu Provinzial-
Straßenfonds. Meine Herren, diese Angelegenheithat schon
beschäftigt,und liegt Ihnen darüber ein Referat desselbenvor, es ,st aber noch mcht übernnefen;
ich verweist daher hiermit diefe Petition mit den Vorakten an den V. Ausschuh.
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Es liegen mir sodann 3 Petitioneil aus Kempenich,Kreis Adenau, vor, alle drei den
Ausbau derselbenStraße betreffend. Die erste Petition geht dahin, die Mitglieder des Provinzial-
Lcmdtages mögen den nöthigen Vaufonds zur Erbauung eines Kommunal-Fahrwegesdurch das
Thälchen resp, einer Verkehrsverbindung von der unfertigen Brohlthal-Sackstraße bei Nieder-
Dürenbach auf den Kempenicher Fahrweg bewilligen. Die zweite Petiton geht dahin, der hohe
Landtag wolle beschließen, die Straße von Kempenich über Engeln, Brenk, Oberzissen als
direkte Verbindung der Adenau-Kempenichermit der Brohlstrahe als Proviuzialstraße alsbald
zu bauen, event, dieser Linie die höchste Prämie mit der Znsicherungder Uebernahme bei vor¬
schriftsmäßigerFertigstellungzuzuwenden.Die dritte Petition geht ebenfalls dahin, eine Kommunal¬
straße in diesemTheil des Brohlthales zu bauen, und ist von Kempenichaus gestellt. Meine
Herreu! Diese Angelegenheit hat sowohl den Provinzial-Landtag, wie auch den Provinzial-
Verwaltungsrath zu verschiedeuenMalen beschäftigt, und ist es, soviel ich mich erinnere, vom
Provinzial-Landtag abgelehnt worden, eine Provinzialstrahe dort zu bauen. Der jetzige Antrag,
eine Gemcindestraße, einen Kommunal-Fahrweg dort anzulegen, ist ja etwas anderes und würde
wohl zuuächst an den Provinzial-Verwaltungsrath zu verwciscusein. Dies wäre die eine Petition.
Die zweite, die ich genannt habe, geht dahin, eine Prooinzialstraße in dem Thale zu bauen uud
ist an den Herrn Landtags-AbgeordnetenGrod gerichtet,der die Petition zn der seinigen gemacht
hat. Ich frage, ob Sie diese Angelegenheit, nachdem sie schon öfter instruirt und behandelt
worden ist, noch einmal behandeln oder an den Provinzial-Verwaltungsrath zur Instruirung über¬
weisen wollen. Der Herr AbgeordneteGrod hat die Petition zu der seinigen gemacht,ich frage,
ob sie unterstütztwird. (Geschieht.)

Sie wird unterstützt und wird also an den V. Ausschuhgehen.
Im vorigen Jahre haben wir uns mit einer Petition aus Speldorf, betreffend die

Straßenbahn von Speldorf nach Vroich befchäftigt. Es liegt mir jetzt eine Petition von einer
größeren Anzahl, ich glaube von 400 Einwohnern der Gemeinde Speldorf gegeil diese Bahn vor,
und zwar aus der Rücksicht, weil es außerordentlichbedenklich sei, daß in der engen Straße, an
der 2 Schulen liegen, eine den Kindern gefahrbringendeBahn angelegt werde. Meine Herren,
wir werden gebeten, unsere Bedingungen der dortigen Gesellschaft gegenüber aufrecht zu erhalten,
während die frühere Petition uns in sehr scharfenWorten vorhielt, daß wir den dortigen Ein¬
wohnern zu nahe getreten wären, indem wir nicht die mildereu Bedingungen hätten eintreten
lassen. Ich möchte dem Herrn Abgeordneten Brockhoffbemerken, daß eine Petition für den
Ausbau der Bahn und für die Milderung der Bedinguugeu in diefem Landtag nicht vorliegt,
sondern nur eine Petition dagegen. Meine Herren, ich glaube, daß diese Petition sich wohl
am einfachstenerledigen würde, wenn Sie damit einverstanden wären, daß ich sie an den
Provinzial-Verwaltungsrath verweise, denn ich glaube nicht, daß die Sache zur Behandlung hier
sich eignet, da wir, der Provinzial-Verwaltungsrath, ja selbstredend die Normal-Vedindungen, die
der Provinzial-Landtag aufgestellthat, aufrecht erhalten müssen. Ich frage den Herrn Abgeord¬
neten Brockhoff, ob er damit einverstandenist.

AbgeordneterNrockhoff: Ich möchte vorher bemerken, daß ich es unbegreiflichfinde,
daß die Petition nicht eingegangenist. Mein Kollege Herr Hoffstadt hat eine offizielle Abschrift
der Eingabe des Bürgermeisters Mentz bekommenund ich habe auch eine solche erhalten, nach
welcher sich derselbe an den hohen Landtag mit seiner Petition wendet, die zu meiner Freude in
viel angemesseneren Ausdrückenals die frühere Petition abgefaßt ist, so daß ich mich verpflichtet
suhle, für die Petition einzutreten. Wenn die Eingabe nun aber nicht eingelaufen sein follte,
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so würde ich mir erlaube», die Kopie dein Herrn ^andlags-Marschall zu überreiche». Ich habe
die mir zugestellte Kopie »icht zur Hand, diese ist die des Herr» Hoffstadt. Mei» Antrag vorhi»
bezog sich darauf, wenn die Petitiou verhandelt würde, zugegcu sein zu dürfen. Ich bin sehr
überrafcht, daß eine Gegcn-Petition vorliegt, von diefcr ist nur keine Abschrift zugekommen.
Wenn also diese Petition im Ausschuß behandeltwird, mochte ich zugezogen sein.

Landtags-Marschall: Meine Herren, ich habe diese Petition, deren Abschrift mir
der Herr AbgeordneteVrockhoss soeben überreichthat, nicht erhalten, ich habe sie wenigstens nicht
gesehen, ich glaube aber, daß es wohl am besten sein würde, wenn wir diese Kopie in Empfang
nähmen — wir können dann das Original uns verschaffen — und mit der Petition, die ich
soeben genannt habe, zusammenbehandeln. Meine Herren, die Sache ist ja vollständiginstruirt
u»d so oft im Provinzial-Ncrwaltungsrath und im Provinzial-Lcmdtagbehandelt worden, daß ich
wohl jetzt kein Wort zu verliere» brauche. Ich frage, ob diese Petition, die die Herren Abge¬
ordnete» Brockhoff u»d Hoffstadtzu der ihrige» gemacht haben, Unterstützu»gfindet. (Geschieht.)
Sie wird rmterstütztund geht an den V. Ausschuß. Die beide» sich widersprechenden Petitionen
werden also zusamme» behandelt werden. Der Herr Abgeordnete Nautenstrauch hat das Wort
zur Geschäftsordnung. ^ , . . ^ .. , .

Abgeordneter Rautenstrauch: Ich bitte, mich für die Angelegenheit, betreffenddie
Verwendung der Kreisrente, dein I. Ausschußzuzutheilen.

Landtags-Marschall: Auf Wuusch des Herrn Abgeordneten Nautenstrauch wird
derselbe dem I. Ausschuß für das Referat, betreffend die Verwendung der Kreisrente, mit
berathender Stimme zugetheilt. ^ ^

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Zunächst steht auf der Tagesordnung das
Referat des I. Ausschusses zu den beiden Verwaltungsberichten für die Jahre
1883/84 und 1884/85. Referent ist der Herr AbgeordneteDietze.

Referent AbgeordneterDietze: I» dem Regulativ vom 27. September 1871 für die
Organiflltio» der Verwaltrmg des provinzialständischenVermögens und der provinzialständischen
Anstalten in der Nheinprovinzist im §. 3 vorgeschrieben: „Der Provinzial-Verwaltuugsrath hat
über die Ergebnisse der Verwaltung dem Provinzial-Landtage jährlich Bericht zu erstatten." Die
beiden Jahresberichte vom Jahre 1883/84 in dem gelben Einband und der vom Jahre 1884/85
m dem blauen Einband sind Ihnen vor mehreren Woche« schon zugegangen, und werden Sie
die wichtigsten Punkte, die Sie interessirt haben, schon daraus mit den Zahlen entnommenhaben.
Im I. Ausschuß, meine Herren, ist der Auszug, welcher von mir gemacht worden ist uud
worüber ich heute hier Bericht erstatte» soll, ausführlichbehandelt wordeu und ebenp die Antrage und
nur ein Autrag hat eiue Abänderungin diefem Ausschuh erfahre». Durch die zweckmäßigegeschäftliche
Behandlung,welche durch Seine Durchlaucht, de» Herr» La»dtags-Marfchallmdreseni Jahre ei»geführt
worden ist komme ich bei der Berichterstattungüber die Verwaltungsbenchtem die Lage, mich
sehr kurz fassen zu können; denn durch den lichtvollen Vortrag des Herrn Landes-Direttors bei
Gelegenheitdes Hauptetats und bei Besprechung der sogenanntenKreisrente sind Ihnen alle diese
Punkte in solcher Weise vorgeführt worden, und hat der Herr Landes-Drrektornaturgemäß auch auf
die Jahre 1883/84 uud 1884/85 zurückgreifenmüssen, daß ich glaube, es liegt m unserem gegenseitigen
Interesse, meine Herren, wenn ich die Sache dahin abkürze, daß ich Sie um die Genehmigung
dazu bitte, auf die weiterenEinzelnheiten nicht einzugehen, fondern nur diejenigen Punkte zu berühren,
wo nach dem Berichte des Provinzial-Verwaltungsrathes Anträge gestellt werden, welche Ihrer
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Beschlußfassungunterliegen. Ich werde nur dann, wenn sie danut einverstandensind, die Ehre
geben, in dieser Weise die Angelegenheitzu behandeln, beziehungsweise abzukürzen.

Landtags-Marfchall: Ich frage, ob die Mitglieder des Provinzial-Landtages damit
einverstandensind, daß wir nur diejenigen Anträge, welche im Verwaltungsberichtenthalten sind,
vornehmen,— Ich konstatire, daß Niemand Widersprucherhebt, daß also so verfahren wird, —
Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterDietze: Meine Herren! In dem Nerwaltungsberichtüber 1883/84
ist gar kein Antrag gestellt. Der erste Antrag im Nerwaltungsbericht 1884/85 betrifft die oft
besprocheneAusgleichung der Einquartieruugslasten im Frieden, und lautet das Referat des
I. Ausschusses darüber, wie folgt:

»Zum Zwecke der Ausarbeitung der vom 30. Provinzial-Landtage aufgetragenen
Vorlage hinsichtlichder Ausgleichung der Einquartirungslasten im Frieden hat der
Provinzial-Verwllltungsrath zunächst dnrch eine Anfrage bei dem Herrn Ober-
Präsidenten feststellenwollen, ob die KöniglicheStaatsregierung resp, die Reichs¬
regierung einen bezüglichenAusgleichungsbeschlnßdurchzuführengeneigt fei. Der
ablehnendeBescheid des Herrn Ministers ist S. 2/3 abgedrucktund damit motivirt,
daß der Gegenstand der Beschlußfassungnicht zn den kommunalen Aufgaben der
Provinz gehöre. Es dürfte hiernach von einer weiteren Verfolgung der Angelegenheit
Abstand zu nehmen fein, und beantragt der Provinzial-Verwllltungsrath feruer, die
zur Sache vorliegenden Petitionen von Eingesessenen der Gemeinden Weilerswist,Vernich
und Metternich vom 18. Februar 1885 und der GemeindenFriesheim, Buir und
Niederbergvom 9. März 1885, dahingehend,zu den vom Staate gezahlten Verpflegungs¬
geldern einen Zuschuß aus Provinzialmitteln zu gewahren, für erledigt zu erklären."

Mit diefem Antrag des Provinzial-Verwaltungsrathes, meine Herren, hat sich der
I. Ausschußbei der Besprechung dieser Augelegeuheitnicht einverstanden erklärt und entgegen
dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths den folgenden Antrag gestellt:

„Der I. Ausschußgenehmigtedas Referat über die Verwaltungsberichtepro 1883/84
und 1884/85 mit der Maßgabe, daß er dem hohen Provinzial-Landtage den Antrag
stellt, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, im Sinne des Befchlusses des
30. Provinzial-Landtags wegen Ausgleichung der Einquartierungslasten im Frieden
(s. Verwaltungsberichtpro 1884/85 S. 2/3), bei dem Königlichen Staatsministerium
vorstellig zu werden, um die Ausgleichung der Einquartierungslast im Frieden in
einer den thatsächlichen Verhältnissen entsprechendenWeise durch das Reich zu
beantragen, eventuell diese Ausgleichungdurch die Provinz herbeizuführen."

Die Motive, die überhaupt dem früheren Antrage schon zu Grunde liegen, sind so
bekannt, daß ich glaube, mich darauf beschränken zu sollen, auf die früheren Verhandlnngen über
die Sache hinzuweifen. Wenn der Herr Minister jetzt gesagt hat, er weise die Sache ab, weil
es keine kommunaleAngelegenheitsei, so glaube ich, schließt das nicht aus, daß wir uns nun an
das Staatsministerium und event, an die Neichsregierungwenden, um noch einmal über diese
Angelegenheitzu verhandeln, und ich glaube, in Ihrer Aller Eiuverständniß liegt es, wenn wir
hier in diesem Sinne diese Angelegenheit auffassen, damit den Provinzial-Verwaltungsrath noch
einmal beauftragen und ihn ersuchen, die nöthigen Schritte zu thun, um endlich zu unserem
Rechte, mochte ich es nennen, zu gelangen.
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Landtags-Marsch all: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion.— Es meldet sich
Niemand zum Wort, Ich schließe die Diskussion und stelle den Antrag zur Abstimmung.—
Ich bitte diejenigen Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmigangenommen.

Referent AbgeordneterDietze: In Verbindung mit diesem Antrag hat der I. Ausschuß
die ebengenanntenPetitionen von Weilerswist und Friesheim geprüft und consorm dem jetzt auch
von Ihnen angenommenenAntrag folgendesReferat beschlossen:

„Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in dem Verwaltungsberichtpro 1884/85 bei
Mittheilung des ablehnendenBescheides des Herrn Ministers auf die hinsichtlichder
Ausgleichung der Einquartirungslasten im Frieden gerichtete Anfrage den Antrag
gestellt, die beiden schon seit längerer Zeit vorliegendenPetitionen für erledigt zu
erklären. Nachdem indessen der I. Ausschuß bei Berathung des Referates zu den
Verwaltungsberichtenpro 1883/84 und 1884/85 vorgeschlagenhat, den Provinzial-
Verwaltungsrath zu beauftragen, wegen Ausgleichung der Einquartirungslasten im
Frieden bei dein Königlichen Staatsministerium vorstelligzu werden, beehrt sich der
I. Ausschußweiterhin zu beantragen:

Hoher Provinzial-Landtag wolle beschließen, die Petenten dahin zu bescheiden,
daß vor Eingang der Antwort auf die Vorstellung beim KöniglichenStaats¬
ministerium ihren Petitionen nicht näher getreten werden könne."

Dieser Antrag ist, meine Herren, eine naturgemäßeConsequenz;wir können die Gemeinden
auf ihre Petitionen nicht früher bescheiden, als bis wir den Ausgang des nun zu unternehmenden
Schrittes bei dem Königlichen Staatsministerium erreichthaben.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Beißet hat das Wort.
AbgeordneterGraf Beißel: Meine Herren! Ich wollte an dieser Stelle nur bemerken,

baß auch mir Anträge von Gemeinden zugegangen sind, welche die Ausgleichung der Einquar-
tirungslast im Frieden betreffenund zwar ist es die Gemeinde Mosclweiß,welche einen derartigen
Antrag gestellt hat. Es ist von mir und von dem Herm Vertreter von Coblenz,Herrn Caspers,
unterlassenworden, den Antrag hier vorzulegenmit Rücksicht auf den Befchluß, der vom I. Aus¬
schuß gefaßt worden ist. Ich wollte dies nur bemerken,damit, wenn die Gemeinden den Bericht
lesen, sie wissen,daß ihre Eingabe hier berücksichtigt worden ist.

Landtags-Marschall: Wir können nun wohl fortfahren. Es ist kein Beschluß hierüber
M fassen. Ich bitte, den nächsten Antrag vorzutragen.

Referent Abgeordneter Dietze: Sie finden den Antrag im Provinzial-Verwaltungs¬
bericht pro 1884/85 S. II:

„Der 29. Rheinische Provinzial-Landtag hat in der Sitzung vom 11. Dezember
1883 (Verhandlungen S. 45) beschlossen, daß die aus Mitteln des Provinzial-
verbandes zu der Wittwen- und Waisenkassezu gewährendenZuschüsse (8. 13 al. 2
des Reglements) vorschußweiseaus bereiten Mitteln entnommen und über deren
Deckungdem nächstenProvinzial-Landtage eine Vorlage gemacht werden soll.

Die auf die Beamten der Provinzial-Hülfslasse und der Provinzial-Feuer-
Societät entfallenden Zuschüsse von 644 M. 13 Pf. uud resp. 1202 M. 50 Pf.
sind aus Mitteln resp, auf den Etat der betreffenden Institute übernommen worden,
und hat der Provinzial-Verwaltungsrath in der Sitzung vom ?./8. Juli 1885
beschlossen, in entsprechender Weise den auf die Beamten der Centralbehörde, der

31
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Prouiuzial-Instilutc und der Prouinzial-Strahenucrwaltnng entfallenden Zlischuh von
7274 M. 68.Pf. vorbehaltlich der Genehmigung deo Prooinzial-Landtags definitiv
aus bereiten Mitteln des Haupt-Etats zu entnehmen,"

Es betrifft dies die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der provinzialständischen
Veamten. Meine Herren, auf S. 11 steht der Antrag.

Es handelt sich alfo darum, zu genehmigen, daß die vorschußweise aus bereiten Mitteln
entnommenen 7274 M. 68 Pf. jetzt definitiv aus den Mitteln des Haupt-Etats entnommen
werden und daß pro 1885/86, also pi-o tnwro in gleicher Weise ein Betrag von ungefähr
gleicher Höhe aus dein Haupt-Etat für diefen Zweck zu entuehmen sein solle.

Landtags-Marsch all: Ich eröffne über diefen Antrag die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion und stelle den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen Herren, die dagegen sind, sich zu erhebe». — Es erhebt sich Niemand, der
Antrag ist einstimmig angenommen. Ich bitte, zum nächsten Antrag überzugehen,

Referent Abgeordneter Dietze: Der nächste Antrag steht auf Seite 16 des Verwaltungs¬
berichtes und betrifft die sogenannten Herterschen Häuser iu Bonn, die wir in dem Prozeß gegen
den Bauunternehmer Herter haben übernehmen müssen und die Sie aufgeführt finden in der
Ihnen zugegangenen Liste über die Aktiva der Provinz. Der Kaufpreis dieser Häuser ist nicht
zur Auszahlung gekommen, weil demselben die diesseitigen höheren Forderungen gegenüberstehen.
Da die Häuser schlecht gebaut sind und sich wegen der häufig nöthigen Reparaturen auch nicht
verzinfen, so ist noch keines derselben verkauft. Sie sind feinerzeit zu 35 000 M. angekauft
worden; wir haben eine viel höhere Summe bei dein Bauunternehmer Herter verloren. Die
Gebäude sind jetzt aufs Neue abgeschätzt worden; sie sind vermiethet, eines ist provisorisch für
das Bonner Mufeum verwendet worden. Wir möchten von Ihnen die Genehmigung haben, mit
diesen Immobilien so verfahren zu dürfen, daß sie gelegentlich entweder öffentlich oder unter der
Hand verkauft werden können.

Landtags-Marfchall: Ueber diesen Antrag des I. Ausschusses eroffne ich die Dis¬
kussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion. Ich bitte diejenigen
Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Dietze: Auf derselben Seite, meine Herren, finden Sie den

zweiten Antrag, der sich ebenso auf den Provinzialfonds bezieht und zwar referirt Ihnen der
I. Ausschuh wie folgt:

„Zur Zeit besitzt der Provinzialfonds nach Seite 16 in 4°/«igen Depositenscheinen
der Provinzial-Hülfskafse 1624 000 M., an Immobilien nach dem reduzirten
Abschätzungswerthe 150 000 M. Ferner sind auf die vorschußweise gezahlten Kosten
der Dienstwohnung des Landes-Direktors noch zu erstatten 100 000 M."

Der Antrag geht nun dahin, aus der voraussichtlichen Ersparniß des laufenden Rechnungs¬
jahres 1885/86 die Summe von 126 000 M. zur Wiederergänzung auf 2 000 000 M. verwenden
zu dürfen.

Landtags-Marfchall: Ich eröffne hierüber die Diskussion. — Es meldet sich Niemand
zum Wort. Ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Diejenigen
Herren, welche dagegen sind, ersuche ich, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen. Ich bitte den Herrn Referenten, den nächsten
Antrag vorzutragen.
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Referent Abgeordneter Dietze: Was den Kreisfonds angeht, fo finden Sie darüber
einen Antrag auf Seite 17.

Der Kreisfonds hat auf Grund Beschlusses des 27. Provinzial-Landtagcs zur Deckung
des Ausfalles pro 1882/83 die Summe von 225 670,61 M. uud pro 1883/84 die Summe von
220 994,24 M. vorschußweise hergegeben. Der 29. Provinzial-Landtag hat beschlossen, erstereil
Betrag definitiv dem Kreisfonds zu entnehmen. Auf Befchluß des Provinzial-Verwaltuugsrathcs
ist der Ucberschuß beim Haupt-Etat pro 1884/85 im Betrage von 204 459,13 M. in theilweiser
Erstattung des Vorschusses pro 1883/84 dein Kreisfouds überwiesenworden.

Seite 17 ist nun beantragt, dem Vorschußpro 1883/84 im Betrage von 220 994,24 M.
durch den erwähntenUebcrschuß von 204 459,13 M. theilweise zu decken, den Rest von 16 535,11 M.
aber aus den zu erwartenden Uebcrschüssen des Haupt-Etats pro 1885/86 dem Kreisfouds
zuzuführen.

Der erstere Antrag ist früher bereits genehmigt. Es wird alfo jetzt beantragt, die
16 535,11 M. aus den zu erwartenden Ueberschüsscn des Haupt-Etats pro 1885/86 dem Kreis¬
fonds wieder zuzuführen.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.— Es» meldet
sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion. Wenn kein Widersprucherfolgt, fo nehme
ich an, daß der Antrag einstimmig angenommenist. — Er ist einstimmigangenommen. Der
Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterDietze: Es wird dann nach dein gedruckt vorliegendenReferat
der Krcisfonds die Höhe von M. 4 974 986,20 oder rnnd 5 Millionen Mark erhalten.

Dann ist noch ein Antrag und zwar der letzte auf Seite 57 des Berichtes gestellt. Wir
waren durch Vermächtnißin den Besitz des Hanfes in der EvangelischenKirchstraßeNr. 12 in
Crefeld gelangt und zwar zu Gunsten der Provinzial-Blindenanstalt in Düren. Es wird in dem
Referat au Sie folgender Antrag gestellt:

„Der Status der Zöglinge der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren ist vom 1. April
1884 ab von 120 auf 150 Köpfe erhöht worden. Die Privatwohlthätigkcit hat sich
auch in diesem Jahre ausgezeichnet. Das zu dem Erkenswvck'schenNachlasse gehörige
Haus, EvangelischeKirchstraße Nr. 12 zu Crefeld, ist mit befondererRücksicht auf
feine Reparaturbedürftigkeit und weil es für Zwecke des Prouinzial-Verbandes nicht
in Benutzung genommen werden tonnte, in der Miethe sich aber nicht verzinste,zu
14 259 M. verkauft worden. Es wird beantragt, der hohe Provinzial-Landtag wolle
zu dem übrigens günstig erfolgten Verkauf des Haufes nachträglichdie Genehmigung
ertheilen."

Landtags-Marschall: Ueber diefen Antrag eröffne ich die Diskussion..— Es meldet
sich Niemand zum Wort. Ich constatire, daß auch dieser Antrag einstimmig angenommenworden
ist, wenn sich kein Widersprucherhebt. — Er ist einstimmigangenommen.

Hiernach haben wir das Referat über den Verwaltungsberichterledigt.
Meine Herren! Wir gehen über zum zweiten Gegenstand der Tagesordnung: Referat

des I. Ausschusses, betreffend die Einrichtung einer elektrischen Beleuchtung im
Ständehaufe.

Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr von der Leuen. Freiherr von der Leuen ist
heute nicht hier. Der Herr AbgeordneteGraf von Beißel wird die Güte haben, das Referat an
seiner Stelle zu übernehmen.

31'
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AbgeordneterGraf von Beißel: Referat des I. Ausschusses betreffend die Einrichtung
einer elektrischen Beleuchtungim Ständehause.

In feiner Sitzung vom 30. November d. I. hat der I. Ausschuß unter Berücksichtigung
des Referates des Verwaltungsrathes vom ?. Oktober 1885 beschlossen: Wegen der hohen Kosten,
wegen event, baulicher Veränderungen im Ständehause bei Einführung der neuen Provinzial-
Ordnung und da diefes Beleuchtungssystemnoch in der Vervollkommnungbegriffen fei, den
Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths:

der Hohe Provinzial-Landtag wolle von der Einrichtung einer elektrifchen Beleuchtung
im Ständehause einstweilennoch Abstand nehmen^

dem hohen Provinzial-Landtag zur Annahme zu empfehlen.
Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des I. Ausschusses eröffne ich die Diskussion.

— Es meldete sich Niemand zum Wort. Ich schließedie Diskussion und bringe den Antrag
zur Abstimmung. Diejenigen Herren, welche dagegen sind, bitte ich, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmigangenommen.

Meine Herren! Wir kommen zum dritten Gegenstand unserer Tagesordnung: Referat
des I. Ausfchuffes zu dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend
Unterstützung des früher bei der provinzialständischen Eentral-Verwaltungsbehörde
beschäftigt gewefenen Kanzlei-Hülfsfchreibers Asbeck. Referent ist der Herr Abgeordnete
Schmidt von Schwind.

Referent Abgeordneter Schmidt von Schwind: Referat des I. Ausschusseszu dem
Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths betreffendUnterstützungdes früher bei der provinzial¬
ständischen Eentral-Verwaltungsbehördebeschäftigt gewesenen Kanzlei-HülfsschreibersAsbeck.

Der I. Ausschuß hat den vom Provinzial - Verwaltungsrathe gestellten Antrag einer
näheren Prüfung unterzogen und ist demselbendahin beigetreten, daß er dem hohen Landtage
den Antrag unterbreitet, derselbe wolle dem früheren Kanzlei-HülfsfchreiberAsbeck in Anbetracht
der vom Provinzial-Verwaltungsrathe geltend gemachtenVerhältnisse eine fortlaufende monatliche
Unterstützung von 30 M, bis zum Zusammentritt des nächsten Provinzial-Landtags bewilligen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.
Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe daher die Diskussionund nehme an, daß auch
dieser Antrag einstimmigangenommenist.

Meine Herren! Der vierte und letzte Gegenstandunserer Tagesordnung ist das Referat,
betreffend die Benachrichtigung der eingetragenen Hypothekar-Gläubiger im
Bezirke des Rheiuifchen Rechts hinfichtlich der durch Gefetz vom 22. Mai 1885
vorgeschriebenen Aenderungen bei der Erneuerung von Hypothekar-Eintragnngen.
Referent ist der Herr AbgeordneteWolters.

Referent Abg. Wolters: Das in der nebenbezeichneten Angelegenheit vom Prouinzial-
Verwaltungsrath erstattete Referat ist im I. Ausschüssezur eingehenden Erörterung gelangt,
wobei derselbe der dargelegten Auffassung des Provinzial-Verwaltungsraths in allen Theilen
beigetretenist.

Der I. Ausschuhbeehrt sich daher den Antrag zu stellen:
Der hohe Provinzial-Landtag wolle den von dem Landtags-Marschall und dem
Provinzial-Verwaltungsrathe getroffenen Mahnahmen und eingegangenen Verpflich¬
tungen hinsichtlichder Benachrichtigung der eingetragenenHypothekar-Gläubigerdie
Genehmigungund die Indemnität ertheilen und beschließen, daß die Benachrichtigung
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der Hypothekar-Gläubiger, deren Hypotheken vor dein 1. April 1886 zu erneuern
sind, noch zu erfolgen habe und die Uebernahme der entstandenen, beziehentlich noch
entstehenden Kosten auf den Ständefonds genehmigen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion,
— Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich nehme daher an, daß auch dieser Antrag einstimmig
genehmigt, und uns die Indemnität für das, was wir gethan haben, ertheilt ist.

Damit ist die Tagesordnung der heutigen Sitzung erledigt.
Ich habe Ihnen noch Folgendes mitzutheilen. Auf den Wunfch des Herrn Abgeordneten

Freiherrn" von Dalwigk wird derselbe für Nr. 84 der Drucksachen, betreffend Regulirung des
Roerflusses, dem I. Ausschuh zugetheilt.

Ich würde vorschlagen, daß morgen sämmtliche Ausschüsse tagen. Es smd schon viele
Referate fertig, sie liegen aber noch nicht drei Tage ans. Am Samstag können wir dann
Plenar-Sitzung/ halten. Meine Herren, die nächste Plenar-Sitzung würde also Samstag um
10 Uhr sein, die folgende Montag 4 Uhr und würden, wie ich fchon gesagt habe, am Montag
sämmtliche Wahlen vorgenommen werden. Sie sind ja Alle vorbereitet.

Dienstag Nachmittag 5 Uhr wird unser Diner in diesen Räumen stattfinden. Die
Liste hat bereits circulirt und Herr Abgeoronete Dietze ist so freundlich gewesen, die weitere
Regelung dieser Angelegenheit zu übernehmen. - Der Herr Vice-Landtags-Marschall hat
das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Es
haben sich noch mehrere Herren für verschiedene Angelegenheiten dem I. Ausschuß zutheilen lasse».
Die Liste der Herren ist mir noch nicht zugegangen, und bin ich deshalb noch nicht in der Lage,
die Herren sofort durch Zettel einladen zu lassen. Ich thue es also hiermit und zeige Ihnen an,
daß heute Nachmittag um '/«5 Uhr, morgen früh um 10 und morgen Nachmittag um >/2Ü oder
5 Uhr der I. Ausschuß Sitzung haben wird.

Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Da ich nicht weiß, ob die Zettel an alle

Herren vertheilt worden sind, so mache ich Ihnen hierdurch ebenfalls mündlich bekannt, daß wir
heute Nachmittag 4'/2 Uhr in unserem Ausschuß Sitzung zu halten gedenken.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Ich möchte bitten, mich wegen der Rocr-

Regulirung, da ich bei der Besichtigung gegenwärtig gewesen bin, den, I. Ausschuß mit berathen¬
der Stimme zuzutheilen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Auf Wunsch des Herrn Abgeordneten Grafen
von Spee wird derselbe wegen der Angelegenheit der Roer-Negulirung mit berathender Stimme
dem I. Ausschuß zugetheilt. — Der Herr Abgeordnete Graf von Fürstenberg hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Fürstenberg-Stammheim: Ich bitte die Herren des
IV. Ausschusses, morgen Nachmittag '/ü5 Uhr zusammenzukommen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Samstag um 10 Uhr findet die nächste Plenar-
Sitzung statt. Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung um 1 Uhr 5 Minuten.)
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Vierte Sitzung
im Ständehausezu Düsseldorf mn Samstag den 5. Dezember 1885.

Beginn: 10 Uhr Vormittags.

Tages-Ordnung:
1. Referat des combinirten II. und III. Ausschusses,betreffend den Spezial-Etat der

Verwaltung des Landarmenwefcns der Nheinprovinz pro 1886/88. (Nr. 29 der
Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterHofffümmcr.
2. Referat des combinirten II, und III. Ausschusses, betreffendden Spezial-Etat für die

Stcmts-Nebenfondspro 1886/88. (Nr, 30 der Druckfachen.)
Referent: AbgeordneterWeidt.

3. Referat des combinirten II. und III. Ausschusses über die Kosten der Unterbringung
verwahrloster Kinder pro 1886/88. (Nr. 31 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterKaefen,
4. Referat des combinirten II. und III. Ausfchussesüber das Referat des Provinzial-

Verwaltungsmths zu dem Gesetz-Entwurf, betreffend die Kantongefängnissein der
Rheinprouinz, (Nr. 32 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterKaefen.
5. Referat des combinirten II. und III. Ausfchusses, betreffendden Etat des Landarmcn-

hauses zu Trier pro 1886/88.
Referent: AbgeordneterJungen.

6. Referat des combinirten II. und III. Ausschusses,betreffend den Spezial-Etat und
Neben-Etat für die Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler pro 1886/88. (Nr. 3?
der Drucksachen.)

Referent Abgeordneter Kaesen.
?. Referat des combinirten II. und III. Ausschusses, betreffend den Etat für das

Hebammenweseneinschließlich des Etats für die Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu
Köln pro 1886/88. (Nr. 38 der Druckfachen,)

Referent: AbgeordneterKaefen.
8. Referat des combinirten II. und III. Ausschusseszu dem Spezial-Etat über die

Verwaltung der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren pro 1886/88, (Nr. 40 der
Drucksachen.)

Referent Abgeordneter Freiherr von Dalwigt.
9. Referat des combinirten II. und III. Ausfchusses,betreffenddie Verwendung des

Erlöses aus dein Verkaufe der Anstalt zu Siegburg an die Königliche Staatsregierung
im Betrage von 470 000 M, (Nr. 44 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterFreiherr von Geur.
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10 Referat des combinirtcu II. und 111, Ausschusses über das Referat des Proumzml-
Verwaltungsraths, betreffend die Bewilligung eines Zuschusses aus provinzialstaudischen
Mitteln iu Höhe der Zinsen des Betrages von 200 000 M., welche vom Rheinischen
Vrouinzial^andtag für die Gründung von Arbeiter-Colonien iu der Rheinprovinz
gewährt worden sind, bis zur Eröffnung dieser Colonieu. (Nr, 45 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Conze.
11 Referat des combinirten II. und III. Ausschusses über den Antrag des Provmzml-

Verwaltungsraths, betreffend die Nebernahme der städtifcheu Taubstummenschule in
Essen iu die provinzialsttindifche Verwaltung. (Nr. 46 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Pelizaeus.
1) Referat des combinirten II. uud III. Ausschusses zu dein Referate des Prouinzial-

Verwaltungsraths, betreffend die Sicherstelluug der Pensionsuerhältnifse des Direktors
und der Lehrer an der Taubstummenschule in Aachen durch Gewährung von Zuschüsse,!
aus Provinzialmitteln. (Nr. 48 der Drucksacheu.)

Nefereut Abgeordneter Bonniger.
13 Referat des IV Ausfchusser, betreffend den Spezial-Etat für die Verwaltung der

' Angelegenheiten der niederen landwirtschaftlichen Schulen, fowie für die Unterstützung
fonstiger landwirthschaftlicher Zwecke pro 1886/88. (Nr. 68 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Freiherr von Spies-Bulleshenu.
14 Referat des IV. Ausschusses über den Spezial-Etat für dit Verwaltung des Nitter-

' gutes Desdorf pro 1886/88. (Nr. 69 der Drucksachen.)
Referent: Abgeordneter Iansen.

15 Referat des IV. Ausschusses, betreffend den Spezial-Etat für die Verwaltung der
Fonds zur Gewährung von Entschädigungen für die auf Grund des Neichsgefetzes
vom 23 Juni 1880, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen und
des Ausführungsgesetzes vom 12. März 1881 getödtetes Rindvieh, Pferde 2c. pro
1886/88. (Nr. 70 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter von Monfchaw.
16 Referat des IV Ausfchusfes, betresseud Antrag der Gefellschaft für Rheinische Geschichts-

' künde auf Bewilligung eines Beitrags von 3000 M. jährlich für die nächsten 2 Jahre.
(L. M. Nr. 95 und 144.)

Referent: Abgeordneter Graf Wilderich von Spee.
1? Referat des IV Ausschusses, betreffend den Etat der Verwaltung der Nngelegeuheiten,

' welche die Förderung von Kunst und Wiffenfchaft betreffen, pro 1886/88. (Nr. 71
der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Graf Wilderich von Spee.
18 Referat des IV Ausschusses, betreffend den Etat für die Verwaltung der Provinzial-

' Museen zu Bonn und Trier pro 1886/88. (Nr. 72 der Drucksachen.)
Referent: Abgeordneter Graf Wilderich von Spee.

19 Referat des IV. Ausschusses, betreffend die Versicherung von Kirchen uud Denkmäler»,
zu deren Ausbau und Wiederherstellung Mittel aus Provinzialfonds gewährt werden,
bei der Provinzial-Feuer-Societät. (Nr. 74 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Graf Wilderich von Spee.
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2N. Referat des IV. Ausschusses, betreffendGenehmigung des vorläufigenReglementsüber
die Leitung und Verwaltung der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier. (Nr. 80
der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterGraf Wilderich von Svee.
21. Referat des IV. Ausschusses, betreffenddas Referat des Prouinzial-Verwaltungsrathes

über die Einrichtung einer Ackerbaufchule auf dem Gute Desdorf und die Verwendung
des Ueberschusses der Pachtbeträge. (Nr. 81 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterIansen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ich frage, ob etwas gegen das Protokoll zu bemerken ist. — Es ist nicht der Fall.
Ich erkläre das Protokoll für genehmigt.

Ich habe zunächst folgende Mittheilung zu mache». Freiherr Eugen von Loü ist
verhindert, hierher zu kommen, daher muß ich Herrn Radcrmachcrbitten, auch für heute das
Protokoll zu führen. Ebenso sind verhindert die Herren AbgeordnetenGraf Veißel und Wegeler.
Sie haben sich für die heutige Sitzung entschuldigt.

Sodann habe ich dem hohen Hause eine Einladung mitzutheilen. Sie haben aus den
Vorlagen des Prouinzial-Verwaltungsrathes gesehen, daß der Centml-Gewerbevereinfür Rheinland,
Westfalen und benachbarteBezirke einen Antrag auf Unterstützung in feinen Bestrebungen an
den Provinzial-Landtag gerichtet hat. Der Centml-Gewerbeverein hält am nächsten Mittwoch
seine Generalversammlung, am Morgen des Mittwoch wird der Verwnltungsrath dieses Vereins
zusammentreten, und am Nachmittag 4 Uhr wird die Generalversammlung abgehalten werden.
Der Vorstand des Central-Gewerbeverems beehrt sich, die Mitglieder des hohen Landtages zu
dieser Generalversammlunghiermit einzuladen. Ich darf wohl persönlichhinzusetzen, daß ich die
Mitglieder des Landtages bitte, möglichst zahlreichdorthin zu konnncn. Ich glaube, Sie werden
manches hören, was Sie interessirenwird. Der Herr Direktor Fraubcrger wird einen Vortrag
halten, gerade über die Zweige der Hausindustrie, die er im letzten Jahre in der Eifel wieder
in Anregung gebracht hat, und wird zugleich in der Tonhalle eine Ausstellung veranstaltet werden
von den Erzeugnissen, welche im Laufe des letzten Jahres unter der Direktion des Direktors
Frauberger in den verschiedenen Theilen der Eifel hergestellt worden sind. Meine Herren! Es
ist ein sehr dankenswerthesUnternehmen, welches hier in kleineu Anfängen uns vorgeführt wird,
und möchte ich Sie deshalb bitten, dieser Versammlung beizuwohnen. Ich würde die Sitzung
so einrichten, daß wir am Mittwoch erst um >/2? Uhr hier zusammentretenwürden, so daß wir
um 4 Uhr in der Tonhalle der Generalversammlung beiwohnenkönnten.

Es liegt mir hier eine Petition vor von der evangelischen Gemeinde zu Bovvard, um
eine Beihülfe zum Erweiterungsbau ihrer Kirche. Es ist darin ausgeführt, daß eine Schuldenlast
von 41000 M. auf der Gemeinde lastet, daß sie die höchsten Anstrengungengemachthat, um
ihre Kirche zu vergrößern, und daß ihr noch zur Herstellung der Thürme und der Orgel eine
Summe von 10 000 M. fehlt, trotzdemdaß sie sich, wie schon gesagt, auf's Aeußerste angestrengt
hat, um den Bedürfnissenihrer Kirche nachzukommen. Sie bittet also, daß der hohe Provinzial-
Landtag aus dem ihm zur Verfügung stehendenFonds eine Beihülfe gewähren möge. Unter¬
zeichnet ist die Petition vom Presbnterium der evangelischen Gemeinde zu Bovvard. Ich frage,
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ob einer der Herren die Petition zn der seinigen »nacht. — Der Herr Abgeordnete Conze
macht sie zu der semigen. Wird sie unterstützt. (Geschieht.) Sie wird genügend unterstützt und
geht an den I. Ausschuh.

Meine Herren! Sodann liegt mir eine Petition des Casinos von Moselweiß vor, welche
der Herr Abgeordnete Caspers zu der seinigen gemacht hat. Sie betrifft eine Unterstützung znr
Anlage einer Pflanzung von Obstbäumen, welche das landwirthschaftliche Casino von Moselweih
vornehmen will. Es bittet darum, dah wir ihm eine Unterstützung von 600 M. zu Theil
werden lassen. Meine Herren! Ich möchte Ihnen anheimstellen, ob Sie diese Sache hier im
Landtage behandeln oder an den Verwaltungsrath überweisen wollen. Sie wissen alle, meine
Herren, daß bedeutende Unterstützungen von Seiten des Verwaltungsrathes theils aus dem
Eifelfonds, theils aus anderen Fonds, besonders auch aus dem Obstbaufonds, für diese Zwecke
gegeben werden, und ich glaube, dah eine solche Petition volle Berücksichtigung finden wird im
Verhältniß zu den übrigen Anträgen, welche uns aus unserer Provinz entgegengebracht werden.
Ich frage den Herrn Abgeordneten Caspers, ob er damit einverstanden ist.

Abgeordneter Casvers: Ich bin damit einverstanden.
Landtags-Marschall: Ich konstatire, daß der Herr Abgeordnete Casvers damit ein¬

verstanden ist. Ich verweise demnach, wenn kein Widerspruch sich erhebt, diesen Antrag zur
weiteren Verhandlung an den Verwaltungsrath. — Es erfolgt kein Widerspruch, es geschieht also so.

Es liegt mir eine Petition vor von der Gemeinde Hüls um Neupflasterung der den Ort
Hüls durchschneidenden Strecke der Provinzialstrahe und um Ausdehnung des Pflasters. Der
Antrag geht dahin, daß der hohe Landtag darüber befinden möge. Der Herr Abgeordnete
Bönniger hat diesen Antrag zu dem seinigen gemacht. Ich frage, ob diefer Antrag unterstützt
wird, oder ob er an den Verwaltungsrath überwiesen werden soll. — Der Herr Abgeordnete
von Heister hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Heister: Nach meiner Ansicht, meine Herren, muß dieser Antrag
ebenso wie der vorige an den Verwaltungsrath verwiesen werden. Es handelt sich um eine
Petition, baß eine Dorfstrahe gepflastert werden soll. Das ist nichts, worüber wir hier im Plenum
beschließen können, sondern es ist eine reine Verwaltungssache, zu beurtheilen, ob das nothwendig
ist oder nicht. Ich bitte Sie daher, die Sache an den Verwaltungsrath abzugeben.

Landtags-Marschall: Ich möchte auch von meiner Seite Sie bitten, daß die Sache
zur ressortmäßigen Behandlung an den Verwaltungsrath überwiesen wird. Sie hat den Ver¬
waltungsrath noch nicht beschäftigt, und ich glaube, daß das Bedürfniß vollkommen erfüllt werden
wird, wenn das geschieht. — Der Herr Abgeordnete Bönniger hat das Wort.

Abgeordneter Bönniger: Meine Herren! Ich bin damit einverstanden, daß die Sache
an den Verwaltungsrath überwiesen wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Bönniger ist mit dem Antrag ein¬
verstanden. Ich verweise also auch diese Angelegenheit zur ressortmäßigen Erledigung an den
Verwaltungsrath.

Es liegt mir sodann ein Antrag vor, welcher dahin geht, daß der Zuschuß für die
Fachfchule der Klein-Eisen- und Stahlindustrie in der Stadt Remfcheid, welcher vom Jahre 1880
ab auf die Dauer von 5 Jahren eine jährliche Beihülfe von 5000 Mark aus dem Ständefonds
bewilligt worden ist, auch noch weiter vom Jahre 188? an auf 5 Jahre bewilligt werde.
Dieser Antrag ist gestellt von dem Herrn Abgeordneten Friederichs und von vier Herren unter¬
stützt. Ich verweise daher diesen Antrag an den I. Ausschutz. — Der Herr Abgeordnete
Friederichs hat das Wort.
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Abgeordneter Friederichs: Darf ich bitten, mich für diese Angelegenheit dem
I. Ausschußzuzuweisen?

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFriederichs wird auf seinen Wunsch für
diese Angelegenheitdem I. Ausschußzugetheilt.

Meine Herren! Ich habe noch eine Mittheilung an den Landtag zu macheu über eine
Angelegenheit, welche den Prouinzial-Verwaltungsrath in einer seiner letzten Sitzungen noch
beschäftigthat. Wir feiern am 2. Januar nächsten Jahres ein Fest, das das Herz jedes Preußen
und jedes Deutscheniu Dankbarkeit, Ehrfurcht und Freudigkeit bewegt. Es ist dies das Fest des
25jährigen Negierungs-Iubiläums unseres Königs, des deutschenKaisers. Meine Herren! Der
Provinzial-Verwaltungsrath hat geglaubt, Ihnen vorschlagen zu sollen, zu diesem Feste von
Neuem den Gefühlen unverbrüchlicherDankbarkeit und Verehrung Ausdruck geben zu sollen,
Ihnen also vorzuschlagen,eine Adresse an Seine Majestät zu richte», in welcher diesen Gefühlen
Ausdruck gegeben wird. Nach einer Allerhöchsten Bestimmung ist nun an uns Weisung dahin
ergangen, daß Seine Majestät einen Empfang von Deputationen nicht entgegennehmenwird.
Der Provinzial-Verwaltnngsrath schlägt Ihnen aber vor, eine Adresse in schöner Form,
künstlerisch ausgeführt, an Seine Majestät zu richten. Da nun der Zeitraum bis zum 2. Januar
ein sehr kurz bemessener war, hat der Prouinzial-Verwaltungsrath geglaubt, in Ihrem Sinne zu
handelmund Ihrer Einstimmigkeit in dieser Sache überzeugt zu sein, wenn eine Adresse vor¬
bereitet und schon die ersten Schritte gethan würden. Herr Maler Fritz Roeber — Sie kennen
seinen Namen ja schon daher, daß er die sämmtlichenZeichnungen zu unserem Pokal gemacht
hat — hat es übernommen, die künstlerischeAusführung dieser Adresse zu bewerkstelligen, und
soll dies Mal auch der Deckel dieser Adresse ein Kunstwerkschönster Vuchbinderarbeitmit Malerei
werden. Meine Herren! Es fehlt nur noch, daß Sie sich mit dem einverstandenerklären, was
der Provinzial-Verwaltungsrath, gedrängt durch die kurze Zeit bis zum 2. Iauuar, für Sie hat
thun muffen, und daß der Wortlaut der Adresse hier festgestellt wird. Ich frage nun zunächst,
sind Sie damit einverstanden? Ich hoffe auf ein allgemeines, einstimmiges Einuerständniß.
(Zustimmung.)

Dann, meine Herren, erübrigt nur noch, den Wortlaut der Adresse, wie er aufgestellt
worden ist, zu verlese», damit dieselbe sofort geschrieben und von den Mitgliedern des Prouinzial-
Landtags in einer der Sitzungen der nächsten Woche unterschriebenwerden kann, damit sämmtliche
Mitglieder des Provinzial-Landtags darunter ihre Namen setzen können.

Es wird Ihnen vorgeschlagen, der Adresse folgenden Wortlaut zu geben:
„Allerdurchlauchtigster, Grohmächtigster Kaiser uud König, Allergnädigster Kaiser,
König und Herr!

Die denkwürdigeFeier des 25 jährigen Regierungsjubiläums Eurer Kaiserlichen
und KöniglichenMajestät bietet den zum 31. Prouinzial-Landtage versammelten
getreuen Standen der Nheinprovinz einen freudig begrüßten Anlaß, um der treueu
Liebe und Verehrung der Provinz für ihr erhabenes HerrscherhauserneutenAusdruck
zu verleihen.

Aus kleinen Anfängen hervorgegangen, sind unter der Führung umsichtigerund
kraftvoller Fürsten die preußischen Lande zu stets fortschreitender Entwickelung
gediehen. Gekrönt wurde diese Entwickelung durch die Begebenheiten der letzten
25 Jahre: mächtige weltbewegendeEreignisse sind unter Eurer Kaiserlichen und
KöniglichenMajestät ruhmreicher Negierung in die Bücher unserer vaterländischen
Geschichte verzeichnetworden; in beispiellos pflichttreuer uud aufopferungsvollster
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Ausübung des erhabenen Herrscherberufes haben Eure Kaiserliche und Königliche
Majestät unser preußisches Vaterland zu höchster Blüthe und Machtstellungempör¬

en dankbarer Erinnerung gedenken wir namentlichder unter Eurer Kaiserlichen
und Königlichen Majestät glorreicherFührung glücklicherfochtenen Siege, durch welche
unsere heimathliche Provinz vor den Ueberfällen des Erbfeindes unserer Nation
bewahrt blieb, der durch Eure Kaiserlicheund KöniglicheMajestät zum Heile des
Vaterlandes herbeigeführten, von den, deutfchen Volke lange ersehnten Wiederauf¬
richtung eines einigen deutfchen Reiches. ^ „ ^ „,. ,'

Mit besondererFreude erinnern sich die getreuen Stande der Rhemvrovmz der
großen Huld mit welcher Eure Kaiferliche und Königliche Majestät bei der jüngsten
Anwesenheit in unferer fchönen Provinz die begeisterten Kunstgebungendes gesammten
rheinischenVolkes entgegengenommenhaben.

Indem wir unsere heißesten Glückwünsche unt dem erneuten Gelobmsse unver¬
brüchlicher Treue Allerunterthänigstan den Stufen des Thrones niederlegen, flehen
wir zu Gott daß Er Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät Leben und Gesundheit
Seinen besonderenSchutz cmgedeihen lasse zum Heile der erhabenen Angehörigenund
zum Segen des ganzen preußischen und deutschen Vaterlandes

Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät Allerunterthamgste,treugehorsamste
Landtags-Marschallund Stände der Rhemvrovmz."

Ich frage ob Sie mit diefem Wortlaut der Adresse einverstanden sind. (Zustimmung.)
So darf ich wohl konstatiren,daß der Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsmthes ein¬

stimmig angenommenist. - Das Wort hat der H«r AbgeordneteFreiherr Felix von Loö.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Meme Herren! Ich glaube, daß nur alle dem

Vorschlagedes Prouinzial-Verwaltungsraths in der ganzen Totalität, wie er hier gemachtworden
ist, beistimmen, nnd würde ich gar nicht das Wott ergnffen haben, wenn ich '"cht eme B, e
daran knüpfen wollte. Von dem Herrn Landtags-Marfchall haben wir geHort, daß die Adresse
durch den Maler Fritz Röber hier ausgeführt werden foll. Meine Herren, das was ich gesehen
habe von dessen Leistungen,sowohl in den Cartons des Pokals, den w.r dem Prmzen geschenkt
haben, wie anch in einer andern Sache, die ich von chm gesehen habe, nämlich m den Cartons
für Ausschmückung des Trevpenhaufes der hiesigen Kunsthalle, die vor 2 Jahren dort hmgen,
hätte mich wünschen lassen, daß die Ausführung dieser Adresse m tue Hände emes anderen
Künstlers gelegt worden wäre. Ich widersprechedennoch mcht, ich mochte "nr «« den Herr»
Marschall die Bitte richten, dem Herrn Fritz Röber den Wunsch auszudrucken, daß bei der Aus¬
führung die Nuditäten vermieden werden möchten. „ ^. ^ „^ , .. ^ <. <. >>

Landtags-Marfchall- Ich kann Sie vollständig darüber beruhigen, ^ch habe den
ersten Entwurf zu dieser Adresse von Herrn Fritz Röber gesehen, kann daher versichern,daß das
letzte Wort, das der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loe ausgesprochenhat, keme Anwen¬
dung auf die Adresse findet, (Bravo!)

Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Wenn der Herr Abgeordnete Felix von Loe die Güte

haben will, mich einmal bei einen, Vefuche zu Herrn Fritz Röber zu begleiten, der jetzt ein sehr
großes und bedeutendes Bild auf der Staffelei hat, fo würde er wohl über die lünstlerifche
Begabung dieses Herrn ein anderes Urtheil fällen, als er es soeben gethan hat.

92*
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Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Ich habe nicht die künstlerische Begabung des

Herrn Fritz Rober angegriffen,sondern nur die Art, wie er dieselbezur Anwendung bringt.
Landtags-Marschall: Ich habe schon damals bei Gelegenheit der Besprechungdes

Pokals mich darüber ausgesprochen, daß der Künstler je nach der Aufgabe, die ihm gestellt ist, Stoff
und Behandlung wühlen muß; wenn er also damals in dem Fries Rheinnixen und die Tochter
des Rheines darstellensollte, so müßte ich es dem Herrn Vorredner überlassenzu entscheiden,
ob dieselben im mittelalterlichen oder im modernen Kostüme hatten dargestellt werden sollen.
Ich glaube, daß Herr Fritz Nöber bei jenem Kunstwerk genau nach der Aufgabe, die ihm gestellt
worden ist, gearbeitet hat. Die Aufgabe, die ihm jetzt zufällt, fuhrt ihn wohl sehr weit davon
ab^in^dic antike Ausbildung einer solchen Adresse zu verfallen. Ich constatire noch einmal, daß
der Prouinzial-Landtag vollständig einverstanden ist mit dem Ihnen gemachtenVorschlageund
mit dem Wortlaut, den ich soebeu verlesen habe. Es erfolgt kein Widerspruch, es ist diefe Ein¬
stimmigkeitalso constatirt. Ich würde nun das Schreiben der Adresse veranlassenund die Vor¬
legung des zweiten und dritten Bogens, auf welchen die Unterschriftender Herren Mitglieder des
Provinzial-Landtages eingetragen würden. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Hiermit ist diese Sache erledigt.

Meine Herren! Wir treten nunmehr in die heutige Tagesordnung ein. Ich habe Ihnen,
ehe wir in die Tagesordnung eintreten, mitzutheilen, daß wir auf der vierten Seite der Tages¬
ordnung eine kleine Umstellung der Nummern vornehmen müssen; es sind dies die Rummern
16—21, welche nun in folgender Reihenfolge vorgenommenwerden würden: zuerst 16, dann 20,
dann 18, dann 17, dann 19. Ich habe mich hierin etwas versehen. Ich werde das nachher
nochmals mittheilen, damit die Nummern in richtiger Reihenfolgevorgetragen werden.

Wir beginnen mit Nr. 1: Referat des combinirten II. und III. Ausfchusses,
betreffend den Spezial-Etat der Verwaltung des Landarmenwesens der Nhein-
provinz pro 1886/88. Referent ist der Herr AbgeordneteHofsümmer.

Referent AbgeordneterHoffsnmmer: Referat des II. und III. Ausschussesbetreffend
den Spezial-Etat der Verwaltung des Landarmenwesensder Rheinprovinz für die Etatsjahre vom
1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888.

Aus dem Verwaltungsbericht pro 1. April 1884 bis 31. März 1885 geht hervor,
daß das Landarmenwesen immer höhere Anforderungen an die Provinz stellt und es deshalb
nicht befremdlich erscheinenkann, wenn die Verwaltung mit höheren Anforderungen vor den
hohen Landtag tritt. Nach Prüfung der Vorlagen beehrt sich der II. und III. Ausschutzdem
hohen Provinzial-Landtage die Annahme des Spezial - Etats für die Verwaltung des Land-
armenwesensder Rheinprovinz für die Jahre vom 1. April 1886 bis 31. März 1887 und vom
1. April 1887 bis 31. März 1888 zu empfehlen. Der II. und III. Ausschuß.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zumMort. Ich schließe die Diskussion und bitte diejenigen Herren, welche dagegen
sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Der zweite Punkt der Tagesordnung ist das Referat des combinirten II. und III.
Ausfchusses, betreffend den Spezial-Etat für die Staats-Nebenfonds pro 1886/88.
Referent ist der Herr AbgeordneteWeidt.
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Referent Abgeordneter Weidt: Referat des combinirtcnII. und III, Ausfchuffes betreffend
den Spezial-Etat der Staats-Nebenfonds für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31, März
188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888.

Der combinirte II und III. Ausfchuß hat den bezeichneten Etat m Emnahme und
Ausgabe in feinen einzelnenPositionen geprüft und gegen denfelbennichts ö« erinnern gefunden,
weshalb Ausfchuh den Etat zur Annahme empfiehlt. Der comlnmrte 11^ und III. Ausfchuß

Lanotaqs-Marfchall: Ich eröffne die Diskussionüber diesen Antrag. Es meldet stch
Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussionund da kein Widersprucherfolgt, nehme ich an,
daß der Etat einstimmig genehmigt ist. . „r ^ ^ cc . -s ^

Wir kommen zum Referat des combinrrten II. und III. Ausfchuffes über die
Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder pro 1886/88. Referent ist der Herr

Kaesen: Der dein combinirtenII. und III. Ausschuß zur Prüfung
vomeleate Sveüal-Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder für die Etats-
a r7v2i?A ril 1886 bis 31. März 1887 und vom l. April 1887 bis 31 März 1888,

balancirend in Einnahmen und Ausgaben mit 233 000 M gab m femen einzelnenPost ionen
zu keinerleiEinwendungenAnlaß und wurde Seitens des Ausschussesder einstimmige Ve,chluß
gefaßt, de>n hohen Landtage die Vorlage zur Annahme zu empfehlen' "' " Der comlnmrte II. und III. Ausfchuh.

Landtags^Marschall: Ueber diesen Antrag eröffne ich die Diskussion.— Da sich Niemand
zum Wort meldet, nehme ich an, daß auch dieser Etat einstimnuge Annahnie gefunden hat

Wir kommenzum Referat des combinirten II. und III. Ausfchuffes über das
Referat des Provinzial-Verwaltuugsrathes zu dem Gefetzentwurf, betreffend die
Kantongefängniffe in der Rheinprovinz. Referent ist der Herr AbgeordneteKaefen

Referent AbgeordneterKaefen: Referat des combnurtcn II. und III. Ausfchuffes zu
dem Referat des Provinzial-Verwaltungsrathes zu den, Gesetzentwurf, betreffend die Kanton¬
gefängniffein der Rheinprovinz. . ^ «, r . < m ' ' .«, s. - .,.

Der combmirte II und III. Ausfchuß hat das Referat des Provmzial-Verwaltungsraths
zu dem feinen gemacht nnd beehrt sich, dein hohen Provinzial-Landtag folgenden Antrag zur
gefälligen Annahme zu unterbreiten: «,.. . ,,. ^,

Der Prouinzial-Verwaltungsrath wird beauftragt, bei der Königlichen Staatsrcgierung
und event bei dem Landtage der Monarchie nochmals dahin vorstellig zu werden,
daß wenn im Interesse der Rechtseinheit den rheinifchenGemeinden die gerichtlichen
Strafgelder entzogen werden follen, dies nur gegen Zubilligung einer jährlichenRente
von mindestens 120 000 M geschehenkönne; daß ferner diefe Rente behufs rechnungs¬
mäßiger Vertheilung unter die verschiedenen Polizei-Strafgelderfonds und unter die
von denselbenausgeschiedenen Städte an den Provinzial-Verband ausgezahlt werde.

Der combmirte II. und III. Ausschuß."

Landtags-Marfchall: WünschenSie, daß das Referat des Provinzial-Verwaltungs-
raths, Nr. 32 der Druöfachen, verlefen werde? (Nein.)

Dann eröffne ich die Diskussion über diefen Punkt. — Es meldet sich Niemand zum
Wort. Ich fchliehe die Diskussionund nehme an, daß auch dieser Antrag einstimmig angenommen
ist. Es erfolgt kein Widerspruch,es ist alfo der Antrag angenommen.
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Der nächste Punkt der Tagesordnung ist das Referat des combinirten II. und
III. Ausschusses, betreffend den Etat des Landarmenhauses zu Trier pro 1886/88
Referent ist der Herr AbgeordneteJungen.

Referent Abgeorencter Jungen: Referat des combinirtenII. und III. Ausfchusses, betreffend
den Etat des Landarmenhauseszu Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188?
und 1. April 188? bis 31. März 1888.

Die Etatspositionen des neuen Etats weifen gegenüber denjenigendes Etats des vorher¬
gehenden Jahres nur wenige unwesentlicheVeränderungen nach und sind bei der Prüfung
Bedenkennicht zu erheben gewesen.

Der neue Etat schließtab in Einnahme und Ausgabe mit 129 500 M. gegen 131 200 M.
im vorhergehendenJahre, mithin weniger mit 1700 M.

Der combinirte II. und III. Ausschußbeantragt:
«Der hohe Provinzial-Laudtag wolle dem Etat des Landarmenhauses zu Trier vom
1. April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888
seine Zustimmung ertheilen."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.— Es meldet
sich Niemand zum Wort; ich nehme an, daß auch dieser Etat einstimmig angenommenist.

Wir kommen zum Referat des combinirten II. und III. Ausfchusses, betreffend
den Spezial-Etat und Reben-Etat für die Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler
pro 1886/88. Referent ist der Herr AbgeordneteKaesen.

Referent AbgeordneterKaefen: Der II. und III. Ausschuh hat die Etats für Brauweiler
unter Entgegennahmeder fehr zufriedenstellenden Erläuterungender Verwaltung geprüft und empfiehlt
dem hohen Landtagederen unveränderteAnnahmemit dem Bemerken,daß der Unter-Etat <ü, die erst
im Entstehen begriffene Gasanstalt betreffend,nur auf Schätzungenberuhen, also nicht als bindend
betrachtetwerden kann.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich erkläre auch diesen Etat für einstimmig angenommen.

Wir kommen zum Referat des combinirten II. und III. Ausschusses, betreffend
den Etat für das Hebammenwesen einschließlich des Etats für die Provinzial-
Hebammen-Lehranstalt zu Köln pro 1886/88.

Referent ist der Herr AbgeordneteKaesen.
Referent Abgeordneter Kaefen: Der II. und III. Ausschußhat den Spezial-Etat für

das Hebammenwefeneingehendgeprüft und mit den bisherigen Etats übereinstimmendgefunden.
Der Ausschuh schließt sich der Auffassung des Provinzial - Verwaltungsraths an, daß vor der
Hand ein den veränderten Verhältnissen in der Hebammen-Lehranstalt angepaßter Etat nicht
aufgestelltwerden könne, und empfiehlt dem hohen Landtage sowohl die Annahme des Etats als
ebenso des Schluß-Antrags, welcher in dem Referate des Provinzial - Verwaltungsraths
enthalten ist.

Sie wissen, meine Herren, daß für die Hebammenanstalt in Köln eine Neuordnung
eingeführt worden ist, daß die früheren 2 Kurfe, welche je 5 Monate dauerten, in einen einmaligen
Kursus von 9 Monaten verwandelt worden sind, und Sie wissen, welchen Einfluß auf das
Rechnungswesendies in Zukunft haben wird. In, Voraus den Etat darnach aufzustellen,würde
wohl nicht möglich gewesen sein. Deshalb ist der Etat in der alten Weise aufgestellt, die
Veränderungen müssen sich erst dnrch die Praxis ergeben.



Landtags-Marfchall: Ich erüfine über diese,» Antrag die Diskussion. — 6s meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung,
Diejenigen, welche dagegen sind, bitte ich, sich zu erheben, (Es erhebt sich Niemand.)

Der Etat ist einstimmigangenommen.
Es ist soeben ein Antrag von Seiten des Herrn Freiherrn Felix von Loi> eingegangen:

Der Provinzial-Landtag wolle beschließen: In Erwägung, daß die Übertragung des
Eigenthums in Folge des. Gesetzes vom 22. Mai d. I. selbst bei geringwerthigen
Gegenständenmit unverhältnißmähig großen Kosten verbunden ist;

daß in Folge dieser großen Kosten und zur Vermeidung derselben in vielen
Fällen eine Negulirnng der Eigentumsverhältnisse stattfiudet ohne Beachtung der
Nestimmungenjenes Gesetzes, ohne notarielle Beurkundung;

daß somit die so wünschenswerthe Rechtssicherheit in den Eigentumsverhältnissen
durch das Gesetz vom 22. Mai d. I. nicht genügend erreicht ist;

daß dieselbe vielmehr nur durch Einführung der Gruudbuch - Ordnung erreicht
werden kann;

den Provinzilll-Verwaltungsrath zu beauftragen, bei der Königlichen Staats¬
regierung den Antrag zu stellen,

daß die Einführung der Gruudbuch - Ordnung in dem Geltungsbereichedes
RheinischenRechts sobald als möglich eingeleitet werde, und bezirksweise zur
Ausführung gelange."

Der Herr Abgeordnetevon Ennern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ennern: Meine Herren! Mit dein Sinne dieses Antrages sind wir

ja Alle einverstanden, aber ich glaube, es ist wohl nicht nöthig, dieses noch in einein Antrage zn
vräzisiren. Das neue Hnvothekengesetz ist ja die Vorbereitung zur Einführung der Grundbuch¬
ordnung fo schnell kann ja die Grundbuchordnunggar nicht eingeführt werden, die Vorbereitungen
müssenvorher getroffen sein; dazu ist ein Zeitraum vou 10 Jahren in Aussicht genommen,früher
ist die Einführung nicht möglich. Dieser Antrag ist also meiner Ansicht nach vollständigüber¬
flüssig und wird damit gar nichts erreicht werden, wir werden vom Minister einfach die Antwort
erhalten: was ihr wünscht, ist in Vorbereitung, unterlaßt also weitere Schritte. Der Antrag hier
kann uns nur in unseren Verathungen aufhalten.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Lo« hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich glaube, wir können in

eine materielle Debatte über den Antrag jetzt nickt eintreten; ich beantrage alfo, daß der Antrag,
wie gewöhnlich,einem Ausschußzur Berathung überwiesenwird.

Landtags-Marschall: Ich wollte zur Geschäftsordnung das fagen, was der Herr
Vorredner soeben ausgeführt hat. — Der Antrag ist gestellt, es fragt sich, ob er Unterstützung
findet, in diesem Falle geht er au den I. Ausschuß. Eine direkte Besprechungeines Antrags,
der eben gestellt worden ist, ist nach der Geschäftsordnungnicht möglich. — Der Herr Abgeordnete
von Ennern hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Ennern: Ich hatte gedacht, daß vielleicht auf meine Bemerkungen
hin der Herr AbgeordneteFreiherr von Lo« feinen Antrag zurückziehen würde. Der I. Ausschuß
ist wirklich mit Arbeiten genügend überlastet, um sich nun noch in eine wahrscheinlich sehr lange
dauernde Diskussion über einen Antrag einzulassen, mit der er doch nur offene Thüren einrennt.
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Land tags-Marsch all: Herr Freiherr Felix von Loe schüttelt mit dem Kopfe, ich
nehme also an, das; er seinen Antrag nicht zurückzieht, — Der Herr AbgeordneteDietze hat das
Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich meine, daß es eine sehr einfache Sache ist,
diefe Angelegenheitin dem I, Ausschuß kurz zu besprechen,und daß nur der Beschluß gefaßt zu
werde» braucht, sie an den Pruvinzial-Vcrwaltungsrath zur weiteren Berathung zu überweisen.
Damit ist die Sache sehr schnell abgethan, wir brauchen in dein Ausschußnicht in die prinzipielle
Frage einzutreten.

Laudtags-Marschall: Ich frage, ob der Antrag unterstützt wird. (Geschieht.)
Der Antrag findet genügendeUnterstützungund geht an den I. Ausschuh. Für diese

Angelegenheit wird der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Spee auf feinen Wunsch dem
I. Ausschuh zugewiesen. »

Meine Herren! Wir fahren in der Tagesordnung fort und kommen zu Nr. 8:
Referat des combinirten II. und III. Ausfchuffes zu dem Spezial-Etat über die
Verwaltung der Provinzial-Blindenanstalt zu Düreu pro 1886/88. Referent ist der
Herr AbgeordneteFreiherr von Dalwigk.

Referent Abgeordneter Freiherr von Dalwigk: Referat des combinirten II. und
III. Ausfchuffes zu dem Spezial-Etat über die Verwaltung der Provinzial-Blindenanstalt
zu Düreu.

Der combinirte II. und III. Ausfchuß hat den Etat in seinen einzelnen Positionen
einer näheren Prüfung unterzogen. Einwendungensind nicht zu erheben. Der Ausfchuß beehrt
sich daher zu beantragen:

„Hoher Prouinzial-Landtag wolle den Etat unverändert genehmigen."
Lllndtags-Marfchall: Auch über diesen Antrag eröffne ich die Diskussion,— Da

sich Niemand zum Worte meldet, nehme ich an, daß der Etat sn dloo angenommenist.
Wir kommen zum Referat des combinirten II. und III. Ausfchuffes, betreffend

die Verwendung des Erlöses aus dem Verkaufe der Anstalt zu Siegburg an die
Königliche Staatsregierung im Betrage von 470000 M. Referent ist der Herr
AbgeordneteFreiherr von Geyr.

Referent Abgeordneter Freiherr von Geyr: Referat, betreffend die Verwendung des
Erlöses aus dem Verkaufe der Anstalt zu Siegburg an die Königliche Staatsregierung im
Betrage von 470 000 M.

Der combinirte II. und III. Ausschuh hat in seiner Sitzung vom 30. November cr.
sich dahin ausgesprochen,daß zu dem Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffenddie
Verwendung des Erlöses aus dem Verkaufe der Anstalt zu Siegburg an die Königliche Staats¬
regierung im Betrage von 470 000 M., Nichts zu erinnern sei, und tritt dem Beschlussedes
Provinzial-Verwaltungsraths bei und empfiehlt denselbendein hohen Landtag zur Annahme.

Landtags-Marschall: Auch über diesen Antrag eröffne ich die Diskussion. — Es
meldet sich Niemand zum Wort. Ich nehme an, daß auch diefer Antrag einstimmig ange¬
nommen ist.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist das Referat des cambinirten II. und
III. Ausfchuffes über das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend
die Bewilligung eines Zuschusses aus provinzialständischen Mitteln in Höhe der
Zinsen des Betrages von 200 000 M, welche vom Rheinischen Provinzial-Landtag
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für die Gründung uon Arbeiter-Kolonien in der Rheinprovinz gewährt worden
sind, bis zur Eröffnung dieser Kolonien, Referent ist der Herr AbgeordneteConze,

Referent AbgeordneterConze: Meine Herren! Der 28, Rheinische Prouinzial-Landtag
stellte zum Zweckeder Gründung von Arbeiter-Kolonienin der Nheinprouinz dem Rheinischen
Verein wider die Vagabundennothdie Summe uon 200 000 M, als zinsfreies Darlchn zur Ver¬
fügung. Die Gründung der Kolonien hat sich durch unvorhergeseheneHindernisse verzögert, so
daß erst in nächster Zeit im Laufe dieses Winters die evangelische Kolonie auf der Lühler Halde
bei Wesel und im Frühjahr die katholische Anstalt eröffnet werden können. Inzwischen hat die
Westfälische Arbeiter-Kolonie fortgefahren, unsere rheinischenArbeitslosen bei sich aufzunehmen,
und hat insbesondere auch die aus den rheinischenGefängnissen und aus der Arbeitsanstall
Nrauweiler Entlassenen aufgenommen,beschäftigtund in dauernde Arbeitsverhältnisse gebracht.
Da sich die Eröffnung der RheinischenKolonien von einem Jahre zum anderen hinzog und
Wilhelmsdorf jeden bei der Kolonie hülfesuchenden Rheinländer aufnahm, ist der Betrag, welchen
die Westfälische Kolonie für die Rheinländeraufgewendethat, zu einer hohen Summe angeschwollen.
Der Vorstand von Wilhelmsdorf beziffert feine Aufwendungenmit rund 55 000 M. und hat als
einzige Gegenleistung nur ei» demselben vom 28, Rheinischen Prouinzial-Landtag zugewendetes
zinsfreies Darlehn von 10 000 M. zu verzeichnen.

Da nun in der That die Kolonie Wilhelmsdorf bis heute die Zwecke erfüllt hat, für
welche s. Z. der Rheinische Prouinzial-Landtag 200 000 M. bewilligt, die Zinsen dieser Summe
grühtentheils aber bis heute angesammelt sind, so hat der Vorstand der Kolonie Wilhelmsdorf
den Antrag gestellt, ihm als Gegenleistung für feine zu Gunsten der Rheinländer gemachten
Aufwendungenden erspartenZinsbetrag bis zur Eröffnung der Rheinischen Kolonien zu überweisen.

In dem bezüglichen Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, welcher die Entfcheidung
über den Antrag dein hohen Provinzial-Landtage anheimstellt, sind die Gründe, welche für die
Bewilligung sprechen, näher ausgeführt.

Der II. Ausschußerkennt das Gewicht dieser Gründe an und ist einstimmigder Ansicht,
daß es recht und billig sei, die Kolonie Wilhelmsdorf für die zn Gunsten der Rheinländer
geleistete Aufwendung zu entschädigen,beschließtaber auf Antrag eines Mitgliedes, aus dein
vorhandenen Zinsbestande eine runde Summe und zwar 12 000 M. zu bewilligen.

Demgemäß beehrt sich der II. Ausschuhzu beantragen:
„Hoher Provinzial-Landtag wolle aus den asservirten Zinsen des für Grüudung uon
RheinischenArbeiter-Kolonienvom 2o. Provinzial-Landtage bewilligten, bisher aber
nur zum kleinerenTheile verwendete»Kapitals von 200 000 M. dem Vorstande der
Arbeiter-KolonieWilhelmsdorf bei Bielefeld die Summe von 12 000 M. als Ent¬
schädigung für die an rheinische arbeitslose Wanderer gewährte Verpflegung überweisen."

Landtags-Marsch all: Ich eröffne über diesen Antrag des II. und III. Ausschusses
die Diskussion.— Es meldet sich Riemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe
den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Nächster Gegenstand ist das Referat des com'binirten II. und III. Ausschusses

über den Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Uebernahme
der städtischen Taubstummenschule in Essen in die provinzialständische Verwaltung.
Referent ist der Herr AbgeordneterPelizaeus.
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Referent Abgeordneter Pelizaeus: Referat des kombinirtenII. und III. Ausschusses
über den Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths betreffenddie Uebernahmeder städtifchen Taub-
stnnunenschule zu Essen in die provinzialstänbifcheVerwaltung.

Nach eingehenderBerathung beschließtder combinirte II. und III. Ausschuheinstimmig
folgenden Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths dem hohen Hause zur Annahme zu unterbreiten:

„Hoher Landtag wolle die Erneuerung des Vertrages über die Unterhaltung der
städtischen Taubstummenschule in Essen ablehnen, dagegen die Uebernahme der
gedachten Schule in die provinzialständische Verwaltung mit der Maßgabe genehmigen,
daß eine Verminderung der Schulklassen bezw. eine gänzliche Aufhebung der Schule
in Aussicht genommen werde, und hierzu dem Provinzial-Verwaltungsrathe bereits
die Ermächtigung ertheilen."

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des II. und III. Ausschusses eröffne ich
die Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussionund nehme an,
da sich kein Widersprucherhebt, daß der Antrag einstimmig angenommenist.

Wir kommen zum Referat des combinirten II. und III. Ausfchufses zu dem
Referate des Provinzial-Verwaltungsraths betreffend die Sicherstellung der
Penfionsverhältniffe des Direktors und der Lehrer an der Taubstummenschule in
Aachen durch Gewährung von Zuschüssen aus Provinzialmitteln. Referent ist der
Herr AbgeordneteVönniger.

Referent AbgeordneterVönniger: Das Referat des combinirtenII. und III. Ausschusses
zu dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Sicherstellung der Penstons-
Verhältnissedes Direktors und der Lehrer an der Taubstummenschulein Aachen durch Gewährung
von Zuschüssen aus Provinzialmitteln lautet:

Der II. und III. Ausschuhhat von den Ausführungen des Provinzial-Verwaltungsraths
in dem Referate, betreffend die Sicherstcllung der Pensionsverhältnisse des Direktors und der
Lehrer an der Taubstummenschulein Aachen durch Gewährung von Zuschüssen aus Provinzial¬
mitteln, Kenntniß genommen und ist den Ausführungen des Provinzial-Verwaltungsraths im
Allgemeinenbeigetreten. Nur glaubt der combinirte II. und III. Ausschuß die vom Provinzial-
Verwaltungsrathe normirten Bedingungen etwas erweitern zu sollen, dahin, daß er beantragt:

„Der hohe Landtag wolle unter den vom Provinzial-Verwaltungsrathe aufgeführten
Bedingungen die Gewährung eines Zuschussesaus Provinzialmitteln zu den Kosten
der künftighin eintretenden Pensionirung des Direktors und der Lehrer der Taub¬
stummenanstalt in Aachen in der Voraussetzung beschließen, daß die Schule in
Aachen auf derselben Höhe, wie die übrigen provinzialständischen Taubstummenanstalten
erhalten bleiben muß."

Landtags-Marschall: Meine Herren! Zu dem Antrage des Provinzial-Verwaltungs¬
raths M ^dieser Angelegenheit ist ein Zusatzantrag seitens des II. und III, Ausschussesgestellt
worden, welcher dahin geht, daß die Pensionirung an die Bedingung geknüpft werde, daß die
Taubstummenschulein Aachen auf derselben Höhe in ihren Einrichtungen und Leistungen gehalten
werde, wie die übrigen provinzialständischenTaubstummeuanstalten. Ich eröffne über diesen
Antrag des II. und III. Ausschusses die Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich
nehme an, daß auch dieser Antrag vom hohen Landtage einstimmig angenommenist, da lein
Widersprucherfolgt.
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Der nächste Gegenstand ist wo Referat des lV, Ausschusses, betreffend den
Spezial-Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der niederen landwirth-
schaftlichen Schulen, sowie für die Unterstützung sonstiger landwirtschaftlicher
Zwecke pro 1886/88, Referent ist der Herr Abgeordnete Freiherr von Sp«s-Bullesheun.

Referent AbgeordneterFreiherr von Spies-Bülleshenn: Der IV. Ausschuh hat er
der Berathung des Spezial-Etats für die la,.dwirthschaftlichenSchulen und sonstige landwnth-
fchaftliche Zwecke zu Ausstellungen keine Veranlassung gehabt und beehrt sich, dem hohen
Prouinzial-Landtage den Etat zur Annahme zu empfehlen

Landtaas-Marschall: Meine Herren! Auch hier wird vom IV. Ausfchuh der Antrag
gestellt, den Etat u genehmigen. Ich eröffne über diesen Antrag die DiMsion. - Es mel et
sich Niemand zum Wort. Da kein Widerfprnch erfolgt, nehme ich an, daß auch dreier Etat

"^Wi^"2m zum Referat des IV. Ausschusses über den Spezial-Etat für
die Verhalt" des lRittergutes Desdorf pro 1886/88. Referent ist der Herr

^^"Ref«? AbgeordneterIanfen: Referat des IV. Ausfchussesüber den Spezial-Etat
für die Rittergutes Desdorf für die Etatsjahre vom 1. Apnl 1886 bis
31 Mä« 1887 und vom 1 April 1887 bis den 31. März 1888.

' Der IV. Ausfchuhhat den Etat einer näheren Prüfung unterzogen und gegen denselben

Nichts ^rüin«n^m. ^ ^ ^ ^^^ Provinzial-Landtage den gedachten Etat

zur ^"""b'm.^ ^^ ^ ^ ^^^ ^^ ^ ^.^^ vorgeschlagen,auch diesen

Etat anzunehmen/wie er Ihnen vorliegt. Ich eröffneüber diesen Antrag die Diskussion^ - Da
sich Niemand zum Worte meldet, nehme ich an, dah auch dieser Antrag ist.

Wir kommen zum nächsten Gegenstand: Referat des IV. Ausgusses, betreffend
den Spezial-Etat für die Verwaltung der ^onds zur Gewahrung von Entschadi-
g mgen für au Grund des Reichsgefetzes vom 23. Juni 1880, betreffend die
Abwebr und Unterdrückung °°" Viehfeuchen, und des Ausführungsgefetzes vom
12 V^rz 1881 get^" Rindvieh, Pferde .. pro 1886/88. Referent ist der Herr

von Monschaw: Der IV. Ausschuh hat in der Sitzuug vom
1 Dezember die Prüfung des erwähnten Spezial-Etats vorgenommen. Da em Einwand gegen
ke^^r PoMoneV^s Etats erhobenwurde, hat der IV. Ausfchuh denselben gutgeheißen und
beebrt nck dem boben «andtage die rmveränderteAnnahn,e desselben zu empfehlen,
beehrt ^ d "^ ^,^ ^. ^^^ ^ ^veränderte Annahme des
Etats diesen Antrag die Diskussion. - Es meldet sich Niemand zum
Wort ick nelnne an dah auch dieser Etat en bloo angenommen,st.

' "toi« 7i d.u Referat des IV. Ausschusses, betreffend Antrag der
Gefellfchaft für Rheinische Geschichtskunde auf Bewilligung eines Beitrags von
3000 Mark jährlich für die nächsten 2 Jahre. Referent ist der Herr Abgeordnete

^ Gr»f Wilderich von Spe. Meine Herren! Es ist nicht da«
erste Mal, daß diese Sache uns beschäftigt. Im Jahre 1881 hat sich ein Verein für Rheinische
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Gefchichtskunde in Köln gebildet und ist damals bereits an uns mit der Bitte um Unterstützung
herangetreten. Es wurden damals, da es ein junger Verein war, der sich noch nicht bewährt
hatte, nur 1000 M. bewilligt. Der Verein kam im nächsten Etatsjahre wiederum ein, es wurden
ihm wieder nur 1000 M, als Unterstützung bewilligt. Der Verein hat sich seit jener Zeit
lebensfähig und seinen Aufgaben gewachsen gezeigtund hat bereits sehr schöne Werke zur Ausgabe
gebracht. Es ist kein Verein, bei dem die einzelnen Mitglieder besondere Vortheile haben, sondern
diejenigen, die beigetreten sind, geben ihre Zuschüsse der guten Sache wegen und arbeiten. Der
Verein hat sich zur Aufgabe gestellt, die Geschichteder gesammten Rheinprovmz durch Quellen¬
studien zu vervollständigenund durch seine Quellenstudieneine richtige Geschichtskenntnißunserer
interessanten Provinz herzustellen. Er hat bereits in der Arbeit die Landtagsakten der Herzog¬
tümer Iülich und Berg, die speziell den Landtag und unsere ständische Verwaltung so sehr
interessiren, er hat ferner in Arbeit die Regcstender Erzbischöse von Köln bis zum Jahre 1500,
die Briefe von Andreas Masius nnd seinen Freunden von 1538 bis 1573, die Kölner Schreins¬
urkunden des zwölftenJahrhunderts, die RheinischenWeisthümer unter der Leitung von Professor
Dr, Loersch, die AachenerStadtrechnungm, die Urbare der Erzdiözese Köln, das Buch Weins¬
berg und die Matrikeln der Universität Köln. Diese Arbeiten sind sämmtlich von dem Verein
in Angriff genommen, und wenn sie ihrer Natur nach tüchtig durchgeführtwerden sollen, so
müssen sie jahrelang in Arbeit sein. Wir müssen also auch einen solchen Verein so stellen, daß
er, gestützt auf die öffentlichen Korporationen, die gerade die Sorge für diese Sachen haben, auch
in den Stand gesetzt wird, die Arbeiten durchzuführen, und sich nicht in die Lage gebracht sieht,
von zufälligen freiwilligen Beiträgen zu leben. Der IV. Ausschußbeehrt sich daher, Ihnen das
folgende Referat vorzutragen:

„Dem feit dem Jahre 1881 zu Köln bestehenden Verein für RheinischeGeschichtskunde
ist durch den 29. RheinischenProvinzial-Landtag in seiner Sitzung vom 10. Dezember 1883
eine jährliche Subvention von 1000 M. für die Jahre 1884 bis I. April 188N bewilligt, wie
solche auch bereits in der 13. Sitzung des 27. Provinzial-Landtages vom 1. Dezember 1881
für die früheren Jahre bewilligt war.

Unter dem 22. Oktober cr. hat derselbeVerein den Antrag gestellt, die bisherige Unter¬
stützung auf 3000 M, jährlich zu erhöhen, und hat der Prouinzial-Verwaltungsrath in seiner
Sitzung vom 12, November cr, dein Antrage in der Art deferirt, daß er beschloß, dein hohen
Landtage eine Subvention dieser Gesellschaftfür die nächste Etatsperiode von jährlich 3000 M.
vorzuschlagen. In Anbetracht des hohen Werthes, welchen eine Erforschung der Prouinzial-
Geschichte für die ganze Provinz hat, wenn felbige sich auf das Quellenstudium gründet, in
Anbetracht ferner, daß die Gefeilschaft ihren Arbeitsplan auf die ganze Rheinprovmz ausdehnt,
dadurch aber die Kosten enorm steigen, daß sie bereits durch die erfolgten Publikationen sich als
der Erfüllung ihrer Aufgabe gewachfenbewährt hat, daß ihre Mittel sich nur auf freiwillige,
unsichere^Gabenbefchränken, während ihre Aufgaben nur in längeren Zeitperioden gelöst werden
tonnen, die Resultate also in Frage gestellt werden, sobald nicht öffentliche Korporationen sie
entsprechend unterstützen, daß endlich die in anderen Provinzen und Ländern bestehenden Vereine
sich einer viel höheren Subvention durch öffentlicheKorporationen zu erfreuen haben, hat der
IV, Ausschußin seiner Sitzung vom 2, Dezember beschlossen, dem hohen Landtage vorzuschlagen:

1. für die nächste Etatsperiode der Gesellschaftfür RheinischeGeschichtskunde jährlich
3000 M. zu bewilligen, unter der Bedingung, daß der hiesigenprovinzialständischen
Bibliothek je ein Freiexemplar von allen mit Hülfe von Prouinzialmitteln bereits
herausgegebenenoder noch herauszugebendenWerken abgeliefert werde;
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2. den Betrag von 3000 M, in den Etat für Kunst und Wissenschaft einzustellen resp,
denselben um diesen Betrag zu erhöhen."

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des IV. Ausschusseseröffne ich die
Diskussion — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schliche die Diskussion und bitte diejenigen
Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist ein¬
stimmig angenommen. Diese Position wird also jetzt in den Haupt-Etat übertragen werden.

Jetzt gehen wir zu Nr. 20 der Tagesordnung, um, wie ich schon gesagt habe, die
richtige Reihenfolgeherzustellen. Referat des IV. Ausschusfes betreffend Genehmigung
des vorläufigen Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Museen zu Bonn und Trier. Referent ist der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee.

Referent AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Meine Herren! Wie Ihnen vielleicht
aus früheren Jahren bekannt ist, hat der Provinzial-Landtag den Wunsch ausgesprochen,daß die
Provinzial-Museen in die ständische Verwaltung gänzlich übergehen. Es war eine gemischte
Verwaltung zwischen dem Staat und der Provinz, und es wurde der Wunsch ausgesprochen,daß
diese in vrovinzialständischeHände übergehe. Dies ist geschehen und in Folge dessen hat der
Provinzial-Verwaltungsrath sich gesagt, es 'nutz auch eine Direktiveda sein, es muh ein Reglement
erlassenwerden, wodurcheine geregelteFührung und Leitung der beiden Museen stattfinden kann.
Es haben hierüber die betreffenden Verhandlungenmit den Ministerien stattgefunden. Es ist klar,
dah die ständischeVerwaltung nicht gleich ein festes Reglement machen konnte, da sie keine
Mufeumsakten hatte und sich erstmals nur an die Instruktion, die der Staat erlassen hatte, halten
muhte, um ein solches zu machen. Klar ist, daß das Reglement für beide Mufeen zu Trier lind
Bonn nur ein vorläufiges fein kann, weil die Erfahrung sich erst ergeben muh. Die Prüfung
der einzelnenPositionen hat durch den Ausschuhstattgefundenund empfiehlt Ihnen der Ausschuß
die Annahme des gesammtenReglements. Das Referat lautet:

'In der Sitzung des IV. Ausschusses des 3l. Provinzral-Landtages schloh sich derselbe
in allen Theilen den in dem gedruckten Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes IV. Nr. 80
entwickelten Ansichtenan und macht dieselben zu den seinigen:

Der hohe Provinzial-Landtag wolle dem vorläufigen Reglement über die Leitung und
Verwaltung der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier feine Genehmigung ertheilen."

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des IV. Ausschusseseröffne ich die Diskussion.
Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich die Diskussion und bitte die Herren, die gegen
den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Meine Herren' Wir kommen zum folgenden Gegenstandunserer Tagesordnung: Referat

des IV Ausfchusses, betreffend den Etat für die Verwaltung der Provinzial-Mufeen
zu Bonn und Trier pro 1886,88. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Spee.

Referent Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herren! Der Spezial-Etat
der Verwaltung der Mufeen zu Bonn und Trier hat nach der Ausführung des Reglements,
welches Sie eben angenommen haben, eine kleine Aenderung erleiden müssen, weil er nicht
balancirend abschließen konnte, der Minister aber an eine weitere Bewilligung der 12 000 M.
die Bedingung geknüpft hatte, daß der Etat auch balancirend wäre. Er hat keme Mittel, da die
Etats bereitts festgestellt sind, nachträglich etwas mehr dazu zu bewilligen. Ich glaube, es ist
am besten, Ihnen das Referat blos vorzulesen. Darin werden Sie das Genauere finden. Ich
bitte die Herren nur, den Spezial-Etat Nr. IV. 72 zur Hand zu nehmen, damit Sie den Zahlen
folgen können. Das Referat lautet:
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„Der Spezial-Etat für die Verwaltung der Prouinzial-Museen zu Bonn und Trier für
die Etatjahre vom 1. April 1886/8? und 1. April 1887/88 wurde in feinen einzelnen Positionen
in der heutigen Sitzung des IV. Ausschussesdes 31. Rheinischen Provinzial-Landtags einer
Prüfung unterworfen und die einzelnen Ansätze mit ihren Motivirungen, wie solche in der
Drucksache IV. 72 vorliegen, als richtig uud zweckmäßiganerkannt. Der Etat schlicht ab mit
einer Unterbilanz von 2000 M., für deren Deckunggeforgt werden muß, weil das Ministerium
der geistliche», Unterrichts- uud Medizinal-Angelegenheiteuunter dein 9. November cr. die Ueber¬
nahme der Hälfte dieses Defizits abgelehnt hat wegen Mangel der Mittel in dein Etat 1886/87,
aber Bilanz des Etats verlangt.

Der Ausschuh beantragt daher im Einuerständniß mit dem Beschlussedes Provinzial-
Verwaltungsraths vom 28. November, die unter Titel Ild. aufgeführte Zufchuhfumme aus
Provinzialmitteln von 12 000 auf 14 000 M. zu erhöhen, um dadurch eine Bilanz des Etats
herzustellen, aber nur in der sicheren Erwartung, daß das KöniglicheMinisterium in dein Etat
des Staatshaushalts pro 1887/88 und von da an dauernd die Hälfte der sich als nothwendig
ergebenden Zuschüsse Titel II übernimmt, für diefe Etatsperiode aber die Summe von 12 000 M.
auf 13 000 M. erhöht, sowie extraordinär den Betrag von 1000 M. für das Jahr 1886/87
erstattet."

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des IV. Ausschusses eröffne ich die
Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion und bitte die¬
jenige!: Herren, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen.
Meine Herren! Der folgende Gegenstand unserer Tagcsordnuug ist das Referat des

IV. Ausfchufses, betreffend den Etat der Verwaltung der Angelegenheiten, welche
die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, pro 1886/88. Referent ist der
Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee.

Referent Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herren! Auch diefer Etat
bedarf einer Abänderung infolge der Beschlüsse,welche Sie eben gefaßt haben. Das Referat
lautet folgendermaßen:

„Zu dem unter IV. 71 der Druckfachenvertheilten Etat hat der IV. Ausschuh des
31. Provinzial-Landtags die Bemerkung zu machen, daß durch die stattgefundeneErhöhung des
Etats der Museen in Bonn und Trier auch die hier angesetzte Summe von 14 000 M. zu erhöhen
sei, sowie dah 3000 M. für den Gcscknchtsverein zu Köln als dauerndeAusgabe in den Ausgabe-
Etat aufgenommen werden und daß zu diesem Behufe der Zufchuß aus Provinzialmitteln
Titel I Nr. 1 um einen Betrag von 3000 M. aus dem Haupt-Etat zu verstärken sei.

Es würde sich daraus ergeben, dah in dem Etat statt 30 000 M. jetzt 33 000 M.
kämen, wovon in diesem Etat aber nur 19 000 M. einzustellenwären, während 14 000 M. in
dem Spezial-Etat für Promnzial-Museen nachgewiesenwürden. Bei der Ausgabe würde bei I
Nr. 1 für die Beschlußfassungdes Provinzial-Verwaltungsrathes nur 13 600 M vorgesehen bleiben.

Hiernach betrügen die Ausgaben:
I aü 1.........13600 M.

2.........2 400 „
3 dein Geschichtsverein . . 3 000 „

Summe . . 19 000 M.
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welche Summe den Ansätze» der Einnahme entspricht. Der IV. Ausschuß beantragt daher:
1. die Ueberweisung der aus dem Haupt-Etat zn entnehmenden 3000 M. m

diesen Etat;
2 die Feststellungdes Etats nach obiger Summe auf 19 00« M.

Landtags-Marschall: Ueber diese Anträge des IV. Ausschusseseröffne ich die Dis-
tussio». - Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussiou und bitte diejenigen
Herren, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Auch diese Anträge sind einstimmigangenommen. . ,„
Wir kommen zum folgenden Gegenstand unserer ^agesordnnng: Referat des IV.

Ausschusses betreffend die Verficherung von Kirchen und Denkmälern, zu deren
Ausbau und Wiederherstellung Mittel aus Provinzialfonds gewährt werden, bei
der Provinzial-Feuer-Societät. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf Wilderichvon Spee.

Referent Abgeordneter Graf Wilderich von Svee: Das Referat in dieser Sache,
Drucksache Nr. 74, lautet folgendermaßen: ^ «. ^ 5 ^ <,. «,

In der Sitzung vom I. Dezember cr. beschloßder IV. Ausschußdes 3l. Provmzml-
Landtages nach eingehenderBerathung des unter Nr. 74 der Drucksachen vorliegendenReferates
des Provinzial-Verwaltnngsrathes, dem hohen Landtagevorzuschlagen: dem Antrage des Provinzial-
Verwaltungsrathes beizustimmen und zu beschließen: . , ^ ^ ^ ^ ^ ^, ^

Bei Bewilligung von Geldmitteln aus Provmzmlfonds zum Ausbau und Wieder¬
herstellungvon Kirchenuud Denkmälern wird ausbednngen, daß dieselben sobald als
möglich bei der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät versichert werden müssen."

Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über diesen Antrag des IV. Ans¬
chusses. — Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskusstonund nehme an, daß

auch dieser Antrag einstimmigangenommenist.
Wir kommen zum folgenden Gegenstand unserer Tagesordnuug: Referat des IV.

Ausschusses, betreffend das Referat des Provinzial-Verwaltnngsrathes über die
Einrichtung einer Ackerbaufchule auf dem Gute Desdorf nnd die Verwendung des
Ueberfchusses der Pachtbeträge. Referent ist der .Herr AbgeordneteIanfen.

Referent AbgeordneterIanfen: Referat des IV. Ausfchusses betreffenddas Referat des
Provinzial-Verwaltnngsraths über die Einrichtung einer Ackerbaufchnle auf dem Gute Desdorf
und die Verwendung des Ueberschusses der Pachtbetrage.

Der IV Ausschußhat von dem bezeichneten Referate des Prouinzial-Verwaltungsmths
Kenntniß genommenund ist den Ausführungen in allen Theilen beigetreten.

Der IV. Ausschußbeehrt sich daher ebenfalls zu beantragen:
1 Der Provinzial-Landtag wolle sich mit der Einrichtung einer Ackerbauschule auf dem

Gute Desdorf in Gemaßheit der in dem Referate geinachten Darlegungen einverstanden
erklären und den Provinzial - Verwaltungsrath ermächtigen, die hierauf bezüglichen
Verhandlungen einzuleiten. «, ^ ,

2 Der Prouiuzial-Landtag wolle befchließen,die angesammeltenPachtbeträge und den
fernerhin sich ergebendenUeberschuh des Gutes Desdorf bis auf Weiteres zur Deckung
der aus dem Ständefonds bestrittenen Neu- lind Umbaukosten im Betrage von
41 300 M. zu verwenden.

Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über die Anträge des IV. Ausschusses.
- Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließedie Diskussion und nehme an, daß auch
diese Anträge des Ausschusses einstimmigangenommen sind.
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Meine Herren! Wir sind am Ende der Tagesordnung. — Der Herr Abgeordnete Conze
hat das Wort.

Abgeordneter Conze: Ich wünsche für die Angelegenheit der evangelischen Kirche in
Boppard dem I. Ausschuß zugetheilt zu werden.

Landtags-Marschall: Auf Wunsch des Herrn Abgeordneten Conze wirb derselbe für
die Sache der evangelischen Kirche in Boppard dem I. Ausschusse zugetheilt.

Meine Herren! Ich habe eben nachgesehen, daß die Züge Montag um 4 Uhr 20 Min.
von verschiedenen Richtungen hier ankommen nnd ich denke, es wird Ihnen allen angenehm sein,
daß wir die Sitzung erst um 5 Uhr eröffnen. (Zustimmung.) Um 5 Uhr würde also die
Sitzung eröffnet werden. Wir würden die Wahlen vornehmen und — ich glaube nicht, daß sie
uns lange aufhalten werden — noch einige andere Gegenstände. Die Tagesordnung wird Ihnen
vertheilt werden. Der Herr Nice-Landtags-Marschall hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich hatte die Sitzung des I.Ausschusses
auf eiue Stunde vor Beginn der Plenar-Sitzung anberaumt. Da nun die Plenar-Sitzung erst
um 5 Uhr stattfindet, so wird es genüge»,, wenn der I. Ausschuß am Montag um 4 Uhr hier
zusammentritt. Ich bitte aber die Herren des I. Ausschusses jetzt nach Schluß der Plenar-Sitzung
gütigst auf einen Moment hier zufammcntreten zu wollen behufs Verlesung und Unterzeichnung
eines Referats, damit es die richtige Zeit aufliegt.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeorduete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Die Cinladung, welche soeben von Seiten des V. Aus¬

schusses an Sie vertheilt wordeu ist, spricht von 2^/« Uhr Nachmittags am ?. December. Da
nun 2'/» Uhr Nachmittags immerhin etwas früh ist, fo bitte ich Sie, '/» Stunde später,
also um 3 Uhr, zu kommen. Wir werden dann immer noch 2 Stunden bis zur Plenar-Sitzung
haben. Also am Montag um 3 Uhr.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 11 Uhr 45 Minuten.)

Mnste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf am Montag den 7. Dezember 1885.

Beginn: 5 Uhr Nachmittags.

Tages Ordnung:
1. Neuwahl der Bezirks-Kommissionen für die klafsifizirte Einkommensteuer. (L. M. 117.)

(Nr. 1 des Allerhöchste,: Propositions-Dekrets.)
2. Neuwahl der Mitglieder und Stellvertreter der Rheinifchen Deputation für das

Heimathwesen für die Wahlperiode vom 1. Juli 1886 bis dahin 1889. (L. M.
121.) (Nr. 2 des Allerhöchsten Propositions-Dekrets.)
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3. Neu- bezw. Ersatzwahl von bürgerlichen Mitgliedern und Stellvertretern der Ober-
Ersatz-Kommissionen.(L. M, 118,) (Nr. 3 des Allerhöchsten Propositions-Dekrets.)

4. Niuwahl des Provinzial-Verwaltungsraths.
5. Referat des I. Ausschusses, betreffend den Etat des Provinzial - Landtags, des

Provinzial-Verwaltungsraths und der provinzialständischen Central-Verwaltungsbehorde
pro 1886/88. (Nr. 5 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordnetervon Syriern.
6. Referat des I. Ausschusses, betreffendden Spezial-Etat der Wittwen- und Waisenkasse

der provinzialständischenBeamten pro 1886/88. (Nr. 6 der Drucksachen.)
Referent: Abgeordnetervon Eynern.

?. Referat des I. Ausschusses,betreffend den Normal-Besoldungs-Etat für die oberen
Beamten der Centralstelle, die Direktoren der Provinzial - Irrenanstalten und den
Direktor der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt. (Nr. 7 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterHeus er.
8. Referat des I. Ausfchusseszu dem Ausgabe-Etat der Prouinzial-Feuer-Societät pro

1886 und 1887. (Nr. 1? der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterBreu er.

9. Referat des I. Ausschusses,betreffenddie Errichtung einer Feuerwehr-Unfallkasse in
der Rheinprovinz. (Nr. 18 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterBreuer.
10. Referat des I. Ausschusses,betreffend den Antrag des Ausschussesder Rheinisch-

WestfalifchenFeuerwehrenauf Subventionirung aus Provinzialmitteln. (Nr. 19 der
Druckfachen.)

Referent: AbgeordneterBreuer.
11. Referat des I. Ausfchusses,betreffend den Entwurf eines Nachtrags zum Reglement

der RheinischenProvinzial-Feuer-Societat. (Nr. 20 der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterCourth.

12. Referat des I. Ausfchusses,betreffendden Ausgabe-Etat der RheinischenProvinzial-
Hülfskassepro 1886/88. (Nr. 26 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordnetervon Eynern.
13. Referat des I. Ausschusses,betreffend den Spezial-Etat für die Verwendung des

Zinsgewinnes des Rheinischen Mcliorations - Fonds pro 1886/88. (Nr. 28 der
Drucksachen.)

Referent: Abgeordnetervon Grand-Ny.
14. Referat des combinirtenII. und III. Ausschussesüber die Spezial-Etats der Provinzial-

Taubstummen- Anstalten zu Brühl, Kempen, Neuwied und Trier, sowie des Spezial¬
Etats über die Zuschüsseaus Provinzialmitteln, resp, aus der Wilhelm-Augusw
Stiftung an die Anstalten zu Aachen, Köln, Elberfeld, Essen und Trier nnd über
den Unterstützungsfondsfür entlassene Taubstumme. (Nr. 39 der Drucksachen.)

Referent: Abgeo«dneter Zerrmann.
15. Referat des combinirten II. und III. Ausschusseszu dem Spezial-Etat über die

Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von Epileptikernpro 1886/88. (Nr. 43
der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterBürsgens.
84
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16. Referat des kombinirlen II. und III. Ausschusses,betreffend die Vergrößerung der
Tobabtheiluug in der Prouinzial-Irrcnanstalt zu Merzig. (Nr. 4? der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterKaesen.
I?. Referat des V. Ausschusses, betreffend den Spezial-Etat der Provinzial-Straßen-

verwaltung mit den zugehörigen Unter-Etats pro 1886/88, (Nr. 102 der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterNadermacher.

18. Referat des V. Ausschusses,betreffendUebernahmeder Kommunalstraße von Steele
nach Gelfenkirchenauf den Prouinzial - Straßenfonds. (Nr. 110 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterFreiherr von Eerde.
19. Referat des V. Ausschusses,betreffend den Antrag der Gemeinde Werden auf

Verminderung der Steinbahnbreite der im Ausbau begriffenenProviuzialstraße von
Kupferdreh nach Hefel. (Nr. 114 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Vrockhoff.
20. Referat des I. Ausschusses,betreffend Verwendung des Gruudsteuer-Deckungsfonds.

(L. M. Nr. 120.)
Referent: AbgeordneterFreiherr von Ennatten.

Lllndtags-Marschllll: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegeu das Protokoll etwas zu erinnern? — Es scheint dies nicht der Fall zu sein,
ich erkläre das Protokoll für genehmigt. Ich ersuche den Herrn AbgeordnetenFreiherr Eugen
von Loe das Protokoll für heute zu übernehmen.

Zunächst habe ich Ihnen folgende Eingänge mitzutheilen. Es liegt mir hier eine
Petition von dem Presbuterium der evangelischen Kirchengemeinde St. Arnual vor, welche um
eine Unterstützungzum Ausbau und zur Erhaltung ihrer schonen gothischen Kirche bittet. Es
handelt sich um eine Summe von ungefähr 8000 M, die die Gemeinde zur Erhaltung dieses
wundervollen Bauwerks zu bestreiten hat. Diese Petition ist von dem Herrn Abgeordneten
Schmidt von Schwind zu der seinigen gemachtworden. Ich frage, ob dieselbe unterstütztwird?
(Geschieht.)

Sie findet genügendeUnterstützungund geht an den I. Ausschuß,
Es liegt mir dann eine Petition aus den Gemeinden Fechingcn, Vliesransbach an der

südlichenGrenze unserer Provinz vor mit der Bitte, um Ausführung der Fcchingen-Bliesrans-
bach'er Straße und zwar um Ausführung bis zur bayerischen Landesgrenze. Ich frage, ob
einer der Herren Abgeordnetendiese Petition zu der seinigen macht. — Der Herr Abgeordnete
Röchling macht sie zu der seinigen. Wird sie unterstützt? (Geschieht.)

Sie ist genügend unterstützt und geht an den V. Ausschuß. Der Herr Abgeordnete
Schmidt von Schwind wird auf seinen Wunschfür diese Angelegenheitdem V. Ausschußzugetheilt.

Sodann liegt mir ein Unterstützungsgesuchder evangelischenKirchengemeindeWeeze
(Kreis Geldern) vor. Diese Gemeinde hat bedeutendeAusgaben gehabt, um sich einen Betsaal
herzustellen. Sie zählt nur 150 Seelen, hat bedeutendeSteuern aufzubringen und bittet deshalb
um einen Beitrag. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten diefe Petition zu der feinigen
macht. — Herr Graf Hoensbroech macht diefe Petition zu der seinigen. Wird sie unterstützt?
(Geschieht.)
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Sie wird genügend unterstütztund geht an den I, Ansschuh.
Es liegt mir ferner eine Petition des Kirchenvorstandesder evangelischen Vicariats-

gemeindeVohwinkelum Provinzialbeihülfezum Bau einer evangelischen Kirche vor Ich frage,
ob einer der Herren Abgeordnetendiese Petition zu der seinigen macht. - Der Herr Abgeordnete
Conze macht sie zu der seinigen. Wird sie unterstützt? (Geschieh)

Ferner liegt nur vor gehorsamste Bitte des Pfarrers Zilles aus Nuvvichteroth un
Siegkreise Die dortige evangelischeGemeinde wünscht einen Zuschuß zu einer Summe von
6000 M welche sie Mn Ankauf eines schonen Kirchengeläutsverwenden null. (Heiterkeit.) Ich
frage, ob' einer der Herren Abgeordneten diese Petition zu der seinigen macht. - Der Herr
AbgeordneteFreiherr Eugen von Loö macht die Petition zu der semigen. Wird ste unterstutzt?
(Geschieht.) , ^ ^ .

Sie wird unterstützt und geht an den I. Ausschutz.
Sodann ist ein Gesuch vom Oberbürgermeister von Crefeld, betreffend die Königliche

Weberei, Färberei- und Appreturschulezu Crefeld, eingegangen. Wie sie wissen meine Herre.^
haben w r einen jährlichenZuschußvon 0000 M. auf eme Reche von Jahren dieser so segensreich
wirkendenSchule bewilligt; dieselbe hat sich bedeutendvergrößert und eme auherordentlrcheWirk¬
samkeit entfaltet Die Bitte in der Petition geht nunmehr dahm, die Summe von ehrlich
0000 M auf iäbrlich 10 000 M. erhöhen zu wollen und die Bewilligung auf die wettere Dauer
v^^n2l^m. Der Herr hat die Petition zu der seinigen
aenmcht ick sraae ob dieselbe unterstütztwird. (Geschieht.)
gemacht,H/^°b^ ^'^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ Herr AbgeordnetePelizaeus
wird auf feinen Wnnfch dem I. Ausschuhfür diese Angelegenheitzugetheilt.

Endlich «eat'nir vor ein Gesuch des Presbnteriums der evangelischenKirche zu
KcüdenkirckenKreis Kempen, nm Bewilligung einer Unterstützungzur Abtragung einer für den
N l ^ Vausumme. Diese Gemeinde ist auch nicht sehr groß uud
^etfaal M ^bderch "eraii2g»o , übernonnnen. Ich frage, ob einer der

Ur:^ "N.^ seinigen macht. - Sie findet keine Unterftützuug,

geht also^ä .°w. ^^ ^^ ^^ ,^ ^.^ ^„^„„g ^ u„d ^„ ^nächst in
die vier Wablen die wir heute zu thätigen haben. Ich muß zunächst zwei Fragen an d,e hohe
V rsa mu^ Ich uß di beiden jüngsten Herren der Versammlung ersuchen, als
Versammlung stellen. ^ ' ^ ^^ ,„^ „Zutheilen, welche von den Herren die

^^t^ °^ '7 ^pers, in welchem Alter stehen Sie?
AbgeordneterEaspers Ich w '' IaM « ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^^^
Landtags-Marschall. ^ch bitte ° « Wahlreglements

Caspers, als Scrutatoren zu fungiren. ^ch yave aus ^u» « ^ u

eine weitere Frage an ^ zu r^Diefer ^ m.^^^ ^ ^^ ^ ^ ^^
Gewählte mehr als die Hälfte der Stimmen der erschienenenWähler, oder zwar nur
die Hälfte aber darunter die Stimme des - nach den Lebensjahren - ältesten
Mitaliedes der Wahlversammlung erhalten haben muß. Befindet sich indeß das
älteste Mitglied unter denen, welche gleiche Stimmen erhalten haben, so entscheidet
die Stimme des nachältesten,bei der Entscheidung nicht persönlich betheiligtenWählers.

34*
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Dementsprechend muß ich auch fragen, wer das würdige älteste Mitglied der Versammlung
ist; ich glaube, der Herr AbgeordneteNoch ist es, (Stimmen: Hossstadt.)

Herr AbgeordneterHoffstadt, wie alt sind Sie?
AbgeordneterHoffstadt: Circa 80 Jahre.
Landtags-Marschall: Herr Hoffstadt ist also das älteste Mitglied. Würde gleiche

Stimmenzahl eintreten, so müßte ich fragen, für wen der Herr Abgeordnete Hoffstadtgestimmthat.
Meine Herren! Wir kommen nun zunächst zur Neuwahl der Bezirkskommissionen

für die klasfifizirte Einkommensteuer. Soll ich die Bestimmungen darüber verlesen?
(Stimmen: Nein.)

Es sind zunächst für den Regierungsbezirk Aachen aus der Zahl der Einkommen¬
steuerpflichtigen:

H,. Mitglieder.
1. Freiherr von Scheibler, Landrath a. D. zu Aachen.
2. Landrath a. D. Ianfen zu Aachen.
3. Freiherr von Spies-Büllesheim zu Haus Hall.
4. GutsbesitzerJacob Iansen zu Binsfeld.
5. Josef Beckmannzu Malmedy.
6. Freiherr von Wenge-Wulffenzu Haus Overbach.
7. GutsbesitzerFriedrich Adolf Kockerols zu Leiffahrth.
8. Rentner Andre von Grand-Ry zu Eupen.

L. Stellvertreter.

1. GutsbesitzerHubert Schlick zu Holzweiler.
2. Kaufmann Rudolf Fettweiß zu Eupen.
3. Kaufmann Hugo Schleicherzu Düren.
4. Nadelfabrikant Arthur Pastor zu Burtscheid.

Der Herr AbgeordneteFreiherr von Wenge-Wulffenhat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Wenge-Wulffen: Aus der Zahl der Mitglieder aus den

Einkommcnsteuerpflichtigenwürde Herr Kockerols, weil er aus dem Regierungsbezirk Aachen
verzogen ist, ausscheiden. Es wird an seiner Stelle Herr GutsbesitzerSchlick vorgeschlagen, der
bisher als Stellvertreter fungirt hat; für diesen wird Herr Hoffsümmervorgeschlagen.

Landtags-Marschall: Ich möchte den Herrn Abgeordneten Freiherrn von Wenge-
Wulffen fragen: würden nach dem Vorschlageder Mitglieder des Bezirkes die übrigen Mitglieder
dieselben bleiben?

AbgeordneterFreiherr von Wenge-Wulffen: Jawohl.
Landtags-Marfchall: Bei den Vertretern aus der Zahl der Klassensteuerpflichtigen

würde sich kein Name verändern?
AbgeordneterFreiherr von Wenge-Wulffen: Nein, bei den Vertretern aus der Zahl

der Klassensteuerpflichtigcn würde keine Veränderung eintreten, es würden dieselben Herren bleiben.
Landtags-Marschall: Sind Sie damit einverstanden, daß wir die Wahl per

Akklamationvornehmen? (Zustimmung.) Wenn kein Widersprucherfolgt — ich constatire, daß
kein Widersprucherfolgt —, erkläre ich die vorgefchlagenenHerren für wieder- resp, neugewählt.
Ich frage die Herren Schlick und Hofffümmer, ob sie die Wahl annehmen.

AbgeordneterSchlick: Ich nehme die Wahl an.
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AbgeordneterHoffsümmer: Ich auch. ^. <« . ...
Landtags-Marfchall: Die Herren nehmen die Wahl an. Im Regierungsbezirk

Coblenzsind aus der Zahl der Einkommensteuerpflichtigen:

^,. Mitglieder.

1. Kaufmann Thomas Douque zu Coblenz.
2. Bergwerksbesitzer Johann Anton Waldschmidtzu Wetzlar.
3. Beigeordneter Hermann Nadermacheraus Neuwied.
4. GutsbesitzerGustau Hirschbrunnzu Obermendig.
5. OekonomAdolf Wunderlichzu Neuwied l. U.
6. Kaufmann Georg Carl Immich zu Enkirch,

V. Stellvertreter.

1. OekonomAdolf Reinhard in Heddesdorf.
2. OekonomHeinrichTrapp zu Waldbockelhenn.
3. Kaufmann Johann Neiff zu Manen.
4. Graf Carl zu Westerholt-Gvsenbergaus Arenfels.

Der Herr AbgeordneteGraf Beihel hat das Wort. ,. . ^ < . <> ^ .
AbaeordneterGraf von Veißel: Der Herr Kaufmann Imnnch zu Enknch hat abgelehnt,

es wird an dessen Stelle Herr Melsheimer in Zell in Vorschlaggebracht. Hinsichtlichder Stell¬
vertreter wird vorgeschlagen, die bisherigen Herren wiederzuwählen^

Landtags-Marschall: Aus der Zahl der Klassensteuerpflichtigen smd gegenwärtig:

^,. Mitglieder.

1. Johann Baptist Engelsmann zu Kreuznach.
2. Math. I. Kreuzbergzu Ahrweiler.
3. Bürgermeister Kurtz in Flmnmersfeld.

L. Stellvertreter.

1. Peter Zwick zu Niederhammerstein.
2. Ludwig Tesseudorfzu Thalböckelhcim.

Der Herr AbgeordneteGraf Beißel hat das Wort. , .. ^ c, r
Abgeordneter Graf von Beißel: Hier wird m Vorschlag gebracht Herrn Johann

Baptist Eng lsmann zu Kreuznach wiederzuwählen, an Stelle des Herrn Kreuzbergzu Ahrweiler
den Herrn Peter Josef Münster aus Bachem bei Ahrweiler zu wählen, endlich Herrn Burger¬
meister Kurtz in Uammersfeld zu belassen. Bei den Stellvertretern wird »n Stelle des Herrn
Ludwig Tes endorf zu ThalböckelheimHerr Philipp E slbffel aus Mandel vorgeschagem

Landtags-Marschall: Meine Herren! Sind Sie ,mt>esen hier gemachten Vorschlagen

konstatire ich, daß die vorgeschlagenen Herren per Akklamation
gewählt sind. Ich frage Herrn Melsheimer, ob er die Wahl anmmmt.

Abgeordneter Melsheimer: Jawohl. ,.,««,. <«>.
Landtag s-Marsch all: Der Herr AbgeordneteMelshmner mmmt die Wahl an. Wir

gehen weiter zu dem RegierungsbezirkKöln. Aus den Vinkommensteuerpflichtigen sind:
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^. Mitglieder.
1. Kaufmann Josef Reichard zu Köln.
2. Stadtverordneter Wilhelm Kaesen zu Köln.
3. Stadtverordneter Wilhelm Anton Hospelt zu Köln.
4. Rentner Wilhelm von Necklinghausen zu Köln,
5. Gymnasiallehrer a. D. Dr. Noeckerath zu Köln.
(>. Abgeordneter,Bürgermeister Carl Eich zu Bödingen.
?. AbgeordneterGustau Marcus in Bonn.
8. AbgeordneterFranz Horster in Hersel.
9. M. Marx zu Leidenhausen.

10. AbgeordneterIofef Hubert Weidt zu Groß-Königsdorf.

L. Stellvertreter.

1. Bürgermeister Jacob Müller zu Eitorf.
2. GutsbesitzerPeter Josef Frings zu Hersel.
3. Bürgermeister Neß in Nheinbach.
4. SpinnereibesitzerCarl Friedrich Wehner zu Riedergaul bei Wipperfürth.
5. AbgeordneterRittergutsbesitzervon Kcsseler zu Köln.
6. Rentner Sebastian Mertz zu Köln.

Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Eugen von Loe: Nach den Besprechungen, die stattgefunden

haben, foll die Liste in der Zukunft in folgender Weise gestaltet werden. Es sollen bleiben:
Herr Josef Reichard zu Köln.

„ Wilhelm Kaesen zu Köln.
„ Wilhelm Anton Hospelt zu Kölu.
„ Wilhelm von Recklinghansenzu Köln.

An Stelle des Herrn Nöckemth wird in Vorschlag gebracht, Herrn Freiherr« von Sole¬
macher zu wählen; es sollen bleiben:

Herr Carl Eich zu Bödingen und
„ Gustav Marcus in Bonn.

Ferner wird vorgeschlagen,statt Herrn Franz Horster in Hersel den Herrn Peter Josef
Frings zu Hersel zu wählen; Herr Marx und Herr Josef Hubert Weidt follen bleiben.

Die Stellvertreter aus den Einkommensteuerpflichtigen sollen folgende fein:
1. Herr Otto Rings aus Königswinter.
2. Lokal-Abtheilungs-Direktor des laudwirthfchaftlichenVereins, Herr Dick aus

Quadenhof.
3. Herr Beneditt Eichen aus Meckenheim.
4. SpinnereibesitzerCarl Friedrich Wehner zu Riedergaul bei Wipperfürth.
5. AbgeordneterRittergutsbesitzervon Kesselcr zu Köln.
6. Rentner Sebastian Mertz zu Köln.

Aus den Klassensteuerpflichtigen soll ausscheidendas Mitglied Herr Postmeister Söhngen
zu B.-Gladbach und an dessen Stelle Bürgermeister Müller in Eitorf gewählt werden. Die
anderen Mitglieder würden bleiben, es sind dies

I. Chemiker Kyll zu Köln.
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2. Bürgermeister Ittenbach zu Gumnich.
3. Bürgermeister Schmitzzu Obertasse!.
4. Bürgermeister Schnorrenbcrg zu Mich.

Als Stellvertreter aus den Klassensteuerpflichtigen werden vorgeschlagen:
1. GutsbesitzerPeter Frings zu Buschdorf,

es ist nicht derselbeFrings, der vorhin genannt worden ist, sondern ein Anderer.
2. P. Krämer zu Stellberg, Kreis Wivverfürth.
3. Heribert Noch zu Noisdorf.

Ich stelle den Antrag auf Wiederwahl per Akklamation, soweit der Vorschlag dieselben
Personen betrifft, und auf Wahl per Akklamation,soweit er neue Personen betrifft,

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFrings hat das Wort.
Abgeordneter Frings: Ich bitte das hohe Laus, an meiner Stelle Herrn Horster

zu wählen.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von Lo6 hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Eugen von Los: Der Herr Abgeordnete Frings hatte schon

vorvorgestern,als wir die Sache besprachen, diesen Wunschgeäußert, ich glaubte aber aus seinen
spateren Aeußerungen entnehmen zu können, daß er sich dabei beruhigte. Wenn er aufgestellt
würde uud wenn der Landtag ihn wählte, so glaubte ich, daß die Wahl seinen Intentionen nicht
entgegensein würde.

Lllndtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKacsen hat das Wort.
AbgeordneterKaesen: Meine Herren! Bisher waren in der Kölner Kommissionimmer

5 Mitglieder aus der Stadt Köln, da erfahrungsmähig ^, wenn nicht °/i° sämmtlicherRekla¬
mationen aus der Stadt Köln kommen. Ich weiß nicht, warum man jetzt auf einmal den einen
Herrn ausgcfchieden hat, um der Stadt Köln eine Stelle zu nehmen. Ich glaube kaum, daß
auswärtige Mitglieder die Verhältnissein der Stadt Köln so genau kennen, daß die Vertretung
der Stadt Köln reduzirt werden kann. Die meisten Reklamationen, °/4, wenn nicht °/.°, kommen,
wie gesagt, aus der Stadt Köln. Da wäre es doch wunderlich, wenn die Stadt Köln nicht
dieselbe Anzahl von Stellen behielte.

Landtags- Marsch all: Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von Loe hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Eugen von Los: Es ist dies bei der Vorbesprechungnicht

unbekannt geblieben Jeder weiß, was Herr Kaesen gesagt hat. Die Stadt Köln hat eine große
Zahl Einkommensteuerpflichtigeund dadurch wird dort eine große Zahl Reklamationen und
Nemonstrationenhervorgerufen. Köln ist bisher durch 5 Mitglieder vertreten gewesen. Diese 5
sind aber noch vorbanden. Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß bei den Einkommen¬
steuerpflichtigen unter Nr. 1, 2, 3, 4 und aus den Reihen der Klassensteuerpstichtigen unter Nr. 1
Herren aus Köln vorgeschlagen sind.

Land tags-Marsch all: Das Wort hat der Herr AbgeordneteKaesen.
AbgeordneterKaesen: Es ist aber notorisch, daß «/i° sämmtlicherReklamationen aus

der Stadt Köln kommen.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Eugen von Loö: Außerdem war bei der Vorbesprechung die

Ansicht durchschlagend, daß wenn Herr Kaesen in der Kommission wäre, Einer weniger aus der
Stadt Köln sein könnte; er würde die Interessen der Stadt Köln so gut vertreten, daß der
Sechste überflüssig sein könnte.
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Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteKurse» hat das Wort.
AbgeordneterKaefen: Es handelt sich aber um die Zukunft, die Zukunft des Mitglieds

ist sehr kurz bemessen;es fragt sich ob ich dieses unangenehmeAmt, das ich nun schon 36 Jahre
auf dem Hals habe, noch lange werde versehen können,

(Abgeordneter Freiherr Eugen von Lo«: Wir wollen zunächst mit der Gegen¬
wart rechnen).

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Eugen von Loö: Ich würde Herrn Kaesen doch freundlichanheim¬

geben, ob er seinen Widerspruchgegen die Aufstellungdieser Liste nicht vielleicht zurückziehen will;
wenn es nicht der Fall sein sollte, so müßte die Wahl durch Zettel erfolgen, und konnte eine
Akklamationswahlnicht stattfinden.

Landtags-Marschllll: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.
AbgeordneterKaesen: Ich schlage den Herrn Eugen Nautenstrauchvor.
Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich bin, wenn auch nicht 36 Jahre, wie der

Herr Kollege Kaesen, so doch schon einige Jahre Mitglied der Neklamntionskommissiondes
RegierungsbezirksDüsseldorf; ich weiß, daß es dabei nicht fo fehr nothwendig ist, Personal-
kenntnifse zu haben, die werden uns mitgetheilt, es kommt nur darauf an, ob die Reklamationen
in der Weife abgefaßt sind, wie es für die Bezirkskommifsionennothwendig ist, sie zu besitzen.
Ich glaube deshalb, wenn die Stadt Köln nur 4 Mitglieder aus der Zahl der Einkommensteuer¬
pflichtigenund 1 Mitglied aus der Zahl der Klassensteuerpflichtigen hat, dies wohl ausreichendist.

Landtags-Marschllll: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.
AbgeordneterKaesen.- Ich kann darauf nur antworten, daß in der Stadt Köln eine

Unmassevon Reklamationen vorkommen, die schriftlich nicht zu begründen sind. Wenn man die
kleinen Spezereihändler oder Handwerkeru. s. w. alle zur Staatssteuer heranzieht, fo sind die
Leute nicht in der Möglichkeit, der Regierung gegenüber schriftlich nachzuweisen,wie groß ihr
Einkommen ist, es ist nothwendig, daß Leute aus der Stadt da sind, die die persönlichen
Verhältnisse der Betreffenden kennen, um das zu ersetzen, was sonst nicht zu beschaffen ist,
487? Censiten in der Stadt Köln sind einkommensteuerpflichtig,diese können unmöglich alle
uachweisen, was sie an Einkommenhaben, da muß man schätzen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Da Widerspruch erfolgt ist, müssen wir
zur Wahl durch Zettel schreiten. Ich frage, ob Sie vielleicht die übrigen Mitglieder für Köln
per Akklamationwählen wollen, so daß wir nur zur Wahl durch Stimmzettel zwischen den beiden
hier vorgeschlagenen Herren zu schreiten brauchen. Die Mitglieder des RegierungsbezirkesKöln
haben Ihnen bei ihrer Vorbesprechuugden Herrn Freiherrn von Solemacher vorgeschlagen; Herr
Kaesen schlägt Ihnen Herrn Eugen Nautenstrauch vor. Wenn Sie damit einverstanden sind,
würde ich die übrigen Mitglieder, wie sie hier vorgeschlagenworden sind, sowohl aus der Zahl
der Einkommensteuerpflichtigen, wie aus der Zahl der Klassensteuerpflichtigen für gewählt erklären,
würde Sie aber ersuchen, nun für Nr. 5 der Einkommensteucrpflichtigen zur Wahl durch Stimm¬
zettel zu schreiten. Da ist von der Kommission Herr Freiherr von Solemacher vorgeschlagen,
während Herr Kaesen eben den Antrag gestellthat, Herrn Eugen Rautenstrauch zu wählen. —
Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterDietze: Ich glaube doch nicht, daß wir präkludirt sind, nur einen der
beiden Namen auf den Zettel zu fetzen. Wir sind bei der Wahl des fünften Mitgliedes aus den
Einkommensteuerpflichtigen gar nicht gebunden, sind also vollständig frei in Bezug auf den Namen.
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Landtags-Marschall: Ich habe nur die beiden Vorschläge,die hier gemacht worden
sind, wiederholt- wir haben einen dritten Namen noch nicht gehört. Ich bitte, nunmehr zur
Abstimmungzu schreiten. Ich ersuche Sie, eiuen Namen aufzuschreiben,^ den Zettel zusammen¬
zulegenund an die Herren SKutatoren abzugeben. (Geschieht.)

Ich frage, ob alle Zettel abgegeben sind. — Ich nehme an, daß die Zettel abgegeben
sind und schließe das Skrutinium. (Zählung der Stimmzettel.)

Es sind 76 Stimmzettel abgegeben, 39 ist die absolute Majorität. (Durchsichtder
Stimmzettel.)

Meine Herren! Herr Freiherr von Solemacher hat 38 Stimmen, Herr Rautcnstrauch
24 Stimmen und Herr Rökerath4 Stimmen. Da somit keiner der Herren die absolute Majorität
hat, so müssen wir noch einmal wählen, und zwar kommen Herr Freiherr von Solemacher und
Herr Rautenstrauch auf die engere Wahl. Meine Herren, ich bitte die Zettel abzugeben.(Geschieht.)

Ich erkläre das Skrutinium für geschlossen.(Zählung der Stimmzettel.)
Es sind 74 Stimmzettel abgegeben. Wir gehen zur Durchsicht der Stimmzettel über.

(Geschieht.)
Herr Freiherr von Solemacher hat 42 und Herr Rautenstrauch32 Stimmen, folglich

erkläre ich Herrn Frecherm von Solemacher für gewählt. Ich frage denselben, ob er die Wahl
annimmt.

Vice-Landtags-MarschllllFreiherr von Solemacher-Antweiler: Ich nehme die Wahl
mit Dank an.

Landtags-Marschllll: Wir kommen jetzt zur Wahl für den RegierungsbezirkDüssel¬
dorf. Ich bitte denjenigender Herren aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf, welcher Vorschläge
machen will, das Wort zu ergreifen.

AbgeordneterFreiherr von Eerde: Die 3 ersten Mitglieder aus den Einkommensteuer-
Pflichtigen, Herr Julius Dorsemagenzu Wefel, Herr Rentner Franz Broich zu Grefrath bei Neuß
und Herr Wilhelm Graf von Hoensbroechzu Schloß Haag, werden wieder vorgeschlagen. An
Stelle des Herrn Kaufmann Otto von Eynern zu Barmen wird Herr Robert Vöker zu Nemfcheid
vorgeschlagen-an Stelle des Herrn Otto von Eynern war nämlich Herr KommerzienrathAlbert
Hardt in Len'nep gewählt, derselbe hat aber nicht angenommen.Unter Nr. 5 soll Herr Iustizrath
Courth zu Düsseldorfstehen bleiben, ebenso unter Nr. 6 Herr Dietze in Elberfeld; unter Nr. 7
steht Herr Ientges in Erefeld, derselbe ist gestorben, an dessen Stelle wird Herr Pelizaeus vor¬
geschlagen. KommerzienrathWaldthausen in Essen ist ebenfalls gestorben; für ihn wird Herr
Julius Brockhoff in Duisburg in Vorschlaggebracht.

Landtags-Marschall: Die Mitglieder aus den Einkommensteuerpflichtigenfür den
RegierungsbezirkDüsseldorfwürden alfo sein:

Herr Dorsemagen.
„ Broich.
„ Wilhelm Graf von Hoensbroech.
„ Robert Büker.
„ Courth.
„ Dietze.
„ Pelizaeus.
„ Brockhoff.

Der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerde hat das Wort.
53
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AbgeordneterFreiherr von Ecrde: Stellvertreter aus den Einkommcnsteucrpflichtigen
waren bisher: 1. Graf Franz von Spee zu Heltorf, 2. Tuchfabrikant Albert Hardt in Lennep,
dieser fällt aus, an dessen Stelle wird Herr August Hollweg zu Barmen vorgeschlagen;unter
Nr. 3 bleibt der Bauunternehmer Johann Mathias Duvtges zu Crefeld; uuter Nr. 4 wird an
Stelle des Herrn von Bönninghaufcn Herr Theodor Baumaun zu Huisverden bei Eleve gewählt;
unter Nr. 5 fällt Herr Julius Vrockhoff aus, dieser ist bereits als wirklichesMitglied gewählt;
an dessen Stelle wird E. Clemens Huffstadt zu Vogclheim in Vorschlaggebracht. (Stimme: das
ist unser Hoffstadt.) Unter Nr. 6 steht Herr Maas, derselbe ist leider gestorben; es wird Herr
Fritz Vernsau, Gutsbesitzerzu Haus Knipp bei Beet, vorgeschlagen. Die 4 Mitglieder aus den
Klassensteuerpflichtigen sollen bleiben:

1. Heinrich Maas in Kempen.
2. August Lohof zu Elberfeld.
3. Peter Noghmann zu Cranenburg bei Eleve.
4. Heinrich Adam Hesemannzu Neuß.

Stellvertreter aus den Klassensteuerpflichtigen waren bisher: 1. I, P, Arus zu Remscheid,
2. OekonomDominikus Hacks zu Capellen bei Geldern, derselbe ist gestorben,an dessen Stelle
wird Herr Adolf Alsters zu Aldekerk gewählt; 3. Herr Johannes ter Meer zu M,-Gladbach;
4. Herr I. P. Arns werden wieder vorgeschlagen.

Landtags-Marschall: Ich frage, ob Sie mit der Attlamationswahl der hier Vorge¬
schlagenen einverstandensind. Ich constatire, daß kein Widersprucherfolgt und erkläre die Herren,
wie sie vorgeschlagensind, für gewählt. Ich frage die betreffendenHerren, die hier anwesend
sind, ob sie die Wahl annehmen, zunächst Herrn Hoffstadt.

AbgeordneterHoffstadt: Ja.
Landtags-Marschall: Herr Vrockhoff.
AbgeordneterVrockhoff: Ich nehme auch an.
Landtags-Marschall: Herr Graf von Hoensbroech.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich auch.
Landtags-Marschall: Die Herren, die hier sind, nehmen die Wahl an. Wir gehen

weiter zu der Wahl für den RegierungsbezirkTrier. Der Herr Abgeordnete Nels hat das Wort,
um Vorschlägezu machen.

AbgeordneterNels: An Stelle des verstorbenen Herrn CommerzienrathsLautz wird Herr
Ober-Regierungsrath Jungen vorgeschlagen; sonst würde alles sowohl hinsichtlich der Mitglieder
als der Stellvertreter beim Alten bleiben.

Landtags-Marschall: Ich will die Namen verlesen. Aus den Einkommensteuer¬
pflichtigen :

^.. Mitglieder.
1. Fabrikbesitzer Robert Schmidtborn zu Friedrichsthal.
2. Ober-Negierungsrath Jungen zu Trier.
3. Lederfabrik««!Eduard Nels iu Prüm.
4. Kaufmann Eduard Moog in Mülheim a. d. Mofel.

L. Stellvertreter.

1. Geheimer CommerzienrathNoch zu Mettlach.
2. Rentner Heinrich Kalk zu Saarbrücken.
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Aus den Klassensteuerpflichtigen:

^.. Mitglie
1. Stadtverordneter Keuker zu Trier.
2. Johann Guittienne zu Nietaltdorf.

L. Stellvertreter,

Ortsvorsteher Hein zu Kirsch.
Da kein Widerspruch erfolgt, erkläre ich die eben verlesenen Herren für gewählt und

frage diejenigenHerren, welche hier anwesendsind, ob sie die Wahl annehmen.
AbgeordneterJungen: Ich nehme die Wahl an.
AbgeordneterNels: Ich nehme an.
AbgeordneterNoch: Ich auch. .. ^ ^ ^ .. ^. - «r> ^<

Landtags-Marschall: Die Herren nehmen dre Wahl an. Dannt ist diese Wahl
erledigt,

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist die Neuwahl der Mitglieder und Stell¬
vertreter der Rheinischen Deputation für das Heimathwesen für die Wahl¬
periode vom 1. Juli 188« bis dahin 1889. ^ ^ ^ ^ ... ^ ... <-.

Die bisherigen Mitglieder sind Freiherr von Eerde, Herr Iustizrath Courth Herr
Geheimrath Seul, Herr Freiherr Felix von Loö, Herr Geheimrath Lottner nnd Herr Freiherr
°°n Fürstenberg-Heiligenhoven, die drei letzten als Stellvertreter. Ich frage, ob emer der
Herren hierzu Vorschlägezu machenhat. (Stimmen-Wiederwahl.)

Herr Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhovenbittet, mcht wieder als Stellvertreter gewählt
M werden! (Stimmen: Oh! Warum nicht? Muß! Gründe.) ^ ^ m, .

Der Herr AbgeordneteFreiherr von Fürstenberg-Heiligenhovenhat das Wort
Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-HeUrgenhoven Ich Dauere sehr, eu^

Wahl nicht annehmen zu können, da ich zu weit von Köln entfernt wohne. Ich brauche jedesmal
5 Stunden, ehe ich nach Köln komme, trotz der Bahn.

Landtags-Marfchall: Dann bitte ich, Vorschlage zu machen
AbgeordneterSeul: Ich schlage Herrn von Eunatten als Stellvertreter vor.
«andtaas-Marschall: Herr Freiherr von Ennatten ist als Stellvertreter vorgeschlagen.

Sind di7 Herren damit einverstanden? (Zustimmung.) Der Herr Abgeordnete Wegeler hat
das Wort

AbaeordneterWegeler: Ich möchte vorschlagen, an Stelle des Herrn Oberbürgermeisters
Geheimrath Lottner Herrn Iustizrath Adams als Stellvertreter zu wählen. Herr Geheimrath
Lottner beklagt sich sehr über Ueberbürdung. „ ^ ^ ^ ,_. . .,« „ .. ^

Landtags-Marschall: Sie glauben also, daß der Herr Geheimrath Lottner wünscht,
davon befreit zu sein?

AbaeordneterWegeler: Ja.
Landtags-Marschall: Es würden also nach den gemachten Vorschlägen die Mitglieder

Freiherr von Eerde, 'Iustizrath Courth und Geheimrath Seul wiedergewähltwerden. Sind Sie
damit einverstanden oder erfolgt Widerfpruch? (Stimmen: New.) Ich erklare die Genannten
für per Akklamationwiedergewählt. Die Stellvertreter würden fein Herr Frecherr Felix von Loe,
Herr Instizrath Adams und Herr Freiherr von Ennatten, Sind Sie hiermit einverstandenoder
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erfolgt Widerspruch?— Ich constatire, daß kein Widersprucherfolgt ist und erkläre die genannten
Herren für per Akklamationgewählt. Ich frage die hier anwesendenHerren, ob sie die Wahl
annehmen.

AbgeordneterFreiherr von Gerde: Ich nehme die Wahl an.
Abgeordneter Courth: Ich nehme die Wahl an.
AbgeordneterSeul: Ich nehme gleichfallsan.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Ich nehme an.
AbgeordneterFreiherr vonEynatten: Ich nehme an.
Landtags-Marschall: Die Herren, die hier anwesend sind, nehmen die Wahl an.

Dieser Punkt der Tagesordnung ist hiermit erledigt.
Der nächste Punkt der Tagesordnung ist die Neu- bezw. Ersatzwahl von bürger¬

lichen Mitgliedern und Stellvertretern der Ober-Ersatz-Kommissionen.
Ich frage, ob ich das Schreiben des Herrn Oberpräsidenten noch einmal verlesen soll.

(Stimmen: Nein.) Wir haben zunächst für das Mitglied Herrn Julius Nieland zu Neuwied
ein neues Mitglied und für den Stellvertreter Nicolaus Bogen zu Kreuznacheinen Stellvertreter
aus dem Bezirkeder 31. Infanterie-Brigade zu wählen. Ich bitte die Herren aus dem Bezirke
dieser Brigade, zunächst ihre Vorschlägefür den Ersatz dieser Herren für die laufendeWahlperiode
zu machen.

Abgeordneter Graf Beißel: Es wird in Vorschlag gebracht, den Herrn Melsheimer
aus Zell als Mitglied und als Stellvertreter für den Herrn Bogen den Herrn Backhaufenaus
Nettehammer zu wählen. Ferner muß an Stelle des Herrn Melsheimer, der früher Stell¬
vertreter war, . ..

Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend): Das würde später kommen, wir
müssen scheiden; wir müssen zuerst die Ersatzwahl für die laufende Wahlperiode und dann die
Neuwahl vornehmen. Es wird also vorgeschlagen, Herrn Melsheimer an Stelle des Herrn
Nieland zu wählen und Herrn Backhaus aus Nettehammer an Stelle des Herrn Nicolaus Bogen
zu Kreuznach. Erfolgt gegen diese VorschlägeWiderspruch? Der Herr AbgeordneteGraf Beißel
hat das Wort.

AbgeordneterGraf Beißel: Ich glaube, daß die Wahl damit noch nicht abgeschlossen
wäre. Da der eine Stellvertreter ausfällt, muß ein anderer Stellvertreter an feine Stelle
gewählt werden.

Landtags-Marfchall: Ich bitte um Entfchuldigung, Sie haben vollständig Necht.
In dem Bezirk der 31. Infanterie-Brigade ist Herr Julius Nieland Mitglied gewesen, an seine
Stelle tritt nun Herr Ignatz Melsheimer; an Stelle des ersten Stellvertreters Herrn Rentners
Nicolaus Bogen kommt nunmehr Herr Backhausen aus Nettehammer, und nun muß noch an
Stelle des zum Mitgliede gewählten bisherigen Stellvertreters Herrn Melsheimer ein Ersatzmann
gewählt werden. — Der Herr AbgeordneteGraf Beißel hat das Wort.

Abgeordneter Graf Beißel: Für diefe Stelle wird Herr Jakob Peters zu Fresserhof
bei Ochtendungin Vorschlaggebracht.

Landtags-Marschall: Ich frage, ob die Herren mit dieser Wahl einverstandensind.
Es würde dann für die laufende Wahlperiode die Liste in dieser Weise ergänzt sein. Wenn kein
Widersprucherfolgt, — ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, — erkläre ich die Herren für
per Akklamationgewählt und frage, ob sie, insofern sie hier sind, die Wahl annehmen,

AbgeordneterMelsheimer: Ich nehme die Wahl an.
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AbgeordneterPeters: Ich nehme die Wahl gleichfalls an.
Landtags-Marschall: Die Herren nehmen die Wahl an. Wir kommen nunmehr zur

Neuwahl für die kommendeWahlperiode. In dem Bezirk der 28. Infanterie-Brigade sind
gegenwärtig Mitglied Herr RittergutsbesitzerJulius Wolters zu Düsseldorf, 1. Stellvertreter Herr
Hauptmann a D und BeigeordneterR. von Monschawzu Goch, 2. Stellvertreter Herr Rentner
Theodor Pelizaeus zu Crefeld, 3. Stellvertreter Herr Freiherr Daniel Heinrichvon Diergardt zu
Haus Roland Ich bitte die Herren aus dem Bezirkeder 28. Infanterie-Brigade um Vorschlage.

AbgeordneterSeul: Es wird vorgeschlagen, die Herren wiederzuwählen.
Lllndtags-Marschall: Es wird vorgeschlagen,im Bezirk der 28. Infanterie-Brigade

die sämmtlichenHerren wiederzuwählen. Erfolgt gegen diesen Vorschlag Widerspruch?- Ich
konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, und erkläre die Herrn für per Akklamation wiedergewählt.
Ich frage, ob sie die Wahl annehmen.

AbgeordneterWolters: Ich nehme die Wahl an^
Abgeordnetervon Monfchaw: Ich nehme tue Wahl an.
AbgeordneterPelizaeus: Ich nehme an <.««.,
Landtaas-Marschall: Die Herren, welche hier sind, nehmen die Wahl an. Im Bezirk

der 29 Infanterie-Brigade sind Mitglieder Herr Ober-Regierungsrath a. D. Claessen zu Aachen,
1. Stellvertreter Herr Jakob Iansen zu Binsfeld, 2. Stellvertreter Herr GutsbesitzerErdmann
M Iülich 3 Stellvertreter Herr RittergutsbesitzerFreiherr Joseph von Syberg zu Haus EiÄs.
Ich bitte'die'Herreu aus dem Bezirkeder 29. Infanterie-Brigade um einen Vorschlag

Abgeordneter Graf von Hompesch: Ich schlage vor, die Herren per Akklamation

^""«andtllgs'Marschall- Der AbgeordneteGraf von Hompesch schlägtvor, die Herren
Per Akklamation wiederzuwählen. Erfolgt dagegen Widerspruch? - - Ich konstatire daß kein
Widerspruch erfolgt, und erkläre die Herren für per Akklamation wiedergewählt. Insofern sie
hier sind, frage ich, ob sie die Wahl annehmen.

AbgeordneterIansen: Ich nehme die Wahl an.
Landtaas-Marschall: Der Herr Abgeordnete Iansen nimmt die Wahl an. Wir

gehen weiter zum Bezirk der 30. Infanterie-Brigade. Hier sind Mitglied Herr Rentner Peter
Josef Constantin Schmitz zu Honnef, 1. Stellvertreter Herr Bürgermeister Breuer zu Neuwerk,
2. Stellvertreter Herr Negierungs-Assessor a. D. Fritz Pauli zu Groh-Komgsdorf,5 Stellvertreter
Herr Gutsbesitzer Weidt zu Groß-Künigsdorf. Hat einer der Herren aus dem Bezirk der 30.
Infanterie-Brigade Vorschläge zu machen? ^ ^ , ^ ^ «, ^l

AbgeordneterFreiherr Eugen von Loe: Ich erlaube nur den Vorschlag zu machen,
die Wiederwahl der Herren per Akklamation vorzunehmen^

Landtags Marschall: Ich frage, ob gegen die Wiederwahlper Akklamation Widerspruch
«folgt - Ich konstatire daß kein Widersprucherfolgt und erkläre die Herren für per Akklamation
gewählt. Ich frage die Herren, die hier anwesendsind, ob sie die Wahl wieder annehmen.

AbgeordneterBreuer: Ja.
AbgeordneterWeidt: Ja.
Landtaas-Marschall: Die Herren Abgeordneten Breuer und Weidt nehmen die Wahl

°n. Wir gehen weiter zu der Wahl für den Bezirk der 31. Infanterie-Brigade. Ich frage, ob
dieselben Herren, welche für die jetzige Periode zum Eintritt vorgeschlagen worden sind, wieder¬
gewählt werden sollen.
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Abgeordneter Graf Ncißel: Ich schlage vor, dieselben Herren per Akklamation
zu wählen.

Landtags-Marschall: Erfolgt gegen diese Wahl per AkklamationWiderspruch? —
Ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt und erkläre die Herren für per Akklamationgewählt.
Im Bezirke der 32. Infanterie-Brigade sind jetzt Mitglied Herr Gutsbesitzer Johann Peter
Limbourg zu Bitburg, 1. Stellvertreter Herr OekonomKarl Gebert zu Temmels, 2. Stellvertreter
Herr GutsbesitzerFriedrich Herrmann zu Mülheim a. d. Mosel, 3. Stellvertreter Herr Bürger¬
meister Johann Baptist Reusch zu Lebach. Dieser ist gestorben. Der Abgeordnete Nels hat
das Wort.

AbgeordneterNels: Ich bitte, als Mitglied Herrn Limbourg, als 1. Stellvertreter
Herrn Herrmann, als 2. Stellvertreter Herrn Jakob Merrem und als 3. Stellvertreter Herrn
Orth aus Saarburg zu wählen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es werden also vorgeschlagenals Mitglied
Herr Peter Limbourg zu Vitburg, als 1. Stellvertreter Herr Herrmann, als 2. Stellvertreter
Herr Jakob Merrem lind als 3. Stellvertreter Herr Orth aus Saarburg. Erfolgt eiu Widerspruch
gegen die Wahl per Akklamation? — Ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt und erkläre
die Herren für gewählt. Insofern sie hier sind, frage ich sie, ob sie die Wahl annehmen.

AbgeordneterLimbourg: Ich nehme die Wahl an.
Abgeordneter Herrmann: Ich nehme die Wahl an.
Landtags-Marschall: Wir kommen zum folgenden Punkte unserer Tagesordnung:

Neuwahl des Provinzial-Verwaltungsraths. Meine Herren! Ich frage zunächst, ob Sie
Wahl durch Stimmzettel wünschen. (Stimmen: Stimmzettel.) Das Wort zur Geschäftsordnung
hat Herr Freiherr Eugen von Lo8.

AbgeordneterFreiherr Eugen von Loe: Meine Herren! Ich habe, und wie ich glaube,
alle Herren des Landtags haben ein Schreiben unter der Rubrik: „Sofort an die Mitglieder des
RheinischenProuinzial-Landtages" erhalten. Dasselbe ist, wie ich aus der Schrift schließe, aus
der Presse, die sich auf dem Bureau befindet, hervorgegangen. Ich möchte mir daher die Anfrage
erlauben, ob das Schreiben einen amtlichen Charakter hat, ich habe das letzte Mal in der Plenar¬
sitzungleider fehlen müssen.

Landtags-Marschall: Das Schriftstückhat durchaus keinen amtlichen Charakter, ich
habe keine Kenntniß davon. Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterDietze: Ich habe im Gegensatz zu diesem Schreiben des Herrn von Lo8
ein gedrucktes erhalten. Ich möchte mir die Anfrage erlauben, ob nicht vielleicht dieses amtlich
ist. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Die Vorschlagslisten sind Nichts weniger wie amtlich. Meine
Herren! Wir beginnen mit der Wahl des Provinzial-Verwaltungsraths im Regierungsbezirk
Aachen. Der Herr AbgeordneteIansen hat das Wort.

AbgeordneterIansen: Wegen meines Alters nnd meiner schwachen Augen verzichte ich
auf die Wiederwahl.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteIanfen verzichtet auf die Wiederwahl
zum Provinzial-Verwaltungsrath, ich bedauere dies fehr. Der Herr Abgeordnete Graf von
Hompesch^hatdas Wort.

AbgeordneterGraf von Homvesch: Ich schlage vor, meine Herren, daß wir die Herren
Abgeordneten^Freiherr von Geyr, Sommer und Schlick für den RegierungsbezirkAachenper
Akklamationwählen.
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Landtags-Marfchall: Erfolgt gegen diesen Vorschlag.Widerspruch?— Es erfolgt
kein Widerspruch,ich erkläre die Herren für per Akklamation gewählt. , Ich frage die Herren, ob
sie die Wahl annehmen.

AbgeordneterFreiherr von Genr-Schweppenburg: Ja.
AbgeordneterSommer: Ja.
AbgeordneterSchlick: Ja.
Landtags-Marsch all: Wir kommen jetzt zur Wahl für den RegierungsbezirkEoblenz.

Der Herr AbgeordneteWegeler hat das Wort.
AbgeordneterWegeler: Ich erlaube mir den Vorschlag, die Herren Graf Westerholt,

Adams und Reinhard per Akklamation zu wählen.
Landtags-Marfchall: Erfolgt gegen diefen VorschlagWiderspruch?(Stimmen: Ja!

Stimmzettel.)
Es erfolgt Wicderspruch, wir müssen zur Wahl durch Stunmzettel schreiten. Herr von

Solemacher hat das Wort.
Vicc-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antwerler: Wie ich die Situation

auffasse würdl vielleicht gegen die Akklamationswahldes Herrn Grafen Westerholt und des
Herrn Adams kein Widersprucherfolgen; es würde das Geschäft sehr vereinfachen,wenn wir nur
eine Wahl per Stimmzettel vorzunehmenhätten.

Landtags-Marfchall: Sind Sie damit einverstanden?(Widerspruch.)
Der Herr AbgeordneteSahler hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordneter Sahler: Ich wollte nur bemerken,es ist gegen die Wahl per Akklamation

in dieser Weise Widersprucherfolgt, in der Absicht, daß nur dann per Akklamationgewählt wird,
wenn alle drei zusammengewählt werden. . ^ ,,

Landtags-Marfchall: Wir würden also fämmtkchedrn Wahlen durch Stimmzettel
vorzunehmenhaben und nach der alten Manier drei Zettel machen müssen. (Widerspruch.)

Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort zur Geschäftsordnung.
AbgeordneterWolters: Meine Herren! Es ist früher auch geschehen, daß wir drei

Namen zusammen auf einen Zettel gesetzt haben, ich möchte aber damit kein Irrthum vorkommt,
fragen: ob die Namen mit Nummern bezeichnet werden müssen, sodann, ob wir die Namen mit
1, 2, 3 oder wie es auf einer der gedruckten Vorschlagslistengeschehen ist, mit 2, 3, 4
bezeichnen sollen.

Landtags-Marfchall: Die Zahlen 2, 3, 4 würden den Ständen entsprechen,
ich meine aber, wir können sie mit 1, 2, 3 bezeichnen. Wir würden alfo die drei Namen auf
einen Stimmzettel fetzen und sie mit I, 2, 3 bezeichnen. Ich bitte die Herren, so freundlichzu
sein, die Zettel gleichmäßigzweimal übers Kreuz zu falten, damit sie nicht ineinander kommen,
und bitte die Herren Skrutatoren, die Zettel einzusammeln. (Geschieht.)

Ich frage, ob sämmtliche Herren die Zettel abgegeben haben. - Es meldet sich Niemand,
ich glaube also annehmen zu können, daß sämmtliche Zettel abgegeben sind, schließe das
Skrutinium und gehe zur Zählung der Zettel über. (Geschieht.)

Es sind 76 Stimmzettel abgegeben. (Durchsicht der Stimmzettel.)
Auf diefem Zettel sind Nr. 1 und 2 nicht ausgefüllt, unter 3 steht Peters; es ist ein

gültiger Zettel. (Die Durchsicht der Stimmzettel wird beendigt.)
Die Herren Graf Westerholt und Adams unter 1 und 2 sind einstimmig gewählt; auf

dem einen Zettel waren unter 1 lind 2 keine Namen angegeben, aber ich denke, der betreffende
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Herr hat diese Name» gemeint. Von den 76 abgegebenen Stimmen sind 4l ans Herrn Reinhard,
34 auf^Herrn Peters und 1 auf Herrn Grud gefallen. Ich erkläre demnach,da Herr Reinhard
mehr als die absoluteMajorität der Stimmen erhalten hat, denselbenfür gewählt und frage ihn,
ob er die Wahl annimmt.

AbgeordneterReinhard: Ich nehme die Wahl dankbar an.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteReinhard nimmt die Wahl an. Wir

kommennunmehr zur Wahl für den RegierungsbezirkKöln. Der Abgeordnete Freiherr Eugen
von Loe hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Eugen von Lo«: Ich erlaube mir vorzuschlagen, dieselben
Herren, welche bisher dem Verwaltungsrath für den RegierungsbezirkKöln angehört haben, per
Akklamationwiederzuwählen. Es sind Graf von Beißel und die Herren Kaefen und Eich.

Landtags-Marschall: Ich frage, ob gegen dicfen VorschlagWidersprucherhoben
wird. — Ich constatire, daß kein Widersprucherhoben wird, uud erkläre die Herren für per
Akklamationgewählt. Ich frage, ob dieselbendie Wahl annehmen.

AbgeordneterGraf von Beißel: Ich nehme die Wahl an.
AbgeordneterKaefen: Ich nehme die Wahl an.
AbgeordneterEich: Ich nehme die Wahl an.
Landtags-Marschall: Die Herren nehmen die Wahl an. Wir kommen nunmehr zur

Wahl für den Regierungsbezirk Düsseldorf. — Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech
hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich schlage vor, die bisherigen Mitglieder des
Provinzial-Verwaltungsraths aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf Herrn von Heister und Herrn
Dietze wiederzuwählenund an Stelle des ausgeschiedenenHerrn von Vönnighausen den Herrn
AbgeordnetenFreiherrn Felix von Los per Akklamationzu wählen.

Landtags-Marschall: Ich frage, ob hiergegen Widerfprucherhoben wird. — Es
wird kein Widersprucherhoben, ich constatire dieses und erkläre die drei Herren für per Akklamation
gewählt. Ich frage, ob dieselben die Wahlen annehmen.

Abgeordnetervon Heister: Ich nehme die Wahl an.
AbgeordneterDietze: Ich nehme die Wahl an.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Ich nehme die Wahl an.
Land tags-Marsch all: Die Herren nehmen die Wahl an. Wir kommen zur Wahl

für den RegierungsbezirkTrier, Der Herr AbgeordneteFreiherr von Ermatten hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eunatten: Ich möchte vorschlagen,für den Regierungsbezirk

Trier die beiden Herren, welche bisher dem Verwaltungsrath angehört haben, die Herren Nels
und Noch, per Akklamationwieder zu wählen und für den verstorbenen Herrn Lautz eine Neuwahl
durch Stimmzettel vorzunehmen.

Landtags-Marschall: Sind Sie damit einverstanden,meine Herren? — Wenn kein
Widersprucherfolgt, würde ich nach dein Vorfchlagedes Freiherrn von Ermatten die Herren Nels
und Boch per Akklamationfür wiedergewählt erklären. — Ich constatire, daß kein Widerfpruch
erhoben wird, und erkläre diefelbenfür gewählt. Ich frage, ob sie die Wahl annehmen.

AbgeordneterNels: Ich nehme die Wahl an.
AbgeordneterNoch: Ich nehme die Wahl an.
Landtags-Marfchllll: Die Herren nehmen die Wahl an. Wir würden nunmehr

zur Wahl des dritten Mitgliedes fchreiten. Ich bitte die Herren, die Zettel wieder gleichmäßig
zu falten. — (Einsammlung der Stimmzettel.)
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Ich frage, ob alle Stimmzettel abgegeben sind. — Es meldet sich Niemand. Ich schließe
das Skrutinium und gehe zur Zählung der Stimmzettel über. (Zahlung der Stimmzettel.)

Meine Herren, es sind 76 Stimmzettel abgegeben. (Durchsicht der Stimmzettel.)
Es sind gefallen auf den Herrn AbgeordnetenSchmidt von Schwind 55, auf den Herrn

AbgeordnetenJungen 20 und auf den Herrn Abgeordneten Limbourg 1 Stimme. Der Herr
AbgeordneteSchmidt von Schwind hat demnach mehr als die absolute Majorität erhalten. Ich
erkläre ihn hiermit für gewählt und frage ihn, ob er die Wahl annimmt.

AbgeordneterSchmidt von Schwind: Ich nehme die Wahl an.
Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Schmidt von Schwind nimmt die Wahl

an. Die Sache ist also hiermit erledigt.
Hiermit sind die Wahlen erledigt, wir treten nunmehr in die weitere Tagesordnung ein.

Wir kommen zu Nr. 5 der Tagesordnung: Referat des I. Ausfchufses, betreffend den
Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-Verwaltungsrathes und der
provinzilllständischen Central-Verwaltungsbehörde pro 1880/88 (Nr. 5 der Druck¬
sachen). Referent ist der Herr Abgeordnete von Eynern. Derselbe ist nicht anwesend.

AbgeordneterDietze: Darf ich das Referat für diesen Herrn vielleicht vortragen?
Landtags-Marschall: Wollen Sie so freundlich fein, das Referat vorzutragen.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Der Spezial-Etat des Provinzial-Landtags, des

Provinzial-Verwaltungsraths und der provinzilllständischenCentral-Verwaltungsbehordefür die
Etatjahre vom 1 April 1886 bis 31. März 188? und vom 1. April 188? bis 31. März 1888
liegt Ihnen unter der Druckfache I. Nr. 5 vor. Das Referat, welches sich der I. Ausschuß
beehrt zu erstatten, lautet wie folgt:

Der I. Ausfchuh hat die einzelnen Positionen geprüft und sich die erforderlichen
Erläuterungen geben lassen.

Der Etat balancirt in Einnahme und Ausgabe mit M. 290 865.
In dieser Höhe hat ihn der I. Ausschuh festgestellt und beantragt beim hohen Landtag

die Genehmigungdesselben.
Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussionund frage, ob en dloo

Annahme nach dem Vorschlage des 1. Ausschusses beliebt wird. - Erfolgt Widerspruch?- Ich
tonstatire, daß kein Widersprucherfolgt, und erkläre den Etat für eu blo« angenommen.

Wir kommen zum folgendenPunkt der Tagesordnung: Referat des I. Ausfchuffes,
betreffend den Spezial-Etat der Wittwen- und Waifenkafse der provinzilll¬
ständischen Beamten pro 1886,88 (Nr. 6 der Drucksachen).

Der Herr Abgeordnete Dietze wird so freundlich fein, an Stelle des abwesenden
Referenten, Herrn Abgeordnetenvon Eynern, das Referat zu übernehmen.

AbgeordneterDietze' Diefer Spezial-Etat der Wittwen- und Waifenkafse der provinzilll¬
ständischen Beamten der Rheinprovinz für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 1887
und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888 liegt Ihnen unter I. Nr. 6 der Drucksachen vor.
Das Referat des I. Ausschußdarüber lautet wie folgt:

Mit dem 1. April 1884 ist die auf Grund des, vom 29. Nheinifchen Pro-
vinzial-Landtag erlassenen Reglements (vom 31. Dezember 1883) gebildeteWittwen-
und Waisenkasse der provinzilllständischen Beamten in Kraft getreten.

3tl
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Ais März 1885 waren der Kasse beigetreten:
80 Beamte der Central-Verwaltungs-Behürde.
86 „ der Prouinzial-Institute.
26 „ der Provinzial-Straßen-Verwaltung.

9 „ der Taubstmnmenschulenzu Elberfeld und Essen.
151 Beamte.

11 Veamte der Prouinzial-Hülfskasse.
21 „ der Feuer-Societät.

Summa 183 Beamte.
Es sind seitdem noch einzelneBeamte bcigetreten, und dürften in sehr kurzer

Zeit sämmtliche Beamte der Prouinzial-Verwaltung Mitglieder der Kasse sein.
Die Zuschüsse zu der Kasse fassen sich zusammen:

1. aus den Beiträgen der Mitglieder;
2. aus den in gleicher Höhe zu gewährenden Zuschüssen aus den Mitteln

des ProvinziabVerbandes laut §. 13 ad 2 des angezogenen Reglements.
Diese Zuschüsse sind für die Beamte der Provinzial-Hülfskasseund der Pro-

vinzial-Fcuer-Societät (32 Beamte) für die abgelaufene Etatsperiode auf den Etat
der betreffende Institute übernommenworden.

Der für die übrigen Beamten zu entrichtende Betrag wurde vom Provinzial-
Verwllltungsrath in Höhe von 7274 M. aus den bereiten Mitteln des Haupt-Etats
entnommen, wozu der I. Ausschußseine nachträgliche Zustimmung ertheilt und gleiche
Zustimmung beim hohen Landtage beantragt.

Ebenso wurde der Antrag des Prouinzial-Verwaltungsraths in seinem 2. Theil
(lul. 11 des Berichtes über die Ergebnisse der provinzialständischenVerwaltung für
das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885) dahin gehend, den betreffen¬
den Zufchuß pro 1885/86 in ungefähr gleichem Betrage aus bereiten Mitteln des
Haupt-Etats zu entnehmen,angenommen."

Ich darf hier an diefer Stelle wohl hinzufügen, meine Herren, bei Gelegenheit des
Vertrags des Verwaltungsberichts über die beiden Jahre ist die Genehmigung bereits ausge¬
sprochen; die Sache ist nur durch den ersten Ausschußgegangen, um heute an Sie zu gelangen.

„Auf Basis dieser Beschlüsse wurde sodann nach eingehender Berathung der vor¬
liegende Spezilll-Etat pro 1886/8? und 1887/88 in seinen einzelnenPositionen fest¬
gestellt und wird derselbe dem hohen Landtage zur Annahme empfohlen."

Meine Herren! Mein Antrag möchte auch hier dahiu gehen, den Etat en dloo
anzunehmen.

Landtags-Marschllll: Ich stelle diesen Antrag des I. Ausschusses zur Diskussion.
Es ist der Antrag auf en Kloo-Annahme gestellt. — Es erfolgt kein Widerspruch, ich erkläre
diesen Etat nach dem Antrage des I. Ausschusses für en bloe angenommen.

(Der Vice-Landtags-Marfchallübernimmt den Vorsitz.)
Vice-Landtags-Marschllll: Wir kommen zu Nr. 7 der Tagesordnung: Referat

des I. Ausfchufses, betreffend den Normal-Besoldungs-Etat für die oberen
Beamten der Crntralstelle, die Direktoren der Provinzial-Irrenanstalten und
den Direktor der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt (Nr. 7 der Drucksachen).
Referent ist der Herr AbgeordneteHeuser.
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Referent AbgeordneterHeuser: Meine Herren! Sie werden ans dem in Ihren Händen
befindlichen Bericht des Provinzial-Verwaltungsrathesentnommenhaben, daß derselbe bei der im
Dezember 1883 dem Prouinzial-Landtag.vorgetragenenAnschauung stehen geblieben ist. Diese
Anschauung darf als noch mehr befestigt gelte» durch die weitere Ueberlegungs- und Veobachtungs-
ftist, welche die letzten zwei Jahre gewährt haben. In diesem Sinne hat sich im I. Ausschuß
auch der Herr Landes-Direttor geäußert, und der I. Ausschußhat kein Bedenkengetragen, überall
seine Zustimmung hierzu zu erkennen zu geben. Ich werde die Ehre haben, Ihnen das betreffende
Referat vorzulesen

Bericht des I Ausschusses über das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend
den Normal-Besoldungs-Etat für die oberen Beamten der Centralstelle, die Direktoren der
Provinzial-Irrenanstalten und den Direktor der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt.

Der I Ausschußhat in seiner Sitzung vom 2. Dezember 188o den Vortrag des Herrn
«andes-Direktors über die Anwendbarkeitdes Grundsatzeseiner Besoldung im Sinne des für die
Wrigen Beamten der vrovinzialständischenVerwaltung geltenden Normal-Etats entgegengenommen
wd sich sowohl diesen Ausführungen, wie namentlichauch den m dem Referate des Provmzml-
Verwaltungsraths niedergelegtenAnschauungen über die fraglicheMatene angeschlossen.

Der I. Ausschußbeehrt sich demnach die unveränderte Annahme des Antrags:
Der hohe Provinzial-Landtag wolle von der Aufstellung emer Tabelle für das Auf¬

rücken der Eingangs genannten Beamten im Gehalte absehen",

Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion.- Es meldet
sich Niemand zum Wort, ick schließe die Diskussion und bringe den Antrag M Abstimmung.
Diejenigen Herren, welche für den Antrag sind, bitte ich sitzen zu blechen. - - Eo erhebt sich

Niemand. Der Antrag ist angenommen ^ Ausschusses zu dem
Wir kommen, meme Herren, zu ^unii o^",r lö««,«? /m^ 17

Ausgabe-Etat der Rheinischen Provinzial-Feuer-Sociewt pro 1886/8? (Nr. 1?
der Drucksachen). Referent ist der Herr AbgeordneteBreuer

Referent AbgeordneterBreuer: Meine Herren In er Drucksache Nr. 1? finden Sre
den Ausaab-Etat de Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät. Es rst nur unter Nr. 7 und 8
eine ^ ^w d "vorgesehen. In dem I. Ausschußhat der Direktor der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät, Herr Geheimrath Seul den Etat aussuhr.ch °°rgetr ^ Ich kann
mich mohl darauf beschränken, das Referat des I. Ausgusses zu verlesen. Es lautet.

^ zu dem Ausgabe-Etat der RheinischenProvmzml-Feuer-

^ D« vorliegendeEtat ist vom I. Ausschuh eingehend geMft worden. Da von knner
Seite Ansstellungengegen die einzelnen Positionen zn erhebenwaren, so beehrt sich der I. Aus¬

schuß den Etat dem hohen Landtage zur Mnahme ,. em^

.s scheint n^d^M^U' 's ist der Antrag "^^Annahme gestellt. Die¬
jenigen Herren, welche dafür sind, bitte ich sitzen zu bleiben. (Geschieht.)

Der Etat isi en dloo angenommen. . „. « .
Me ne He ren" Wir kommen nnnmehr zu dem 9. Gegenstand unserer Tages¬

ordnung: Referat des' I. Ausschusses, betreffend die Errichtung e:ner Feuerwehr-
Unfalttasfe in der Nheinvrovin, Referent ist der Herr AbgeordneteBreuer.

36*
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Referent AbgeordneterBreuer: Ich habe die Ehre, dein hohen Landtag das Referat
des I. Ausfchusseszum Referat des Prouinzial-Verwaltungsrathes über die Errichtung einer
Feucrwehr-Unfallkasse in der Nheinprovinzzu verlesen:

„Das vorrubrieirte Referat wurde vom I. Ausschuhrecht eingehend erörtert, und glaubte
man, den ausführlichenDarlegungen des Provinzial-Verwaltungsraths, wie folche in der Drucksache
Nr. 18 näher bargelegt sind, im Allgemeinenbeipflichten zu sollen.

Von einer Seite wurde indeß hervorgehoben, daß es sich recht wohl empfehlen möge,
die Angelegenheit dein Provinzial-Verwaltungsrath zur nochmaligen näheren Erwägung zu
überweisen.

Der mitanwesendeDirektor der Prouinzial-Feuer-Societät, Herr Geheimrath Seul, führte
dahingegen aus, daß bei Errichtung einer Feuerwehr-Nnfallkasse in der Nheinprovinz der Veitritt
der großen Städte mit Recht angezweifelt werden müsse und sodann besonders die Gegenden,
wo keine Feuerwehrenbestehen, sehr geschädigt seien.

Auch wurde bei weiterer Erörterung die Frage aufgeworfen, weshalb denn nicht die
Privat-Gesellschaftenzur Gründung einer solchen Unfallkasse vorgingen.

Nachdem hierauf der ebenfalls anwesende Herr Landcs-Direktorein unter dem 12. November
1885 vom Herrn Ober-Präsidenten eingegangenes, diese Angelegenheit betreffendes Schreiben
verlesen, beschloß der I. Ausschußdeu ablehnenden Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths mit
dem Zusätze „zur Zeit" zu ergänzen und gestattet sich unter besonderem Hinweis darauf, daß
diese wichtige Angelegenheitnoch nicht genügendvorbereitet erscheint, dem hohen Landtag folgenden
Antrag zur Annahme zu empfehlen:

„Hoher Prouinzial-Landtag wolle die Errichtung einer Provinzial-Unterstützungskafse
für die beim Feuerlöfchdienste verunglücktenFeuerwehrleuteund deren Hinterbliebenen
zur Zeit ablehnen."

Vice-Lllndtags-Marfchllll: Die Herren haben den Antrag des Ausschussesgehört.
Ich stelle denselbenzur Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die
Diskussion. Diejenigen Herren, welche für den Antrag sind, bitte ich sitzen zu bleiben. (Es
erhebt sich Niemand.) Der Antrag des Ausschusses ist einstimmig angenommen.

Meine Herren! Wir kommen nunmehr zu Nr, 10: Referat des I. Ausfchusses
betreffend den Antrag des Ausfchuffes der Rheinisch-Westfälischen Feuerwehren
auf Subventionirung aus Prouinzialmittcln. Referent ist Herr Abgeordneter Breuer.

Referent AbgeordneterBreuer: Ich beehre mich, dem hohen Landtag das Referat des
I. Ausfchusses betreffenddas Referat des Provinzial-Verwaltungsraths zu dem Antrag des Aus¬
fchussesder Rheinisch-WestfälischenFeuerwehreu auf Subventionirung aus Provinzialmitteln
hiermit zu verlesen:

„Bei Prüfung des vorbczeichneten Referats ist der I. Ausschuß den Ausführungen des
Provinzial-Verwaltungsraths vollständigbeigetretenund bittet daher den hohen Landtag:

er wolle den wiederholten Antrag des Ausschussesdes Verbandes der Rheinisch-
WestfälischenFeuerwehren auf Subventionirung aus Provinzialmitteln wiederholt
ablehnen".

Vice-Landtags-Marfchllll: Sind die Herren mit dem Antrag einverstanden?
(Zustimmung.) Der Antrag ist einstimmigangenommen.

Wir kommen zu Nr. 11: Referat des I. Ausschusses betreffend den Entwurf
eines Nachtrags zum Reglement der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät.
Referent ist der Herr AbgeordneteCourth.
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Referent Abgeordneter Courth: Meine Herren! Der Ihnen vorliegende Entwurf ist
aus dem Bedürfniß hervorgegangen,um der Conkurrenz der Privat-Gefellschaftenfolgen zu können,
längere Versicherungs-Periodenauf 5 und 10 Jahre zuzulassen wobei, wenn die Prämie im
Voraus gezahlt wird, darauf ein Rabatt bewilligt wird. Es sind dann nebenbei noch ewige
andere Bestimmungengeändert worden. Ich will mir erlauben, zunächst das Referat zu verlesen:

Referat des I. Ausschusses, betreffend den Entwurf emes Nachtrages zum Reglement der
Nhcinifchen Feuer-Societät. . , , <« ^ ... » ^. l. > <. ^

Der I Ausschußist über die Vorlage des Provmzml-Verwaltungsrathes, den bezeichneten
Entwurf betreffend, unter Zuziehung des Provinzial-Fmer-Soeietäts-Direktors Geheimen Negiernngs-
rathcs Seul in Berathung getreten. , ^ < ., ^ ,, , >^ ^ m ^-

^u Absatz 3 tz 12 des Entwurfes entstandeine Debatte darüber, ob mcht der Vestmnnung,
wonachdie Versicherungmit dem Tage, an welchemdie Versicherung bei dem Bürgermeister
eingereicht, alsdann beginnen soll, sofern dieselbe von der Direktion nach raglich über¬
haupt ür annehmbar erachtet wird, eine präzisere Fassung gegebenwerden könne, was
dem Zutreffe sowo l der Societät als der Versicherungsnehmerentsprechendürfe. Es wurden
msbewder Vorschläge gemacht, von einer Seite: die nn § 6 des Reglement «°rgesehmen
Risiken, bezüglich deren ein Uebereinkommenüber die Beitmgssatzeerforderlichist, ausdrücklich
«uszunh,nen un hierfür den Anfang der Versicherungvon diesen. Uebereinkommen abhangig zu
machen; von anderer Seite: eine Fassung zu wählen, welche den Begmn der Versicherung
außerhalb des Ermessensder Direktion stellt und demgemäßzu sagen:

insofern dieselbe nach Maßgabe des Reglements nicht zurückgewiesen werden darf".
Der ^^ erklärte hierauf, daß nach Absatz 2 des vorliegendenNachtrages

in Uebereinstimmungmit dem bestehenden Reglement ganz allgemein ,e e Versicherungzu ihrer
Gültigkeit er formellen Genehmigung der Direktion bedürfe, weshalb es ^empfehle dieu ' . , , . ,^ ,c.^ ,«s>ss>> snerbei bemerken, daß m Gemahheit 8. 5 des

»< I.«,,w «°„d. »».. «' "°,,. "'"s ° 24 >I, ^, M Nuwhm. ».I»ss.„ «i.rd,„,diefelben überhaupt verstcherungsfahignno ^n. «- ^ o , ^ > n c l
nn Aiisnä n der im § 6 bezeichneten gefährlichenRistken, w welchen eme Aufnahme nur
dann r wenn ein Ueber inünift bezüglich der Beitragssätze zu Stande komme Der
^ .1!^ .. , ^ ^.s..e bei der Verhandlung über den vorliegendenNachtrag in der

333«^° .^.^,,. «°.,„,» 'f:"«" ,», ,,,ch.»ch
1. '^""U "^ ^ ' . f«^ h^ em Vrandsthaden vor der Genehmigung des

der beantraaten Versicherungevent, der Entschädigungvorbehalten bleibe
De Au^2 der Ansicht, daß, wenn der Soeietäts-Direktor eme solche Erklärung

bei der V^and^ Plenarsitzung abgebe eine authentische Interpretation der gedachten

Bestimmung gelben sei, ^fe^^^ ^^ ^ ^ ^^ ^^^^
bei ErthTng des Versicherungsattestesauch eine Abschrift der Gebäudebeschreibunggegeben
werden önne, was eine.n mehrfach geäußerten Wunsche entsprechen wurde.

Der Soeietäts-Direktor erklätte diesen Wunsch m Erwägung ziehen zu wollen.
Der Ausschuß erachtete es als zur Ausführung gehörig, m welcher Weife das vorge¬

schriebene Versicherungsattestzu ertheilen sei, weshalb dieselbe der Mrektwn überlassen werden
solle Der Ausschuß beschloß sodann in Uebereinstimmungnnt dem Soeietäts-Direktor, die
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Streichung der hinter dem Worte Versicherungsattcst eingeklammerten beiden Worte „(Quittungsbuch,
Police)" zu beantragen.

Im Uebrigen fand der Ausschuß gegen den vorliegendenEntwurf nichts zu erinnern.
Derselbe beehrt sich daher den Antrag zu stellen:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle unter Streichung der eingeklammertenbeiden
Worte („Quittungsbuch, Police") im Absatz 4 des §, 12 den vorliegenden Nach¬
trag zu dem revidirten Reglement der RheinischenProvinzial-Feucr-Societät vom
1. September 1852 beschließen und die Allerhöchste Bestätigung dieses Nachtrages
erbitten."

Es wird nun wohl zweckmäßig sein, wenn in der Weise verfahren wird, wie im Aus¬
schuß, daß über jeden einzelnenAbsatz die Diskussion und dann die Beschlußfassungstattfindet.

Vice-Landtags- Marschall: Ich bitte den Herrn Referenten, die Fragen zu stellen.
Referent AbgeordneterCourth: §. 12 soll folgendeFassung erhalten:

„Der Eintritt in die Societät, sowie die Erhöhung der Versicherungssummekann
jederzeit erfolgen. Die Beiträge aber werden vom Anfang des Monats an berechnet,
in welchem der Eintritt oder die Erhöhung stattgefundenhat."

Dieser Satz entspricht dem bisherigen Reglement, und hat im Ausschußzu einer Dis¬
kussion keinen Anlaß gegeben.

Vice- Landtags- Marsch all: Wünscht Jemand das Wort? — Es meldet sich Niemand.
Es ist eine Abstimmungwohl nicht erforderlich. Ich erkläre diesen Absatz für genehmigt.

Referent AbgeordneterCourth: Absatz 2 lautet:
„Jede Versicherungbedarf zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der Direktion."

Auch dieser Satz entsprichtdem bestehenden Recht.
Vice-Landtags-Marfchall: Wünscht Jemand das Wort? — Es meldet sich Niemand.

Auch dieser Absatz ist genehmigt.
Referent AbgeordneterCourth: Abfatz 3:

„Die Versicherungbeginnt, sofern dieselbe von der Direktion überhaupt für annehmbar
erachtetwird, mit der Mittagsstunde desjenigenTages, an welchem der Versicherungs¬
antrag bei dem Bürgermeister eingereicht worden ist. Dieser hat auf Erfordern dem
Antragenden eine Bescheinigunghierüber auszustellen."

In diesem Absatz wird die Veränderung beantragt, daß von der Mittagsstunde desjenigen
Tages an, an welchem der Versicherungsantragbei dem Bürgermeister eingereicht worden ist, die
Versicherungbeginnen soll, sofern dieselbe von der Direktion nachträglich überhaupt für annehmbar
erachtetwird. Es ist hier eine Abweichung gegen das bestehende Recht, wonachdie Versicherung
von demjenigen Tage beginnt, an welchem der Bürgermeister den Antrag bei der Direktion
gestellt hatte. Es ist also in dieser Hinsicht einerseits eine Verbesserung für die Versicherten
eingetreten,und andererseits ist es auch für den Versichertenleichter, den Zeitpunkt zu konstatiren,
wann die Versicherungbeginnt, indem er sich eine Bescheinigungertheilen lassen kann, wann er
den Versicherungsantragbeim Bürgermeister eingereicht hat, während sonst noch darüber gestritten
werden konnte, wann der Bürgermeister den Antrag an die Direktion weiter befördert hatte.
Es ist aber, wie Sie aus der Verlesung des Referats entnommen haben, darüber eine lebhafte
Diskussiongewesen, ob nicht der Satz:

sofern dieselbe, die Versicherung, von der Direktion nachträglich überhaupt für
annehmbar erachtetwird,
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was präziser gefaßt werden könne, indem einmal hier das Ermessender Direktion entscheidend
scheine, und zum anderen Mal auch in dem Interesse der Sicherheit der Societät es angebracht
erscheine,die Risiken des §. 6 — es sind das die gefährlichenRisiken — ausdrücklich^auszu-
schließei/ in der Art, daß bezuglich dieser die Versicherung erst beginnen soll, wenn die vorgesehene
Vereinbarung über'die Beitragssätze stattgefunden hat. Es sind dies Pulvermühlen, Pulver¬
magazine, Glas- und Schmelz-Hüttenund dergleichen gefährliche Risiken. Da es nothwendigsei,
was schon im Absatz 2 des gegenwärtigen Reglementsübereinstimmendmit dem früherenvorgesehen
ist, daß der Direktion formell die Genehmigung immer vorbehalten bleibe, so wollte man im
Ausschußsich damit begnügen, wenn der Herr Feuer-Societäts-Direktor in der heutigen Sitzung
die Erklärung abgäbe, wie sie im verlesenenReferat aufgeführt ist, dahin, daß nur hinsichtlich
dieser im §. 6 bezeichneten Risiken, falls hier ein Vrandfchaden vor der Genehmigung des
Versicherung«-Antrages Seitens der Direktion eintreten sollte, der letzteren das Recht zur
Ablehnungder beantragten Versicherung eventuellder Entschädigungvorbehalten bleibe, während
es in allen übrigen Fällen selbstverständlich sei, daß die Versicherung genehmigtwerde. Abgesehen
von den Risiken des §. 6 ist also das Ermessen der Direktion ausgeschlossen, selbstredend voraus¬
gesetzt, daß es sich nicht um Risiken handelt, welche unter §. 24 Absatz 4 des Reglements fallen,
welcher also lautet:

Gebäude welche sich dem Zustand des gänzlichenVerfalls, der Unbcwohnbarkeit
nähern sind von der Versicherung sogleich auszuschließen,und bei noch nicht einge¬
tretener Versicherungist ihre Aufnahme in die Societät überhaupt solange zu versagen,
bis eine hinlänglicheReparatur den gedachten Mängeln abgeholfenhaben wird."

Es dürfte auch diese Erklärung vollständiggenügen, um diesen Absatz 3 authentischzu
interpretiren Sollte nach der Anmeldungein Brandschadenbei einem Gebäude vorkommen,das
gänzlich verfallen ist oder sich doch der Unbmuchbarteitgenähert hat, fo darf der Versicherte nicht
dadurch besser gestellt werden, daß er den Antrag schon bei dein Bürgermeister gestellt hat, sondern
dann muß es der Direktion vorbehalten bleiben, nachher die Entschädigung abzulehnen, ebenso
wie bei den Risikendes ß. 6, den gefährlichenRisiken, bei denen die Vereinbarung über einen
höheren Prämiensatz Voraussetzungist. „.< ^ ^ . ..

Vice-^and tags-Marsch all: Ich richte an den Herrn AbgeordnetenSeul die Frage,
ob ich constatiren darf, daß er diefe Versicherung hiermit abgegebenhat.

AbgeordneterSeul: Jawohl! ,. „
Vice-Lan dtags-Marsch all: Ich constatire, daß der Abgeordnete Senl diese Versicherung

abgegebenhat Wünscht sonst noch Jemand das Wort? Es meldet sich Niemand. Auch
dies würde nach den Ausschuß-Anträgengenehmigtsein. Der Herr Referenthat das Wort.

Referent AbgeordneterEourth: Alinea 4 heißt:
Ueber die Annahme der Versicherungwird von der Direktion ein Versicherungs-

attest ertheilt. Alle Versicherungen werden in der Regel und sofern nicht zwischen
dem Versichertenund der Direktion eine anderweitige Verabredung stattfindet, auf
3jährige Versicherungsperioden geschlossen und bleiben so lange bestehen, bis sie nach
den Bestimmungendes Reglements aufgehoben werden oder erlöschen."

Es ist hier gegen das frühere Reglementbloß eine redaktionelle Aenderung, ein Zusatz,
daß Versicherungenauch durch die Thatsache z. B. des Brandes hinfällig werden, daß sie
erlöschen,auch ohne daß man in diesem Falle von Aufhebung fprechen kann. Im Uebrigen
entflicht die Bestimmung dem bestehenden Recht. In dem Ausschuh wurde angeregt, wie es
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im Referate niedergelegt ist, ob es nicht angehe, den Versicherern bei Ertheilung des Versicherungs¬
attestes ein Gebäudeucrzeichniß mitzugeben in der Art, daß der Versichernngsantrag in triplo
einzureichen sei. Der Herr Societäts-Direktor erklärte, dies in Erwägung nehmen zu wollen,
und wird sich das wohl ausführen lassen. Der Ausschuß war in Uebereinstimmung mit dem
Herrn Direktor der Meinung, daß die beiden Worte, die hinter dem Wort „Versicherungsattest"
eingeklammert sind: „Quittungsbuch, Police", überflüssig seien resp, die Sache nicht ganz treffen,
indem es sich thatsächlich weder um ein Quittungsbuch, noch um eine förmliche Police handle,
und alles fchon in dem Worte „Versicherungsattest" ausgedrückt sei. Die beiden Worte seien
daher überflüssig und sollen gestrichen werden.

Landtags-Marschall: Ist der hohe Landtag auch mit diesem Antrag einverstanden? —
Es meldet sich Niemand zum Wort, ich constatire, daß der Antrag angenommen ist. Ich ersuche
den Herrn Referenten fortzufahren.

Referent Abgeordneter Eourth: ^line». 5 heißt:
„Die Versicherungtzperioden beginnen und endigen mit dem 1, Januar Mittags
12 Uhr. Bei Versicherungen, welche im Laufe des Jahres eingegangen werden, wird
die Versicherungsperiode vom nächsten 1. Januar an gerechnet."

Diese Bestimmung entspricht dein bisherigen Reglement. Alinea 6:
„Jede Aenderung bei bestehenden Versicherungen, insbesondere Erhöhungen oder
Ermäßigungen der Versicherungssumme oder der Beiträge :c. werden als neue Ver¬
sicherungen angesehen. Auch ist die Direktion befugt, Versicherungen auf 5- und
10jährige Perioden abzufchließen. Bei Vorausbezahlung der ganzen Prämie für die
5jährige Periode ist nur ein 4jährigcr, für die 10jährige Periode uur ein 8jähriger
Beitrag zu entrichten. Der Beginn und die Gültigkeit folchcr Versicherungen ist von
der Zahlung der Prämie abhängig; die letztere erfolgt nach Anordnung der Direktion
entweder an die Königliche Steuertaffe des Wohuorts der Versicherten oder direkt
an die Kasse der Societät. Der freiwillige Austritt aus der Societät ist nur mit
dem Ablaufe der Versicherungsperiode und nur nach Erfüllung der zur Sicherung der
Gläubiger gestellten Bedingungen zulässig."

In diesem Absatz liegt der Kern der Aenderungen, daß eben Versicherungen auf 5 refp.
10 Jahre abgeschlossen werden dürfen, wo, wenn die Prämie vorausbezahlt wird, für eine
5jährige Periode nur ein 4jähriger, für die 10jährige Periode nur ein 8jähriger Beitrag
entrichtet werden mutz. Es foll dann der Beginn und die Gültigkeit solcher Verträge erst mit
der Zahlung der Prämie erfolge». Dies entspricht der Erwägung, daß man diese Vortheile nur
dann gewähren kann, wenn man auch gleich in Besitz des Geldes kommt, und daß überhaupt die
Direktion diese Risiken, welche gewöhnlich von größerer Bedeutung sind, sich erst gehörig über¬
legen muß, weshalb es sich nicht empfiehlt, deren Beginn von dem bloßen Antrage abhängig
zu machen.

Vice-Landtllgs-Marschllll: Es erhebt sich hiergegen kein Widerspruch, ich kann
annehmen, daß der Antrag genehmigt ist. Ich bitte fortzufahren.

Referent Abgeordneter Eourth: Absatz 7 entspricht dem bestehenden Recht:
„Wer aus der Societät ausscheiden will, muß die Versicherung unter genauer
Bezeichnung der zu löschenden Gebäude spätestens drei Monate vor Ablauf der
Versicherungsperiode schriftlich und portofrei bei der Direktion kündigen. Bestehen zu
der Versicherung im Kataster der Societät eingetragene hypothekarische Anmeldungen,
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so ist dein Austrittögesucheentweder der Nachweis,der Tilgung dieser Hypotheken
oder die Zustimmung der Hypothekargläubigerzum Austritt beizufügen. Die Richtig¬
keit der Unterschriftender Abmeldenden und der Hypothekargläubigermuß von einem
öffentlichen Beamten bescheinigt sein."

Hier ist blos der letzte Satz neu: „Die Richtigkeit der Unterschriften«." Es ist das
im Interesse des geregelten Geschäftsverkehrs und der Sicherung desselbenwohl erforderlich.

Vice-Landtags-Marschall: Es meldet sich Niemand zum Wort, ich konstatiere die
Annahme des Absatzes. Herr Referent, darf ich bitten fortzufahren.

Referent AbgeordneterCourth: Alinea 8:
„Nach dem oben bezeichnetenKündigungstermineeingehende, unvollständigeoder nicht
vorschriftsmäßig belegte Austrittsanmeldungeu gelten als nicht angebracht und sind
wirkungslos."

Dies entsprichtder Sache, ^liusa, 9:
„Ermäßigungen der Versicherungssummen sind jederzeitzulässig, die Ermähignng der
Beiträge tritt jedoch erst mit dem Beginn des folgendenJahres ein."

Dies entsprichtdem bestehenden Rechte. ^.linsa 10:
„Die vorstehenden Bestimmungen finden sämmtlich auf alle bei Erlaß derselben
bestehenden Versicherungen Anwendung."

Es ist das ein nothwendigerSatz, damit auch die bestehenden Versicherungen von diesen
Bestimmungengetroffenweiden.

Vice-Landtags-Marschall: Es meldet sich Niemand zum Wort; ich konstatire die
Zustimmung zu diesen Alineas und erkläre sie für angenommen. Ich bitte den Herrn Referenten
fortzufahren.

Referent AbgeordneterCourth: Es kommt noch ein Zusatz zu §. 60:
„In den Fällen, in welchen während einer mehrjährigen Versicherungsperiode(§. 12)
die Versicherun/ aufgehoben wird oder erlischt, findet eine Rückvergütung nur nach
Abzug der vollen für die abgelaufenen Jahre einfchlichlichdes Vrandjahres zu
berechnenden gewöhnlichen Prämien statt."

Es bezieht sich das auf die Versicherungen auf längere Perioden, wobei Rabatt gewährt
wird; es sollen, wenn eine solche Versicherungwährend der mehrjährigen Versicherungsperiode
aufgehobenwird'oder erlifcht, die vollen gewöhnlichen Prämien für die abgelaufenenJahre ein¬
schließliebdes Brandjahres abgezogen werden.

Vice-Lllndtags-Marschllll: Es meldet »ich auch hier Niemand zum Wort; ich darf
«nstlltircn, daß auch dieser Absatz angenommenist.

Referent AbgeordneterCourth: Es kommt der letzte Zusatz zu §. 72 in der Weise:
,Von Beiträgen, welcheohne Vermittlung der Steuerkassendirekt an die Societäts¬

kasse gezahlt werden (§ 12 al. ?), erhalten die Steuerempfänger keine Vergütung."
Die Steuerempfanger haben keine Mühewaltung damit; es würde unbillig sein, daß sie

davon etwas beziehen. ^
Vice-Landtags-Marschall: Da sich Niemand zum Wort meldet, constatire ich die

Annahme dieses Zusatzes. - Das Wort hat der Herr AbgeordneteSeul.
AbgeordneterSeul: Der Nachtrag, wie er soeben beschlossenworden ist, bedarf nuu-

Mehr noch der Allerhöchsten Genehmigung,und, um diese herbeizuführen,werden Verhandlungen
mit der Staatsregierung nothwendigfein. Nach den früheren Erfahrungen sind hin uud wieder
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Amöstelluugcngemacht worden, die nachher Abänderungen des Nachtrags nothwendig gewacht
haben, Da solche Abänderungen streng gcnowwen mir von dem Landtage genehmigt werden
konneu, so ist es wünschenswert!),daß der Landtag die Vefugnih, über etwa geforderte Abände¬
rungen zu befinden, auf den Verwaltuugsrath überträgt, und ich möchte deshalb den Antrag
stellen, daß der Verwaltuugsrath ermächtigtwird, etwaige Abänderungen, welche von der Staats-
regierung verlangt werden, seinerseits zu genehmigen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheitnoch ein Wort hinzufügen. Meine Herren! Die Feuer-
Societät ist durch Allerhöchste»Erlaß vom 5. Januar 188ss gegründet worden, sie begeht also
am 5. des nächsten Monats den Tag ihrer 50jährigen Wirksamkeit. Ich habe aus Anlaß dessen
eine Geschichte der Entwickelungder Feuer-Societät in dieseu 50 Jahren zusammengestellt und
eine Uebersicht über die jetzige Lage der Societät hinzugefügtund werde mir erlauben, ein Druck-
Exemplar dieser kleiueu Schrift den Herren demnächst übergeben zu lassen.

Wie die Herren daraus ersehenwerden, ist die Societät aus kleinen Anfängen und nach
Ueberwindungvieler Schwierigkeitenund mancher Mühen erst zu dem großen Prouinzial-Institut
geworden, das es heute ist. Sie werden weiter daraus ersehen,daß die Ucbcrwinduugdieser
Schwierigkeiten hauptsächlich das Werk der Theilnahme, des Verständnisses und der Mit¬
wirkung der frühereu Provinzial-Landtage gewesen ist. Um diese Theilnahme und diese Mit¬
wirkung des Provinzilll-Landtagcs möchte die Feuer-Societät auch sür die Folge bitten; sie möchte
bitten, daß der Provinzial-Lcmdtag auch für die Folge ihren Bestrebungenfreundlichzur Seite
steht. Auch heute, meiue Herreu, ist die Societät, umriugt von vielen Gegnern und Feinden,
auf ihre eigene Kraft angewiesen; diese eigene Kraft kann sie aber nur schöpfen aus dem Ver¬
trauen und dem Interesse der Bevölkerung der Provinz einerseits und aus dem Schutzeund der
Mitwirkung der Vertreter der Provinz auf der andern Seite, Wenn auch durch die provinzielle
Selbstverwaltung dem Landtage andere große und wichtige Aufgabe» übertragen worden sind,
uud dadurch naturgemäß das Interesse für die Societät in den Hintergrund getreten ist, so wird
es doch nothwendig sein, wenn die Societät den an sie gestellten Anforderungen weiter ent-
fprechen und ihre gemeinnützigeWirksamkeit in der Provinz mit gleichemErfolge wie bisher
fortfetzenfoll, daß die Hülfe und Mitwirkung und das Interesse des hohen Landtages ihr gewahrt
bleibt. Darum möchte ich beim Abfchluh der 50jährigen Wirksamkeitder Feuer-Societät hier¬
durch bitten. (Bravo!)

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Sie haben den Antrag des Herrn
AbgeordnetenSeul gehört; wünscht Jemand hierzu das Wort? — Der Herr Refereut hat das Wort.

Referent AbgeordneterLourth: Mir scheint es zweifelhaft, ob der Landtag materiell
seine Vefuguissesoweit deuolvircn kann auf den Provmzial-Venualtungsrath, daß dieser beliebige
Aenderungenzugestehe. Es wäre etwas anderes, wenn es sich nur um redaktionelleAenderungen
handelte oder aber, wenn ein bestimmter Punkt von dem Herrn Societäts-Direktor bezeichnet
würde, welcher für den Fall, daß er Anstand finden sollte, in anderer Fassung anzunehmenoder
ganz fallen zu lassen wäre, wie es häufig gefchicht, weun ein neues Statut von einer Aktien-
Gefellfchaftbefchlossenwird, daß der Aufsichtsrath ein solches Mandat bekommt; aber allgemein
zu sagen, daß, wenn die Staatsrcgieruug materielle Aenderungenverlangt, diese allgemeingiltig
von dein Provinzial-Verwaltungsrath vorgenommenwerden können, das halte ich für bedenklich.

Vice-Landtags-Marfchall: Das Wort hat Herr Abgeordneter Seul,
AbgeorducterSeul: Ich habe keinen bestimmten Punkt im Auge, denn ich bin nicht

nnterricbtet, ob nnd welche Bedenkendieser Nachtrag erregen tonnte; soweit ich unterrichtet bin.



291

hat er leine Bedeuten, Ich habe auch nur an redaktumelle Aenderu.MNgedacht wett rch der
Ansicht bin, daß das materielle Recht, das dieser von dem Landtagebefchlosfene Nachtraggeschaffen
hat, nicht iusei ig nachher ohne Beschlußdes Landtags geäudert werdeu kamr, Aw früheren

wird mir darin beistunmen, sind solche Nachtrage w.e erholt

mit kleineu Anstanden, meist redaktioneller Natur, zurückgekommenund es wurde deren Erledig
erleichtern, wenn dem Prooinzial-Verwaltuugsrathedie vou nur angeregte Ermachttgungertheüt wnrde

^ice-Landtags-Marschall: Der Irrthum wird wohl dadurch entstandensem, daß
es sich zuerst'so anHorte, als ob überhaupt Aenderungen im S°cietäts-Negle,nent von dem
Provinzi l-Verwaltungsrath einseitig sollten vorgenommen werden ko.men Gegen deu Autrag,
wie er jetzt von de,n Herrn Direktor Senl naher erklärt worden rst, erhebt sich kern Widerspruch;
ich erkläre diesen Antrag auch für augenommen, m».«.«. .,, 7 m..«fck.. ss..

Wir kommen zu Punkt 12 der Tagesordnung. Referat des I. Ausschusses
betreffs d Ausgabe-Etat der Nheiuischen Provinzial-Zülfskasse pro
188 "'(Nr, 2 dl! Drucksachen). Referent ist Zerr Abgeordneter von Evnern, Der
Herr AbgeordneteDietze hat vielleicht die Freundlichkett, Herrn von Eynern zu vertreten

" " , « ^ Meine Zerren, der Ausgabe-Etat, um deu es sich handelt, „Aus-

^°^'3^«," wd.r ..:,,,.. d.« AU«,«.« «',...«, N°«,„b.r

^°°"'"^ «°'3" « e.«« ..,.d w.» «"«r..,.d>...» .s. .... «,.«..d »»,. ,..„«

"- '"'::?"^7 r^«73":" '»w,..r««°.,,
, ..... ««?7ch:«7».r«.Ä- " w,h^....... d««° d.»o A»»,« ..n..ch»,,d,„.

N°!°.°... »g.°ld«.« »°.. ,^"«., 'M.li»>«.!»,.l!».,d-!°r die »«.chchr. 188«?

"r^2..3>>^ «,^ ......... ...«.»> «»'«1"."»' ^«"" ""' "' "'"
wenduna der Kreisreute Ich werde nur erlauben, das Referat zu verlesen.
Wendung d ^esr M. I ^treffend Spezial-Etat für die Verwenduugdes Zinsgewinnes
des Rheinisch Miorationsfonds für die Jahre 1886/87 und 1887/88,

^ ^ rw^Etat! aus einer Position in Einnahme und Ausgabe von,25 000 M.
bestehend, hat gegen den Etat der früheren Periode eme Aenderung dahm gehend erfahren, daß

37"



2!» 2

in Folge Erhöhung des Stammkapitals des Meliorationsfonds von 741500 auf 2 000 000 M,
durch die Zuweifung von 1 258 500 M. aus der angesammeltenKreisrente der Zinsgewinn statt
mit 15 561 M. 10 Pf. des früheren Etats mit 25 000 M. in den diesjährigenEtat eingestelltist.

Die Berechnungmit 2 ^2 °/o des Stammkapitals ist mit Rücksicht darauf, daß die Darlehn
die drei ersten Jahre zinsfrei gewahrt werden, die Anlagezeit selbst nicht mit Sicherheit bestimmt
werden kann, nur eine annähernde, bei der voraussichtlichaber ein Ausfall nicht zu befürchten ist.

Die Verausgabung erfolgt nach den Bestimmungendes ß. 10 des Gesetzesvom 8. Juli 1875,
betreffend Ausführung der §§. 5 und 6 des Gesetzes vom 30. April 1873 wegen der Dotation der
Provinzial- und Kreisverbäudeauf Beschluß des Provinzicil-Verwaltungsrathszu Meliorationszwecken.

Der I, Ausschußbeehrt sich nach erfolgterBerathung den Etat zu unveränderter Annahme
zu empfehlen."

Vice-Laudtags-Marfchall: Es meldet sich Niemand zum Wort, ich erkläre den Etat
für angenommen.

Meine Herren! Wir kommen zu Nr. 14: Referat des combiuirten II. und III.
Ausschusses über die Svezial-Etats der Provinzial-Taubstummenanstalten zu
Brühl, Kempen, Ncuwied und Trier, sowie des Spezial-Etats über die Zuschüsse
aus Provinzialmitteln, resp, aus der Wilhelm-Augusta-Stiftung an die Anstalten
zu Aachen, Köln, Elberfeld, Essen und Trier und über den Unterstützungsfonds
für entlassene Taubstumme. Referent ist der Herr AbgeordneteHerrmann.

Referent Abgeordneter Herrmann: Das Referat des combinirten II. und III. Ausfchusses
lautet folgendermaßen:

„In der Sitzung des II. und III. Ausschusses vom I. Dezember wurden die vorstehend
genannten Etats in Einnahme und Ausgabe einer Besprechung unterzogen. Es fand sich gegen
keine Position etwas zu erinnern, und der Ausschuß kaun unter Anerkennungder sehr befriedigen¬
den Verhältnisse nur die unveränderte Annahme der Etats vorschlagen.

Da indessen die Uebernahmeder städtischen Taubstummenschulezu Essen in die provinzial-
ständischeVerwaltung in einem besonderen Referate III. 46 vorgeschlagenwird, welches die
Zustimmung des Ausschusses gefunden hat, dessen Annahme durch den hohen Provinzial-Landtag
eine Veränderung des betreffendenEtats mit sich führen müßte, fo geht der Antrag des II. und
III. Ausfchusses dahin:

Der hohe Landtag wolle den Etats seine Genehmignng ertheilen, und zugleich den
Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, die durch Uebernahme der städtischen Tanb-
stummenschule in Essen nothwendig werdenden Veränderungen vorzunehmen."

Der hohe Landtag hat bereits in einer seiner letzten Sitzungen seine Zustimmung
zur Uebernahmeertheilt, es wird mithin der Annahme des ganzen Antrags nichts entgegenstehen.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Sie haben das Referat des Herrn
Abgeordneten Herrmann gehört, welches er Namens des II. und III. Ausfchusseserstattet hat.
— Es meldet sich Niemand zum Wort. — Es ist ein Antrag auf en dloo Annahme gestellt. —
Ich erkläre die Etats für en bloo angenommen.

Wir kommen zu Nr. 15: Referat des combinirten II. und III. Ausschusses
zu dem Spezial-Etat über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von
Epileptikern pro 1886/88. Referent ist der Herr AbgeordneteBürsgens.

Referent AbgeordneterBürsgens: Das Referat des combinirten II. und III. Aus¬
fchusses zu dem Cpczial-Etnt über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von Epilep-
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«kern lautet: Der combinirte II. und III, Ausschuß hat bei Berathung des Spezial-Etats über,
die Unterbringung von Epileptikern nichts zu erinnern gefunden und empfiehlt dem hohen Landtage
die unveränderte Annahme des Etats, ^ ^ ^ 5, , . .

Vice-Landtags-Marschall: Meldet sich Jemand zum Wort? - Ich constatne, dah
dies nicht der Fall ist und erkläre den Etat für genehmigt.

Meine Herren' Wir kommen zu Nr. 16: Referat des combinrrten II. und III
Ausschusses, betreffend die Vergrößerung der Tobabtheilung in der Provinzial'
Irrenanstalt zu Merzig. Referent ist der Herr Abgeordnete Kaesen

Referent Abgeordneter Kaefen: Das Referat, betreffend tue Vergrößerung der Tob¬
abtheilung in der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig lautet:

Der combinirte II. und III. Ausschuß schließt sich dem Antrage des Provmzml-
Verwaltungsrathes an, zufolge dessen hoher Landtag beschließenwolle, zur Vermehrung der Tobzellen
m der Anstalt u Merzig einen Beitrag von rot. 30 000 M. zu bewilligen und zu gestatten daß
dieser Betrag aus dem Erlöse des Verkaufs der Anstalt Siegburg entnommen werde, und, empfiehlt
diefen Antrag dein hohen Landtage zur Annahme." . , , „, ..«.<.., ,. ...

An diesen Antrag der in dem Referat des Provmzml-Verwaltungsraths enthalten ist,
schließen sich ferner Anträge des Provinzial-Verwaltungsraths an, die nicht im Referat enthalten
sind, Es heißt also ferner: ^ ^ m - > ?«, ^ .«.«

Ferner erklärt sich derselbe Ausschuh mit dem Antrage des Provmzml-Verwaltungsraths,
zufolge dessen bei eintretende», Naumbedürfniß für die Unterbringung der Kranken IV Klasse
die III. Klasse diesem Bedürfniß sprechend aufgehoben werden soll, gleichfalls einverstanden und
empfiehlt auch diesen Antrag dem hohen Landtag zur Annahme;

endlich erklärt sich der Ausschuß mit dem ferneren Antrage des Provmzml-Verwaltlmgs-
raths, welcher versuchsweise eine billigere Beköstigung der als Pfleglinge untergebrachten Kranken
IV. Klasse in der Anstalt zu Merzig bezweckt, einverstanden und empfiehlt auch diesen Antrag
dem hohen Landtag zur Annahme." .. ^ ^ --r - c. . «« ^ .

Vice-Landtags-Marschall: Sie haben die Antrage des Ausschusses geHort. Meldet
sich Jemand zum Wort? - Ich constatire, daß dies nicht der Fall ist Ich darf also wohl
sämmtliche Anträge des Ausschusses für angenommen erklären I« constatire die Anna m.

Meine Herren' Wir kommen zu Nr. 1?: Referat des V. Ausschusses, betreffend
den Spezial-Etat der Provinzial-Straßenverwaltung mit den zugehörigen Unter¬
Etats pro 1886/88. Referent ist der Herr Abgeordnete Nadermacher.

(Der Landtags-Marfchall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtaas-Marschall- Der Herr Abgeordnete Radermacher hat das Wort.
Referent Abgeordneter Radermacher: Das Referat den

Spezial-Etat der Provi.izial-Straßenban-VerwaltiiNg mit de,i Unter-Etats . d <, ä für die Zeit
vom 1. April 1836 bis 31. März 188? und vom 1. April 18 d? bis 31 März 1888 lautet:

Der vorgelegte Etat, mit den 4 Unter-Etats, wurde emer eingehenden Prüfung und
Berathung unterzogen, bei welcher die sämmtlichen Positionen, der Einnahme und Ausgabe als
zutreffend befunden wurden.

Der V. Ausfchuß beehrt sich daher zu beantragen:
Der hohe Landtag wolle den von dem Verwaltungsrathe vorgelegten

I Spezial-Etat der Provinzial-Straßenverwaltung abschließend in
' Einnahme und Ausgabe mit.............4 623000 M,
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2. Unter-Etat a. für die Verwaltung und Unterhaltung der Prouinzial-
strahen abschließend in Einnahme und Ausgabe mit ...... 4267000 M,

3. Unter-Etat b. für die Verwendung des Fonds zu Provinzialstraßen-
Neu- und Umbauten fowie zur Zahlung von Ehaussee-Neubau-Prämien
für Kunststratzenabschließend in Einnahme und Ausgabe mit . . 210 000 „

4. Unter-Etat o. für die Verwendung des Fonds zur Unterstützungdes
Kreis- und Kommunal-Wegebaues abschließend in Einnahme und
Ausgabe mit .................. 252 000 „

5. Unter-Etat ä. über die Nebenfondsder Straßenverwaltung abschließend
in Einnahme und Ausgabe mit ............ 30 400 „

feine Zustimmung ertheilen."
Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über diesen Antrag des Ausschusses,

der die en dloo Annahme des ganzenStraßen-Etats mit den vorhin genannten einzelnenZahlen
vorschlägt. Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion. Wenn kein Wider¬
spruch erfolgt — ich constatire, daß kein Widerspruch erfolgt —, erkläre ich den ganzen Etat
für en. dloo angenommen.

Wir fahren in unferer Tagesordnung fort und kommen zu Nr. 18: Referat des
V. Ausschusses, betreffend Uebernahme der Kommunalstraße von Steele nach
Gelfenkirchen auf den Provinzial-Straßenfonds. Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr von Gerde.

Referent AbgeordneterFreiherr von Eerde: Diefes Referat handelt über das Referat
des Provinzial-Verwaltungswths betreffenddie Uebernahme der Kommunalstraßevon Steele nach
Gelsenkirchen auf den Provinzialfonds. Ich setze voraus, daß die Herren das Referat des Pro-
vinzial-Verwaltungsrathes genau durchgelefenhaben und sonach über die Sache informirt sind.
Der Ausschuhhat dasselbe in allen Punkten geprüft, als zutreffendund maßgebendanerkannt
und beantragt derselbe:

„Hoher Landtag wolle die Uebernahmeder Kommunalstraßevon Steele nach Gelfen¬
kirchen bis zur Provinzgrenze nach vollständig provinzialstraßenmäßigemAusbau
genehmigen, jedoch mit der Maßgabe, daß die von der Stadtgemcinde Steele zu
Gas- und bezw. Wasserleitungsanlagen benutzte Strecke von der Uebernahme aus¬
geschlossenbleibt, und mit dem ferneren Vorbehalt, daß die Strecke von der Provinz¬
grenze bis zur Stadt Gelfenkirchen gleichfallsvollständig chausscemäßig ausgebaut und
deren Unterhaltung sicher gestellt wird."

Also es soll die Strecke der Straße nicht übernommen werden, an welcher Gasanlagcn
sich befinden. Die Unterhaltung derselbensoll die Stadt Steele besorgen.

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusseszur Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort; ich schließedie Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum folgenden Gegenstand Nr. 19: Referat des V. Ausschusses,

betreffend den Antrag der Gemeinde Werden auf Verminderung der Steinbahn¬
breite der im Ausbau begriffenen Provinzialstraße von Kuvferdrch nach Hefel.
Referent ist der Herr AbgeordneteBrockhoff.
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c« ^l>«?l- kleine Zerren! Es handelt sich hier um eine Weg-
Referent AbgeordneterVrockh f. ^ ''^^ ^ ^^ ^.^ ^^^^

'trecke der Straße von Werden nach »' D« ^tt he ^ , g , ^ ^^^

3^^'r^eite^^^^ un. es steht

der Verkehr sich heben sollte w S «^ ^ ^^ ^^ ^ ^,^,^
Sache reiflich erwogenund ist 3"« ^ W"V g ^^ ^
Verwaltungsrathsvollständig anzuschließen«nd einpnemi ^)
°»„,,,ch,,«, «« <r Ih,.e„ m Nr, N'd«^»3^° 7«,,.«« «'s«. «. «».<»«. d.«

r^^^t:'^? w!«« .°r M. ..... >M, 2« «... d>«„ ««.m, „..ch.
dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist Referat des I, Ausschusses,
Wir kommen zum letzten ^^ Referent follte der Herr

betreffend Verwendung de ^rundst uer^e«u g s ^^ ^
AbgeordneteFreiherr von Eynatten sem. An semer ^ieue ^ u ^

'" ^^c^wgs-Marschall Freiherr von Solemacher: Das Referat des I. Ausschusses

betreffend^rwend^g des Grnn^^ ^ ,^,^, ,„ Provinz sür die
„Der I. Ausfchuhhat ^" °M' °" ^ . „ Verwendung des Grundsteuer-

Jahre 1882/84 resp 1883/85auW^ z«
DeckungsfondsEinsichtge«««""'' «' " ^^ Grundsteuer-Deckungsfondsausgelegt sind,"

'"" 3^^^^^^^. ^ ist ^Mittheilung, folglich haben

wir keinen Veschwß '"/^ ^^^^^ ^.^^ ^ ^ ^
Meme Herren! Ich würd ^ "" ^„^^en. Wir haben um 4 Uhr die Sitzung

am Mittwoch um '/«? Uhr wieder h« ^°" ^ ^ ^ ^^ ^,^ ^,^,^,^^
des Eentral-Gewerbe-Veremsin de Tonhall ,a^ ^,,^.^^ Diner; wir können erst
wie er in Ordnung zu brmgm na^ von der Tonhalle hierher,
wieder spät Nachmittags hier sem. Es ch au ^ ^ ^s^menkommen. Ich würde eine
Es wird daher richtig em, wenn w« um ^ 1,^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^ ^ auf-
zumlich große Tagesordnung ansetzen ^v ^^ ^ ^ , ^ ^ ^^^ ^^^
halten sollte, so würden «n trotz em um /« ^^ ^^ ^ ^ ^,^ ^^^

auf den folgenden^g "ew^ Am Donnerstag werdenwir um 1« Uhr
sttzung zu weit m die Nacht y"Mi ^ ^^^ ^^.^^^ ^
zusammentretenund am Donnerstag,^ u ^^ ^ ^^ ^ ^^.^^ ^^.
Ich würde die Zerren V°rscheudende Aus chu st ^,^ ^^^ ^ ^ ^^
Ausschüsse zu erledigen, damit wn dann ymiereinu, ,
Landtags-Marschall hat das Wort Solemacher-Antweiler: Ich möchte mir

Viee-Lmidtags-M^ ° ^, ^ ^n keine Sitzung fein kaun, wir
gestatten, Ew. Dur^aucht z unterb^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ .^ ^ ^^
also nur uoch am M"w°ch A^sch^ ^ ^^.^^ ^,„ ^^^^^ ^.^.^
m eiuer Sitzung nicht alles '^eMt w'r ^ Ausschußsachen zi. erledigen,um li Uhr anfangen konnte, um von iu
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Landtags-Marsch all- Es ist mir recht. Dann würden wir nm Donnerstag, wenn
es Ihnen recht ist, durcharbeiten; wenn sich daher die Herren einrichtenwollten, etwas später zu
essen. Sind die Herren damit einverstanden?(Zustimmung.)

Am Freitag hätten wir zwei Sitzungen, Morgens und Abends, so daß wir fertig werden.
Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Ich werde dafür sorgen, daß wir am Mittwoch Abend nach der

Abendsitzung hier zusammenbleiben können.
Landtags-Marschall: Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 8'/4 Uhr.)

Sechste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf am Mittwach den 9. Dezember 1885.

(Beginn: 6'/- Uhr Abends.)

Tages-Ovdnung:
1. Sämmtliche Rechnungs - Dechargen. (Nr. 4, 11, 16, 21, 22, 24, 25, 33, 34, 35,

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 und 109 der Vorlagen des
Provinzilll-Verwaltungsraths.)

2. Referat des I. Ausschusses,betreffend die Verwendung der sogenannten Kreisrente
beziehentlich der angesammelten Beständeder letztem. (Nr. 13 und 13», der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterFreiherr Felix von Lo8.
3. Referat des I. Ausschusses,betreffend den Antrag auf Erwirkung des Privilegiums

zur Ausgabe von Nheinprovinz-Anleihescheinen.(Nr. 23 der Drucksachen.)
Referent: Abgeordneter Croon.

4. Referat des I. Ausschusses,betreffend den Svezial - Etat über die Verwendung des
Zinsgewinnes der Rheinischen Provinzial - Hülfskasse (Ständefonds) pro 1886/88.
(Nr. 27 der Druckfachen.)

Referent: Abgeordnetervon Grand-Ny.
5. Referat des combinirtcn II. und III. Ausschusses, betreffenddie Spezial-Etats für die

RheinischenProvinzial-Irrenanstalten zu Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg und
Merzig pro 1886/88. (Nr. 41 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Conze.
6. Referat des combinirtcn II. und III. Ausfchusses, betreffend den Etat über die

Unterstützung milder Stiftungen, Nettungs-, Idioten- und anderer Wohlthätigkeits-
Anstalten pro 1886/88. (Nr. 42 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterConze.
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7. Referat des IV. Ausschusses,betreffenddie Ausdehnung der Entschädigungresp, der
Zwangsversicherunggegen Viehseuchen und die Einrichtung einer provinzialständifchen
Versicherungoder Rückversicherung.(Nr. 73 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordnetervon Monschaw.
8 Referat des IV. Ausschusses, betreffend die definitive Organisation der Winterschulen

des landwirthschaftlichen Vereins für Rheinvreutzen. (Nr. 82 der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterCaspers.

9 Referat des I Ausschusses über den Antrag der landwirthschaftlichen Bank zu Trier
' auf Bewilligung einer Beihülfe von 100,000 M. (Nr. 83 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterLimbourg.
10 Referat des I. Ausschusses, betreffend den Antrag der Königlichen Regierung zu

Aachen auf Bewilligung von Beihülfen zur Ausführung der beabsichtigtenRoer-
regulirung. (Nr. 84 der Drucksachen.)

Referent- AbgeordneterGraf von und zu Hoensbroech.
11 Referat des IV Ausschusses, betreffeud Mittheiluug eines Ministerial-Erlasses,betreffend

den in Folge Beschlusses des 29. Rheinischen Provinzial-Landtags an die Königliche
Staatsregierung gestellten Antrag auf Herbeiführung gesetzgeberischer Maßnahmen
behufs Verhütung der Verschleuderung vou Fäkalstoffen. (L. M. Nr. 97.)

Referent: AbgeordneterSchwitz.

Landtags-Ma rfchall: Meine Herren! Die Sitzuug ist eröffnet. Wir beginnen
'"it Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

^st gegen die Fassung des Protokolls etwas zu erinnern? - Ich constatire, daß dies
nicht der Fall ist und erkläre das Protokoll für genehmigt. Ich ersuche den Herrn Abgeordneten
Nadermacherdas Protokoll der heutigen Sitzung zu führen.

Zunächst habe ich Ihnen folgendeEingänge nlitzutheüen.
Meine Herren' Vom Vorstände des KünstlervereinsMalkasten ist eme Emladung an

die Mitglieder des Provinzial-Landtagesergangen, während der Dauer des Landtags im Vereins¬
lokal ansprechen zu wollen, damit die Herren Sie dort begrüßen können; sie hoffen, daß von
dieser Einladung Gebrauch gemacht werden wird. . ^ ^ ,^ ^ ^, ^ ^ ^

Dann liegt nur eine Petition aus der Gemeinde Hohlweidevor: Petition der durch den
Gemeinderath von Merheim vertretenen Ortschaft Flittard um Bewilligung einer Beihülfe zur
Anlage eines Schutzdammes. Die Petition beginnt mit den Worten: „Der Provinzial-Ver-
waltungsrath hat aus den ihm zur Zeit für die Ueberschwemmtender Rheinpromnz zur Verfüg
stehenden Geldern der durch die Wassernothbesondershart betroffenenOrtschaft Flittard behufs
Anlage eines Dammes zum Schutze des Ortes und der angrenzendenFeldfluren eine Beihülfe
von 30 000 M zum Gefchenkgemacht." Meine Herren, ich glaube die Herren haben sich m
der Adresse geirrt Es ist nicht der Provinzial-Verwaltungsrath,,sondern das Provinzial-Komite
für die Ueberschwemmungen gewesen, welches aus den Geldmitteln, die damals aus allen Ländern,
auch aus Amerika in so reichem Maße geflossen sind, die Summe von 30 000 M. bewilligt hat.
Die Petenten führen nun aus, daß sie dieses Schutzdammesbedürfen, daß aber fclbst nach dem
MindesthöhenAnschlagedes Herrn Ober-Deichinspektors Gravenstein dieser Deich mindestens
55 300 M. kosten wird, daß sie aber bei der sehr hohen Belastung für Kommunalzwecke von

38
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210°/« der Klassen- und Einkummensteuer und 180°/» der Grund- und Gebäudesteuer, überhaupt
nach ihren Verhältnissen und bei einer Schuldenlast von 100 ONO M. unmöglich den noch fehlenden
Restbetrag aufbringen können. Sie bitten den Provinzial-Landtag, er möge die Restsumnie mit
25 000 M. ihnen bewilligen. Der Herr Abgeordnete Graf von Fürstenberg-Stammheim hat
diese Petiton zn der seinigen gemacht. Ich frage, ob diese Petition unterstützt wird. (Geschieht.)

Dieselbe wird unterstützt und geht an den I. Ausschuß. Der Herr Abgeordnete Graf
von Fürstenberg-Stammheim wird auf seinen Wunsch für diese Angelegenheit dem I, Ausschusse
zugetheilt.

Sodann liegt mir ein Schreiben aus Vohwintel vom Pfarrer Sengelmann Namens des
Kirchenvorstandes der evangelischen Gemeinde zu Vohwinkel vor. Das Schreiben lautet also:
„Wie wir nachträglich erfahren haben, follen die Unterstützungen von Seiten des hohen Provinzial-
Landtages nur auf die Unterhaltung bestehender Baudenkmäler sich erstrecken. Wenn dem so
sein sollte und darum gar keine Aussicht auf Unterstützung für Vohwinkel vorhanden wäre, dann
ziehen wir unseren Antrag zurück und verbleiben eines hohen Provinzial-Landtags gehorsamste «."
Die Petenten ziehen also ihren Antrag zurück. Ich gebe das Schriftstück zu den Akten des
I. Ausschusses; es würde damit der Antrag, der dem I. Ausschuß in dieser Beziehung vorliegt,
erledigt sein.

Sodann liegen mir 2 Anträge von Mitgliedern des Hauses vor. Der erstere ist
unterschrieben von Herrn von Grand-Nn und lautet:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Prouinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,
5000 M. Ä tond psräu zur Hebung und Förderung der gewerblichen Thätigkeit
in der Eifel aus bereiten Mitteln zu verwenden, denselben zugleich beauftragen,
bei der Königlichen Staatsregierung die Gewährnng einer gleichen Summe aus
Staatsmitteln zu demfelben Zweck zu erbitten."

Meine Herren! Ich frage, ob dieser Antrag unterstützt wird. (Geschieht.)
Der Antrag wird ausreichend unterstützt und geht an den I. Ausschuß.
Ein zweiter Antrag, meine Herren, ist von den: Herrn Abgeordneten Eourth gestellt

und lautet:

„Der Laudtag wolle beschließen, in den Ausgabe-Etat der Rheinischen Provinzial-
Feuer-Societät einen Betrag von jährlich 2000 M. als Gabe des 31. Provinzial-
Landtags bei Gelegenheit des 50 jährigen Bestehens der Societät mit der Bestimmung
einzustellen, daß dieser Betrag von dein Direktor der Societät zu Gunsten der
Beamten derselben verwendet werde."

Der Antrag ist von mehreren Herren unterzeichnet, so daß er bereits genügend unterstützt
ist; er geht an den I. Ausschuß. Der Herr Abgeordnete Freiherr Eugen von Los hat das Wort.

Abg-eordncter Freiherr Eugen von Lou: Im 1. Ausschusse wurde schon heute Vor¬
mittag von dem Herrn Abgeordneten Eourth dieser Wunsch zum Ausdruck gebracht, ich habe ihn
aber so verstanden, daß er für die Hinterbliebenen der Beamten der Feuer-Societät einen Fonds
errichtet haben wollte.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Eourth hat das Wort.
Abgeordneter Eourth: Ich bin von dem Herrn Vorredner mißverstanden worden, ich

wollte einen Dispositionsfonds für den Direktor der Societät fchaffen.
Landtags-Marfchall: Meine Herren! Das würde nachher im I. Ausschuh zum

Austrag kommen.
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Rechnungs-Dechargen, der ,mr h «^eg Referenten, welche bei den

'am'Mchm Dechargirungen^^ ^ '^^.^ ^ ,^,^ ,„ ^ „^

^3d^ch^^^^^
32:' ^ ::s?2 ewel2 ^n .untte zu'erw.nen sei. so bitte ich die

Herren ^erenten der betrest^^ ^„ für den Provinzial-

Landtag,^^mZa^^ch und die pronwzials^ .entral-.erwaltungsbeh.de

'" '^^^ .e3^^^ u" den Preisfonds pro

^^'^r^^n7 Pr°mnzial^eu^^^^ pro .«2 und

pro 1883^ Neferent ^3°°"^ Schl^^ ^^^ ^^ ^^^^ ^^. ^^..^^ ^,^
Dechargrrung der ^echmmg ' .. h,ga„g 1882/83 mit Rechnungüber den Stände-

Hulfskasse pro 1882/83 und pro 1883/84. ^«mg ^
wds und den ReferentAbgeordneterSchlick.

DechargnungderNechnungubrde. ^^^^^,„,f,„^ ^^ 1883/84. Referent
Dechargirung der Rechnung uoer

AbgeordneterFreiherr von derLeyen ^,,,„nnstalts-Amortifations- und Verzinsungsfonds
Dechargirung der Rechnungüber oen ^

'" ^^auf^rg" ^^^^^^ p" 1882/83 und 1883/84. Referent

Abgeordnet^^^^ der Rechnung über die Staats-Rebenfonds pro 1882/83 und

1883/84. Referent derfelbeH^ geordnet. ^ ^ ^^ Zwangserziehungverwahr-
Antrag auf Dechargrnmg de '.echM ^ ^ ^^

loster Kinder pro 1882/83 und ^^ des Landarmenhaufeszu Trier pro 1881/82
Antrag auf Dechargmmg der .'leclMmg

"nd 1882/83. Neferent AbgeordneterBepM P,„inzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler
Antrag auf Dechargirung der .»ttainnng ^

pro 1882/83. Referent der Provinzial-Hebamn.en-Lehranstaltzu Köln
Antrag auf Decharguung der ^«h'"'"ge ^^ ^ '

pro 1881/82 und 1882,83. ^e^rent M^^ ^,^ ^,d
Antrag «uf Dechargrrunĝ er R^ ^^^^

^ '"^a7m!f Del^ '" Provinzial-Windenanftalt zu Di.ren

'" ^r^D^ " "^nach .o
1882/83. Referent AbgeordneterBonmger. gg.
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Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn pro
1882/83 und 1883/84. Referent derselbe Herr Abgeordnete.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Düren pro
1881/82 und 1882/83. Referent derselbe Herr Abgeordnete,

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg
pro 1881/82 und 1882/83. Referent derselbe Herr Abgeordnete.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zn Vierzig pro
1881/82 und 1882/83. Referent derselbe Herr Abgeordnete.

Antrag auf Dechargirung der Rechnung der ehemaligen Irrenanstalt zu Siegburg pro
1882/83. Derselbe Herr Referent.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den allgemeinen Nedürfnihfouds der
Irrenanstalten pro 1882/83 und 1883/84. Referent Abgeordneter Weidt.

Antrag auf Dechargirung der Baurcchnung über den Neubau einer Buchbinderei nnd.
Weberei in der Prouinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler. Derselbe Herr Referent.

Antrag auf Dechargirung der Baurechnung über den Neubau einer Taubstummenanstalt
zu Trier. Referent Abgeordneter Weidt.

Antrag auf Dechargirung der Naurechnung über die Fertigstellung der Provinzial-Irren¬
anstalt zu Bonn. Referent Freiherr von Dalwigk.

Antrag auf Dechargirung der Baurechnung über die Vergrößerung der Provinzial-
Hebammen-Lehranstalt zu Köln. Referent Graf Franz von Spee.

Antrag auf Dechargirung der Baurechnung über den Neubau der Auffeherwohmmgen
in der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Bramveiler. Referent derselbe Herr Abgeordnete.

Antrag auf Dechargirung der Vaurechnung über den Erweiterungsbau der Provinzial-
Blindenanstlllt zu Düren. Referent Freiherr von Vöfelager.

Antrag auf Dechargirung der Rechnung über den Fonds für die Ausstellung der Pro-
vinzial-Institnte in: Jahre 1880. Referent derfelbe Herr Abgeordnete.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf
pro 1882/83 und 1883/84. Referent Abgeordneter Kattwinkel.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Viehentschädigungsfonds pro 1882/83
und 1883/84. Referent Abgeordneter Fischer,

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den Fonds für Kunst und Wissenschaft
pro 1882/83 und 1883/84. Referent Abgeordneter Frings.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den Fonds zur Unterstützung niederer
landwirthschaftlicher Schulen, sowie sonstiger landwirthschaftlicher Zwecke pro 1882/83 und 1883/84.
Referent Abgeordneter Hoffstadt.

Dechargirung der Geld- nnd Baurechnungen der Provinzial-Straßcnverwaltung pro
1880 und 1881/82. Freiherr von Fürstenberg-Gimborn.

Dechargirung der Rechnungen über den Fonds zur Chaussee-Neu- und Umbauten pro
1882/83 und 1883/84. Referent derselbe Herr Abgeordnete.

Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung des Kreis- uud Kommunal-
Wegebaues pro 1882/83. Referent Abgeordneter Vuchholz.

Dechargirung der Rechnungen über den Fonds zur Zahlung von Chauffce-Neuban-Prämien
für Kunststraßen pro 1882/83 uud 1883/84. Referent Abgeordneter Buchholz.

Dechargirung der Rechnungen über den Sammelfonds zu Zwecken der Straßenverwaltung
pro 1882/83 und 1883/84. Referent Abgeordneter von Groote.
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Dechargirnng der Rechnungen über den Reservefonds für außerordentlicheBedürfnisse
der Straßenverwaltung pro 1882/83 und 1883/84. Referent derselbe Herr Abgeordnete.

Dechargirung der Rechnungen über den Nebenfonds der Straßenverwaltung zur Unter¬
stützung der Wittwen von Strahenauffehern und Wärtern pro 1882/83 und 1883/84. Derselbe
Herr Referent.

Ich frage, ob ich die Decharge für sännntliche Rechnungen aussprecheukann. — Es
erfolgt kein Widerspruch,ich erkläre die Decharge für ertheilt.

Wir kommen nunmehr zum 2. Punkt unserer Tagesordnuug: Referat des I. Aus¬
schusses, betreffend die Verwendung der fog. .Kreisrente, beziehentlich der ange¬
sammelten Bestände der letzteren. Referent ist der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Lo«.

Referent Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«: Meine Herren! Gestatten Sie mir
ein kurzes Wort, ehe ich Ihnen das Referat, betreffenddie Verwendung der sog. Krcisrente bezw.
der angesammeltenBestände der letzteren, vorlese. Das Referat des Prouinzinl-Verwaltnngsraths
mit den von demselbengestellten Anträgen hat im Ausschußzu einer eingehenden Debatte geführt,
in der Ansichten verschiedener Art, auch solche gegen die Anträge des Provinzial-Verwaltungsraths,
ausgesprochenund verschiedeneAnträge gestellt wurden, endlich aber hat eine Einiguug aller
entgegenstehenden Ansichten auf dem Boden der Anträge wie Sie sie in dem Referate finden,
und der beigefügtenMotiuirung stattgefunden. Meine Herren, ich mochte Sie bitten, dies im
Auge zu behalten, wenn ich Ihnen jetzt das Referat vorlese. Wie gesagt, in den Anträgen, wie
ich sie Ihnen in dem Referat vorlesen werde, mit der beigefügtenMotivirung sind all die ver¬
schiedenen Ansichten, die zur Geltuug gekommenwaren, untergebracht worden, nnd das Referat
hat im Ausfchuß eiustimmigeAnnahme gefunden. (5s lautet:

„Referat des I. Ausschusses,betreffenddie Verwendung der sog. Kreisrente beziehentlich
der angesammeltenBestände der letzteren.

Der I. Ausschuß trat in eingehende Berathuug über das Referat des Provinzial-
Vcrwaltungsrathes, betreffenddie Verwendung der fog. Kreisrente beziehentlich der angesammelten
Bestände der letzteren, sowie über den am Schluß des Referates abgedrucktenAntrag des
Provinzial-Verwaltungsrathes.

Der I. Ausfchuß war einstimmigder Ansicht, daß eine Verwendung der Rente und der
Bestände nothwendig, jedenfalls zweckmäßig erscheine,und daß es sich mir dämm fragen könne,
nach welchem Modus diese Verwendung stattzufinden habe. Bei Berathung über die 1. Ver-
wcndungs-Position: Verstärkung des Stammfonds der Provinzial-Hülfskasseum den Betrag von
1126 399 M. 53 Pf., führte der Referent aus, daß es einestheils richtiger uud anderntheils
auch der in dem Referate ausgedrückte»Intention entsprechendwäre, wenn bei dieser Dotirung
des Stammfonds der Hülfskasse scharf hervorgehobenwürde, daß diefe deshalb beschlossen sei,
um unter Anderem gerade die Landkreisegünstiger zu stellen und diesen insbesonderedie Möglich¬
keit zu gewähren, zur Bestreitung der durch die Einführung der neuen Kreisordnung erwachfenden
KostenDarlehne bei der Hülfskafseaufzunehmenzu erleichtertenBedingungen; diefe Erleichterung
müsse je nach der finanziellenLage des jedesmaligenKreises und der von ihm zn bestreitenden
Kosten soweit gehen können,daß eine Zinsfreiheit nnd eine geringe Amortisation eintrete. Aus
diesen Motiven beantragte er den Zusatz:

„dem Stammfonds der Provinzial-Hülfskasse,damit diese in den Stand gesetzt werde,
unter Anderem den Landkreisenzn der bevorstehenden Einführung der neuen Kreis¬
ordnung die betreffenden Beihülfenzu gewähren,eine Summe von 1126 399 M. 53 Pf."
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Die Abstimmungüber diesen Antrag wurde vertagt bis zum Beschluß der Berathung
behufs Vereinigung mit der Abstimmungüber den Punkt 3.

In Betreff der 2. Verwendungs-Position beantragte Herr Freiherr von Solemacher an
Stelle der Schlußworte:

„die erleichtertenBedingungen der gewöhnlichen Meliorations-Darlehne (3°/o Zinsen
und 2°/o Amortisation) eintreten zu lassen",

zu setzen:
„erleichterteBedingungen (2°/n Zinsen und 2°/» Amortisation) eintreten zu lassen."

Der Antragsteller ging von der Erwägung aus, daß die Ermäßigung an sich gerecht¬
fertigt sei, aber auch mit dem jetzigen Zinsfuß der angeführten Darlehne übereinstimme.

Hinsichtlichder 3. Verwendungsposition wurde ein Antrag von Seiten der Herren
AbgeordnetenLimbourg und Rautenstrauch eingereicht, welcher folgendermaßenlautete:

„In Erwägung, daß die Verhandlungen der bisherigen Landtage die Kreife der
Provinz zu der Ueberzeugunghaben führen müssen, daß ihnen bei Einführung der
Krcisordnung der ganze Kreisfonds, wie er angesammeltworden ist, unverkürzt zu
Gute komme; in fernerer Erwägung, daß eine Anzahl von Kreisen in dieser durch
die bestimmtestenErklärungen auf den Landtagen begründeten Meinung Ausgaben
gemachthat, deren Deckungaus dem Kreisfonds erwartet wird, oder andere Kreise
zu machen haben — es ist somit eine Forderung der Gerechtigkeit und Billigkeit, der
Lage der Kreise in irgend einer Form nunmehr gerecht zu werden — beantragen die
Unterzeichneten: „der Ausschuß wolle beschließen, die Vorlage des Provinzial-Ver-
waltungsraths I 13 und I 13^, der Drucksachen dahin abzuändern, daß von den zur
Tilgung der Bauschuld der Irrenanstalten entnommenen2 590 086 M. 67 Pf. eine
Million der Provinzial-Hülfskafsemit der Bestimmung überwiesenwerde, daß letztere
gehalten sei, den Kreisen zinsfreie Darlehne auf die Dauer von mindestens20 Jahren
zu gewähren."

Diesem Antrage, welchem sich mehrere Abgeordnete anschlössen,gegenüberwurde aus¬
geführt, daß der durch diesen Antrag bezweckte Erfolg auch durch den von Loö'schen Antrag
erreichtwerde, und die Differenz nur darin bestehe, daß bei Annahme des von Loö'schen Antrages
der Ausfall von Zinfen der zu gebendenDarlehne dem Ständefonds eintretenden Falles zur Last
falle, indem sich um diesen Ausfall der von der Provinzial-Hülfskafsean den Ständefonds abzu¬
führende Betrag kürze, während bei Annahme des Gegenantrages dieser Ausfall in Folge der
geringerenKürzung der Irrenanstaltsbaufchuld um eine Million zu Lasten der Umlage stehen würde;
es sei auch nicht angezeigt, alle Kreise gleichmäßigzu behandeln, und richtiger, dem Provinzial-
Verwllltungsrath aä noo die Bestimmung der erleichtertenBedingungen zu überlassen. Seitens
des Herrn Abgeordneten Wolters wurde die Unzulänglichkeitder den Landkreisen zugedachten
Nenefizienhervorgehobenund, sei es eine direkte Zuweisungan die Landkreise,sei es eine größere
Sicherheit für die Benefizienin der Zukunft verlangt.

Sodann wurde noch ein Zufatz zu dem von Loö'schen Antrage dahin in Vorschlag gebracht:
„durch Bewilligung von Darlehen unter möglichst günstigen Bedingungen bis zur
Höhe von insgesammt 2 Millionen."

Die Abstimmungergab die Annahme des von Loö'schen Antrages mit diesem Zusatz mit
großer Majorität, die Annahme der 2. Verwendungspositionmit der erwähnten Abänderung ein¬
stimmig und die Annahmeder 3. Verwendungspositionmit dein zusätzlichenAntrage des Provinzial-
Verwaltungsraths mit derselbenMajorität wie aä 1.
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Demgemäß beehrt sich der I. Ausschuß zu beantragen:
„Hoher Landtag wolle aus den angesammelten Bestanden der in Gemätzheit des
ß. 26 des Gesetzes, betreffend die Ausführung der 8§. 5 und 6 des Gesetzes vom
30. April 1873 wegen der Dotation der Provinzial- und Kreisverbände an den
Prouinzialverband der Rheinprovinz gezahlten Rente von 333 411 M. jährlich, sowie
dem überwiesenen Kapitalbestand nebst Zinsen

1. dem Stammfonds der Provinzial-Hülfskasse eine Summe vou 1126 399 M.
53 Pf. mit der Maßgabe überweisen, u. A. den Landkreisen zu der bevor¬
stehenden Einführung der neuen Kreisordnung die betreffenden Beihülfen durch
Bewilligung von Darlehen unter möglichst günstigen Bedingungen bis zur
Gesammthöhe von 2 000 000 Mark zu gewähren;

2. dem Meliorationsfonds für die Nheinvrovinz eine Summe von 1258 500 M.
per 1. April 1886 überweisen und dabei bestimmen, daß die in den Kreisen
Kreuznach, Daun, Berncastel, Trier-Land, Nitburg und Prüin gegebenen
Nothstandsdarlehen im Gesammtbetrage von 393 700 M. dem Meliorationsfonds
in Anrechnung auf die obige Summe von 1258 500 M. als Forderungen
übertragen werden follen — fodann ferner den Provinzial-Verwaltungsrath
ermächtigen, auf Antrag der betreffenden Kreise hinsichtlich der Verzinsung und
Rückzahlung dieser Darlehen erleichterte Bedingungen (2 °/<, Zinsen und 2 "/u
Amortisation) eintreten zu lassen;

3. den Rest des angesammelten Bestandes mit 2 590 086 M. 67 Pf. zur Tilgung
der für den Bau und die Einrichtung der 5 neuen Irrenanstalten ausgegebenen
Rheinprovinz-Obligationen in der Weise verwenden, daß zunächst die Schuld
bei der Provinzial-Hülfskasse für eingelöste nicht zur Eonvertirung angemeldete
Obligationen mit 526 233 M. 28 Pf. getilgt, fodann die im Besitze der
Provinzial-Hülfskasse befindlichen für die Irrenanstaltsbauteu ausgegebenen
Nheinprovinz-Obligationen mit 1427 800 M. vernichtet und endlich der Rest
des obigen Bestandes, sowie die nach Maßgabe des Haupt-Etats in den Etats-
jahren 1887/88 zu tilgende Summe zu verstärkter Amortisation der vorbefagten
Nheinprovinz-Obligationen verwendet werde."

Sodann wird beantragt:
„Hoher Landtag wolle die Ausübung des ihm auf Grund des §. 4 der durch die
Allerhöchste» Erlasse vom 19. April 1869 und 24. März 1873 genehmigten Regulative
zustehenden Rechtes zur verstärkten Tilgung der ausgegebenen Rheinvrovinz-Obligationeu
I. und II. Emission auf den Provinzial-Verwaltungsrath übertragen und letztereu
ermächtigen, den Tilgungsfonds der in Rede stehenden Obligationen-Anleihen nach
Maßgabe der vorhandenen Mittel zu verstärken und den Zeitpunkt der verstärkten
Tilgung sowie die Modalitäten der letzteren innerhalb der Bestimmungen der bezogenen
Regulative festzusetzen."

Der letzte, neue Zusatz betrifft das Referat I. I3a.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich eröffne über diese Anträge zunächst die

Generaldiskussion. Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Der Konsequenz wegen muß ich erklären, daß meine Bedenken,

wie ich sie im Ausschuh ausgesprochen habe, geschwunden sind. (Bravo!)
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Landtags-Marfchall: Wenn sonst Niemand das Wort verlangt, schließe ich die
General-Diskussion. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung,

Abgeordneter von Eunern: Es würde auffällig erscheinen, meine Herren, daß diese
wichtige Angelegenheit im Plenum des Prouinzial-Landtages eine Diskussion nicht hervorruft.
Weil nun aber hier alles stenogravhirt wird, während die Verhandlungen im Ausfchuß nicht
stenograuhirt worden sind, möchte ich zur Geschäftsordnung erkläre», gewiß mit Ihrer Zustimmung,
daß dieser Gegenstand in den früheren Verhandlungen uud auch jetzt wieder in der Ausfchuß-
berathnng so gründlich behandelt worden ist, daß eine weitere Klärung der Ansichten hier im
Plenum des Provinzial-Landtages nicht mehr erforderlich erscheint und aus diesem Grunde diese
wichtige Angelegenheit ohne weitere Diskussion nach den Vorschlägen des Ausschusses zur
Annahme gelangt,

Landtags -Marsch all: Nachdem die General-Diskussion geschlossenist, werden wir zu
den einzelnen Anträgen übergehen. Sollen die einzelnen Anträge noch einmal verlesen werden?
(Stimmen: Nein!)

Wünschen Sie en bloo-Annahme der Anträge? (Zustimmung,)
Ohne Diskussion? (Zustimmung.)
Da Niemand sich zum Worte meldet, schließe ich auch die Diskussion über die einzelneu

Anträge und stelle die sämmtlichen Anträge zur «n Kloe-Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die
dagegen sind, sich zu erheben, (Es erhebt sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmig angenommen. Meine Herren! Ich möchte auch meinerseits
eunstatircn, daß diese einstimmige Annahme nur ein Zeichen dafür fein kann, in welch gründlicher
Weife die Sache von allen Seiten vorbereitet worden ist, sowohl von den Beamten und dem
Prouinzilll-Nerwnltuugsrath, wie in den Vorbesprechungen im Ausschusse, und ich freue mich fehr,
daß gerade in einer solch wichtigen Materie — ich darf das hier wohl als Ihr Vorsitzender
aussprechen — eine folche Einstimmigkeit herrscht.

Wir gehen weiter zum Referat des I. Ausfchuffes, betreffend den Antrag
auf Erwirkung des Privilegiums zur Ausgabe von Nheinprovinz-Anleihe-
fch einen. Referent ist der Herr Abgeordnete Croon.

Referent Abgeordneter Croon: Unter Nr. 23 H.. der Drucksachen finden Sie ein Referat
des Prouinzial-Nerwaltungsraths. Diefes Referat ist in dem ersten Ausschuß vou dem Herrn
Landesrath Küster so eingehend erörtert worden, daß ich mich wohl auf die Verlefung des
Referats befchränken kann. Das Referat lautet wie folgt:

„Der I. Ausfchuß hat in feiner Sitzung vom 4, Dezember das Referat I 23 ^ der
Drucksacheu des Provinzial-Verwaltungsraths einer eingehenden Prüfnng unterworfen. Auf
Grund der in diesem Referate aufgestellten Berechnungen und unter Berücksichtigung der größeren
Anforderungen, welche bei dein erweiterten und stets noch zunehmenden Wirkungskreis der Prouinzial-
Hülfskaffe an dieselbe gestellt werden, ist der I. Ausschuß zu der Ueberzeugung gelangt, daß die
bereits früher beantragte 10 Millionen-Emission 3 V2 prozcntiger Obligationen nicht für ausreichend
zu erachten ist.

Der I. Ausschuß schließt sich deshalb dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths:
daß der hohe Provinzial-Landtag unter Genehmigung der bisher gethanenen Schritte den
Prouinzial-Verwaltungsrath ermächtige, wenn er es für nöthig erachte, das Privileg zn
einer Emission bis zu 20 Millionen Rheinvrovinz-Anleihscheine auf einmal oder in ver-
fchiedenen Emissionennachzufuchenund die Verzinsung und sonstigen Modalitäten festzusetzen,

in jeder Beziehung au und beehrt sich, denselben dem hohen Landlag zur Annahme zn empfehlen.
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Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag eröffne ich die Discussion. Der Herr
Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Die jetzige Vorlage und die in früheren
Zeiten gepflogenen Verhandlungen über die Ausgabe von Anleihescheinenhaben mich zu der
Erwägung der Frage geführt, ob es nicht zweckmäßig sei, hier auch des Reservefondsder Hülfskasse
zu gedenken. In dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths vom 18. April 1879, betreffend
die Verstärkung des Betriebsfonds der Prouinzial-Hülfskassewar ausdrücklich in Aussicht genommen,
daß von den ausgegebenenAnleihescheinen, „von diesen drei Millionen," wie es dort heißt, „eine
Million dem Reservefondszu überweisensei, der Rest aber dazu dienen sollte, den vermehrten
Ansprüchender Gemeindenzu genügen." (S, 193 der Verhandlungen.) Meine Herren! Damals
im Jahre 1879 betrüge» die Ausstände etwa 8 Millionen Mark. Es hat sich nun, soweit ich
dies habe eruiren können, der Reservefonds auf 483 534 20 M. gestellt, die Ausstände betragen
aber jetzt 16 Millionen Mark, es würde also, wenn man nach mähigen kaufmännischen Grund¬
sätzen 6—10 "/„ rechnet, der Reservefonds ungefähr auf 1 Million zu bringen fein. Ich habe
geglaubt,diesen Gedanken hier anregen zu sollen und auch zugleich demselben bestimmtemAusdruck zu
geben durch den Antrag, den Prouinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, den Reservefonds auf
eine Million zu erhöhen, fei es aus den Mitteln, die er felbst aus der Hülfskasse hat, sei es
aus dem Ertrag von Anleihescheinen, die ausgegebenwerden. Ich glaube, daß dies eine Vorsichts¬
maßregel ist, die durchaus geboten erscheint. Der Antrag hat folgendenWortlaut:

„den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, ferner aus bereiten Mitteln oder
aus dem Erlös der auszugebendenAnleihescheine den Reservefonds der Provinzial-
Hülfskasseauf eine Million zu erhöhen."

Landtags-Marschllll: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Der

Reservefonds der Provinzial-Hülfskasseist nicht ein Fonds, der abgesondertverwaltet wird, es ist
nicht etwa ein Fonds, der zinstragend in irgend einer Weise unter dein Namen „Reservefonds"
angelegt ist, sondern der Reservefondsist einfach werbendesKapital; der Haupt-Reservefondsder
Hülfskasse ist die Rheinprovinz selbst mit ihrem Credit. Außerdem erlaube ich mir Ihnen hierbei
zu bemerken, daß die 5 Millionen4°/°ige Anleihescheine, die sogenannte 4. Einission, deren Ausgabe
vor einigen Jahren beschlossenworden ist, noch ganz intakt in dem Tresor der Hülfskasseliegen.
Ich glaube, hiermit ist ein solcher Reservefonds geschaffen, der weit über das hinausgeht, was
der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry in seinen kühnsten Erwartungen anzustrebenscheint.

Landtags-Marschllll: Herr Abgeordnetervon Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Ich beziehe mich für meine Auffassung

der Nothwendigkeiteines entsprechenden Reservefondsauf das Statut der RheinischenProvinzial-
Hülfskasse selber. Es ist darin im §. 19 bestimmt:

„Zur Deckung etwaiger Verluste wird ein Reservefonds gebildet. In den
Reservefonds fließt zunächst das in Gemäßheit des Beschlusses des 26. Provinzial-
Landtags der Provinzial-Hülfskasse zur Bildung eines Reservefonds überwiesen
Viertel des Zinsgewinnes, sowie der an Werthpapieren erzielte Coursgewinn."

Diefe letztere Bestimmung wird ja nach dem nächsten Referate geändert werden.
„Ueber die weitere Dotirung des Reservefonds aus den jährlichen Überschüssen
beschließtder Provinzml-Landtag, welche»!auch die Beschlußfassungüber die Ver¬
wendung des Zinsgewiunes zu gemeinnützigen Zwecken im Interesse des Provinzial-
verbandes zusteht."

39
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Es wird also hier der Reservefonds ausdrücklich und besonders erwähnt, es ist daher
der Reservefonds etwas für sich Bestehendes. Ich sehe nicht ein, was dagegen anzuführen ist,
dah man den' Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigt, diesen Fonds auch wirklich auf eine Million
zu bringen, entsprechend den betreffendenDarlehen, entsprechendauch dem allgemeinenkaufmän¬
nischen Grundsatze. Daß man daran dachte, den Reservefonds entsprechendzu erhöhen, das geht
für mich uus den früheren Verhandlungen, wie ich bereits angeführt habe, ganz deutlichhervor.
Ich sehe also nicht das Bedenken, das dagegen besteht, diese Ermächtigung dem Prouinzial-
Verwaltungsrath zu gewähren; ich sehe aber wohl den Vortheil darin, daß es ihm möglich sein
wird, den Verhältnissen entsprechenddiesen Reservefonds zu erhöhen. Den» muh ich entschieden
widersprechen, daß ein Reservefondsnicht nöthig sei, weil die Provinz gewissermaßendie Garantie
biete; weil diese Anschauungsoeben ausgesprochenist, sehe ich mich grade veranlaßt auf eine den
jetzigen Verhältnissender Hülfskasseentfprechende Normirung des Nefervefonds zu dringen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube, daß das ein Bedenkenist, das im
Lauf der Zeit ziemlich hinfällig geworden ist. Der Reservefondswar für die früheren Bestimmungen
unserer Hülfskasse allerdings nöthig, nachdem aber das Statut der Hülfskasse erweitert worden
ist, nachdemganz andere Zwecke in dem Nahmen der Hülfskasseaufgenommenworden sind, steht
eben, wie Herr von Solemacher Ihnen schon gesagt hat, die ganze Provinz mit ihrem Credit
hinter dieser Provinzial-Hülfskasse. Wir haben einmal im Kasten die intakten 5 Millionen liegen,
welche wir nicht auszugeben beabsichtigen,welchewir jederzeit in schwierigen Zeiten lombardiren
oder verkaufen können, denn es kommt dann bei eventueller Kündigung der Depositen nur darauf
an, die Hülfskafse auf dem Laufenden zu erhalten. Außerdem sind wir so vorsichtig in den
Verpflichtungen, die eingegangenwerden, daß in denfelben gar keine Gefahr für die Hülfskasse
liegt, und drittens haben wir, wenn es auf den Credit der Provinz ankommt, zunächst den
Provinzialfonds mit 2 Millionen dahinter stehen. Meine Herren! Ich weiß nicht, aus welchen
Geldern wir noch etwas hernehmen sollen. Die Ermächtigung, welche Sie dem Provinzial-
Verwaltungsrath geben, scheint mir eigentlich zu einer Verpflichtungzu werden. Wenn Sie ihm
die Ermächtigung geben, so weiß ich nicht, wie derselbe von ihr nach dem jetzigen Statut, nach
den jetzigen Zweckender Provinzial-Hülfskasse, die kein Geld erwerbendes, sondern ein hülfe¬
leistendesInstitut werden soll und endlich bei dem Mangel an Mitteln Gebrauch machen kann
und soll. — Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.

AbgeordneterKaesen: Ich habe recht wohl verstanden, was Herr von Grand-Rv will:
er glaubt, daß der Reservefonds,wie er heut besteht, im Verhältniß zu den Darlehnssorderungen,
die bewilligt worden sind, zu niedrig sei, und er wünscht, daß derselbe successive vermehrt werde.
Unter Reservefonds versteht man im Allgemeinen Beträge, die man keinem Menschen schuldig
ist; wie man aber 5 Millionen Obligationen, die man selbst unterschriebenhat, einen Reservefonds
nennen kann, das geht über meine Begriffe — diefen Ausdruck habe ich dafür nie gehört —
denn fchließlich müssen die 5 Millionen, wenn sie ausgegebenwerden, eingelüstwerden, während
das, was aus dem Reservefondsbezahlt wird, nicht wieder eingelöst zu werden braucht, weil es
asfervirtes Geld ist.

Landtllgs-Marschall: Das ist eine Bemerkung auf das, was ich gefügt habe. Ich
darf deshalb zunächst darauf erwidern, daß der Herr Abgeordnete Kaefen mit uns im Kuratorium
den Beschlußgefaßt hat, daß wir die Sachlage so ansehen können. Ich weiß nicht, warum
er jetzt uns entgegentritt. — Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
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Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Was Herr «°n Grand-Ry eben gesagt hat,
ist nach meiner Ansicht unzweifelhaft richtig, nämlich dah die Hülfskasse im Laufe der Zeit zu
e nem vollständig genügenden Spezial-Nefervefondsgelangen muß, sonne daß nur ,ede Gelegenheit

n en n3 uns? vorhandenes Vermögen zu ver.nehren, welches dann als zweite Reserve
gilt N« ab n wr bereits, meine Herren, wie Sie wissen durch den vorigen Beschuh das
Stamm ital der Hülfskasseauf 3 Millionen vermehrt, und «auch "ber °s ^ herrge
Stammka ital in Höhe von etwa 2 Millionen durch Ausleihung
bleiben immer doch die betreffendenObligationen als Kapital m unserer Kasse legen und bilden
wen Th7l des S ammionds Dieser Stammfonds wird alfo in Zukunft zunächst als Vermögen,
ann mch a s Ne ewefonds dienen, er ist das überschüssige Kapital welches wir außer dem

der jedes Jahr durch den ihm zngeführten The l des Zmsgewmnes wachst,
besitzen ^ nach dem Wunsche des Herrn von Grand-Ry bereits jetzt dafür Vorsorge
gewffen, w? sich jedes Jahr vermehren. Ich bin aber allerdings
auch seuer Ansicht daß wir gut thun, jede Gelegenheit zu benutzen, um diese Vergrößerung
""^ denn die Organisation der Hülfskasse und die Geschäfte, we che

Ausdehnung gewonnen, daß ich allerdings glaube, wir müssen

auf d^ Ve t^ma d st Reservefonds im Laufe der nächsten Zeit mehr und mehr Bedacht
ne m n Ä ruße halb en Antrag, wie ihn Herr von Grand-Ry gestellthat als einen
aW^richtwe umm^ als er nichts weiter sagt, als: wir bevollmächtigenden Provmzml-

Ve waltu^ soweit die Geschäftsverhältnissees erlauben, zur Vergrößerung des
N ew« W nn gesagt worden ist, daß die Provinzial-Hülfskassedie Sicherheit
3 ^ Pro^ Mer ^ habe, und deshalb keines großen Reservefonds bedürfe, fo ist
aewisi d ese Sicherheit so vollständigund ausreichendwie möglich,aber, meme Herren, der Zweck

Ne vefonds st w für augenblickliche Ansfälle bei der Hand zu sein, damit nicht bei
°f rt die Provinz mit ihrer Steuerkraft eintreten muh Es ist em

Vor Reftrv^ der wirkliche Reservefonds durch den Stammfonds gebildet wird und
die letzte Sicherheit das Vermögen und die Steuerkraft der Provinz ist

Landtaas-Marfchall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Ich stnnme dem Antrage des Herrn von

az^n^N,' nMtändia bei Es ist absolut nothwendig, daß die Provmzml-Hulfskasse emen

^n Ne ^3 echält, gerade zur Deckung der Ausfälle. Reserve ist dasjenige Kapital,
a n zm Überwindung um Verluste aufbewahrt, also Reserve ist hier Das emge,

was e P ovinz mit der Provinzial-Hülfskasseerworben und nicht ausgegebenhat Will man
Reservefondserhöhen, so bleibt kein anderes Mittel, als die Darlehen, die von

w Pvw»l-Hü an den Ständefonds u. f. w. gegeben werden, zu streichen oder Steuern
umml am Sm st ist die Bildung einer Reserve nicht möglich. Das Letztere wird auch Herr
v n 3 nd-Ry nicht vorhaben, also muh man den Verwaltungsrath bitten, allmählichaus den
Ueber^chWn den Reservefondsbis zu der Höhe zu verstärken, daß 8 bis 10°/° erreicht werden.
Dann allein stehen wir sicher. Der Reservefondsist da, um unvorhergefehene Ausgaben zu decken.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Es ist ja ganz richtig, daß die ganze

Provinz mit ihrer Steuerkraft hinter der Provinzial-Hülfskassesteht, aber es ist ebenso richtig,
daß diese Provinzial-Hülfskasse als selbstständiges Institut sich einen Reservefondsschaffen muß,
der ihr die Deckung für mögliche Ausfalle schafft, da diese Deckung unmöglichdurch Provinzial-
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Umlage geschehen könnte. Es würde eigenthümlich sein, wenn wir sagten: Die Provinzial-
Hülfskafse hat Verluste gehabt, zur Deckung dieser Verluste muh die Provinz neue Umlagen
machen. Ich stehe also dem Antrage des Herrn von Grand-Ry sympathischgegenüber und glaube
mit ihm, daß die Provinzial-Hülfskafse ins Äuge fassen muß, ihren Reservefondszu vergrößern,
nur glaube ich, daß er in einem bestimmten, mit Zahlen begründeten Antrage vorläufig zu weit
geht. Bei dem Umfang der Geschäfte der Provinzial-Hülfskafse in ihrer jetzigen Organisation
und den ihr neu zugewiesenen Zwecken erscheintes mir sehr schwierig, schon jetzt diesen Reserve¬
fonds auf eine bestimmteHöhe zu fixiren und einen Beschlußdarüber zu fassen. Dazu wäre ein
eingehendes Referat des Provinzial-Verwaltungsraths abzuwarten. Ich „lochte nur deshalb
erlauben, den Antrag zu stellen, daß der Provinzial-Landtag den Provinzial-Verwaltungsrath
auffordere, ins Auge zu fassen, wie und in welcher Höhe ein Reservefonds der Provinzial-
Hülfskafse für die Folge zu bilden ist, und daß wir mit diesem Antrage dem Provinzial-
Verwaltungsrath die Directive geben, darüber dem Provinzial-Landtag in der nächsten Sitzung
Bericht zu erstatten.

La ndtags-Mar schall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarfchallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Der

Herr Abgeordnete von Grand-Nn hat erstens gesagt, es müsse ein Reservefondsda fein, und
zweitens hat er ausgeführt, wie der Reservefondsgebildet werden kann. Dabei hat er angegeben,
daß man einen Theil der Anleihe zurückhalten folle. Daraufhin habe ich ihm erwidert, was
das Zurückhalteneines Theils der Anleihe betreffe, fo lägen noch 5 Millionen intact da, fo baß
momentane Verlegenheitennicht entstehenkönnten. Der Herr AbgeordneteKaesen hat mit seinen
Ausführungen offene Thüren eingestoßen, denn daß das Geld, was man schuldig ist, kein Reserve¬
fonds ist, hat jeder von uns gewußt. (Unruhe.)

Wenn wir nun also einen Reservefonds schaffen wollen und uns aufgegebenwird, dies
ins Auge zu fassen, so kann ich nur erwidern, daß der Provinzial-Verwaltungsrath, das Cura-
torium und die Direktion der Hülfskasse diesen Punkt längst ins Auge gefaßt haben, nnd gerade
das Resultat dieses Ins-Augefassens ist die diesmalige Vorlage. Bisher, meine Herren, ist alles,
was die Hülfskasse verdient hat, vertheilt worden: drei Viertel davon stehen zur freien Ver¬
fügung unter dein Namen Ständefonds, ein Viertel wird dem Reservefondsüberwiesen; für die
Zukunft foll dieses Verfahren grade umgekehrt feiu: man hat das Stammkapital von 1 800 000 M.
auf o Millionen M. erhöht, dieses Stammkapital wird in Zukunft dem Ständefonds fix ver¬
zinst, wie überhaupt jede Schuld, die, die Hülfskassehat, und alles, was verdient wird, stießt in
Zukunft zum Reservefonds. Mehr, meine Herren, können Sie nicht verlangen, als daß eben
abfolut alles, was in Zukunft von der Hülfskafse verdient wird, in den Reservefonds fließt.
Alfo meine Herren, wenn Sie nicht im Wege der Umlage Geld schaffen wollen, wenn Sie nicht
andere Gelder zinsfrei uns geben wollen, fo können Sie keinen bessern Reservefondsschaffen, als
er bereits von Seiten des Curatoriums ins Auge gefaßt ist.

Landtags-Marschall: Ich bitte den Herrn Antragsteller, den Antrag einzureichen.
Das Wort zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnetevon Grand-Ny.

Abgeordneter von Grand-Nn: Ich habe in meinem Antrage die Worte „auf eine
Million zu erhöhen" gestrichen, um so dem soeben ausgesprochenen BedenkenRechnungzu tragen.
Wünscht aber der Provinzial-Landtag die Erhöhung des Reservefonds in möglichst rascher Weise
und hat der Provinzial-Verwaltungsrath dies bereits bisher ins Auge gefaßt, fo treffen ja die
beiden Gedankenvollkommen mit meinem Antrage zusammen,und ich fehe daher nicht ein, warum
der Herr Vice-Landtags-Marschallsich fo sehr gegen denselbensträubt.
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Land tags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eynern: Ich habe der Fassung, die der Herr Abgeordnete von
Grand-Ry soeben unter Streichung des Satzes von der I Million eingebracht hat, zugestimmt
und den Antrag von Grand-Ry mit unterschrieben.

Landtags-Marschllll: Meine Herren! Der Antrag, von den Herren Abgeordneten
von Grand-Ry und von Eynern unterschrieben,lautet nunmehr so:

„Der hohe Landtag wolle beschließen,dem Antrage des I. Ausschusseszuzufügen:
den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, ferner aus bereiten Mitteln oder
aus dem Erlös der auszugebendenAnleihescheineden Reservefonds der Provinzial-
Hülfskasse zu erhöhen."

Meine^Herren! Ich denke, diefer Antrag ist etwas ganz Neues, ich möchte Ihnen daher
vorschlagen,daß wir ihn an den I. Ausschußverweisen (Zustimmung), um ihn noch einmal zu
behandeln, denn wir können hier jetzt die Angelegenheitnicht klären. Ich frage: wird der Antrag
unterstützt?^! (Geschieht.)

Der Antrag ist unterstützt und geht an den I. Ausschuß. Der Herr Abgeordnete
von Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Eynern: Ich weiß wirklich nicht, was der I. Ausschuß damit zu
thun hat. Es ist doch nur eine Direktive, die dem Provinzial-Verwaltungsrath gegeben werden
soll; es mag ja sein, daß er später findet, daß die Sache nicht richtig ist. Der Ausschuß ist
nicht klüger, als wir hier im Plenum jetzt sind. Ich meine, es wäre richtig, den Antrag direkt
an den Provinzial-Verwaltungsrath zu verweisen.

Landtags-Marschllll: Ich möchte zunächst die Herren Antragsteller darauf aufmerksam
inachen,daß ich nicht von, Prouinzial-Landtage einen Beschluß gefaßt wissen möchte, der nicht
richtig vorbereitet ist, indem sich nachher erweist, daß etwas Unmögliches vom Provinzial-
Verwaltungsrath verlangt worden ist. Hier steht z. B.: „Aus bereiten Mitteln". Wir haben
keine bereiten Mittel wo sollen wir aus bereiten Mitteln etwas hernehmen? Da müßte der
Prouinzial-Landtag uns die bereiten Mittel zu kennengeben. Ich möchte gerade wegen dieses
Punktes die Angelegenheitan den I. Ausschußverwiesenwissen, damit dort die Sache vorbereitet
wird. Außerdem steht auch in dem Antrage: „Aus dem Erlös der auszugebenden Anleihescheine".
Da weiß ich nicht, wie das geregelt werden soll. Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das
Wort zur Geschäftsordnung.

Vice-Landtalls-MllrschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Darin
bin ich mit dem von dem Herrn Abgeordneten von Eynern eben Ausgesprochenenganz einver¬
standen, daß der I. Ausschuß nicht klüger ist, als wir hier; wir Mitglieder vom I. Ausschuß
sitzen ja alle hier, aber wohl sind in dem I. Ausschuß auch der Herr Landes-Direktor und der
Herr Direktor der Provinzial-Hülfskasse. Ich würde deshalb sehr dafür fein, daß die Sache in
den I. Ausschußkommtund morgen dort gleich behandelt wird.

Landtags-Marschllll: Der Herr AbgeordneteKaesenhat das Wort zur Gefchäftsordnung,
AbgeordneterKaefen: Ich glaube doch, daß die Sache die Hülfskasse betrifft und daß

deshalb zuerst doch wohl das Kuratorium der Hülfskasse in diefer Angelegenheit gefragt werden
müßte. Dieses muß am besten wissen, welche Mittel da sind, und welche Mittel es schaffen kann.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort zur
Geschäftsordnung.
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Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich möchte glauben, daß prinzipiell der Antrag hier
wohl zur Besprechungund Abstimmungkommen könnte, denn er schließt sich unmittelbar an das
Referat an, ich habe aber als Antragsteller absolut Nichts dagegen, daß er dem I. Ausschuß
überwiesen wird; ich würde, was mich angeht, mich damit vollkommeneinverstandenerklären.

Landtags-Marschall: Herr von Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordnetervon Eynern: Nach diesen Erörterungen des Herrn von Solemacher bin

ich auch damit einverstanden,daß der Antrag an den I. Ausschußverwiesenwird. Ich sehe doch
ein, daß der I. Ausschußklüger sein kann, als wir. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Ich kann den beiden Herren Antragstellern nur versichern, daß
ich den Antrag schon an den I. Ausschuhverwiesen habe. Meine Herren, wir kommen nunmehr
zu dem Antrag des Ausschusses'überdie weiteren Emissionen, wie er hier verlesen worden ist.
Soll der Antrag noch einmal verlesen werden? (Stimmen: Nein.)

Wünscht noch Jemand das Wort zur Diskussion. — Es ist dies nicht der Fall, ich
schliche die Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusseszur Abstimmung. Ich bitte
diejenigenHerren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum 4. Gegenstand der Tagesordnung: Referat des I. Ausschusses,

betreffend den Spezial-Etat über die Verwendung des Zinsgewinnes der Rheini¬
schen Provinzial-Hülfskllsse (Ständefonds) pro 1886/88. Referent ist der Herr
Abgeordnetevon Grand-Nv.

Referent Abgeordnetervon Grand-Nn: Meine Herren! Dieser Etat hatte, wie auch
der Etat des Meliorationsfonds, zur Voraussetzung die Vertheilung der Kreisrente und den
eventuellenBeschlußdes Hauses. Nachdemnun derselbe im Sinne des Vorschlages des Provinzial-
Verwaltungsrathes bezüglich der Kreisrente erfolgt ist, wird, was hier bedingungsweisegesagt ist,
in Wirklichkeiteintreten. Ich erlaube mir daher, mit dieser Auslegung das jetzt vorliegende
Referat vorzulesen:

„Der vorliegende Spezial-Etat pro 1886/87 und 1887/88 stellt in Einnahme 120 000 M;
nämlich 4°/« des durch die Ueberweisungvon 1126 399 M. 53 Pf. aus dem angesammelten
Fonds der Kreisrente auf 3 000 000 zu erhöhendenStammkapitals der Provinzial-Hülfskasse,
und wird in demselben bemmtragt, den über 4°/« hinausgehendenZinsgewinn dem Reservefonds
der Hülfskassezu überweisen. Bis zum Jahre 1876 wurde dem Stamm fonds dieser Kasse
'/4 des betreffendenZinsgewinnes, "/4 desselbendem Ständefonds, im Jahre 1877 diefem der
ganze, im Jahre 1879 durch Beschluß des 26. Provinzial-Landtages (olr. VerhandlungenSeite 59,
Referat S. 191 Anlage Nr. 33) dem Ständefonds "/4, dem Refervefonds der Hülfskasse '/<
des Zinsgewinnes überwiesen; nunmehr sollen 4> Zinsgewinn des Stammkapitals dein Stände¬
fonds, der darüber hinausgehende dem Refervefonds der Hülfskafse zufallen. Den Provinzial-
ständen verbleibt nach dem vorliegendenEtat diese ganze Summe zur Verfügung, da mehrere
Ausgabepositionender früheren Etats, wodurchdie Gesammteinnahmedesselbenvon 142 500 M
bis auf einen verfügbaren Nest von 88 100 M. absorbirt wurde, auf andere Etats übergegangen
sind, somit die verfügbare Summe sich erhöht gegen den früheren Etat um 31900 M. Die
vorgelegteNachweifungüber die disponiblen Mittel des Ständefonds ergibt für die Etatsperiode
bis zum 1. April 1888 die Summe von 364 940 M.

Da der I. Ausfchuh einen Antrag zu der Vertheilung der angesammelten Fonds der
Kreisrente, Referat Nr. 13, angenommen hat, nach dessen Motivirung die aus Darlehen mit
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erleichterten Bedingungen an die Landkreise zur Durchführung der Kreisordnung für die Prooinzial-
Hülfskafse refultirendcn Zinsverluste bei dem Einnahmetitel dieses Etats abzufetzen sind, so wurde
in Consequenz dieses Beschlusses einen entsprechenden Vermerk in den Etat einzustellen für noth¬
wendig erachtet. Der I. Ausschuh beehrt sich dem hohen Landtage den Etat mit der Maßgabe
zur Genehmigung zu empfehlen, daß für den Fall der Annahme des Beschlusses, betreffend die
Gewährung von Darlehen mit erleichterten Bedingungen an Landkreise aus der Provinzial-
Hülfskasse zur Durchführung der Kreisordnung seitens des hohen Landtages, für die eventuellen
Einnahme-Verminderung ein entsprechender Vermerk in den Etat des Ständcfonds eingefügt werde.

Es wird sich also so gestalten, meine Herren, daß, wenn der in der nächsten Zeit nicht
zu erwartende Fall eintritt, daß durch diese eventuell zinsfreien Darlehen der Zinsgewinn der
Prouinzial-Hülfstafse sich vermindert, diese Verminderung allein auf den Ständefonds verrechnet
wird und nicht auf den Antheil der Provinzial-Hülfskasse."

Landtllgs-Marschall: Ueber diese Anträge eröffne ich die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmig angenommen.
Wir kommen zumReferat des combinirtenll. und III. Ausschusses, betreffend

die Spezial-Etats für die Rheinifchen Provinzial-Irrenanstalten zu Andernach,
Bonn Düren Grafenberg und Merzig pro 1886/88. Referent ist der Herr Abgeordnete
Conze/ Da der'Herr Abgeordnete Conze nicht hier ist, hat der Herr Abgeordnete Radermacher es
übernommen, das Referat vorzutragen.

Abgeordneter Radermacher: Referat des II. und III. Ausfchufses, betreffend die
Spezial-Etats für die Rheinischen Provinzial-Irrenanstalten zu Andernach, Bonn, Düren, Grafen¬
berg und Merzig pro 1886/88.

Die fünf Provinzial-Irrenanstalten, welche ursprünglich auf 130N Kraute berechnet
waren, dann aber schon nach wenigen Jahren für 1700 Kranke eingerichtet wurden, haben feitbem
von Jahr zu Jahr eine größere Zahl von Kranken aufnehmen müssen. Der Etat pro 1884/86
hatte bereits 2200 Kranke in Aussicht genommen, und diese Zahl ist bis heute nicht blos erreicht,
sundern überschritten worden, so daß es nothwendig erschienen ist, auf die Unterbringung einer
noch größeren Zahl Bedacht zu nehmen. Zu diesem Zweck ist der Etat pro 1886/88 unter An¬
nahme von 2400 Kranken aufgestellt worden, und zwar sollen

in Andernach Bonn Düren Grafenberg Merzig
400 600 480 460 500

Kranke untergebracht werden.
Auf Unterlage dieser Zahlen und nach Maßgabe der sehr befriedigenden Wirthfchafts-

ergelmisse der letzten drei Jahre sind die Spezial-Etats der fünf Anstalten aufgestellt worden,
welche in ihrer Gesammtheit das erfreuliche Resultat geben, daß wiederum der Zuschuß aus
Provinzialmitteln trotz der Vermehrung der Krankenzahl um ein Bedeutendes vermindert ist,
welches Ergebniß einestheils der wachsenden Frequenz unserer Anstalten Seitens der bemittelten
Einwohner, welche die höheren Verpflegungsklassen benutzen, anderntheils dem ebenso trefflich wie
sparsam geordneten Wirthschaftsbetriebe zu danken ist.

Mit lebhaftem Interesse nahm der Ausfchuh die Erläuterungen des Herrn Vertreters
der Prouinzial-Verwaltllng entgegen und prüfte die Positionen des Etats im Einzelnen, ohne
Veranlassung zu einer Veränderung zu finden.
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Unter Anerkennung der bcmerkenswerthenLeistungen unserer Anstalten und der guteil
Fürsorge der Verwaltungsbeamten beehrt sich der combinirte II. und III. Ausschuhdem hohen
Provinzial-Laudtage die unveränderte Annahme der vorgelegten rubrizirten Etats der Rheinischen
Prouinzial-Irrenanstalten Andernach,Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig — in Einnahme und
Ausgabe mit 1 29? 500 M. balancirend — zu empfehlen.

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Discussion. — Es meldet sich
Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussiou und bringe den Antrag des Ausschussesauf
en dloo Annahme des ganzen Etats zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche
dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Ich erkläre den Etat nach dem Antrag
des Ausschusses su dloo für genehmigt.

Wir kommen zu Nr. 6: Referat des combinirten II. und III. Ausschusses,
betreffend den Etat über die Unterstützung milder Stiftungen, Nettungs-,
Idioten- und anderer Wohlthätigkeits-Anstalten pro 1886/88. Referent ist der
Herr AbgeordneteConze. Der Herr AbgeordneteRadermacherwird an seiner Stelle das Referat
vortragen.

Abgeordneter Radermacher: Referat des combinirten II. und III. Ausschusses,
betreffendden Etat über die Unterstützung milder Stiftungen, Rettungs-, Idioten- und anderer
Wohlthätigkeits-Anstaltenpro 1886/88.

„Der 29. Rheinische Prouinzial-Landtag stellte dem Provinzial-Verwaltungsrath die
Summe von 10 000 M. zur Verfügung, um daraus insbesonderesolche Anstalten zu unterstützen,
welche sich der Pflege und Erziehung idiotischerKinder unterziehen. Mittelst Unterstützungaus
diesem Fonds ist es möglichgeworden, eine Pflege- und Erziehungs-Anstalt für Idioten in Essen
ins Leben zu rufen, welche zwar Evangelischenicht ausschließt, vorzugsweiseaber bestimmt ist,
Katholikendasselbe zu leisten, was Hephata zu M.-Gladbach seit vielen Jahren den evangelischen
Bewohnern unserer Provinz geleistethat.

Die Anstalt in Essen wird von einem freien Verein geleitet und durch freundliche
Liebesgaben unterhalten; die Zahl der Aufnahme begehrenden Kinder ist aber eine so rasch
wachsende,daß die eigenen Mittel der Anstalt zur Befriedigung des vorhandenen Bedürfnisses
nicht ausreichen. Es wird voraussichtlicheine weitere Unterstützung dieser Anstalt erforderlich
bleiben, und da auch anderweitigen Ansprüchen zu genügen sein wird, erscheint es zweckmäßig,
die dem Provinzial-Verwaltungsrathe für die Erziehung der Idioten zur Verfügung zu stellenden
Mittel in gleicher Hohe, wie im vorigen Etat zu bemessen.

Demnach empfiehlt der combinirte II. und III. Ausschußdem hohen Provinzial-Landlage
den rubricirten Etat — in Einnahme und Ausgabe balancirend mit 10 000 M. — zu genehmigen."

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag eroHne ich die Diskussion.— Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskusston und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigenHerren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum Referat des IV. Ausschusses, betreffend die Ausdehnung

der Entschädigung resp, der Zwangsversicherung gegen Viehseuchen und die Ein¬
richtung einer provinzialständischen Versicherung oder Rückversicherung. Referent
ist der Herr Abgeordnetevon Monschaw.

Referent Abgeordneter von Monschaw: Meine Herren! Dieser Gegenstand hat uns
bereits im 29. Provinzial-Landwg beschäftigt. Es wurde damals der Provinzial-Verwaltungsrath
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beauftragt, die erforderlichen Ermittelungen anzustellen und demnächst dem Provinzial-Lnndtag
Bericht darüber zu erstatte,,. Dieser Vericht liegt Ihnen nun im Referate IV. 78 der Druck¬
fachen vor.^'Ick, darf mich deshalb wohl darauf beschränken,Ihnen das Referat des IV. Aus¬
schussesvorzulesen:

Der IV. Ausschußunterzog das Referat des Provinzial-Vermaltuugsrath einer genauen
Prüfung und beschloß wie folgt:

nä 1. konnte man sich der Ueberzeuguugnicht verschließen, daß eine Hineinziehuugder
Entschädigungfür die an Milzbrand erkrankten resp, getödteten Thiere in das Neichsgesetz vom
23. Iuui 1880 eiu allgemein empfundenes Bedürfniß fei und daher, wenn auch die Königliche
Preußische Staatsregierung desfallsigeu vou anderer Seite gestellten Anträgen seither ablehnend
gegenübcrgetretenist, dieses die Provinzial-Vertretung nicht abhalten dürfe, im obigen Sinne
vorstellig zu werden, und wurde demzufolgedem Antrage des Freiherrn Felix von Los gemäß
mit allen gegen eine Stimme beschlossen:

Der Prouinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltuugsrath beauftragen, bei dem
Königlichen Staatsministerium den Antrag zu stellen, daß die Reichsgesetzgebuug
dahin abgeändert werde, daß für den Milzbrand diejenigen Bestimmungenfür mah-
gebeud erklärt werden, welche für die Luugeuseuche gelten."

llä 2. stimmte der Ausschuß dem Antrage des Prouinzial-Verwaltungsrathes auf Ab¬
lehnung einstimmigzu.

aä 3. war man der Ansicht, daß eine Rückversicherung für die bestehenden Viehladen
zweckmäßig erscheine, daß daher eine definitive Ablehnung, der Bildung einer provinziellenRück¬
versicherunguäher zu treten, sich nur dann rechtfertigenwürde, wenn die beiden im Referate des
Provinzial-Verwaltungsrathes angedeuteten Wege, um zu einer solchen Rückversicherung zu gelangen,
nämlich die Rückversicherungbei Privat-Gesellschaften, oder die Bildung genossenschaftlicher
Rückversicheruugsuerbände,sich als für das bestehende Bedürfniß genügend erweisen würden und
in dieser Veziehuug nähere Anhaltspunkte gewonnen wären. Der Ausschuß beschloß daher mit
allen gegen eine Stimme gemäß dem Antrage des Frciherrn von Loe:

Der Provinzial-Landtag wolle den Prouinzial-Nerwaltungsrath beauftragen, daß
nähere Untersuchungdarüber angestelltwerde, ob die Rückversicherung für die kleine,,
Viehversicherungs-Verbändebei den bestehenden Privat-Gesellschaftenoder auf genossen¬
schaftlichem Wege allgemeinausführbar sei, so daß dem bestehenden Bedürfnisse aus¬
reichendGenüge geleistet werde, und den, nächsten ordentlichenProuinzial-Landtage
über das Ergebniß Vericht zu erstatten."

Der IV. Ausschuß beehrt sich, diese Beschlüssedem hohen Landtage zur Annahme zu
empfehlenuud die desfallsigeneingegangenenPetitionen für erledigt zu erklären."

Landtags-Marschall: Ich stelle diese Anträge in ihrer Gesammtheit zur General-
diskussiou. Der AbgeordneteFreiherr von Gerde hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Eerde: Meine Herren! In Beziehung auf den ersten Antrag,
welcher dahin geht, daß die Bestimmungen, welcheüber die Luugeuseuche 'gelteu, auch auf deu
Milzbraud ausgedehnt werden follen, glaube ich, daß derselbe nicht richtig formulirt ist, indem
eine solche Ausdehnung nicht angeht. Bei der Luugeuseucheheißt >s ausdrücklich: Das Vieh
wird getödtet und demnächstder Preis erstattet; beim Milzbraud aber soll polizeilich kein Vieh
getodtet werden. Also kann der Milzbrand nicht ähnlich, wie die Lnngenseuchebehandelt werden.

Landtaqs-Marschall: Der AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
4U
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AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ich glmibe, der Herr Vorredner
befindet sich in einem kleinen Irrthum in Betreff des Gesetzes. Im Neichsgesetz betreffend Abwehr
und Unterdrückung von Viehseuchenhandelt ß. 31 zunächst vom Milzbrand. Da heißt es:
„Thiere, welche an Milzbrand ertranken oder dieser Seuche verdächtigtworden sind, dürfen nicht
geschlachtet werden". Nun scheint mir der Herr Abgeordnete von Eerde unter „dürfen nicht
geschlachtet werden" verstanden zu haben „dürfen nicht polizeilich getödtet werden". Das ist ein
großer Irrthum. 6s ist hier nur bestimmt, daß Privatpersonen nicht schlachtendürfen, ohne
vorher der Polizeibehörde Anzeige geinacht zu haben, damit die polizeilichenSchutzmaßregeln
getroffenwerden tonnen. (Sehr richtig!)

Die Bestimmungenüber die Lungenseuchefinden sich unter §. 45. Da heißt es: „Die
Polizeibehörde hat die Tödtung der nach dein Gutachten des beamteten Thierarztes an der
Lungenseucheerkrankten Thiere anzuordnen und kann auch die Tödtung verdächtiger Thiere
anordnen". Wenn die Staatsregierung die Ueberzeugunghätte, daß unser Antrag praktisch wäre,
was ja Ansichtssache ist, dann liehe sich diese Bestimmung sehr wohl den Bestimmungen über
den Milzbrand zusetzen. Dann bliebe für den Milzbrand bestehen, daß kein Privatmann selbst
schlachten kann; aber die Polizeibehördewürde dann je nach dein Befund die Tödtung anordnen
tonnen, und dann würde die Entschädigungeintreten, wie sie jetzt für Notzkrankheit und Lungen-
feuche besteht. Es liegt hier also eine Verwechselung der Begriffe „polizeilich todten" und
„schlachten"vor.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich glaube doch, daß meine Ansichtdie richtige ist.

Wenn es bei der Lungenseucheausdrücklichheißt, daß die Polizei sagen darf, die erkrankten
Thiere sollen getödtet werden, wahrend diese Bestimmung für den Milzbrand nicht getroffen ist,
so bedeutet das Verbot des Schlachtens doch gewiß nicht, daß eine Tödtung auf polizeilicher
Anordnung erfolgen foll. (Stimmen: Schlachtenzum Essen.)

Das ist selbstverständlich, daß milztrankeThiere nicht gegessen werden dürfen. (Heiterkeit.)
Aber thatfächlichist nichts darüber bestimmt, daß die milzkranken Thiere getödtet werden

sollen, eine derartige Anordnung ist nur in höchst seltenen Fällen getroffen worden. Tritt die
Lungenseuche auf, so wird sofort zur Tüdtnng übergegangen, während bei Milzbrand die Ställe
nur bewacht und anderweitige Vorsichtsmaßregeln zur Verhinderung der Uebertragbarkeitder
Krankheit getroffenwerden. Ein Thierarzt hütet sich wohl, den Milzbrand durch Tödtung des
Thieres zu constatiren; das geschieht auf ganz andere Weise, da der Milzbrand schon au der
Haut erkennbar ist, soviel ich weih. Derselbe läßt sich also äußerlich hinreichend constatiren, und
da die Verbreitung der Krankheit auch nicht durch Tödtung des Viehes verhindert wird, so wird
nach den gesetzlichen Bestimmungen ein milzkrankes Vieh überhaupt nicht von Polizeiwegen
getödtet; es paßt also nach meiner Ansicht auch die Anwendung der Bestimmungen für die
Lungenseuche hier nicht. Der Antrag muß demnachanders gefaßt werden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Darüber sind wir einverstanden,

daß einstweilenbei Milzbrand nicht polizeilich getödtet wird, wir wollen aber gerade eine Aenderung
beantragen, daß auch getödtet werden dürfe. Wenn ich nicht irre, hat der Herr Abgeordnete
Freiherr von Eerde die Petitionen, welche in dieser Richtung in Betreff des Milzbrandes gestellt
worden sind, zu den seinigen gemacht, und ich bin sehr erstaunt, — aus dem Kreise Geldern
kommen die Petitionen — daß er jetzt dagegen spricht; denn die Petitionen gehen ganz strikte
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dahin was der Antrag hier besagt. Ich bitte, lassen Sie uns darüber klar sein, hier handelt
es sich nur um die Frage, — worüber die höhere Behörde Untersuchungenanstellenwird, —
ob es sanitätspolizeilichmöglich ist, daß bei Milzbrand getüdtet werde oder nicht. Ich maße mir
ein Urtheil hierüber nicht an. Nun sagen wir vom landwirthschaftlichen Standpunkte aus: es ist
unbedingt wünschenswert!),daß es möglich sein möge, daß polizeilich getödtet wird und daß
dieselben oder doch ähnlicheBestimmungen in Anwendung kommen, d:e für die Lungenseuche
gelten denn die Milzbrandfälle sind in rapider Zunahme, die Landwirthe haben in den letzten
Jahren den größten Schaden gehabt. Ich habe nicht erkennenkönnen, daß der Herr Abgeordnete
von Eerde die Petitionen, die er zu den seinigen gemachthatte, widerlegt hat.

Landtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneteFreiherr von Eerde: Es thut mir sehr leid, daß der Herr Abgeordnete

Freiherr von Loö in dieser Beziehung nicht das Nichtige erkennen will. Der Antrag lautet
dahin daß für den Milzbrand dieselben BestimmungenAnwendung finden follen, wie für die
«ungenfeuche-das Prinzip dieses Antrags ist zwar, daß eine Entschädigung für den Milzbrand
gewiihrt werde und bin ich damit ja vollständigeinverstanden; aber nm eine Entschädigung zu
erlangen mühte dann auch, wie bei der Lungensenche, Anordnung getroffen sein, daß die Tödtung
des Bieres polizeilichzu veranlassen sei; diese ist jedoch bis jetzt nicht einmal vorgeschlagen.
Wird daaeaen beantragt, daß für jedes am Milzbrande krepirte Thier eine Entschädigunggegeben
werden soll so würde dieselbe auch eintreten können,wenn der Milzbrand erst nachträglich constatnt
wird Ich'gehe also in meinen: Antrage weiter, ich will jedes nachweislich am Milzbrand krepirte
Thier entschädigthaben, während der Herr Abgeordnetevon Lo« nur die polizeilich getödteten
Thiere entschädigthaben will; dies aber nicht leicht vorkommt. Ich wiederholealso: der Antrag
ist nicht korrekt gestellt. . . . . c«< ^. «« e^. ^ . ^> - m»

Landtags-Marschall: Der Herr Referent Abgeordnetevon Monschawhat das Wort.
Referent Abgeordnetervon Monfchaw: Auch ich begreife uicht, wie Herr von Eerde

die Sache jetzt anders auffassen will, als in einer von ihm mit unterschriebenenPetition und
wie wir sie in: Ausschüsseaufgefaßt haben. Wir wünschen namkch :n Ueberen,, nnnmng nnt
dieser Petition dieselbenBestimmungenfür den Milzbrand zn erhalten, die M schon für d:e
"unaenseuchegesetzlichgelten. Wir wollen also, daß, wenn in einen: Stalle Milzbrand auftritt,
sämmtliche Thiere in diesem Stalle getüdtet werden nnd daftir eine Entschädigunggewährt werde.
Nach den jetzigen Bestimmnngenkann ja in einen, lolchen^Falle mcht getödtet werden, es kann
nur eine Sperre angeordnet werden. Das ist ja der Grund, wärmn der Antrag :m Gegensatz
zu dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths ge,tellt, und :m Ausfchusse nnt allen gegen
eine Stimme angenommenworden ist.

Landtags-Marsch all' Ich bitte Frecherm von Eerde, emen schr:ftl:chen Antrag, w:e
das formulirt werden soll, zu stellen. Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loe hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Wenn :ch Herrn von Eerde ncht:g verstanden
habe ich kann mich aber irren, dann will er, daß wir noch weiter gehen sollen; er will haben,
das/auch das an Milzbrand fallende Thier entschädigt wird. Ich glaube, darauf würde die
Staatsregierung nun und nimmermehr eingehen; das würde ja dem Vorschub leisten, daß in:
Falle der Erkrankung die Anzeige nicht rechtzeitig erstattet würde. Das ist ja das Motiv, warum
bei der Rinderpest, Rotzkrankheitund Lnngensenche ein Thier, das fällt, nicht entschädigt wird,
weil der Gesetzgeber sagt: die Falle müssen so rasch wie möglich angezeigtwerden. Eben darum
wird das fallende Thier nicht entschädigt.

40"
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Landtags-Marschall- Dann würde ein Ausweg dahin zu treffen fein, daß man sagt:
das an Milzbrand erkrankteresp, unter polizeilicher Aufsicht trepirte Vieh (Heiterkeit), d. h. das
Vieh, das an Milzbrand'krepirt und dabei unter polizeilicher Aufsicht steht. Das ist ganz richtig,
meine Herren, Sie lachen, aber ich glaube, wenn Sie auch lachen — im Augenblick klingt es
auch sehr komisch — so sind Sie doch mit dem Sinn einverstanden. Es ist eben solches Vieh,
von dem angezeigt worden ist, daß es erkrankt ist und das als milzbrandkrankesVieh krepirt. —
Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort,

AbgeordneterWolters: Das fällt ja gerade unter das, was der Ausschutz beschlossen hat.
Landtags- Marsch all: Aber nicht unter die Bestimmungen des Lungenscuche-

Gesetzes.
AbgeordneterWolters: Ich glaube doch.
Landtags- Marschall: Doch nicht, denn darin ist nur von polizeilich getödtetemVieh

die Rede.
Der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Es ist klar, daß der Sache näher getreten werden

muh. Eine Verordnung über die Behandlung des milzkrankenViehs bestehtwie schon erwähnt
zwar; allein die Bestimmungenhinsichtlich der Lungenscuche werden nicht auf den Milzbraud aus¬
gedehnt und deshalb kann schwerlich eine Verordnung erlassen werden, wonach jedes milzkranke
Vieh sofort getödtet werden muß. Aber da mehr Vieh an Milzbrand krepirt, als in Folge der
,^ungcnseuche getödtet wird, weil erstere Krankheit öfter vorkommt, als letztere, so bin ich der
Ansicht,daß das an Milzbrand krepirte Vieh schon in den: Falle entschädigtwerden muß, wenn
der Eigenthümer bei der Polizeibehördedie Anzeige über Erkrankung erstattet, und wenn alsdann
durch den Kreisthierarzt festgestellt wird, daß das betreffendeStück Vieh an Milzbrand gefallen
ist. Das ist es, was ich intendire.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Ich möchte nochmals wiederholen, daß wir uns wirklich um

eine Sache streiten, die nicht der Mühe werth ist. Wenn Sie den Autrag, wie er aus dem
Ausschußgekommen ist, annehmen, so sind wirklickauch die Bedenkendes Herrn Freiherr» von
Eerde erledigt. Ich bin fest überzeugt,Herr von Eerde will nur, daß wenn ein milzbrandkrankes
Thier angezeigt ist und krepirt, daß es dann auch bezahlt wird, und das geschieht, wenn es
analog den lungenkrankenThieren behandelt wird. Wenn die Polizei ihre segnende Hand darauf
gelegt hat und es krepirt, so wird es auch bezahlt. Das ist selbstverständlich.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich würde Ihnen vorschlagen, daß wir die
Sache hier abbrechen und nicht dazu übergehen, hier im Plenum des Landtags eine neue Formn-
lirung des Antrages vorzunehmen, sondern daß der Provinzial-Verwaltungsrath auf Grund der
hier stattgehabtenDebatte diejenigen Vorschlägean die Staatsregieruug macht, die gerade diesen
Punkt mitbetreffen,den Herr von Eerde hier angeregt hat. Sind die Herren damit einverstanden?

Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felir von Lo8: Ich habe nur die beiden Paragraphen des

Gesetzes^verlesen wollen, die die Sache klarstellen, aber wenn das angenommenwird, was der
Herr Landtags-Marschalleben vorgeschlagenhat, verzichteich darauf.

Landtags-Marschall: Lassen Sie uns zur Abstimmung schreiten. Meine Herren!
Gegen den ersten Antrag, wie ich ihn erläutert habe, erfolgt kein Widerspruch, derselbe ist
angenommen. Der zweite Antrag ist conform dem Vorschlagedes Provinzial-Ve^waltungsrathes'
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es wird vorgeschlagen,den Antrag auf Gründung einer auf GegenseitigkeitberuhendenVieh-
uersicherung für die ganze Provinz abzulehnen. Wünscht hierzu Jemand das Wort. — Es ist
nicht der Fall, ich nehme an, daß die Herren auch mit diesemAntrage einverstandensind. Der
dritte Antrag betrifft die Rückversicherung und lautet:

Der Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, daß
nähere Unterfuchungdarüber angestelltwerde, ob die Rückversicherung für die kleinen
Welwersicherungs - Verbände bei den bestehenden Privatgesellfchaften oder auf
genossenschaftlichemWege allgemeinausführbar fei, fo daß dem bestehenden Bedürfniß
ausreichend Genüge geleistet werde und dem nächsten ordentlichen Provinzial-Landtage
über das Ergebniß Bericht zu erstatten."

Wünscht zu diesem Antrage noch Jemand das Wort? — Der Herr AbgeordneteLucas
hat das Wort.

Abgeordneter Lucas: Meine Herren! Aus dem Referat des Provinzial-Verwaltungs-
rathes haben Sie erfehen, daß diefe Angelegenheit im Provinzial-Verwaltungsrath eingehend
fachlich geprüft worden ist. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat die Bildung dieser Rück¬
versicherungabgelehnt, jetzt soll aber nach dem Antrage des Herrn von Loe die Frage dilatorisch
behandelt, hinausgeschoben weiden und es sollen Ermittlungen durch den Provinzial-Verwaltungs¬
rath angestelltwerden, ob Rückversicherungenlandwirtschaftlicher Vereine ausführbar sind. Ich
mache darauf aufmertfam, daß der Herr Antragsteller im IV. Ausschuhselbst erklärt hat, daß er
glaube, daß nur da die Bildung der Rückversicherungen möglich wäre, wo spontane Kräfte vor¬
handen' feien, daß er fomit felbst nicht daran glaubt, daß es möglich fei, auf dem Wege, der
jetzt ermittelt werden foll, die Sache zur Ausführung zu bringen. Der Antragsteller hat somit
das Ziel im Auge, diese Rückversicherungdurch den Provinzialverba.no herbeizuführen. Ich
meine nun, daß uns' hier eine Frage von prinzipiellerBedeutung vorliegt und daß der Provinzial-
Verwaltungsrath und mit ihm eine große Anzahl von Mitgliedern auf dein Boden stehen, daß
diese Angelegenheit ihrer ganzen Natur nach dein freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte über¬
lassen werden muß, und daß es nicht angeht, daß die Provinzial-Venvaltung diese Sache in die
Hand nimmt Deshalb hoffe ich, daß alle diejenigen, die auf dem Boden des Provinzial-
Verwaltungsrathes stehen, diesen Antrag des Herrn von Loö, der auf Bildung einer Rück¬
versicherungdurch die Provinz hinzielt, ablehnen werden, weil dies nicht Aufgabe des Provinzial-
verbandes fein kann. Ich muh auch darauf aufmertfam machen, daß nach diefer Richtung hin
die Frage durch den betr. Herrn Landesrath mündlich im Ausschussein einer Weise vertreten
worden ist daß es für diejenigen, die auf einem prinzipiell andern Standpunkte stehen, wie der
Herr von Loö, keine Frage ist, daß sie seinen Antrag a limine abweisen müssen. Aus diesen
Gründen bitte'ich Sie denselbenabzulehnen.

Landtag s-Marsch all: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Meine Herren! Die Sache ist im IV. Ausschuß reiflicherwogen

worden und fehr viele Herren sind allerdings im IV. Ausfchuß anwesend gewesen, aber lange
nicht alle Es ist eine Materie, die nicht leicht ist. Ich finde in dem Antrage, wie er hier
vorliegt abfolut nichts Schlimmes. Der Verwaltungsrath kann mit dem Antrage machen,was
er will' Ich möchte Sie in unser aller Interesse bitten, den Antrag ruhig anzunehmen,denn er
schadet absolut in keiner Weise. Der Verwaltungsrath kann die Sache noch einmal prüfen, wenn
er sich dazu berufen fühlt. Wenn wir aber heute Abend noch in die Debatte darüber eintreten,
so kann das eine außerordentlichlange Sitzung werden.
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Landtag s-Mar schall: Ich »lochte auch den Herren zu bedenken geben, daß durch die
Annahme des Antrages des AbgeordnetenFreiherrn von Loe durchaus kein Präjudiz geschaffen
wird. Es steht dein nächsten Landtage, wenn eine Vorlage gemacht wird, wenn wir unsere
Erfahrungen, die wir sammeln, ihm mitgetheilt haben, vollständig frei, sich wieder auf den
Standpunkt zu stellen, auf dem der Provinzial-Verwaltungsrath gestanden, als er die Sache
behandelt hat. Ich glaube, daß darin gar kein Widerspruchliegt. Wünscht dazu noch Jemand
das Wort? — Es ist nicht der Fall, ich schließedie Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen den Antrag sind, wie er hier vom
IV. Ausschuß gestellt ist, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist mit allen gegen 2 Stimmen angenommen.
Endlich schlägt der Ausschuß vor, daß hiermit die desfallsigenPetitionen für erledigt

erklärt werden follen. Ist etwas dagegen zu erinnern? — Es erfolgt kein Widerspruch,ich erkläre
die Petitionen und damit die ganze Angelegenheitfür erledigt.

Wir kommen zum Referat des IV Ausschusses, betreffend die definitive
Organisation der Winterschulen des landwirthschaftlichen Vereins für Rhein¬
preuße u. Referent ist der Herr AbgeordneteEaspers.

Referent AbgeordneterEaspers: Referat des IV. Ausschusses,betreffenddie definitive
Organisation der Winterschulendes landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen.

„Der IV. Ausfchuß trat in seiner Sitzung vom 2. Dezember in eine eingehende
Besprechungdes Referates und des demselben zu Grunde liegenden Entwurfes der Statuten,
betreffend die definitive Organisation der Winterschulen des landwirthschaftlichenVereins für
Nheinpreußen ein und erklärte einstimmig sich sowohl mit dem Inhalte des Referates als der
Statuten einverstanden. Räch stattgehabter General- wie Spezialdiskussionwurde nur ein Zusatz
beschlossendahin, in dem §.15 Nr. 6 hinter die Worte „um 2 bis 3 Mitglieder" einzuschalten
in Klammern: „der betreffende Neligionslehrer" (rcckr. »ä §. 8 und 1«),

Der Ausschuh ging hierbei von der Erwägung aus, daß wenn in Gemäßheit der ßß. 8
und 18 ein Religionsunterricht ertheilt werden sollte uud dieser sogar obligatorischsei, es zweck¬
mäßig erscheine, den Neligionslehrer als Mitglied des Knratoriums in die Lage zu bringen, bei
Berathung und Beschlußfassungder im §. 18 angegebenen sehr wichtigen Angelegenheiten
mitzuwirken. Andererseits glaubte der Ausschuß, daß dieser AnsichthinreichenderAusdruckdurch
die Bezugnahme ans den Neligionslehrer im §. 15 Nr. 6 gegeben werde. Eine Verpflichtung,
den oder die Neligionslehrer stets als geborene Mitglieder des Kuratoriums zu berufen,
erschien bedenklich.

Es beehrt sich daher der IV. Ausschuß bei dem hohen Provinzial-Landtag den Antrag
zu stellen:

den: vorliegendenEntwurf des Statutes für die Winterschulen des landwirthschaftlichen
Vereins für Nheinpreußen die Genehmigung zu ertheilen mit der Maßgabe, daß in
8. 15 Rr. 6 hinter die Worte „2—3 Mitglieder" in Klammern eingeschaltet werde:
„der betreffendeNeligionslehrer".

Landtags-Marfchnll: Diesen Antrag stelle ich zur Diskussion. — Es meldet sich
Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte diejenigenHerren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der
Antrag ist einstimmig angenommen.
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Wir kommen zum Referat des I.Ausschusses über den Antrag der landwirth-
schaftlichen Bank zu Trier auf Bewilligung einer Beihülfe von 100 000 M.
Referent ist der Herr Abgeordnete Limbourg.

Referent Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Der Referent hat den wenig
beneidenswerthen Auftrag, Uebelstände in den Gebirgsdistrikten des Regierungsbezirkes Trier auf¬
zudecken welche für die meisten Bewohner der schönen Nheinprovinz fast unbegreiflich, ja unver¬
ständlich sind Aber vergegenwärtigen Sie sich, daß eine früher wohlhabende Gegend durch
Mangel an Kommunikation, an billige,» Bezüge, an leichten: Abfatze von Jahr zu Jahr ärmer
geworden ist Die hoch entwickelten Industrien mußten aus jenem Grunde verziehen, fte stnd
aus der Gegend verschwunden, die besten Arbeiter haben sie mit nach Nuhrort, Essen, Düsseldorf
genommen, die minder guten sind geblieben. Ungeheure Werthe sind verloren gegangen, die
materielle Lage ist so herunter gekommen, daß die Leistungsfähigkeit in Frage gestellt ist. Massen¬
auswanderung, Massenarmuth waren die Folgen, denen nur durch Staats- und Provinzial-
Unterstützungen auf lange Zeit entgegengearbeitet werden kann.

Es wäre undankbar vom Referenten, der im Gebiete jener unglücklichen Gegend wohnt,

wenn er nicht hier Fortschritte in der Besserung mit dankbarem Herzen anerkennen würde: Das
Eisenbahnnetz ist erweitert, manche Strecken sind in der Ausführung begriffen, die noch fehlenden
werden hoffentlich bald in Angriff genommen. Die fchönsten Meliorationen sind ausgeführt und
eine Menge in Ausführung begriffen, welche sicherlich zur Hebuug des Nothstandes in erster Linie
beitragen werden. « . , , ^. ^

Allein ein Wurm nagt an der Besserung: es ist der allgemem verbreitete Wucher,
besonders auf dem Gebiete der Viehpacht. Nach dem 6c>ä« oivil ist die Viehpacht l>il 5 ^prsl)
zur Hälfte des Ertrages gestattet.

Der Besitzer übergibt einem Manne ein Stück Vieh, das abgeschätzt wird; der Mann
füttert und verpflegt es, beim Verkauf wird der Taxwerth abgezogen und der Ueberschuß ver¬
theilt Das war vor 1804 ein glattes und nicht einmal ein sehr gutes Geschäft. Damals
kostete ein Stück Vieh 18—20 Thaler, das Vieh lief auf die Weide, iu den Wald und wurde
während der paar Wintermonate mit getrocknetem Laube und Haferstroh durchgehuugert, lieferte
natürlich geringen Ertrag, und der Wiedervertanfspreis ist sicherlich, also auch der Rutzen, für
die Viehverleiher, ein minimaler gewesen. Heutzutage liegt die Sache ganz anders: Der Wald
ist ein abgeschlossenes Heiligthum, das nur an gewissen Tagen der Wochen betreten werden darf,
die Gemeindeländereien sind tultivirt oder verpachtet, Gemeinheiten gibt es nicht mehr (Heiterkeit)
und doch wollen die armen Leute, welche keinen Grund und Boden zum Anbauen von Futter
besitzen leben Sie müssen zur Erhaltung der Familie eine Ziege, eine Kuh haben. In den
meisten Fällen haben sie kein Geld, sie borgen sich eine Kuh, welche sie mit der Arbeitskraft der
Familie, der grüßten Sorgfalt pflegen. Noth kennt kein Gebot. Sie übernehmen die Kuh zu
höchstem Preise und nach Jahr und Tag kommt sie zum Verkaufe, und der vom Viehverleiher
eingesackte Gewinn beträgt 40-50 und mehr Prozent. Das ist ein gesetzlich erlaubter Wucher,
das ist ein wirkliches Blutgeld, wie sich der Amtsrichter Nrockmann aus Neuerburg in einem
vielbesuchten Vnnernkasino ausdrückte.

Abgesehen vom direkten Geldwucher, der in armen Gegenden die Noth der Kredit¬
bedürftigen ausbeutet, ist die Viehpacht das größte Uebel, dem unter allen Umstanden gesteuert
werden muß, sollen nicht alle Opfer, welche Staat und Provinz bringen, verloren fein. Zur
Befriedigung'des.^reditbedürfnisses ist ja viel geschehen, Kredit-, Darlehns- und Sparkassenuereine
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werden überall gegründet, sie sind das beste Mittel gegen den Geldwucher und kann die Ver¬
waltung der Provinzial-Hülfstasse sowie das landwirthschaftlicheMinisterium nicht genug gelobt
werden, daß sie der Centralkasse in Neuwied mit weitgehendeinKredit und direkten Subventionen
unter die Arme gegriffen haben. Die Centralkasse vermittelt den Ausgleich der Fonds, welche
den Darlehnskassen anvertraut resp, von ihnen entnommen werden. Natürlich können diese
Kassen nur gegen genügendeSicherheit Darlehen gewähren, aber wie ist's mit der weit zahl¬
reicherenKlasse von Mitbürgern, welche keine Bürgen finden, um sich das nothwendigeVieh zu
taufen? Seit Jahren hat man in volkswirthschaftlichen streifen den Uebelstand erkannt, konnte
aber die Form nicht finden, bis der Trier'sche Bauernverein auf jenem Gebiete muthig voran-
schritt. Cr gründete eine landwirthschaftliche Bank gegen den Viehwucher: die Mitglieder derfelben
haben 200 M. einzulegen,welche sie höchstens mit 5 Prozent verzinst erhalten, also kein Geschäft
machen können, noch wollen. Diefe Bank verleiht gegen 5 Prozent Zinsen pro anno das Vieh
an seine Mitglieder auf längere Zeit, fo daß der betreffendeViehpächter allmählichEigenthümer
wird. Ein folches Unternehmen verdient alle Unterstützung edler Menschenfreunde,und es ist
nicht zu viel verlangt, wenn der Vauernverein resp, diese Viehbank sich an die Provinz wendet,
um ein zinsloses Darlehen von 100 000 M. zu jenem Zwecke zu erlangen.

Meine Herren! Es folgt nun das Referat:
„Wie aus dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths vom 27. November und aus

den begleitenden Eingaben des Schriftführers der LandwirthfchaftlichenBank, Herrn Kaplan
Dasbach in Trier, hervorgeht, hat sich der Antrag, wie er gestellt ist, aus den im Referate
enthaltenen Bedenkenals nicht annehmbar erwiesen. Der Ausschuß erkannte die Nothwendigkeit
einer Stellungnahme und Mitwirkung auf dem Gebiete der Viehpachtwohl angezeigt, konnte aber
eine direkte Unterstützungder Trier'schen LandwirthschaftlichenBank, wie selbe jetzt organisirt ist,
nicht befürworten, weil nach dem Statute derselben die Provinz keinerlei Einwirkung noch Kontrole
gehabt hätte und, so löblich und nothwendig der Zweck der Bank auch sei, doch den Aktionären
auf .Kosten der Provinz einseitigeVortheile zugewendetworden wären.

Der I. Ausschuß empfiehlt daher:
„Der hohe Landtag möge die Ablehnnng des Antrages der Landwirthschaftlichen
Bank in Trier beschließen, jedoch den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, jährlich
Beihülfen bis zu einer Summe von 4000 M. auf 5 Jahre aus dem Etat der
landwirthfchaftichenFonds behufs eigenthümlicher Erwerbung von Vieh für kleine
bedürftigeLandlente zu gewährenund dem Provinzial-Verwaltungsrathe die Feststellung
der näheren Modalitäten überlassen."

Landtags-Marschall: Diese Anträge des I. Ausschusses stelle ich zur Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussionund bringe die Anträge zur Ab¬
stimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmig angenommen.
Wir kommen zum Referat des I. Ausschusses, betreffend den Antrag der

Königlichen Regierung zu Aachen auf Bewilligung von Beihülfen zur Ausführung
der beabsichtigten Noerregulirung. Referent ist der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Das Referat lautet:
„Der I. Ausschuß stimmt nach eingehenderBerathung dem Antrage des Provinzial-

Verwaltungsraths bei nnd beantragt, der hohe Provinzial-Landtag wolle denselbenin folgender
Fassung annehmen:
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Aus den Mitteln des Ständefonds:
1. für die Ausführung der StreckeUnterbrnch-Orsbeck, bei welcher die vrovinzialständifche

Verwaltung in hervorragender Weise betheiligt ist, als Zuschuß U000 M. für dieses
Jahr und event, dieselbe Summe für das nächste Jahr zu bewilligen, falls auch
Seitens der Königlichen Staats-Regierung die Zufüge für das nächste Jahr wieder¬
holt wird;

2. für die beideu anderenStrecken, welche die Königliche Staats-Negierung mit 14 000 M,
subventionirt, einen Betrag von 8000 M. für diefes Etatsjahr und eine gleiche
Summe für das nächste Etatsjahr zu bewilligen, unter derselbenBedingung, daß die
Königliche Staats-Regicrnng im nächsten Jahre denselben Betrag von l4 000 M, zahlt;

Alles unter der selbstverständlichen Bedingung der Sicherung des zukünftigenBestandes,
womöglich durch Bildung einer Genossenschaft."

Landtags-Marfchall: Ich eröffneüber diefe Anträge die Diskussion.
Derr Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Svee hat das Wort.
AbgeordneterGraf Wilderich von Svee: Meine Herren! Ich habe die Ehre gehabt,

zu dieser Kommissiongehört zu haben, die die Noergegend bereist hat. Ich habe dort gefunden,
daß allerdings die Noer an vielen Stellen einer Negnlirung dringend bedarf. Es ist ein wilder
Fluß, der überall hinläuft. Ich will auch durchaus nicht gegen die Anträge, die hier gestellt
sind, mich wenden, aber ich habe durchaus kein Vertrauen, daß wir auf diese Art zu einen,
guten Resultate kommen, und möchte an den: Scheitern dieser einen Idee der Genossenschaft nicht
die ganze Sache liegen lassen. Die Genossenschaftsbildungensind uns durch Erst uud Niers sehr
bekannt, und das war auch den Leuten überall sehr bekannt, wo wir vorbeigingen; sie wußten
recht gut, was das heißt, eine Genossenschaft zu bilden, um einen Fluh zu regulireu uud ihn in
seinen Ufern zu halten. Hier handelt es sich nicht so sehr darum, eine Genossenschaft zu bilden
für eine Melioration, fondern um einen Fluß zu regulireu, wozu noch keine vollständigeVorlage
vorliegt. — Ich möchte daher bitten, daß der Prouinzial-Verwaltungsrath zunächst darauf dringt,
daß das letztgeltendeProjekt ausgeführt wird, ohne welches die Gewässer nicht vollständig ab¬
fließen können, dann aber für die Genossenschaften dahin forgt, daß die Beiträge der einzelnen
Mitglieder nicht höher kommen, wie ihre einmaligenjährlichen Beiträge, alfo daß sie nicht beliebig
in die Höhe kommen. Ferner möchte ich bitten, daß der Provinzial-Verwaltnngsrath darauf
sieht, wenn auf genossenschaftlichemWege die Sache nicht zu regulireu ist, daß dann die Staats¬
regierung als Wasservolizeibehürdeeinen Plan über die Regulirung der ganzen Noer herstellt
und ihre eigenen Beamten oder uuscre Provinzial-Baubeamten beauftragt, innerhalb dieses Plans
die nöthigen Anleitungen zu diesen Uferbauten zu geben. Ich komme dazu, weil mir hier eine
Verfügung der Negierung vorliegt, wonach jedem Adjacenten verboten ist, irgend etwas au der
Noer zu bauen, ohne daß die Genehmigung der Negierung auf Grund der Pläne uud Kosten¬
anschlägegegeben wäre. Die kleinen Negulirungen sind oft lange nicht fo theuer wie die Pläne.
Wenn sich ein Lokal-Beamterfinden ließe, der in dem einmal aufgestellten Nahmen die Erlaubniß
zu diesen Negulirungen ertheilen dürfte, so würde sich eine Menge von Adjacenten anschließen,
um ihre Uferbauten auf eine vraktifche Weise zu machen; wenn sie aber erst ihre Pläne
und Kostenanschläge durch einen Naubeamten machen und der Regierung vorlegen müssen, so ist
die Bauzeit vorbei, bis sie den Bau ausführen können, und wir haben die dreifachen Kosten
davon. Die ganze Sache ist aber von großer Bedeutung für uns, daß das Wasser der Noer
seinen richtigen Verlauf nimmt. Die wilden Wässer reißen jetzt oft rechts und links ein.; hält
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der eine Adjacent das Wasser abwärts ab, so wälzt es sich dein andern vi^il-vi» zn. Es ist
dringend nöthig, daß eine Negulirung stattfindet, und ich »lochte diese nicht scheitern lassen daran,
daß eine Genossenschaftnicht zu Stande kommt. Vorher könnte aber von der Staatsregierung
als Wasserpolizeiverlangt werden, daß ein Plan, wie die Roer regnlirt werden soll, auf Grund
der"schonso oft aufgenommenenfaktifchen Zustände — ich habe Pläne schon aus den zwanziger
und dreißigerJahren gesehen — gemachtwerde. Dann kann ein richtigesBild geschaffen werden,

Landtags-Marschall: Ich möchte den Herrn Redner darcmf aufmerksam machen,daß
es heißt:

„Alles unter der selbstverständlichenBedingung der Sicherung des zukünftigen
Bestandes, womöglichdurch Bildung einer Genossenschaft,"

Es ist dies also keine Bedingung »in« c^na nun, es ist ja auch möglich,daß die Sache
auf andere Weife sicher gestellt wird, daß das Unternehmen ohne Genossenschaft zu Stande kommt.
Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Svee hat das Wort.

AbgeordneterGraf Wilde,rich von Svee: Ich bin wohl mißverstanden worden von
dem Herrn Landtags-Marschall, Meine Absicht war nur die, meine Wünsche für die weiteren
Verhandlungen über die Cache dem Provinzial-Landtage vorzutragen, damit er mit den Wünschen,
die bei uns zu Tage treten, bekannt würde.

Landtllgs-Narschllll: Wünscht noch Jemand das Wort zu dieser Angelegenheit?—
Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion und bringe die Anträge zur
Abstimmung. Wünschen Sie, daß ich die Anträge noch einmal verlese? (Stimmen: Nein!)

Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen die Anträge sind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmigangenommen.
Wir kommen zum letzten Punkt der Tagesordnung: Referat des IV. Ausfchuffes,

betreffend Mittheilung eines Ministerial-Erlasses, betreffend den in Folge
Beschlusses des 29. Rheinischen Provinzial-Landtages an die Königliche Staats¬
regierung gestellten Antrag auf Herbeiführung gefetzgeberifcher Maßnahmen behufs
Verhütung der Verfchleuderuug von Fäkalstoffen. Referent ist der Herr Abgeordnete Schmitz.

Referent Abgeordneter Schmitz: Der IV. Ansfchuh hat von der in der bezeichneten
Angelegenheit ergangenen Entscheidung der Herren Ressortminister vom 8. September 1884
Kenntniß genommen und beehrt sich, dieselbe auch zur Kenntniß des hohen Landtags zu bringen.

Abschrift
Ministerium der geistlichen :c.

Angelegenheiten.

Ew. Excellenz erwidern wir auf den gefälligen Bericht vom 18. April d. I. —
1872 — betreffend die Eingabe des Landes-Direktors Klein zu Düsseldorf wegen
Verhütung der Verschleuderung menschlicherAbfallstoffeergebenst,daß von den beiden
vom Provinzial-Verwaltungsrath der Nheinvrovinz in Ausführung eines Beschlusses
des 29. Rheinischen Provinzial-Landtages an die Staatsregierung gestellten An¬
trägen, welche

1. auf die Verhütung der Verschwendungmenschlicher Abfallstoffe durch Ablassen
derfelbenin öffentliche Wafserläufe unter Berücksichtigungder lokalen Verhältnisse
im Wege der Gesetzgebung, und
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2. auf eine Erleichterung des Transports von Fäkalstoffen auf den Königlichen
Staatsbahnen durch Herabsetzung der Tarife „.,,«.

aericktet sind, der erstere Antrag bereits durch das vom Herrn Reichskanzler an den
V rs tzenden des deutschen Landwirthschaftsraths gerichtete, unter den wieder beigefügten
Anlagen befindliche Schreiben vom 2. Mai 1883 Erledigung gefunden hat. Me
dort aufgeführten Gründe, aus welchen der auf gesetzlicheRegelung der fraglichen
Angelegenheit gerichtete Antrag abgelehnt worden, erachten wir nach wie vor für

dnrchgreifen^^ ^ ^ gemeinsamer Cirkular-Erlaß vom 1. September 1877
^irwrae aelroffen, dah jeder willkürliche,, Ableitung unreiner Wasser in Flüsse insofern
nm-^benat wird als eine systematischeEntwässerung dieser Art vorher der Genehmigung
bedar und beider Beurtheilung derselben im conkreten Falle stets an den hinsichtlich
der Reinhaltung der Wasserläufe zur Geltung gekommenen Grundsätzen festzuhalten ist.

Betreffs des zweiten von Ew, Excellenz befürworteten Antrages bemerken wn
„au. eraebenst daß aus Anlaß einer Vorstellung des Vorstandes des deutschen Land-
>uir hschaftsraths die Königlichen Eisenbahn-Direktionen schon im Jahre 1881 mit den
Mdt clen Velwrden innerhalb ihrer Bezirke in Verbindung getreten sind, um eme

erea l e Abfuhr der städtische» Düngstoffe mittelst der Eisenbahn herbeizuführen.
S tens der Stadtbehörden hat jedoch diefe Angelegenheit nur geringe Forderung
^f.,bren Die größeren Städte haben sich theils ablehnend «erhalten, theils sind sie

em Gegenstände überhaupt nicht näher getreten. In kleineren Städten finden die in
Re^e selben Stoffe in unmittelbarer Nähe Verwendung. Seitens der Staats¬
eisenbahnen wird die Angelegenheit wie bisher thunlichste Förderung erfahren. In
w lckem Maße dies durch Transporterleichterungen geschehen kann, wird indeß nur m
Erwäauna gezogen werden können, wenn spezielle Anträge seitens städtischer Behörden
oder von Unternehmern gestellt werden. Eine allgemeine Ermäßigung des Tarifes
für Fäkalien, welche der niedrigsten Tarifklasse bereits angehören, kann zur Zeit nicht

in A"AchtHllt^w^ ^^ ^ Landes-Direktor Klein in Düsseldorf mit
entfprechendem Bescheide versehen. ,^ „„ ^. , ««.... ., .,

^and aas-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort zu dieser Mittheilung? -

Es meldet ch NimId zum Wort, ich schließe die Diskussion Es ist die Sache nur zur
Kenntnihnahme für den Landtag vom Ausschuß mitgetheilt worden, sie erfordert also keine

Veschlußfassung. ^ ^ ^ ^^ Tagesordnung erledigt. Ich möchte den Mitgliedern

des hohen Landtages mittheilen, daß ich eben die Tagesordnung für Morgen habe vertheilen
Nachdem aber fo viele Anträge eingegangen sind, die nn

"^^ 1 die Plenarsitzung auf 12 Uhr damit im
I. Ausschuß die Sachen noch fertig gestellt werden wmen Ich ersuche die Herren, es denMigen
Mitgliedern, die sich bereits entfernt haben, wenn Sie sie sehen, zu sagen, daß wn Morgen erst
um 12 Uhr Sitzung haben, nicht um 11 Uhr

Meine Herren! Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 9 Uhr.)
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Siebente Sitzung
im Ständehmise zu Düsseldorf am Donnerstag den 10. Dezember 1885.

Beginn: 12 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:

1. Referat des I. Ausschussesüber den Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend
Aenderung des Aufbringungsmodus der Prouinzial-Umlage im Hinblicke auf das
Gesetz von: 14. Mai 1885. (Nr. 14 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Sommer.
2. Referat des V. Ausschusses, betreffend Uebernahme der von der Firma Nilleron & Boch

in Mcttlach vrojektirten festen Fahrbriicke über die Saar bei Mettlach auf den
Prouinzialstrnßen-Fonds. (Nr. 111 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter W egeler,
3. Referat des V. Ausschusses, betreffend die Bewilligung von Wittwen- und Waisen¬

geldern an die Hinterbliebenen der Prooinzialstraßen-Ausseher Pietsch in Rheinberg,
Iacobus in Göscnroth, Heselmann in Düsseldorf und des Straßenaufseher-Aspirautcn
Meyer in Antweiler. (Nr. 112 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Hoffmann.
4. Referat des V. Ausschusses, betreffend den Ausbau einer Prouinzinlstrahe von

Wermelskirchen nach Habenichts. (Nr. 113 der Drucksachen.)
Referent: Abgeordneter Freiherr von Steffens.

5. Referat des I. Ausschusses über die Petition, betreffend die Penstonsverhaltnisse der
Landbürgermeister der Rheinprovinz. (L. M. 127.)

Referent: Abgeordneter Sommer,
6. Referat des I. Ausschusses zu der Petition der Stadtgemeinde St. Johann, betreffend

rückständige Provinzial-Umlage pro 1882/83 und 1883/84. (L. M. 134.)
Referent: Abgeordneter Freiherr von Ennatten.

?. Referat des V. Ausschusses, betreffend eine Petition der Gemeinde Niederzier auf
Uebernahme der Prämicnstraße Niederzier-Krauthausen auf den Provinzialstraßen-
Fonds. (L. M. 140 und 151.)

Referent: Abgeordneter Sahler
8. Referat des IV. Ausschusses zur gutachtlichen Aeußerung über die Revision der

Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes in der
Rheinprovinz vom 2. November 18??. (L. M. 142.)

Referent: Abgeordneter von la Valette-St. George.
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9, Referat des V, Ausschusses über die Petitionen:
a. der Gemeinden Mttlheim a. d. Ruhr und Speidorf,
d. von 425 Einwohnern der Gemeinde Speidorf,

betreffend die Straßenbahn Monning-Broich-Sveldorf. (L. M. 155 und 156.)
Referent: Abgeordneter Wegeler.

10. Referat des I. Ausschusses über den Antrag des Abgeordneten Freiherrn Felix
von Loe, die Einführung der Grundbuch-Ordnung für den Geltuugsbereich des
Rheinischen Rechts betreffend. (L. M. 168.)

Referent: Abgeordneter Courth.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll etwas zu erinnern? — Ich constatire, daß dies nicht der Fall
ist und erkläre das Protokoll für genehmigt. Ich erfuche Herrn Freiherrn Eugen von Loö das
Protokoll der heutigen Sitzung zu übernehmen.

Meine Herren! Ich habe Ihnen folgende Eingänge mitzutheilen. Von der Gemeinde
Gönncrsdorf, Kreis Neuwicd, ist eine Petition wegen einer Freistelle für eine Person aus dem
dortigen Gemeindebezirt in der Prouinzial-Irrenanstalt zu Andernach eingegangen. Meine Herren!
Der Termin ist verstrichen, der zur Annahme von Petitionen festgestellt worden ist; diese Sache
gehört auch wohl nicht zur Beschlußfassung des Prouinzial-Vandtags. Sie geht zur ressortmäßigen
Erledigung an den Provinzial-Verwaltungsrath, der immer über die Freistellen in den Provinzial-
Irrcnanstalten zu entscheiden hatte. Meine Herren! Sodann habe ich Ihnen mitzutheilen, daß
lner der letzte Vogen zu der künstlerisch ausgeführten Adresse an Se. Majestät offen liegt. Ich
ersuche die Mitglieder des hohen Landtags, sich unterschreiben zu wolle». Wenn allmählig ein
Herr nach dem andern an den Tisch herantreten und sich unterschreiben will, so würde dann der
Vogen mit den Unterschriften der Adresse angeheftet werden. Meine Herren! Ich habe hierzu
noch zu bemerken, daß nach einem überschläglichen Kostenanschläge, besonders wegen der künstlerisch
ausgeführten Vuchbindcrarbeit, die jetzt auf dem Deckel der Adresse angebracht werden wird, diese
Adresse etwas mehr kosten wird, als die vorhergehenden; die Summe wird nach einer Schätzung
ungefähr 8000 M. ausmachen. Ich denke, Sie sind wohl damit einverstanden, daß wir diesen
Netrag auf die Landtagtzkosten übernehmen. (Zustimmung.)

Ich constatire Ihr Einverständnis). Die Sache ist hiermit erledigt.
Meine Herren! Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Erster Gegenstand der¬

selben ist das Referat des I. Ausschusses über den Antrag des Provinzial-
Verwaltungsraths, betreffend Aenderung des Aufbringungsmodus der
Provinzilll-Umlage im Hinblicke auf das Gefetz vom 14. Mai 1885. Referent
ist der Herr Abgeordnete Sommer.

Referent Abgeordneter Sommer: Referat des I. Ausschusses über den Antrag des
Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend Aenderung des Aufbringungsmodus der Prouinzial-
Umlage im Hinblicke auf das Gesetz vom 14. Mai 1885.

Räch vorheriger Verathung schließt der I. Ausschuß sich dem Antrage des Provinzial-
Verwaltungsrathes vom 27. v. M. unter Weglassung des letzten Satzes und mit der Bestimmung an:
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„Daß die Untervertheilnng seitens der Kreise auf die Gemeinden nach demselben
Maßstabe stattzufinden habe, insoweit die Umlage nicht aus anderweiten, zur Ver¬
fügung der Kreise stehenden Einnahmen gedeckt werden kann, und daß endlich der
Provinzial-Verwaltungsrath beauftragt werde, die AllerhöchsteGenehmigung zu diesem
Beschlusse nachzusuchen und bis zu deren Ertheilung die Umlage in der seitherigen
Weise zu erheben,"

Der so angenommene und dem hohen Landtage zur Genehmigung empfohlene Antrag
lautet nun vollständig:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle unter Abänderung des Beschlusses des 27. Provinzial-
Landtllges vom 30. November 1881 beschließen: die allgemeine Provinzial-Umlage
nach dem Maßstabe der direkten Staatssteuern, mit Ausschluß der Steuer vom
Gewerbebetriebe im Umherziehen, unter Berücksichtigung der durch das Gesetz vom
11. Juli 1822 gewährten Befreiungen auf die einzelnen Land- und Stadtkreise zu
vertheilen mit der Bestimmung, daß die Unteruertheilung seitens der Kreise auf die
Gemeinden nach demselben Maßstabe stattzufinden habe, infowcit die Umlage nicht
aus anderweiten, zur Verfügung der Kreise stehenden Einnahmen gedeckt werden
kann; endlich den Prouinzial-Verwaltnngsrath beauftragen, die Allerhöchste Genehmi¬
gung zu diesen: Beschlusse nachzusuchen und bis zu deren Ertheilung die Umlage in
der seitherigen Weise zu erheben,"

Landtags-Marsch all: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion, — Es meldet
sich Niemand zum^Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zum Referat des V. Ausschusses, betreffend Uebernahme der

von der Firma Villeroy und Boch in Mettlach projektirten festen Fahrbrücke über
die Saar bei Mettlach auf den Provinzial-Strahenfonds. Referent ist der Herr
Abgeordnete Wegeler.

Referent Abgeordneter Wegeler: Referat betreffend Uebernahme der von der Firma
Villeroy und Boch in Mettlach projektirten festen Fahrbrücke über die Saar bei Mettlach auf den
Provinzial-Straßenfonds.

Der V. Ausschuß hat nach Erörterung der Sachlage beschlossen, sich dem Antrage des
Prouinzial-Verwaltungsraths mit der Modifikation anzuschließen, daß die Uebergabe der Brücke
Seitens der Firma Villeroy und Noch spätestens nach Ablauf von fünfzehn Jahren nach ihrer
Fertigstellung zu erfolgen habe. — Der V. Ausschuß empfiehlt daher dem hohen Provinzial-
Landtag die^Annahme folgenden Antrages:

„Die Uebernahme der von der Firma Villeroy und Boch projektirten festen Fahrbrücke
über die Saar bei Mettlach soll nach Amortisation der Baukosten, spätestens aber
nach Ablauf von 15 Jahren nach ihrer Fertigstellung unter der Bedingung erfolgeu,
daß die Brücke mit den erforderlichen Anschlüssen der Trier-Saarlouis'er Provinzial-
straße an dieselbe von der Firma nach einem durch den Landes-Direktor zu genehmi¬
genden Projekte gut und dauerhaft ausgeführt und bis zum Zeitpunkt der Uebergabe
ordnungsmäßig unterhalten resp, in durchaus gutein Zustande übergeben werde."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des V. Ausschusses die
Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den
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Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen find, sich zu erheben, (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum Referat des V. Ausschusses, betreffend die Bewilligung

uon Wittwen- und Waisengeldern an die Hinterbliebenen der Vrouinzial-Straßen-
aufseher Pietsch in Nheinberg, Iacobus in Gösenroth, Heselmann in Düsseldorf
und des Straßenaufseher-Aspiranten Meyer in Antweiler. Referent ist der Herr
AbgeordneteHoffmann.

Referat Abgeordneter Ho ffm ann: Referat des V. Ausschusses, betreffend die Bewilligung
von Wittwen- und Waisengcldern an die Hinterbliebenender Provinzial-Straßenaufscher Pietsch
in Nheinberg, Iacobus in Gösenroth, Heselmann in Düsseldorf und des Straßenaufseher-Aspiranten
Meyer in Antweiler.

„Der V. Ausschußhat sich mit dem betreffenden Antrage, betreffenddie Bewilligung von
Wittwen- und Waiscngeldern an die Hinterbliebenen der Provinzial-Strahenauffeher Pietsch in
Nheinberg, Iacobus in Gösenroth, Heselmannin Düsseldorfund des Straßenaufseher-Aspiranten
Meyer in Antweiler beschäftigt und den einstimmigenBeschluß gefaßt, dem hohen Landtage die
Annahme des wohlbegründetenAntrages des Prouinzial-Vcrwaltungsraths, welcher lautet:

„Hoher Landtag wolle die Bewilligung der reglementsmaßigcnWittwen- und Waisen-
gclder an die Hinterbliebenen der Strahcnaufsehcr Pietsch, Iacobus und Heselmann
nachträglichgutheißen und genehmigen,daß den Hinterbliebenendes Straßenaufseher-
Aspiranten Meyer die reglementsmaßigcnWittwen- und Waisengclder auch ferner
gezahlt werden,

zu empfehlen."
Landtag s-Marfch all: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. — Es meldet sich

Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Der nächste Gegenstand ist das Referat des V. Ausschusses, betreffend den

Ausbau einer Provinzialstraße von Wermelskirchen nach Habenichts. Referent ist
der Herr AbgeordneteFreiherr von Steffens.

Referent AbgeordneterFreiherr von Steffens: Meine Herren! Der Sachverhalt ist in
dem Referat des Prouinzial-Verwaltungsraths fo ausführlich behandelt und fo klar gelegt, daß
ich wohl gleich zur Verlesung des Ausschuß-Referatesübergehenkann:

Der V. Ausschußhat die Petition der Gemeinde Wermelskirchen einer gründlichenund
eingehendenPrüfung unterzogen.

Wenn derselbe nun auch den Erwägungen, welche den Prouinzial-Verwaltungsrath ver¬
anlaßt haben, in dem vorliegenden Referate sich für den Bau einer Kunststraßevon Wermels-
ürchen nach Habenichts und deren demnächstigeUebernahme auf Provinzial-Straßenbaufonds
auszufvrechen,feine ganze und volle Würdigung nicht verfugen, zu müssen glaubt, so ist er doch
in Folge eingehenderBerathung und weiterer durch ortskundigeMitglieder des Proviuzial-Land-
tages ertheilter Aufschlüsse über die örtlichenVerhältnisse zu der Ueberzeugunggelaugt, daß nur
dann eine Aussicht auf das Zustandekommender für die oberbergischen Distrikte eine Lebensfrage
bildenden Straßen-Verbindung vorhanden sein dürfte, wenn der Gemeinde Wermelskirchenbei
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Ausführung des Straßenbaues eine wettere Unterstützung sowohl Seitens der Provinz als auch
Seitens der interessirten Gemeinden zu Theil werde.

Um das in Rede stehende Unternehmen nach Möglichkeit fördern zu helfen, beehrt sich
daher der V. Ausschuh, den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. die Petition der Gemeinde Wermelskirchen an den Provinzial-Verwaltungsrath mit

dem Auftrage zurückzuweisen, weitere Verhandlungen mit den interessirten Gemeinden
zum Zwecke der Erzielung eines größeren Beitrags zu dein in Frage stehenden
Wegebau einzuleiten und dementsprechend eine Erhöhung des Zuschusses aus Pro-
vinzial-Fonds eintreten zu lassen, sodann für den Fall, daß die Verhandlungen
des Prouinzial - Verwaltungsrathes mit den Gemeinden zu einem annehmbaren
Refultate gelangen füllten, ferner zu beschließen, daß

2. die Straße von Wermelskirchen nach Habenichts nach den Seitens der prouinzial-
ständischen Verwaltung festzustellenden Projekten, in einer Planumsbreite von 6
Meter und einer Steinbahnbreite von 4 Meter durch die Organe der Provinz
ausgebaut, und

3. nach Fertigstellung der Straße dieselbe auf deu Prouinzial-Straßenbaufonds über¬
nommen werde."

Landtags-Marfchall: Ich stelle diefen Antrag zur Diskussion. — Es meldet sich
Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zum Referat des I. Ausschusses über die Petition, betreffend

die Penfionsverhaltnisse der Landbürgermeister der Rheinprouinz. Referent ist der
Herr Abgeordnete Sommer.

Referent Abgeordneter Sommer: Bericht des I. Ausfchusses über die Petition,
betreffend die Pensionsverhältnisse der Landbürgermcister der Nheinprovinz.

Eine Anzahl Landbürgermeister der Rheinprouinz resp, des Regierungsbezirks Eoblenz
petitioniren in zwei gleichlautenden Eingaben aus Treis vom 5. September und aus Berncastcl
vom 12. November d. I. um zu treffende Einleitungen:

daß dem gegenwärtigen Prouinzial-Landtage die erforderlichen Vorlagen zur Ein¬
richtung der im Art. 25 des Gesetzes vom 15. Mai 1856 verheißenen Prouinzial-
Pensionskasse der Landbürgermeister gemacht werden,

nachdem ihr Antrag auf Abänderung des bezogenen Gesetzes behufs Erlangung besserer Pensions-
verhältnisse gemäß Angabe der Petenten am 29. Januar d. I. von der Königlichen Staats-
regierung abgelehnt worden.

Da nach Art. 25 des Gesetzes vom 15. Mai 1856 die Pensionen der Bürgermeister,
so lange nicht anderweitige Bestimmungen getroffen sind, lediglich von den betreffenden Bürger¬
meistereien gewährt werden sollen, die Gründung einer Provinzial-Pensionskasse für die Land¬
bürgermeister aber in der Sitzung des Provinzial-Landtags vom 10. Dezember 1883 bereits
abgelehnt worden, die bald zu erwartende neue Kreis- und Provinzialordnung auch ohne Zweifel
eine Revision der Gemeindeuerfassung und der PensionsverlMuisse der Landbürgermeister zur Folge
haben wird, so beehrt sich der I. Ausschutz, dem hohen Landtage den Uebergang zur Tagesordnung
über die Petitionen der Bürgermeister vom 5. September und 1l. November d. I. zu empfehlen.
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Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung über
diese Petition eröffne ich die Diskussion,— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe
die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung, Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind,
sich zu erheben, (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zum Referat des I. Ausschusses, zu der Petition der Stadt¬

gemeinde St. Johann, betreffend rückständige Proviuzialumlage pro 1882/83 und
1883/84. Referent ist Herr AbgeordneterFreiherr von Eynatten.

Referent AbgeordneterFreiherr uon Eynatten: In der vorliegenden Petition wird
beantragt, daß die vom Bürgermeister der Stadt St. Johann aus Spezial-Auftrag der Königlichen
Regierung zu Trier zu verrechnendenund von der KöniglichenSteuerkasse zu Saarbrücken zu
vereinnahmendenGewerbesteuern französischer Schiffer und Fuhrlente, welche im bergfistalischen
Hafen auf dem Banne der Stadt Malstatt-VurbachKohlen laden, zu Lasten der Stadt St. Johann
a. d. Saar zu Provinzial-Umlagen nicht herangezogen werden dürfen und, insofern diefe Umlagen
für die Etlltsjahre 1882/83 und 1883/84 mit 1049 M. resp. 100? M. 71 Pf, Seitens der
Stadt St, Johann restiren, dieselben niederzuschlagen.

Die Motivirung der Petition ist folgende:
Der 29. Provinzial-Landtag habe das Recht der Stadt St. Johann vollständiganerkannt,

die qu. Steuer werde ferner von den Einwohnern der Stadt St. Johann nicht aufgebrachtund
dürfe auch zu Gemeinde-Umlagen nicht herangezogen werden. Der Einladnngshafender französischen
Schiffer und Fuhrleute liege nicht auf dein Banne der Stadt St. Johann, fondern auf dem von
Malstatt-Burbach, und nur in Folge eines Spezial-Auftrages der Königlichen Regierung in Trier
'»üsse die fragliche Steuer in St. Johann zur Verrechnung gelangen Auch ordne der ß. 106
der Prcvinzialordnung für die östlichen Provinzen vom 29. Juni 1875 an, daß die Provinzial-
Umlage nur nach Maßgabe der in den Kreifen aufkommendendirekten Staatssteuern berechnet
werden solle; die Nheinvrovinz habe alle Verwaltungsformen der Prouinzialordnung vom
29. Juli 1875 adoptirt und die A. K.-O. vom 8. März 1882 führe denfelben Modus der
Vertheilung der Provinzial-Umlage in der Rheinprovinz ein. Auch die Städteordnung treffe nur
diejenigen Staatssteuern mit Umlage, welche von dem Vermögen der Einwohner aufgebracht
würden. Diefe Darlegungen habe der 27. und der 29. Provinzial-Landtag als richtig anerkannt.
Der 27. Provinzial-Landtag habe nämlich der Stadt St. Johann 6683 M. 9 Pf. aus dem
Ständefonds bewilligt, welchen Betrag die Stadt St. Johann in Folge Anrechnungeben der
fraglichen Steuer bei der Ausgleichung der Kriegsleistungen des Jahres 1870/71 zu viel
übernehmen mußte; nach dem Beschlusse des 29. Provinzial-Landtages sei die mehrerwähnte
Steuer vom 1. April 1884 ab außer Ansatz zu lassen. Endlich sei die Thesis: Hat derjenige
Kreis, dessen bei der Vertheilung der Prouinzial-Abgaben zu Grunde gelegtes Staatssteuer-Soll-
aufkommenin Folge von Reklamationen«. sich demnächst mindert, eine entsprechende Herabsetzung
seines Abgabenbetrageszu beanspruchen?— in einem Urtheile des Königlichen Ober-Verwaltungs¬
gerichts vom 20. Dezember 1883 ausdrücklich bejaht worden.

Die Petition entbehrt nun jedwederrechtlichen Grundlage.
Allerdings hat der 27. Provinzial-Landtag wie angegeben, der Stadt St. Johann die

ihr in Folge Anrechnung der mehrerwähnten Steuer bei der Ausgleichungder Kriegsleistungen
zu wenig gezahlten 6683 M. 9 Pf. nachträglich aus dem Ständefonds bewilligt. Hiermit hat
aber keineswegs die Unrichtigkeit der Vertheilung der Kriegsleistungen dargethan werden sollen

42
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die Bewilligung erfolgte vielmehr mit Rücksichtdarauf, daß St. Johann durch die Kriegsverhältnisse
ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen worden war. Weil ein rechtlicher Anspruch der
Stadt St. Johann auf den Erlaß der fraglichen Summe nicht anerkannt und deshalb der
fraglicheBetrag nicht auf die anderen Verbände repartirt werden konnte, erfolgte die Bewilligung
aus dem Ständefonds.

Rechtlich steht die Sache folgendermaßen.
Die provinzialständischeVerwaltung hat nach dem Vorangeführten kein Recht, die

Höhe oder die Zufammenfetzungdesjenigen Steuerbetruges zu prüfen, welche den Maßstab der
Umlage abgeben soll; die Königlichen Negienmgen haben allein das Recht und mithin die Ver¬
antwortlichkeit für die Nichtigkeit diefes von ihnen anzugebendenMaßstabes. Die Königliche
Negierung zu Trier hatte den Steuerbetrag für die beiden streitigen Jahre angegebenund
hiernach, sowie nach den Angaben der übrigen KöniglichenNegierungen, ist die Umlage vertheilt.
Ein Antrag, den Maßstab für unrichtig zu erklären, kann überhaupt bei dem hohen
Provinzial-Landtag nicht gestellt weiden; er ist unstatthaft und zwar sowohl für die bereits
zur Vertheilung gekommenenUmlagen, wie für die zukünftigen. Der bei der Königlichen
Negierung zu Trier von der Stadt St. Johann gestellte Antrag ist z>r« ^raetyrito abgewiesen.
Die Motive entziehensich der Kritik der provinzialständischenVerwaltung, die Entscheidungselbst
ist für sie maßgebend. Wenn für die Zukunft die Königliche Negierung zu Trier bei Angabe
des Steuerbetruges die mehrerwähnte Steuer feparirt zur Kenntniß der provinzialständischen
Verwaltung bringen will und, ohne einen präzisen Antrag, daß diese Steuer unberücksichtigt
bleiben solle, zu stellen, der Verwaltung anheimgibt, darüber zu erkennen,ob die eine oder andere
Summe als Vertheilungsmaßstab genominenwerden soll, so ist die provinzialstündische Verwaltung
in der Lage, für die Zukunft im Sinne der Petition zu erkennen, und dies ist thatsächlichdurch
den 29. Provinzial-Landtag geschehen. »Umsomehr fehlt aber die Befugniß, über die Rechtmäßigkeit
und Unrechtmäßigkeiteiner Vertheilung, welchenach den von den allein dazu berufenen Organen
angegebenen Faktoren thatsächlichvorgenommenist, zu erkennen: als bis heute die Königliche
Negierung den Nertheilungsmodus nicht abgeändert oder abzuändern beantragt hat, und als die¬
jenigen Gemeinden, welche nunmehr nachzahlensollen, sich einer nachträglichen,von der provinzial¬
ständischen Verwaltung vorgenommenenVertheilung und Einziehung unstreitig widersetzen werden.
Geradezu unverständlichist, wie St. Johann den bereits bezahlten Betrag, weil er nach der
persönlichenAnsicht mit Unrecht erhoben sei, von späteren Umlagebeträgen ohne Weiteres kürzen
zu können glaubt.

Bei dieser Sachlage ist ein Eingehen auf die weiteren unbegründeten Motivirungen der
Petition nicht erforderlich,und beehrt sich der I. Ausschußzu beantragen:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle unter Zustimmung zu den zur Sache getroffenen
Maßnahmen des Provinzial-Verwaltungsraths den auf Befreiung der mehrgedachten
Steuer von der Provinzial-Umlage gerichteten Antrag als durch die bereits ergangene
Vefchlußfafsungdes 29, Provinzial-Landtages für erledigt erklären, die Niederfchlagung
der rückständigenUmlage pro 1882/83 und 1883/84 aber ablehnen."

Nach geschehener Berathung/und Annahme des vorstehendenReferates ini I. Ausschusse
wurde von anderer Seite ein Zusatz-Antrag eingebracht,lautend:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle in Anbetracht der Unbilligkeit der Anrechnung
der Gewerbesteuerder ausländischenSchiffer bei der Festsetzung der Provinzial-Umlage,
nachdem die rückständigen Provinzial-Umlage-Beträge pro 1882/83 und 1883/84 durch
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die Stadt St. Johann an die Provinzial-Verwaltung abgeführt sein werden, der genannten
Stadt einen Betrag von 2000 M. als Schadloshaltung aus den, Ständefonds überweisen."

Diefer Zusatz-Antrag ist indessen im I. Ausschutz mit 10 gegen 9 Stimmen abgelehnt
worden, und beehrt der I. Ausschuß sich daher, auch dem Plenum die Ablehnung dieses Zusatz-
Antrages zu empfehlen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es sind hier 2 Anträge gestellt. Ich eröffne
zunächst über die ganze Sache die General-Diskussion; wir werden dann auf die einzelnen Anträge
eingehen. Ich gebe zunächst dem Herrn Abgeordneten Nochlina, das Wort.

Abgeordneter Nöchling: Meine Herren! Nachdem die Petitionier Stadtgemeinde St.
Johann in sachlicher Beziehung, wie Sie soeben aus dem Referat des I. Ausfchusses entnommen
haben, abgelehnt worden ist, mochte ich doch Veranlassung nehmen, die in zweiter Linie geltend
gemachten Billigkeitsgründe wieder aufzugreifen. Die Abstimmung im Ausschuh mit 10 gegeu
9 Stimmen hat gezeigt, datz man sich auch dort der Petition nicht ganz verschlossen hat, und ich
zweifle nicht, daß das hohe Haus bei feinen weitgehenden Kompetenzen dem im Ausschuß gestellten
Subsidiär-Antmg feine Zustimmung ertheilen wird. Ich möchte nur eine kleine Bemerkung zu
dem Referate machen. In demselben ist <iu^i ausgedrückt, daß die Stadt St. Johann gewisser¬
maßen in Fehde mit der Proviuzial-Verwaltuug wegen der Zurückhaltung 2 jähriger Provinzial-
Umlagen läge. Die Stadt St. Johann ist in dieser Sache durchaus passiv, die Kreis-Kommuual-
kasse von Saarbrücken, welche die Prouinzial-Umlagen mit der Provinz verrechnet, hat diesen
Netrag zurückgehalten, nicht die Stadt St. Johann. Ich wollte dies nur hervorheben. Der
27. Provinzial-Landtag hat die Unbilligkeit der Anrechnung der Schiffssteuer dadurch anerkannt,
daß er der Stadt St. Johann 6600 M. aus dem Ständefonds zurückvergütet hat. Diefe
Summe ist gefunden auf Grund der Berechnung diefer Schissssteuer, sie ist nicht willkürlich
gegriffen worden. Ich bitte daher, datz der Landtag doch den zweiten Antrag in Erwägung
nehmen und die Stadt St. Iohaun in dieser Beziehung schadlos halten möge.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Die Sache ist dem Ausschutz so vorgetragen worden, als ob

wir schon ein Uebriges thäten, daß wir die Schiffssteuer in Zukunft nicht mehr in Anrechnung
brächten. Die Königliche Regierung zu Trier steht heute noch auf dem Standpunkt, daß auf
diese Steuer doch eigentlich noch umgelegt werden muh. Da, meine ich, hahen wir der Stadt
St. Johann doch genug gethan.

' Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Röchliug hat das Wort.
Abgeordneter Nöchling: Meine Herren! Ich glaube doch, datz die Königliche Regierung

zu Trier zugestimmt hat, daß diese Steuer den Charakter einer Retorsionssteuer, nicht den
Charakter der gewöhnlichen Gewerbesteuer hat, indem sie gewifscrmatzen gegen das Ausland
erhoben wird- meines Dafürhaltens scheint diese Steuer mehr noch den Charakter der Hausirsteuer
zu haben sie wird blos von Fremden erhoben und die Gemeinde ist nicht in der Lage, diese
Steuer mit Gemeinde-Umlagen zu belegen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Jungen hat das Wort.
Abgeordneter Jungen: Was Herr Nöchling gesagt hat, daß es sich nur um eine

Retorsionssteuer handelt, ist ganz richtig. Es ist auch Seitens der Regieruug in Erwägung
gezogen worden, ob diese Steuer nicht überhaupt aufzuheben fei, denn eine eigentliche Grundlage
hat die Steuerflucht. Die Steuer von dem Schiffsverkehr wird nur da erhoben, wo es sich um
einen Verkehr im Inland« handelt, dagegen sind die Schiffer, die nur deu Verkehr aus dem
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Auslande in das Inland vermittln, uo» der Steuer ausgenommen. Da aber die französische
Regierung davon abging, die preußischen Schiffer von der Steuer zu entbinden, die sie für
den Verkehr in beziehnngsweisemit Frankreich zahlen müssen, so ist auch diesseits davon
abgesehen worden, die Steuer aufzuheben. Bei den Auflagen, welche die Gemeinde St. Johann
getroffen haben, ist diese Steuer mit in Anrechnung gebracht worden, obgleich die Steuer
selbst nicht eine Steuer vom stehenden Gewerbe ist, so wenig wie eine Hausirsteuer. Es ist
offenbar früher übersehenworden, diesen Charakter der Steuer bei der Aufstellung desjenigen
Betrages, auf welchen die Umlagen gelegt werden, festzuhalten, und dadurch ist die Stadt
St. Johann, deren Steuer- und Kommunal-Empfängern die Erhebung der Steuer übertragen
worden ist, in die allerdings gedrückte Lage gekommen,daß ihr eine Steuer angerechnetwurde,
die innerhalb ihres Bezirks erhoben wurde, aber nicht von einem Betriebe, der in ihren: Bezirke
steuerpflichtigbetriebe» wird, sondern von einem auswärtigen Netriebe. Ich halte es ebenfalls
für billig, daß der Stadt Et. Johann dafür eine Ausgleichuuggewährt wird. Der Betrag, wie
er berechnet ist, ist, wie der Zerr AbgeordneteNöchling mitgetheilt hat, ganz einfach nach dem
Netrage berechnet, der aus der Schiffssteuerder französischen Schiffer aufgekommeuist, und würde
sich dieser Betrag ungefähr auf die Summe von 2000 M. fixiren lassen. Ich trete dein Antrage
des Herrn AbgeordnetenNöchlingaus Billigkeitsgründen ebenfalls bei.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Laudtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Die

Sache hat uns schon sehr oft beschäftigt,und es ist ganz genau festgestellt, daß der Stadt absolut
kein Recht zur Seite steht. Es ist dies in früheren Landtagen und auch jetzt wieder im Ausschuß
auf das evidenteste nachgewiesenworden. Der Herr Abgeordnete Jungen hat zwar jetzt noch
einmal darauf recurrirt, aber selbst der AbgeordneteNöchling hat zugegeben, daß der Stadt gar
kein Anspruchzusteht. Es handelt sich jetzt in der That um nichts weiter, als daß der Stadt
2000 M. geschenkt werden sollen, und dafür vermag ich nicht einmal Billigkeitsgründeeinzusehen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteSahler hat das Wort.
Abgeordneter Sahler: Ich möchte doch glauben, daß die Ausführungen des Herrn

Vorredners auf einer ganz unrichtigen Basis beruhen, denn die Provinzial-Umlagen haben
bei der Umlegung auf die Kreise und von den Kreisen wieder auf die Gemeinden rechtlich doch
nur einen Sinn, wenn die Gemeinden in der Lage sind, sie bei denjenigen,die die Steuerträger
sind, wieder einzuziehen. Wenn eine Gemeinde nach dein Verhältniß ihrer Kommunal-Umlagcnan
den Provinzial-Umlagen partizipirt, so ist sie in der Lage, diese Umlagen auf die Steuerpflichtigen
in der Kommune zu vertheilen. Hier liegt aber der Fall fo, daß die auswärtigen Schiffer eben
nicht herangezogenwerden können, also liegt eine vollständige Unbilligkeitdarin, daß bei der Aus¬
rechnung,die die Negieruug vorgenommenhat, die Auseinanderhaltuugnicht vollzogen war. Wenn
man ganz mechanisch weiter rechnen will und sagt: wir haben die Liste und nach der Liste
legen wir um, die Gemeiude St. Johann hat einen Einzug für den Staat besorgt und ist deshalb
verpflichtet,sie mag sehen, wo sie ihr Necht findet, fo, meine ich, ist dies nicht der Standpunkt,
den wir als Provinzial-Landtag einzunehmen haben. Wir haben uns zu sagen: hätte die Gemeinde
St. Johann nicht zu viel bezahlt uud wäre dieser Betrag bei uns nicht eingeflossen — so liegt
es — so würden wir in dem neuen Steuerjahr 2000 M. mehr umlegen, und dann würden
diese 2000 M. in gleicher Weise von Allen zu decken sein. Der Irrthum hat stattgefunden,er
hat nicht durch die Schuld der Provinzial-Verwaltung stattgefunden, und deshalb kann ich mir
sehr wohl denken, daß die Provinzial-Verwaltung sich auf den Standpunkt stellt, zu sagen: wir
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sind nach Recht verfahre» — auch der Herr Abgeordnete Röchling hat ja zugegeben, daß »ach
Recht verfahren ist — aber das Recht hat in seinen Folgen in Bezug auf die Stadt St. Johann
Unrecht geschaffen,und es ist daher korrekt, daß wir diefes Unrecht wieder gut machen,indem
wir der Gemeint,/ St. Johann einen approximativen Betrag wieder vergüten. Damit ist auch
dem NechtsstandpunktGenüge gethan: es wird nicht gesagt, daß der Provinzial-Verband dabei
ein Unrecht begangen hat, aber die materielle Ausgleichungfindet in billiger Weife statt.

Land tags-Mars Hall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Der Herr Vorredner

hat gesagt, daß alles, was ich ausgeführt hätte, unrichtig wäre. Ich kann nur behaupten, daß
das, was der Herr Vorredner gesagt hat, total falsch ist. Ich bedaure, daß er nicht der Sitzung
des I. Ausschusses beigewohnthat, in welcher der Herr Landes-Direktor und der zuständigeHerr
Landesrath die Sache juristischganz genan entwickelt haben. Meine Herren! Es ist im Landtag
bereits das letzte Mal anerkannt worden, daß die Stadt St. Johann überhaupt zu unrecht in
der Sache stehe. Die Königliche Regierung behauptet heute noch, daß für die Zukunft fortgesetzt
diese Steuer bei der Verrechnung herangezogenwerden muß, und wenn der Landtag vor zwei
Jahren bereits beschlossenhat, für die Zukunft diese Steuer nicht mehr mit heranzuziehen,so ist
der Landtag weit über das hinausgegangen,was die Königliche Regierung als zu Recht besteheud
anerkannt hat Das steht absolut fest und ist im Referat ausgedrückt. Es handelt sich nur
darum, ob es zweckmäßigoder wünschenswert!)ist, der Stadt St. Johann ein Geschenk von
2000 M. zu machen. Das ist die einfache Sachlage.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Auch ich bin im I. Ausschußmit gewesen und glaube, daß der

Herr Vice-Landtags-MarschallvollkommenRecht hat, daß rechtlich die Stadt keinen Anspruch
erheben kann. Die Negierung hat das anerkannt. Wenn Sie aber aus dem, was die Herren
uorhin schon gesagt haben, die eine Thatsache herausnehmen,'daß die Stadt blos der Briefträger
für diefes Geld ist — sie kann keine Umlage davon machen und soll nun für das Geld für
unsere Umlage herangezogenwerden - dann glaube ich, daß wir, die wir vollständigsouverain
in der Sache dastehen, wohl gegenüber der Stadt St. Johann Billigkeitsgründe gelten lassen
können und uns nicht darum zu kümmern haben, was die Regierung erkannt hat, ob das Recht
oder nicht Recht ist. Ich glaube, wir alle stehen unter dem Eindruck, daß eigentlich die Stadt
St. Johann zu viel bezahlt hat. Das ist meine Meinung.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
Abgeordneter Heuser: Meine Herren! Es scheint mir absolut festzustehen,daß von

Seiten der provinzialstäudischenVerwaltung kein Irrthum vorliegt, aber es steht auch nicht
weniger fest daß die Stadt St. Johann ein Schaden betroffenhat. Wir sind nicht regreßpflichtig;
der Regreßpflichtigewäre eigentlich die Negierung zu Trier, denn diese hat den Irrthum herbei¬
geführt. Die Stadt hat unzweifelhaft etwas bezahlt, was sie, streng genommen, nicht hätte
zahlen sollen wir haben andererseits etwas erhoben, was uns zustand, und dessen Ausfall wir
in diesem Augenblickgar nicht in der Lage sind anderweitig zu repartiren. Eine vollständige
Vergütung würde für uns ein großer Verlust sein, ich will nicht den Ausdruckgebrauchen,ein
Geschenkfür die Stadt St. Johann. Ich würde deshalb dein hohen Hause vorschlagen, daß
die Hälfte der Summe der Stadt St. Johann überwiesenwird.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Heuser schlägt vor, der Stadt St.
Johann die Hälfte der Summe aus dem Ständefonds zu bewilligen. Meine Herren! Es sind
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s-zwei Anträge, die uns vorliegen. Der erste ist der prinzipielle,der zweite ist der aus Nilligkeits
gründen gestellte Subsidiär-Antrag. Zu diesem Subsidiär-Antrag ist von dem Herrn Abgeordneten
Heuser der Unter-Antrag gestellt, die Hälfte der Summe zu bewilligen. Der Herr Abgeordnete
Sahler hat das Wort, Zuvor will ich noch den Abstimmungsmodusfeststellen und dem Herrn
Abgeordneten dann das Wort geben, weil ich noch nicht geschlossenhatte. Meine Herren, ich
würde zunächst über den prinzipiellen Antrag abstimmen lassen, wie er von dem I. Ausschuß
gestellt worden ist. Diese Abstimmung würde der Abstimmung über den Subsidiär-Antrag nicht
präjudiziren, und wenn dieser fallt, würde der Antrag des Herrn AbgeordnetenHeufer kommen,
die Hälfte aus dem Ständefonds zu bewilligen. Dies würde die Reihenfolge sein. Ich hatte
vorher die Debatte noch nicht geschlossen und gebe nunmehrdem Herrn AbgeordnetenSahler das Wort.

AbgeordneterSahler: Ich will nur ganz kurz anführen, der Unterschied,wenn es so
gemacht wird, daß 2000 M. rückvergütet werden, beruht nur darin, daß wir die Rechnung so
machen, als hätten wir früher 2000 M, weniger umgelegt. Das ist die Rechnung, wie sie sich
für uns, die Prouinzial-Verwaltung, stellt. Es ist durchaus keine Benachtheiligungder Provinzial-
Verwaltung, sondern nur eine Mindermnlage von 2000 M., indem die 2000 M. auf Grund
unrichtiger faktischer Umlage eingegangen sind.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Meine Herren! Ich wollte mich an competenterStelle erkun¬

digen, ob es möglich ist, daß wir diese 2000 M,, die wir ohne unsere Schuld Ausfall haben
würden, anderweitig wieder vertheilen können.

Landtags-Marschall: Nein, das ist absolutunmöglich. Der Herr AbgeordneteConze
hat das Wort.

AbgeordneterConze: Ich wollte auf diesen Punkt auch noch zurückkommen. Es scheint
mir doch, daß es möglich ist. Wir legen insgesammt 3 Millionen um, und von diesen Millionen
hat St. Johann nach unserer Anschauungzu Unrecht 2000 M. bezahlt. Diese 2000 M. hätten
Andere zahlen müssen, die verschiedenenGemeinden zu kleinen Theilen. Wenn wir jetzt die
2000 M. zurückgeben und sie im nächsten Jahre umlegen, wird die Vertheilung richtig.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wenn der Herr Abgeordnete Conze Recht hätte,
könnten wir ebenso verfahren, wenn wir die Einauartirungslasten vertheilen. Das geht nicht.
Wir haben das Recht, für ganz bestimmteZweckeSteuern umzulegen, aber wenn auf Grund
rechtlicher Vefugniß von unferer Seite zu viel erhoben worden ist, so ist es unmöglich, daß wir
auf Grund des Gesetzes, das uns zugesteht,Steuern auf die Provinz umzulegen, für diesen Zweck
eine Extrasteuer von 2009 M. auf die Provinz umzulegen. Das müßte ein besondererZuschlag
sein, den wir nachher wieder an die Stadt St. Johann abführen. Das ist ganz undenkbar. —
Der Herr AbgeordneteConze hat das Wort.

AbgeordneterConze: Ich habe die Sache nur rechnungsmäßigdarstellen wollen. Wenn
wir jetzt 2000 M. an St, Johann zurückgeben, haben wir entweder 2000 M. weniger Ueberfchuß
oder 2000 M. mehr.' Defizit. Dieses Defizit oder dieser Ueberschuh wird auf die nächste Jahres-
rcchnung übertragen, und wir legen soviel mehr oder weniger um. Wenn wir also ein faktisch
nicht rechtmäßig eingezogenes Steuerquantum zurückvergüten, dann liegt die Möglichkeit vor,
rechnungsmäßigdies wieder im Etat des nächsten Jahres erscheinen zu lassen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
AbgeordneterLimbourg: Meine Herren! Ueber die Sache selbst sind wir ziemlich klar.

Ein Anrecht auf Entschädigung hat die Gemeinde nicht, aber die Billigkeit erheischt eine kleine
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Vergütung, und da, glaube ich, ist der Vorschlagpraktisch, daß wir die Rückstände einfach nieder¬
schlagen. Dann brauchenwir keine Umrechnungzu machen. Ich würde mir einen dahin gehenden
Vorschlagerlauben.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Das ist ganz unmöglich, wir können das
nicht niederschlagen. Sie können aus den Fonds, die zu Ihrer Verfügung stehen, eine Bewilligung
machen, aber nach den Gesetzen, auf die hin wir unsere Umlagen erheben, dürfen wir sie nur
für bestimmte Zwecke erheben, und da dürfen wir nicht eine Mark für einen andern Zweck
verwenden, etwa um früher erhobene Umlagen zu restituiren. Wenn wir bei den Umlagen und
bei den Verwendungszwecken,die wir haben, 100 000 M. in einem Jahre erübrigt haben, so
müssen wir diese 100 000 M. für diese gesetzlich uns genau vorgeschriebenen Zwecke zurücklegen.

Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Ich wollte sagen, wenn die Provinzial-Umlagennicht eingehen,

dann bleibt uns nichts anders übrig, als die Rückstände niederzuschlagen,
Land tags-Marsch all: Sie exekutorisch einzutreiben,ist das einzig Mögliche.
Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Meine Herren! Es bestimmtmich noch ganz besonders, daran

festzuhalten,daß wir der Stadt St. Johann das Geld bewilligen, weil die Sache, wie ich hoffe,
für die Zukunft geregelt ist; die Sache wird wohl nicht noch einmal vorkommen. Lassen Sie
uns an "dieser Thatsache festhalten. Es steht ja für uns faktifch fest, daß wir ganz richtig
gehandelt haben, und daß wir nicht anders hätten handeln könnnen — von einem Umlegen von
Beiträgen, wie Herr Üonze meint, ist nicht die Rede —, aber wir fühlen alle, daß die Stadt
zu viel bezahlt hat. Deshalb wollen wir ihr aus einem andern Fonds, der mit den Umlagen
nichts zu thun hat, so viel als möglich vergüten. Ich möchte glauben, daß es richtig ist, an
dem Satze von 2000 M. festzuhalten.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Rn hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Rn: Meine Herren! Ich möchte glauben, daß der Streit

darüber, wie das wieder auszugleichen ist, keine große Bedeutung hat. Der kleine Posten von
2000 M. ist kaum in der Rechnungbemerkbar. Ich möchte aber hier hervorheben, daß in dein
Ausschuß,wie Herr Röchlina schon ausgeführt hat, das Billigkeitsgefühleine große Anzahl von
Stimmen auf dem Subsidiär-Antrag vereinigt hat, sachlichist kaum etwas den gepflogenen
Erörterungen zuzufügen. Ich möchte mich Denen anfchließen, die wünschen, daß der betreffende
für die Prouinzial-Verwaltung unbedeutendeBetrag der Stadtgemeinde St. Johann, erlassen
werde, denn die Gemeinde St. Johann ist ganz unverschuldetin diese Lage gekommen. Sie hat
alle Schritte an betreffender Stelle gethan, um eine Aenderung herbeizuführen, ohne Erfolg;
wenn wir unfererfeits es möglich machen können, ihr diese für sie nicht uubedeutende Last
abzunehmen, so glaube ich, sollte es geschehen. Ich werde für die Wiedererstattung der
2000 M. stimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von Los hat das Wort-
AbgeordneterFreiherr Eugen von Lo8: Meine Herren! Ich glaube, wenn man sich

das vergegenwärtigt, was diejenigenHerren angeführt haben, die für die Interessen der Stadt
St. Johann eingetreten sind, so gewinnt man die Ansicht,als könntenBilligkeitsgründevorliegen,
um der Stadt St. Johann die 2000 M, zu erstatten; auf der andern Seite möchte ich aber
doch die Frage stellen, wer hat diesen unbilligen Zustand dort geschaffen? Es ist nicht die Provinz
gewesen,es sind die Maßnahmen gewesen, welche die Regierung, die Nezirtsregierung vermuthlich
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getroffen hat, unter welchen die Stadt St. Johann leidet. Es hat die Stadt St. Johann
alle Mittel angewendet, um diesen Maßnahmen entgegenzuwirken,sie hat Rekurs ergriffen beim
Ministerium. Selbst wenn es der Fall wäre, daß eine Unbilligkeit noch besteht,' so kann die
Provinz nicht aufkommen. Wenn auf Grund von Maßnahmen, welche die Regierung getroffen
hat, ein Schaden entstandenist, der vielleicht der Ausgleichung bedürftig erschien, so, muß ich
gestehen, kann ich mir keinen Grund denken, warum die Provinz dafür eintreten foll. Wenn ich
auch nicht das Wort gebrauchen will, welches der Herr Vice-Landtags-Marfchall gebraucht hat,
daß die Stadt St. Johann ein Geschenk bekommt, so würde es doch der Fall sein, daß sie eine
Gabe von der Provinz bekommt,ans welche ein Stadtgeineindewesen,wie die Stadt St. Johann,
keinen Anspruch erheben darf. Ich werde mich gegen jede Bewilligung nn die Stadt St. Johann
aussvrechen.

Landtags-Marschall! Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Lo8: Meine Herren! Es zeigt sich wieder, daß es

nicht immer gerade große, weltbewegendeFragen sind, die die meiste Mühe machen, um zum
Ende zu kommen. Ich möchte noch einen Punkt hervorheben. Wir sind darüber einig, daß die
Stadt St. Johann mit Unrecht in diese nützliche Lage gekommen ist, daß sie unschuldigin diese
Lage gekommen ist; dadurch daß die Stadt St. Johann in diese mißliche Lage gekommenist,
ist den Steuerzahlern der Provinz ein Vortheil zugeflossen. (Widerspruch.)

Es ist durch diese Steuer ein Theil der Provinzial-Umlage auf St. Johann umgelegt
worden, der sonst von der übrigen Gesammtheit getragen worden wäre. Wenn wir dies aner¬
kennenund auf Grund dieses Anerkennens bereits beschlossen haben, daß dies pra tuwra nicht
mehr geschehen soll, so ist, glaube ich, die Eonsequenz, daß wir auch das Geschehene ungeschehen
machendadurch, daß wir aus einem andern Fonds der Stadt St. Johann erstatten. Ich habe
im Ausschuß für 2000 M. gestimmt, ich werde auch hier dafür stimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteNochling hat das Wort.
Abgeordneter Nochling: Ich möchte auf das, was der Herr Abgeordnete Freiherr Eugen

von Loe gesagt hat, nur erwidern, daß die Regierung verfügt hat, die Steuern können auf fönst
eine Weise nicht erhoben werden. Die Verhältnisse zwischenden beiden Städten Saarbrücken
und St. Johann sind so, daß die KöniglicheSteuerkasse „Saarbrücken" faktisch in St. Johann
ist, und da die Königliche Steuerkassedie Steuern erheben muß, so ist es nicht anders zu machen.
So liegen die Verhältnisse.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube die Sache ist spruchreif; ich fchließe
die Diskussion. Wir kommen nun zunächst zur Abstimmungüber den Antrag des I. Ausschusses,
der dahin geht:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle unter Zustimmung zu den zur Sache getroffenen
Maßnahmen des Provinzial-Verwaltungsrathes den auf Befreinung der mehrgedachten
Steuer von der Provinzial-Umlage gerichteten Autrag als durch die bereits ergangeue
Vefchlußfassungdes 29. Provinzial-Landtages für erledigt erklären, die Nieder-
schlagungder rückständigenUmlage pro 1882/83 und 1883/84 aber ablehnen."

Meine Herren! Ich hebe hervor, dies präjudizirt in keiner Weise dem Susidiär-Antrag,
Ich bringe den Antrag zur Abstimmung und bitte diejenigenHerren, die dagegen sind, sich zu
erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Nun kommen wir zum Subfidiär-Antmg in zwei Modalitäten. Vom ersten Ausschuß

ist beantragt worden, den Antrag, der dort auf Gewährung von 2000 M. gestellt worden ist.
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abzulehnen. Hier ist ein Antrag von Herrn Nöchling gestellt worden auf 2000 M. und von
Herrn Heuser auf die Hälfte, beide Summen aus dem Ständefonds. Meine Herren, ich bringe
zunächst den Antrag des I. Ausschussesauf Ablehnung zur Abstimmung; ich muß diesen zuerst
zur Abstimmungbringen. Ich bitte diejenigen Herren, die gegen den Antrag des I. Ausschusses
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Das ist weitaus die Majorität, der Antrag des I. Ausschusses
ist gefallen.

Ich komme nun zum Antrage Nöchlingauf Gewährung von 2000 M. aus dem Stände¬
fonds. Ich bitte diejenigen Herren, die für diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Es ist die Majorität, der Antrag ist angenommen und der Vermittlungsantrag Heuser ist hier¬
mit erledigt.

Wir kommen nun zum Referat des V. Ausschusses, betreffend eine Petition
der Gemeinde Niederzier auf Uebernahme der Prämienstraße Niederzier-Kraut-
hausen auf den Provinzial-Straßenfonds. Referent ist der Herr AbgeordneteSahler.

Referent AbgeordneterSahler: Referat des V. Ausschusses betreffendeine Petition der
Gemeinde Riederzier auf Uebernahme der Prämienstraße Niederzier-Krauthausenauf den Pro¬
vinzial-Straßenfonds. ^

Der V Ausschußschloß sich nach gepflogener Berathung dem Votum des Provinzial-
Verwaltungsrathes und dessen in dem vorliegenden gedrucktenReferate ausgeführter näherer
Begründung vollständig an und beantragt demgemäß bei dem hohen Provinzial-Landtage, be¬
schließen zu wollen, daß die Petentin ablehnendbeschiedenwird.

Es handelt sich um eine kurze Strecke, die die Verbindung herstelltzu einer Eisenbahn¬
station. Die ganze Länge ist nicht ganz 3 Kilometer, und ist die Straße vor allen Dingen im
Interesse der Gemeinde gebaut. Die Gemeinde befindet sich in ganz guter finanziellerLage. Die
Umlagen der Gemeinde Niederzier betragen nur 100°/« von der Staatssteuer. Die Verhältnisse
sind sonst günstig, und es liegt daher um so weniger Grund vor, hier eine Ausnahme zu machen
und eine solche kurze Verbindung mit der Eisenbahn zu übernehmen. Wenn wir das zum Prinzip
erheben wollten, so würden wir Hunderte solcher Anträge bekommen.

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des V. Ausschusseseröffne ich die Diskussion.
Der Herr AbgeordneteFreiherr von Genr hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Geyr-Schweppenburg: Meme Herren! Diese Sache ist,wie

Sie sehen, wenig empfohlenin das Plenum gekommen und zwar wohl vielfach deswegen,weil ich,
als dieselbe im Verwaltungsrathe zur Verhandlung kam, nicht in der Lage war, mit meinen geistigen
Fähigkeitenund meiner Kenntnißder Sache für diefelbe eintreten zu können. Wäre mir dieses möglich
gewesen so würde wohl schon im Verwaltungsrathe ein günstigeresUrtheil gefällt worden fein und, da
die Herren des Landtags ja meist geneigt sind, sich in derartigen Angelegenheitender Meinung des
Provinzial-Verwaltungsraths anzuschließen, auch der Ausschuhein anderes Votum abgegeben haben.
Wenn ich nun jetzt das Wort ergreife, fo hoffe ich zu guter Letzt noch ein günstigesVotum für die
Petenten zu erringen. Vorerst bemerke ich noch, daß ich persönlich bei der Sache nicht intercssirt
bin. ich wohne 4 Stunden von den betreffenden Orten entfernt. Wohl aber liegen dieselben in,
Kreise Düren RegierungsbezirkAachen, und da ich aus diesemBezirke gewählt bin, halte ich
mich für besonders verpflichtet in demselben auftauchendeInteressen, soweit Recht und Billigkeit
es gestatten, zu vertreten. . , «, ^ <-

Meine Herren! Sowohl im Verwaltungsrathe, wr,e ,m Ausschußwar der Hauptgrund
der Ablehnung der, es sei Prinzip nur Straße» mit durchgehendem Verkehr zu übernehmen und
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der Straße Krauthausen-Niederzierfehle diese Qualität, Für die Herren, welche nun mit der
Lage der Straße nicht bekannt sind, habe ich mir erlaubt, diesen kleinen Plan anzufertigen.
(Redner erläutert nun an der Hand dieses Planes wie die betreffende Straße nicht allein Zufuhr¬
weg znm Bahnhof Krauthausen ist, sondern auch drei Provinzialstrahen sehr zweckmäßig mit
einander verbindet und so zu durchgehenden: Verkehr vielfachbenutzt wird und fährt dann fürt.)
Selbst wenn man auch diesen durchgehenden Verkehr nicht berücksichtigen will, wäre es doch sehr
hart einer Gemeinde allein die Unterhaltung einer Straße beständig zur Last zu legen, welche
zum größten Theil von andern Gemeinden in der ausgedehntestenWeise benutzt wird. Und zwar
besteht diese Benutzung hauptsächlich in der Abfuhr der Rüben und die Herren, welche in Rübenbau
treibenden Gegenden wohnen, werden ermessenkönnen, welche Unterhaltung ein Weg kostet, auf
welchem in der kurzeu Herbstzeit allein vielleicht 200 000 Centner Rüben transuortirt werden.
Dazu wird diefe Straße von der Provinzial-Strahenverwaltung felbst sehr in Anspruch geuommen.
Auf den anstoßendenProvinzialstrahen wird nämlich als Unterhaltungs-Material Noerkies ver¬
wendet und da das Roerbett unmittelbar hinter Krauthausen gelegen, so findet die Abfuhr des
Kieses auf der Strecke Krauthausen-Riederzier statt. Um nochmals auf das Anfangs erwähnte
Prinzip zurückzukommen, so ist dieses früher fchon öfters durchbrochen worden und man wird nicht
umhin können, dasfelbe immer mehr und mehr fallen zu lassen. Wo ist in unserer Zeit noch ein
durchgehenderVerkehr auf Straßen. Es werden immer nur kurze Streckeu benutzt, insofern sie
den kürzesten Weg zu irgend einem Bahnhof bilden, andere Strecken dagegen, die diefe Eigen-
fchaft nicht haben, fast gar nicht. In Betreff der Unterhaltung der Straßen ist man denn auch
von Seiten der betreffendenVerwaltung schon seit einiger Zeit zu eiuem anderen System über¬
gegangen. Noch vor wenigen Jahren wurde die Unterhaltung schablonenmähigbetrieben, man
fing, ich will z. B. die Köln-Frankfurter-Strahe nehmen, in Köln an eine Strecke mit
Material zu versehn, im nächsten Jahre wurde die folgende Strecke vorgenommenu, f. w. bis
man glücklich in Frankfurt war und dann fing man in Köln von Neuem wieder an. Man hat
nun eingefehn, daß dieses Verfahren für uufere Zeit nicht mehr paßt, es wurde dadurch auf
Strecken, die wenig oder fast gar nicht benutzt werden, Material verfchleudertund Strecken, die
großen Verkehr haben, erhielten viel zu wenig und fo hat man denn das alte System aufgegeben
und führt nur da Material auf, wo es uöthig ist. Was nun in Bezug auf die Unterhaltung
der Straßen zur Geltung gekommen, das muh nothwendig auch feine Rückwirkungauf den Neubau
haben, das heißt da zu bauen resp. Straßen zu übernehmen, wo der Verkehr es erfordert und da
nicht zu bauen, wo kein Verkehr ist.

Es ist auch gesagt worden, die Gemeinde Niedcrzier sei reich und deshalb sei es nicht
nöthig, ihr die Straße abzunehmen. Die Gemeinde hat allerdings ein ziemlich bedeutendes
Eigenthum und zwar mit einem Reinerträge von circa 15 000 M. (Hört! hört!) aber, meine
Herren, ich muß sagen, ich finde es eigentlich doch recht komisch, daß man das, was eine Gemeinde
sich als Eigenthum bewahrt hat, ihr an anderer Stelle c^uasi zur Last legen will. Hunderte und
taufende von Gemeinden haben dasselbe Eigenthum besessen,sie haben es aber verkauft oder
vertheilt und es ist in Privathände gekommen. Diese Gemeinden haben vielleicht 3—400°/o
Kommunlllsteuer,die Gemeinde Niederzitr hat bloß 150°/«, aber sie hat noch zur theilweisen
Deckung der Lasten die Ncvenüen des Gemeindeeigenthums. Ich glaube aber, daß, wenn eine
Gemeinde in dieser Weise conservativ geblieben, es nicht richtig ist, ihr dies zu ihrem Schaden in
Anrechnung zu bringen. Ich glaube nicht, daß wir die Aufgabe haben, eine wohlhabende
Gemeinde, von der man sieht, daß sie durch solche kolossaleLasten auf die Dauer furchtbar leiden
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muß, mehr oder weniger durch starres Festhalten an einen, durchlöcherten Pnnzip zu Grunde zu
richten sondern dah dieselbe vielmehr darin besteht, den Wohlstand zu pflegen und emer solchen
Gemeinde eine Last die sie zudem nicht durch sich, sondern durch Andere hat, möglichstabzunehmen.

^a meine Herren ich habe auch nichts dagegen, dah man, wo nöthig, Straßen mit
durchgehenden: Verkehr baut und übernimmt, ich hoffe nnr, daß man hinfüro auch die Straßen
besonders berücksichtigt,die den meisten Verkehr haben, die Zufuhrwege zu den Bahnhöfen,
besonders aber da wo sie eine Fortsetzung der Provmzmlstrahen bilden, tue ganze Last von
diesen abzielM und auf eine einzelne Gemeindeab^ <. m. . c« 5 ,

^ck bitte dringend, meine Herren, halten Sie nicht an dem alten Pnnzip fest, fondern
tragen Sie den Verhältnissen Rechnung und lassen Sie Recht und Billigkeit walten. Und so
stelle ich denn vertrauensvoll den Antrag: , „.^ . ^ .. , c ^ «, . ^ c.

Der hohe Landtag wolle die Straße Niederzier-Krauthausenauf den Piovinzialstrahen-
Baufonds übernehmen." ^ c. ^ «< - ^> «- ^

Noch möchte ich bemerken, daß der Bau dieser Straße der Gememde Niederer
25 000 M baares Geld gekostet hat, außer den Zuschüssen, die von der Provinzial-Verwaltung
gewährt worden sind, ferner daß die Straße durchaus kunstge.näß ausgebaut und mit den schönsten
Obstbäumen bepflanzt und daß dieselbe nach dem Anerkennt,,« unferer oberen Bau eamten m
einem fo guten Zustande sich befindet, daß der Uebernahmean und für sich nichts entgegensteht.

«andtaas-Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
M eo dneter von Heister: Meine Herren! Als Vorsitzender des V. Ausschusses muh

ich noch einmal die Gründe' vortragen, welche für den V Ausfchuß entscheidend gewesen sind^
(Stimmen: Aber kurz!) Ich werde möglichstkurz sem Das Hanvtbedenken,um das es ich
handelt, ist zuerst folgendes, daß, wie von dem Herrn AbgeordnetenFreiherrn von Geyr eben
angefü rt worden ist, kein durchgehender Straßenverkehr dort ist Der Herr AbgeordneteFreiherr
«°n G yr hat Recht, daß wir allerdings heut zu Tage diefe Anforderung emes durchgehenden
Verkehrs nicht mehr in erster Linie an jede Straße stellen Aber im vorlegenden Falle handelt
es sich nnr um ausgesprochenenLokal-Straßenverkehr^ Es liegen ring um Chausseen welche
bereits übernommen sind, von denen man an «selbe Station auf die hingewiesen wird, eben¬
falls mit verhältnihmäßig kleinem Umweg hingelangenkann. Allerdingshat de Herr Abgeordnete
Freiherr von Geyr ganz Recht: wenn es nur em Unterschiedvon emem haben Kilometer ist,
fährt Alles diesen kürzeren Weg. Aber das kann tem Grund dafür fern daß man eme folche
einen halben oder einen Kilometer kürzere Strecke deshalb übernehmenmutz^ Die für die Gegend
nothwendigenStraßen sind also schon da. Das war der erste Hauvtgrun , wärmn die Strafe
für die U bernahm nicht als geeignetangesehen wurde. Der zweite Grund daß die Provmzmb
Verwaltung ihr Material hinüberfährt, ist das kann felbst-
verständlich » uf allen öffentlichenStraßen geschehen und kann für diese Strecke kem hervor¬
ragt ^ s daß sie übernommenwerde Der dritte Grund war für den Ausschuh
der, daß wir es lier mit einer auhergewöhnlich ^^abenden Gemeinde zu thun habem Sie hat
ein Eigenthum von 300 und so und
außerdem ine Umlage, die nicht 100 °/° übersteigt,also eme so gunstige Lage, wie ste m unserer
Me np vü ^ hausig anzutreffenist. Wenn also keine dringenden sachlichenGründe
«°^? d""na 'M der Strahe, so konnte ebenso wenig der weniger dringende Grund
der Armutl, der Gemeinde geltend gemacht werden; im Gegentheil, ste ist eme ganz wohlhabende

mcht ^nz verkennen, daß es HM für die Gemeinde ist, wenn
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dieselbe diese 2'/« Kilometer lange Strecke dauernd unterhalten muß. Ebenso verspüre ich ein
leises Rühren darüber, daß mein spezieller Freund und Kollege aus dem Verwaltungsrath sowohl
bereits im Ausschuß, als auch hier mit so großer Lebhaftigkeit für die Straße eingetreten ist,
und möchte ich ihm wenigstens einen theilweisenErfolg wünschen. Ich schlage Ihnen deshalb
vor, meine Herren, sprechen Sie hier aus: die Gemeinde wird auf den Kommunal-Wege-Vaufonds
hingewiesen, um womöglich regelmäßig aus diesem Fonds eine UnterstützungSeitens des Ver-
waltungsrathes bei der jedesmaligen jährlichen Vertheilung zu erhalten. Wenn Sie das hier
nicht aussprechen, meine Herren, dann würde wahrscheinlichdie Gemeinde aus diesem Fonds
nichts bekommen, eben wegen ihrer außergewöhnlichguten pekuniären Lage. Aber sobald Sie
hier anerkennen, die Gemeinde ist in mißlicherLage, weil sie die 2 '/2 Kilometer lange Chaussee
dauernd unterhalten muß, und darauf hinweifen, daß derfelben aus dem Kommunal-Wege-Baufonds
etwas zu Theil werden möge, so wird der Provinzial-Verwaltungsrath in Erwägung ziehen, wie
das zu machensei, und die Gemeinde etwas erhalten.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Auch ich stehe ganz

fest und voll auf dem Boden, daß man an Prinzipien nicht rühren und davon unter keinen
Uniständen abspringen soll. Aber, meine Herren, das Prinzip, nur durchgehende Straßenzüge zu
übernehmen, ist längst veraltet, es ist ein Zwischenstadiumgekommen, daß man auch solche
Straßen übernimmt, welche Verbindungen zwischen bestehenden vermitteln und abkürzen. Seitdem
nun das Eisenbahnnetzeine solche Ausdehnung genommen hat, ist ein drittes Moment dazu
gekommen, daß man, wo es sich um die Verbindungmit Bahnhöfen handelt, gleichfalls Provinzial-
straßen gebaut hat, und das halte ich für außerordentlich zweckmäßigund nützlich, denn die
Straßen sind eigentlich nicht dafür da, um einer Theorie zu dienen, fondern um benützt zu
werden und da heut zu Tage der Hauptverkehr auf den Bahnen erfolgt, so müssen allerdings
auch die Zufuhrwege nach den Bahnhöfen beschafft werden. Meine Herren! Dazu kommt hier
das, daß diese Strecke hauptsächlichvon der Prouinzial-Verwaltung benützt und befahren wird.
Ferner kommt dazu, daß es sich nur um die kleine Strecke von 2'/« Kin handelt. Aus allen
diesen Gründen möchte ich Ihnen die Annahme des Antrages des Herrn Freiherrn von Geyr
dringend empfehlen. Allerdings, meine Herren, ist mir der Sperling in der Hand lieber, als
die Taube auf dem Dach. Wenn durch diefen prinzipiellen Antrag eine etwaige Unterstützung
dessen, was Herr von Heister andeutete, gefährdet werden sollte, so würde dies nicht in meiner
Intention liegen. Das wäre aber nur ein ganz subsidiares und prekäresMittel. Ich bitte Sie,
nehmen Sie den Antrag des Herrn von Geyr an und übernehmen Sie diese kurze Straße auf
unsern Provinzial-Straßenfonds.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteBrockhoff hat das Wort.
AbgeordneterVrockhoff: Meine Herren! Im V. Ausschuß habe ich den Antrag des

Herrn von Geyr mit Freuden unterstützt, weil ich Gelegenheit hatte, die Kalamität zu sehen,
die in dortiger Gegend an den Bahnhöfen herrscht. Wir haben im V. Ausschuh bei unseren
Verhandlungen nicht viel Gegenliebe gefunden. Ich freue mich, von dem Vorsitzendendes
V. Ausschuß jetzt zu hören, daß er doch nicht so ganz der Uebernahme entgegensteht und daß er
dem Antrage freundlichergegenübersteht,und es freut mich gleichfalls,daß der Herr Vice-Marschall
unsere Idee so kräftig unterstützt hat. Nach dem erschöpfenden Vortrage des Herrn von Geyr
habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Für mich liegt die Sache eben so: Wir haben 2 Provinzial-
straßen; diese verbinden wir miteinander, wie jeder Grundbesitzer, der 2 Grundstückehat, diese
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miteinander zu verbinden strebt. Dieses ist für mich das durchschlagende Motiv. Ich bitte
dringend, den Antrag des Herrn von Gcyr anzunehmen.

Land tags-Marsch all: Der Zerr Abgeordnete Graf Wilderich von Svce hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herren! Ich wollte nur noch ein

paar Worte sagen. Wir sind in einer eigenthümlichen Lage. Es wird beantragt, die Ueber¬
nahme der Straße abzulehnen, da möchte ich aber auch bitten, ein Mittel an die Hand zu geben,
daß die Provinz selbst mit ihrem Fuhrwerk den Weg nicht kaputfährt; sie ist es, die den Weg
benützt, sie führt ihr Material über die Straße und die Gemeinden sollen sie unterhalten! —
Eben haben Sie das Prinzip angenommen, daß begangenes Unrecht wieder zu Recht kommen
soll. Meine Herren, das ist hier dasselbe; bisher haben die Gemeinden die Straßen unterhalten
müssen und die Straßen sind kavutgefahren worden durch das Material, das wir für die übrigen
Straßen gebraucht haben, durch eine Menge Wagen, die eben von der Rocr nach unsern eigenen
Straßen gehen. Ich möchte Sie dringend bitten, den Antrag des Herrn von Genr anzunehmen;
eine bloße Verweisung auf den Kommunal-Wegebcmfonds, wie Herr von Heister gewollt hat,
halte ich nicht für ausreichend, da dieser Fonds schon so sehr belastet ist, daß es gegenwärtig
schon unmöglich ist, allen Anforderungen zu genügen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Geyr hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Geyr-Schweppcnburg: Ich möchte nur bemerken, daß

das, was Herr von Heister eben gesagt hat, doch eine etwas starke Behauptung ist: es würden
nämlich alle Kommunalwege durch den Transport des für die Provinzialstraßen bestimmten
Baumaterials zerfahren. Das sind doch nur ganz wenige Ausnahmefälle, wo die Lage so wie
hier ist. Ferner bemerke ich noch, daß die Unterhaltung dieser Straße für die Provinzial-Ver-
waltung mit sehr wenig Kosten verbunden sein wird, mit verhältnißmähig viel weniger Kosten,
als wie bisher für die Gemeinde. Die Gemeinde muß z. V. einen eigenen Auffeher halten, das
hat die Provinzial-Verwaltung nicht nöthig. Die dortigen Provinzial-Strahcnaufseher brauchen
nur, der eine einen Kilometer rechts, der andere einen Kilometer links zu gehen und sie haben
die Strecke mitbegangen. Die Unterhaltung der Strecke schleppt sich dann auch so mit der der
anstoßendenden Provinzialstraßen durch ohne manchen Groschen mehr zu kosten. Dann, meine
Herren wir wollen doch weiter bauen, wir haben ja die Fonds dafür. Durchgehende Straßen
zu bauen gibt es kaum mehr, ich wüßte wenigstens nicht wo, es sei denn, daß man über kahle
Eifelrücken eine große Kunststrahe bauen wollte, worauf man fpäter dann Grasverkaufe halten
kann. (Heiterkeit!)

Landtags-Marfchall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Sahler: Ich habe hier den Beschluß des V. Ausschusses zu

vertreten und muß noch anführen, daß die Gesichtspunkte, die hier in anderem Lichte dargestellt
worden sind alle wohl erwogen wurden, aber hauptsächlich war das maßgebend/daß eine Gemeinde,
die in der Nähe des Bahnhofes, nur 3 Kilometer von demselben entfernt, liege, sich an und für
sich schon in weit besserer Lage befindet, als Hunderte von Gemeinden, die eben nicht so nahe
dabei sind daß man dieser Gemeinde, die diesen Vortheil habe, für die Ausnutzung dieses
Vortheils nicht auch noch einen besonderen Vortheil wieder zuwenden solle, der doch indirekt von
andern minder begüterten wieder getragen weiden müsse. Das war der Gesichtspunkt, der in
der Majorität zum Ausdruck kam, und ich kann Ihnen nur empfehlen, an dem festzuhalten, was
Ihnen der V. Ausschuß empfiehlt in Uebereinstimmung mit dem, was im V. Ausschuß vorlag
als Votum des Provinzial-Verwaltungsraths, und in Uebereinstimmung mit den Ausführungen
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der Provinzial-Naubeamten, die als technische Beamte uns das volle Vertrauen hervorgerufen
haben, daß das, was sie in diesem Punkte vorschlagen, begründet ist. Ich kann Ihnen nur
empfehlen, daß Sie es so acceptiren.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Nadermacher hat das Wort.
Abgeordneter Nadermacher: Ich wollte nur den Ausführungen eines der Herren

Vorredner entgegentreten. Derselbe hat gesagt, die Straße würde durch das Material, welches
zur Instandhaltung der Provinzialstraßen gefahren würde, verdorben. Im V. Ausschuß wurde
sowohl von Herrn Landesrath von Metzen, als von Herrn Landes-Vaurath Dreling constatirt, daß
es nur eine verschwindend kleine Mengeist, die über die Straße gefahren wird. (Rufe: Schluß!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Geyr hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Geyr-Schwepvenburg: Ich wollte nur erwidern, die

Strecken sind hier angegeben. Der besagte Noerkies wird jedes Jahr auf dem Roergebiet in
unmittelbarer Nähe von Krauthausen massenhaft gewonnen und dann unter Benutzung der Prämien-
straße Krauthauscn-Niederzier auf der Provinzial-Straßenstrecke von Niederzier nach Steinstraß
auf einer Länge von ca. 6 Kilometern, ferner von Niederzier nach Stetternich ebenfalls auf einer
Länge von 6 Kilometern und nach Oberzier 3 Kilometer weit angefahren. Diefe Kiesfuhren
werden meist bei fchlechter Witterung ausgeführt, wodurch die Wege besonders stark mitgenommen
werden.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube in Ihrem Sinne zu handeln,
wenn ich die Diskussion schließe. Es liegen uns 3 Anträge vor, der Antrag des Ausschusses
auf Ablehnung der Petition der Gemeinde Niederzier, auf Uebernahme der Prämienstraße
Niederzicr-Krauthausen auf den Provinzial-Straßenfonds, der zweite Antrag ist der des Herrn
Freiherrn von Geyr auf Uebernahme dieser Straße und der dritte ist der Vermittlungsantrag des
Herrn Abgeordneten von Heister auf Verweisung der Pctenten an den Provinzial-Verwaltungs-
rath, um von ihm aus dem Fonds für Gemeindewegebauten eine dauernde Unterstützung für die
Unterhaltung diefer Straße zu erhalten.

Ich stelle den Antrag des Ausschusses zuerst zur Abstimmung. Ich mochte dabei
bemerken, es sind die beiden weitgehendsten Anträge der Ausschuß-Antrag und der Antrag auf
Uebernahme; es ist wohl ganz gleichgültig, von welcher Seite wir ausgehen.

Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat zur Fragestellung das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich glaube, daß der Antrag des Herrn Frei¬

herrn von Geyr der weitgehendste ist, und daß derselbe deshalb zuerst zur Abstimmung zu bringen
ist. Der Antrag des Ausschusses wird erledigt durch die Annahme eines der beiden andern
Anträge.

Landtags-Marschall: Es sind die beiden Anträge gleich weitgehend; ich bleibe bei
meinem Vorschlag. Ich bitte diejenigen Herren, welche für den Antrag des Ausschusses sind,
also für Ablehnung der Petition, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es sind 32 Stimmen für den Antrag des Ausfchufses; das ist die Minorität. (Rufe:
Gegenprobe.)

Ich bitte diejenigen Herren, die gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Dies sind 37; also 37 gegen 32. Der Antrag des Ausschusses ist gefallen.
Nun kommt der Antrag des Herrn Freiherrn von Geyr zur Abstimmung. (Widerspruch.)
Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort zur Fragestellung.
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Abgeordnetervon Heister: Es sind hier 3 Anträge, die wir zu unterscheidenhaben.
Wir haben bereits entschieden,daß der Ausschuß-Antrag auf reine Verwerfung hier nicht
angenommenworden ist; der nächststehende Antrag ist nunmehr, daß weniger gegeben wird, und
der weiter davon Entfernte ist, daß mehr gegeben wird. Also mein Antrag als Vernnttelungs-
antrag muh jetzt zur Abstimmungkommen. (Widerspruch)

Landtllgs-Marschall: Meine Herren! Ich bitte, selbst zunächst enycheiden zu dürfen.
Es stehen sich die beiden Fragen gegenüber: soll übernommenwerden oder nicht? Der Ausschuß
stellt den Antrag auf NichtÜbernahme. Dieser Antrag ist gefallen. Nun kommt die Frage: foll
übernommen werden? Wenn auch dieser Autrag fällt, fo kommtder Antrag von Heister.

Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Ich kann mich diefer

Auffassung nicht anschließen.Die Einen beantragen: wir sollen übernehmen,die Andern beantragen:
wir sollen nicht übernehmen. Nun ist aber der Antrag, daß nicht übernommen werden soll,
gefallen, damit ist der Antrag, es soll übernommenwerden angenommen (Widerspruch.)

Lllndtaqs-Marschall: Meine Herren! Ich halte meme Auffassung ausrecht und
erwarte, daß Widerspruch erfolgt- sonst würde ich in der Abstimmung in der von mir vor¬
geschlagenen Weise fortfahren. - Es erfolgt kein Widerspruch,ich lasse also M über den Antrag
des Herrn Freiherrn von Gevr abstimmenund, wenn dieser fallt, wurde der Antrag des Herrn
Abgeordnetenvon Heister zur Abstimmungkommen. Ich bitte Diejenigen, welche für den Antrag
des Herrn Abgeordnetenvon Genr sind, sich zu erheben (GeschO)

Es haben sich 41 Mitglieder erhoben, der Antrag des Herrn Frecherm von Genrist
angenommen. Der Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Heister ist hiermit erledigt

W'r kommen zum Neferat des IV. Ausschusses zur gutachtlichen Aeußerung
über die Revision der Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Ausführung des
Fischerei-Gesetzes in der Rheinprovinz vom 2. November 18??. Referent ist der
Herr Abgeordnete von la Valette-St. George. m, , c, . «r> c . cv r

Referent Abgeordnetervon la Valette-St. George: Meme Herren! Wo seit Jahr¬
hunderten wie in unserer Nheinprovinzdas Fischereiwefenso sehr im Argen gelegen hat, daß
eine einheitliche Fischereigesetzgebung vollständigfehlte muhte es fast unmöglich erscheinen,>mt
einer Fischereiverordnungauf den ersten Wurf das Nichtigezu treffen. Es machte sich demnach
und auch aus anderen Gründen, welche die Konvention der Nhemufer-^taatm mit Holland
betreffen, das Bedürfniß geltend, die Fischereiverordnungvom 2. November 1877 einer Revision
zu unter iehen. Der Entwurf zu diefer Revision liegt uns vor. Ich glaube, wir tonnen ihn
mit Freudeu begrüßen, er steht auf dem Boden einer whngen Erfahrung, es haben berechtigte
Wünsche des Rheinlandes in ihm Ausdruck gefunden, und er scheint geeeignet zu sem, den
Fischbestandzu heben und das Fischereigewerbezu unterstütze.r Gestatten Sie meme Herren,
daß ich Ihnen nunmehr das diesen Entwurf betreffende Referat des IV. Ausfchussesvortrage:

Nach eiugehender Berathung der Vorlage hat der IV. Ausschuß die Ueberzeugung
gewonnen" daß dieselbe den Fischereiverhältnissen der Nheinproyinzdurchaus angepaßt, wesentliche
Verbesserunaen in sich schließt. Der IV. Ausschußbeehrt sich demnach, den hohen Provinzial-
«andtaa zu bitten sich der Revision der Allerhöchsten Verordnung vom 2. November 1877,
betreffend die Ausführung des Fifchereigefetzesin der Nheinprovinz, gegenüber zustimmend
aussprechenzu wollen."
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Landtags-Marsch all: Ich eröffne über diesen Antrag des I V. Ausschusses die
Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den
Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmigangenommen.

Wir kommen zum Referat des V. Ausschusses über die Petitionen: -l. der
Gemeinden Mülheim a. d. Ruhr und Speldorf, l). von 425 Einwohnern der
Gemeinde Speldorf, betreffend die Straßenbahn Monning-Broich-Speldorf.
Referent ist der Herr AbgeordneteWegeler.

Referent Abgeordneter Wegeler: Referat über die Petitionen: lv. der Gemeinden
Mülheim a. d. Ruhr und Speldorf, b. von 425 Einwohnern der Gemeinde Speldorf. Die
Gemeinden Mülheim und Vroich-Speldorf richten an den hohen Provinzial-Landtag das Ersuchen,
die für den Bau der Straßenbahn von Monning bis nach Broich festgesetzten Bedingungen zu
erleichtern und so die Hindernisse zu beseitigen, welche durch Innehaltung der Normativ-
bcstimmungen der Ausführung des Baues entgegenstehen. Der V. Ausschuß ist der Ansicht,
daß von den Nornilltivbestimmungennicht abgegangen werden sollte. Da andererseits von
425 Einwohnern der Gemeinde Speldorf eine Petition vorliegt, die sich gegen den Bau der
Straßenbahn ausspricht,so beantragt der Ausschuß in weitererBerücksichtigung auch dieses Umstandes :

„der hohe Provinzial-Landtag wolle über beide Petitionen zur Tagesordnung übergehen".
Landtags-Mllrschall: Meine Herren! Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.

— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung ist einstimmigangenommen.
Der letzte Punkt unserer Tagesordnung ist das Referat des I. Ausschusses über

den Antrag des Abgeordneten Freiherrn Felix von Loö, die Einführung der
Grundbuchordnung für den Geltungsbereich des Rheinischen Rechts betreffend.
Referent ist der Herr AbgeordneteEourth.

Referent Abgeordneter Courth: Meine Herren! Als im vorigen Jahre über die
Novelle, betreffend die anderweitige Regelung unserer Eigenthums- und Huvothekenvcrhciltnisse,
verhandelt wurde, faßte der 30. Provinzial-Landtag eine Resolution, in der er erklärte, daß die
wirkliche Sicherheit des Eigenthums und des Nealkredits nur in der Grnndbuchordnungzu finden
sei, weshalb die Königliche Staatsregieruug ersucht wurde, mit der Anlegung des Grundbuchs
vorzugehen. Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat nunmehr einen Antrag dahin¬
gehend eingebracht,bei der Königlichen Staatsregierung den Antrag zu stellen, daß die Einführung
der Grundbuchordnung für den Geltungsbereich des Rheinifchen Rechts so bald als möglich
eingeleitetwerde und bezirksweise zur Ausführung gelange. Es ist dieser Antrag im Wesen nur
eine Wiederholung des Wunsches, den der vorige Landtag bereits ausgedrückthat, nur mit dem
Hinweise an die Staatsregierung, sie möge bezirksweisevorgehen, was sich wohl empfehlen
dürfte. Der I. Ausschuß, welchem die Sache zugewiesen worden ist, hat es für angebrachterachtet,
den Wunsch der Staatsregierung zu wiederholen, um darauf hinzuweisen, es möge bezirksweise
vorgegangen werden, und daran noch den ferneren Wunsch geknüpft, daß eine gewisse Kosten¬
erleichterung im Eigenthums- und Hvpothekenweseneintrete. Ich erlaube mir, das Referat des
Ausfchufses zu verlesen, welches die Gründe enthält.

Referat des I. Ausschusses über den Antrag des AbgeordnetenFreiherrn Felix von Loe,
die Einführung der Grundbuchordnungfür den Geltungsbereichdes RheinischenRechts betreffend.



345

Der I. Ausschußist über den bezeichnete» Antrag in Berathung getreten.
Derselbe erkannte einstimmig an, daß nur das Grundbuch die nöthige Sicherheit des

Eigenthums und hiermit des Grundkredits schassen tonne, und hielt es für angebracht, daß der
von dem 30. Provinzilll-Landtage in einer Resolution zu dem betreffendenGesetzentwurfeaus¬
gedrückte Wunsch, mit der Anlegung des Grundbuches voranzugehen, der KöniglichenStaats-
regierung wiederholt werde.

Wenngleichdas Gesetz vom 22. Mai d. I. dankenswertheVerbesserungenin das Rhei¬
nische Eigmthums- und Hypothekenwesen gebrachthabe, so sei dasselbe doch nur ein Zwischengesetz,
wie bei den Verhandlungen im Provinzial-Landtageallseitig, auch von den Negierungs-Kommissarien,
betont worden indem die Materie ihren Abschlußnur in der Grundbuchordnung finden könne.
Die durch jenes Gesetz bei Eigenthumsübertragungen und Hypothekareintragungen geforderte
Beibringung von Auszügen aus der Grundsteuer-Mutterrolleund der Katasterkarte führe als
Vorbereitung zu dem Grundbuche nur langsam zum Ziele. Es bleibe nichts übrig, als selbst-
ständig mit der Anlegung des Grundbucheszu beginnen, wobel es zweckmäßig erscheine,bezirks¬
weise vorzugehen,wie dies in der Provinz Hannover geschehe».

Der Ausschuß erkannte ferner an, daß die durch das Gefetz vom 22. Mai d. I. bei
Eigenthumsübertragungen vorgesehenenotarielle Form für kleinere Objekte unverhältnißmäßig
hohe Kosten bedinge welche die Ausführuug des Gesetzes erschwerten,welchem Bedenken der
30. Provinzial'«andtag auch bereits Ausdruck gegeben habe und von der Staatsregierung zum
Theil bezüglich des AusfertigungsstempelsRechnunggetragen worden sei. Der Ausschuß schlägt
vor, die Königliche Staatsregierung zu ersuchen, auf eine weitere Ermäßigung der Kosten bei
notarieller Uebertmgung von kleinerenObjekten hinzuwirken, insbesondere aber den Stempel bei
den Gesuchen um Hypothekareintragungund bei den Hypothekenauszügenund Löschungsattesten
in Fortfall zu bringen, welche Stempel im Gebiete der Gruudbuchordnung nicht zur Erhebung
gelangten, und um welche die Nheiuprovinzüberlastet erscheine.

Demgemäß beehrt sich der I. Ausschuß dahin anzutragen:
Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Provmzml-Verwaltungsrath beauftragen,

bei der KöniglichenStaatsregierung den Antrag zu stellen, mit der Anlegung des
Grundbuchesso bald als möglich, und zwar bezirksweise, vorzugehen,ferner dieselbe
M ersuchen auf eine weitere Ermäßigung der Kosten bei notarieller Uebertragung
von kleinerenObjektenhinzuwirken,insbesondere aber die Stempel bei den Gesuchen
um Hypothekar-Eintragungund bei deu Hypothekar-Auszügenund Löschungs-Attesten
in Fortfall zu bringen."

Die Erleichterung welche die Staatsregierung bezüglichder Kosten ber Eigenthums-
Uebertragungen hat eintreten lassen, besteht darin, daß jetzt zur Ausfertigung der Stempel
genommenwird, der sonst zur Urschrift genommenwurde, sodaß zur Ausfertigung mcht noch ein
besonderer Stempel von 15 Groschen genommen wird. Es lst das also eme Ersparmß von 1,50 M.

Landtag s-Marsch all: Ueber diesen Antrag eröffne ich die Diskussion. - Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion uud bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Nmnand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Meine Herren' Auf Wunschdes Herrn AbgeordnetenKaesen wird derselbedem I. Aus¬

schuh für die morgige letzte Sitzung desselbenzur Behandlung des Antrages der Herren Abge¬
ordneten von Grand-Ny und von Eynern zugetheilt.

44
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Morgen früh um 10 Uhr ist, soviel ich weiß, Sitzung des I. Ausschusses. Die Plenar-
Sitzung würde morgen von 11 bis 1'/2 Uhr und von 5 Uhr bis in den Abend hinein dauern,
damit wir möglichst Alles erledigen. Ich muß natürlich während dieser letzten Tage der Session
davon absehen, die Referate 3 Tage offen liegen zu lassen, denn z. B, gerade der letztgenannte
Antrag wird wohl sofort, nachdem er im I. Ausschuß behandelt worden ist, im Plenum in der
Nachmittagssitznngbehandelt werden. Meine Herren, ich wollte dies hiermit anzeigen, damit
dieser Punkt nachher keine Schwierigkeitenmacht. Ich hoffe, meine Herren, wenn wir morgen
die meisten Sachen erledigenund die Debatten uns nicht zu weit führen, daß wir am Samstag
Mittag oder Nachmittag — das weiß ich nicht, das hängt davon ab, wie die Geschäftemorgen
verlaufen — schließen können. Die Erreichung dieses Zieles wird Ihnen auch wohl angenehm
sein. Ich bitte um Ihre Unterstützung, damit wir es auch erreichen. Ich sehe also von der
Auflegung der Referate während 3 Tage bei denjenigen Referaten ab, die heute und morgen
festgestellt werden.

Ich schließe die Sitzung.
(Schluß der Sitzung 2'/^ Uhr.)

Achte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf am Freitag den 11. Dezember 1885.

Beginn 11 Uhr Vormittags.

Tagesordnung
1. Referat des I. Ausschusseszu den vorliegenden Anträgen aus Bewilligungen für

Kirchenbautenund zwar:
1. für die Kirche zum heil. Severin zu Köln,
2. „ „ Kirche zu Kaiferswerth,
3. „ „ Münsterkirchezu Bonn,
4. „ „ Pfarrkirche zu Vovpard,
5. „ „ Pfarrkirche zu Brauweiler,
6. „ „ Münsterkirchezu M.-Gladbach,
?. „ „ Kirche zu Neuwerk,
8. „ „ Kirche zu Waldfeucht,
9. „ „ Kirche zu Andernach,

10. „ „ Münsterkirche zu Essen,
11. „ „ Kirche zu St. Arnual,
12. „ „ Kirche zu Merzig,

, 13. „ „ Kirche zu Poulhcim,
14. „ „ Kirche zu Barmen,
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15. für die Kirche zum heil. Gereon in Köln,
16. „ ,, Klosterkirche zu Karthaus bei Trier,
17. „ „ Kirche zu Ruhrort,
18. „ „ Kirche zu Wermelskirchen,
19. ', „ St. Michaelskirche zu Godesberg,
20. ," „ Kirche in Vohwinkel,
21. „ ,, Kirche zu Nuppichtcroth,
22. „ » Kirche zu Boppard,
23. „ „ Kirche zu Weeze.23. „ „ Kirche zu Weeze.

(Nr 75 76, 77, ?», 79 der Drucksacheu und L. M. Nr. 128, 129, 165, 170,
171 172 l?3,o^ auch die gedruckte Nachweise: Bewilligungen aus dem Ständefonds.)

' Referent: Abgeordneter Graf von und zu Hoensbroech.
2 Referat des I Ausschusses, betreffend Bewilligung von 5000 M. zu den Vorarbeiten
" für die monumentale Ausführung der bei Gelegenheit des Kaiserfestes im September

1884 angefertigten, im Treppenhaufe des Ständehaufes aufgestellten Figurengruppc.
(Nr. 96 der Drucksachen.) ^ ^ < ^

Referent' Abgeordneter Graf von und zu Hoensbroech.
3 Referat des I Ausschusses, betreffend Antrag des Lentml-Gewerbevereins für Rhein-
' land Westfalen und benachbarte Bezirke zu Düsseldorf auf Gewährung einer Beihülfe,

aus provinzialständischen Fonds. (L. M. 139.) ,
Referent: Abgeordneter Graf von und zu Hoensbroech.

4 Referat des I Ausfchusses, betreffend Antrag des Verwaltungsrathes des Vereins
' mr Errichtung einer Gemäldegallerie in Düsseldorf auf Bewilligung eines jährlichen

Zuschusses von 6000 M. (Nr. 94 der Drucksachen.)
Referent- Abgeordneter Graf von und zu Hoensbroech.

' Referat des I Ausschusses, betreffend das Unterstützungsgesuch der Schwester Eucm-
aelistll, Vorsteherin der Idioten- und Irren-Pflegeanstalt St. Bernardin zu Hamb im
Kreis/Moers. (L. M. 122.) ^ e. .., ^

Referent- Abgeordneter Graf von und zu Hoensbroech.
6 Referat des I Ausschusses, betreffend Unterstützungsgefuch der Schwester M. Elisabeth,
' Oberin des Hospitals des h. Karl von Norromäus zu Ehrenbreitstein mn Gewährung

einer Beihülfe für genannte Anstalt. (L. M. 136^)
Referent- Abgeordneter Graf von und zu Hoensbroech.

7 n«s.^t ^6 I Ausschusses über den Antrag auf Unterstützung der Fachschule für die

«ifen- und Stahl-Industrie der Stadt Remscheid. (L. M. 167.)
Referent: Abgeordneter Croon.

« ^.f.r„t des I Ausschusses über den Antrag auf Bewegung emes Zufchusses für

die Königliche Weberei-, Färberei- und Appreturschule zu Crefeld. (L. M. 169.)
Referent: Abgeordneter Croon.

9 Referat des I Ausschusses zu dem Antrage des Bürgermeisters und Gemeinderaths
' zu Merheim auf Bewilligung einer Subvention zur Anlage eines Schutzdammes in

Flittard. (L. M. 179.)
Referent: Abgeordneter ^rmbourg.

44*
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10. Referat des I. Ausschusseszu dem Referate des Prouinzial-Verwaltungsraths, betreffend
die den Hagelbeschädigtender Kreise Gummersbach, Wipperfürth, Neuwied, Moers
und Geldern zu gewahrendenUnterstützungen. (Nr. 115 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterFreiherr Felix von Los.
11. Referat des I. Ausschusses,betreffend die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths

über den Vermögensstand des Rheinischen Provinzial-Verbandes. (Nr, 15 der
Drucksachen.)

Referent: Abgeordnetervon Evnern.
12. Referat des I. Ausschusses, betreffend den Haupt-Etat der prouinzialstcindischen

Verwaltung der Rheinprovinz pro 1886/88. (Nr. 12 der Drucksachen.)
Referent: Abgeordnetervon Eunern.

13. Referat des V. Ausfchusses,betreffend eine Petition der Gemeinde Fechingen auf
Ausführung des Fechingen-Bliesransbach'erStraßenbau-Projektes bis zur bayerischen
Landesgrenze. (L. M. 174.)

Referent: AbgeordneterSahler.
14. Referat des V. Ausfchusses,betreffend 3 Petitionen aus dem Kreise Adenau um

Herstellung eines Kommunalweges bezw. einer Provinzialstraße zur Verbindung von
Kempenich mit der Provinzialstraße durch das Brohlthal. (L. M. 154.)

Referent: AbgeordneterGrod.
15. Referat des I. Ausschusses,betreffend den Antrag des Freiherrn Felix von Los:

„der Prouinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, bei der
KöniglichenStaatsregierung den Antrag zu stelleu, daß der Nheinvrovinz für das
Immobilar-Feuerversicherungswesen das ausschließliche Recht zur Annahme von
Versicherungen gewährt werde und daß dem Provinzial-Landtage demnächst ein
dementsprechender, auf provinzieller Grundlage stehenderGefetzentwurfzur Berathung
vorgelegt werde". (L. M. 147.)

Referent: AbgeordneterFreiherr von der Leuen.
16. Referat des I, Ausschusses, betreffendAnfertigung von Kopien der Kataster-Dokumente

für die Bürgermeistereiender Rheinprovinz durch den Staat. (L, M. 148,)
Referent: Freiherr von Diergardt.

17. Referat des comb. II. uud III. Ausschusses, betreffend den Kranken-Versicherungszwang
auf felbstständigeGewerbetreibendeder Textil-Hausindustrie. (L. M. Nr. 145.)

Referent: AbgeordneterFriederichs.
18. Referat des I. Ausfchusses, betreffendAntrag von Graud-Ry: „der hohe Proviuzial-

Landtllg wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,5000 M. K tonck psi-äu
zur Hebung und Förderung der gewerblichen Thätigkeit in der Eifel aus bereiten
Mitteln zu verwenden, denselben zugleich beauftragen, bei der KöniglichenStaats-
regierung die Gewährung von einer gleichen Summe aus Staatsmitteln zu demfelben
Zweck zu erbitten". (L. M. 181.)

Referent: AbgeordneterGraf von und zu Hoensbroech.
1U. Referat des I. Ausfchusseszu dem Antrage des Abgeordneten Courth und Cons.,

betreffend die Bewilligung einer Bonifikation an die Feuer-Societäts-Beamten aus
Anlaß des 50jährigen Bestehens der Provinzial-Feuer-Societiit. (L. M. 182.)

Referent: AbgeordneterCourth.
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20 Referat des I. Ausschusses zu dem Antrage der Abgeordneten von Grand-Ry und
von Eynern, betreffend Verstärkung der Reservefonds der Provinzial-Hülfskasse.
(L. M. 183.)

Referent: AbgeordneterCroon.
21. Referat des I. Ausschusses, betreffenddie Landtags-Oekonomie.

Referent: AbgeordneterDietze.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung; ich bitte den Herrn Protokollführer, dasselbezu
verlesen. (Geschieht.)

Meine Herren! Ich muß in Betreff der Frage der Uebernahmeder Straße Niederzier-
Krauthausen bemerken, daß gestern der Antrag auf Uebernahmepure angenommen worden ist,
ich halte es aber für selbstverständlich, daß eine solche Uebernahme nur unter den üblichen Kautelen
stattfinden kann unter der üblichen Revision durch unsere Beamten und Feststellung des urovinzial-
stratzenmäßigen Ausbaues und des guten Zustandes der Straße, welcher eventuell hergestellt werden
muh Seitens der zunächst verpflichtetenGemeinde. Ich wollte dres hier nur bei Gelegenheitder
Verlesung des Protokolls constatiren, ich habe es gestern schon als selbstverständlich angenommen,
es ist aber hier in dem Protokoll, um kein Mißverständniß hervorzurufen, ein dahingehender
Zusatz gemachtund gesagt worden: „der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr stellt den Gegen¬
antrag die Uebernahme der au. Straße unter den üblichenKautelen hinsichtlich des Ausbaues
W genehmigen " - Ich frage, ob gegen das Protokoll etwas zu erinnern ist. - Ich constatire,
daß dies nicht der Fall ist und erkläre das Protokoll für genehmigt. Ich erfuche den Herrn
AbgeordnetenNadermacher,das Protokoll der heutigen Sitzung zu übernehmen.

Meine Herren' Zu der Tagesordnung, die Ihnen heute vorliegt, habe ich zu bemerken,
daß vergessenworden ist, ein Referat in dieselbe aufzunehmen. Dieses Referat heißt: Referat
des I Ausschusses betreffend die Petition des Herrn Landraths z. D. Iansen zu Burtscheidum
Gewähr einer Unterstützungssummevon 6000 M. an die Lehranstalt für Korbflechtern in
Heinsberg Referent für diefe Angelegenheitist der Herr Abgeordnetevon der Leyen. Dieses
Referat würde nach Nr. 9, alfo nach dem Referat des Herrn Abgeordneten Limbourg über
Subvention zur Anlage eines Dammes in Flittard, einznfügen sein; es betrifft ebenfalls eine
Bewilligung aus den: Ständefonds. Außerdemhabe ich zu bemerken, daß ich mir se nach dem
Verlauf der heutigen Sitzung vorbehalte, gegen Ende derfelben von der Tagesordnung einige
Nummern abzusetzen; ich' behalte mir aber auch vor, welche Nummern ich für die morgige
Sitzung abfetze, und auch je nach den Verlauf der heutigen Verhandlungen zu bestimmen, um
wieviel Uhr die morgige Sitzung beginnen soll.

Meine Herren' Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Der erste Gegenstand
derselben ist das Referat des I. Ausfchusses zu den vorliegenden Anträgen auf
Bewilligungen für Kirchenbauten. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf von und
zu Hoensbroech. , < «v> ^ , ,. ^

Referent AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meme Herren! Es hat dem I. Aus¬
schuß in diesem Jahre eine besondersreiche Zahl von Petitionen zur Unterstützung von Kirchen-
bauten und dergleichen vorgelegen. Im Ganzen sehen Sie 23 Nummern. Dieselben sind schon
vorher im Provinzial-Verwaltungsratheiner eingehenden Prüfung unterzogen worden, soweit sie schon
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vor Beginn des Landtages eingegangen waren. Andere, die während der Session erst an das
Haus gelangt sind, sind im Ausschutz und von den Herren Landesräthen eingehendgeprüft worden,
und bei dieser Prüfung waren, wie auch in früheren Jahren, die Gesichtspunktehauptsächlich
maßgebend,welche besondersvom letzten Landtag scharf hervorgehobenwurden, daß die Bedingung
einer Bewilligung erstens begründet sein müsse in dem kunsthistorischenInteresse, welches ein Bau
für die Provinz habe, zweitens in der Leistungsunfähigkeitder betreffenden Pfarrgemeinde und
drittens in dein wirklichen Bedürfniß der Restauration. Nach diesen drei Gesichtspunktenhat der
Ausschußauch in diesemJahre seine Vorschläge gemacht und hat geglaubt, im Hinblick auf die
Gefammtlage des Ständefonds Ihnen eine Summe von 100 00o M. zur Bewilligung an folgende
iiirchen empfehlen zu sollen. Das Referat des I. Ausschusses vertheilt diese Summe von
100 000 M, in folgender Weise. Ich will Ihnen das Referat vorlesen und würde mir eventuell,
wenn auf einzelne Punkte des Referats die Diskussion näher eingehenwürde, vorbehalten, nähere
Erläuterungen zu geben. Das Referat lautet:

„Bei Berathung über die, vorliegenden Petitionen hat der I. Ausfchuß sich an die von
dein hohen Prouinzial-Landtage bereits in früheren Jahren angenommenenBedingungen für die
Bewilligung von Beihülfen aus dem Ständesonds zu Kirchenbauten gehalten und zunächst das
kunsthistorische Interesse, die Leistuugsfähigkeitder betreffenden Kirchengemeindenund die Dring¬
lichkeit der Ausführung der projektirten Bauarbeiten geprüft. Diese Bedingungen treffen bei den
nachfolgendaufgeführten Vorschlägen zu Bewilligungen zu, und beehrt der I. Ausschuß sich zu
beantragen, im Ganzen 100 000 M. aus dem Ständefonds zu bewilligenund zwar:

aä 1 — St. Severin, Köln — 5000 M. zur Restauration des romanischenThurmes.
Die Pfarre ist eine der ärmsten Kölns uud hat schon sehr viel aus eigenen Mitteln gethan;

— Kaiserswerth — 5000 M, zur Restauration des Daches, des Mauerwerks und
zum Ausfugen der Thürme. Die Pfarrgemeinde hat fchon 250 000 M. verbaut;

l«I 3 — Bonn — 18 000 M. in 2 Raten a 9000 M. pro 1886/87 und 1887/88
zur Restanration der Südseite des Kreuzgangcs;

aä 4 — Boppard — 18 000 M. wie vor in 2 Rateu zur Herstellungvon Gewölben
und Strebepfeilern zur Erhaltung des Bauwerks, da Gefahr im Verzüge ist und die Gewölbe
defekt sind;

aä 5 — Brauweiler — 10 000 M. zur Herstellung des Weftthurmes und Fertig¬
stellung des Eentralthurmes. Die Pfarrgemeinde ist verschuldet. Die Kirche dient auch als
Anstaltskirche;

ad 6 — M.-Gladbach ^ 15 000 M. in 2 Raten ä 7500 M. pro 1886/87 und
1887/88 zur Restauration des Thurmes. Die eigenen Mittel sind durch die seither aufgewandten
Kosten von 300 000 M, erschöpft.

kä 7 — Neuwerk — 3000 M. zur Restauration der Süd- und Westseite und des
Thurmes. Die eigenen Mittel sind erschöpft, das Vermögen ist durch Stiftungen sehr belastet;

aä 8 — Waldfeucht— 2000 M. zur Herstellungdes Chors, der Seitenschiffeund der
Strebepfeiler;

aä 9 — Andernach— 8000 M. zur Weiterführung der Restauration;
llä 10 — Essen — 10 000 M. in 2 Raten ä 5000 M. pro 1886/8? und 1887/88

zur Wiederherstellung alter Wandmalereien. Die Pfarre hat für den äußeren Bau felber
300 000 M. aufzubringen;
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aä 11 — S Arnual — 6000 M, pro 1887/88 für allgemeine Rcstaurationsarbeiten
und unter der Bedingung, daß das Stift, welchen, die Kirche gehört, dieselbe Summe zuerst
verwendet."

Ich möchte zur Erläuterung des letzten Punktes hinzufügen, daß hier an diese Bewilligung
eine Bedingung geknüpft worden ist. Dieselbe Petition hat schon vor 2 Jahre» dem Provinzial-
Landtag vorgelegen Der Eigenthümer der Kirche St. Ärnnal ist das dortige Stift. Dasfelbe
erklärte damals vor 2 Jahren: wir sind bereit, unsern Theil oder einen bedeutenden Theil zu
den Restaurationskosten "beizutragen, wenn zuerst der Staat und die Provinz das ihrige thun.
Der Provinzial^andtag schob hingegen die erste Pflicht zur Restauration dein Stift zu und lehnte
damals die Petition aus dem Grunde ab, weil zuerst abgewartet werden müsse, bis das Stift
mit den Restaurationsarbeiten vorgehen würde. In diesem Jahre ist die Petition wieder an den
Provinzial-Landtag gelangt und das Stift steht zufolge der Eingabe noch auf demfelben Stand¬
punkt, den es damals eingenommen hatte, daß es erst dann mit einen, Zuschuß zur Restauration
vorgehen würde wenn Seitens der Provinz ein solcher geleistet würde. Wir haben nun geglaubt,
ein Entgegenkommen dem Stift gegenüber zeigen zu können und es dadurch zu veranlassen, mit
der Restauration vorzugehen, ohne unfern Standpunkt, den wir vor 2 Jahren eingenommen haben,
M verlassen Daher ist der Bewilligung die Bedingung hinzugefügt worden, daß das Stift,
welchen, die'Kirche gehört, dieselbe Summe von 6000 M. zuerst zu verwenden habe.

Jetzt, meine Herren, kommt eine Reihe von Pet,t,onen, die abzulehnen beantragt w,rd.
Das Referat lautet demnach weiter: <>. .^ ^ ., . , < l

Die weiter vorliegenden Antrage und Petitwnen lnttet der I. Ausschuß abzulehnen, we,l
^ 12 — Merzig — die Restauration in den, vorhandenen Baufonds von 30 000 M.

gesichert ist'
^cl 13 — Poulheim — keine Gefahr in, Perzuge ist und die Gemeinde zur Restauration

des romanischen Thurmes in, Kostenbeträge von 9000 M. leistungsfähig erscheint;
llä 14 — Barmen — es sich lediglich um eme mnerc Ausstattung und Anschaffung von

"aä 15 — Gereon in Köln - die Gemeinde leistungsfähig erscheint;
aä 16 - Karthaus - kein kunsthistorischesInteresse vorliegt »nd von den '»000 M.

Kosten bereits 7000 M. vorhanden sind;
^ 17 __ Nuhrort — es sich um emen neu anzulchaffenden Altar handelt;
^<1 18 — Wermelskirchen - kein kunsthistorisches Interesse vorliegt nnd es sich um

einen Neu- resp. Erweiterungsbau handelt; ,., ^
>,ä 19 - Godesberg - kein kunsthistorisches Interesse u°rl,egt;
aä 20 - Vohwinkel - Antrag ist inzwischen zurückgezogen;
«ä 21 — Ruvvichteroth — es sich um Anschaffung neuer Kirchenglockcn handelt;
aä 22 — Bopvard - lein kunsthistorisches Interesse vorliegt und es sich um einen

Neu- resp. Erweiterungsbau handelt; ,' ... ^. ... ., ^
2,ä 23 — Weeze — die innere Ausschmückung enier neuen Kirche Gegenstand der

Petition ist"

Dies ist das Referat. Meine Herren, ich bitte Sie, es in feiner Gesammtheit anzu-
nehmen

' Lcindtags-Marschllll: Ueber diese Anträge des I. Ausschusses eröffne ich die Diskussion.
Der Herr Abgeordnete Eourth hat das Wort.
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Abgeordneter Eourth: Meine Herren! Ich möchte Ihre Aufmerksamkeitauf einen
Artikel leiten, den ich in der gestrigen Abendzeitunggefunden habe. Nach demselbensind seiner
Zeit der Pfarrkirche zu Steinfeld 14 000 M. zum Ausbau zweier Nebenthürme bewilligt worden;
die Thürme sind auch gebaut worden, jedoch nicht nach dem, dein Provinzial-Landtag vorgelegten
Plane, sondern ohne Vorwissen und ohne Genehmigung der Provinzialbehürden nach einem
wesentlich veränderten Plane, dessen Ausführung weniger Kostenverursacht hat. Ich möchte mir
daher für den Fall, baß diefe große Summe bewilligt wird, den Antrag erlauben, daß diese
Bewilligungen sämmtlichnur nach Maßgabe des Fortschreitens der Bauten in Gemähheit der dem
Provinzial-Landtag vorgelegten Pläne gewährt werden.

Landtags-Marsch all: Ich bitte, den Antrag einzureichen. Der Herr Abgeordnete
von Eimern hat das Wort.

Abgeordneter von (innern: Was die Bemerkung des Herrn Abgeordneten Courth
betrifft, fo glaube ich doch nicht, daß die Bewilligungen jemals unter Vorlegung von Plänen
geschehen und die Kirchengemeindengenöthigt gewesensind, sich an die betreffenden Pläne zu
halten. In einzelnenFällen mag das geschehen sein, aber jedenfalls sind die Bewilligungen nicht
unter Zugrundelegung von bestimmtenPlänen ausgesprochenworden. Ich würde auch glauben,
daß es die Arbeit des Ausschusses sehr vermehren würde, wenn für die Folge nur auf Grund
bestimmter Pläne Zuwendungen bewilligt würden. Daß die Kirchengemeindein dem Orte
Steinfeld nicht nach den Intentionen des Provinzial-Verwaltungsraths oder des Provinzial-Üandtags
gebaut hat, das, glaube ich, mühte doch noch näher bewiesen werden. Ich meinestheils bin der
Ansicht, daß eine derartige bindende Verpflichtung bei keiner Bewilligung in früherer Zeit
ausgesprochenworden ist.

Was nun die allgemeine Frage betrifft, meine Herren, so haben wir ja schon in früheren
Landtagen, allerdings fast in allen Fällen gegen mein Votum, große Bewilligungen für Restauration
von alten Kirchenbauwerkengemacht. Diese Bewilligungen haben nun hervorgerufen, daß die
Wünsche immer stärker gewordensind. Eine so außerordentlicheAnzahl von Beantragungen, wie
sie diesem Landtage zugegangen sind, ist überhaupt noch keinem Landtage, wenigstens keinem
Landtage, dem ich beigewohnthabe, gemacht worden. Nach den Vorschlägen, die der Ausschuß
dem hohen Landtage macht, sollen, 100 000 M. aus den Mitteln des Ständefonds zur Nestauration
von Kirchen bewilligt werden. Das ist nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte von sämmtlichen
Bewilligungen, die aus dem Ständefonds überhaupt gemacht werden. Da habe ich mich denn doch
gefragt: ist es gerechtfertigt und kann ich es verantworten, für einen derartigen Zweck fo außerordent¬
liche Geldmittel zu bewilligen? Ich bin zu dem Resultate gekommen, daß dies nicht möglich sei, daß
ich es mit meiner Verantwortung nicht vereinigen könnte. Der Herr Referent hat ausgeführt, daß
diese Bewilligung nach drei Gesichtspunkten Seitens des Ausschusses beschlossen und Ihnen empfohlen
werde, zunächst nach dem kuusthistorischen Interesse der betreffendenBauwerke, zweitens nach der
Leistungsunfähigkeitder betreffendenGemeinde und drittens nach der Dringlichkeit der Ausführung
der projektirten Bauten, Meine Herren! Das kunsthistorische Interesse kann ich bei sämmtlichen
vorgeschlagenen12 Bewilligungen nicht beurtheilen; es ist auch wohl keiner von uns in der Lage,
über dieses tnnsthistorischeInteresse ein anderes Urtheil zu fällen, als aus gelegentlichen
Mittheilungen, die gemacht worden sind, denn die Pläne und die Entwürfe zu diefen Bauwerken
liegen nicht vor. Jeder einzelneVertreter des Kreises, in dem das alte Bauwerk sich befindet,
hat es zu einem großen kunsthistorischen Bauwerk aufgebaut, und es ist uns dann, da wir doch
nicht an Ort und Stelle reifen konnten, in der Majorität des Ausschussesnichts anderes übrig
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geblieben, als den Mittheilungen Glauben beizumesscn. Die einzigen Zeichnungen, die uns
vorlagen, waren von der Münsterkirche in M.-Gladbach, von der Jeder wnßte, daß sie ein altes
und bedeutendes Bauwerk sei, uud die Pläne oder vielmehr nur eine Zeichnung von der Pfarr¬
kirche zu Neuwerk, für welche eine Bewilligung von 3000 M. beantragt wird. Wenn die
übrigen Bauwerke ähnlich aussehen wie die Pfarrkirche zu Neuwerk, dann muß ich meinesthcils
wirklich bestreiten, daß es sich um kunsthistorischeBauwerke handelt, denn nach der Abbildung
sieht diese Kirche mehr aus wie der Mittelpunkt eines großen Gutshofs, Ich glaube, es ist auch
für dieselbe nichts Anderes angeführt, als daß der Bau schon im elften Jahrhundert angefangen
worden ist, oder daß ihre Grundmauern aus dieser frühen Zeit herrühren. Aber ich will nun
wirklich annehmen, meine Herren, daß alle diese Kirchen ein sehr großes kunsthistorischcs Interesse
hoben, dann frage ich mich doch- hat an der Erhaltung fo bedeutender kunsthistorischer Bauwerke
nicht die Eiuilgemeindc, nicht die Stadt, nicht der Kreis ein solches Interesse, daß sie aus ihren
eigenen Mitteln den Verfall diefer Bauwerke verhindern müßten?

Was dann die Leistungsfähigkeit oder die Leistungsunfähigkeit der betreffenden Gemeinden
anbelangt, fo haben wir uns in dieser Beziehung auch auf die Mittheilungen beschränken müssen,
die im Ausschusse gemacht worden sind und denen ich in fast allen Fällen, ich muß es zu meinem
Bedauern sagen, keinen Glauben geschenkt habe. Auch bei den früheren Bewilligungen wurde
uns jedesmal dieselbe Leistungsunfähigkeit der Gemeinden vorgeführt, und wenn man sich hinterher
erkundigte, so hatte man es mit finanziell gut situirten Kirchengemeinden zu thun; ich erinnere nur
an die Bewilligung, die vor einigen Jahren der Kirche St, Gereon zu Köln gemacht worden
ist, einer Gemeinde, die nach Erkundigungen, die ich später habe einziehen können, zu den reichsten
Kirchengemeinden Kölns gehört, die noch eine große Anzahl von Grundstücken besitzt und sie nicht
verkaufen will, weil sie gern im Besitz dieser Grundstücke bleibe» will. Für diese Kirche haben
wir auch aus Provinzialmitteln eine große und reiche Zuwendung, ich glaube, es waren 25 000
oder 15 000 M., bewilligt. Ich bezweifle ausdrücklich, daß bei der Kirche vom hl. Severin in
Köln, für welche ein Antrag uns jetzt vorliegt, daß bei der Münsterkirche in Bonn, für welche
wir eine Bewilligung aussprechen sollen, daß bei der Kirchengemeinde zu Voppard und anderen
eine Leistungsunfähigkeit der Gemeinde besteht. Wenn sich die Gemeinden dazu verstehe» wollten,
alle die Hülfsquellen, die ihnen zu Gebote stehen, in Anspruch zu nehmen, und wenn Sie außer¬
dem der reichen Bewohnerschaft dieser Städte oder dieser Orte die Ueberzeugung beibringen
würde» ober beibringen wollten, daß sie verpflichtet sind, zur Erhaltung solcher Bauwerke beizu¬
tragen, dann, bin ich überzeugt, werden die Mittel sehr leicht beschafft werden können.

Ich habe die feste Ueberzeugung, daß z, B. eine so reiche Bevölkerung, wie sie M.-Gladbach
hat, es im Handumdrehen fertig bringen würde, die zur Restauration der dortigen Kirche
erforderliche Summs aufzubringen. Es giebt ja wenig Orte, welche so reiche und angesehene
Fabrikanten besitzen, Bonn ist eine Stadt der Rentner. Auch dort würde die Summe aufzu¬
bringen fein. Voppard hat bis vor wenig Jahren gar keine Communalsteuer bezahlt und ich
weine, die Civilgemeinde sollte ein Interesse daran haben, mit derartigen Anträgen nicht an die
Provinz zu kommen, sondern sich aus eigner Kraft zu helfen. Was die Leistungsunfähigkeit
betrifft, wie sie im Ausschuß erzählt worden ist, und auf Grund welcher Mittheilung' die
Bewilligungen gemacht worden sind, so kam dort ein eigenthümlicher Zwischenfall vor, der den
Begriff der Leistungsunfähigkeit der einzelnen Gemeinden doch merkwürdiger Weife fofort über
den Haufen warf. Es kam in der letzten Stunde noch ein Antrag einer Kirchengemeinde, der
Gemeinde von St. Arnual, welche einen Zuschuß verlangte, der nach meiner Meinnng auch ganz

45
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ungerechtfertigtist, da das Stift wohl in der Lage ist, aus eigenen Mitteln die Restauration der
Kirche vorzunehmen. Man war aber einmal geneigt, dieser Kirche auch einen Zuschuß zu
bewilligen,um aber die einmal bewilligten 100 000 M. nicht zu überschreiten,wurden 6000 M.
vou diesen 100 000 M. weggenommenund den Kirchen von Bonn, Voppard und Andernach
abgestrichen. Diese bekamen eine jede 2000 M. weniger als ihnen schon bewilligt war; die
Leistungsunfähigkeitder Gemeinden wurde also plötzlich durch diesen Beschluß bei jeder Gemeinde
um 2000 M. Vermindert. Sie tonnen daraus entnehmen, daß am Ende der Beweis der
Leistuugsunfähigkeitdoch nicht so strikte geführt worden ist. Es sind willkürlicheBewilligungen
gemacht worden; wenn eine Gemeinde eine hohe Summe verlangte, wurde ihr ein Theil
abgestrichen. Man griff je nach der Vertretung, die der einzelneKrcisdeuutirte mit beredten
oder weniger beredten Worten seiner Kirche zu Theil werden lieh, zu Bewilliguugen und kam
dann auf die einmal für diefe Zwecke festgesetzte Summe von 100 000 M.

Was den dritten Punkt, die Dringlichkeitder Ausführung der projektirteu Bauarbeiten
betrifft, fo glaube ich, daß in dieser Beziehung eigentlichein Prinzip gar nicht festzustellen ist.
Die Dringlichkeit wird natürlich in allen Fällen vorgeschützt und behauptet. Ich lege aber auf
diesen Gesichtspunkt, der bei den Bewilligungen betont worden ist, gar kein Gewicht. Ich sage
mir im Allgemeinen, daß diese Suuuneu zu hoch sind. Ich würde mich, da ich die Ziele uud
Bestimmungen des Ständefonds auch in Bezug auf diefe Unterhaltung von Kirchen-Nauwerkeu
sehr wohl anerkenne, mit einer bescheideneren Summe, mit 50 000 M. begnügt haben. Da aber
diese 50 000 M. keine Aussicht hatten, anders als in ihrer Verdoppelung auf 100 000 M.
bewilligt zu werden, fo habe ich einen dahingehenden Antrag nicht gestellt; er wurde keine
Aussicht gehabt haben, angenommen zu werdeu. Ich muß mich deshalb, da ich diesen weitest-
gehenden Antrag nicht befürworten kann, dazu verstehen, gegen die ganze Summe vou 100 000 M.
zu stimmen und den Kirchen gar nichts zu bewilligen, und ich «lochte hoffen, daß sich eine
Majorität des Landtages für diese vollständigeAblehnung finden wird, damit dieser Ansturm,
welcher Seitens der Kirchen auf unfere Kasse gemachtwird, nicht noch mehr vergrößert werde,
sondern an die spätern Landtage nur solche Anträge kommen, welche sich auf wirklich kunst¬
historischeBauten beschränken,wo wir vorher unsere Ingenieure und Fachmäuner hinschicken
können, von denen wir dann Bericht erlangen, ob es sich auch um eiu kunsthistorisches Bauwerk
haudelt. Ich glaube, meine Herren, von allen diesen 12 Kirchen, deren Unterstützung hier
vorgeschlagen wird, wird keine einzige verfallen, keine einzige beschädigt werden, wenn Sie diese
Zuwendung abweisen, und ich möchte Sie bitten, das zu thuu, damit endlich diese außerordentlichen
Ansprüche, welche an die Provinzial-Hülfskassegestellt werden, bei späteren Landtagen sich nicht
in noch weiterer Ausdehnung wiederholen.

Landtllgs-Marschllll: Meine Herren! Es liegt mir ein Antrag des-Herrn Abgeordneten
Eourth vor:

„Der Provinzial-Landtag wolle die Beihülfen für Kirchenbauten an die Bedingung
knüpfen, daß diefe Bewilligungen sämmtlichnur uach Maßgabe des Fortschreitens der
Bauten in Gemäßheit der Pläne, wie sie dem Provinzial-Landtag oder den Pcovinzial-
Baubeamten vorgelegt worden sind, erfolgen."

Meine Herren! Ich möchte mir erlauben, im Namen des Verwaltungsrathes dem Herrn
Antragsteller dazu zu erwidern, daß die Frage betreffs Steinfeld im Verwaltungsrath fchon vor-
gekommen ist, daß auch wir der Behandlung der Sache Seitens der Gemeinde Steinfeld nicht
beigepflichtethaben, denn sie hat die Thürme anders ausgebaut, als es projektirt war. Die
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Sache ist richtig Auf Grund dieser Erfahrung wurde schon im Provinzial-Verwaltungsrath die
Anregung gegeben, daß diejenigenGemeinden, welche Unterstützungenfür ihre Kunstdenkmäler
bekommen, gehalten sein sollen, die Pläne so auszuführen, wie sie sie vorgelegt haben, nicht
aber sie nachher willkürlichabzuändern. Ich möchte daher dem Herrn Antragsteller anheimgeben,
nicht zu sagen: „die Pläne, wie sie dem Prouinzial-Landtag oder den Provmzial-Baubeamten
vorgelegt worden sind", sondern ich möchte Sie bitten, wenn Sie diesen Antrag überhaupt
annehmen, zu sagen: „unter Aufsicht des denn der Promnzml-
Verwaltungsrath ist die Adresse, an den Sie sich in dieser Angelegenheitzu richten haben, er hat
das Weitere zu veranlassen. Ich muckte den Herrn Antragsteller bitten, den Antrag womöglich
in dieser Weise abzuändern. Dann würde sich die Sache im Allgemeinensehr gut regeln. Dem
Herrn Abgeordneten von (innern möchte ich Seitens des zwei
Worte erwidern. Es handelt sich hier nicht um die Kirchen als Kirchen, sondern es handelt sich
um Kunstdenkmäler. Wir unterstützenKunstdenkmäler. Wenn nun der Herr Abgeordnete von
Einern gesagt hat, die Pläne, nach welchen sie ausgebaut werden sollten, waren hier mcht vor¬
gelegt morden, und er hätte sich deshalb kein Urtheil bilden können, ob es wirklich Kunstdenkmaler
feien, um die es sich handele, ja, meine Herren, da muh ich doch erwidern: das ist wegen der
Kürze der Zeit nicht möglich gewesen. Die meisten dieser Antrage, die an Sie gestellt worden
sind, haben in Plänen, sowohl wie die Kirchen jetzt sind, als auch wie sie werden sollen, dem
Provinzial-Verwaltungsrath vorgelegen, und hat auf Grund des allergenauestenStudiums der
Pläne und auf Grund der örtlichen Besichtigungvon Seiten sowohl der Mitglieder des Promnzm -
Verwaltungsrathes, als auch der betreffenden Baubeamten die Untersuchungau den Kunstwerth
nnd das Bedürfniß des Ausbaues und der Wiederherstellungdieser Kunstdenkmalerstattgefunden;
auf Grund die er genauestenUntersuchungwerden Ihnen hier die Vorschlagegemach. Es sind
nur ganz wenige Anträge, welche nachträglich an Sie herangetreten sind, die mcht vom Pro¬
vinzial-Verwaltungsrath geprüft worden sind, vor allem er ^ttag für die Kirche von St
Arnual, welche den Landtag schon in einer
als Baudenkmal den meisten von uns bekannt ist. Meme Herren! Wenn es sich außerdem
um die Kirchen von Andernach, Boppard und Bonn Hände , so glaube ich daß wir alle aus
eigener Ansicht den hohen Werth dieser Bauwerke als Kunstdenkmaler»nerke,men mus en. Ich
wollte Ihnen nur mit wenigenWorten sagen, welchen Standpunkt der Provinzial-Verwaltungsrath
in dieser Beziehung eingenommenhat. ... cm

Der Herr AbgeordneteGraf von Veihel hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Veißel: Ich verzichte aufs Wort, nachdemDurchlauchtbereits

den Punkt wegen Steinfeld berührt haben. ....«».
Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteBreuer hat das Wort
AbgeordneterBreuer: Meine Herren! Ich wollte nur nur erlauben, den, Herrn Abge¬

ordneten von Eynern kurz zu erwidern, daß ich es sehr bedauern "wh, wenn er die im I. Aus¬
schuh speziell über die Kirche von Neuwerk ausgelegten Plane sich mcht naher angesehenhat.
Wenn er die photographischeAufnahme des Klosters ammt der Knche, die ,a kem Bild der
eigentlichen Kirche wiedergeben kann, hier gestreift und gemeint hat, dieselbe gliche mehr einem
großen Hofqut so befindet er sich doch in einem sehr großen Irrthume. Ich erlaube nur noch
dazu anzuführen, dah auch sein Zweifel hinsichtlich des Werthes der Kirche leicht dadurch gehoben
werden kann, wenn ich ihn, erzähle, daß noch jüngst Herr Landesrath Fritzen und Herr Landes-
Vaurach Guinbert dort an Ort und Stelle waren. Es trifft dies ja genau mit dem zusammen,

45'
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was der Zerr Abgeordnetevon Eynern vorhin verlangt hat, daß die Herren oberen Beamten sich
zuerst an Ort und Stelle die Bauwerke ansehen sollen. Die genannten Herren sind nun dort
gewesen,haben sich die Kirche ganz genau angesehen und dem Prouinzial-Verwaltungsrathe den
nothigen Bericht erstattet. Ich hielt mich für verpflichtet, dies hier zu constatiren. Gestatten
Sie, meine Herren, daß ich sodann nur das noch anzuführen erlaube: wir haben bereits in einem
früherm Landtage wegen der Unzulänglichkeitder Mittel die Anträge von Neuwerkund Gladbach
speziell für einen späteren Landtag zurückgestellt,und da darf ich doch wohl die Hoffnung hegen,
daß man mir, dem Vertreter des dortigen Bezirks, jetzt um so eher gerecht werden wird, als ja
damals schon die Anträge als begründet anerkannt worden sind, und ich meine deshalb heute,
um so eher mit voller Berechtigung darauf zurückkommen zu dürfen.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vize-Landtllgs-MarschllllFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Hernen! Was

zunächst die Bemerkung des Herrn Abgeordneten Courth betrifft, so halte ich den Antrag, wie er
jetzt von Sr. Durchlaucht modifizirt worden ist, für vollständig richtig. Ich will in der Sache
selbst wegen der Angelegenheitvon Steinfcld folgendes bemerken. Es ist richtig, daß die Thürme
nicht ganz nach den vorgelegten Plänen ausgeführt worden sind, die Sache hat uns aber im
Provinzial-Verwaltungsrathe vorgelegen, und unser oberer Vaubeamte hat uns gesagt, daß die
Thürme jetzt stilgerechter wären, als sie ursprünglich beabsichtigtgewesen seien. Sodann, meine
Herren, theile ich das Bedauern des Herrn AbgeordnetenBreuer nicht, sondern ich habe mich im
Gegentheil gefreut, unsern verehrten Kollegen,Herrn von Eynern, ganz in derselbenFrische seiner
Kräfte wieder hier zu fehen, wie wir es feit Jahren gewohnt sind. Seine Rede war für uns
ein alter Bekannter; (Heiterkeit) ich hoffe, daß wir alle dieselbe Rede noch recht oft hören werden
und daß er sie mit demselbenMißerfolg halten wird, wie es bisher geschehen ist. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Im Allgemeinen ist wohl der Standpunkt

des Herrn Abgeordnetenvon Eynern in gewisserHinsicht ein berechtigter: im Verhältniß zu den
Mitteln die wir haben, geben wir für die Unterhaltung dieser Kunstdenkmäleruerhältnihmäßig
wohl zu viel aus. Dies ist wohl ein allgemeines Gefühl, das der Landtag hat, und wir wünfchen
wohl Alle, daß in Zukunft die Mittel nicht mehr in so außerordentlicher Weise für diesen Zweck
in Anspruch genommenwerden, wie bisher. (Sehr richtig!)

Ich spreche das für die Zukunft aus, nicht für heute. Heute haben wir es mit bestimm¬
ten Anträgen zu thun, und da Herr von Eynern keinen Gegenantrag gestellthat, so werden wohl
die Vorliegenden Anträge Genehmigung finden. Ein Punkt ist es in der Rede des Herrn u, Eynern,
den ich nicht unwidersprochen lassen möchte. Er hat darauf hingewiefen,daß fchr viele Kirchen an
uns mit Anforderungen herantreten, welche wohlhabenden Orten, Gladbach, Köln u. s, w.
angehörten, in welchen doch ganz gewiß die Einwohner selbst in der Lage wären, ihre Bau¬
denkmälerzu unterhalten. Es ist ganz richtig, wenn man gerade diese Orte ansieht, so sind es
sehr wohlhabende Stadtgemeinden, man sehe sich aber die betreffenden Kirchengemeindenan,
welche an uns herantreten; gerade diese sind meist nicht wohlhabend und haben also wohl ein
Recht darauf, unterstützt zu werden. Wenn in dem einen oder andern Falle eine Kirchengemeinde
etwas bekommensollte, die nicht zu den ärmeren gehört, so thun wir nichts anders als jeder
einzelne Privatmann thut, wenn er, welcher Konfession er auch angehöre, zur Erhaltung von
Baudenkmälern und .Kunstwerken mithilft. (Sehr richtig!)

Landtags-Marschall: Der Herr Referent'hat das Wort.
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Referent AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Me.ne Herre.^ Auf eme Bemerkung
des Herrn Vorredners,des Herrn Abgeordnetenvon Hers er mochte .ch erm.dern. Ich sch.cke
voraus, dah es keine Bemerkung des Referenten .st und se.n soll sondern e.ne personl.che
Bemerkung. Wenn gesagt morden ist, daß in. Allgememen zu v.e bem.ll.gt morden wäre, dah
die Bewilliauna zu hoch märe, und daß in Zukunft weniger bem.ll.gt merden müsse, so me.ne .ch,

n ine Hr 7m sen sich die Bewilligungen -- ich spreche jetzt nicht als Referent - m etmas
u ch dem o « Bedürfniß richten. Wir sind in der Rheinprovinz einmal in der Lage -
„'«s °"u v"uege"°cn ^. , . unglückliche nennen - daß w.r e.nen ehr großen

chch2'«/<.mst«t«° '"»«'»' °°°"' w'd »°«»..w d>.I.,„ «ch.hu,„ ,M. ich

!r»h°r »,«».!pwch.,,<, V»«!»>ml>m ^' «!cht !°r M h°ch «M«, ««> ««« H'rrm. ,»«
ich >»ch «l« «.!«.,,! °i,,!<,° »°'!° !» d»' P>»>«°» '»«»'. d>° H«r »°n >: ,,.n bn.,htt h»., «.

w^, «« , 3^2. °m,l>M°nlch. 2».«.!!. WM, !° h». d°. ««. «»„d.»^««!ch»°
s^,. / V ^s, ^i,> Kircbeu für welche Bewilligungenbeantragt werden, sammtl.chauf

o e,en Huntt hu. von oen m allerdings die Kirche von Essen eine
emgehendsten Weise gepr«N " rde sind. H" n ^ g^^ ^,^ ^^ ^ . ^

Ausnahme, weder .n ^ «n ^ah^ n ,mch , ^^) 1 ,^ ^,^ ,^ ^,^^ ^,^
vorgelegen,aber n.e.m Herren das wen ^ ' ^ ^„ ^f,^ ,^„ ^, hervorragendsten
Notorietät spricht. Jedermann « ^ d« ^ ^ N,^ ^^ ^^ ^ A^^^n
ronmnischen Baudenkn.aer "' " I^ "^ ^r Leistuugsfähigkeitder betreffenden Gemeinden

baß 'dies Anfichtst ist und daß es sich
uetnfft, so muß man " ' ' ' Beariff handelt. Wo ist schließlich die Grenze, bei der

Aber das muß doch hervorgehoben

man sagen kaun: etzt .st dl ^'"e .^^^ „^ sollen, schon bedeutende
werden, daß von allen ^"'^0., de en Be 5 ^ ^^^, ^^ ^ ^ ^^^
Koten aufgemendet morden sind und h s ^^ ^^. ^ ^ ^ ^ ^
auch nicht die PW'Mmemoeder ^ ^^^^ ^^^^ ^ ^^ ^
fa igkeit dieser Pf«rrgeme.ude m An Mß e ^ ^ ^^^^ ^^ ^

auf die Kirche von S Severm "^ ^ ,„' schuht nicht aus, das in Köln Bedürftigkeit
Stadt zu fem, und das wohl ""t ", ^ ^ sachkuudige

eMirt mie die Koü.er H^ wird es'bestätigen, wenn ich sage: die
Urtheü des Herrn Kaefen; unser ^eg V PfarrgemeindenKölns. Wenn Sie ferner
PfarrgemeindeSt. Sevenn ^ die fast ausschließlichaus ärmeren Arbeitern
3?°"^^^ ^ « Herren, glaube ich, ist klar, daß

besteht, b.s letzt schon ^b0^ , "«n ^^ .^ ^. ^. ^ sämmtliche
man auch hier von Lerstm'gsunfa .g^t s reclM ^^M ^^^^ ^^^ ^^^ ^ ^,^^

Pu"die "a^M^r^ u ationeu betrifft, f° mochte ich Sie auch in diefer Beziehung-Punkt, d.e Dungl.chleuoer ^. , Boppard heraus. Dort ist buchstäblich

auf einige Fälle hinwe.fm ^ h" h' ^2 om. ausgemichenund drücken derart
Gefahr im Verzüge, .e Man ,ud « u ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^
auf das Se.tengem°lbe"« ^^ ^amm ,^ ^ ^ ^^^^ ^

Ne^o^2d^3 he^Hllen^es ist durch ein flaches Gemblbe erfetzt morden.
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was ganz natürlich dein ganzen Van zum Schaden gereicht hat, indem es keine Widerstandskraft
zu geben im Stande ist. Ich will Sie nicht länger aufhalten, indem ich die einzelnen Punkte
noch näher durchgehe, ich wollte nur an einzelnen Punkten Ihnen klar machen, daß die allgemeinen
Vemerkungendes Herrn Abgeordnetenvon Eynern nicht zutreffend gewesensind, und möchte Sie
nunmehr bitten, den Vorschlägendes Ausschusses mit dem Zusatz-Anträgedes Herrn Abgeordneten
(5ourth, der, glaube ich, auch im Sinne des I. Ausschusses ist, zuzustimmen.

Land tags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eynern: War das das Schlußwort des Herrn Nefereuteu? Sonst
bitte ich ums Wort.

Land tags-Marsch all: Nein, ich hatte die Debatte noch nicht geschlossen, der Herr
Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich möchte noch mit wenigen Worten auf
einiges von dem zurückkommen,was die Herren Vorredner angeführt haben, und muß mich
zunächst mit meinem verehrten Freunde Herrn von Heister beschäftigen. Die Rede, die er heute
gehalten hat, begrüße ich auch als einen alten Bekannten; ich meine, er hätte sie schon mehrmals
im Provinzial-Landtag gehalten, es kann auch sein, daß meine Erinnerung mehr das Produkt
einer Priuatnnterhaltung ist. Ich habe häufig gehört, daß er sagte: es ist gar keine Frage, die
Ncwillignngenfür die Kirchen erreicheneine zu große Höhe, das darf nicht fo fortgehen, der ganze
Landtag ist damit einverstanden,daß eine Verringerung dieser Zuwendungen erfolgen muß. Tann
kam aber immer der Nachsatz: aber an den Bewilligungen, welche jetzt vorliegen, können wir
nicht gut abstreichen,aber wir wollen es sväter thun. Dieses „Später" kommt immer noch nicht;
ich erwarte aber bei dem nächsten Provinzial-Landtage, daß der Herr Abgeordnete von Heister
unbedingt auf meine Seite sich stellen wird. In Bezug darauf, was der Herr Referent über die
Nnterstützungsbedürftigkeitgesagt hat, möchte ich noch einige Worte sagen. Aus seinen eigenen
Mittheilungen geht hervor, daß Essen für seine Kirche schon 306 000 M. aufgewendet hat,
M.-Gladbach 283 000 M., Bonn für die Münsterkirche250 000 M. Wenn das unterstützungs¬
bedürftige arme Gemeinden sind, die derartige Summen aufbringen können, dann sind meine
Begriffe von Unterstützungsbedürftigkeitvon denjenigen des Herrn Referenten ganz uerfchieden.
Wenn diese Gemeinden in der Lage sind, so bedeutendeSumme» aufzubringen, fo brauchen sie
sich nicht an die Provinz zu wenden, sie werden die weiteren Summen auch aufbringen können.
Herrn von Solemachcr will ich nicht antworten; ich danke ihm für die außerordentlich sachliche
Entgegnung auf meine Ausführungen. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich möchte eins noch

richtig stellen. Wenn der Herr Abgeordnetevon Eynern auf die bisher von der Gemeinde Essen
aufgewendeteSumme von 306 000 M. exemvlificirt, so bedeutet diese Summe Schulden, und
Schulden, Herr von Eynern, machen keinen Menschenreich.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHoffstadthat das Wort.
Abgeordneter Hoffstadt: Die 306 000 M. sind Schulden. Die Gemeinde Essen

hat für 27 Jahre 30°/« der Klassensteuerals Kirchensteuer aufschlagen müssen, damit sie
die Schuld und die Zinsen dafür bezahlenkann. Im Uebrigen verzichte ich auf das Wort.

Landtags-Marschall: Herr Abgeordnetervon Heister hat das Wort.



359

Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Ich habe blos gesagt, man müsse die
Bewilligungen für derartige Baudenkmäler etwas mehr als bisher in Verhältniß zu unser»
Mitteln bringen; ich habe dabei von der Zukunft gesprochen. Ich hoffe alfo daß Sie ,etzt fchon
daran festhalten wollen, daß in Zukunft der Prozentsatz, der von den berei stehendenMitteln für
die in Rede stehenden Zweckebewilligt wird, ein etwas geringerer ist als bisher. Das allein
habe ich gewollt. Zum Schluß will ich noch sagen: ich verwundere nnch, daß Herr von Eynern
die von ihm selbst nicht liebenswürdig empfundeneAntwort des Herrn von Solemacher direkt auf
mich übertragen hat. (Rufe: Schluß.) <« ^ « <> . ^^ ^

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Vrockhoffhat sich noch zum Wort
gemeldet, ich ertheile ihm das Wort. . ^. < .. ^. i. c- ^ i, . ^ -^

AbaeordneterBrockhoff: Meine Herren! Ich bitte auch, daß die Unterstutzungennicht
so reichlich gegriffenwerden. Wenn wir bedenken, daß die Mittel durch die verMedenen Konnnnnen
aufgebracht werden, und die einzelnen Kommunen S nmnen: Nicht die Kommunen! daß d,e
verschiedenen größeren Gemeindenalle ihre Bedürfnisseselbst bestreuen, so, me.ne ich, wnrden w>r,
um aus dem Dilemma für die heutigen und fpäteren Bewilligungen herauszukommen praktisch
D Werke gehen, wenn wir vielleichtheute eine Resolution faßten daß wir m Zukunft nur
'0000 M. in Summa bewilligen. Nach dem Antrage glaube ick, bekmn^
Alles und die andere bekommt nichts bewilligt. (Stimmen: Wer bekommt MOsY Wahr¬
scheinlich werden auf der anderen Seite auch noch Bedürfnisse sem welche Berück ichigung
verdienten. Ich glaube nicht, daß der Verwaltungsrath m der Lage ist, genau zu unter nchen,
°b wirtlich das behauptete Bedürfniß vorliegt denn dann mnßte die Liste der Kirchensteuern
«orlieaen ^„ meinem Geburtsorte wird die Kirchensteuer nach der Kommunalsteuerausgeschrieben,
von 3r werden 13 bis 15 Pf. Kirchensteuererhoben. 5b es in allen
Orten zutrifft, daß die Kirchensteuernso hoch st" , wie ort mochte ich bezweifeln. Ich mochte
deshalb die anged utete Resolution gern gefaßt sehen. (Unterbrechung.)

^'t'^ss 3^^ eine große

Kirche, d^?"h^m ^ ^ '«°rden ist sie hat ganz kolossale Kosten verur¬
sacht, es sind km e Unterstützungenbewilligt und die Gemeinde hat eme An eihe ausgeno.n.uen,
welche allmählich durch Amortisation und Verzinsung gedeckt wird, in Folge dessen sind die

^n nur —g« ^ eM-

Lve^^iach: k^ch —'da^nit auf das zurück was ich eben gefagt habe.

Um diese Ungle^en abzugleichen imd u^m .re t ^^^bestimmendenSumme ieder Geniemde, oie r.u o«»"^. , , , ^ ^. . ^.
der Ansicht des Pwvinzial-Verwaltungsraths eine angemessenePrämie, und dann muß die

Gemeindefür den bitte, eventuell einen Antrag einzureichen. Ich möchte
Lllndtllgs - Mar ll, lll i. ^ ^ .. ff erwidern, daß der Provinzial-Verwaltungsrath

unachst noch dem jede Gemeinde zur Erhaltung'ihre!
naturlich ganz genau untersucht l,^,, ^ ^ ^ ^ ^^^ ^

«!^^dm si^^ "e3^ erhoben werden. Alle Bittstelle, welche sich an den«uiMi woroen ,nw ^ ., b y e ^, ,ei>er anderen Bewilligung an eme

3ll!"^w"U "! »...«. «°rw., «« .. ,„» °bm ein An.r„«
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von dein Herrn Abgeordneten von (innern überreicht worden, anstatt der beantragten 100 ONO
mir 50 000 M, zu bewilligen und jede einzelneBewilligung auf die Hälfte zu reduziren.

Ich bitte noch den Herrn Abgeordneten Brockhoff, seinen Antrag einzureichen.
Abgeordneter Vrockhoff: Ich will auf meinen Antrag verzichten. Es würde ungefähr

dasselbe sein.
Lllndtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Vrockhoffzieht feinen Antrag zurück.

Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort zur Begründung feines Antrages.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Mich bewegen zu diesem Antrag die

Beschlüsse,die heute im I. Ausschußin Beziehung auf die Provinzial-Hülsslassc gefaßt worden
sind und die uns ein neues und eingehendesBild über deren Verhältnisse entworfen haben. Ich
glaube, daß 100 000 M. aus dem Ständefonds zu bewilligen, zu viel ist nack, dem Stande, den
dieser Ständefonds für die Folge einnehmen wird. Sie muffen nicht vergessen,meine Herren,
daß diese 100 000 M,, die wir bewilligen, noch verdient werden müssen. Sie sind nicht da.
(Stimmen: Das ist nicht richtig.)

Wir beschließen, 100 000 M. auf denjenigen Nutzen anznweifeu,welchen die Prouinzial-
Hülfskassenoch für den Ständefonds erwerben foll. Der Ständefonds ist mit dieser Bewilligung
auf eine Summe von 70 000 bis 80 000 M, reduzirt, wenn alle unsere Voraussetzungenzutreffen,
daß der Gewinn der Provinzial-Hülfskasfe derselbe sein wird, wie in den letzten zwei Jahren.
Wenn die finanziellen Verhältnisse so liegen, dann, glaube ich, ist eine Summe in der Höhe
von 100 000 M. für solche Zwecke zu groß, und ich glaube, wir dürfen höchstens nur 50 000 M.
bewilligen. Außerdem, meine Herren, sind heute in Beziehung auf die Provinzial-Hülfskasseim
I. Ausschuß Veschlüsse gefaßt worden, nach welchen der Reservefondsspäter aus dein Ständefonds
vergrößert werden foll, daß die Abführungen an den Ständefonds nicht mehr die Höhe erreichen
follen, wie bisher, fondern eine Verminderung diefer Zuwendungen stattfinden kann, wenn die
Provinzial-Hülfskasse keine sehr guten Geschäftemacht. Uteine Herren! Nehmen Sie dazu, daß
der Zinsfuß für Kapitalien immer mehr auf Herunterdrückung geht, und daß die Provinzial-
Hülfskasse auch zum allerniedrigstenZinsfuß von 3'/» "/o die ferneren Ausleihungen für Land¬
güter und die Vorschüsse an Gemeinden machen wird, so halte ich es für möglich,daß wir über
etwas disponircn, was gar nicht da fein wird. Ich möchte doch bitten, daß wir diefe Bewilligung
bei der nach allgemeinerAnsicht ein Abstrich am allerersten möglich ist, von 100 000 auf 50 000 M.
heruntersetze». Damit würde auch die allgemeineUebereinstimmungder Anschauungen, wie sie
sich in fo erfreulicherWeise im Provinzial-Landtag in fast allen Punkten gezeigt hat, auch in
Bezug auf diefe Frage hergestelltwerden.

Landtags-Marschall: Ich möchte dem Herrn Abgeordneten von Eynern erwidern,
daß er sich wohl im Irrthum befindet. Es handelt sich nicht um Gelder, die verdient werden
sollen, sondern es handelt sich um Abschneiden von Coupons, um mich so auszudrücken,um Geld,
welches vorhanden ist und welches in den nächsten zwei Jahren eingezogen wird, es handelt sich
um die auf 3 Millionen verstärkten Fonds der Provinzial-Hülfskasse. Aus diesen Fonds werden
praetsr proprer 120 000 M. gelöst. Bis zum Jahre 1888 kommt der Fall nicht in Betracht,
daß dieser Fonds in erheblicherWeise reduzirt werden kann. Folglich haben wir es mit einer
ganz fixen Etatsposition zu thun, über die wir bis zum 1. April 1888 vollständig zu verfügen
in der Lage sind. (Sehr richtig!) ,, ,

Der Herr AbgeordneteKaefen hat das Wort.



361

AbgeordneterKaesen: Wenn mich das alles richtig ist, so sind wir aber auch nicht in
der ^llge, heute zu bestimmen,welche Anforderungenan den Fonds bis znm Jahre 1888 werden
gestellt werden, Anforderungen,welche wir nachher nicht zurückweisendürfen und können. Die
Zukunft der nächsten zwei Jahre ist dunkel. Es sind sehr viele Anforderungen an den Stände¬
fonds plötzlich herangetreten und können auch im Laufe der nächsten beiden Jahre in solchen,
Matze an denselbenherantreten, daß wir heute absolut keine Bestimmung darüber treffen können,

Landtags- Marschall: Dazu möchte ich daran erinnern, das; wir von Ihnen ein
genügendes Betriebskapital bewilligt bekommen haben und datz wir auch noch ein Reserve-
Betriebskapital im Kasten liegen haben, welches wir immer noch verwenden können? ich sage
absichtlich„Reserve-Betrieb s-Kapital", denn das sind die 5 Millionen 4prozentiger Anleih-
schrine, welche wir zurückgelegt haben. Das ist ganz richtig. Grade über diesen Punkt hat in
der letzten Sitzung zwischendem AbgeordnetenKaesen und nur eine Auseinandersetzungstatt¬
gefunden. Das gebe ich ihm zn: ein Nefervefonds, um dauernde Schäden zu tilgeu, ist dieser
Betriebsfonds von 5. Millionen nicht, aber dafür, vorübergehendeAnforderungen zu befriedigen,
ist er jedenfalls da und genügend.- Der Herr AbgeordneteKaefen hat das Wort.

AbgeordneterKaefen: Ich möchte diese Ausführungen bezweifeln. Es kommen Fälle
wr, iu denen die Gelder nicht wieder zurückfließen. Diese können nicht aus dem Etat, sondern
'»üssen aus Ucberschüssen der Provinzial-Hnlfskasfegedecktwerden; diese könntennicht ausreiche».

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube, daß die Sache jetzt reiflich durch¬
gesprochen ist und daß wir zum Schluß gehen können. Ich schließe also die Diskussion und gebe
dem Herrn Referenten das Schlußwort.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich habe nur noch eine thatsächliche
Bemerkung zu machen. Ich habe vergessen, auf einen Punkt der Ausführungen des Herrn
Abgeordneten von Eynern einzugehen. Er illustrirt die Leistuugsunfähigkeitder Gemeindenmit
dem Abstrich der zu Gunsten von St. Arnual an den Bewilligungen für Bonn, Boppard und
Andernach gemacht worden ist. Es ist dieser Abstrich auch schon im Ausschuß, bevor von St.
Arnual die Rede war, zur Sprache gekommen,und es wurde die Ansicht laut, daß mit den
Summen wie sie jetzt vorgeschlagenwerden, die 3 Kirchengemeinden vorläufig genügend unter¬
stützt würden, man entschloß sich aber, jeder Kirchengemeinde 2000 M. mehr zu geben, weil dies
m den Rahmen der Gesmnmt-Bewilligungvon 100 000 M. hineinpaßte. Auf die allgemeineren
Bemerkungengehe ich hier nicht mehr ein, obwohl ich nicht verkennen kann, daß sie in Zusammen¬
hang mit dieser Bewilligung gebracht werden können. Die Sache steht noch bei einem anderen
Punkt auf der Tagesordnung, wo sie eingehend werden erörtert werden. Ich bitte daher, die
Anträge des Ausschusses mit dem Zusatz-AntragEourth anzunehmenund den Antrag des Herrn
Abgeordneten von Eynern abzulehnen. Der Zusatz-Antragdes Herrn AbgeordnetenCourth lautet:

Der Provinzial-Landtag wolle die Beihülfe für Kirchenbautenan die Bedingung
' knüpfen, daß dem Prouinzial-Verwaltungsrath die Aufsicht über diese Bauten und die

Anweisung der bewilligtenSummen zustehen solle."
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort zur

Geschäftsordnung. ^ ^ ^ ^
Abgeordnetervon Eynern: Dem Zusatzantrag des Herrn AbgeordnetenEourth schließe

ich mich zu Gunsten meines Antrages ebenfalls an. ^ «. .. ..
Landtags-Marschall: Ich würde zuerst über den Antrag des Ausschusses abstimmen

lassen. Wenn diesig fällt, würde der Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Eynern zur Abstimmung
4«
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kommen und dann der Znsatzantrag, welcher fnr beide gültig ist, also von beiden Antragstellern
ncceptirt ist. Meine Herren! Wir schreiten zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche
gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag des Ausschusses ist angenommen. Der Antrag des
Herrn Abgeordneten von Evnern ist hiermit erledigt. Ich bringe jetzt den Zusatzantrag des
Herrn Abgeordneten Eourth zur Abstimmung und bitte diejenigen Herren, welche dagegen sind,
sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Zusatzantrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zum Referat des I. Ausschusses, betreffend Bewilligung von

5000 M. zu den Vorarbeiten für die monumentale Ausführung der bei Gelegenheit
des Kaiferfestes im September 1884 angefertigten, im Treppenhause des Stände¬
hauses aufgestellten Figurengruppe. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbrocch.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Bei dem schönen Fest, welches die
Provinz vor 2 Jahren hier erlebt hat, fand die hier im Treppenhaufe noch stehende Figurcngruppe
von allen Seiten ungetheilte Anerkennung. Es hat sich dadurch, ich mochte sagen naturgemäß,
das Bedürfniß herausgebildet, diese künstlerische Gruppe, die ».ä Iio? damals geschaffen wurde,
zu erhalten nicht nur mit Rücksicht auf den künstlerischen Werth, den sie hat, sondern auch und
zwar iu erster Linie, als Erinnerungszeichen, als bleibendes Denkmal an die schonen Feste, die
damals die Nheinprouinz hier begangen hat. Es hat diese Frage mit Zugrundelegung des
Referates des Provinzial-Verwaltungsrathes Rr. IV 96 der Drucksachen dem I. Ausschuß zur
Berathung vorgelegen, nnd es herrschte über den Punkt der möglichen Erhaltung dieser künst¬
lerischen Gruppe, soviel ich glaube, — es ist darüber nicht besonders abgestimmt worden —
Einstimmigkeit im Ausschuß. Dagegen wurde hervorgehoben, ob der jetzige Standort dieser
Gruppe sowohl für die Gruppe, als auch für den Platz der richtige sei, und da hat man
wenigstens in der großen Majorität sich dafür entfchieden, daß der jetzige Standort dieser Gruppe
zu großen Bedenken Veranlassung gebe, vornehmlich in Bezug auf die Raum- und Lichtverhältnisse
des jetzigen Treppenhauses. Meine Herren! Die Sache ist Ihnen ja allen bekannt; Sie gehen
ja tagtäglich mehrmals das Treppenhaus auf und ab. Deshalb wird sich jeder der Herren ein
genügendes Urtheil über die Sache gebildet haben, nnd unterlasse ich es daher, noch näher darauf
einzugehen. Ich beschränke mich darauf, Ihnen das Referat, welches diesen beiden Gedanken
Ausdruck gegeben hat, einfach vorzulefen und zur Annahme zu empfehlen. Es lautet:

„Der I. Ausfchuß trat dem Gedanken der Erhaltung der Figurengruppe sympathisch bei,
einerseits wegen der künstlerischen Behandlung genannter Gruppe und andererseits, weil durch die
monumentale Ausführung derselben der Provinz ein bleibendes Erinnerungszeichen an die Anwesen¬
heit Ihrer Majestäten gegeben würde. Jedoch glaubte der I. Ausschuh den Bedenken Ausdruck
geben zu sollen, welche durch die Raum- und Lichtucrhältnisse des bisherigen Standplatzes der
Gruppe im Treppenhause hervorgerufen werden. Daher beantragt derselbe gemäß 'den, Vor¬
schlag des Provinzial-Verwaltungsraths, zur Herstellung eines Modells dieser Gruppe, sowie zu
den sonstigen Vorarbeiten aus den Mitteln des Stcindefonds 5000 M. zu bewilligen mit der
Direktive an die die weiteren Schritte vorbereitenden Kräfte, dem nächsten Landtag Vorschläge
in Bezug auf einen anderen geeigneten Standplatz zu machen."

Meine Herren! Ich erlaube nur noch hinzuzufügen, daß es sich bei dieser Bewilligung
von 5000 M. nicht um die monumentale Fertigstellung dieser Gruppe handelt und handeln kann,
denn dafür ist diefe Summe viel zu niedrig, sondern es handelt sich um Herstellung eines Modelles.
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Das Modell würde, wenn der ganze Gedanke von. wurde,
allerdings nothwendig sein, weil das jetzige hier in: Treppenhaus aus «tost und Gyps hergestellte
Modell'nur von sehr kurzer Dauer sein wird, und sich jetzt schon Schaden daran gezeigt haben,
welche es in nächster Zeit dem Ruin preisgeben werden. In Folge des,en ist es, wenn das
ichige Modell nicht verloren gehen soll, nothwendig, daß ein anderes Modell hergestellt wer e,
und dafür sollen 5000 M. bewilligt werden. Die spatere monumentale Ausführung dieser
Figuren rnppe, die Bestimmung des Platzes :e. stehen, natürlich ganz unbejchranlt durch den
icht zu fassenden Beschluß, den zukünftigen Provinzial-Landtagen anheu».

Vandtags-Marschall: Ueber diesen Antrag eröffne ich die Distnsston. Der Herr
Abgeordnete Graf von Hompesch hat das Wort. . . >. „.. , ., ^ ,

Abgeordneter Graf von Hompesch: Meme Herren ^) mochte nur die Ansnrge an
den Herrn Landtags-Marschall und an den Provinzial-Verwaltnngsrath erlauben ob em Kosten¬
anschlag gemacht worden ist, wie viel ungefähr die monumentale Ansstihrung des Proielts, sei
es in Marmor sei es in Erz, tosten würde. Es könnte m möglicherweise er M eintreten,
daß die Ausfü ruug derartig theuer winde, daß wir vollständig außer Stande wäre., ,ie zu
bezahlen. In diesem Falle wären die 5000 M. rein zu.n Fenster hmmisgeworfen. Ich bitte,
nur diese Frage zu beantworten. >.< c < ^ ^> c

Landtaas'Marschall: Äteine Herren! Ich tann wohl sogleich daraus antworten.
Ein solches Kostenanschlag ist nicht aufgestellt worden, und ich gebe zu, daß für die Ausführung
eines solchen Monumentes eine bedentende Summe nothwendig ist; es ist abe nach eingehender
Untersuchung darauf hingewiesen worden, daß für die Ausführung emes ,o hervorragenden
^unst ver es, nach d.u Auerkenntniß aller Künstler emer der besten Arbeiten der Plastik die in
nme er 8« geschaffen worden sind, ganz bedeutende mummen, fowohl vom hiengen^Kunstverein,

al° auch von Berlin in Anssicht zn nehmen wären - ich sage ga^be^^ , . , . x^ >..,, ittalMm mnen, das Modell fetzt für die ^>000 M. ans-lo dau ineine Zerren wenn Hie den »uemMlp >«u^'/ ^ v. .

ühr^z ^ m3 jedes Prästidiz für die Beschlußfafsuug e.ues künftigen Vaudtages über die
Ausführung uud ü er den Standort, eben nur das ^ul^trat zu einer Verhandlnng m^ den.enigen
Verein n und Korporationen, refp. Staatsbehörden gegeben wäre welche über solche mummen zu
verfügen haben, >md welche einem künftigen Landtag einen Be,chlu in d,e,er Nichtnng wahr¬
schein ich ,anz außerordentlich erleichtern würden. Eine ^umme hier angeben, as kann ich
schon d shalb nich thun, weil das vom Staudort, von der ^°ße vom Materml, vun allem
Möglichen abhängt, über das hier heute gar nicht zu sprechen ist. Es Handel sich nnr darnm
ein dem Verfall lsinaeaebenes schönes Kunstwerk in der Weise wenigstens fetzt zu erhalten, daß

seine Frmnw Modell?festgelegt werden, welches künftig event in irgend einer Weise

zur Ausführung kommen kann. Jetzt "^u ^ostenan chl^ .st ganz undenkbar.
Ich möchte Herrn Graf Hompesch fragen, ob diese Antwo t i genngt

«^.^. M«i'ssball- ^err Graf um Hompesch hat das Wort.

A^ord^ 5" ich eine widere Antwort nicht bekommen kann,

'""' ^ ^dr^^5chall: K'stage, ob noch Jemand das Wort ergreifen w.ll. - Der

"" '^rdneM^onze^M^we Herren, Der Gedanke, uufer Ständehaus auch durch
Plastischen Schuck zu verschönern, ist gewiß Jedem von uns s'Mpathisch ebenso glaube ich,
daß die Figur im Vestibüle uus zu der Zeit, als nur ste am Festabend sahen, einen außer-

4ü*
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ordentlich wohlthuenden Eindruck gemacht hat; ich mochte aber doch glauben, daß, wenn mau
heute in so kräftigen Ausdrücken dieses Kunstwerk als eiue besonders hervorragende Kunstleistung
bezeichnet, die Erinnerung an jenen Festabend mitwirkt. Ich bescheide mich mit meinem Urtheil,
ich bin kein Künstler, kein kunstverständiger, der sich ein Urtheil erlaubeu darf gegenüber Männern,
die beständig mit Künstlern verkehren, aber ich muß doch sagen, daß der Eindruck, deu das
Kunstwerk jetzt macht, wenn man die Treppe hinaufkommt, ei» ganz anderer ist, als an jenein
Abend, wo festlicher Schmuck, reiche Festgehäuge, blendendes Licht und sprudelndes Wasser es
umgaben. Meine Meinung geht dahin: das Kunstwert ist eine vortreffliche Dekoration, aber
nicht viel mehr uud Sie werden staunen, wie wenig dasselbe, in erustem Material, in Marmor
oder Bronce ausgeführt, darstellen wird. Ganz gewiß wird es aber an dieser Stelle nicht viel
wirken tonnen; der Raum ist schön, aber er leidet an Lichtmangel. Nun sprach man von der
Aufstellung an einem andern Platz, das Kunstwerk ist aber ganz speziell für diesen Platz gemacht
worden. Die Stellung des Vater Rhein ist darauf berechnet, daß die Gruppe von unten gesehen
werde beim Hinaufgehen vom Treppenpodest. Ich möchte sehr bezweifeln, ob das Kunstwerk an
einer andern Stelle auch nur als Dekoration so wirken würde, wie es auf feinem jetzigen Platz
an jenen: Abend gewirkt hat. Ruu muß man gegenüber dieser Thatsache, wenigstens erscheint
es mir als Thatsache, sich klar machen, welche kosten wir aufwenden mühteu, um uns das
Kunstwerk zu verschaffen, denn es geht hierbei, wie bei vielen anderen Dingen: wenn nur erst
das Modell haben, so wird bald auch die Ausführung in Betracht gezogen werden: 1'llppet.it
visnt en mlln^elrnt. Ich weih nun nicht aus eigener Erfahrung, was ein folches Kunstwert
tostet, aber ich vermuthe, wenn wir es in Marmor oder Vronee ausführen lafsen, so wird das
ca. 20U0UO M, kosten; ja ich glaube, daß die Summe noch sehr niedrig gegriffen ist, und
möchte nuu doch fragen, ob nur eiue folche Summe zur Ausschmückung des dunklen Vestibüls
verwenden dürfen? Ich schätze die Gruppe, wie gesagt, als Dekoration für eine vorzügliche
Leistung des Künstlers; aber ein Kuustwerk, auf welches eine fo große Summe verwendet wird,
das eiu dauerndes Denkmal werden foll, läßt sich nicht wie eine Dekoration im Angenblick
schaffen, )ch glaube, die Vorbereitungen für die Schaffung eines solchen Kunstwerks waren nicht
genügend, um uns heute zu bestimmen, den ersten Schritt zur dauerndeil Erhaltuug dieser Gruppe
zu thun und meine, es würde ausreiche», wenn wir an den Provinzial-Verwaltungsrath, insbesondere
an unser»: so kunstsinnigen Herrn Landtags-Marschall, das Ersuchen richten, an dem Gedanken
einer Ausschmückung des Vestibüls in Anlehnung an den vorhandenen Versuch festzuhalten und
Entwürfe anfertigen zu lasse», auf Grund deren dann später der Landtag mit Ruhe entscheideil
könnte, ob und in welcher umfassenden Weise dieser Nanm ausgeschmückt werden soll. )ch fasse
diesen Gedanken ernster auf und glaube, zur Schaffung eines fo bedeutenden Kunstwerkes dürfen
wir nicht übereilt, im Handumdrehen, deu ersten Schritt thun. Verzeihen Sie, wenn ich Ihren
künstlerischen Bestrebuugeu nicht so freudig Folge leiste, wie ich es sonst zu thuu gewohnt bin;
es kommt aber der Sache uur zu gute, wenn wir hier vorsichtig nnd ernst zu Werte gehen,
eben dazu möchte ich mit meinem Vorschlage Anlaß gegeben haben.

Landtags-Marschall: Verzeihen Sie, wenn ich noch einmal selbst das Wort ergreise;
der Herr Vorredner hat mich so direkt angeredet, daß ich wohl einige Berechtigung dazu finde.
Uni eine Summe, wie der Herr Vorredner sie ausgesprochen hat, handelt es sich jedenfalls nicht.
Außerdem möchte ich fagen, daß es nicht mein Urtheil und das von ein Paar Künstlern ist, daß
es eines der hervorragendsten Kunstwerke der Plastik ist, sondern daß das die allerbesten und
urtheilsfähigste» Männer ans deu verschiedensten Theilen unseres Vaterlandes gesagt haben, und
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daß deswegen auch von sehr vielen Seiten die Bereitwilligkeit hervorgetreten ist eme grünere
Sunnne für ein s« vortrefflichesKunstwerkhinzugeben. Meine Herren! der Auftrag zur Aus¬
schmückung des Vestibüls würde für den Provinzial-Verwatungsrath eme sehr dornenvolle und
schwierige Aufgabe sein; darum handelt es sich im Augenblick auch gar m^ fondern es handelt
sich darum, die nach dem Urtheil von hervorragendenKünstlern anerkannt scho'wn Formen dieses
dem Verfall hingegebenenKuustwerkeszu erhalten. Das kann aber nur gefchehen wenn Sie
diese Vewilliaunn von 500U M. machen;.das kann der Provuizial-Verwaltungsrath aus dem
ihm zur Verfügung stehenden Fonds nicht thun. Ich rathe Ihnen, meine Herren bewilligen Sie
diese Sunnne/es wäre wirklich sehr schade darum, wenn die inngen Kunstler, die m der
Begeisterungdes Augenblicks dieses schone Werk hingeworfen haben, mcht Gelegenheit hatten, es
durchzuarbeitenund als Modell auszuführen. Die Ausführung selbst steht auf ernen, ganz anderen
Boden. Das ist nicht der erste Schritt dazu - es ist mcht nöthig, das fo fchars hinzustellen-
sondern es ist nnr die Feststellungder schönen Formen, die die Begeisternng des Augeublicks bei
diesen Kunst ern geschaffen hat. - - Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort

Abaeordnetervon Ennern: Ich mochte die Rede des Herrn Abgeordnetenüonze mcht
°hne alle Erwiderung hingehen lassen. Herr Conze sagt erfasse die Sache ernster auf ich weiß
nicht ernster als wer? Ich glaube, der Ausschuß hat die "-«che ernst genug aufgefaßt und sehr
langes 60M Mitglied des Ausschussesgewefen wäre oder deu
Verhandlungen beig wohnt hätte, so hätte er nicht nöthig ge abt sich erst hrer m eme ernstere
Stimmung hineinzudrapiren, gegenüberder Stimmung des 1 Ausschusses. Auch haben wir >ncht
«im Handumdrehn" wvilligt wie Herr Conze nwmt sondern es fmd ^
gepflogenworden Wenn Hen- Conze sagt: ich bm wn K.mstkennernn verst^
«°n Kunst dann aber fortfahrend an diese Bemertuug eme vermchtende Kritik des Kunstwerks
geknt^tl mch^e ich i m erwidern, daß alle kuustverständigen.eure, die hier in Düsseldorf
sind, uud e sind deren sehr viele, darin überemstnumen - ich habe eme andere Stimme
gehört -, daß diese Gruppe eine sehr bedeutende Kunstschopfung werden tonne wenn sie nach
diesem En würfe ausgearbeitet werde. Nun meine ich, wenn wn es mit emer solchen anerkannen
Kunstleistunghiesiger Künstler zu thun haben, da dann doch der Landtag der Frage na er re en
tonnte, ob ein f allge.nein als bedentend angesehenes Kun twerk mcht zunach emmal al. V odell
hergestellt werden tonne, nm nach diesem Modell wettere Entfcherdungen zu treffen ^
Sumnen wird das nicht kosten; es gibt ja hierfür auch audere Fonds Der Kunstveremvon
Düsseldorf und die Staatsregierung werden zur Ausführung diefes Kunstwerkeswahrfchem ich
Bei rage geben. Mit der Bewilligung der
die Gn.ppe entwarfen, eine Ermuthigung, und Sie handeln un Sinne und nu Geifte der Fond.,^.^ r.^.^. , , meine, meme Herren, dlefe mngen Kuu tler ver-
we che zu solchen Zwecken bewilligt sind, ^cy mel,^, >>r ^ ','".<«/.,,_^ ,« ,"^^> ^ „„^i^f^f «öffnet w rd, emmal eme große, bedeuteudcArbeit fertig

!»„,«,> d» «.,„»,,. ,,»ch dich. «°»° !"«». .Mb «"! d..l.m «chnu »M, «« «.»« ««„

'"" °"°«»2w«"«"ch°u. ^ '- « ""„mnd .,,..,. „.,,, W»r. ».melde, !ch M.he
die Diskussinn ^er Herr Referent hat das Schlußwort.

Tere^ ^raf von Hoensbroech: Ich kann mich jeder weiteren Aeuße¬
rung enth^lw7m.!somehr, als Herr von Evnern bei diesen: Pnntt der Tagesordnung das kunst¬
historische Interesse so warm befürwortet hat.
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Laudtags-Marschall: Ich bringe den Antrag zur Abstimmung, Ich bitte diejenigen
Herren, die gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erhebe». (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag des Ausschusses ist angenommen. Wir gehen nun
über zu dem Referat des I. Ausschusses, betreffend Antrag des Lentral-Gewerbe-
Vereins für Rheinland, Westfalen und beuachbarte Bezirke zu Düsseldorf auf
Gewährung einer Beihülfe aus proviiizialständischen Mitteln. Referent ist der Herr
Abgeordnete Graf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf uon Hoensbroech: Meine Herren! Die rege Theilnahme,
welche vorgestern die Gencral-Versammlnng des Central-Gewerbevereins seitens der Mitglieder
des Provinzial - Landtages in der Tonhalle gefunden hat, enthebt mich der Pflicht, Ihnen
uoch weitere Ausführungen über diefes Referat zu machen, welches einstimmig im Ausschuß
Annahme gefunden hat. Ich begnüge mich damit, dieses Referat vorzulesen und Ihrer Annahme
zu empfehlen.

(Der Vice -Landtags- Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Das Referat lautet:
„Der I. Ausschuß beschloß in Betracht der hohen Bedeutung, welche die Thätigkeit des

Central-Gewerbevereins sowohl für die Hebung des Kunstgewerbes, wie auch für die üntwickeluug
einer gesunden Hausindustrie iu der Cifel habe, dem Antrag des Provinzial-Verwaltungsmths
zuzustimmen und wie in früheren Jahren, fo auch jetzt eine entsprechende Beihülfe zu beantragen.
Als folche fchlägt derselbe die Summe uon je 12 500 M. sür jedes der beiden folgenden
Etatsjahre aus dem Ständefonds vor und bittet den hohen Provinzial-Lcmdtag, demgemäß zu
beschließen."

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Ich darf wohl annehmen, daß ich einer

eingehenden Motivirung meines Antrages hier überhoben bin; nachdem soeben die größte Anzahl
Mitglieder dieser hohen Versammlung den Vortrag in der Generalversammlung des Central-
Gewerbevereins über diesen Gegenstand gehört haten. Sie werden sich überzeugt haben von der
Thätigkeit des Central-Gewerbevereins auf diesem Gebiete, und daß Sie uicht wünschen, daß,
wie es ohne materielle Hülfe zu befürchten steht, die begonnenen Unternehmungen, wie dies bei
manchen schon eingetreten ist, aufgegeben, neue nicht ins ^eben gerufen werden können. Moralifch
wie materiell ist die Förderung der Gewerbethätigkeit in der Cifel vom Segen.

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, 5000 M. dem Central-Gewerbeuereiu mehr
zu geben, als bisher, also 25 000 M. in den Etat einzustellen. Cs ist im Ausschuh ausgesprochen
worden, daß diese 5000 M, vorzugsweise verwendet werden sollen zur Förderung uud Hebuug
der Gewerbthätigkeit in Gebirgsgegenden. Cs hat der Ausschuß den Ausdruck „Gebirgsgegenden"
gebraucht, um die Beihülfe nicht allein auf die Cifel zu bcfchränken, fondern auch andere Gegenden,
wo derartige Nothstände bestehen und wo durch Förderung der Gewerbethätigkeit Abhülfe gefchafft
werden kann, uartizipiren zu lassen. Ich möchte diesen Wunsch hier zum Ausdruck briugen, damit
er dem Central-Gewerbeverein maßgebend erscheint, cs soll diese Summe eine Crgänzung der
von mir in meinem besondern Antrage angegebenen 5000 M. bilden.

Vice-Landtags-Marschllll: Das, was der Herr Abgeordnete von Grand-Ry soeben
vorträgt, ist im Referat, das auf der heutigen Tagesordnung unter Nr. 18 vorliegt, ansgedrückt.
Ich glaube alfo, daß den Wünschen des Herrn Abgeordneten von Grand-Ry vollständig Rechnung
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getragen wird, wenn der Antrag des Ausschusses hier angenommen wird, mit dem Hinweis
darauf, daß eine Modifikation nachher unter Nr. 18 kommen wird.

(Der Landtags-Marschalt übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: In Bezug auf den Ausdruck „Gebirgsgegenden" „nichte

ich doch bemerken, daß es den Anschein erwecken tonnte, als ob auch noch andere Gegenden, als
die Eifel etwas von dem Zuschuß bekommen würden. Ich glaube nicht, daß unsere Gebirgs¬
gegend, das bergische Land, jemals einen Pfennig davon fehen wird.

Landtags-Marschall: Herr von Eynern, ich bitte sehr um Entschuldigung. Es
handelt sich um eine ganze Anzahl von Gebirgsgegenden. Die vorgeschlagenen Bewilligungen ans
dem Ständefonds beziehen sich, soweit sie vom Eentral-Gewerbe-Verein zu solchen Arbeiten ver¬
wendet werden, nur auf die Eifel, aber die Bewilligungen aus dem Kreisfonds, aus welchem
jährlich 100 000 M. auf Grund Ihres Beschlusses von dem Provinzial-Verwaltnngsrathe ver¬
ausgabt werden, beziehen sich nicht nur auf die Eifel, sondern auch auf andere Gebirgsgegenden.
Es ist dabei gerade das Hauptgewicht darauf gelegt, daß der Huusrück, der Hochwald, der Wester-
wald, das Sauerlcmd und das Vergische mit in Betracht gezogen werden Der Herr Abgeordnete
Freiherr Felix von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Ich bitte um Verzeihung, wenn ich vielleicht
etwas wiederhole; ich bin den Verhandlungen nicht ganz gefolgt. Es war im Ausschuß das
Referat bereits fertig, die Bewilligung von 20 000 auf 25 000 M. erhöht, da hatte ich mir,
weil das Referat fchon abgeschlossenwar, ausdrücklich vorbehalten, hier den Antrag zu stellen,
daß das Plus von 5000 M. die Bestimmung habe, für Gebirgsgegenden verwendet zu werden.
Diefen Antrag möchte ich hiermit gestellt haben.

Landtags-Marschall: Ich möchte Wien vorschlagen, das vielleichtnicht zuthun, denn
der Verein befindet sich in recht schwierigen Verhältnissen in seinen laufenden Etats und rechnet
sehr darauf, diefes Mehr in seinen laufenden Etats mit einstellen zu können, während nach dem,
was der Herr Abgeordnete von Grand-Ry vorgeschlagen hat, dies unmöglich wäre. Ich möchte
Sie deshalb bitten, diesen Beschluß nicht abzuändern. Es ist also vorgeschlagen worden, für den
Eentral-Gewerbe-Verein jährlich 12 500 Mark zu bewilligen. Nun habe ich den Herrn Abgeordneten
Freiherrn Felix von Loö dahin verstanden, daß das Plus von 5000 M, für die Gebirgsgegenden
verwendet werden folle. Ich habe der Verwaltungsraths-Sitzung und Gcneral-Versmninlung des
Central-Gewerbe-Vereins beigewohnt, ich möchte Ihnen anheimgeben, eine solche Bestimmung nicht
zu treffen, da sie außerordentliche Schwierigkeiten für den Verein herbeiführen und einen Theil
der Mehrintraden, welche er durch diefen Beschluß des Landtages erhalten würde, für den
laufenden Etat und für die Organisation der allgemeinen Wirksamkeit im ganzen Lande beschränken
und auf ein bestimmtes Feld leiten würde. Ich möchte Sie bitten, den Antrag so aufrecht zu
erhalten, wie er unter Nr. 18 von dem Herrn Abgeordneten von Grand-Ry aufgestellt und vom
Ausschuß festgestellt worden ist, während ich Ihnen anheim geben möchte, ans sonst bereiten
Mitteln 5000 M. für diesen Zweck zu bewilligen. Der Vice - Landtags - Marschall Freiherr
von Solemacher hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Der Herr Landtags-
Marschall ist bei den Verhandlungen im Ausschuß nicht zugegen gewesen; ich glaube, er hat die
Sache nicht ganz so aufgefaßt, wie sie sich dort abgespielt hat. Zunächst ist der Antrag des
Kunstgewerbe-Vereins vorgelegt worden, über den jetzt berathen wird; da ist angenommen worden,
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die frühere Summe von 10 000 M. auf 12 500 M. zu erhöhen. Damit war die Sache im
Ausschuß erledigt. Nuu fand die Sitzung »eulich beim Kunstgewerbe-Verein statt. Nach der
Sitzung beautragte Nachmittags der Herr Abgeordnete von Graud-Ny, 5000 M. ganz unabhängig
hiervon zu bewillige», und da beantragte der Herr Laudes-Direktor, daß diese nicht auf den
Ständefonds angewiefen würden, der bereits überlastet wäre, sondern aus bereiten Mitteln
entnommen würden; später sollten diese 5000 M. auf den neu zu fchaffenden Etat-Titel über¬
tragen werden. Bei dieser Gelegenheit theilte der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loü
mit, daß er, falls das, was uns jetzt beschäftigt, kommen würde, im Plenum den Antrag stellen
würde, die Erhöhung von 10 000 auf 12 500 M. für die Gebirgsgegenden zu verwenden. So
ist der Vorgang gewesen, Durchlaucht hatten die Sache so dargestellt, als wenn die 5000 M.
identisch mit den Graud-Nu'scheu wären. Nunmehr hat der Herr Abgeordnete Freiherr Felix
von Lu« feinen Antrag im Plenum gestellt, und es hat sich der Ausschuß auch bereits zustimmend
über diefen Antrag ausgesprochen. Es würde daher der Antrag des Herrn Abgeordneten Freiherr»
Felix von Loö hier zur Abstimmung zu bringen sein, weil er ihn hier wiederholt. Ich kann
nur erklären, daß sich der Ausfchuß dafür ausgesprochen hat.

Landtags-Marsch all- Ich möchte nur constatiren, daß der Herr Vice-Landtags-
Marschall mich nicht verstanden hat. Ich habe dies nicht gesagt, sondern habe nur gebeten, daß
dieser Antrag nicht zur Ausführung komme, weil die allgemeine petuuiäre Lage des Eentral-
Gewerbevereins mir genauer bekcmnt ist, als den Herren. Ich bitte fehr darum, lassen Sie die
ganze Position zur freien Verfügung für den Etat des Central-Gewcrbevereins ohne befchräntende
Bestimmungen, damit die Organisation desselben sich weiter ausdehnen und vollziehen könne;
diese Organisation wird auch für die Eifel und unsere Gebirgsgegenden so ipsa in der vortheil¬
haftesten Weife wirken. Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Los hat da« Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Wir haben vor wenigen Tagen
den interessanten Vortrag des Herrn Direktors Fmuberger gehört und mit Interesse namentlich
daraus eutuommen, daß gerade auch für die Eifel, für welche wir uns fehr interefsiren, dieser
Gewerbeverein und der Herr Direktor sehr wohlthätig wirken. Das hat im Ausschuh eiuige
andere uud mich auf den Gedanken gebracht, daß wir, da wir jetzt mehr als früher bewilligen,
diese Mehrbewilligung an die Bedingung knüpfen könnten, daß sie für Gebirgsgegenden verwendet
werden folle. Nachdem aber der Herr Landtags-Marschall als Mitglied des Kuratoriums des
Gewerbeuereins uns hier erklärt hat, daß das Geld, welches wir bewilligen, einschließlich des
mehr bewilligten Geldes der Eifel und den übrigen Gebirgsgegenden zum Nutzen gereichen würde,
null ich meinen Antrag nicht formell gestellt haben, fondern mit dieser Motivirung mich befcheiden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ny hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Rn: Meine Herren! Das Letzte, was der Herr Abgeordnete

Freiherr Felix von Loö hier ausgesprochen hat, war auch mein Wunsch, aber in der präziseren
Form, daß es bei der Uebergabe der Summe dein Eentral-Gewerbeuerein ausgesprochen würde,
daß diese 5000 M. für die Förderung der Gewerbethätigkeit in den Gebirgsgegenden verwendet
werden sollen. Dieser Anschauuug ist der Ausfchuß auch bcigetreten. Das wird sich nun
allerdings nach dem soeben Gehörten mit Nücksicht auf die eigenen Bedürfnisse des Vereins selbst
nicht wohl thun lassen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich ziehe meinen Antrag zu Gunsten der

Bemerkungen des Herrn Abgeordneten von Grand-Ny zurück.
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Lünotagü-Marfchall: Icl, bitte den Antrag »christlich einzureichen. Der Herr Ab¬
geordnete Eourth hat das Wort.

Abgeordneter Eourth: Ich bin mit den Verhältnissen des Eentral-Gewcrbevereins auch
vertraut. Die finanzielle Lage ist keine günstige. Ich möchte bitten, die Beschränkung nicht
daran zu knüpfen, welche der Herr Abgeordnete von Gmnd-Nu ansspricht. Eine Beschränkung ist
cs immerhin, wenn man etwas mit einem Wunsche gibt. Der Empfänger wird sich verpflichtet
fühlen, den Wunsch zu erfüllen, uud die Lage ist hierzu nicht angethan. Es ist für die Eifel auch
anderweitig eingetreten worden. Ich mochte Sie doch bitten, einen solchen Wunsch nicht daran
zu knüpfen.

Land tags-Marsch all: Ick bitte den Herrn Antragsteller den Antrag schriftlich einzu¬
reichen. Der Herr Abgeordnete Wegeler hat das Wort.

Abgeordneter Wegeler: Ich mochte an den Herrn Antragsteller die dringende Bitte
richten, dem Eentral-Gcwcrbe-Verein durch den Wunsch, welcher hier ausgedrückt wird, nicht die
Hände zu binden. Was der Eentral-Gcwcrbe-Verein für die Eifel geleistet hat, ohne durch
irgend welche bindende Wünsche des Provinzial-Landtages veranlaßt zu werden, das haben Sie,
meine Herren, neulich in der Ausstellung gesehen. Es ist mit frischein Muth uud großer Opfer-
williqkeit an die Sache herangetreten worden, und wenn jetzt der Eentral-Gewerbe-Verein mit
etwas limitirten Mitteln zu kämpfen hat — die Vermogenszustäude des Ecntral-Gewerbe-Vereins
haben sich leider in den letzten Jahren etwas rcduzirt — dann dürfen wir bei einer solchen
uutzbringenden Zuwendung hoffen, daß derselbe nicht an Wünsche gebunden werde, die vielleicht
in anderer Beziehung hindern. Es wird das gewiß geschehen, was geschehen kann.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Ich gehe jetzt nicht mehr so weit, einen,

formellen Antrag zu stellen, ich habe nur erwähnen wollen, daß eine derartige Motiuiruug der
Zuwendung im Ausschuß stattgefunden hat, und daß der Ausschuß diesen Motivirungcn beigetrcten
ist. Es wird sich nach meiner Meinung nunmehr darauf zu beschränken sein, daß hier aus
den Verhandlungen hervorgeht, daß man einer derartigen Verwenduug nicht entgegensteht und
daß die Interessen der Gegend eine solche Verwendung wünschenswert!) machen. Ich behalte mir
vor, bei Gelegenheit der Diskussion meines Antrags auf Zuwendung von 5000 M. auf die
jetzige Verhandlung Bezug zu uehmen.

Landtags -Marsch all: Es hat sich Niemand mehr zum Wort gemeldet. Ein Antrag
ist nicht gestellt; die Sache ist hier blos zur Besprechung gekommen. Ich würde nuumehr, da
sich Niemand mehr zum Wort meldet, die Diskussion schließen. Ich bringe den Antrag des
Ausschusses zur Abstimmung und bitte diejenigen Herren, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen nun zum 4. Punkt der Tagesordnung: Neferat des I. Ausschusses,

betreffeud Antrag des Verwaltungsrathes des Vereius zur Errichtung einer
Gcmäldegallerie in Düsseldorf auf Newilliguug eines jährlichen Zuschusses von
«000 M. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Da derselbe Antrag
schon früheren Landtagen vorgelegen hat, so kann ich mich weiterer Ausführungen enthalten. Ich
verlese kurz das Referat mit dem Antrag des Ausschusses und bitte Sie demselben zuzustimmen:
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„Wie schon frühere Anträge des Vereins zur Errichtung einer Gemäldegalleric die
Zustimmung des Prouinzial-La»dtags nicht fanden, so tonnte mich bet vorliegendem der >. Ausschuß
zu keiner anderen Beurtheilung gelangen und bittet den hohen Prouinzial-Landtag, dieses Gesuch
abzulehnen."

Es waren damals hauptsächlich zwei Gründe der Ablehnung, erstens, weil der Staat
wohl in erster Linie hierfür Sorge zu tragen habe, uud zweitens, weil die beantragte» Mittel
von U000 M. in gar keine»! Verhältniß zu dem Objekt ständen, größere Mittel aber aus dein
Ständefonds nicht zu entnehmen seien.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ueber diesen Antrag eröffne ich die Diskussion.
Der Herr Abgeordnete Eourth hat das Wort.

Abgeorducter Eourth: Meine Herren! Ich bcdaure, Ihre kostbare Zeit noch auf wenige
Miuuteu in Anspruch nehmen zn müssen; ich würde aber glauben, eine Pflichtverletzung zu
begehen, wenn ich nicht für diese Petition bei ^hnen einträte. Soviel nur erinnerlich ist, meine
Herren, war auf dem Landtag vor 2 Jahren der Ablchnungsgrnnd lediglich der, daß keine Fonds
vorhanden waren. Damals lautete auch das Votum: „zur Zeit wird abgelehnt", das heißt also
mit ander» Worte»: komme» Sie wieder! Nnn hat der Verwaltuugsrath der Gcmäldegallcrle der
Aufforderung entsprochen. Ich meine, der Zweck ist doch ein ganz idealer u»d werth, daß er
»»terstützt wird. Die Bedeutung der Gemäldegallcrie geht weit über das Weichbild Düsseldorfs
hinaus; es fall eine neue Gallerie errichtet werden, welche Vorbilder schafft für unsere zwnstschule.
Diese Vorbilder sind ein nothwendiges (5orrelat, und wenn diese Vorbilder nicht geschafft werden,
meine Herren, so wird die .Kunstschule nicht lebensfähig bleiben; die .^nnstschüler werden nach
München hingehen, und Düsseldorf würde nicht mehr Ecntmle der .Uunst fein, welche es heute
ist; und dicfe Centrale gehört der Rheiuprouinz an. Meine Herren! Es ist aber auch schon sehr
Wesentliches geschaffen worden; ich glaube, daß die Meisten von Ihnen die Gemälde kennen
werden, welche bereits erworben sind; dies ist zum Theil geschehen Dank der Mithülfe des
Rheinisch-Westfälischen Kuustvercins, dessen Beistand wir auch aurufen wollen, wie wir gehört
haben, wenn der monumentale Entwurf, welcher in nuserer Vorhalle steht, zur Ausführung kommen
soll. Ich war etwas erstaunt, als ich las, daß der Prvvinzial-Ncrwaltungsrath diese Petition
abgelehnt hat. Ich sollte aber im Ausschuß darüber belehrt werde», wie das eigentlich gekommen
ist, uud ich nehme keinen Anstand, da dies im Armschutz erklärt worden ist, dies mich heute zu
wiederholen. Es ist gesagt worden, die Stadt Düsseldorf habe Versuche gemacht, unsere Prouiuzial-
Hülfskasse zu besteuern, uud das sei so abscheulich, daß der Stadt Düsseldorf jetzt diese Bitte
uicht gewährt werden könne. Meine Herren! Ich habe mich nach der Sachlage erkuudigt und
wie liegt sie denn? Es hat der Stcuerdecernent der hiesigen Stadt und wie ich gleich sagen will,
ohne Wissen des Oberbürgermeisters — es war ei» i» dieser Beziehung selbstständiger Beigeordneter
— sich nach den Verhältnisse» der Proumzial-Hülfskassc erkundigt, um aus Anlaß des neuen
Stcuergcsetzcs zu fragen, ob dicfelbc eine Erwerbsgesellschaft sei. Das ist das ganze Verbrechen,
das begangen worden ist, und der Beigeordnete hat eigentlich nur seine Pflicht gethan. Abgesehen
davon hängen die beiden Sachen gar nicht zusammen: was hat dieser Beigeordnete, was hat
selbst der Oberbürgermeister, was hat die Stadt Düsseldorf mit diefem Gallerie-Verein zu thun?
Der Gallerie-Verein ist eine selbstständige Korporation, a» deren Spitze allerdings der Ober¬
bürgermeister steht, sie wird aber gebildet aus den besten Künstlern und Bürgern unserer Stadt.
Ich möchte Sie bitten, meine Herren, die Sache objektiv zu prüfe» uud die Steuerfrage »icht
hiueinzutragen, sondcru sich zu frage»: Ist die Sacke wirklich werth, »»terstützt z» werde»? und
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. . ^, ,,^.,,,. :., ,,^lien Ich darf wohl verratheu, daß im Provinzial-Verwaltungs-

waltunasratbs im Ausschußoffen erklärt hat, er habe etwas ^ i^to gehandelt. Als nn Ans-
Inste das Wort ^ Ja, die Stadt hat «ersucht, uns zu besteuern", da war es auch um d,e
3 d ^ch s ?ür den Antrag geschehen. Seitdem sind glücklicherweise mehrere Tage
^ ' 7^?^ .m.be die Herren werden sich die Sache überlegt haben. Meme Herren!

S?75en M^ ""euert, Sie sind für alte Kirchendenkmäler
fachl<ä'en Gewerbeschulen haben Sie Mittel bewilligt, ja, .Herr von

3^ Mst^n Provinzialstraße "^ tzaus. (Heiterkeit.) Nun denke ,ch, wenn S,e h,er^eyr iragr iew,i euu ^ , ^^ ^^ ^^^.^ ^<mHm^ ~- so fordern

S7e7^e7/h^^^ presse - die rheinischeKunstschule, (Bravo.)
"an ags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern lM das Wort.
Maeordneter von Eynern: Ich gehöre zu denjenigenSundern d,e nn Anschuß gegen

^:^T7;"3/°3» ,:«i°»,'«d.,„ «.....,.>««,.,»«.,.,°«„.«,,
d? "1t"" 3 ^l7 P omnzial-HauptstM - wenn nicht Herr Kaesen das vielleicht
d' ^/"" ," 7^.terke,t) das erste Anrecht ans Unterstützung von Seiten des Provinzial-
estre.ten nnrd - lH '0 ^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^

Landtages. M"M Her^ " ^^ ., ,^, ^z,, ««„ Düsseldorf trotz feiner fonstigen
estnmut ^rden ds'^ ^,,,«t auf die Provinzial-Hülfskasfedes Provinzial-Landtags

leben wurdngenC gelten em .M ^^ ^^. _^^ ^^^ .^ ^^. ^^, ^eife
'""7c ' ^ ^ .mm st ftlt am, wenn in de.nselben Augenblick von Seiten dieser Stadt
"?t ö" "nw'Mtzen. Ich hal'e mich aber seitdem auch

^' ""' ^° PMt gethan hat, indem

r d ^r Mte dann aber, und das fällt viel fchwerer in. Gewicht, daß er auch >nit der
a leiste Abs h auf die Prouiuzial-Hülfskassein Bezug auf die Besteuerung feme Hand nicht

^ ^ und wß st'.' Angriff in fehr nnldem ^tchte benrtheilt werden ,nuß als ein Versuch,
von dem man im Voraus wußte, daß er ausnchtslos war ^ch mochte glauben daß wn
gegenüber der Stadt Düsseldorfund dem alten Herzogtum
Vera aeaenüber welches durch politifche Verhaltmfse seme schone Gemaldegaller,enach München
bat answandern sehen, die Pflicht haben, die Mittel zur Bildung einer neuen Gemäldefammluug
zu g"w?rm Ich bitte Sie deshalb, die kleine Summe von 6000 M. für diefen Zweck

ew, lgen zu i - ^ NiceHandtags^Marfchallübernimmt den Vorsitz.)
Vice-"andtags-Marschall: Se. Durchlauchtder Fürst zu Wied hat das Wort,
"fürst "u Wied: Meine Herren! Ich möchte jetzt als Mitglied des Hauses sprechen

und nicht'von, hohen Katheder herab, nnd möchte Ihnen sagen, daß ich diese,« Antrage, der nn
uns gestelltworden ist, außerordentlich sympathischgegenübersteheund zwar sympathischgerade
aus dem Grunde den der Herr Abgeordnetevon Eynern zuletzt angeführt hat, weil es sich um
Düsseldorf um das Centrnm unferer Rheinischen Kunst, nicht um Düsseldorfals Stadt, sondern
um die ganze Rheinische Kunst und nm ihren Träger, nm die künftige Ausbildung derselbe»
handelt Nur ein Bedenken habe ich: die Summe, die Ihnen hier vorgeschlagenwird, ist sehr

-l?'



372

klein, denn es handelt sich nicht um die moderne Kunst, e« handelt sich darum, womöglich Vor¬
bilder aus der alten Zeit zu schaffe», womöglich alte Bilder zu kaufen. Das ist das einzige,
was helfen kann, um den Künstlern Vorbilder zu schaffen, ihnen Gelegenheit zur weiteren Aus¬
bildung iu der Kunst zu geben. Meine Herren, dies ist gerade der schwierigste Punkt, Die
herrlicheGemäldesammlung,die früher hier in Düsseldorf gewesen und nach München übertragen
worden ist, dort bei den Verhandlungen im Jahre 1870 über den Ausgleich, zwischen Preußen
und Bayern, der früher vorbehalten war, auf den Altar des Vaterlandes niedergelegt worden
ist, werden wir nie und durch keine Summe für das Ceutrum uuferer Rheinischen Kunst ersetzen
können. Das sage ich mit dem innigsten und tiefsten Bedauern und ich glaube, Sie Alle treten
mir hierin bei, (5'5 handelt sich absolut nicht um eine Gemäldesammlung, die der Stadt Düssel¬
dorf zum Vortheil gereicht,es handelt sich absolut nicht um ein Museum, das so und so viel
Fremde hierher ziehen soll, sondern es handelt sich darum — das ist der eigentliche Kernpunkt
der Sache — von den schönsten Meisterwerkender besten Zeiten oder aller Zeiten eine genügende
Anzahl hier aufzuhängen, damit die jungen Künstler, damit die heranwachsende Generation nicht
nur jetzt, sondern auch i» Zukunft daran lernen können. Meine Herren, ich möchte Sie deshalb
bitten, auch wenn die Summe klein ist, bewilligen Sie sie, aber mit dem Gefühl, daß es nur
eiu Tropfen im Meere ist und in der Hoffnung, daß von der Königlichen Staatsregicrung dereinst
bei dem Landtage der Monarchie ein Antrag gestellt werden wird, iu viel weitgehendererWeise
und mit ganz anderen Summen dem Centrum der Rheinischen Kunst in dieser Beziehung unter
die Arme zu greifen. (Bravo.)

Vice-Landtcigö-Marschall: Meine Herren! Der Antrag des Ausschussesgeht auf
Ablehnung; dementgegenhat der Herr Abgeordnete(ionrth beantragt, die Summe zu bewilligen.
Ich mache darauf aufmerksam, daß es sich uach dem Antrage um die Bewilligung eines jähr¬
lichen Zuschussesvou 6000 M. handelt. Ich möchte demnach gefchäftsordnungsmäßigzunächst
wissen, aus welchem Fouds und Titel diese 6000 M. gewährt werden sollen. Ich mache ferner
darauf anfmertsnm, daß im I. Ausschuß die Praxis festgehaltenworden ist, keine Bewilligung
zu beschließen,die über den 31. März 1888 hinausgeht. — Der Herr AbgeordneteFreiherr
Felix von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von ^oö: Meine Herren! Formell ist der letzte Punkt,
den der Herr Vorsitzende hervorgehobenhat, sehr der Erwägung werth. Ich glaube schon allein
der Umstand, daß ein jährlicher Zuschuß von 6000 M. beantragt wird, sollte uns etwas nach¬
denklich machenund uns abhalten, dem beantragten Zuschuß zuzustimmen. Meine Herreu, ich
habe auch noch andere Bedenken. Es ist ja ganz gewiß ein sehr edles Streben, die Kunst zu
fördern, und wir würden uns alle nur freuen können, wenn den Künstlern der Düsseldorfer
Akademie gute alte Vorbilder geschafft würden. Es wäre das um so wünschenswert!)«,weil wir
ja leider sehen, daß viele der hiesigen Künstler nicht nach guten alten Vorbilder» arbeiten, aber
ich glaube, die Sache selbst hat ihre sehr große Schwierigkeiten. Wir haben hier am Rhein ein
Museum, das jedenfalls in mancher Beziehung, was alte Vorbilder anbelangt, dem hiesigenweit
überlegen ist, welches bedeutende freiwillige Fonds jährlich zur Verfügung hat, aus diesen frei¬
willigen Fonds bedeutendeAnschaffungen macht und mit dem wir selbst nach unserer Bewilligung
nicht würden konkurrirenkönnen; das ist das Kölner Museum. Meine Herren, ich spreche hier
gar nicht von dem Standpunkte irgend welcher Rivalität aus, ick bin weder Düsseldorfernoch
Kölner. Das Kölner Museum ist reich fundirt, ich halte es für entschieden viel mehr im Interesse
her Sache, wen» das Kölner Museum ^ ich beantrage dafür gar nichts, haben Sie keine Furcht
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— noch mehr und möglichst in den Nahmen vervollständigt würde, in dem es ursprünglich sich
befand und in dein, wir wollen es hoffen, es von den Herren Kolnern erhalten werden wird.
Bei dieser Konkurrenz und bei dem Umstände, daß die alten Muster zu dem bei weitem größten
Theile in den bereits bestehenden Museen festgelegt sind, glaube ich, daß sehr wenig Aussicht
dafür vorhanden ist, daß wir das erreichen, was wir eigentlich wollen, wenn wir auch einige
kleine Mittel dazu bewilligen, Mciue Herren, ich spreche es ganz offen aus, ich würde bei einer
derartigen Bewilligung auch das Bedenken haben, daß ich nicht wüßte, in welcher Richtung
die Anschaffungen erfolgen würden. Ich muß offen gestehen, daß das, was ich hier in Düsseldorf
gesehen habe, mir darin nicht volles Vertrauen gibt, mein Vertrauen dazu, daß gute Vorbilder
angeschafft werden, abschwächt. Da wir, meine Herren, nun auch nicht wissen, wie der Herr
Vorsitzende gesagt hat, woher wir das Geld nehmen sollen — wir haben über das, was uns zur
Disposition steht, verfügt — und da sogar ein Antrag vorliegt, die Bewilligung auf eine Reihe
von Jahren auszusprechcn, so sollten wir vorsichtig sein. Ich empfehle Ihnen, nehmen Sie den
Antrag des Ausschusses an, der auf Ablehnung geht.

Vice-Landtags-Marschnll: Se. Durchlaucht Fürst zu Wicd hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich wollte nur zur Vervollständigung meines Antrages
vorschlagen, diese Geldsumme zunächst für die laufende Etatspcriode zu bewilligen und die weitere
Bewilligung dem nächsten Landtage vorzubehalten. Wir würden bis dahin Erfahrungen fammeln.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Eourth hat das Wort.
Abgeordnete Eourth: Es war auch nur meine Absicht, die Bewilligung für die Etats¬

periode zu erbitten. Es wird sich dann später finden, ob Sie nach den gemachten Erfahrungen
die Sache noch weiter unterstützen wollen. Finanziell durchführen läßt sich die Sache. Es stehen
noch 82 000 M. zur Verfügung, nachdem Sie gütigst für die Stadt St. Johann 2000 M.
bewilligt haben, bleiben noch 80 000 M; wenn Sie davon die gewünfchten 12 000 M. abziehen,
sind noch «8 000 M. vorhanden. Meine Herren! ich wollte blos im Allgemeinen noch bemerken,
daß der Vrrwaltnngsrath der Gemäldegallerie aus sehr kompetenten Leuten zusammengesetzt ist,
es sind Kunstkenner und ausübende Künstler; es wird in der Wahl der Bilder sehr sorgfältig
verfahren; aber man ist nicht blos auf die alten Bilder beschränkt, sondern man kann auch nene
Gemälde taufen, welche auch als Vorbilder geeignet sind. Ich glanbe, wenn der Herr Abgeordnete
Freiherr vor LoL den freien Nachmittag bis 5 Uhr benutzen und einmal unfre städtifche Gemälde¬
gallerie, die sich in der Knnsthallc befindet, besuchen wollte, so würde er nicht nur keinen Anstoß
an dm gesammelten Bildern nehmen, sondern sich erbauen und erfreuen an dem Werk, dao bisher
viridus nniti» geschaffen worden ist. Die alte Gallerte war ein Schatz von unermeßlichem
Werthe er ist geopfert worden auf dem Altar des Vaterlandes. Nachdem unsere Vorgänger im
Landtage sich vergeblich bemüht hatten, die Gallerie wieder zu erlangen, sollte endlich ein Austrägal-
aericht entscheiden, und die Sache stand für den prenhifchen Staat, in »poeio für Düsseldorf,
fehr ausgezeichnet, aber es wurde, ich fagc es nochmals, dieser Schatz geopfert zum Besten der
deutschen Einheit; um diese zu Stande zu bringen, wurde auf die Eufcheidung dnrch ein Aus-
trägalgericht verzichtet. Das ist ein Gesichtspunkt, der auch in Betracht kommt.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Kaesen hat das Wort.
Abgeordneter Kaefen: Ich weiß nicht, woher der Herr Abgeordnete Eourth weiß, daß

die Angelegenheit im Verwaltungsrath nur mit einer Stimme Majorität entschieden worden ist.
Er weih noch viel mehr, er weih, daß im Verwaltnngsrath der Umstand, daß Düsseldorf versucht
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hat, die Hülfskasse zu besteuern,Einfluß auf die Abstimmunggehabt hat Ich kann diese Unter¬
stellungnicht als berechtigtanerkennen. (Sehr gut.)

Dem Herrn Abgeordneten von Eynern kann ich nur erwidern, daß ich die Stadt
Düsseldorfnicht allein als Hauptstadt des märkischen Landes, sondern der Nheinprovinz anerkannt
habe und immer anerkenne und nur wünschen kann, daß der geehrte Abgeordneteseinerseits die
Krämerstadt Köln mehr als bisher in Ruhe lasse. (Heiterkeit.)

Wir verlangen nichts und bezahlen; das ist die Hauptsache. Ich möchte nur wünschen,
daß die Stadt Düsseldorfsich erinnerte, wieviel Nutzen sie durch die Prouinzial-Verwaltung und
von Seiten des Staates schon erlangt hat, daß der Staat der Stadt Düsseldorf eine Kunsthalle
kostenfreierbaut hat, während die Krämerstadt Köln ihre Kunsthalle mit 1074 000 M. selbst
bezahlt hat, und daß wir für die Kunsthalle6, vielleicht10mal soviel aufbringen, als die Kunst-
nnd Künstlerstadt Düsseldorf bis jetzt aufgebrachthat.

Vice-Lllndtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLourth hat das Wort.
AbgeordneterEourth: Meine Herren! Ich erkennegern an, daß der Herr Abgeordnete

Kaesen alle Anlage zu einem (5ato hat; es ist das nicht Jedermanns Sache. Was seine Bemerkung
anlangt, woher ich die Wissenschaft bezüglich des Stimmenverhältnissesim Provinzial-Verwaltungs-
rathe habe, so ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn so etwas twnspirirt. Es kommen
wichtigereSachen aus geheimen Sitzungen an die Oeffeutlichkeit. Was aber den Einfluß der
Steuerfragc auf die Abstimmung anlangt, so kann ich dem Herrn Abgeordneten Kaesen die
Antwort geben, daß im Ausschußganz offiziell zum Ausdruck gekommenist, daß der von mir
angegebeneUmstand eingewirkthabe.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eunern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Wir wollen nicht die Stadt Düsseldorf,

sondern die Kunstschule,die in der Stadt Düsseldorf ihren Sitz hat, unterstützen, und diese
Kunstschuleverbreitet ihren Segen über die ganze Provinz. Wenn nur etwas bewilligen,so
bewilligen wir etwas für die ganze Provinz. Irgendwo muß doch diese Gallerie ihren Sitz
haben, und dafür ist die Stadt Düsseldorfdie allergeeignetsteStelle. Dann möchte ich auf den
Einwurf des Herrn Abgeordneten von Los, der nicht gern bewilligen will, bevor er nicht die
Richtung weiß, welche die Kunst, die damit unterstütztwird, einschlagen wird, erwidern: ich habe
ja nichts dagegen, wenn beschlossenwird, daß aus diesen 12 000 M. ein Dutzend Feigenblätter
angeschafft werden. Meinetwegenmag das befchlossenwerden.

Bicc-Landtags-Marschall: Es hat sich Niemand weiter zum Wort gemeldet, ich
schließe die Diskussion, wir kommenzur Abstimmung. Der Antrag des Ausschussesgeht auf
Ablehnung, während der Antrag des Herrn Abgeordneten Eonrth und Sr. Durchlaucht des
Fürsten zu Wied dahin geht, für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188»
12 000 M, d h. jährlich je 6000 M. aus dem Ständcfonds zu bewilligen. Die Frage ist doch
richtig verstanden worden? die Bewilligung soll nicht für das laufende Jahr ausgefprochen
werden, sondern für das Jahr, das mit dem nächsten April beginnt, bis Ultimo März 1888.
Wir werden zunächst über den Ausschuß-Antrag abstimmen,dieser scheint mir der weitgehendste
zu sein. Diejenigen Herren, welche für den Ausfchuß-Antragauf Ablehnung sind, bitte ich, sitzen
zu bleiben. lGcschieht.)

(AbgeordneterDietze: Die Fragestellung ist in dieser Form nicht verstanden wordeil
Die Fragestellungist negativ, sie ist nicht verstanden worden.)



^ch kann nur bedauern, wen» die Fragestellungnicht versta,lde,l luorden ist. ^ch habe
recht deutlich »nd laut gesagt: diejenigenHerreu, welche für Ablchuuug sind, bitte ich sitzen zu
bleibcu. Ich glaube, dah dies sehr einfach ist, Ich wiederholediese Aufforderung.- - Ich zähle
33 Herren, ich bitte um die Gegenprobe. (Geschieht.)

Ich 'lihle 39 Herren, der Ausschuß-Antragist also angenommen. (Summen: Schluß.)
Meine Zerren! Wir wollen noch die beiden folgenden kleinen Sachen erledigen. Nr. 5.

der Tagesordnung ist das Referat des I. Ausfchuffes, betreffend das Unterstützungs¬
gesuch'der Schwester Evangelist«, Vorsteherin der Idioten- und Irren-Pflege¬
anstalt Et. Veruardin zu Hamb im Kreise Mocrc,. ,VH bitte den Herrn Abgeordneten
«ras von Hoensbrocch da° Referat vorzutragen.

Referent Graf von Hoensbrocch: Meine Herren! Da die Sache fchon dem vorigen
Landtag vorgelegen, nnd der vorige Landtag einen ähnlichenVefchlußgefaßt hat, fo cuthaltc ich
mich weiterer Ausführungen uud begnügemich mit Verlesnng des Referats.

Referat des I Ausschusses, betreffenddas Unterstützungsgesuch der Schwester Euangelista,
Vorsteherinder Idioten- und Irren-Pflegeanstalt St. Vernardin zu Hamb im Kreise Moers.

In Uebereinstimmungmit dem Beschlusse des Prouinzial-^andtags in der Session des
Jahres 1883 ist der I. Ausschuh uach eingehender Prüfung des vorliegendenGesuchsauch jetzt
der Ansicht daß eine angemesseneUnterstützungder betreffenden Anstalt sowohl im Interesse dieser
wie der weiteren Förderung der Idioten- und Irren-Pflege liege. Derselbe stellt daher beim
hohen Provinzial-Landtag den Antrag, genannter Anstalt eine Beihülfe für die nächsten zwei
Jahre von jährlich 3000 M. aus den Mitteln des Ständefonds zu bewilligen."

Vice-Land tags-Marsch all: Verlangt Jemand das Wort? — (5s meldet sich
Niemand"zum Wort, ich schließe die Diskussion nnd erkläre den Antrag des Ausschusses
angenommen. ^ . ^ ^ . ^ ^

Wir kommen zu Nr. 6 der Tagesordnung: Referat des I. Ausschusses, betreffend
Unterstützungsgesuch der Schwester M. Elisabeth, Oberin des Hospitals des
hl Karl vou Borromäus zu Eurenbreitstein, um Gewährung einer Beihülfe für
genannte Anstalt. Referent ist der AbgeordneteGraf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Vci diesem Antrag handelt es sich
um eiue Unterstützung einer Privat-Krankenanstalt. Prinzipiell glaubte sich der Ausschuh auf
den Standpunkt stellen zu sollen, derartigen Unterstützungennicht zustimmen zu können, weil
einestheils das allgemeine provinzielle Interesse an einer solchen Privat-Krankenanstalt kein eminent
hervorragendes zu nennen sein dürfte, uud weil andererseits, wenn dieser Weg einmal beschritten
sein würde, dann eine Fluth von Anträgen über uns ergehen könnte, denen wir nach Schaffung
eines derartigen Präzedcnz in der einen oder anderen Weise doch immerhin eine Berücksichtigung
zu Theil werden lassen müßten und wofür unsere Mittel vollständigunzureichendseien. Deshalb
glaubte der Ausschuß, diesen Antrag prinzipiell ablehnen zu sollen, es kamen aber Momente in
Verücksichtiguug,welche auf der anderen Seite eine indirekte Zuwendung zu Gunsten dieser
Anstalt sehr wünschenswcrtherscheinen liehen. Diese Momente sind in dem Referat zum Aus¬
druck gebracht,und diese Momente haben zu dem Beschlusse geführt, der in dem Referate nieder¬
gelegt ist, das ich Ihnen in Folgendeinvorzulesen die Ehre habe. Dasselbe lautet:

^ Wenn bei Berathung dieser Petition auch die Nothlage des Hospitals volle Würdigling
fand so trug der I. Ausschußdoch Bedenken,dem Prouinzial-Landtage eine direkte Unterstützung
aus den Mitteln des Ständefonds vorschlagen zu sollen, weil die Unterstühuug einer Privat-
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Kraukcmmstall nur in sehr beschränkter Weise das allgemeine Interesse der Provinz in Anspruch
nehme» könne, und zudem die dem Prouinzial-Landtage zur Disposition stehenden Mittel nicht
entfernt genügen würden, um nach Schaffung eines solchen Präzedcnz auch weiteren Gesuchen in
dieser Richtung Folge geben zu können.

Mit hoher Freude jedoch glaubt der I. Ausschuß darauf himueisen zu fallen, wie die
erhabene Fürsorge Ihrer Majestät der Kaiserin-Königin sich auch dieser bedrängten Anstalt hülf¬
reich zugewandt habe. Wenn daher der I. Ausschuß vorschlägt, der Prouinzial-Landtag wolle
Ihrer Majestät der Kaiserin-Königin zur Förderung Allerhöchst Ihrer Intentionen eine angemessene
Snmmc zur Verfügung stellen, fo geht dieser Antrag in erster Linie hervor aus dem Gefühle
des Dantes für die unablässige Fürsorge, welcbe Ihre Majestät den Wohlthätigkeitsanstalten
besonders unserer Provinz zu Theil werden läßt. Der I. Ausschuß beantragt daher:

„Der hohe Prouinzial-Landtag wolle aus deu Mittel,: des Etändefouds 5000 M.
dem Prouinzilll-Verwaltungsrath überweisen mit der Bestimmung, dieselben Ihrer
Majestät der Kaiserin-Königin zu Zwecken des genannten Hospitals in Ehreobreitstei»
zur Verfügung zu stellen."

Vice-La»dtags-Marschall: Meine Herreu! Ich bitte diejenigen Herren, welche dem
Ansschuß-Autrag zustimmen, sich zu erhebe». — Ich coustatire, daß das ganze Haus sich
erhöbe» hat. — Der Herr Abgeordnete Freiherr Eugen von Loö hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

Abgeordneter Freiherr Eugeu von Loö: Ich stelle den Antrag auf Vertagung der
Verhandlung.

Vice-Landtags-Marschall: Mei»e Herre»! Ich glaube wir siud bei der Pause
augelangt, die bei Anberaumung der Sitzung vorgesehen war, denn es ist bereits I '/2 Uhr durch.
Ich vertage die Sitzung; wir werden um 5 Uhr deu Nachmittag in der Verhandlung fortfahren.

(Vertagung der Sitzung vou 1^/< bis 5 Uhr.)
Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzuug ist wieder eröffnet. Wir kommen

zum 7. Punkt unferer Tagesordnung: Referat des I. Ausfchuffes über deu Antrag auf
Unterstützung der Fachschule für die Klein-Eisen- und Stahl-Industrie der Stadt
Remscheid. Referent ist der Herr Abgeordnete Croon.

Referent Abgeordneter Eroon: Meine Herren! Es liegt hier ein Antrag vor, uuter-
schriebeu von de» Herren Abgeordneten Friederichs, Pelizaeus, Conze, Limbourg «.:

„Auf Grund der Motive, welche den 2(i. Rheinischen Provinzial-Lcmdtag veranlaßt
haben, behufs Errichtung und Unterhaltung einer Fachschule für die Klein-Eisen- und
Stahl-Industrie der Stadt Remscheid vom 1. April 1880 ab auf die Dauer von
5 Jahren eine jährliche Beihülfe von 5000 M. aus dem Ständefonds zu bewilligen,
beantragen die Unterzeichnete» die Weiterbewilliguug einer gleichen Beihülfe auf
weitere fünf Jahre vom 1. April 188? ab."

Der Ausfchuß hat geglaubt, diesem Gesuch nicht willfahren zu können, indem der Aus¬
schuß das Prinzip aufgestellt hat, weiter als bis zum 31. März 1888 mit seinen Bewilligungen
nicht zu gehen. Der Ansfchuh hat aber die segensreichen Wirkungen, die derartige Schulen
haben, anerkannt und schlägt Ihnen vor, der Schule zu Remscheid eine weitere jährliche Beihülfe
von 5000 M. bis zum Jahre 1888 zu bewilligen, und um dieser Position eine größere Beständig¬
keit zu geben, schlägt Ihnen der Ausschuß weiter vor, die Beihülfe für die Folge in den Etat
aufzunehmen. Der I. Ausschuh hat dieses beschlossenund folgendes Referat darüber aufgestellt:
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„In seiner Sitzung vom U. Dezember 1885^ beschließt der I. Ausschuß,dein Provinzial-
Landtag vorzuschlagen,derselbe möge in Anbetracht der segensreichen Wirksamkeitder in Nede
stehendenAnstalt beschließen:

1. den Zuschuß für die Fachschuleder Klein-Eisen-und Stahl-Industrie zu Reinscheid
mit 5000 M. für das Etatsjahr 1887/88 aus dem Ständefonds zu bewilligen,

2. den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftrage», für die Unterstützungder genannten
Schule und für ähnliche Zwecke in dem nächsten dem Prouinzial-Landtag vorzulegenden
Etat, einen besondernTitel zu schaffe».

Der I. Ausschußbeehrt sich die vorstehenden Punkte dem hohen Landtage zur Annahme
zu empfehlen."

Landtags-Marschall: Ich stelle diese beiden Anträge des I, Ausschusseszur Diskussion.
Ich darf von dieser Stelle wohl noch sage», daß besondersder 2. Antrag des I. Ausschusses mir
sehr willkommenist. Ich halte es für sehr richtig, wenn diese Ausgabepostenaus dem Stände¬
fonds in Etatstitel übertragen werden, wenn sie als dauernde Beihülfe für die wichtigenund
segensreich wirkenden Schulen unseres Gewerbesund unserer Groß-Industrie in den Etat eingesetzt
werden. Wünscht Jemand das Wort hierzu? — Ich schließe die Diskussion über die beiden
Anträge und bitte Diejenigen, welche gegen dieselben sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Die Anträge des I. Ausschusses sind einstimmigangenommen.

Wir kommen zum Referat des I. Ausschusses über den Antrag auf Bewilligung
eines Zufchuffes für die Königliche Weberei-, Färberei- und Appreturfchule zu
Crefeld. Referent ist der Herr AbgeordneteEroon.

Referent AbgeordneterCroon: Meine Herren! Das Gleicheist von Crefeldzu bemerken,
nur mit dem Unterschiede, daß Crefeld den Antrag eingereicht hatte, den Zuschußvon «000 auf
10 000 M. zu erhöhen. Der I. Ausfchußhat geglaubt, diese Erhöhung nicht eintreten lassen zu
sollen, und schlägt Ihnen vor, daß der frühere Satz von 6000 M. unter der gleichen Bedingung,
wie der Schule zu Remfcheid, gewährt werde.

Das Referat in diefer Angelegenheitlautet wie folgt:
„In seiner Sitzung vom 9. Dezember1885 beschließt der I. Ausschuß,de» beantragte»

Zuschuß für die i» Nede stehende Schule in der gewünfchten Höhe von 10 000 M. dem Provinzial-
Landtage nicht zur Annahme zu empfehlen,dahingegendem Provinzial-Landtage vorzuschlagen:

1. den Zuschuß für die Königliche Weberei-, Färberei- und Appretur-Sch»le zu Crefeld
in der bisherigen Höhe von 6000 M. für das Etatsjahr 1887/88 aus dein Stände¬
fonds zu bewilligen;

2. den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, für die Unterstützungder genannten
Schule und für ähnliche Zwecke in den: nächsten, dem Provinzial-Landtagevorzulegenden
Etat einen besonderenTitel zu schassen. .

Der I. Ausschuß beehrt sich, vorstehende Punkte dem hohen Landtage zur Annahme
zu empfehlen."

Landtags-Marschall: Ueber diese beiden Anträge des I. Ausschusses eröffne ich die
Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussionund bringe die
Anträge zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmigangenommen.

48



Wir kommen zum Referat des 1. Ausschüsse»:, zu dem Antrabe des Bürger-
meifters und Gemeinderaths zu Merheim auf Bewilligung einer Snbveutio» zur
Anlage eines Schutzdammes in Flittard. Referent ist der Herr Abgeordnete Limbourg.

Referent Abgeordneter Limbonrg: Das Referat des I. Ausschusses, betreffend die
Petition der durch den Gcmeinderath von Merhein, vertretenen Gemeinde flittard um Neivillignng
einer Beihülfe zur Anlage eines Schutzdammes, lautet:

„Die Nothwendigkeit der Anlage eines Echutzdammes für die Ortschaft Flittard hat sich
durch die unheilvollen Ueberschwemmungen des Rheins herausgestellt; Plan und Kostenanschläge
sind endgültig durch den Königlichen Obcrdeich-Insvektor Herrn Gravcnstcin auf eine Summe
vou 56 200 M. festgestellt.

Laut Anzeige des Königlichen Negicrungs-Präsidenten Herrn von Vernuth in Köln
vom 24. Dezember 1888 wurde der Gemeinde Flittard behufs Anlage eines neuen Dammes zum
Schilde des Ortes und der angre»zcnden Feldfluren eine Beihülfe vou 30 000 M. aus dem
Fonds des Eentml-Provinzial-Komites bewilligt.

Nach langem Zügern hat der Gemeinderath laut Bericht des Herrn Bürgermeisters
Bensberg vom 30. Juni 1885 beschlossen: die noch fehlenden Vaukosteu im Betrage von
25 000 M. durch eine Anleihe zu einem möglichst geringen Zinsfuße zu beschaffen und auf eine
ausgedehnte Zeitdauer zu amortisiren; die jährliche Rückzahlung nebst Zinsen foll jedoch aus¬
schließlich durch Umlage auf die betheiligteu Grund- und Gebäudebesitzer des inundirten Gebietes
seitens der Gemcindekasse von Merheim erfolgen.

Die Sammtgemeinde Merheim, wozu Flittard gehört, erbebt gegenwärtig an Kommu-
ualsteueru bereits 210°/° der Klassen- und Einkommensteuer und ferner 180"/° der Grund- und
Gebäudesteuer; die Ortschaft Flittard ist sehr arm, das Unglück unverschuldet, die Errichtung des
Dammes und die Unterhaltung wird die Interessenten unucrhältnißmähig belasten. Deshalb
beehrt sich der I. Ausschuß, dem hohen Landtage vorzuschlagen, die Petition der Gemeinde-Ver¬
tretung von Merheim dein Provinzial-Verwaltnngsrathe zu überweisen, mit dem Auftrage, das
zum Ausbau des neuen Dammes nothwendige Subside unter möglichst günstigen Bedingungen
zu bewilligen."

Landtags-Marfchall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag znr Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben. ((5s erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen nunmehr zu dem auf der Tagesordnung nicht eingetragenen Referate,

welches, wie ich bei Eröffnung der Sitzung gefagt habe, vergessen worden ist. Es ist das
Referat des I. Ausschusses, betreffeud die Petitiou des Herrn Landraths z. D.
Iansen zu Burtscheid um Gewährung einer Unterstützungssumme von 0000 M. an
die Lehranstalt für Korbflechterei zu Heiusberg. Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr von der Leuen.

Referent Abgeordneter Freiherr von der Leuen: Das Referat des I. Ausschusses
betreffend die Petition des Herrn Landraths z. D. Iansen zu Burtscheid um Gewährung einer
Untersttttzungssumme von 0000 M. an die Lehranstalt für Korbflechterei in Heinsberg lautet:

„Nach Verlesung der obenstehend citirten Petition empfahl der Referent die Petition
und bat um Gewährung von 4000 M., die für bauliche Veränderungen abfolut uöthig seien, da
aus Mangel an Raum viele junge Leute aus der Proviuz abgewiesen werden müßten.
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Nach Prüfung der Petition beschloß der I. Ausschuß, da eine Ausdehnung des Korb-
flcchtgewerbcs sehr wünschenswert!, sei, sowohl zur Anregung für Neuanlagen uon Wcidenhegern
auf anderweitig schlechtzu benutzendem Bruchboden,als auch um dem Flechtgewerbe größere Aus¬
dehnung zu geben, da dies als Nebenverdienst in industriellenBezirken sehr nutzbringendsei und
endlich, um den Absatz der Weiden zu erleichtern,zu beantragen:

Der hohe Provinzial-Landtag wolle Herrn Landrath z. D Iansen für die Lehr¬
anstalt für Korbflcchtereiin Heinsberg 300« M. als einmalige Unterstützungaus
dein Ständefonds gewähren, infofern der Prouinzial-Verwaltungsrath nicht beschließen
sollte, diese Summe aus den ihm zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichenFonds
zu bewilligen."

Landtags-Marfchall: Ich eröffne über diefen Antrag des I. Ausschusses die Dis¬
kussion — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion,und bringe den Antrag
des I Ausschussesauf Gewährung uou 3000 M. aus dem Ständefonds zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zu Nr. 10 unserer Tagesordnung: Referat des I. Ausschusses zu

dem Neferate des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die den Hagel-
befchädiqtcn der Kreise Gummersbach, Wipperfürth, Neuwied, Moers und
Geldern zu gewähreuden Unterstützungen. Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr

^ "^Mferent AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Meine Herren! Sie werden ja Alle
das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths IV. 115 eingehend gelefen haben. Sie werden
daraus crfehen haben, daß Ihnen der Provinzial-Vcrwaltungsrathvorschlägt,den dort bezeichneten
Hagelbeschädigtender Kreise Gummersbach, Wipperfürth, Neuwied, Geldern und Moers eine
Beihülfe aus' Prouinzialmitteln zn gewähren. Im Prinzip kam die Frage fchon im vorigen
ProvinzialLandtagc hier zur Sprache, als die beiden Kreife ober als der Kreis Gummersbachsich
meldete und diese Meldung auch Wüuscheim Kreise Wipperfürth wach rief. Es wurde damals
schon hervorgehoben,daß der Leichtsinn der Menschen nicht zu prämiiren sei, daß man einem also
nicht dafür daß er leichtsinnigerweise sich gegen einen derartigen Schaden, wie es der Hagelschlag
ist nicht versichere, eine Unterstützunggewähren dürfe. DenselbenGrundsatz werden Sie in dem
Referate des Provinzial-Verwaltungsraths hervorgehobenund als richtig anerkannt sehen. Bei
den vorliegenden Hagelfchlägenkamen jedoch noch verschiedeneandere Gesichtspunktemit zur
Sprache Es war dies einmal der Umstand, daß man ja allerdings sich sagen mühte, daß die
Verhagelten dort vorher hätten versicherntonnen, daß aber, da sie nun einmal nicht versichert
haben durch diese in Gegenden, in denen es seit Menschengedenten nicht gehagelt hat, unerwarteten
Kalamitäten ein so großer Nothstand hervorgerufenworden ist, daß dieser erste Gesichtspunkt,daß
man den Leichtsinn nicht prämiiren wolle, nicht mehr durchschlagend sei, sondern daß hier eine
Pflicht eintrete, zu helfen. Es kam namentlichim Ausschuß auch der weitere Gesichtspunktzur
Sprache, daß unser heutiges Hagelversicherungswesen sich in einer so, ich kann es wirtlich sagen,
nicht nur ungünstigen, sondern ungeordnetenLage befindet, daß man eigentlich einem Landmann
es kaum verübeln tonne, wenn er nicht versichere,indem in der Regel heute nur dort versichert
wird wo eine besondershagelgefährlichc Gegend ist, dadurch aber die Gesellschaften genöthigtsind,
so hohe Prämien zu erheben, daß die Zahlung der Prämie ein größeres Uebel ist, als der nach
DurchfchnittsberechnmM'N eintretende Hagelfchaden. Diefe Rücksichten, »leine Herren, haben sowohl
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den Prouinzial-Verwaltungsmth bestimmt, bei Ihnen zu beantragen, daß den verhagelten Gegenden
aus Prouinzialmittelu eine Beihülfe gewahrt nierde, wie sie auch im Ausschuh das Uebergewicht
hatten und zu dem Beschluß geführt hatten, bei Ihnen den Antrag zu stellen, daß eine
Beihülfe gewährt werde. Es fragte sich nur noch, wie hoch diese Beihülfe zu bemessen sei.
Sie finden dies ausgedrückt in dem Schlußsatz des Referates des Prouinzial-Verwaltungsraths;
es ist das Bedürfniß auf 100 000 M. festgestellt worden. (5s hatte der Prouinzial-Verwaltungs-
rath allerdings gesagt, 50 000 M. », tunck pei-äu und die übrigen 30 000 M. zinsfrei mit 10°/»
jährlicher Amortisation, er hatte also beantragt, diese 50,000 M. den Kreisen als Darlehen zur
Verfügung zu stellen und sie in 10 Jahren amortisiren zu lassen. Es sollte nach dem Antrage
des Provinzial-Verwaltungsraths derselbe auch noch ermächtigt werden, Darlehen bis auf das
Doppelte der jedem Kreise n. tanck psi-cku zu gewährenden Summe zu bewilligen. Meine Herren!
Der Ausschuß hat darüber berathen, welche Summe hier das Bedürfuiß repräfcntire, und kam
zu der Ueberzeugung, daß der Provinzial-Verwaltungsrath diefe Summe mit 100 000 M. richtig
gegriffen habe. In dieser Summe sind nur diejenigen Schäden einbegriffen, welche geringe Leute
treffen, folche also, welche wirklich der Unterstützung in dieser Frage bedürfen, nicht diejenigen,
welche sich in besseren Verhältnissen befinden und denen allerdings vielleicht es ganz angenehm
sein würde, um sich in der momentanen Lage zu helfen, ein Darlehen zu bekommen. Darum
sagt der Ausschuß: ist diese Summe von 100 000 M. richtig gegriffen, dann muß sie auch ganz
ll toM peräu gegeben werden. Es wurde aber ferner hervorgehoben, daß allerdings manche
der Verhagelten nicht Lust haben würden, sich ein Geschenk geben zu lassen, namentlich die
Bemitteltere», und daß für diefe Fälle die Möglichkeit vorhandeil fein müsse, Darlehen zu gewähren.
Darum hat der Ausschuß, wie Sie gleich aus dem Referate hören werden, beantragt, daß Sie
100 000 M. ä, toncl psräu gewähren und 50 000 M. zur Disposition des Provinzial-Ver¬
waltungsraths stellen, um sie den Kreisen als Darlehen zu bewilligen. Das Referat lautet
folgeudermahen:

Bei den im I. Ausschüsse über das bezeichnete Referat des Prouinzial-Verwaltungsraths
stattgehabten eingehende!: Erörteruugen wurde den Ausführungen des Referates im Allgemeinen
beigctreten, insbesondere von allen Seiten anerkannt, daß zur augenblicklichen Linderung des in
den 5 Kreisen Gummersbach, Wipperfürth, Neuwied, Mocrs und Geldern in Folge heftiger
Hagclschläge herrschenden großen Rothstandes eine Summe von 100 000 M. als Minimum
unbedingt erforderlich fei; der 1. Ausschuß sprach sich daher iu seiner Mehrheit dafür aus, daß
den genannten Kreisen zur Vertheilung nach dem in dein Antrage des Referats angegebenen
Verhältnisse die von dem Prouinzial-Verwaltungsrathc vorgeschlagene Summe von 100 000 M.
aus i>em Ständefonds ü, toncl pei-cku bewilligt werde. Es wurde jedoch in der Debatte auch
darauf hingcwiefen, daß manche derjenigen Landwirthe, welche voni Hagelfchlage schwer betroffen
seien, zur Annahme einer Unterstützung sich nur schwer verstehen würden, daß daher auch auf
dem Wege des Darlehns die Hülfe ermöglicht werden müsse.

Der I. Ausschuß stellt daher folgende Anträge:
1. Der Provinzial-Landtag »volle aus dem Ständefonds 100 000 M. zur Linderung der

durch die Hagelbefchädigung entstandenen Roth den Kreisen Gummersbach, Wipper¬
fürth, Neuwied, Moers und Geldern zur Vertheilung nach dem in dem Antrage des
Provinzial-Landtages angegebenen Verhältnisse ». tanck pm-äu bewilligen;

2. Der Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, aus dem
verstärkten Meliorationsfonds zu dem Zwecke der Linderung der Roth der Hagel-
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beschädigte» in den notleidenden genanntenKreisen den Letzteren zirwsrei jährlich mit
10 > zu amortisirende Darlehen bis zum Gesammtbetrage von 50 000 M. auf
Antrag zu gewähren.

Die Verhandlung über die in den genannten Kreisen vorgekommenenHagelschädenund
die durch dieselben eingetretenenNothständeführte zu einer ferneren Besprechungder allgemeinen
Lage des Hageluersicherungswescns.

In Erwägung, daß eine allgemeineVersicherungder Landwirthe gegen Hagelschaden
als das Wünschenswert^ zu bezeichnen, daß dieselbe jedoch bei der jetzigen Lage des Hagel-
Versicheruugswesensnicht zu erreichen sei, eine genaue Kenntniß der augenblicklichen Sachlage
und der gemachten Erfahrungen jedoch vorhergehen müsse, um zu erkennen,welche Schritte in
dieser Angelegenheit zu thun seien, beschließtder Ausschuß auf den Antrag des Grafen von
Hoensbroech:

Der Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, darüber
Erhebungen anzustellen, in welcher Weise eine anderweitigeRegelung des Hagel-Ver¬
sicherungswesens, sei es auf provinzielleroder auf weiterer Grundlage, fei es auf dein
Weqe des Zwanges oder der Freiwilligkeit,wünfchenswcrthoder nothwendigerscheine,
und hierüber dem nächsten Provinzial-Landtag Mittheilung eventuell Vorlage zu
machen,"

Meine Herren! Zu diesem letzten Antrage ist der Ausschuß durch die Besprechungder
Unterstützungsanträgcgeführt worden. Der Ausschuhhat anerkannt, wie es auch thatsächlich der
Fall ist, daß die augenblicklichen Verhältnisse durchaus unhaltbar sind. Die Nheinvrovinz ist
augenblicklich eine der hagelgefahrlichsten Provinzen des Landes geworden. (Lebhafter
Widerspruch.)

Jawohl, meine Herren, nach den Mittheilungen über die letzten Jahre ist sie nächst
Schlesien die hagelgefährlichste Provinz, und es hat sich gezeigt,daß wenn wir vielleicht noch ein
oder zwei ähnliche Hageljahre haben, wie wir sie erlebt haben, alle unsere Hagel-Versicherungs¬
gesellschaftensich nicht werden halten können. Eine unserer größeren Hagel-Versicherungsgesell¬
schaften, die Preußische, ist bereits heute in Liquidation, die Fonds der Kölner Hagel-Versicherungs¬
gesellschaftsind in diesem Jahre sehr stark angegriffenworden, die Gegeichitigkeits-Gesellschaftcn
sind in dicfem Jahre wieder gezwungen worden, ganz bedeutendeNachfchuhprämienzu erheben,
«5°/u ist das Minimnm, bei andern noch weit höher. Daraus ergibt sich, daß bei dem jetzigen
Stande des Hagel-Versicherungswesensdem Bedürfniß nicht hiureichendgenügt ist, und das hat
den Ausschuß^ dahin geführt, nicht eine bestimmte Meinung heute auszusprechen, sondern zu
sagen, daß eine genaue Untersuchungder Frage am Platze sei. Darum stellt der Ausschuß
den Antrag,

daß der Provinzial-Verwaltungsrath beauftragt werden möge, eine genaue Nuter-
s'uchung der Frage vorzunehmen."

Landtags- Marschall: Die hier vorliegendenAnträge theilen sich in drei Theile.
Zunächst wird beantragt 100 000 M. a tonä peräu in die hier genannten Kreise zu bewilligen,
zweitens 50 000 M. als Darlehen auf Antrag der betreffendenKreife an dieselben zu gewähren,
und drittens — diesen dritten Theil scheide ich zunächst aus — ist die prinzipielle Frage über
die Hagelversicherungim Allgemeinenangeregt. Ich würde die Herren erfuchen,in der Distufsion
zunächst die zwei ersten Anträge zu behandeln, die vom I. Ausschußgegenüber der Nuthlagc, die
einzelne Kreise unserer Provinz in Folge der schweren Hagelschlägein diesem und dem vorigen
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Jahre betroffen hat, gestellt wurden sind. Ich eröffne hierüber zunächst die Diskussion und
würde nachher,wenn wir über diese Anträge beschlossen haben, über die prinzipielle Frage die
Diskussionbesonders eröffnen. Ich bitte die Herren Redner, die jetzt sprechen wollen, sich auf
die beiden ersten Fragen beschränken zu wollen. Ich eröffne also über diese beiden ersten Anträge
des Ausschusses die Diskussion. Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Als ich vor 14 Tagen hier in den
Prouinzial-Landtag eintrat und mir mitgetheilt wurde, daß wieder Anträge auf Vergütung für
Hagelbeschädignngeneingereicht seien, habe ich die Achseln geznckt und gesagt- damit werden die
Herren wenig Glück haben. Als ich dann hörie, daß der Prouinzial-Nerwaltungsrath vorge¬
schlagen habe, den Beschädigten in den Kreisen Gummersbach, Wivpcrfürth, Neuwied, Moers
nnd Geldern 50 000 M. zu bewilligen, habe ich mir gesagt: das wird vom Ausschußund auch
im Provinzial-Landtage abgelehnt werde». Wie ich dann aber hörte, daß im Ausschuhstatt
50 000 M. 100 000 M. bewilligt worden seien', da hat sich mein Zutrauen verloren und ich
bin vor Schreck auf den Nucken gefallen. (Heiterkeit.)

Ich hatte es für geradezu unmöglich gehalteil, daß nach den Debatten, die wir im
vorigen Jahre hier gehabt haben, bei denen der ganze Landtag einen entschiedenenprinzipiellen
Standpunkt eingenommenhat, — der ganze Landtag, auch der Herr Referent, wie ich ihm
gleich beweisen werde — und sämmtliche Redner des Landtages erklärten, daß sie niemals wieder
Hagelbeschädigtenirgend einen Entgelt für ihre uuwirthfchaftlicheHaltung gewähren wollte»,
nachdem das Alles geschehen ist und nun hier der Antrag gestellt wird, für einzelne wenige
Kreise eiuen fo kolossalen Betrag aus Provinzialmitteln zu bewilligen, meine Herren, fo muß
man wirklich starr vor Erstaunen werden. Ich habe die Debatten des vorigen Jahres in meine
Erinnerung zurückzurufen; ich habe sie auch aufs neue durchgelcsen. Damals handelte es sich,
Sie erinnern sich vielleicht dessen, um einen liebenswürdigenkleinen Streit zwischen zwei Vettern:
nachdem dein einen etwas bewilligt war, wollte der andere auch etwas haben. Damals wnrde
von dem Referenten Herrn Lottner ausgeführt: „Das hohe Haus hat bisher allerdings als Regel
angeiwmmc»,daß solche vom Hagel Geschädigte nicht unterstützt werden füllen, wenn die Gemeinden
»nd die betreffenden Geschädigten sich nicht auch in die Hagelversicherungeingekauft haben."
Der Herr AbgeordneteDietze war der folgendeRedner und fagte: „Ich möchte hier dafür ein¬
treten, daß wir ausdrücklich erklären, daß wir das Prinzip, welches angenommenworden ist und
mit Recht angenommenwerden mußte, hier nur ausnahmsweise durchbrechen, um einer Gemeinde
eine Wohlthat zu erzeigen,die so arm ist, daß sie die durch Hagelschlagerlittenen Schäden aus
eigenen Mitteln nicht decken kann." Der Herr AbgeordneteFreiherr von Fürstenbcrg-Gimborn
bemerkte:„In dem Umstand, daß seit Mcnfchengedenken dort kein Hagelfchlagstattgefunden hat,
und daß aus den Gründen, die ich theilweisc erwähnt habe, das Geld dort ungemein rar ist,
dürfte doch wohl ein Mildcrungsgruud dafür zu finden sei», daß die Leute nicht versichert hatten."
Ich bemerke, meine Herren, dasselbe, was der Herr Referent angeführt hat, wurde damals für
den Kreis des Herrn Abgeordneten von Fürstenberg-Gimborn angeführt, seit Menfchcngedenken
war dort kein Hagelfchlag gewcfe», ebenso wie feit Menfchcngedenken in den heute erwähnten
Kreifen lein Hagelfchlaggewefen ist. Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Lo8, der jetzige
Herr Referent bemerkte: „Wir werden jedenfalls uns bei der Bewilligung ausdrücklichdagegen
verwahren müssen,daß wir das etwa zur Regel machenwollen", und zum Schluß bemerkte er:
„Ich glaube, wir tonnen nicht gescholtenwerden, wenn wir bei diesem ausnahmsweise großen
Nothstand dem Antrage des Ausschusses beistimmen,allerdings mit dem Vorbehalt, welchen nnch
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der Herr Abgeordnete Dietze gemacht wissen ivill, das, wir in Znlnnsl nicht generell in gleicher
Weise verfahre» wolle,,," Meine Herren, ein allgemeiner Nothsland sollte damals in den Kreisen
herrschen. 'Nun besehen Sie sich die jetzt in Frage stehenden Kreise, und ich frage Sie, ob Eie
wirklich mit Offenheit und Ehrlichkeit von einem Nothstande hier sprechen können. Nach dem
Berichte der uns zugegangen ist, betragt dort die Einnahme aus einein Morgen «!0 Thaler, oder
700 M per Hektar; das soll die Beschädigung sein, die bei der Berechnung des Nothstandes zu
Grnndc gelegt werden soll. Ich frage Sie, wo in aller Welt haben sie Güter, die «0 Thaler
per Morgen aufbringen, anderswo, als in diesen Nothstandskreisen? Meine Herren, ich muß
wirklich sagen, mir ist es unerfindlich, wie man auf Grund von derartigen Berechnungen nns
hier mit Vorlagen kommen kann. Wenn wirklich einmal in diesen Kreisen die ganze Ernte ver¬
hagelt wäre und die Leute absolut nicht einen Pfennig gerettet hätten, dann hätten sie doch nach
meiner Ansicht in einem folgenden Jahre mit «0 Thalern Einnahme pro Morgen über den
Nothstand sehr leicht hinwegkommen können. Da brauchen wir wahrhaftig in keiner Weise einzu¬
greifen. (Widerspruch des Abgeordneten Graf von Hoensbroech.) Ich beziehe mich, Herr
Graf von Hoensbroech, auf den offiziellen Bericht. Wie ans der Berechnung der entstandenen
Schäden hervorgeht, beträgt dort die Einnahme 700 M. pro Hektar. - Herr Graf von Hoens¬
broech, Sie können gar nichts dagegen sagen, es steht in dem offiziellen Bericht und es foll mich
außerordentlich freuen, wenn Ihre Güter diefe Einnahme bringen. (Heiterkeit.)

Meine Herren, es ist möglich, daß diese Berechnung angestellt worden ist, um den sehr
hohen Anforderungen an den Provinzial-Landtag eine gewisse Grundlage zu geben, ich kann aber
nur das constatircn, was in den Berichten steht. Herr Freiherr von Solemacher sagte damals:
..Deshalb fürchte ich wirklich, daß, wenn wir das Prinzip auch noch so scharf in den Vorder¬
grund stellen, wir hier in die Lage kommen, fofort das Prinzip wieder zu durchbrechen. Das
hat mich ängstlich gemacht und deshalb muh ich für meine Perfon leider dagegen stimmen."
Der Herr Abgeordnete Courth hob damals hervor: „Ich gönne den armen Betroffenen in
Gimborn auch die zugedachte Unterstützung; aber das Prinzip ist durchbrochen, und wir werden
an den Fall noch öfter erinnert werden." Nun, meine Herren, in dieser Weise sind damals die
Verhandlungen geführt worden, wir haben damals ausgesprochen: wir wollen nicht wieder dafür
aufkommen, wenn die wirthfchaftliche Faulheit der Meufchen sie in diese Lage bringt, wenn da¬
durch derartige sog. Nothstände hervorgerufen werden. Deshalb glaube ich, daß wir die Provinzial-
kasse nicht für einen derartigen Zweck in dieser ausgedehnten Weise werden in Anspruch nehmen
können. Was die prinzipielle Frage angeht, so sollen wir nach dein Wunsche des Herrn Landtags-
Marschalls erst später darüber reden, aber ich möchte dennoch in Bezng darauf sagen: wenn der
Herr Referent, wie wir ja nachher fehcn werden, fo außerordentlich gern eine Monopolisirung
der Feuer-Versicherung für die Nhcinvrovinz haben will, warum ruft er nicht bei seinem Bauern-
uerein Zwangsversicherung für die Hagelbefchädigungen hervor? Damit würde er eine sehr nützliche
und gute Idee zur Ausführung bringen, aber hier für die wirthfchaftliche Nachlässigkeit der
Bevölkerung die Fonds der Provinz in Anspruch zu nehmen, meine Herren, das halte ich für
vollständig ungerechtfertigt. Ich habe diesen Standpunkt schon früher eingenommen, daß ich
gesagt habe: ich thue nicht mit, aber nachdem der Provinzial-Landtag vor einem Jahre diesen
prinzipiellen Standpunkt eingenommen hat und jetzt der Provinzial-Verwaltungsrath einen Anspruch
auf Entschädigung für die Betreffenden in Höhe von 50 000 M. uud der Ausschuß sogar in
Hohe von 100 000 M. erhebt, meine Herren, da glaube ich denn doch: wir können gar nicht
zustimmen: wir desavouiren uns in unseren früheren Vefchlüsfen in seltsamer Weise. Wo bleiben
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all die Anträge, die u»s vor einem Jahre vorlagen. Der Herr Abgeordnete Kaescn sagte damals:
„nachdem der Prouinzial-Landtag diesen prinzipiellen Standpunkt eingenommen hat, ziehe ich alle
weiteren Anträge, die von Hagelbeschädigten eingereicht morden sind, hier zurück, weil ich sehe,
daß ich damit nicht durchkomme," Und jetzt nach einem Jahre sollen wir plötzlich die reichsten
Kreise, die wir überhaupt in unserer ganzen Provinz haben, (Widerspruch) entschädigen. Jawohl
die Kreise Mocrs und (Geldern gehören mit zu den reichsten unserer Provinz. Ich kenne doch
auch etwas von unserer Provinz, es ist möglich, daß Sie es besser zu wissen glauben, aber ich
gehe nach meinem eigenen Urtheil. Wohin sollen wir kommen: den in früherer Zeit beschädigten
Kreisen haben wir nichts gegeben, weil wir damals das Prinzip aufstellten, nichts geben zu
wollen, und jetzt gehen wir auf einmal von dein Prinzip ab und sollen den reichsten Kreisen in
der Provinz etwas zuwenden. Ich halte es, meine Herren, geradezu für unmöglich, daß der
jetzige Provinzial-Landtag einen solchen Beschluß faßt; er kann nach feinen früheren Beschlüssen
und nach seiner früherei: Auffassung gar nicht anders, als fowohl den Antrag des Provinzicil-
Nerwaltungsraths als auch den Antrag des Ausschusses ablehnend zu beantworten, und das
beantrage ich.

Landtags-Marsch all: Ich möchte den Herrn Abgeordneten von Eynern daran
erinnern, daß ich gebeten habe, von der prinzipiellen Frage zunächst abzusehen, ich wollte aber
den Herrn Redner nicht gern unterbrechen. Zweitens 'möchte ich daran erinnern, daß der
Prouinzial-Landtag sich prinzipiell wohl auf dieseu Standpunkt gestellt, aber den Provinzial-
Verwaltuugsrath ausdrücklich beauftragt hat, diese Angelegenheit in Rücksicht auf die beiden hier
bezeichneten Kreise Wipperfürth und Gummersbach zu untersuchen und dem nächsten Landtage
eine Vorlage darüber zu machen. Ich glaube, daß dies ein ganz spezieller Auftrag für den
Provinzinl-Verwaltungsrath war, in dessen Ausführung er eine Vorlage machen mußte. —
Der Herr Abgeorduete von Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eynern: Da der Herr Vorsitzende geantwortet hat, so darf ich wohl
innerhalb des Rahmens einer geschäftsordnungsmäßigen Bemerkung erwidern, daß ich in keiner
Weise den Provinzial-Verwaltungsrath angegriffen habe, daß er überhaupt eiue Untersuchuug
angestellt hat, ich habe ihn nur angegriffen, daß er diese Verwilligung beantragt, trotz des früheren
vom Provinzial-Landtage aufgestellten Prinzips.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wegeler hat das Wort.
Abgeordneter Wegeler: Meine Herren! Ganz so schlimm, wie dem Herrn Vorredner,

ist es mir bei Kenntnihnahme der Vorlage nicht gegangen, ich bin nicht auf den Rücken gefallen,
es hat mir nicht, wie Herrn von Eynern, weh gethan, aber ich war in hohem Grade erstaunt,
daß ein dcsfallsiger Antrag an die Versammluug befürwortet wird. Ich betrachte die Entschä¬
digung für Hagelschaden unbedingt als eine Prämie für die Sorglosigkeit und als eine schwere
Schädigung des sorgsamen Landwirths, der die Kosten für die Versicherung aufwendet und in
diefcr Weise den Bestrebungen, für seine eigene Sicherheit zu sorge», Nechuung trägt. Meine
Herren! Wenn die Gegenden, von denen die Rede ist, auch vielleicht nicht zu den reichsten
gehören, so gehören sie doch zu den sehr wohlhabenden Gegenden, die die Prämie, die die Hagel-
Versicheruug erfordert und die bei deu meiste» mit fester Prämie handelnden Hagel-Versicherungen
kaum 1°/« beträgt, fehr wohl tragen können. Für die Sorglosigkeit kann ich es durchaus nicht
als Entschuldigung betrachten, daß die Gegend in den letzten Jahren oder fast nie verhagelt ist.
Meine Herren! Es sind fehr ernste Mahnungen an die Landwirthe herangetreten, Sie brauchen
nur in die Zeituugeu zu blicken, um zu fehen, mit welch furchtbare» Niederschlägen die Gegend



335

in den Jahren 1880, 1881 und 1881 Heiingesuchtworden ist. Die solidesten Hagel-Versicherungs¬
gesellschaften veröffentlichen alle ihre Iahres-Berichte, diejenigen auf Gegenseitigkeit bringen es
zur Geltung, indem sie erhöhte Prmniensätze bei den Versicherten einfordern, und so wußte
Jeder, daß die früher verhältnihmäßig sichere Rheingegend plötzlich im Gegensatz zu Süddeutschland,
das früher als die heimgesuchteste Gegend galt, von Hagelschlägen sehr heimgesucht wurde.
Ich kann daher absolut keine Entschuldigung dafür, daß die Leute nicht versichert haben, darin
finden daß es heißt: in der Gegend hat es nie gehagelt. Die Leute sind gewarnt worden.
Mein/ Zerren! Jetzt für diefe Sorglosigkeit den Leuten eine derartige Unterstützung zu bewilligen,
das hieße ihnen sagen: Vertraut auf die Provinz, wenn Ihr noch einmal verhagelt, helfen wir
Euch wieder, Ihr braucht nicht zu versichern. Damit gehen alle Hagel-Versicherungen zu Grunde.
Ich sage, in keinem Lande sind die Hagel-Versicheruugen im Großen und Ganzen so vortrefflich
ausgebildet, für Iedcu fo zugänglich gemacht, wie in Deutfchland. Diesem Faktum bitte ich
Rechnung zu tragen und den Antrag abzulehnen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg-Gimborn
hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Gimborn: Meme Herren! Ich habe mir
im vorigen Jahre erlaubt, die Gesuche der Hagelbeschadigten in kleinerem Rahmen dringend zu
empfehlen. Ich habe damals ausdrücklich gefugt, daß ich Sie bitte, der Vorlage, bei welcher es
sich nur um 2 Bürgermeistereien des Kreises Gummersbach handelte, zuzustimmen, hätte aber
durchaus nichts dagegen, wenn auch noch anderen diese Begünstigung gewährt würde. Damals
lag nur der Antrag für Gummersbach vor, es konnte also von weiteren Gewährungen nicht die
Rede sein. Wenn meine Freunde von damals auch heute wieder diese,« Antrage zustimmen —
es handelte sich damals nur um eine Stimme, jetzt kommt der Landrath von Wipperfürth noch
hinzu, der dem Antrag auch beistimmen wird — dann sind wir ja durch. (Heiterkeit.) Ich
möchte diesen Appell also noch einmal an Sie richten. Halten Sie, meine Herren, die ^ie im
vorigen Jahre der Vorlage gewogen waren, daran fest und die Herren, welche als deren Stell¬
vertreter "hier sind, auch; dann wird der Erfolg nicht fehlen und Sie thun ein gutes Werk.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Eourth hat das Wort.
Abgeordneter Eourth: Ich bin eigentlich der Vater der heutigen Debatte und möchte

nachweisen, daß ich wenigstens nicht prinziplos bin, wenn ich heute für den Antrag stimme.
(Bravo.) Ich vorigen Jahre, meine Herren, war allerdings sehr wenig Stimmung, den beiden
Herren Landräthen in ihren Wünschen entgegenzukommen, und mein Antrag ging damals dahin,
der hohe Landtag wolle die Petition an den Prouinzial-Verwaltungsrath zur Vorprüfung und
Berichterstattung an den nächsten Landtag verweisen. Dies wnrde anfänglich mit ziemlichem
Mißfallen — mit „Oho!" steht im stenographischen Bericht — aufgenommen. Es ist mir damals
aber doch gelungen,' Sie dahin zu bringen, daß der Antrag angenommen wurde, und wenn Sie
heute die Begründung lesen, meine Herren, so finden Sie, daß ich damals schon sagte: „Wir
müssen zunächst übersehen, wie viel wir auszugeben haben und können dann erst vertheilen. Wenn
das Prinzip durchbrochen werden soll — ich habe nichts dagegen, ich würde auch heute nicht
dagegen stimmen, wenn nicht neue Umstände beigebracht worden wären — dann, meine Herren,
dürfen wir nicht sagen: wir thun es blos für heute, wie Herr Dietze hervorgehoben hat und wie
es anscheinend auch in der Absicht des Ausschusses liegt; denn es wird auf diesen Fall exemplificirt
werden und wir können nicht sagen, wir thun es in dein einen Falle, thun es aber nicht in
anderen Fällen". Ich war also damals schon geneigt, dafür zu stimmen, wenn wirkliche Nothstände
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vorlägen, wie dies von den beiden Herren Landräthen hervorgehobenwnrde. Ich wünschte aber,
daß dann gleichmäßigverfahren werde und die Sache deshalb durch den Prouinzial-Verwaltungs-
rath vorgeprüft würde. Das ist geschehen und es ist eine Vorlage an uns gekommen. Meine
Herren! Im Ausschußwollte ich für die 50 000 M, stimmen und eventuell auch für den Ver-
mittlnngs-Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Grand-Nn auf 75 000 M., welcher nachher nicht
aufrecht erhalten worden ist. Ich habe mich inzwischennoch weiter an kompetentenStellen
erkundigt und bin zu der Ueberzeugung gekommen, daß der Nothstand allerdings ein sehr
bedeutenderist, welcher in den Kreisen des Niederrheins durch den Hagelschlag erzengt ist. Ich
werde heute für den vollen Antrag des Ausschusses stimmen. (Bravo.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Meine Herren! Der Herr Abgeordnete von (innern

hat sich zwar sehr scharf gegen die Vorlage des Ausschusses ausgesprochen, aber ich glaube, daß
diese Schärfe doch mehr in feiner Gewohnheit, zn sprechen, liegt, als in seinein Herzen, (Heiterkeit)
denn ich weiß, er ist n,n t'onä doch ein gnter Mann, der jedem auch gerne eine Wohlthat erweisen
will. Ans die Wohlthat, welche die Provinz erweisen soll, meine Herren, kommt es aber haupt¬
sächlich nn. Streiten wir uns hier nicht um Grundsätze, wenn geholfen werden muß. Ich kann
gegen jede Hülfe in der Noth irgend einen Grundsatz vorbringen, wonach sie nicht nothig sei.
Das geht nicht. Meine Herren! Die Herrn Abgeordneten von Ennern und Wegeler habe»
gesprochen von Faulheit, Sorglosigkeit, Nachlässigkeit u. s. w, (Stimmen: Sehr richtig!)

Sie haben gesagt! Es sei der Leute eigeue Schuld, wenn sie Schaden erlitten haben.
Meine Herren! Das ist nicht richtig! Wenn ich auch »icht gerade bcstreiten will, daß die
Kreise Geldern und Moers nicht zn den schlecht situirten Kreisen gehören, so muß ich doch
heuorheben,daß durch den Hagelschlagdieses Jahres diejenigen Gemeinden dieser Kreise vorzugs¬
weise getroffen sind, welche den schlechtestenBoden haben, ich möchte sagen, fast allein beschädigt
worden sind. Es ist daher unnöthig zu erörtern, ob Moers und Geldern zu den bestsituirten
Kreisen gehören, indem ich die Thatsacheconstatire, daß die am ungünstigsten situirten Gemeinden
vom Hagelschlagheimgesucht worden sind. (Stimmen: Sehr richtig!)

Das ist Thatsache, nnd wenn Sie von Sorglosigkeit, Nachlässigkeit :c. der Leute sprechen,
so muß ich erwidern, daß die in den beschädigten Gegenden wohnendenLeute durchweg nicht in
der Möglichkeit waren, sich gegen den Hagel zu versichern, wenigstens die allerwenigsten. Es
ist dies aus dem Grunde schon natürlich, indem grade dort der ganze Vanernstand entweder
Pächter oder total verschuldet ist, und bei den hohen Staats- und Kommunal-Steuern, welche zu
tragen sind, es ihm nicht möglich ist, bei seinen Schulden noch nebenbei die hohe Last einer
Hageluersichernngzn tragen. Die Hagelversicherung erfordert uou den Leuten bedeutende Prämien
und Zuschläge. Sie können, meine Herren, es doch nicht verlangen, daß nachdemseit Menschen¬
gedenken kein Hagelschlagin jener Gegend vorgekommenist, der Bauer nun dazu hätte übergehen
sollen, sich die für ihn erheblichenKosten einer Hagclversicheruugaufzubürden, während er doch
thatsächlichkaum im Stande ist, seine Steuern, Zinsen und Pachte zu bezahlen. Es ist wirklich
grade die Gegend, in der der Hagelschlagstattgefundenhat, hierzu rein außer Stande. Dies
wird auch in Folge der Untersuchung über die Nothwendigkeit einer Unterstützung der Hagel¬
beschädigten von den Provinzial-Vehürden vollständig anerkannt worden sein. Denn sonst hätte
der Herr Ober-PräsidM gewiß nicht den ausnahmsweiscn Fall eintreten lassen, daß er eine
Kollekte für die beschädigten Gemeinden bewilligt hat. Eine solche Bewilligung seitens des Herrn
Ober-Präsidenten ist nämlich selten gewährt worden. In diesem Fall hat er sich aber sagen können und
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müssen: ich kann nicht nmhin, ich muß für die so start Beschädigtendie Kollekte gewähren, denn
es ist Hülfe nöthig. Er hat die Kollekte selbst dadurch noch gefordert, daß er die Ortsbehörden
aufgefordert hat, ihrerseits in den Gemeinden für deren Abhaltung zu sorgen. Es ist also in
jeder Weise die absolute Nothwendigkeit einer zu gewährendenUnterstützungbehördlicherseits aner¬
kannt worden. Dem Provinzial-Verwaltungsrath sind die erforderlichen Vorlagen unterbreitet
worden. Ob in denselben von 700 M. Ertrag pro Hektar die Rede ist, bezweifle ich, auch kommt
es darauf schließlich nicht an. Ich kann Ihnen aber versichern, daß der in den Kreisen Mocrs
und Geldern durch den Hagelschlag herbeigeführteSchaden sich thatsächlich auf eine Million beläuft.
Auf Grund diefes so immensenSchadens, welcher amtlich durch die Landräthe und die Negierung
:c, festgestellt worden ist, hat nun auch hier mit Necht die Ansicht die Oberhand genommen, daß
geholfenwerden muß. Ich wünsche daher, daß der Herr Abgeordnete von Ennern seine Hart¬
herzigkeit doch etwas bei Seite setzen, wenigstensnicht andere zur Hartherzigkeit verführen möge.

Landtag s-Marfch all: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich hatte nicht die Absicht, zur Sache zu sprechen,

nachdemaber der Herr Kollege von Ennern auf meine Rede vom vorigen Jahre provozirt hat,
halte ich mich dazu verpflichtet, darzuthun, daß ich meine Stellung durchaus nicht verändert
habe. (Bravo!)

Wenn es sich darum handelte, in diesem Augenblicke eine Entschädigungfür Hagelschlag
zu bewilligen,würde ich gar uicht daran denken,dafür zu stimmen, ich würde entschieden dagegen
sein. Darum handelt es sich aber nicht, es handelt sich darum, meine Herren, in den Gegenden
der Kreise Gummersbach,Wipverfürth u. s. w., wo durch Hagelschlügeein Nothstand entstanden
ist, diesem Nothstande abzuhelfen. (Bravo!)

Ebenso wie wir in der Eifel dem Nothstand abgeholfen haben und ganz bestimmt aus¬
sprechen dürfen, daß auch dort landwirthschaftlicheSorglosigkeit und nicht allein die klimatischen
VerhältnisseSchuld sind, aus demselben Grunde, glaube ich, »reine Herren, ist es unsere Pflicht,
auch hier mit einer Entschädigungfür den Nothstand einzutreten. (Sehr richtig!)

Dazu sind uns die Fonds in der Provinz durch den Stündefonds gegeben; sie sollen
im Interesse der Provinz so verwendet werden, daß wirklicher Noth Abhülfe gefchaffenwird.
Von einer Entschädigungfür die Hagelschäden,die weit über eine Million betragen, kann bei
der kleinen Summe von 50 000 M, wie sie der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt hat
und die im Ausschußaus 100 000 M. erhöht worden ist, nicht die Rede sein, sondern nur von
Linderung der Noth, und ich wiederholedeshalb: ich befinde mich durchaus nicht im Widerspruch
mit meinem' Votum vom vorigen Jahre. Ich bleibe bei dem Prinzip stehen: wir sollen die
Sorglosigkeit nicht mit Prämien unterstützen,so daß man hinterher sagt: ihr bekommt das Geld
von der Provinz, ihr braucht nicht zu versichern, hier habt ihr Entschädigung von uns. Aber
dem vorliegendenNothstand sind wir verpflichtet abzuhelfen. Deshalb werde ich für den Antrag
des I. Ausschusses stimmen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroechhat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich verzichte auf das Wort.
Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteWalters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Meine Herren! Ich hatte mir vorgenommen, zur Sache uich

zu sprechen, weil ich meine Meinung bereits im vorigen Jahre auseinandergesetzthabe, nachdem
aber von zwei Rednern eine thatsächliche Unrichtigkeit hervorgehoben worden ist, fühle ich mich
verpflichtet, das klar zu stellen. Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat gesagt, den
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Leuten wäre es unmöglich gewesen, zu versichern. Ich wiederhole das, was ich im vorigen
Jahre gesagt habe, daß beispielsweise die Norddeutsche Hagel-Versicherungsgesellschaft die Prämien
stundet, bis die Leute den Ernteertrag in der Tasche haben. Wenn die Leute also nur ihre
Versicherung anmelden, dann können sie die Prämien bezahlen, wenn die Ernte eingebrachtist.
Ferner hat der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los gesagt, daß die Leute so ungeheure
Prämien zu zahlen hätten, daß kolossale Nachschüsse eingefordert würden, und daß die Leute
überhaupt nicht in der Lage wären, sie zu zahlen. Ich muß darauf erwidern, daß ich dem
Herrn AbgeordnetenFreiherrn von Loö schon im I. Ausschuß auf Heller und Pfennig genau
vorgerechnet habe, daß grade die betroffenen Gegenden bei der NorddeutschenGesellschaftmit
Nnchschuh Alles in Allein von 1 00 M. eine Mark bezahlt haben. Das wollte ich nur constatiren.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon Ennern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ennern: Meine Herren! Am einfachsten wäre es eigentlich,daß wir

von allen Gründen diejenigen auf uns wirken ließen, welche der Herr Abgeordnete von Fürstenberg-
Gimborn ausgesprochenhat; wir stimmen einfach ab, wir hören keinen Menschenan, per majora
werden die Dinge einfach entschieden. Das wäre in jeder Beziehung am bequemsten, dann
könnten wir unseren ganzen Provinzial-Landtag schließen, die Anträge per Cirkular an uns
kommen lassen und schriftlich über alle Fragen abstimmen. (Heiterkeit.)

Ich will auf diese Fluth von Angriffen, die meine von: vorigen Landtage einstimmig
getheilte Anschauung jetzt hier erweckt hat, nicht weiter eingehen. Ich möchte nur sagen: wenn
die Anschauung des Abgeordneten Freiherrn von Eerde durchdringt, dann brauchen wir auch
keine Feuerversicherungmehr. Dazu, daß alle Welt gegen Feuer versichert, ist es nur durch die
Hartherzigkeit derjenigen gekommen, welche sich aus dem Schaden, der durch Feuer entstanden
war, gar nichts mehr gemachthaben, keine Unterstützung mehr gegeben und dadurch die Leute
gezwungenhaben, die wirthschaftliche Ordnung felbst herbeizuführen. Wenn der Herr Abgeordnete
Freiherr von Eerde mich angerufen hat, als wenn eigentlich mein Herz ein gutes sei und ich mich
nur so stelle, als ob ich hartherzig sein könne, so ist das gar nicht der Fall; ich habe ein sehr
hartes Herz gegen den Unverstand und die Unvernunft der Leute. Ich weiß nicht, wie wir die
Bevölkerung anders zur Vernunft erziehen können, als wenn wir hartherzig sind. Ich habe
kürzlich den Fall erlebt, daß eine vornehme Dame erzählte, sie unterstütze eine ganz arme
Familie und habe sie mit reichen Mitteln bedacht. Ich fragte, was thut denn der Mann in der
Familie? Der Mann, sagte sie, säuft. Ich sagte, wenn Sie die Familie immer weiter unter¬
stützen, so wird der Mann wahrscheinlich immer weiter saufen. So ist es auch hier; wenn wir
kein Exempel statniren und sagen, wir geben keinen Pfennig mehr für diejenigen, die nicht in
wirthschaftlicherOrdnung leben, so erziehenSie die Leute nur zur Faulheit und zu einem Leben
ohne Berücksichtigungihrer wirthschaftlichenVerhältnisse, und weil wir das Exempel statuiren
müssen,wir, die wir die Erwählten der Provinz sind und unsere Meinung den Leuten auszudrücken
haben, und weil wir der Nachlässigkeit der Bevölkerung in jeder Beziehung entgegentretenmüssen,
so stimme ich gegen diesen Antrag. Wenn der Herr AbgeordneteDietze jetzt plötzlichmit einer
sehr feinen Logik kommt und fagt, er unterstütze nicht die Hagelbeschädigten,sondern den durch
den Hagel hervorgerufenenNothstand, so sage ich: wir unterstützendoch immer nur den Nothstand,
den irgend ein elementares Ereigniß hervorgerufen hat, wir unterstützen doch nicht diejenigen,
die bei irgend einem elementaren Ereigniß gar keine Schädigung gefunden haben. Ich weiß
nicht, wie sich Herr Dietze zurechtfindetmit seinem früheren Votum; das geht mich auch nichts
an. Genug, die Sache liegt so: Durch diefe Unterstützung legen Sie. eine Prämie auf die
Bummelei und auf die wirthfchaftlicheUnvernunft,
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«andtaqs-Marschall: Der Zerr AbgeordneteWegeler hat das Wort,
AbaeordneterWegeler: Meine Herren! Es ist wiederholt hervorgehobenworden, dah

die Leute nicht in. Stande wären, die Prämien zu bezahlen; ich muß darauf zurückkommen.Ich
habe zufälliaerweise die Nebersichtder Geschäftsergebnisseder rheinischen Hagel - Versicherungs-

sellschaft l? und wenn ich Ihnen daraus vorlese, dah die Versicherungssummem dem
verhänm ihv llen Jahr 1881 bei derselben173 Millionen betragen hat, daß darauf an Pra.n.en
nur 1 442 000 M bezahlt wurden, f° werden Sie sehen, daß das nur etwas mehr als '/°°/<.
7und da am'j bezahlen. Der Sorgloseste und der Aermste kann das beahlen; das ist
a»r keine ^raa Es wird serner hervorgehoben,daß der Schaden sich in dem einen Kre.se aus
ine H he vm'einer Million beläuft; das ist mir unglaublich. Entweder ist der Kre.s so

gesegnet in der Produktion, daß er einen vorübergehendenHagel chaden tragen «nn, oder das
? ? n - f..„ .ickt antreffendsein. Ans die 153 Millionen sind .,. den. ungünst.gstenJahr
^^2 4 0^M 33t worden. Das giebt einen Ueberblick, daß es nicht mbglich ist,
1884 nu """""/"« ' ^. ^. ^„ ,i„er Milliou entstanden sein kann. - Ich kann

u N de^en eine schwere Schädigung des Versicherungsgeschäftes
blicke 3 Wh i^ einen großen Unterschiedmache, ob eine derartige Unterstützunggegeben
wird aus Kollekten zu denen jeder freiwillig gibt, oder aus Fonds der Provn.z.al-Verwaltungnnrd aus Kouette , zu . ^^^^ ^^ ^^^^ ^ ^ ^ ^.^ ^.^^. ^^^.^

"nF e^^^^^^ "° bewillige ich gerne, aber nicht einverstandenbin
ick mit einer Unterstützungdurch den Prouinzial-Landtag.

7an ags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.
Waeordneter Friederichs: Die Herren Vorredner haben auf die Verhandlungen nn

vorigen Jahr hingewiesen, um zu erkennen, wie wir heute stimmen mühten Ich fasse nun die Sache
vongen^aure ^ , Bauernstandgegenüber,den rch wen.gstens u. den Kre.sen

kenne. Der Kampf, der harte Kampf,den derselbe dort führt

m E^ältun fein s Besitzes, und der durch den Hagelschlag noch mühevoller geworden, war
m N st nu für e im vorigen Jahre einzutreten, und aus denselben Grunde trete ich

V ^. ^ wieder für sie ein. Den Herren ans .»einem Stande, die von Nack-

l« unk SoHgk" n chdrücklichgeredet - ja, es sind noch härtere Worte gefallen -,
n? ich ws l. ht 5 ohne f"r die kleinen Bauern einzutreten, deren Dafein

W^i^ ist als sie'zu wissen scheinen. Wenn man ihnen sagt sie sollten intelligenter
e n und wirthschaftlicherarbeiten, f° kommt m.r das vor, als wenn der Reiche dem Armen
em und vniYIM! ) ^ .^ ^^ Du Dir etwas kaufen. In den Städten, wo die
?n .'"^ <5nwiiMuna eine 'leichtere und grohere ist, wo es bequemerist, fein Brot zu ver-

dim" auch vielfeitiger und umsichtiger denken. Wo holt sich der Staat
seine Kürassire und seine kräftigstenSoldaten denn anders als aus dem Bauernstande her? Und
n s^n Si^einmal zu, wie bis zum 50. oder 60. Lebensjahre dieselben sich krumm gearbeitet

^." wäbrend sie in ihrer Jugend die kräftigsten Soldaten abgaben), in dem mühsamenKampfe
I, W5 R scken was sie ererbten, zu erhalte,.; denn von weitere».Erwerb, von Vermehrung des
Vermüaens M auf den. stachen Lande feiten die Nede. Wenn sie nur das, was sie von den

auch erhalten, so sind sie zufriedenund betrachtenihre wirthfchaftlicheLebens-
auwabe als aelost' In ihrer Nothlage ihnen nun zuzurufen: Ihr müßt richtiger wirthschaften,
il,r liättet zeitig Geld ausgeben follen für die Versicherungen,mag in etwa berechtigtsein, aber
so weit kann ich nicht zustimmen,daß man ihnen sagt: weil ihr nicht versichert habt, so sollt
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ihr die Folge» allein tragen. Wir haben Alle ein Interesse daran, der Bauernstand ist doch schließlich
die Grundlage für alle andern Stände und wir müssen demselben in der Noth, wie dem Ertrinkenden,
die helfende Hand reichen. Ich bitte Sie, meine Herren, fassen Sie auch von dieser Seite
die Angelegenheit auf. Wiederholt will ich anerkennen, daß die Versicherungsgesellschaften dafür
da sind, daß auch die Bauern sie benutzen gegen Unglücksfalle. Empfehlen Sie den Herren
Landräthcn, Bürgermeistern und Geistlichen, daß sie mehr lind mehr belehrend und antreibend
in dieser Beziehung den Bauern an die Hand gehen, aber rufen Sie den Beschädigten heute
nicht zu: weil ihr nicht versichert habt, sollt Ihr die ganze Noth auch tragen! Ich bitte
Sie, meine Zerren, nehmen Sie die Vorlage an, geben Sie den kleinen Bauern das Geld.
Wir geben es, wie ich schon gesagt, der Unterlage für alle wirthschaftlichen Unternehmungen.
Geht der Bauer unter, so gehen wir Alle unter!

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Kaesen hat das Wort.
Abgeodncter^Kaesen: Wenn der Herr Abgeordnete Dietze den gesammten Schaden auf

eine Million geschätzt hat, so hat er als Unterlage das Referat genommen, in welchem unter
Anderem für den Kreis Geldern steht: der Schaden ist durch ein Comite geschätzt auf 611 662 M.
Es waren dort 873 Hektar 3 Ar, die den Schaden getragen haben. Das macht auf den Hektar
genau 760 M,, wenn wirklich der Hektar 700 M, erträgt, so ist das keine arme Gegend, oder
die Summe ist, wie bisher in den meisten Fallen, ganz enorm vergrößert. Wenn der Herr
Abgeordnete von Eerde sagt, daß das ärmere Kreise sind, daß diese durchaus nicht vermögend sind,
so constatire ich, daß aus der Uebersicht sämmtlicher Kreise der Provinz sich für die ärmeren
Kreife eine durchfchnittliche Staatssteuer von 1'/«—2 M. ergiebt. Bein, Kreise Geldern werden
Sie aber finden 4,56 M., 6,55 M., 7,3! M. bis 10 M. und in dem Kreis Moers wechselt es
zwischen <t, 5, 6 und 7 M. Staatssteuer; das sind nach meinen Begriffen, wenn ich die Ziffern
noch lesen kann, die vermögendsten und besten Kreise, die wir in der Rheinprovinz haben. Die
Zahlen stehen hier gedruckt in dem Referate; in dem offiziellen Schriftstück werden doch die
Angaben wahr sein. Ich stehe nun nicht auf dem Standpunkt, daß den Kreisen nicht geholfen
werden soll; ich habe dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths, den Kreisen ä. tonck peräu
50 000 M. und 100 000 M. als zinsfreies Darlehen auf 10 Jahre zu geben, herzlich gerne
zugestimmt; ich bin nur gegen dieses Geschenk ä touä psräu. Die Leute können in solcher
Gegend in 10 Jahren sich wieder bequem herausarbeiten, wenn sie keine Zinsen zu bezahlen
haben. Ich begreife nicht, wie die Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths jetzt durch die
Luft des Ausschusses anderer Ansicht geworden sind. Der Provinzial - Verwaltungsrath war
einstimmig der Ansicht, daß mit 50 000 M. ü, t«nä psräu und der doppelten Summe als
Darlehn vollständig genug geschehen sei. Jetzt höre ich, daß der Herr Abgeordnete Dietze schon
umgesattelt hat; ob noch andere Mitglieder des Provinzial - Verwaltungsrathes umsatteln werden,
das weiß ich nicht.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschall hat das Wort zur that¬
sächlichen Berichtigung.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Da außer Herrn
Dietze nur ich das einzige Mitglied des Provinzial - Verwaltungsrathes im I. Ausschuß gewesen
bin, so möchte ich doch thatsächlichjcunstatiren, daß nicht die Luft des Ausschusses uns umgestimmt
hat, sondern, ich rekurrire auf das Zeugniß Seiner Durchlaucht des Herrn Landtags - Marfchalls,
daß ich im Provinzial-Verwaltungsrath bereits für die Bewilligung der Summe ü, tancl porcln
gewesen bin.
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Laudtags-Marschall: Das kam, ich constatiren. Der Herr Abgeordnete von Heister
hat das Wort.

Abgeordneter von Heister: Als Sie die Sache im vorigen Jahre hier behandelten,
standen wir auf dem Standpunkte, daß wir sagten, wir dürfen unter keinen Uniständen derartige
Versäumnisse in der Versicherung entschädigen, die wirklich sträflich sind; aber, meine Herren,
wenn Herr von Eyncrn weiter nachgelesen hätte in den vorjährigen Verhandluugen, so würde er
gefunden haben, daß darauf aufmerksam gemacht wurde, es wäre etwas ganz anderes, wenn sich
ein Rothstand herausgebildet haben würde. Das war nun die Aufgabe des Provinzial-
Verwaltungsmthes, zu prüfen, ob sich wirklich ein Nothstand herausgebildet hat oder nicht, nnd
wenn Herr von Ennern ebenso, wie wir im Verwaltungsrath in der Lage gewesen wäre, die
Berichte bis ins Ehrzelne zu verfolgen, fo würde er auch den augenblicklichen Nothstand in den
Kreisen nicht leugnen können. Ich bin der Ansicht daß in einer so schroffen Weise jede Hülfe
abzuweifen, wie es von einzelnen Herren beantragt wurde, unbedingt unrichtig und unbillig ist.
Es ist auf der andern Seite auch für mich nicht bewiesen, daß über das Maß dessen hinaus-
gcgaugcu werden muh, was der Provinzial-Verwaltungsrath vorschlägt. Ebenso wie Herr Kaesen
sagt, daß er noch auf dem Standpunkte des Antrags des Provinzial-Verwaltungsrathes stehe, so
stehe auch ich auf demselben. Meine Herren! Es ist mit Necht vorhin gesagt worden, daß die
Kreise Moers und Geldern — ich spreche nicht von den Kreisen Gummersbach, Wivverfürth und
Neuwicd die kommen hier ja kaum in Betracht — wirklich recht wohlhabende Kreise sind. Leider
haben sie das Unglück gehabt, daß gerade die ärmsten Theile verhagelt sind. Wer die Namen
der Bönninghaard hat nennen hören, und erst recht, wer dort gewesen ist, weiß, daß die
Bönninghaard mit Necht als zu den ärmeren Theilen, ja zu den ärmsten Theilen unserer Provinz
gehörig betrachtet werden kann. Ein Abschlagen jeder Hülfe kann deshalb nach meiner Ansicht
unter keinen Umständen gebilligt werden. Aber, meine Herren, wenn es so reiche Kreise sind,
wie namentlich Moers, auf den ich in erster Linie exemvlificire — Geldern ist ein mittel¬
wohlhabender Kreis; der Kreis Moers ist ein außerordentlich wohlhabender Kreis mit Ausnahme
der Gegend, von der ich soeben gesprochen habe — so haben wir uns im Prouinzial-Verwaltungs-
rath gesagt ist es in erster Linie Sache der betreffenden Kreife, einen großen Theil der Last zu
tragen urch unter sich auszugleichen. Wir haben ihnen dazu die Mittel dadurch gegeben, daß
wir ihnen 100 000 M. zinsfreies Darlehen an die Hand geben wollen, und ich glaube, daß auf
diefe Weife ausreichend geholfen werden kann. Ich erinnere Sie daran, meine Herren, daß wir
gerade in dieser Weise dem ärmsten Theile der Nheinvrouinz, der Eifel, geholfen haben, indem
wir auch dort fast blos Darlehen gegeben haben. Die großen Summen, die i», konä porän
dorthin geflossen sind, waren auf dem Wege besonderer Sammlungen aufgebracht worden. Ich
behaupte, daß die Kreise Moers und Geldern nicht verlangen können, im Prinzip günstiger
gestellt zu werden, als die Kreise der Eifel, und ich glaube, daß, wenn Sie nach dem Antrag
des Provinzial-Verwaltungsrathes die 50 000 M. 5 tonck peräu und 100 000 M. zinsfreies
Darlehen mit zehnjähriger Zurückzahlung bewilligen, die Kreife Moers und Geldern wohl nicht
über Hartherzigkeit von Seiten des Provinzial-Landtags klagen dürfen.

Land tags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Es wird mir schwer, nach der

ausgedehnten Diskussion noch neue Momente hinzuzufügen. Ich möchte nur noch einige Punkte
näher erläutern; ich will auf die allgemeinen Bemerkungen über das Hagelversicherungswesen,
welche der Herr Abgeordnete Wegeler angeführt hat, nicht näher eingehen. Ich glaube, das
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überlassenwir der weiteren Resolution, die diese»! Antrage zugefügt wird. Ich mochte nur eine
Bemerkung hervorheben, die der Herr Abgeordnete Wegeler gemacht hat, er sagte: wenn wir
diese Beihülfe gewähren, so schädigen wir die Versicherungsgesellschaften, diefe Beihülfe involuire
eine Schädigung des Versicherungswesens. Meine Herren! Diese Bemerkung hat mich wirklich in
Erstaunen gesetzt. Sind wir denn dazu da, das Hagel-Versicherungswesenzu hebeu, die Privat-
Versicherungsgesellschaften,insbesondere auf Kosten eines Nothstandes zu heben, sollen wir den
Nothstand latent und kraß werden lassen, um die Privat-Versicherungsgcsellschaftenzu starken?
Diese Logik verstehe ich nicht. Meine Herren! Die Vorwürfe der unwirthschaftlichenFaulheit,
und wie diese Vorwürfe weiter heißen, uäher zu beleuchten,würde mich auf eine allgemeine
Diskussiondes Versicherungswesensführen, die ich auch der späteren Debatte überlassenmöchte.
Ich muh gerade diesen Vorwurf ganz entschiedenvon der Hand weisen. Ich will nur noch die
Ausführungen des Herrn AbgeordnetenFriedcrichs dahin etwas ergänzen, daß ich Ihnen aus den
Nachweisen,welche das Unterstützuugs-Komite,welches sich seiner Zeit in den Kreisen Geldern
und Moers gebildet hat, der Provinzial-Verwaltung zugestellt hat, einige Anführungen mache,
Diefe Nachweisesind im Verein mit den Bürgermeistern, der betreffendenGemeinden von orts¬
kundigenPersonen aufgestelltworden, sie können daher einen offiziellen Charakter beanspruchen.
Meine Herren! Ich schlage die erste Seite dieser Nachweise auf, damit Sie nicht glauben, daß ich
da irgend welche Nummern tendenziös herausgreife. Ich fange mit Nr. 1 auf der ersten Seite
an und werde noch einige weitere Nummern zu verlefen nur erlauben, Sie studen da in der
Nubrik „Vermögensnerhältnisse"einen Immobiliarbesitzvon 52 n,, also ungefähr ^2 Iia, sonstiges
Vermögen fehlt, derselbe ist hypothekarischmit 2400 M. belastet. Der Mann ist verhagelt.
Wie soll er sich selbst helfen? In Nr. 2 heißt es: Immobiliarbesitz von 40 a, sonstiges Ver¬
mögen fehlt, hypothekarisch belastet mit 2100 M. Weiter heißt es: Inimobiliarbesitz von 20 Iis,
12 u, belastet mit 24 ü00 M., und weiter auf derselbenSeite: Immobiliarbesitz von !!9 «,,
belastet mit 4500 M. Wenn Sie wünschen, kann ich uoch verschiedeneweitere Angaben hier
weiter verlesen. (Widerspruch.)

Sie würden Ihnen gauz dasselbe Bild entrollen, wie das, was ich Ihnen eben vor¬
geführt habe. Meine Herren, wenn wir bei solchen Verhältnissen nicht von Nothstand reden
wollen, dann muß ich Ihnen offen gestehen, bewegt man sich in der vollständigstenUnkenntniß
der thatsächlichen Verhältnisse. Ich weise auch noch darauf hin, was hier im Referat, welches
Sie jedenfalls gelesen haben werden, enthalten ist, daß die hypothekarische Belastung im Bezirke
des Hypothckenamtszu Clcve, wie Sie aus den Zahlen sehen, jedes Jahr um 2 bis 3 Millionen
gewachsenist. Da begreifen Sie, wenn wir sagen, daß der Schein wie der Niederrhein dem
Acußeren »ach sich darstellt, die Verhältnisse doch uoch in gewisser Beziehung wohl geordnet
erscheinen, wirtlich blos Schein ist. Die Verschuldung hat gerade in diese,: Bezirken des Nieder¬
rheins in so rascher, furchtbarer Weise zugenommen, wie kaum in einein anderen Theil der
Provinz, und gerade deshalb ist der Nothstand, der durch die Hagelbeschädigungenhervorgerufen
wurde, ein so eminenter und krasser. Meine Herren, es soll den Leuten mit Darlehen geholfen
werden. Diese Absicht zeugt allerdings von großemWohlwollenund wäre sonst auch mit Freuden
zu begrüßen. Aber ich frage: wie kann den Leuten überhaupt mit Darlehen geholfen werden
welche nicht in der Lage sind, die Darlehen zurückzuzahlen? Stürzeu Sie sie dann nicht in eiue
noch viel größere Nuthlage, wenn Sie ihnen heute Darlehen geben und nach einigen Jahren die
Zurückzahlungdes Darlehens verlangen? Dann helfen Sie heute dem Nothstand allerdings ab,
aber wenn die Zeit der Rückzahlung kommt, ist die Noth um so größer. Ich könnte ja noch,
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um die Nothlage des Bauernstandes weiter auszuführen, die allgemeinenMomente der niedrigen
Preise u. s. w. anführen, welche Ihnen allen bekannt sind. Ich bin dort mit den Verhältnissen sehr
genau bekannt, ich bitte Sie daher auf das allerdringendste,nehmen Sie den Vorschlagdes Aus¬
schusses an und bewilligenSie 100 000 M. ü, tonä peräu — sie stellen blos etwas über 14,
nicht ganz 15°/« des Schadens derjenigen dar, welche in den vier untersten Klassensteucrstufcn
stehen. Also, meine Herren, es ist gewiß die Beihülfe nich^ zu hoch gegriffen, so hoch Ihnen
auch die Summe von 100 000 M. an und für sich zu fein scheint. Meine Herren, ich bitte Sie
dringend, lindern Sie die Noth diefer bedrückten Kreife.

Landtag s-Marschall: Der Herr AbgeordneteConze hat das Wort.
AbgeordneterConze: Meine Herren! Im Anfang bewegtesich die Debatte nur zwischen

den Extremen: bewilligenoder nicht bewilligen,und alle diejenigen,die mit warmen Herzen jedem
Nothstande gegenüber stehen, befanden sich in einer sehr schwierigenLage. Man wollte dem
Prinzip nicht widersprechen, weil das Prinzip, wie es von den Herren Abgeordnetenvon Eynern
und Wegeler vertreten wird, an sich ein richtiges ist, und auf der anderen Seite, wollte man
Leute, die in Noth sind, nicht in der Noth stecken lassen. Da war es sehr erfreulich, von einem
der folgendenRedner zu hören, daß man einlenkt und noch Versuche macht, eine Vermittelung
herbeizuführen. Ich glaube, daß, wenn es gelingen könnte, zwischen den Vorschlägendes Pro-
vinzilll-Verwaltungsrathsund denen des I. Ausschusses zu vermitteln, die Möglichkeit geschaffen
würde, in derselbenWeise wie bisher auch diese wichtige und, wie mir scheint, wichtigste Ange¬
legenheit der diesjährigenSession zu erledigen,nämlich durch möglichst große Einstimmigkeit. Ich
will die einzelnenGründe, welche dafür aufgeführt worden sind, eine folch große Summe zu
bewilligen, hier nicht näher erörtern, ich glaube aber, daß nur Wenigen von uns, nur solchen, die
in der betreffenden Gegend wohnen, möglich ist, sich genau über die einzelnen Fälle zu orientiren.
Wie schwieriges ist, dieselbe zu beurtheilen, mochte ich an einen, einzigen Falle dem verehrten
Vorredner klar machen. Er hat eben als einen besonderen Nothstandsfall hervorgehoben,daß im
Kreise Geldern ein Besitzer von 50 Ar, verschuldet mit 2100 M, verhagelt sei. Ja den Zahlen
nach klingt dies sehr jämmerlich,und doch muß ich glauben, daß an und für sich das Unglück
nicht so bedeutendund drückend ist. Ich nehme an, daß die Verhältnisse so liegen wie in meiner Gegend,
daß nämlich bei einem Grundbesitz von 50 Ar das Haus den Hauptmerth ausmacht, welches
nicht mit verhagelt ist, und der Hagel auf die kleine Grundfläche,die nur als Weide und Garten
benutzt wird, nicht einen fo üblen Einfluß hat, wie auf eine größere Grundflächein landwirth-
fchaftlichem Betriebe. Ich wollte damit nur zeigen, wie schwieriges ist, solche Verhältnissevon
fern zu beurtheilen. Blicke ich auf die Zahlen, die uns über die Durchschnitts-Erträgegegeben
worden sind, so erreichen diese eine solche Höhe, daß ich, auf diese Zahlen gestützt, sagen müßte:
Bezirke, in denen der Boden so viel Ertrag giebt, können wir ohne weiteres abweisen. Ich lasse
aber diese Frage ganz bei Seite und nehme an, daß die Herren in den beschädigten Kreisen,
die Mitglieder des Prouinzial-Verwaltungsraths und die Beamten, die Verhältnisseso weit haben
aufklären können,daß mit Recht behauptet wird: hier liegen Verhältnissevor, wo das Gemein¬
wesen für den einzelnen Theil einzutreten hat. Nun betrachte ich es aber als eine besondere
Weisheit des Provinzial-Verwaltungsraths, daß er diese Bewilligung, welche er aus Provinzial-
mitteln uns vorgeschlagen hat, an eine Bewilligungseitens der Kreise selbst knüpft. Schon der Herr
Abgeordnetevon Heister hat die Bedeutung diefes Verhältnisses hervorgehoben. Ich pflichte ihm
vollständig bei, daß dies eine durchaus wichtige Bedingung ist. Wir sollen nicht als ckeu» ex
Waetünu, erscheinen! erst kommt in Nothfällen dem einzelnen gegenüberdie Gemeinde, wenn die

50
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Gemeindenicht mehr genügt, der Kreis, und wenn der Kreis nichts mehr leisten kann, die Provinz,
Diesem allgemein, ich glaube, auch von Ihnen als richtig anerkannten praktischen Grundsatze
folgend, könntenwir ohne Weiteres sagen: erst sollen die Kreise etwas thun, dann kommen wir
nach. Aber der Beschluß des Provinzial-Verwaltungsraths, der dahin geht, daß wir unsere
Bewilligung an die Bewilligung der Kreise knüpfen, hat für mich noch einen viel wichtigern
Zweckmäßigkeitsgrund.Derselbe besteht darin, daß die Kreise im Einzelnen viel besser beurtheilen
können, ob und in welchem Maße ein Nothstand vorhanden ist. Wenn der Kreis sagt: ich thue
nichts, so muß ich annehmen, daß er entweder aus einer Zahl hartherziger Menschen besteht,
oder daß der Nothstand nicht sehr groß ist, (Stimme: Sie haben es gethan.)

Mir ist versichert worden, daß der Siegkreis, als die große Nheinüberschwemmungstatt¬
fand, ohne Weiteres 15 000 M. feinen Nothleidendenbewilligt und dafür eine Schuld aufgenommen
hat. Ist Noth vorhanden, dann, weiß ich, wird jeder Kreis die nöthigen Mittel finden. Er
kann in diefem Falle Steuern umlegen, kann allmählich die Schuld nmortisiren. Von der Ver¬
waltungsbehördedie Bewilligung für eine solche Steuerumlage zu bekommen,ist im Falle eines
großen Nothstandes nicht so schwer, daß man sagen konnte, ein solches Gesuch müsse unterlassen
werden, weil es zu großen Schwierigkeitenbegegnet. Ich kann also eine Schwierigkeit darin,
daß von Seiten der Kreise etwas bewilligt wird, nicht anerkennen, dahingegen ist es für mich
höchst wichtigzu wissen, daß der Kreis etwas gethan hat oder etwas thun will, denn erst hierauf
gestützt kann die Provinz sagen: wir wollen das Uebrige thun und ausgleichen. Meine Herren!
Ich könnte schließen und es darauf ankommen lassen, ob Sie die Bedingung annehmen wollen,
aber mir ist versichert worden, daß man mit den Kreisen nicht so leicht fertig werden wird;
wolle man wirklich den Leuten etwas geben, fo dürfe man eine Bewilligung nicht unbedingt an
die Bewilligung der Kreise knüpfen, lind von Personen, welche sehr genau mit der Sache vertraut
sind — ich bekenne, daß ich mich auf das Urtheil von Sachverständigenund Personen, die mein
Vertrauen genießen,verlasse— ist nur versichertworden, es würde schwierig sein, die Kreise zu
einer Bewilligung zu bringen, dahingegensei der Vorschlag des Ausschussesentschieden zu weit¬
gehend; wenn es nicht möglich sei, dem Vorschlagedes Prouinzial-Verwaltungsraths, den man in
erster Linie als einen sehr weisen annehmen solle, die Majorität zu sichern, dann möge man, von
den hohen Zahlen des Ausschuhantrages etwas abziehen und es denjenigen Personen, die nun
einmal glauben, dem früher aufgestelltenPrinzip der Nichtinterventiongerecht werden zu müssen,
etwas leichter machen, einer Bewilligung für diefe Nothleidenden zuzustimmen, indem man die
Summe heruntersetzt. Ich möchte mir deshalb erlauben, den Vorschlag,den der Herr Abgeordnete
von Grand-Nn in dem I. Ausschußgemachthat, wieder aufzunehmennnd beantrage, damit man
zu einer Verständigung gelange, daß den Notleidenden ». tonä peräu 75 000 M. und denjenigen,
welche ans diesem Fonds nichts nehmen wollen, ein zinsfreies Darlehn bis zu der Höhe von
25 000 M bewilligt werde.

Landtags-Marfchall: Ich bitte, den Antrag schriftlich einzureichen. Der Herr
AbgeordneteFreiherr von Fürstenberg-Gimborn hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Gimborn: Der Herr Abgeordnete von
Eunern hat vorhin gesagt, ich hätte anstatt Gründe anzuführen, einfach von Abstimmung gesprochen.
Ich habe die Gründe für den Kreis Gummersbachin dein vorigen Jahre auseinandergesetzt:um
Sie nicht aufzuhalten, habe ich heute davon geschwiegen. Die anderen Kreise habe ich nicht
erwähnt, weil sie mir nicht bekannt sind. Ich habe das mit Absicht nicht gethan, damit es mir
nicht so erginge, wie dem Herrn Abgeordneten von Eynern, der im vorigen Jahre gesagt hat.
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un Kreise Gummersback wären dieselben Klima- nnd Boden«erhalt,n„e, nue nn Kreye W.pper-
fürth nnd damit dokumentirte, daß ihm die genannten Kreise nicht bekannt waren,

und d,Ma Marschall: ^ ^^ Ah^^nete Wegeler hat das Wort.
^geordneter Wegeler: Meine Herren! Aus den Bemerknngen de° Herrn Grafen von

HomsbroeckWbe ich entnmmne», Wh ich mich in meiner inmäen .pse.i. nicht ganz klar und
deutlich au gedrückt habe, ich bitte deshalb um die Erlaubniß noch einmal das Wort z« ergreifen.
>ck lmbe nicht von Echädignng des Versichernngsgeschäfts iprechen wollen, pndern von Schädigung
der Versicherung überhaupt. Ich habe hervorgehoben, daß wenn auch alle diejenigen Krei e m
welchen der Hagel verhältmhmähig selten anfgetreten >,t, sich an der Verncherung etheiligten,
die Versichenmgsprämie eine niedrigere werden und damit da. Vernchernngsgeschaft für du
Betheiliaten für die Versicherte» uud die Versicherer em viel leichteres fern würde.

^ LandtagsMarfchall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Eugen von L°8 hat das Wort.
Abacordneter Freiherr Eugeu von Los: Meine Herren! Nach den Ausführungen, die

ick aus dem Munde derjenigen Herren vernommen habe, die der Vorlage fymvathifch gegenüber-
steben wbe ich geglaubt, nicht im Zweifel fein zu können, daß der Antrag nicht blos des

sonder" anch die Erweiterung des Antrages wie sie w Ausfchich-

Antrag Ausdruck gefunden hat, in den sicheren Hafen einlaufen wurde. Ich bm zu dieM Ansicht
besonders gelangt, nachdem ich die Ausführungen geHort habe, die uns aus dem Munde des
H rrn Abgeordneten Friederichs geworden sind, uud wenn nach raglich noch Gegner der Bewegung
das Wort ergriffen haben - ich darf mir erlauben, den Abgeordneten für Coblenz, den Herrn
Abgeordneten Wegeler zu nennen - fo glanbe ick, daß dessen Ausführungen gerade meiner Auf-
fassuna aünstig gegenüberstehen, denn er hat nicht der Sache seme Motive entnommen, fondern
hat wie sie eben aus feinem Munde vernommen haben, das Interesse des Versicherungswefens
in den Vordergrund feiner Erwägungen gestellt. Ich möchte mir erlauben, dem hohen Landtage
nicht allein die Annahme des Antrags des Provinzial-Verwaltungsraths, fondern die Annahme
des Ausschuß-Antrages auf das wärmste zu empfehlen.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete von Ennern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Dem Herrn Kollege» von Furstenberg-

Gimborn m erwidern, habe ich keine Veranlassung; ich glaube nicht, daß seine Bemerkungen
sebr varlamentarisch waren. Meine Herren! Ich möchte nur auf einzelnes antworten, was der
Herr Graf von Hoenobroech gefagt hat. Er hat das Kreis-Comitee, welches sich gebildet hat,
um die Hohe des Schadens zu bemessen, angernfen. Auch in dieser Beziehung sind ganz
wunderliche Dinge in deni Bericht enthalten. Die Bürgermeister-Aemter schätzen den Schaden
auf 359 000 M ab darauf bildet sich das Kreis-Eomitee und fchiitzt ihn auf 611 000 M, alfo
unaesäbr das Doppelte ab. Sie sehen, welchen Werth Sie auf eine folche Schadenfchätzung
!> können Ich lege auf die amtlichen Berichte der Bürgermeister-Aemter ein größeres
Gewickt und schätzeden Schaden auf 359 000 M. Was den Herrn Kollegen Friederichs angeht,
so Habe ich mich gerade deshalb zum Wort gemeldet, um diesem Vertreter des III. Standes, der
von den Kollegen im III. Stande gesprochen hat, noch einige Worte erwidern zu können. Der
Herr Abgeordnete Friedcrichs ist allerdings fehr confequent in feiner Anfchauung, er macht eine
rühmliche Ausnahme von den übrigen Vertretein des III. Standes, die heute gefprocken haben,
aber ich muß doch gestehen, wenn wir mit diefen Argumenten komme», »rußten wir immer
bewilligen und nicht fragen, woher die Noth kommt und was die wirtschaftlichen Urfacke» dieses
Nothstandes gewesen sind. Wenn der Herr Abgeordnete Fricderickü am Schlüsse feiner Rede
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empfiehlt, die Landräthe und Pastoren möchten in ihren Kreisen darauf hinwirken, daß die
Bauern gegen Hagel versichern, ja, meine Herren, wenn wir diese Bewilligungen fortgesetzt
machen, so werden die Bauern sagen: warum sollen wir bezahlen? wenn wir hagelbeschädigt
werden, ist der hohe Provinzial-Landtag da, er tritt ein für uns, wir haben nicht nöthig die
Versicherungzu bezahlen. Meine Herren! Am Schlüsseder Verhandlungen des vorigen Jahres
hat der Herr AbgeordneteKaesen ein Wort gesprochen,das sehr beherzigenswert!)ist und das
ich Ihnen noch empfehlen möchte. Er sagte: „Wenn Sie jetzt das Prinzip durchbrechen,fo
mühte ich beantragen, sämmtlicheGesuche wieder vorzubringen und denselbenebenso gerecht zu
werden, wie diesen Leuten, die das Glück gehabt haben, sich an den Landtag und nicht an den
Provinzial-Verwaltungsrath zu wenden." Nun frage ich Sie, meine Herren, sind denn Hagel-
beschädigungen in der Rheinprovinz nur in diesen angeführten Kreisen vorgekommen,für welche
heute 100 000 M. bewilligt werden sollen? nein, es sind auch Hagelbeschädigungenin vielen
anderenKreisenvorgekommen,in den anderenKreisen haben sich aber die Leute, weil sie geglaubt
haben, der Prouinzial-Lnndtag bliebe bei seinem Prinzip stehen, nicht gemeldetund haben keine
Vertretung hier gefunden. Einige der Kreife haben sich gemeldet, die Kreise namentlich, die in
fo hervorragender energischer Weise durch den Herrn Grafen Hoensbrocch vertreten werden, die
anderen sind zurückgetreten,und nun geben Sie den ersteren Kreisen etwas und begehen damit
ein großes und schweres Unrecht gegenüber den anderen Kreisen, die ebenso hagelbeschädigt
gewesen, aber zurückgetreten sind. Wenn Sie bewilligenwollen, meine Herren, dann bewilligen
Sie meinetwegen eine Entschädigung von 100 000 M. für die in den betreffenden Jahren
stattgefundenen Hagelbeschädigungenund überlassen es dem Provinzial-Verwaltungsrath, die
Vertheilung auf diese Kreise vorzunehmenund nach Gerechtigkeit und nach Maßgabe des Schadens
zu Vertheilen, aber wenigen Kreisen nur, weil sie hier gut vertreten sind, trotz der vorjährigen
Beschlüsse eine solche Summe zu bewilligen, ist ein Unrecht, das Sie gegen die ganze Provinz
begehen. Ich möchte deshalb, wenn die 100 000 M. bewilligt werden, diese dem Provinzial-
Verwaltungsratl) zur Vertheilung an die durch Hagelschläge der letzten Jahre bedürftig gewordenen
Gemeindenübergeben. Dann bekommen die Kreise, die hier so warm vertreten werden, allerdings
weniger, aber Sie werden den anderen Kreisen gerecht, und einem solchen Antrage werden Sie
leichterzustimmenkönnen, als der Bevorzugung eines einzelnenKreises, dessen Bevorzugung nur
stattfindet, ich wiederholees, weil hier eine geschickte Vertretung für ihn vorhanden ist.

La ndtags-Mar schall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich möchte doch die Differenz,

die sich in den verschiedenen Nachweisen findet und die der Herr Abgeordnete von Ennern eben
hervorgehobenhat, klar stellen. Die Differenz ist in folgender Weife entstanden. Die Bürger¬
meisterämterwurden sofort oder wenigstens kurze Zeit nach dein Entstehen der Hagelschädenin
den Kreisen Mocro und Geldern von der Negierung aufgefordert, darüber zu belichten und die
Berichte auch an die Prouinzial-Vertretung einzusenden. Es wurden ihnen damals nicht mehr
und nicht weniger als 18 Stunden zur Aufstellung dieser Nachweise gelassen. Meine Herren,
wer die Verhältnisseder Landgemeinden etwas kennt, wird begreifen, was es heißt, innerhalb
48 Stunden einen Schaden gründlich aufzunehmen, der sich auf weite Fluren erstreckt,bei dem
es sich uni die Besichtigungganzer Fluren handelt. Es wurde damals von den Herren Bürger¬
meistern, die Mitglieder des Komites sind, anerkannt, sie wären absolut nicht in der Lage gewesen,
eine umfassendeund den thatsächlichenVerhältnissen entsprechende Sckmdensaufnahmein dieser
kurzen Zeit zu bewirken. Darauf hat sich das Komite entschlossen, seinerseits den Schaden in
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umfassenderWeise festzustellen und im Verein mit den Bürgermeistern diese Nachweise aufgestellt,
die jetzt hier vorliegen. Die Nachweife sind mir sämmtlichdurch die Bürgermeister zugegangen,
ein Beweis dafür, daß die Bürgermeister sich entgegen ihren frühern Aufstellungenmit diesen
Nachweisen einverstandenerklärt haben. So ist das thatsächliche Verhältniß. Darum ist für die
fpätcr erfolgten Nachweise, die mit größerer Sorgfalt und mit größerer Ruhe aufgestellt worden
sind, eine größere Richtigkeit zu beanspruchen. Diese Nachweise umfassen aber noch lange nicht
den gefammten Schaden, der entstandenist. Ich führe blos zwei Momente noch an, die ziffcr-
mäßig nicht festzustellen gewesen sind. Den Schaden in dem Kreise Moers, der am 29. Mai,
also in verhältnismäßig früher Jahreszeit entstandenist, haben die Leute geglaubt, noch relativ
repariren zu können durch neue Einsaat. Die meisten haben eine Sommerfrucht nachgesät, durch
die anhaltende Dürre, durch die regenlosenMonate, die wir nachher gehabt haben, sind diese
Kostender Aussaat aber vollständigvergeudetworden, es ist kein Pfennig erzielt worden. Das
sind indirekte Folgen des Hagclschlages, die sich nicht ziffermäßighaben feststellen lassen, die aber
eine große Summe betragen. Ferner läßt sich der Nachtheilnicht ziffermäßig feststellen,der in
späteren Jahren durch Mindererträge an Stroh und Dünger entstehen wird, der in den nächsten
Jahren durch die Mindererträge in der Rente, die dadurch hervorgerufenwerden, entstehen wird.
Das sind Nachtheile,die sich nicht ziffermähigfeststellen lassen, sie bestehen aber faktisch und sind
keine geringe zu nennen. Meine Herren, ich bitte Sie dringend, streichen Sie von den 100 000 M.,
die der I. Ausschuh Ihnen vorschlägt,nach dem Antrage des Herrn Abgeordneten Conze 25 000 M.
nicht ab. Warum auch? was bezwecken Sie damit? der Ständefonds ist nach der Gefammtlage
im Stande, die Bewilligung von 100 000 M. zu tragen (sehr richtig), es bleiben noch ungefähr
90 000 M übrig, eine genügendeReserve für die nächstenJahre. Warum wollen Sie «Ist
25 000 M. streichen, die dem Nothstände zu Gute kommen können? Der Antrag des Herrn
von Ennern würde mir sehr sympathisch sein, und würde ich, wenn die andern Kreise, die er
nicht genannt hat, auch an uns herangetretenwären, ganz bestimmtfür diefe auch eine Beihülfe
befürworten- die Verhältnisse sind uns aber dort unbekannt, es fehlt in Bezug darauf jedes
thatfächliche'Material, fo daß wir nach meiner Ansicht diefe Frage der weiteren Zukunft über¬
lassen müssen. Ich bitte Sie daher, bleiben Sie bei dem Beschlusse des Ausschusses und bewilligen
Sie für die vorliegenden5 Kreist die Summe von 100 000 M. ä tonck pei-äu.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteLucas hat das Wort.
AbgeordneterLucas: Anknüpfendan die Worte des Herrn Abgeordnetenfür Elberfeld

wollte ich constatiren,daß in dem Kreise, in welchem ich wohne, ebenfalls ein schwerer Hagelschlag
gewesen ist (Hört! Hört!) daß wir aber, um die Noth zu lindern, die dazu nothwendigenMittel
aus Kreisfonds und aus denjenigen Mitteln aufgebrachthaben, welche die Wohlthätigkeitgespendet
hat. Wenn von der Seite, welche für den Antrag des I. Ausschusseseingetreten ist, auf den
Nothstand in der Eifel hingewiesen und dieser in Parallele gezogen worden ist, so ist nach meiner
Ansicht dieses Beispiel durchaus unzutreffend. Der Nothstand in der Eifel datirt seit Jahr¬
hunderten, ist chronisch, hier aber liegt ein akutes Uebel vor. Dann ist noch in Berücksichtigung
zu ziehen,was noch nicht hervorgehobenworden ist, daß die Privatwohlthätigkeit erlahmen wird;
wenn di/ Provinz hier eintritt, so werden Sie künftig in ähnlichenFällen die Antwort hören:
dafür sorgt die Provinz. (Sehr richtig!)

Auch möchte ich einen Appell an die Gutsbesitzer,die hier in großer Zahl sitzen, die ihre
Feldfrüchteals rationelle Landwirthe versichertgehabt haben, lichten und sie fragen, ob sie es
verantworten können, daß aus den Mitteln der Provinz eine solche Beihülfe gewährt wird. Ich
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glaube, bah das Prinzip, welches heute von unserer Seite festgehaltenwirb, ein durchaus richtiges
ist, unb baß wir durch biese Bewilligungendie Landwirthe künftig von der Versicherunggegen
Hagelschäden abhalten. (Rufe: Schluß!)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es wirb Schluß gerufen, es haben sich noch 2
Herren gemeldet,die Herren Abgeordnetenvon der Leyen und Hoffmann. Der Herr Abgeordnete
von Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon (innern: Meine Herren! Es wirb Schluß gerufen, es ist aber tein
Autrag auf Schluß gestellt warben. Stellen doch die Herren, welcheSchluß haben wollen, den
Antrag auf Schluß.

(AbgeordneterDietze: Ich stelle den Antrag auf Schluß.)
Landtags-Marschall: Meiue Herren! Es haben sich noch bie zwei von mir genannten

Herren zum Wort gemeldet. Es ist ein Antrag auf Schluß eingegangen. Ich bitte Diejenigen,
welche für Schluß sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, ich schließealso die Diskussionund gebe bem Herrn Referenten
das Schlußwort,

Referent AbgeordneterFreiherr Felix von Lo8: Meine Herren! Ich werde ganz kurz
sein. Es wird mir wohl eine kurze persönliche Bemerkung gestattet sein. Der Herr Abgeordnete
von Eynern hat bie vorigjährigen stenographischenBerichte angezogen unb hervorgehoben, daß
die anderen Redner sich mit ihren damaligen Aeußerungen in Widerspruchgesetzt haben. Ich
habe damals für den Antrag Guiumersbachgestimmt,wenn ich jetzt für den weiterenAntrag bin,
so bleibe ich vollkommen auf demselben Standpunkt. Wenn er einige Rathschlägedarüber ertheilt
hat, was der Rheinische Nauernuerein thun soll, so bin ich dafür fehr dankbar und würde auch
bitten, die Rathschläge genau zu formuliren, und wenn sie praktischsind, werde ich sie gerne
anwenden, obschon ich glaube — Herr von Eynern ist kein Bauer — es ist möglich, daß wir
sie nicht grade praktisch finden werden. Ich möchte bemerken, daß wir die Unvernunft bei uns
nicht gelten lassen, denn wir haben bereits von Seiten bes Aauernvereins mit der Nord¬
deutschen einen Vertrag wegen Hagel abgeschlossenund damit bewiesen,daß wir Vorsorge für die
Zukunft treffen.

Jetzt, meine Herren, habe ich als Referent noch einige wenige kurze Bemerkungen zu
machen. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat hervorgehoben, der Ertrag des Grund und
Bodens fei 7UU M. per Hektar, U0 Thaler für den Morgen. Ja, meine Herren, wenn der Herr
Abgeordnetevon Eynern wissen würbe, wie schwer es ist, die Erträge aus dem Boden heraus-
zuwirthschaftenund wie weit die Kostendie Erträge überschreiten, dann würde er, glaube ich,
das nicht gesagt haben. Ich kann ihm aber Zahlen aus ben beiden Kreisen Geldern und Moers
anführen, die ihn vielleicht zu einer etwas anderen Ueberzeugungbringen werden. Ich glaube,
es wirb bort grabe so kntastrirt, wie im Kreise Eleve. Ich könnte irren, eine große Differenz
kann es aber nicht sein. Das Ackerland I. Klasse steht auf 7 Thaler ^21 M. Reinertrag
per Morgen. Sie werden nicht glauben, daß die Königliche Behörde Katastrirungen vornehmen
und den Morgen Ackerlandes,der 60 Thaler einbringt, auf 7 Thaler Reinertrag tatastriren wird.
Ich glaube, daß das eine kleine Andeutung sein dürfte. Die anderen Ländereien sind noch viel
geringer katastrirt, bis auf einen Thaler herunter. Was die Unwirthschaftlichkeitanbelangt, so
muß ich darauf noch mit einein Worte kommen. Es ist dies ein Vorwurf, der durchaus unbe¬
gründet ist. Ich will nicht weiter auf die Arbeiten ber Bauern eingehen, ich danke dem Herrn
AbgeordnetenFriederichs für die warmen Worte, die er dem kleinen Bauernstand gewidmet hat,
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u»d wenn der Herr Abgeordnete von Eynern einmal die Arbeit des Bauern mitmachen würde,
so würde er, glaube ich, auch eine andere Anschauung bekommen. Ich möchte ihm aber entschieden
rathen, nicht praktisch mitzumachen, denn es würde ihm im ersten halben Tag der Athem
ausgehen. (Heiterkeit.)

Aber meine Herren, protestireu muh ich dagegen, daß man dem Bauernstand umvirth-
schaftliche Faulheit vorwirft. Ich will auch ein Beispiel davon anführen, daß der Bauernstand
in jenen Gegenden nicht so sorglos ist. Im Kreise Moers, nicht im Kreise Geldern, ist eine
Gemeinde, die mit ihren meisten Mitgliedern im Rheinischen Vauernuereine ist — daher kenne
ich ihre Verhäitnisse speziell —, sie war nicht sorglos gegen die Frage der Hagelversicherung,
sondern hatte sich im vergangenen Jahre ans Grund des Vertrages bei der Norddeutschen, welchen
wir als einen sehr günstigen für uns ansehen, versichert. Es trat ein sehr schlimmes Hageljahr
ein, und es mußte ganz natürlich in Folge dieses sehr schlimmen Hageljahres eine Nachschuh-
Prämie erhoben wurde, die sehr hoch war, 70°/° im vorigen Jahre, wenn mich mein Gedächtniß
nicht täuscht. Es haben sich die Leute gefragt: was ist für uns der grüßte Vortheil oder
Nachtheil. Bei uns hat es seit Menschengedenken nicht gehagelt, haben sich die Leute gesagt —
ich wiederhole dies dem Herrn Abgeordneten von Eynern gegenüber, weil er sich über dieses
Wort seit Menschengedenken" wundert — wir haben also nach diesen Erfahrungcu nicht zu
erwarten daß es bei uns hageln wird, nun haben wir so enorme «asten an Staatssteuern, an
Zinsbeträgen, an Kommunalsteuern zu bezahlen, daß wir diese hohen Hagelversicherungs-Veitrnge
kaum tragen können, und da haben sie sich nach rationeller, reiflicher Ueberlegung gesagt:
nein es ist für uns besser, wir treten aus. Diese Gemeinde, eine der ärmsten der dortigen
Gegend die nur Boden geringerer Klasse hat, auf dem nur Kartoffeln, etwas Roggen, Hafer
und dergleichen wächst, war also ausgetreten und ist diesmal vollständig verhagelt. So sind es
überhaupt gerade die ärmsten Gemeinden, die betroffen worden sind, was richtig hervorgehoben
worden ist. Meine Herren! Die Kreise haben dies erkannt und haben selbst etwas gethan.
Die beiden Kreise haben jeder aus eigenen Mitteln bereits je 500U M. bewilligt. Dabei ist
man auch nicht stehen geblieben. Man hat die Gemeinderäthe angegangen, die Gemeinderäthe
haben bewilligt, um möglichst rasch zu Hülfe zu kommen. Es sind auch freiwillige Gaben
eingegangen. Genug alle Kräfte sind angespannt worden, aber das ist nur ein Tropfen Wasser
auf den heißen Stein. Wenn wir die Noth der geringeren Leute dort wirklich heben wollen,
müssen wir ganz andere Beiträge haben. Wenn aus anderen Kreisen — das ist das, was ich
zu dem letzten Antrag des Herrn Abgeordneten von Eynern zu sagen habe — nichts beantragt
worden ist, so scheint eben dort kein so großer Nothstand zu sein.

Wahrscheinlich sind wohlhabendere Striche betroffen worden, vielleicht hat man auch dort
versichert gehabt, und die Hagelschläge sind unbedeutend gewesen. Anträge sind nicht gestellt
worden es liegt also für uns gar kein Gründ vor, diesen Fall an uns heranzuziehen, ohne daß
wir darum gefragt werden. Ich muh noch eins hervorheben. Man ist sofort in den meisten
Theilen, die verhagelt waren, dazu übergegangen und hat versucht, noch eine zweite Ernte zu
gewinnen. Es war der Roggen, welcher in Halm und Aehren stand, verhagelt. Man ist dann
sofort da'u übergegangen, den Acker umzubrechen, und hat noch wieder neu eingefät, um vielleicht
eine neue Ernte zu erzielen. Da kam aber ein trockener Sommer, die Saat ist nicht angeschlagen
und die Leute haben nicht nur die zweite Erutc nicht gehabt, sondern haben auch die Kosten der
zweiten Einsaat tragen müssen und verloren. Meine Herren! Ich glaube, das sind Gründe,
welche wohl dafür sprechen, daß Sie dem Antrage des Ausschusses, der sich auf genaue Erhebungen
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stützt und nach reiflicherUeberlegunggefaßt worden ist, zustimme,,, 100 000 M. », tonä peiäu
zu bewilligenund 50 000 M. dem ProuinziabVerwaltungsrath aus dem Meliomtionsfonds zur
Disposition zu stellen, um event, durch die Kreife Darlehen zu gewähren. Ich empfehle recht
dringend die Annahme des Ausfchußantrages.

Landtllgs-Marfchllll: Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Die Anträge liegen
in folgender Weife vor, zunächst der Antrag des I. Ausschusses auf Bewilligung von 100 000 M.
ä, lonä poräu aus dem Ständefonds und 50 000 M, zur Verfügung des Prouinzial-Verwaltungs-
rathes aus dem Meliorationsfonds zur Hergäbe von zinslosen Darlehen mit zehnjähriger Amorti¬
sation. Der zweite Antrag ist der Antrag des Herrn Abgeordneten von Cynern, 100 000 M.
zu bewilligen und dem Prouinzial-Verwaltungsrath zur Verfügung zu stellen, um sie auf die
Hagelbefchädigtender Provinz gleichmäßigzu vertheilen. Ich darf keine Bemerkung dazu machen,
fönst würde ich noch etwas sagen. Dann kommt der Antrag des Herrn Abgeordneten Conze,
den Nothleidcndender Kreise 75 000 M. ä tonä peräu und 25 000 M. an zinsfreien Darlehen
zu bewilligen. Dann würde erst der Antrag des Provinzial-Verwaltungsrathes kommen,50 000 M.
ö, lonä psräu und 100 000 M. zu Darlehen mit den refpektivenBeschränkungender Hergabe
zu bewilligen. Ich würde also den Antrag des Ausschusses als den weitestgehenden voranstellen,
dann event, den Antrag des Herrn Abgeordneten von Cynern, dann den Antrag des Herrn
AbgeordnetenConze zur Abstimmung bringen, und wenn diese alle fallen, käme der Antrag des
Provinzial-Verwaltungsrathes. — Der Herr Abgeordnete von Gmnd-Ry hat das Wort zur
Fragestellung.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich meine, daß die drei Anträge, der des Ausschusses,
der des Herrn AbgeordnetenConze und der des Provinzial-Verwaltungsraths zusammen gehörig
sind, dagegen der des Herrn Abgeordnetenvon Cynern etwas ganz neues ist und deshalb nicht
zwischen diesen Anträgen, sondern nachher zu behandeln ist.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Cynern hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Cynern: Meine Herren! Ich habe meinen Antrag gestellt,um den¬
jenigen Herren, die 100 000 M. bewilligenwollen, die Gelegenheitzu einer gerechten und gleich¬
mäßigen Verkeilung zu geben; daß ich aber selbst gegen meinen Antrag stimmen werde, das ist
Ihnen natürlich klar. (Heiterkeit,)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich habe mich geirrt, ich bin ganz der Ansicht,
welche der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry soeben ausgeführt hat. Der Antrag des Herrn
Abgeordnetenvon Cynern beschäftigtsich nicht mit den Kreisen, welche uns hier vorliegen, sondern
er will eine generelleBewilligung von 100 000 M. und schiebtdem Prorinzial-Verwaltungsrath
die schwierige Aufgabe zu, diese Summe zu vertheilen. Meine Herren! wir würden also zunächst
abstimmenüber den Antrag des Ausschusses, dann über den des Herrn AbgeordnetenConze und
dann über den des Provinzial-Vcrwaltnngsrathes. Der Herr Abgeordnete Conze hat.das Wort
zur Fragestellung.

AbgeordneterConze: Ich erlaube mir, Durchlauchtzu bitten, in umgekehrter Reihenfolge
abstimmenzu lassen, (Widerspruch)denn ich glaube, daß diejenigen Herren, welche die Bewilligung
wünschen,damit am besten fahren werden. Nehmen Sie den Antrag des Ausschussesals das
gegebene Berathungsobjekt, dann ist jetzt, abgesehen von dem Antrag des Herrn Abgeordneten
von Cynern der vom Provinzial-Verwaltungsrath gemachte Vorschlagderjenige, welcher sich vom
Antrage des Ausschussesam weitesten entfernt. Der meinige steht in der Mitte. Wenn in
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umgekehrterReihenfolgeabgestimmtwird, werde,, Sie am besten fahren, aber ich bin auch mit
der anderen Form einverstanden.

Landtags-Marschall: Ich meine, daß der Antrag des Ausschusses,wie gewöhnlich,
an erster Stelle steht, besonders auch darum, weil er der weitestgehendeist. Ich würde von
dieser Modalität nur abgehen, wenn ein weitergehenderAntrag gestellt worden wäre, daß ist aber
nicht der Fall. Der Herr AbgeordneteEonrth hat das Wort zur Fragestellung.

AbgeordneterCourth: Am weitestgehende,,ist meines Erachtens unstreitig der Antrag
des Herrn Abgeordneten von Ennern, denn wird derselbe angenommen, so sind die ander»
hinfällig. Er ist also der weitestgehende; nachherüber ihn abzustimmen hat keine Bedeutung mehr.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Nn hat das Wort zur
Fragestellung.

Abgeordnetervon Grand-Rn: Meine Herren! Es liegt der Vorschlagdes Ausschusses
vor, der in ganz bestimmterForm auf bestimmte Kreise sich bezieht und deshalb nach meiner
Meinung zum Ausgangspunkt genommen werden muß. Wenn über diese Vorlage des Ausschusses
mit allen dazu gehörigen Anträgen abgestimmt ist, dann kommt der eine ganz neue Materie
behandelndeAntrag des Herrn Abgeordnetenvon Ennern zur Abstimmung.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Ennern hat das Wort zur
(Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon (innern: Der weitestgehendeAntrag ist jedenfalls der meinige. Nach
den. Vorschlagedes Ausschusses sollen 100 000 M. für 5 bestimmteKreise bewilligt werden; ich
verlange, 100 000 M. für die Gesammtheit der Kreise zu bewilligen. Das ist doch wohl viel
weitgehender. Ich meine, daß mein Antrag zuerst zur Abstimmung kommen muß. Der Herr
Abgeordnete Eourth hat vollständig Recht: wird mein Antrag angenommen, dann fallen alle
anderen Anträge in sich zusammen. Schon wenn Sie von diesen, einen Gesichtspunkteausgehen,
so ist der weitgehenste Antrag derjenige, der alle anderen Anträge eliminirt. Ich meine, daß die
Abstimmungmit meinem Antrage beginnen muß.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich bin der umgekehrtenAnsicht, ich habe die
Ansicht, daß zunächst der Antrag des Ausschusses zur Abstimmungkommen muß und erst dann,
wenn dieser gefallen ist, würde der allgemeinereAntrag des Herrn von Ennern zur Abstimmung
tumnien. Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort zur Fragestellung.

AbgeordneterWolters: Meine Herren! Ich bin der Meinung, daß der Antrag des
Herrn Abgeordnetenvon Ennern hier gar nicht zur Abstimmungkommen kann, denn er betrifft
eine ganz andere Sache, die gar nicht im Ausschußdurchbemtheuist. Wenn der Herr Abgeordnete
von Ennern den Antrag stellt, daß für die ganze Provinz die Summe von 100 000 M. bewilligt
werden soll, welche der Verwaltungsrath in der Provinz vertheilen soll, so ist das etwas
ganz Anderes, als der Antrag, der im Ausschuß durchberathen ist. Ich bin der Meinung,
daß, wenn der Herr Abgeordnetevon Ennern seinen Antrag aufrecht erhält, der Antrag, wenn
dies noch möglich ist, an den I. Ausschuhzurückgewiesen werden muß. Ihn hier zu erledigen,
wird nicht gehen; sind wir denn hier im Landtag in der Lage, festzustellen,ob überhaupt der
Antrag durchführbar ist? Das ist für mich eine große Frage. Wie foll die Sache ausgeführt
werden? foll der Provinzial-Verwaltungsrath vielleicht bekannt machen: alle, die Hagelschaden
gehabt haben, sollen sich melden?

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Ennern hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

51
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Abgeordnetervon Ennern: Ich setze voraus, daß die Anschauung des Herrn Abgeordneten
Wolters nur allein von ihm vertreten wird. (Stimmen: Nein!)

Meine Herren! Wenn das wirklich nicht der Fall ist, dann beschneiden Sie uns, dann
lassen Sie uns überhaupt gar nichts mehr sagen, sondern stimmen einfach ab. Der Herr
AbgeordneteWolters sagt: der Antrag kann gar nicht zur Abstimmung gebrachtwerden. Ich
habe ein Recht, Anträge zu stellen und zu verlangen, daß eine Abstimmung stattfindet. Ein
Recht dazu, einen Antrag zurückzuweisen,hat kein Mensch, weder der Gesammt-Landtag, noch
irgend ein einzelnes Mitglied, Der Herr AbgeordneteWolters kann ja den Antrag stellen, meinen
Antrag zur Vorberathung an den I. Ausschuhzu verweisen. Das kann er thun, dann wird eine
Abstimmungstattfinden, aber den Antrag einfach zurückzuweisen, weil er ihm unbequem ist, weil
er ihm nicht paßt, da hört denn doch alles auf, was im parlamentarischen Leben üblich gewesen.

Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort zur Geschäftsordnung.
AbgeordneterWolters: Ich muß die letzte Bemerkung des Herrn Abgeordnetenvon

Eynern entschieden zurückweisen. Wenn ich auch nicht wie er in den gesetzgebenden Körpern bin,
so weih ich doch so viel, daß sein Antrag mit der vorliegenden Sache nichts zu thun hat. Ich
behaupte, er kann hier ebenso gut einen Antrag über Gott weiß was stellen. Daß er Anträge
stellen kann, ist klar; ich habe auch, und dies möchte ich constatiren, gar nichts weiter gesagt, als
daß der Antrag in den I. Ausschuß gehört, und dieser Meinung bin ich auch jetzt noch.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Das ist nicht möglich, ich kann jetzt den
Antrag unmöglichan den I. Ausschuhverweisen. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe, und
fange mit der Abstimmung über den Antrag des I. Ausschusses an. Sollte dieser fallen, fo
stimmen wir über den Unterantrag Eonze, und falls auch dieser fällt, über den Antrag des
Provinzial-Nerwaltungsraths, uud eventuell würden wir schließlich über den Antrag des Herrn
Abgeordnetenvon Eynern abstimmen. — Der Herr Abgeordnetevon Ennern hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Ennern: Meine Herren! Wenn auch der Herr AbgeordneteWolters
meine Bemerkungenzurückweist, so hindert dies doch in keiner Weise, daß sie von mir gemacht
worden sind.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort zur
Fragestellung.

Abgeordnetervon Heister: Ich nehme an, daß Durchlauchtdie Feststellungder Reihen¬
folge der Abstimmungunter der Voraussetzunggetroffen haben, daß, falls einer der drei ersten
Anträge angenommen wird, der Antrag des Herrn Abgeordneten von Ennern selbstverständlich
gefallen ist.

Landtags-Marfchllll: Wenn einer der 3 ersten Anträge angenommenist, so ist selbst¬
verständlich der Antrag des Herrn von Eynern erledigt. Wir schreiten also zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, welche für den Antrag des Ausschussessind, 100 000 M. il tonä peräu.
und 50 000 M, als Darlehen zu bewilligen, sich zu erheben. (Geschieht.)

Ich habe 42 Mitglieder gezählt, eine Gegenprobe ist nicht nöthig, es ist die Majorität.
(Stimmen: Gegenprobe!)

Meine Herren! Ich bitte um die Gegenprobe, ich ersuche Diejenigen, welche gegen den
Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es haben sich 34 Herren erhoben, der Antrag des Ausschusses ist also angenommen,̂ die
übrigen Anträge sind damit erledigt. Meine Herren! Wir kommen nun zu der prinzipiellen
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Fraqe, Ich bitte den Herr» Referenten, den Antrag des Ausschusses hinsichtlich der prinzipiellen
Frage nochmals zu verlesen.

Referent Abgeordneter Freiherr Felix uon Loö: Die Verhandlung über die in den
genannten Kreisen vorgekommenen Hagelschäden und die durch dieselben eingetretenen Nothstände
führte zu einer ferneren Besprechung der allgemeinen Lage des Hagel-Versicherungswesens.

In Erwägung, daß eine allgemeine Versicherung der Landwirthe gegen Hagelschaden als
das Wünschenswerthe zu bezeichnen,daß dieselbe jedoch bei der jetzigen Lage des Hagel-Versicherungs¬
wesens nicht zu erreichen sei, eine genaue Kenntniß der augenblicklichenSachlage und der gemachten
Erfahrungen jedoch vorhergehen müsse, nm zu erkennen, welche Schritte in dieser Angelegenheit
zu thun seien, beschließt der Ausschuß nach dem Antrag des Grafen von Hoensbroech:

Der Provinzial-Landtag wolle den Vrovinzial-Verwaltungsrath beauftragen, darüber
Erhebungen anzustellen, in welcher Weise eine anderweitige Regelung des Hagel-
Versicherungswesens, sei es auf provinzieller oder auf weiterer Gruudlage, sei es auf
dem Wege des Zwanges oder der Freiwilligkeit, wünschenswerth oder nothwendig
erscheine und hierüber dem nächsten Provinzial-Landtage Mittheilung eventuell Vor¬
lage zu machen."

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren? Sie haben den Antrag des I.Ausschusses

gehört ich eröffne über denfelben die Diskufsion. Der Herr Abgeordnete Limbourg hat das Wort,
Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Ich bitte Sie, dem Antrage zuzustimmen.

In landwirtschaftlichen Kreifen ist seit langen Jahren die Rede davon und nur eine Klage
darüber daß die Hagelversicherung zu theuer ist; namentlich ist sie so theuer, weil bisher so wenig
gegen Hagel versichert wird. Wir haben ausgerechnet, daß wenn allgemein gegen Hagel versichert
würde wir ungefähr mit einem Drittel der jetzigen Prämien auskommen würden. In welcher
Weise dies gemacht werden soll, das wird Ihnen der Verwaltuugsrath nach gehöriger Durch¬
forschung und Erwägung aller Bestimmungen in Betreff des Hagel-Versicherungswesens sagen, er
wird in ländlichen Kreisen und sonst Recherchen einziehen. Ich bitte Sie, dem Antrage zuzu¬
stimmen- er verschlägt durchaus nichts. Eine Instruktion ist immer sehr angenehm, und eine
Enquete ist hier geboten. Wir können hinterher dann immer noch machen, was wir wollen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wcgeler hat das Wort.
Abgeordneter W egeler: Meine Herren! Ich freue mich fehr, aus dem Munde des

Herrn Vorredners die Bestätigung Dessen zu hören, was ich vorhin habe hervorheben wollen, daß
durch eine allgemeinere Versicherung gegen Hagel die Prämien billiger und dadurch das Vcrsicherungs-
geschäft resp, die Versicherung im Ganzen gehoben werden würde. Ich kann der Enquete im
übrigen nur zustimmen.

Vice-Landtags-Marschall: Es hat »ich Niemand weiter zum Worte gemeldet, ich
schließe die Diskussion, und bringe den Antrag zur Abstimmung. Soll der Antrag noch einmal
verlesen werden? (Stimmen: Nein!)

Diejenigen Herren, welche für den Antrag stnd, bitte uh, sttzen zu bleiben — Es erhebt
sich Niemand, der Antrag ist angenommen.

Meine Herren! Wir kommen nunmehr zu Punkt ll unserer Tagesordnung: Referat
des I. Ausschusses, betreffend die Vorlage des Vrovinzial-Verwaltungsraths über
den Vermögensstand des Rheinischen Provinzialuerbandes. Referent ist der Herr
Abgeordnete von Evnern.

51»
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Referent Abgeordneter von Eynern: Das Referat des 1, Ansfchusses,betreffend das
Referat des Verwaltungsrathes betreffend den Vermögensbestand des Nbeinischcn Prouinzial-
Vcrbandes lautet:

„Das Referat des Provinzial-Verwaltungsrathes übergibt dein Prouinzial-Landtag eine
Zusammeustellungder Aktiva und Passiva der provinzialständischenVerwaltung nach dem Stand
am Schlüsse des Rechnungsjahres 1884/85, Danach beträgt das Vermögen im Ganzen
23153 000 M.

Nachdemder Provinzial-Landtag die Anträge auf Verwendung der Kreisrente uud der
angesammeltenBestände desselbenangenommenhat, beläuft sich nach den Berechnungendes Pro¬
vinzial-Verwaltungsrathes das Gesammt-Vermögender Provinz auf 28 266 000 M,

Der I. Ausschuh nahm diese Mittheilungen mit besonderem Interesse entgegen uud
empfiehltdem hohen Landtag, dieselben den Rechnungender Verwaltung beizufügen,"

Viee-Landtags-Marschall: Meldet sich Jemand zum Wort? — Es meldet sich
Riemand zum Wort, ich erkläre die Sache für erledigt.

Wir komme» zu Rr. 12 unferer Tagesordnung: Referat des I. Ausschusses,
betreffend den Haupt-Etat der provinzialständischen Verwaltung der Rhcinproviuz
pro 1886/88, Referent ist der Herr Abgeordnetevon (innern.

ReferentAbgeordnetervon Eynern: Das Referat betreffend den Haupt-Etat der prouinzial-
ständischeuVerwaltung der Rheinprovinz für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März
188? und vom 1. April 1887 bis 31. März 1888 lautet:

„Der Haupt-Etat gibt einen Gesammtüberblicküber die laufendenAusgaben der provin¬
zialständischen Verwaltung.

Derselbe balancirt in Einnahme und Ausgabe mit der Summe von 7 226 000 M.
gegen 7 606 000 im vorigen Etat, demnach380 000 M. weniger.

Die Umlage beträgt nach dem Etat 2 960 000 M., wovon 300 000 M. zur Verzinsung
und Tilgung der Irrenanstalt-Vauschuld bestimmt sind, gegen 3180 000 M. resp. 480 000 M.
im letzten Etat.

Der Etat bleibt nach dem Beschluß des 1. Ausschusses,wie vorgelegt, unverändert, mit
der einzigen Maßgabe jedoch, daß der anderweitigen Festsetzung der Spezial-Etats 21a
und 211) (Kunst und Wissenschaft und Provinzial - Museen) in der Plenarsitzung vom 5, d, M.
entsprechend:

der Zuschuß zur Förderung von Grinst uud Wissenschaftvou 18 000 auf 19 000 M.
erhöht wird, desgleichen der Zuschuß für Verwendung der Prouinzial-Mufeen zu Bonn und Trier
von 12 000 auf 14 000 M., daß weiterhin dieses Mehrerfordernih au Zuschuß von 3000 M.
gedecktwird durch Absetzung bei der Etatspositiou, Titel 4 (AußergewöhnlicheAusgabe resp,
zur Abrundung), so daß hiernach der Etat unverändert in seineu Schluhsummenbleibt.

Der I. Ausschuh beehrt sich zu beantragen:
„Der hohe Landtag wolle dem Haupt-Etat mit der Summe von 7 226 000 M. in
Einnahme und Ausgabe seine Genehmigung ertheilen."

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. — Es meldet sich Riemand
zum Wort, ich schließe die Diskussion. Diejenigen Herreu, welche für Annahme des Etats sind,
bitte ich, sitzen zu bleiben. Es erhebt sich Niemand, der Haupt-Etat ist einstimmig genehmigt.

Wir kommen zu Nr. 13 der Tages - Ordnuug: Referat des V, Ausschusses,
betreffend eine Petition der Gemeinde Fechingen auf Ausführung des Fechingen-
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Bliesransbach'er Straßenbau-Projektes bis zur Bayerischen Landesgrenze. Referent
ist der Herr AbgeordneteScchler.

Referent Abgeordneter Sahler: Das Referat betrifft die Petition der Gemeinde
Fechingeu auf Ausführung des Fechingen-Vliesransbach'erStratzenbau'Projektes bis zur Bayerischen
Landesgrenze ' Der V. Ausfchußhat sich nüt diefer Petition befaßt, es sind die nothwendigen
thatsächlichenErörterungen bis jetzt nicht hinlänglich eingegangen. In Folge dessen hat der
V. AusschuhFolgendes beschlossen:

In Erwägung, daß noch mannigfachetechnische und sonstige Erhebungenerforderlich sind,
um ein begründetesUrtheil darüber zu gewinnen, ob und auf welche Weise Seitens der Provinzial-
Verwaltung den Wünschen der GemeindeFechingen und den Verkchrsinteressender preußischen
und bayerischen Nachbarorte gedient werden kann, empfiehlt der V. Ausschuh einem hohen
Provinzial-Landtage die Ueberweisungder Angelegenheitan den Provinzial-Verwaltungsrath zur
geeignetenweiteren Veranlassung." ., ^, « „,

Vice-Landtags-Marsch all: Ich eröffne dre Diskusston über Wesen Antrag. — Es
.neidet sich Niemand zum Wort, Ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Diejenigen Herren, welche für den Ausschußantrag sind, bitte ich, sitzen zu bleiben.
(Es erhebt sich Niemand.)

Der Ausschußantragist einstimmigangenommen.
Wir kommen zu Nr. 14: Referat des Herrn Abgeordneten Grod, betreffend

3 Petitionen aus dem Kreife Adenau, um Herstellung eines Kommunalweges bezw.
einer Provinzialstrahe zur Verbindung von Kempenich mit der Provinzialstratze
durch das Brohlthal.

Referent AbgeordneterGrod: Referat des V. Ausfchuffes, betreffend3 Petitionen aus
dem Kreise Adenau um Herstellung eines Kommunalweges, bezw. einer Provinzialstrahe zur
Verbindung von Kempenich nüt der Provinzialstrahe durch das Brohlthal,

Der V. Ausschuß hat nach eingehender Besprechung der vorerwähntenPetitionen, nämlich:
1. der Eingabedes DistriktsarztesGothaker und Genossen zu Kempenich vom 30. November

1885 worin lediglich die Anlage einer Kommunalstrahe von Kempenichauf die Brohlthalstrahe
- ohne Angabe einer speziellen Trace erbeten wird;

2. derjenigen von Ioh. Doll und Genossen zu Wollscheidvom 27. November 1885
wegen Erbauung eines Kommnnalwegesvon Kempenichüber Wollscheid nach Niederdürrenbach
im Brohlthale; ^ , .. ^

3 der Petition ä. ä. 29, November 1885, betreffend Ausführung einer Provinzialstrahe
von Kempenichüber Engeln, Brenk, Obcrzissenzur Brohlthalstrahe resp, die Gewährung der
Maximalprämie und die Zusicherungder Uebernahme nach provinzialstmhenmäßigemBaue für
diese Strecke,
nicht die Ueberzeugungzu gewinnen vermocht, dah die vorliegendenVerhältnissedie Schaffung
einer Provinzialstrahe behufs Verbindung des Adenau-Kempenicher Kommunalweges mit der
Provinzialstrahe durch das Brohlthal als erforderlicherscheinen ließen.

Dagegen erkennt der V. Ausschuhdas Bedürfniß zur Herstellung eines guten Gemeinde¬
weges zu besagtemBehufe vollkommen an und beantragt deshalb:

Der hohe Landtag wolle die vorliegendenPetitionen dem Provinzial-Verwaltungs-
rathe mit der Veranlassung überweisen, wenn die betheiligtenKreise oder Gemeinden
sich zum Baue einer chaussirten Kommunalstratzevon Kempenich nach dem Brohlthale
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entschließe», dieses Unternehmenuennittelst des Konnnunal-Wegebau-Unterstützlingsfonds
sobald und in dein Maße, wie die disponiblen Mittel dieses Fonds es erlauben,
thunlichstzu fördern."

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle den Ausschußantrag zur
Diskussion,— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den
Antrag zur Abstimmung. Diejenigen Herren, welche für den Ausschußantrag sind, bitte ich,
sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Ausschußantragist einstimmigangenommen.)
(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)

Landtags-Marschall: Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung: Referat
des I. Ausfchusses, betreffend den Antrag des Freiherrn Felix von Los: „Der
Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, bei der
Königlichen Negierung den Antrag zu stellen, daß der Nheinvrouinz für das
Immobilar-Feuer-Versicherungswesen das ausschließliche Necht zur Annahme von
Versicherungen gewährt werde, und daß dem Prouinzial-Landtage demnächst ein
dementsprechender, auf provinzieller Grundlage stehender Gesetzentwurf zur
Berathung vorgelegt werde," Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr von der Lenen.

Referent AbgeordneterFreiherr von der Lenen: „Referat des I. Ausfchusses betreffend
den Antrag des Freiherrn Felix von Lo8: Der Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-
Verwaltungsrath beauftragen, bei der Königlichen Staatsregierung den Antrag zu stellen, daß der
Nheinvrouinz für das Immobilar-Fener-Versicherungswesendas ausschließliche Necht zur Annahme
von Versicherungen gewährt werde, und daß dem Prouinzial-Landtage demnächst ein dement-
sprechenderauf provinziellerGrundlage stehenderGesetzentwurf zur Berathung vorgelegt werde.

In feiner Sitzung vom 9. Dezember er. berieth der I. Ausschuhden vorstehenden Antrag
eingehend. Nachdem der Herr Antragsteller denselben motivirt, und zwar hauptsächlichdamit,
daß, da die Provinzial-Feuer-Societät die Verpflichtunghabe, jede Immobilie zur Versicherung
anzunehmen, es mich billig sei, daß sie allein das Necht habe, Immobilaroersicherungen anzu¬
nehmen. Der anniesende Direktor der Provinzial-Feuer-Societät, Herr GeheimerNegierungsrath Seul
schloß sich dem an, mit dem Bemerken, daß dieses Prinzip in den Provinzen Brandenburg und
Posen beantragt, für die Societäten von Berlin, Thorn, Stettin und Vreslau sowie für die
Provinz Hessen-Nassau,für Ostfriesland und Hohenzollern durchgeführt sei; der hauptsächlichste
Gewinn für die Privatgesellschaften(es werden bis zu 100"/« Dividenden gezahlt) komme aus
den Mobilarversicherungen. Der Herr Abgeordnete von Eunern sah in diesem Antrage einen
Schritt, der die Verstantlichnng des Feuer-Versicherungswesenserleichtere. Herr Abgeordneter
Iustizrath Üonrth, schloß sich dem an. Der Herr AbgeordneteHeuser sah in dem Antrag einen
Eingriff in die wohlerworbenenNechte der Privatgesellschaften. Es wird namentliche Abstimmung
beantragt. Gegen den Antrag stimmten die Herren Abgeordneten: Dietze, Courth, von Ennern
und Heuser, für den Antrag die Herren Abgeordneten: Freiherr Felix von Los, Freiherr Eugen
von Loö, Limbonrg, Breuer, Freiherr von Diergardt, Sommer, Freiherr von Evnatten, von
Grand-Ny, Schmidt von Schwind, Graf von und zu Hoensbroech,Freiherr von Solemacher,
Wolters, Freiherr von der Lenen,"

Der nebenstehendeAntrag wird also dem hohen Prouinzial-Landtag zur Annahme empfohlen.
Landtags-Marfchall: Meine Herren! Ich eröffne über diesen Antrag des I. Aus¬

schusses die Diskussionund gebe zunächst dem Herrn AbgeordnetenDietze das Wort.
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Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Wenn ich im Ausschuß gegen den Antrag
gesprochen habe, so ist es wesentlich deshalb geschehen, um die bei dieser wichtigen Materie, die
der Antrag behandelt, in Betracht kommendeprinzipielle Frage im Ausschußund auch hier im
Landtage nicht erörtern zu lassen, ohne irgend welches Material vorliegen zu haben, ich stimme
aber vollständig dem zu, daß der Antrag an den Provinzial-Verwaltungsrnth geht und diesen,
Zeit gelassen werde, das Material zu sammeln, um dann dein nächsten Landtage in ausführlicher
Weise ein Referat darüber zu erstatten. Deshalb möchte ich auch bitten, daß wir heute in
später Stunde auf die Prinzipfrage, ob Monopol oder nicht Monopol, hier gar nicht eingehen,
sondern dem Provinzial-Verwaltungsrath den Auftrag ertheilen, wie der Antrag des I. Ausschusses
lautet, die nothwendigen Ermittelungen anzustellenund dem nächsten Landtage eine Vorlage zu
machen. (Bravo!)

Landtags-Marfchall: Es ist von dem Herrn AbgeordnetenDietze beantragt worden,
die prinzipielle Seite der Vorlage heute nicht zu behandeln, sondern ohne Präjudiz für das
Prinzip den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, das nothwendigeMaterial zu fammeln
und für den nächsten Landtag vorzubereiten. — Der Herr Abgeordnete von Eynern hat
das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich bedaure, mich damit nicht einverstanden
erklären zu tüunen. Wir, die wir diefen Antrag im Ausschuh abgelehnt haben, haben das
Prinzip nicht aufgestellt und nicht die Feststellung eiues Prinzips verlangt, dieses Prinzip liegt
im Antrage selbst, und darüber müssen wir uns aussprechen. Ueber die Durchführung des
Prinzips steht in dem Antrage nichts; diefe findet sich, wenn wir das Prinzip der provinziellen
Verstaatlichungdes Feuer-Versicherungswefens,soweit es Immobilien angeht, angenommenhaben.
Deshalb kann uns, meiner Ansicht nach, nachdem dieses Prinzip von der einen Seite aufgestellt
worden ist, doch nicht genommenwerden, hier über diefes Prinzip zu diskutiren. Die einfache
Verweisung dieses Antrages an den Provinzial-Verwaltungsrath würde eine Zustimmung zu
diesem Prinzip oder doch eine weitere Verfolgung dieses Prinzips Seitens des Prouinzial-
Verwaltungsraths involviren. Ich für meinen Theil kann für eine Verweisung des Antrages an
den Provinzial-Verwaltungsrath vorläufig nicht stimmen.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteEourth hat das Wort.
AbgeordneterEourth: Meine Herren! Ich wollte das nämliche sagen, was der Herr

Abgeordnetevon Eynern soeben gesagt hat. Ich meine, hier gilt es mehr als heute Morgen bei
der Frage über die Herstellungdes Modells, wobei gesagt worden ist, wenn das Modell bestellt
würde, würde nachher auch die ganze Figur bestellt werden. Hier handelt es sich wirklich um
das Prinzip. Nur derjenige kann für den Antrag des Herrn Abgeordneten Dietze stimmen,
welcher fchon dem Prinzip zuneigt.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
Abgeordneter Heuser: Meine Herren! Es liegt Ihnen ein Antrag von prinzipieller

Bedeutung vor. Ich möchte in aller Kürze hier vor Ihnen erörtern, ob ein solcher Antrag
nützlich oder vielleicht nothwendig fei, und ferner, wie es sich um die wirthschaftlicheund um
die rechtliche Seite der Ausführung eines solchen Antrages stellt. Um mit Letzterem zu beginnen,
meine Herren, mit der wirthsckmftlichenund rechtlichen Seite, möchte ich zunächst darauf hinweisen,
daß die Anschauungdes modernen Geistes, der die immensen Fortschritte auf allen Gebieten des
geistigenund materiellen Lebens hervorgerufen hat, deren unsere Zeit sich erfreut, das veraltete,
mittelalterlichePrinzip des Monopols verlassenhat, daß die diesem Prinzip zu Grunde liegende
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Anschauungim absolutestenSinne des Wortes überwunden ist, und daß auf ein solches Prinzip
heute zurückzukehren nach meiner Auffassungein Nücksprungin mittelalterlicheVerlMuisse bedeuten
würde. (Oho!)

Meine Herren! Wir werden sehen, ob ein solcher Nücksprungmöglich ist. Was die
wirtschaftliche Seite angeht, so handelt es sich meines Erachtens zunächst um einen vorhandenen
Besitzstand. Ich habe im Ausschuß, natürlich uum ßi-anc» sali», den Ausdruck „wohlerworbene
Rechte" gebraucht. Es liegt ein Besitzstand von großer materieller Bedeutung vor. lassen Sie
mich beispielsweise 3 größere Gesellschaftennennen, deren Aktien bei einer Baareinlage von
200 Thalern heute das zwolffache, das vierzehnfache, ja das zwanzigfache werth sind, so daß die
eingezahlten 600 M. der Eolonia 7000 und so viel hundert, die Antheile der Aachen-Münchener
8000 und so viel hundert und die Antheile der Leipziger Versicherungsanstalt sogar 12 000 M.
werth sind. Meine Herren! Wie wollen Sie Sich solchem Besitzstand gegenüberverhalten. Ich
setze voraus, daß der Autrag uicht im Auge hat, den Staat darum anzugehen, die Sache mit
nehmender Hand an sich zu ziehen; das versteht sich ganz von selbst. Wie hoch müßte sich also
die Entschädigungstellen! wenn Sie sich diesen Gedanken klar zu machen suchen, so stoßen Sie
sofort auf eine der großen Schwierigkeiten, welche die Durchführung des Antrags im Gefolge
haben würden. Dem materiellen Opfer, welches damit der Provinz auferlegt würde, mühten zur
Rechtfertigungüberzeugende,zwingendeGründe der Nützlichkeitgegenüber stehen. Wie steht es
denn um die Nützlichkeit des Antrages? Es steht damit so, daß kein unbefangenes, unfere wirt¬
schaftlichen und geschäftlichen Verhältnisse richtig würdigendes Urtheil den Antrag irgendwie für
nützlich, uud noch viel weniger für nothwendig erachten kann. Die Antragsteller wollen unserem
Institut, der Provinzial-Feuer-Societät, zu Hülfe kommen. Meine Herren! Ich habe wirklich,
als der Antrag mir zu Gesicht kam, an das alte Wort gedacht: der Himmel schütze mich vor
meinen Freunden. Kommt denn der Antrag der Societät zu Hülfe? Ich glaube es nicht, glanbe
aber eben fo wenig, daß irgendwie Hülfe noththut. Die Societät hat uns durch ihren Direktor
vor ganz Kurzem eine Brochüre überreichenlassen, in der die ",0jährigeWirksamkeitdes Instituts
geschildert wird. Keiner von Ihnen wird das Werkchen ohne Interesse gelesenhaben. Wenn
Sie, um einen der interessantesten Abschnitteder Schilderung kurz hervorzuheben,vom Jahr 1855,
in welchem das Defizit beseitigt war, ausgehen, so sahen Sie, wie ein Menschenalterhindurch von
Jahr zu Jahr wachsend und gedeihenddas Institut zur jetzigen Blüthe sich entwickelthat. Das
Institut muhte schwere Kämpfe bestehen, Kämpfe, welche durch die geschäftliche Konkurrenzherbei¬
geführt wurden, Kampfe, welche aber ihrerseits alle Umsicht und Energie der Leituug des Instituts
wachgerufen uud nunmehr als erfolgreich bestanden gelten dürfen. Meine Herren, wenn Sie
sehen, wie mit einfachen, schlichten Worten berechtigterGenugthuung die Schilderuug auf diefe
Laufbahn zurückweist,und wie es da heißt: der jetzige Stand ist ein durchaus günstiger, wir
haben das Zutrauen der Provinz, und unser Versicheruugskapitalbeträgt jetzt über 2 Milliarden:
kann da Raum bleiben für einen Zweifel an fernerer gedeihlichen Entwickelung? Einein folcheu
Institut aber wollten Sie durch Vernichtung jeglicher .Konkurrenz den Sporn nehmen, der es fort
und fort treibt, zu arbeiten, zu ringen? Sie wollten ihm den wirkfamenAntrieb nehmen, welcher
es groß gemacht? das halte ich für durchaus falsch. Wäre die Proviuzial-Feuer-Societät statt
des Mittels für eiueu einzelnender vielen bedeutfame»Zwecke, welche der Provinzial-Verwaltung
zu erfüllen obliegen, felbst deren alleinige Aufgabe, wenn in dein Wirken für dieses eine Institut
sich all unsere Sorge conzentrirte, dann wäre es vielleicht erklärlich, daß man vrätendirte, die
Versicherungzu monopolisiren— ich muß dies Wort nennen — in den Verkehr einzugreifenund
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das Institut auf diese Weise nach Ansicht der Antragsteller, aber nicht nach meiner Ansicht,zu
heben. Von solcher Einseitigkeitder provinziellen Verwaltungsthatigkeitkann aber selbstverständlich
keine Rede sein. Lassen Sie also das Institut ruhig seinen Weg verfolgen; es arbeitet zur Zu¬
friedenheit Aller und wird auch ferner in diefem Sinne arbeiten. Ich bitte Sie, den Antrag
abzulehnen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteBrockhoff hat das Wort.
AbgeordneterBrockhoff: Meine Herren! Ich möchte Sie auch dringendwarnen, diefem

Antrage Folge zu geben. Wie fchon der geehrte Herr Vorredner eben bemerkthat, drängt der
Antrag auf die fchiefe Ebene des Monopols. Wir haben in verfchiedenen Richtungen, namentlich
hinsichtlich des Tabakmonopols schwere Kämpfe fchon durchgemacht;in unserem Staate ist das
Tabakmonopolallseitig verworfen worden. (Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Es
kommt doch.) Das Tabakmonopolwürde vielleicht dann Aussichthaben durchzudringen,wenn eine
große Kalamität über das DeutscheReich hereinbräche und man den mit ihr verbundenen Verhältnissen
Rechnungtragen müßte. Dann würde es vielleicht durchzubringensein, aber wie es vorgebracht
worden ist, mußte es nothwendigerweise verworfen werden. Nun treten Sie an die Versicherungen
heran und wollen für die Provinz ein Monopol einführen. Die nächste Folge davon wird fein
daß, wenn die verschiedenen Provinzen auch das Monopol eingeführt haben, der Staat kommt
und das Monopol für den ganzen Staat in Anspruchnimmt. Das, was Sie angestrebt haben,
nimmt Ihnen derselbemit einem Strich weg, und das Monopol ist für das ganze Reich fertig;
die Provinz hat nichts davon. Was wollen Sie mit dieseniMonopol erreichen? Sie wollen
erreichen, daß die Provinzial-Versicherunggünstiger arbeitet und die Versicherungsprämiebilliger
wird. Meine Herren! Sie haben dafür eine Remedur, das ist die Versicherungauf Gegen¬
seitigkeit. Die Gegcnseitigkeits-Versicherungenexistiren, und existiren auch mit großem Erfolg,
indessen,wenn Sie durch die beabsichtigte Zwangs-Versicherungdie Gcgenseitigkeits-Versicherungcn
und die sonstigen Versicherungen zu Grunde richten, dann bleibt schließlich nichts übrig, als die
Provinzial-Versicherung,und dann liegt es doch sehr nahe, daß, wenn wir einmal diese Einnahme¬
quelle haben, die Versicherungsprämieje nach dem die Bedürfnissesind, höher geschraubt und
aus der Versicherungeine Einnahmequellegemacht werden wird, eine große Einnahmequelle,und
zu wessen Vortheil? zum Vortheil der Provinzialkasse, aber zum Nachtheil des Publikums. Ich
möchte Sie dringend bitten, stimmen Sie diesem Antrage nicht bei, lassen Sie in unserer Provinz,
die in dieser Beziehung an der Spitze des Fortschrittes steht, sowohl hinsichtlichder Versicherungen,
wie in allen anderen Dingen, freie Konkurrenz. Geben Sie diefem Antrag keine Folge.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ein Redner für den Antrag hat sich nicht

einschreiben lassen. Ich hatte gehofft, daß die Gründe, die außer denen, die im Referate vor¬
handen sind, zu diesem Antrage geführt haben, hier im Plenum des Landtages erörtert werdeil
würden. Da dies nicht geschehen ist, so kann ich mich . . .

Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend):Wollen Sie also warten und später
sprechen?Die Herren AbgeordnetenFreiherr Felix von Los und Graf Wilderich von Spee haben
sich gemeldet.

Abgeordnetervon Eynern: Ja, sonst würde die Sache langweilig werden.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loe hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ich werde dem Herrn Abge¬

ordneten von Eynern die Gelegenheitgeben, die Sache, wenn er will, etwas unterhaltender zn
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gestallen. Zunächst eill tllrzec, Wort dem Herrn Vorredner, dein Herrn Abgeordneten Arockhosf
gegenüber: Bange mache»gilt nicht, meine Herren, mit dem Dabatmouopol lassen wir in dieser
Frage uns nicht schrecken, dieses hat hiermit gar nicht?, zu thun. Der Herr AbgeordneteHeuser
ist ja vollständig sachlich etwas näher auf die Frage eingegangen; ich mochte deshalb zunächst
einige Punkte, die derselbe angeführt hat, berühren, Kr hat gesagt, das IN. Jahrhundert habe
die mittelalterlichenPrinzipien verlassen; wenn wir je wieder zum Monopol zurückkehren würden,
so würden wir zu diesen mittelalterlichenGrundsätzenzurückkehren. Meine Herren! Ich schwärme
gar nicht dafür, alle mittelalterlichenInstitutionen mit ihren vielfach veralterten und morschen
Formen wieder herzustellen, (Hört! Hort!) aber das Mittclalter hat auch sehr viele gesunde
Prinzipien gehabt, hat ein sehr gesundes Urtheil gehabt, und im Mittclalter war auch ein fehr
blühendes, sehr gesundes Erwerbsleben, meine Herreu, viel gesunder, viel geordneter,viel blühender,
als wir es heutzutage. Dank der freien Konkurrenz,haben. (Widerspruch.)

Wenn der Herr AbgeordneteHeuser darauf hingewiesen hat, daß das Verlassen der
mittelalterlichenPrinzipien heutzutagedas herrschende sei, so bestrcite ich das; wir leben heute
in einen: Allgenblick,in dein die Gesellschaft zu erkennenbeginnt, das; — ich spreche nicht von
Böswilligkeit, meine Herren, ich fetze die optima üäs» voraus — das Prinzip der Manchester-
schule mit der bestechenden Idee der freien Konkurrenzund des Gehenlasscnsdie ^Lelt getäuscht
und dazu geführt hat, die vollständigeUnordnung und den Ruin der Gesellschaft herbeizuführen.
Das erkenneil heutzutage alle Produktiustände ohne Ausnahme. Warum habeil wir heutzutage
die soziale Bewegung im Großen und Ganzen? Ich rede nicht von dein Sozialismus allein,
sondern von der sozialen Bewegung. Wir haben sie, weil die Produktivständeunter den heutigen
Zuständen, unter dem Zustande der freien Konkurrenz, unter dem Drucke einer Macht, der
gegenüber sie schutzlos sind, sich nnbehaglichfühlen. Daraus geht die Bewegung, die wir heute
in allen Ständen fehen, hervor, daß die verschiedenen Klassen der produktiven Stände sich regen,
um sich voll diesem Drucke loszumachen, sich auch an die Gesetzgebungwenden und ihr Recht
wieder fordern, gegen diesen übermächtigenDruck gcfchützt zu werden. So geht es auch hier auf
dem Gebiete des Versicherungswesens. Es wäre ja recht schön, wenn wir sonst gar kein Mittel
hätten, mlsere Gebäude zu versichern, wenn die Privatgesellschaftenuns die Hand böten und
sagten: Ihr könnt euch hier versichern, wir sind die einzigeil, die euch helfen können. Ich will
nicht leugnen, daß bei der Gründung der Privat-Aktiengefellfchaftendies Motiv mitgewirkt hat,
aber das Fazit, meine Herren, die Wirkung ist das Gegentheil, ist die, daß die Aktionäre aus
dem Versicherungswesen Geschäfte machen und Geschäftemachen, die viel größer sind, als der
Werth dessen, was sie bieten. Wenn sie nicht grüßer wären, als der Werth dessen, was sie
bieten, so wäre es ganz schön, meine Herren, aber es ist schon im Ausschuhbesprochen worden,
wie hoch die Dividenden sind, die die Privatgesellschaftenden Aktionären zahlen. Dies geht auch
aus den Zahlen hervor, die der Herr AbgeordneteHeuser aus dein Courswerth der Aktien der
Kölner, Aachen-Münchenerund Leipziger Gesellschaftgegeben hat. Die Dividenden, die fchon
über 100"/» gingen, kommen heutzutage allerdings zum Theil aus den angefammeltenNefcrven.
Woraus aber anders sind diefe Neferven angefammelt worden, als aus den Beiträgen, die die
Versichertenmehr gezahlt haben, als die entstandenenSchäden betrugen? Das ist klar. Die
Stunde ist zicnllich spät, die Herren wünschenkeine lange, prinzipielle Debatte, ich will nicht
weiter darauf eingehen, wenn aber der Herr AbgeordneteHeuser uns sagt, er begreife nicht, wie
man diefen Antrag stellen könne, wenn man der Provinzial-Feuer-Societät wohlwolle, wenn er
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sagt: bewahret mich vor meinen Freunden! und wenn er die sehr schone Denkschrift des Herr,:
Geheimrath Seul angezogen hat, so, glaube ich, wird der Vertreter seiner Ansichten auch sagen:
bewahret mich vor meinen Freunden, denn wenn der Herr AbgeordneteHeufer die Denkschrift
durchgehen wollte, so würde er finden, wie der Herr Direktor Seul in überzeugenderWeise
ausführt, wie die Societät bei den Verpflichtungen,die, sie habe, gegenüberder freien Bewegung
der Privatgesellschaftenzu kämpfenhabe, und wie sie dahin streben müsse, aus diesen ungleichen
Verhältnissenbefreit zu werden. Der Herr Abgeordnete Dietze hat den Antrag gestellt, die Frage
zu vertagen; ich weiß nicht, ob »ä oalsnäa» ßi-aecas oder auf ein Jahr. Darüber, meine
Herren, sind wir alle heutzutageklar, wie die Sache liegt; es ist Niemand mehr darüber im
Zweifel, der sich etwas mit der Sache befaßt hat. Dann ist mir auffällig, wie der Herr
Abgeordnete Heuscr sagen kann, der Antrag schädige die Societät. Meine Herren! Die
Societät erhebt wie in vielen Fällen noch die Privatgesellschafteneine Durchfchnittsprämie
von 1 45. In Bayern, wo eine allgemeine öffentliche Versicherungsanstalt besteht, nicht
mit Zwang, bei der aber Jeder versichern muß, der seine Immobilien versichern will,
wurde in dem letzten Jahre mir eine Prämie von 0,80 erhoben. Wie man sagen kann,
daß man eine Gesellschaftschädige, wenn man sie durch eine derartige Maßregel in den
Stand setzt, eine viel niedrigere Prämie zu erheben, ist mir unverständlich. Im Königreich
Sachsen, wo Zwangsversicheruugbesteht, werden die Prämien halbjährlich erhoben und da gibt
es Halbjahre/in denen gar keine Prämie erhoben wird. Wie dies ein Nachtheil für die in einer
Gesellschaft Versichertensein soll, wenn sie gar keine Prämie zahlen gegenüber 1 pro Mille oder
2 pro Mille, verstehe ich nicht. Meine Herren, wenn aber der Herr Abgeordnete Brockhoss darauf
hingewiefcnhat, daß, wenn der Antrag, den ich gestellt habe, hier angenommen und ihm gesetz¬
geberischeFolge gegeben würde, dies nicht den Versichertenzu Gute kommen würde, meine
Herren, so begreife ich auch das nicht. Der Herr Abgeordnete Brockhoff scheint nicht daran gedacht
zu haben, daß die Provinzial-Feuer-Societät eine Gegenseitigkeits-Gesellschaft ist. Sie ist kein
Institut, das Geschäfte macht und aus dem Verdienst seine Liebhabereien befriedigt, sondern es
darf nicht mehr erhoben werden, als zur Deckung der Brandfchäden, für die Verwnltungskosten
und zur Erhöhung des Reservefonds nothwendigist. Meine Herren, ich begreife wirklich nickt,
wie es eine Gesellschaftgeben kann, die für die Interessen der Versichertenbesser ist, als eine
solche, die nur das Allernothwendigsteerhebt, während die Aktien-Gesellschaften noch ein vierte«
haben müssen,nämlich die Verzinsung der Aktien und zwar nicht zum augenblicklichen Stande
des Geldmarktes, sondern, wie ich schon gesagt habe, weit über den Zinsfuß hinaus. Meine
Herren! Ich befcheide mich hier; ich bin einstweilen nur auf das eingegangen, was die Herren
qefnqt haben, vielleicht wird Herr von Eynern noch andere Punkte vorbringen, um die Ver¬
handlungen etwas lebhafter zu machen,worauf dann später geantwortet werden kann. Meine
Herren! Ich bitte Sie recht dringend, den Antrag, wie er gestellt ist, anzunehmen. Das kann
ich Sie versichern — seit langer Zeit habe ich mich lebhaft mit der Sache befaßt, feit der Zeit,
seit der Bauern-Verein den Vertrag mit der Rheinischen^euer-Societät abgeschlossen hat, höre
ich von allen Seiten über die Sache — es sind durchaus ungeordnete Zustände, es besteht die
allerwildesteKonkurrenz,einfach deshalb, weil die Societäten an bestimmtePrinzipien gebunden
sind, während die Privatgesellschaftenvollständige Freiheit haben und damit unserer Societät
unbedingt überlegen sind und sie fchädigenmüssen. Unsere Societät muß, wie ich Ihnen schon
oft gesagt habe, alle schlechten Gebäude nehmen, die Privatgesellschaftenaber nehmen erstens nur
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die guten Risiken — mit vollein Recht, wenn sie irgend welche Geschäfte machen wollen — und
sie setzen zweitens die Prämien fest, je nachdem es ihnen gerade patzt. Heut ist es in vielen
Gegendenso, daß die Agenten der Privat-Gesellschaften hingehen und sagen: was fordert von
Euch die Provinzial-Feuer-Societät? wir thuen es unter allen Umständen billiger.

Meine Herren! Das muß eine Schädigung unserer Versicherten zur Folge haben uud
namentlicheine Schädigung der ärmeren und geringeren Bevölkerung. Das kann gar nicht aus¬
bleiben, und wenn Sie dafür forgen wollen und nicht blos für die Interessen einiger Aktionäre—
nehmen Sie es nicht übel, es ist nicht böse gemeint, was ich sage, sondern rein objektiv—
wenn Sie also für die größere Zahl der Bewohner unserer Provinz sorgen wollen, so müssen
Sie dahin streben, daß eine für die ganze Provinz geltendeGebäude-Versicherungsanstaltauf
Gegenseitigkeit besteht, in welcher nicht nur die schlechten Risiken Aufnahme finden, wie es heute
der Fall ist, foudern in der auch die guten versichert werden müssen, wenn sie überhaupt gegen
Feuer versichertwerden sollen. Daher, meine Herren, bitte ich Sie recht dringend, daß Sie den
Antrag, wie ihn der Ausschuhhier gestellt hat, aunehmen mögen. Ich kann Sie versichern,Sie
werden im weit überwiegendenTheil der Provinz große Zufriedenheit damit hervorrufen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Wilderichvon Spee hat das Wort,
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herren! Ich habe nur ein paar

Worte, welche ich den Herren Gegnern des Antrages entgegenhalten möchte, zu fagen. Erstlich
haben sie ausgeführt, es seien ja überall Gesellschaften auf Gegenseitigkeitvorhanden. Nun gut,
diese unsere Feuer-Societät ist eine Gegenseitigkeits-Gesellschaft, die nur von der Provinz garantirt ist
und durch deren Organe verwaltet wird. Alle Vortheile, die sie sonst bietet, kommen eben den
einzelnen Versicherten zu Gute, nicht einer Gesellschaft, es werden niemals, wie eben gesagt
worden ist, höhere Beiträge erhoben werden, als nothwendig ist, und das Vermögen der Societät
ist Eigenthum der Versicherten.

Zweitens möchte ich hervorheben: eine Konkurrenz ist nicht möglich, ist ausgeschlossen,
wir befinden uns in dem Zustande, daß wir mit gebundenenHänden einer freien Konkurrenz
entgegentreten muffen; wir haben die Verpflichtung, alles aufzunehmenwas sich meldet, haben
aber nicht das Recht, irgend etwas zurückzuweisen, also wir müssen die schlechten Risiken behalten,
haben aber nicht das Recht, uns bessere auszusuchen. Wenn Sie die Feuer-Societät in die freie
Konkurrenz hineinstellenkönnten, so würde sie vielleicht dagegen nichts einzuwendenhaben, sie
würde die schlechteren Risiken zurückweisen und würde viel besser stehen, aber wenn Sie ihr das
Recht, was in anderen Gegenden besteht, daß alles bei ihr versichert sein muß, genommenhaben,
das Odium aber, daß sie alles Schlechtenehmen muß, lassen, so kann sie unmöglich konkurrenz¬
fähig bleiben. Ich mache noch auf eins aufmerksam,ich glaube, es ist in der Lausitz, daß jedes
Haus versichert sein muh, daß von der Feuer-Societät, wenn ich nicht irre, jedes Jahr eine
Revision stattfindet, ob alle Häuser versichertsind, und nur frei gestellt ist, bei wem versichert
wird. Dieser Zwang geht viel weiter, er besteht aber. Ich möchte Sie daher bitten, diesem
Antrage, der nur eine Erörterung der Frage herbeiführen will, zuzustimmen.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon Ennern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich kann sehr vielen Ausführungen der

geehrten Herren Vorredner zustimmen, auch sehr vielen Ausführungen des Herrn Abgeordneten
Freiherrn Felix von Loe in Bezug auf die Stellung des nackten Manchesterthumsin unserem
Staat, und ich muh den früheren Herren Rednern Heufer und Brockhoff,in dieser Beziehung in
ihren Auffassungen entgegentreten,da ich ein prinzipieller Gegner des Staatsmonopols als solches
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überhaupt gar nicht bin. Es handelt sich bei mir immer dämm, auf welche Art, auf welche
Gegenständeund in welcher Weise ein solches Staatsmonopol eingeführt werden soll, und ich kann
mir auch sehr gut denken, daß gegen das Priuat-Fcuerversichemngswesensowohl in den Kreisen
der Land- als der städtischen Bevölkerungsich ein großes Mißbehagen geltend macht. Es ist mir
gar nicht zweifelhaftbei den enorm hohen Dividenden, die diese Gesellschaften zahlen, daß sie die
privilegirte Stellung, die sie eingenommenhaben, in einer Art und Weise ausbeuten, die ganz
ungerechtfertigtist. (Sehr richtig!)

Meine Herren! Die Feuerversicherungs-Gesellschaften sind wirklich Gesellschaften, die trotz
großer angesammelterKapitalien und reicher Dividenden sich in keiner Weise gegen ihre Versicherten
verpflichtetfühlen. Nach meiner Ansicht würde ein Gesetz-Entwurfvollkommen gerechtfertigtsein,
welcher den Feuerversicherungs-Gcsellschaftenprivaten Eharakters die Pflicht auferlegt, in allen
denjenigen Gemeinden, in welchen sie ihren Geschäftsbetriebbetreiben, zu den Kostender Feuer¬
versicherung ihrer Gebäude in starker Weise beizutragen. Ein solcher Gesetz-Entwurffehlt uns.
Wir sehen die kolossalen Dividenden, die diese Gesellschaftenbezahlen, und ich kann mir eben
daraus ganz gut erklären, daß man sich sagt: es muß Wandel geschaffen werden. Gegenüber
der Societät haben diese Gesellschaften besondere.Vorzüge, wie sie der Herr Abgeordnete
Graf Wildcrich von Spee mit vollem Recht hervorgehobenhat, Bevorzugungen,welche ungerecht¬
fertigter Art sind, und die der Societät in ihrem Geschäftsbetriebhinderlichin den Weg treten.
Deshalb kann ich auch gar nicht sagen, meine Herren, daß ich im Großen und Ganzen gegen
diese ganze Idee eine ängstliche Stellung einnehme.

Wenn Privat-Gesellschaftenvorhanden sind, welche Jahrzehnte lang das Privilegium der
Ausnutzung des Publikums gehabt haben, dann würde ich mich gar nicht geniren, Ihnen nun
auch im Interesse der allgemeinenWohlfahrt etwas von diesen Privilegien zu nehmen. Das ist
der Gang, den die Welt nimmt, daß schließlich der Schwächere gegen den Stärkeren opponirt,
stärker wird und dann den schwach gewordenenStarken auffrißt. Diefen Weg nimmt unsere
Gesetzgebung nach vielen Richtungenhin; die Privilegien, welche vorhanden waren, hat man im
allgemeinenInteresse beseitigt. Nur glaube ich, meine Herren, daß ein Antrag so prinzipieller
Art der mitten in einer Session in unseren Landtag hineingeworfenworden ist, doch einer
ernsteren, weitgehenderenVorbereitung bedarf, und daß die Materialien zu seiner Beurtheilung
doch vorher mehr zusammengetragenuns vorgelegt werden müssen, als es bis jetzt geschehen ist.
Ich kann mir vorläufig kaum denken, daß die Societät in der Lage wäre, diefes kolossale,hier
in der Rhcinvrooinz angehäufte Vermögen an Immobiliar - Besitz von einer Eentralstelle aus zu
versichern. Ich glaube, meine Herren, wir könnten dadurch für die Kassen-Verhältnisse der Provinz
in weitgehendeVerpflichtungengerathen. Wir müssendoch zunächst einmal wissen: wie groß ist
das Inunobiliar-Vermögen der Provinz, wie groß muh der Fonds der Societät sein, um ein so
kolossales, ausgedehntes Geschäft betreiben zu können? Wir müssen uns auch bei dieser Sache
fragen ob die Konkurrenz der Privat-Versicherungsgesellschaftengegenüber der Societät nicht
gerade die Blüthe der Societät hervorgerufenhat, ob nicht mit der Uebertragungeines Privilegiums
eine gewisse geschäftliche Verknöcherung eintreten könnte Genug, meine Herren, es gibt fo viele
Fragen, welche vorher einer eingehendenBesprechung bedürfen, daß ich für meinen Theil mich
nicht dazu verstehen kann, einem solchen Prinzip durch die Annahme des Antrages des Herrn
AbgeordnetenFreiherrn Felix von Loö zuzustimmen. Dazu kommt noch, das wir den Bestrebungen
der Königlichen Swatsregierung, namentlichin ihrem obersten Ehef, die ja auf die Monopolisirung
Gott weiß von was Allem gehen, doch in fehr gefährlicherWeise Vorschubleisten würden. Die
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Idee der Verstaatlichung der Fener-Veruchernngs-Gesellschaften ist, soviel ich weiß, zuerst von dem
Lhcf des Staatsministeriums ausgesprochen worden, und er würde es gewiß dankbar anerkennen,
wenn wir durch Umrahme eines solchen Antrages ihm Gelegenheit gäben, zn sagen: Da seht ihr,
auch dort sind die Zustände uuhaltbar! Und wenn er einmal die provinzielle Feuer-Versicherung
hat, bekommt er vielleicht hinterher die Versicherung für den ganzen Staat. Ich meine, daß wir
als Prouinzial-Landtag doch nicht diesen allgemeinen Neigungen, welche in ihrer Ausdehnung auf
den Staat doch etwas bedenklicher Art sind, dadurch Vorschub leisten, daß wir einen solchen
prinzipielle!: Antrag jetzt ohne Vorprüfung annehmen. Ich wäre ganz damit einverstanden, wenn
die Frage nach allen Seiten hin, besonders auch nach der Seite der Zwangs - Versicherungspflicht
der Societät hin im Prooinzial-Verwaltungsrath erwogen würde, und daß wir dann im nächsten
^ahre oder in zwei Jahren darüber weitergehende Mittheilungen bekämen. Aber mich jetzt
prinzipiell für einen derartigen Antrag auszusprecheu, meine Herren, das könnte ich nicht. Ich
glaube, daß der Antrag, welchen der Herr Abgeordnete Dietze gestellt hat oder stellen will, nachdem
wir die Prinzipien hier erörtert haben, wohl verdient angenommen zn werden.

Landtags- Marsch all: Der Herr Abgeordnete Heuser hat das Wort.
Abgeordneter Heuser: Meine Herren! Ich werde ganz kurz sein. Ich möchte nur der

Art von Begründung des Herrn Abgeordneten Freiherrn Felix von Los entgegentreten, die sich
als ein «ltm-mn eonsoo darstellt, als eine Meinungsäußerung, welcher jede überzeugende
Kraft fehlt. Ja, meine Herren, da liegt nach meiner Auffassung die große Schwäche des Antrags.
Seine Vertreter vermögen nur Schcingründe in's Feld zu führen. Gründe, welche sich sofort als
hinfällig erweisen. Das Versicherungsgeschäft ohne Konkurrenz, ohne deren durch nichts zu
ersetzende treibende Macht, wird dein verfallen, welchem alles das verfällt, dein der Sporn zur
Arbeit in irgend einer Weife fehlt, zunächst dem Stillstand, der Selbstzufriedenheit, dann dem
Rückschritt. Das Versichernngsgcschäft der Provinzial-Societät ist das was es heute ist, geworden
in der Schule harter Nothwendigkeit, Nun frage ich, meine Herren, ist denn hier ein Kläger,
welcher sich beschwert? Wo ist das Nebel? wer ist nicht zufrieden? Thut die Societät ihre
Schuldigkeit uicht? Thuen die anderen Gesellschaften ihre Schuldigkeit nicht? Nichts von alle
dem! Das Versichcruugsgeschäft steht in der ganzen Provinz in vollster Blüthe und »nferc
Societät nimmt dabei eine höchst günstige und geachtete Stelle ein. Daß eine solche Reihe von
Instituten, Atticn-Gefcllfchaften uud das ganze Aktien-Wesen auch Uebclstände mit sich führen,
wer könnte das leugnen! Aber darum von Manchesterthum, von rücksichtsloser Ausbeutung des
Schwachen sprechen, von verwerflichen Zeitrichtungen, die im öffentlichen Interesse zu bekämpfen
seien, wäre ebenso, als wollte man dem Regen den Vorwurf machen, daß er nah macht, und
den Sonnenstrahlen, daß sie fengeu. Das geht nicht anders. Man muh das geringere Uebel
hinnehmen, mit dem größeren Guten, in dessen Begleitung es erscheiut. In der vorliegenden
Broschüre — ich möchte Ihnen daraus ein paar Worte vorlesen — heiht es: „Sind aber diese
in hartem Kampfe und in ausdauernder Arbeit erreichten Resultate vor Allem der Theilnahme
und dem Vertrauen zu danken, welches die Societät sich in der Provinz erworben hat, so wird
ihre weitere gedeihliche Entwickelung und ihre Fähigkeit, die ihr gestellte Aufgabe zum Nutzen
und Segen der Provinz auch fernerhin zu erfüllen, von der Fortdauer dieser Theilnahme und
dieses Vertrauens in erster Linie abhängig sein." Nun, meine Herren, auf Theilnahme und
Vertrauen wird die Societät nach wie vor rechnen dürfen, das ist keine Frage. Ich habe auch
den Rest gelesen uud dabei den leisen Verdacht gehabt, dah die Versuchung, welche der Antrag
an den Herrn Direktor der Societät gestellt hat, nicht ganz ohne Wirkung bleiben wird. In
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dieser Schrift ist angedeutet worden, iva^, ec, für Vortheile hätte, wenn der Societät die Allein¬
herrschaftzu Theil würde. Ich bin über der Ansicht, daß der Wcttbetricb, wie er in neuerer
Zeit sich organisirt hat, etwas so segensreiches ist, dah Sie ihn ruhig seinen Gang gehen lassen
können. Sind denn die Antragstellerdessen so sicher, daß sie die Zustimmung, ich null nicht sagen
der öffentlichen Meinung, die Heute so und Morgen so ist, sondern die Zustimmung der denkenden
Personen der Provinz hinter sich stehen haben? Ich hege große Bedenkenin dieser Hinsichtund
zweifele sehr, daß die Provinz mit Freuden zustimmenwürde. Wir »vollen aber sehen.

Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete^eul hat das Wort.
AbgeordneterSeul: Wenn der geehrte Herr Vorredner der Meinung gewesen ist, daß

der Antrag des Herrn AbgeordnetenFreiherr» Felix von Loö mir sympathisch ist, daß ich damit
einverstandenbin und dafür eintreten werde, so hat er damit den Nagel auf den Kopf getroffen.
Das ist natürlich, meine Herren, daß derjenige, der an der Spitze eines provinziellenInstitutes
steht, eines Institutes, das die Provinz geschaffen hat, welches die Provinz verwaltet und welches
nur zum allgemeinen Besten der Provinz zu wirken berufen ist, — daß, sage ich, derjenige,
welcher an der Spitze eines solchen Institutes steht, auch bemüht sein muß, das Institut wenigstens
in der Lage zu erhalten, daß es auf die Dauer seiner Aufgabe entsprechenkann. Eine weitere
Tendenz hat, glaube ich, der Antrag des Herrn AbgeordnetenFreiherrn Felix von Loö, soweit
er sich an'die Societät anlehnt, nicht. Meine Herren! Die Zustände, welche im Feucr-
Versicheruugswesenheutzutageexistiren,sind in der That, wie gesagt worden ist, wüste Zustande,
Es i>'t ein Concurrenztreibender allerschlimmstenArt, em Concnrrenztreibcn,dem gegenüberdie
Verwaltung einer öffentlichen Anstalt überhaupt vollständigmachtlos ist; wenn dadurch aber ein
Institut geschädigt wird, welchesder Provinz gehört, das die Provinz zu vertreten und zu ver¬
walten verpflichtet ist, dann, meine ich, ist es auch Pflicht der Provinzialvcrtretnng, solchen
Gefahren gegenüber Stellung zu nehmen und die Mittel aufzusuchen,denselben begegnen zu
können. (Bravo!)

Wenn Herr von Eynern meint, es wäre die Provinzial-Societät einer solchen Aufgabe
überhaupt gar nicht gewachsen, so erlaube ich nur zu bemerken, daß eine genaue Statistik über
die Werthe, die an Immobilien in der Provinz versichert sind, nicht vorhanden ist; das ist nicht
Schuld der'Feuer-Societät, sondern der Privatgesellschaften,die darüber keine Notizen veröffent¬
lichen. Nach dem, was von meiner Seite aus den allgemeinenstatistischenDaten ermittelt worden
ist, aus der Zahl der vorhandenen Häuser, wie sie bei den statistischen Aufnahmen ermittelt
worden ist, stellt sich die Sache mit aller Wahrscheinlichkeitungefähr so, daß etwas über die
Hälfte der'vorhandenen Gebäude bei der Soeietät versichert ist, daß etwa »/° bei der Societät
uud -/° bei Privatgesellschaftenversichert sind. Wenn Sie nun erwägen, meine Herren, daß
unter diesen "/» alles Schlechte ist, daß alle Strohdachortschaften,alle schlecht gebautenund schlecht
gelegenenGebäude aufgenommensind, überhaupt alles, was dem Feuer vorzüglich ausgesetztist
uud worau die Feuerversicherungkeinen Gewinn zu machenAussichthat, daß dagegen die besten
und allerbesten Gebäude in den Städten, die großen, gut gebauten Häuser und Villen meist
bei Privatgesellschaftenversichertsind, so werden Sie nicht sagen können, daß, wenn alle diese
guten und besten Risiken der Feuer-Societät auch noch zutreten, diese der Aufgabe, dieselben zu
schützen, nicht gewachsen sein werde. Meine Herren! Die Zustände, wie sie jetzt sind, enthalten
unzweifelhafteine große Gefahr. Die Abnahme der guten Versicherungenbei der Societät, die
bei ihrer Annahmepsticht ja gar kein Mittel hat, sich der schlechten Versicherungen zu entledigen,würde
auf die Dauer dahin führen müssen,daß sie die schlechten Versicherungennicht mehr halten kann,
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oder daß sie wenigstens Prämien von diesen erheben müßte, welche die Leute nicht zahlen können.
Wenn das aber geschieht, dann würde ein großer Theil der Gebäude in der Provinz, dann würde
insbesonderedie ärmere Bevölkerungdes Schutzes gegen Feuersgefahr vollständig entbehren. Daß
man dem gegenüber Schritte thun, daß dies vermiedenwerden muß, das bedarf keines großen
Beweises. Ich will auf die andere Seite der Sache, auf die Summen, welche durch die Privat-
Nersichcrungsgesellschaften den Versichertengenommenwerden, um in die Hände der Aktionäre zu
fließen, nicht im Einzelnen eingehen; ich führe in dieser Beziehung nur aus einer mir vorliegenden
Versichcrungszeitungfolgende Zahlen an: Bei den deutschen Feuerversicherungs-Aktiengesellschaften
betrug im Jahre 1882 der Ueberschuß7 970 0U0 M., davon sind 6 922 600 M. Zinsen und
Dividenden an die Aktionäre bezahlt und der Rest von 807 533 M. ist dem Reservefonds zuge¬
schrieben worden. In den Jahren 186? bis 1882, also in 15 Jahren, war der Ueberschuß der
Aktiengesellschaften ungefähr 85 Millionen an Zinsen und Dividenden und 24 Millionen, die in
Reservefondsgeflossen sind. Meine Herren! Wenn Sie diese Zahlen fehen, werden Sie dem
Antrage des Herrn Freiherrn von Lo8 eine große volkswirthschaftliche Bedeutung nicht absprechen
können. Ich kann nur bitten, den Antrag anzunehmen. (Bravo! Rufe: Schluß!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort,
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Aus dem Gange der Diskussion werden Sie,

glaube ich, entnommen haben, daß das Material, womit sich der Antrag beschäftigt,noch durchaus
nicht vollständig und genügendist, um einen so positiven und, ich möchte fast sagen, apodiktischen
Antrag, wie ihn der Herr Freiherr Felix von Los gestellt hat, heute mit Ja oder Nein zu
beantworten. Das sind die Gründe gewesen, wie ich mir schon vorhin erlaubt habe, auszuführeu,
die mich bestimmt haben, im 1. Ausschuß gegen den Antrag in diesemUmfange zu stimmen.
Damit will ich durchaus nicht aussprechen, daß mir der Antrag nach gewisser Richtung nicht
sympathisch wäre und daß sich nicht darüber reden läßt, ich möchte aber zu dieser späten Stunde
nicht näher auf die Sache selbst eingehen; ich glaube, wir könnten darüber in eine weitläufige
Diskussionkommen. Das beweist vielleicht am besten, wie wenig Material wir zur Hand haben,
um hier mit Ja oder Nein über diesen Antrag zu stimmen. Ich erlaube mir daher, folgenden
Abänderungsantrag für diesen Antrag des Herrn Freiherrn Felix von Loe zu stellen:

„Der Provinzial - Landtag wolle den Prouinzial - Verwaltungsrath beauftragen, zu
untersuchen,ob es sich empfehle,bei der Königlichen Staats-Negierung den Antrag zu
stellen, daß der Rheinprovinz für das Immobilar-Feuerversicheruugswefendas aus¬
schließliche Recht zur Annahme von Versicherungengewährt werde, und daß dem
nächsten Provinzial-Landtage eventuell ein dem entsprechender, auf provinziellerGrund¬
lage stehenderGesetzentwurfzur Berathung vorgelegt werde."

Wir erreichen damit, meine Herren, daß wir in der Lage sind, die ganze Angelegenheit
pro und onntiÄ prüfen zu können, und ich meine ferner, daß wir die Sache nicht aä olüsnäas
ßi-asoas verschieben, sondern daß der Provinzial-Verwaltungsrath sich mit der Sache sehr eingehend
beschäftigen wird, um eventuell dem nächsten Provinzial-Landtag einen entsprechenden Gesetzentwurf
vorzulegen.

Landtags-Marfchall: Ich bitte, den Antrag einzureichen. Es ist noch kein Schluß¬
antrag gestellt. Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Ich will nur eine Bemerkung machen gegenüber den Mit¬
theilungen des Herrn Direktors der Provinzial-Feuer-Societät. Er hat die Mittheilung hier
gemacht,daß "/» des Immobiliarbesitzes der Rheinprovinz schon bei der Societät versichertseien.
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Wenn das richtig ist, dann würde ei» grüßer Theil meiner Bedenken, welche dahin geäußert
waren, ob die Societät in der Lage wäre, die ganze Feuerversicherungder Provinz zu leiten,
schwinden. Ich möchte mir aber erlauben, meinen Zweifel an dieser Mittheilung auszusprechen,
ich möchte glauben, daß hier ein Rechenfehler vorliegt. In dem Bericht wird mitgetheilt, daß
die Societät 2 Milliarden Immobiliarbesitz versichert habe. Ich habe die feste Ueberzeugung,
daß der Immobiliarbesitzbei Weitem größer ist, als er sich aus dieser Angabe herausstellt, also
ungefähr 3'/2 Milliarden. Ich bin überzeugt, daß z. V. die Provinz, die 900 000 Stück Rind¬
vieh besitzt, einen viel größeren Immobiliarbesitzhat. Ich glaube, daß die Mittheilung nicht ganz
richtig sein kann, und daß es nothwendig ist, daß der Provinzial-Verwaltungsrath dieser Sache
durch nähere Untersuchungnäher tritt.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteSeul hat das Wort zur thatsächlichen
Berichtigung.

AbgeordneterSeul: Der Bemerkung des Herrn Abgeordneten von Eynern gegenüber
möchte ich nur anführen, daß ich unmöglichwissen kann, wie hoch sich die Versicherungssumme
der bei der Societät nicht versicherten Immobilien beläuft. Ich kann ja nur, wie ich nur auch
anzuführen erlaubt habe, aus dem vorhandenen statistischenMaterial die Zahl der Häuser,
der Oekonomiegebäude,Stallungen und dergleichen angeben, und nur in Bezug auf diese habe
ich eben gesagt, daß ungefähr etwas über die Hälfte bei der Societät versichert ist, die andere
Hälfte den Privat-Gesellschafteuzufällt. Ob das ganz richtig ist, kann ich nicht verbürgen.
Material zur Feststellungder Versicherungssummenhabe ich nicht; wenn der Herr Abgeordnete
Dietze dieses Material sammeln wollte, so könnte er mehrere Jahre sammeln, er würde es sicherlich
ebensowenigerfahren können, wie ich es ihm heute fagen kann.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf Schluß gestellt Es hat sich aber auch
Niemand mehr zum Wort gemeldet, ich schließe die Diskussion. Es ist vom Ausschuß mit
Mehrheitder Antrag auf Genehmigung des Antrages der Herrn AbgeordnetenFreiherrn Felix
von Los gestellt worden, der dahin geht:

,Der Provinzilll-Landtagwolle den Provinzial-Verwaltungsrathbeauftragen,bei der König¬
lichen Staatsregierung den Antrag zu stellen, daß die Rheinprovinzfür das Immobilar-
Feuer-Versicherungswesen das ausschließliche Recht zur Annahme von Versicherungen
gewährt werde, und daß dem Provinzial-Landtage demnächst ein dcmentsvrechender,
auf provinziellerGrundlage stehender Gesetzentwurf zur Berathung vorgelegt werde."

Der Herr AbgeordneteDietze hat den Antrag eingebracht:
Der Prouinzial-Lcmdtagwolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen zu unter-

fuchen, ob es sich empfehle,bei der Königlichen Staatsregierung den Antrag zu stellen,
daß der Rheinprovinz für das Immobilar-Feuer-Versicherungswesendas ausschließliche
Recht zur Annahme von Versicherungengewährt werde, und daß dem nächsten
Provinzial-Landtage event, ein dementsprechender, auf provinziellerGrundlage stehender
Gesetzentwurf zur Berathung vorgelegt werde."

Meine Herren! Ich würde alfo zunächst über den Ausschuß-Antragabstimmenlassen
und dann über den Antrag des Herrn AbgeordnetenDietze. Ich bitte diejenigen Herren, welche
für den Ausfchuh-Antragsind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, der Antrag des Ausschussesist angenommen; der Antrag des
Herrn AbgeordnetenDietze ist damit erledigt. Meine Herren! Ich bitte noch einen Augenblick
um ihre Aufmerksamkeit. Wir haben noch ziemlichviel auf unserer Tagesordnung. (Widerspruch.)

53
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Es sind ziemlich wichtige Nummer», es ist jetzt 8'/? Uhr, und ich glaube, das, wir für heute
Abend schließe,,müssen. Nun handelt es sich um die Feststellungder Zeit der Sitzung für morgen.
Ich habe auf IN Uhr den Prumnzial-Verwaltuugsrath zu einer Sitzung berufen, und ich glaube, es
wird wohl richtig sein, wenn wir um 11 Uhr hier wieder zusammentreten. Ich glaube, daß der
eine oder der andere der hier noch zu berathenden Gegenstände einige Zeit in Anspruchnehmen
wird. Ich kann also in diesem Augenblick noch nicht bestimmen, wann wir schlichen. Ich bitte
daher die Herren Abgeordneten, hier zu bleiben und das Feld der Ehre nicht eher zu verlassen,
als bis wir unsere Aufgaben auch vollständigerledigthaben uud der Herr Landtags-Kommissarius
geschlossenhat. Ich setze also die übrigen Punkte des Tagesordnung auf die Tagesordnung der
Sitzung vou morgen, die um 11 Uhr beginnen wird. Ich schließe für heute die Sitzung.

(Schluß der Sitzuug 8'/« Uhr.)

Neunte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf am Samstag den 12. Dezember 1885.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tages-Ordnung:

1. Referat des I, Ausschusses, betreffend Anfertigung von Couien der Kataster-Dokumente
für die Bürgermeistereiender Rheinprouinz durch den Staat. (L. M. 148.)

Referent: Freiherr von Diergardt.
2. Referat des combinirten II. und III. Ausschusses, betreffend den Kranken-Versicherungs-

zwang auf selbstständige Gewerbetreibende der Textil-Hausindustrie. (L. M. 115.)
Referent: AbgeordneterFriederichs.

3. Referat des I. Ausfchusses, betreffendAntrag von Grand-Nn: „Der hohe Prouinzinl-
Landtag wolle den Prouinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,5009 M. », tonä peräu
zur Hebung und Förderung der gewerblichen Thätigkeit in der Eifel aus bereiten
Mitteln zu verwenden, denselben zugleich beauftragen, bei der KöniglichenStaats¬
regierung die Gewährung einer gleichen Summe aus Staatsmitteln zu demselben Zweck
zu erbitten. (L. M. 181.)

Referent: AbgeordneterGraf von und zu Hoensbroech.
4. Referat des I. Ausschusses zu den. Antrage des AbgeordnetenCourth und Cousorten,

betreffend die Bewilligung einer Vonification an die Feuer-Societäts-Beamten aus
Anlaß des 50 jährigen Bestehens der Prouinzial-Feuer-Societät. (L. M. 182.)

Referent: AbgeordneterCourt!,.
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5 Referat des I. AusschnsseQ zu dem Antrage der Abgeordneten von Grand-Ry und
von Evnern, betreffend Verstärkung der Reservefonds der Provinzial-Hülfstasse.
(L. M. 183,)

Referent: AbgeordneterCroon.
6. Referat des I, Ausschusses, betreffend die Landtags-Oelonomie.

Referent: AbgeordneterDietze.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der gestrigenSitzung. (Geschieht.)

Ist eine Einwendung gegen das Protokoll zu erheben? - Es ist dies nicht der Fall,
ich erkläre das Prntokoll für genehmigt.

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz,)
Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir treten in die Tagesordnung ein.

Erster Gegenstandderselbenist das Referat des I. Ausfchuffes, betreffend Anfertigung
von Kopien der Kataster-Dokumente für die Bürgermeistereien der Nheinprovinz
durch den Staat. Referent ist der Herr Freiherr von Diergardt^

Referent Freiherr von Diergardt: Meme Herren! Nach dem Grundsteuergesetz vom
31 Januar 1839 erhalten die Gemeinden Kopieen der Flur- und Gemeindekarten,Flurbücher,
Mutterrollen und alphabetische Register oder summarische Mutterrollen, und haben für deren Auf¬
bewahrung im Archiveder Gemeinden,oder des Gerichts, oder in einem andern dazu geeigneten
Archivlokale nach der näheren Anweisung der Regierung, Sorge zu tragen. Durch das Gesetz
vom ''0 Mai d Is. Artikel 2 sind nun diese Kataster-Dokumenteden Bürgermeistereienwieder
genommenworden" Einen hierauf sich beziehendenAntrag des Herrn Freiherrn von Ermatten
beehre ich mich durch das Referat des I. Ausschusses beleuchtet Ihnen vorzutragen:

Referat des I. AusschussesbetreffendAnfertigung von Kopien der Kataster-Dokumente
sür die Bürgermeistereiender Rheinprovinzdurch den Staat.

In der Sitzung des I. Ausschusses wurde über den von dem AbgeordnetenHerrn Frei¬
herrn von Eynatten gestellten Antrag, der folgendermaßenlautet:

Der hohe Landtag wolle den Prouinzial-Verwaltuugsrath beauftragen:
I. bei der Königlichen Staatsregierung dahin vorstelligzu werden, daß Kopien der

Katastertarten, welche nach Vorschrift des Gesetzes vom 20. Mai d. I. Artikel 2
bei den Kataster-Kontrolleurenberuhen, angefertigt und auf den Bürgermeister¬
ämtern deponirt werden;

II. aus Provinzialmitteln Beihülfen bis zur Hälfte der Kosten der Unfertigling dieser
Kopien — den betheiligtenBürgermeistereienzu bewilligen;

eingehendberathen. Es wurde allseitig anerkannt, daß die von dem Herrn Abgeordnetenund
anderen Mitgliedern des AusschussesgeschildertenUebelständedurch Wegnahme der betreffenden
Dokumente für die Bürgermeistereienhervorgerufenseien und die folgenden besonders hervorgehoben:

Zunächst die für das Publikum erwachsenen Beschwerden, da auf 764 Bürgermeistereien
viel weniger Katasterämter kämen, und die Grundbesitzer bisher sich ohne Ueberwindung
räumlicher SchwierigkeitenjederzeitEinsichtihres Eigenthums hätten verschaffen können.

Sodann die entstandenenBeschwerden für die Bürgermeisterämternamentlichbei Steuer-
Einschätzungen, Reklamationen,Grundentschiidigungen,insbesonderesolchen, welche durch Manöver
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entstehen, und andere» Dienstverrichtnngen,bei denen jene Dokumentenothwendigzur Hand sein
müßten; daneben sei aber auch der pekuniäre Ausfall entscheidend,da manche Bürgermeistereien
bis zu 560 M. von den Katasterauszügenbezogen hätten.

Die Debatte bewegtesich hauptsächlich darum, wer die Kosten, die auf etwa 80 000 M.
veranschlagtwurden, zu tragen habe, und war die allgemeineAnsichtdie, daß zunächst der Staat
dieselben zu übernehmenhabe, besonders, weil die Dokumentenicht aus Staatsmitteln hergestellt
seien, sondern auf Kosten der Grundbesitzer selbst, eventuell könnte die Provinz einen Theil
beizutragen sich bereit erklären, keinesfalls aber die Gemeinden, Es wurde betont, daß im vorig¬
jährigen Gesetzentwurf, der dein hohen Pruuinzial-Landtage vorlag, von der Ueberführung der
Kataster-Dokumenteauf die Katasterämter keine Rede war, sondern dem Entwürfe von der
Kommissiondes Abgeordnetenhauseszugefügt worden sei.

Es gelangte demgemäß folgender Antrag zur einstimmigen Annahme, den sich der
I, Ausschußdein hohen Landtage vorzulegen beehrt:

Hoher Landtag wolle beschließen:
I. den Provinzial-Verwaltnngsrath zu beauftragen, bei der Königlichen Staatsregierung

dahin vorstellig zu werden, daß Kopien der Kataster-Dokumente auf Kosten des
Staates angefertigt, den Bürgermeistereienübergeben und die nöthigen Anordnungen
getroffen werden, daß die Kopien mit den Originalen für die Zukunft in Ueber¬
einstimmungbleiben;

II. den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,nöthigenfalls einen einstigenBeitrag
zu den bevorstehenden Kosten aus Provinzialmitteln zu bewilligen und wegen der
Deckung dieser Kosten dem nächsten Prouinzial - Landtage eine Vorlage zu machen.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Sie haben das Referat gehört, ich eröffne
die Diskussion, — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließedie Diskussion und bitte
diejenigenHerren, welche für die Annahme des Antrages sind, sitzen zu bleibe». — Es erhebt
sich Niemand, der Antrag des Ausschusses ist einstimmig angenommen.

Bei den folgenden3 Gegenständender Tagesordnung sind die Referenten nicht anwesend,
wir gehen daher über zu dem Referat des I. Ausschusses zu dem Antrage der Abge¬
ordneten von Grand-Ry und von Eynern, betreffend Verstärkung der Reserve¬
fonds der Prouinzilll-Hülfskasse. Referent ist der Herr AbgeordneteCroon.

Referent AbgeordneterCroon: Meine Herren! Bei Gelegenheit des Antrags auf Nach-
suchuttg eines Privilegs zu einer Emission von Rheinvrooinz-Anleihescheinenbis zu 20 Millionen
ist von den Herren Abgeordnetenvon Grand-Nn und von Eynern der Ihnen wohlbekannte Antrag
gestelltworden, der dahin geht:

„Den Provinzial- Verwaltungsrath zu ermächtigen, ferner aus bereiten Mitteln oder
aus dem Erlös der auszugebendenAnleihescheineden Reservefonds der Prouinzial-
Hülfskasse zu erhöhen".

Meine Herren! Dieser Antrag ist von Seiner Durchlauchtdem I. Ausschußüberwiesen
worden. Der Ausschuß hat unter Hinzuziehung der betreffendenBeamten die Sache eingehend
geprüft, und ist zu dem Resultat gekommen,daß es allerdings gut und richtig sei, daß man den
Reservefonds der Prouinzial-Hülfstasse stärken möge. Der Reservefonds hatte eine Höhe von
483 534 M. erreicht.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
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In Anbetracht des großen GeschüftLUmfanges wurde diese Summe in dem Ausschuß für
zu gering erachtet, nnd es wurde schließlich eine Einigung dahin erzielt, daß dem Reservefonds
für die Zukunft die Intradcn zugeschrieben werden sollen, die in dem nachfolgenden Antrage
genannt sind: , , . , « .

In Anbetracht, daß der aus dein Zinsgewmn vor und nach angesammelte Reserve¬
fonds 483 534 M. Ende des Etatsjahres erreicht hat,

daß ferner die Summe von 1126 399 M. 53 Pf., welche aus Beständen des
Kreisfonds dem Stammfonds der Hülfskasse zugewiesen worden, nach der obwaltenden
Intention auf Grund eines Beschlusses des Prouinzial - Landtages zur Deckung von
Ausfällen benutzt werden kann, und somit auch als weiterer Reservefonds dienen darf,

daß ferner der 4°/» des Stammkapitals übersteigende Gewinn in Zukunft dem
Refervefonds zufließen foll,

daß im Falle durch das allgemeine Sinken des Zinsfußes oder andere Umstände,
die dem Reservefonds zustießende Summe sich nicht als ausreichend erweisen sollte,
bei der Feststellung des nächsten Etats darauf Bedacht zu nehme» sein wird, die dem
Ständefonds zu zahlenden Zinsen des Stammkapitals entsprechend herabzusetzen,
beschließt der Ausschuß, dein Provinzial-Landtag vorzuschlagen:

Unter Anerkennung der Richtigkeit der vorangcführten Motive zur Zeit von
einer weitern außerordentlichen Dotirung des Reservefonds abzusehen."

Landtags-Marfchall: Ich eröffne über diesen Antrag des I. Ausschussesdie Diskussion.
Der Herr Abgeordnete von Grand-Ny hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ny: Meine Herren! Nur ein paar Worte möchte ich mir
bei der augenblicklichen Geschäftslage gestatten. Ich bin als Antragsteller mit dem Herrn
Abgeordneten von Cnnern dem Antrage des Ausschusses beigetreten, weil durch denselben diejenigen
Zwecke welche wir mit unserem Antrage verbunden haben, vollständig erreicht sind.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand zu diesem Antrage das Wort? — Es
ist nicht der Fall ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung, ^ch bitte
Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Meine Herren! Ich will an diefcr Stelle darauf aufmerksam machen, daß ich in der

Voraussetzung, daß wir mit den noch vorliegenden Geschaftssache» so schnell fertig werden, daß
der Herr La»dtags-.Uommissarius um 12'/« Uhr hierherkommen kann, um die Session des
Landtags zu schließen, bestimmt habe, daß von 12 Uhr an in dem Sitzungssaale des I. Ausschusses
die Diäten an die Mitglieder des Landtages ausgezahlt werden. Sollten uns die Debatten
etwas weiter führen, dann würde ich um 12 Uhr Jemand zu dem Herrn Landtags-Kommissarius
schicken um ihn zu bitten, etwas später zu kommen, ich hoffe aber, daß es uns gelingen wird,
bis dahin fertig zu werden. ^ ,„ «. .^. „

Wir kommen nun zu dem Neferat des comblnirten II. und III. Ausl,chu,scs,

betreffend den Kra'iken-Versicherungszwang auf selbststäudige Gewerbetreibende
der Tertil-Hausindustrie. Referent ist der Herr Abgeordnete Friederichs.

Referent Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Bei der Ausdehnung dieses Referats
bitte ich um Ihre Geduld oder um Ihre freundliche Unaufmerksamkeit. (Oh!)

Das Referat lautet:
Der Herr Ober-Präsident der Rheinprovinz hat durch ein an den Herr» Landtags-

Marschnll"gerichtetes Schreibe» vom 2. Dezember cr. den Antrag gestellt, der Provinzial-Landtag
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möge den Kranten-Versicherungszwung»ach Maßgabe des Gesetzeovom 15. )uni 1883 auf die
Meister der Tertil-Hausindustrie i,n Kreise Geilenkirchenund iu deu BürgermeistereienBeeck,
Elmpt, Erkelenz, Kuckhofen,Niederkrüchten, Schwanenberg und Wegberg des Kreises Erkelenz ausdehnen.

Der combinirtc II. und III. Ausschuß, welchemdie Angelegenheitzur Berathung über¬
wiesen wurde, hat in seiner Sitzung vom 4. December cr. sich einstimmigfür diese Ausdehnung
ausgesprochenund den von dein Herrn Ober-Präsidenten beigefügtenStatutentwurf mit einigen
unwesentlichen Modifikationenangenommen.

Der Ausschuß ist bei seiner Beschlußfassungvon folgenden Motiven geleitet gewesen:
Gemäß ß. 2 des Reichsgesetzeo betreffend die Krankenversicherungder Arbeiter vom

15. >mni 1883 kann durch statutarischeBestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder einem
weiteren Kommnnalverbandefür seinen Bezirk oder Theile desselbender Kranken-Versicherungs¬
zwang auf sclbstständige Gewerbetreibende,welche in eigenen Vetriebsstätten im Auftrage und für
Rechnung anderer Gewerbetreibendermit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse
beschäftigtsind (Hausindustrie) erstreckt werden.

Auf Grund dieser Bestimmung sind im RegierungsbezirkDüsseldorf durch Beschlußfassung
der Bürgermeistereien oder Kreise alle Meister der Hausindustrie vcrsicherungsvflichtigerklärt
worden, desgleichen im RegierungsbezirkAachenim Kreise Heinsberg und in 7 Bürgermeistereien
des Kreises Erkelenz,wahrend in den übrige» ? Bürgermeistereien des Kreises Erkelenz und im
ganzen Kreise Geilenkirchendie betreffendenVerbände die Ausdehnung der Versicherungspflicht
abgelehnt haben. Es wird nunmehr die Intervention deü Provinzial-Landtags angerufeu, um
durch statutarische Bestimmung auch in diesen Bezirken die Ausdehnung des Kranten-Versicherungs-
gesetzcs durchzuführen. Der Ausschußerkannte die großen Wohlthaten des Kra»ke»-Verficherungs-
gesetzes einstimmig an und erachtete es daher für wünfchenswerth, daß eine möglichst große
Anzahl von Arbeitern dieser Wohlthaten theilhaftig würde.

Er war aber fernerhin der Meinung, daß das Eingreifen des weitereu Kommunal-
ucrbandes, des Provinzial-Landtags, bei dem Widerstreben der engeren Kommunalvcrbändeei»
möglichst beschränktes sein müsse und sich daher nur auf diejenige Klasse von Gewerbetreibende»
erstrecke» dürfe, bezüglich deren eine einheitliche Handhabung des Kranken-Versicherungsgesetzes
als unbedingte Nothwendigkeitsich herausgestellt habe. Dies ist aber der Fall bei der Hand-
weberci. Die Mehrzahl der Haudwebstühle im niedcrrheinischenBezirk, welcher auch die Kreise
Erkelenz und Geilenkirchen umfaßt, stellt Sammt- und Seidemuaaren her, die Minderheit baum-
wollenc,, halbwollene und leinene Gewebe. Die Lage der Handwerker ist in Folge der vielen
Schwankungenin der Sammt- und Seideindustrie eine sehr unsichere. Während die Sammtweber
im Winter 1880 auf 1881 hungerten, hatten sie im Frühjahr 1831 bis zum Herbst 1884 guten
Verdienst, sind aber seitdemwieder sehr schlecht und zu niedrige» Löhne» beschäftigt.

Diese »»sichere Lage wurde längst von denjenigen Gemeinden, i» welchen nur Hand¬
werker und keine Fabrikanten ansässig sind, schwer empfunden.

Die in Crefeld, Viersen «. wohnendenFabrikanten tonnten zu den Lasten der Armen¬
pflege, welche in Zeiten der Gefchäftsstockung für die Weber eintreten »nußte, nicht herangezoge»
werden. Gemeinden »nd Behörden im Regierungsbezirk Düsseldorf haben diese Gelegenheit,
welche das Reichsgesetz vom 15. Januar 1883 bot, mit Freude ergriffen und den Kranken-Ver-
sicherungLzwllügauf die Webermeisterausgedehnt. Als nothwendigwurde aber allseitig anerkannt,
daß sämmtliche Haiidwerker im gmrzen »iederrheinischenBezirk dem Versicherungszwangmit
gleichen Rechten nnd Pflichten unterworfen werden.
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Es liegt, nämlich bei der jetzigen Gefchäftsstocknngin der Sammt- und Seidenweberei
oie Gefahr vor, daß Fabrikantendiejenigen Weber vorzugsweise beschäftigen, welche dem Versicherungs¬
zwange nicht unterliegen uud für welche solche Fabrikanten deshalb keine An- nnd Abmeldungen,
sonne keine Veitrags-Zahlunge» zu bewirken haben.

Die statutarischen Bestimmungen, welche im Düsseldorfer Bezirke und demnächst im
Kreise Heinsberg und in der Hälfte des Kreises Erkelenz durchgeführt worden sind, legen
nämlich übereinstimmendden Fabrikanten, welche Weber oder sonstige Meister der Textil-Industrie
beschäftigen, die Verpflichtungauf, dieselben an- und abzumelden,den Beitrag für sie einzuzahlen
uud '/« dieser Beiträge, welche in die betreffenden Ortskrankcnkasse oder in die Gemeinde-Kranken-
Versicherungskasse fließen, aus eigenen Mitteln zu leisten.

Die Weber-Innungen von Brüggen, Born, Bracht, Amern St. Anton und St. Georg
(im Kreise Kempen) haben Beschwerdegeführt, daß die Weber aus denjenigen Theilen des
AachenerBezirks, für welche der Versicherungszwang nicht bestehe, mit Vorliebe beschäftigt würden.

Die Königliche Regierung zu Düsseldorf hat bestätigt, daß von einzelnen Fabrikanten
der Versuchgemacht worden ist, nur solche Weber zu beschäftigen, welche dem Versichernngszwange
nicht unterliegen. Desgleichenist aus dem Kreise Heinsberg der Königlichen Negierung zu Aachen
ein Fall zur Kenntniß gebracht worden, in welchem wegen der dort eingeführtenKrankenversicherung
eine Arbeitsentziehungseitens eines Sammetfabrikanten aus Rheydt stattgefundenhat. Aus diesen
Gründen erscheint es dringend wünfchenswerth,auch für die in Rede stehendenGebiete den
Kranken-Versichcrungszwangeinzuführen. Die von den betreffenden Verbänden angeführten Gründe
ihrer ablehnendenBeschlußfassung — nämlich die gegenwärtigeGeschäftsstockungund die Niedrigkeit
der Löhne — vermochte der Ausschuhnicht als durchschlagend anzuerkennen; denn bei völliger
Gefchäftsstocknng tritt der Versichcrungszwang gar nicht ins Leben, indem nur die beschäftigten
Weber versicherungspflichtig sind, und mit der Beendigungder Beschäftigungauch die Vcrsicherungs-
pflicht aufhört. Bei geringer Befchäftigung aber ist die Einführung der Versicherunggerade
wünfchenswerth, damit auf die Arbeitgeber, welche ei» Drittel der Beiträge aus eigenen Mitteln
zahlen müssen, ein Theil der Armenlast abgewälztwerden kann. Wenn ferner die Beiträge der
Arbeiter bei den jetzigen Lohnverhältnissenzu hoch sein sollten, so bat die Aufsichtsbehördedas
Recht uud die Pflicht, auf Grund der A 9 und 22 des Krankenversicherungs-Gcsetzcs den durch¬
schnittlichenTagelohn, nach welchem die Beiträge prozentual berechnet werden, entsprechend
herunterzusetzen.

Der Ausschußwar endlich der Meinung, daß die Rücksichtnahme auf die Handweber in
den benachbarten Kreisenfür den Prouinzial-Landtag durchschlagend sein müsse, den Aersicheruugs-
zwaug auf die Kreife Geilenkirchmund Erkelenz auszudehnen, nnd beehrt sich hiernach bei dein
Provinzial-Landtage einstimmigden Antrag zu stellen:

„Der hohe Landtag wolle den von dem Herrn Ober-Präsidenten vorgelegten Stntnt-
entwurf in der von dem AusschußbeschlossenenForm annehmen."

Meine Herren! Ich frage Sie nun, ob ich auch den ganzen Statutenentwurf vorlefen
soll. (Stimmen: Nein!)

Er ist eingehendgeprüft und eingehendberathen worden; der Beschluß des Allsschusses
wurde dann einstimmiggefaßt; ich glaube, Ihnen empfehlenzu dürfen, den Antrag gemäß dem
Referate anzunehmen

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschusses die Diskussion.
Zunächst hat der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech das Wort.
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AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich »nichte mich blos darüber orientiren, ob in
die Statuten die Bestimmn»«,aufgeiwmme»worde» ist, daß blos diejenige» Weber dem Zwang
unterworfen werden sollen, deren Hauptbeschäftigungdie Weberei ist,

Landtags-Marschall: Ich bitte den Herr» Referenten zu antworten.
Referent AbgeordneterFriederichs: Von Hauptbeschäftigungist nicht die Rede, sondern

von Hausindustrie überhaupt. Ich wüßte auch nicht, wie die richtige Feststellung geführt
werdeu könnte.

Landtags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich halte es doch für wichtig,

daß diese Unterscheidunggemacht wird. Dieser Unterschiedist mich z. B. in den Bestimmungen
der Weberkasse»der Kreise Kempen und Geldern gemacht worden. Es ist dort der Unterschied
Haupt- und Nebenbeschäftigungausdrücklich geinacht worden. Es kommen ja Fälle vor, wo die
Weberei nebenher mitbetrieben wird, uud diese Fälle »lochte ich doch vom Zwang ausgenommen
sehen. Ich möchte daher den Antrag stelle», daß i» den betreffendenParagraphen des Statuts
ausdrücklich das Wort „Hauptbeschäftigung"aufgeuommenwerde.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Ich bitte Sie, dem Antrag des

Herrn AbgeordnetenGraf von Hoensbroech nicht zuzustimmen,um die Weber nicht in Versuchung
zu führen, als Nebenbeschäftigungdarzustellen, was schließlich Hauptbeschäftigungist. Es könnte
eine ganze Reihe von Differenzenzwischen Beamten uud Webern entstehen. Die Versuchungfür
den Arbeiter, zu täufchen und nicht wahr zu bleiben, würde allein schon mich dagegen stimmen
lassen. Ich bitte, den Vetheiligten nicht diese Falle zu stellen! —

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteBreuer hat das Wort.
AbgeordneterBreuer: Ich muh es als eine» beklagenswerthen Umstand bezeichnen, daß

die Ausdehnung des Versicherungszwangs auf die Meister der Textil-Industrie in die Zeit
hineinfällt, wo eine allgemeine Geschäftsstockungeingetreten ist. Als noch beklagenswerther
bezeichne ich den Umstand, den der Herr Referent bereits im Referat hervorgehobenhat, — daß
es Arbeitgebergiebt, die in Mißachtung der gesetzlichenBestimmungen die Weber gewissermaßen
zwingen, nicht in Ortskrankenkassen,sonder» in die eingeschriebenen Hülfskasseneinzutreten, damit
sie von der Pflicht befreit werden, '/» mitzuzählen, welche ihnen gesetzlichobliegt. Ich habe i»
diese»!hohe» Hause nicht unerwähnt lassen wollen, daß diese Fälle vorkommen,und es sind mir
einzelnepersönlichgenau bekannt. — So lange zu dem Gesetze betreffend die Krankenversicherung
der Arbeiter nicht Ergänzungsgesetzekommen, meine Herren, glaube ich, wird der Zweck im
Großen und Ganzen nicht erreicht werden, welcherangestrebt worden ist. Ich darf zur Beweis¬
führung meiner Behauptung anführen, daß namentlich auch die eingeschriebenen Hülfskassender
Ausführung des Gesetzes sehr hinderlichim Wege stehen. (Sehr richtig!)

Im Statut der eingeschriebeuen Hülfskassensteht zumeistdie Bestimmung, daß mit dem
45. Lebensjahre das Ende da ist, wo man aufgenommen werden kann. Folge davon ist, daß
nur junge Leute in die eingeschriebenen Hülfskassen kommen. Erfahrungsmahig steht aber auch
fest, daß die älteren Leute viel mehr krank werden und so bleibt den Ortskrantenkassen natürlicher
Weise nur das übrig, was an älteren Leuten vorhanden ist und diese werden, wenn sie nur allein
Beiträge zu leiste» haben, schwerlich in der Lage sein, das Ganze zusammenhalten zu können.
Dann steht man bald vor dem Ruin. Die Beiträge, wenn sie auch fliehen, werden durch häusige
Krankheitender alten Leute so absorbirt, daß der Zusammenbruchder Kasse erfolgt. Ich würde
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es nach meiner Auffassungsehr gern sehen, wenn gesetzlicheBestimmungen erlassen würden, die
dahin führten, daß außer der allgemeinenOrtskmnkentassekeine eingeschriebene Hülfskasse oder
Innungskllssen, sowie andere Nebenkassenfortbestehen dürften, damit fernerhin etwaige Begünstigung
durch Zuwendung der Arbeit an Mitglieder der Hülfskasse fortfiele, hierdurch die Zufriedenheil
bei den in der Hausindustrie beschäftigten Personen sowohl unter sich, wie auch ihren Arbeitgebern
gegenüber zunähme und so endlich das, was im Großen und Ganzen angestrebt wird und was
in seinen Wirkungen segensreich sein kann, auch in ersprießlicherWeise gefördert würde. Diefe
Bemerkungenhabe ich mir erlaubt, hier im hohen Hause vorzubringen und freue mich, aus den
uerfchiedenenGesichtern herauslesenzu können, daß viele der Herren im hohen Hause mit mir
dieser Meinung sind.

Land tags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteBünniger hat das Wort.
AbgeordneterBönniger: Meine Herren! Als im II. und III. Ausschußuns die Bor¬

lage zugestellt wurde, war ich mit der Sache wenig bekannt. Ich habe mich aber in der Zwischen¬
zeit im Kreise Kempen erkundigtund möchte diesem Referate in seinen, ganzen Inhalte beitreten.
Nur eins möchte ich besondershervorheben. Es ist im Referate die Frist der Einführung auf
den 1. April festgefetzt. Um allen gerecht zu werden, auch den Petenten, die, gerade in dieser
Winterzeit, schlimmerdaran sind, indem die Fabrikinhaber die Arbeiter sich aus den Kreisen auf¬
suchen, wo kein Versicherungszwangbesteht,möchte ich beantragen, daß der Kranken-Versicherungs-
zwang sofort, spätestensaber bis zum 1. April 1886 eingeführt werde. Meine Herron, wie auch
in dein Referate erwähnt wird, beklagen sich die Seidenweber der Gemeinden Born, Brüggen
u. s. w., daß sie keine Arbeit haben, indem die Arbeiten ausschließlichoder zum grüßten Theil
nach den Kreisen Erkelenz und Geilenkirchcnhin vergeben werden, wo der Versichernngszwang
nicht besteht, was da angeführt wird, wenn die Weber keine Arbeit haben, braucheildiefe auch
nicht an die Kasse zu zahlen, ist nicht ganz zutreffend. Die Weber iu dem Kreise Kempen unter¬
werfen sich gerne dem Versicherungszwangund tragen auch ihrerseits dazu bei, aber sie leiden
gerade dadurch, weil iu Folge davon Arbeitslosigkeiteintritt. Es geschieht deshalb mit Recht,
daß sie sagen, wir möchten,daß auch die andern die Verpflichtungerhalten.

Wenn ich bedenke, wie in den Gemeinden des Kreifes Kempen, die von dieser Industrie
leben, die Gemeindelastenhcranwachfen, so hat es mich gefreut, daß dieser Versicherungszwang
durchgeführtwerden soll, wodurch die Fabrikantenzur Erhaltung dieser Leute herangezogenwerden.

Wenn in den guten Jahren von 1870 bis 1882 in manchen Gemeinden450 °/« von
Klassen- und Einkommensteuer,240 °/n von Grund- und Gebäudesteuerund 100 > von Gewerbe¬
steuer erhoben werden muhten, wohin soll es jetzt führen? So kann ich Ihnen aus Brüggen
anführen, daß der Bürgermeister im vorigen Monat an die Königliche Regierung zu Düsfeldorf
gefchrieben hat, wenn nicht bald Veränderung eintrete, so müsse seine Gemeinde sich bankerott
erklären.

Deshalb bitte ich Sie, treten Sie meinem Antrage bei, daß der Krantenversicherungs-
zwang sofort eingeführt werden möge, spätestensbis zum 1. April 1880.

Landtags-Marschall- Sie tragen also darauf an, daß der Versicherungszwangfofort
eingeführt wird, oder spätestens bis zum 1. April? Ich bitte, den Antrag einzureichen.

Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Es scheint die Materie im ganzen hier noch eine

ziemlich fremde zu sein. Ich habe im Jahre 1855 in der Stadt Elberfeld eine solche Kranken¬
kasse zunächst eingerichtetund dann persönlichgeleitet. Es war damals in Preußen möglich, auf

54
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Grund des Gesetzes vom Jahre 1849 durch Ortsstatut eine solche Kasse zu errichten. Damals,
als bei uns durch Ortsstatut beschlossen wurde, eine solche Krankenkasse zu errichten, hat sich
derselbe Widerstand gefunden, sowohl auf Seiten der Arbeitgeber, wie auf Seiten der Arbeit¬
nehmer, wie er jetzt in denjenigen Gemeinden eintritt, die auf Grund des neuen Reichsgesetzes
diesen Krantenkassenzwang einführen wollen. Auf der andern Seite habe ich aber durch die
Erfahrung mich gelernt, wie allgemein heute, bei uns wenigstens, das gerade Gegentheil in
Bezug auf die Auffassung über diefe Kassen eingetreten ist. Wenn man im Anfang glaubte,
solche Kassen könnten nicht bestehen, so kann ich Ihnen die Versicherung geben, daß sie bestanden
hat während der Cholera und der Pockenepioemie; sie hat alle die Epidemieen überwinden
tonnen, hat ihre Mitglieder aus den regelmäßig erhobenen Beiträgen unterstützt und hat jetzt
außerdem einen Bestand von Kapital angesammelt uon ungefähr 50 000 M. Ich glaube, das
sind Zahlen, die am besten für die Wohlthätigkeit und die Wohlthaten des Instituts sprechen.
Namentlich möchte ich den Herrn Kollegen Breuer beruhigen. Es ist nicht wegzuleugen, daß im Anfange
Mihstände vorhanden waren, daß die Krankenkassen Halbkranke oder Simulanten und ältere Leute mit
übernehmen müssen und der junge Bestand nicht in die Kasse hereinkommt, aber das sind Sache»,
die die sich mit der Zeit ausgleichen. Was den Herrn Grafen von Hoensbroech angeht, der eine
genauere Definition haben will: wer ist Weber und wer nicht, was ist Hauptbeschäftigung und
was ist Nebenbeschäftigung? so sind auch diese Fragen nn mich herangetreten und wir haben
festgestellt, sobald der Arbeitnehmer uon dein Arbeitgeber Arbeit übernimmt, und beide den Vertrag
auf Grnnd des Gesetzes eingehen, so ist damit die Qualifikation als Weber refp. als Fabrik¬
arbeiter bergesteltt. Eine andere Definition wird auch nie möglich sein. Ich will nnr noch
hinzufügen, daß das Statut, das dort liegt, ein Normalstatut ist, wie es uon der Regierung vor¬
gelegt wird, um es je nach den lokalen Bedürfnissen anders zu fassen, wo das gewünscht wird,
und daß die Regierung in allen Fällen ans die lokalen Wünsche eingegangen ist.

Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von (innern: Ich verzichte.
Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Kattwinkel hat das Wort,
Abgeordneter Kattwinkel: Es ist ja nicht zu verkennen, daß die Ausdehnung des

Kassenzwanges auf die Hausindustrie mit manchen Schwierigkeiten verbunden ist. Die Arbeiter
haben alle ein gewisses Vorurtheil, ein gewisses Mißtrauen, wenn etwas Neues eingeführt werden
foll, aber ich kann Sie aus langjähriger eigener Erfahrnng versichern, daß dieses Vornrtheil,
dieses Mißtraueil nur so lange nnhäll, als bis die Leute einmal trank gewesen sind. Haben sie
einmal einige Wochen lang Unterstützung bekommen, und brauchen, wenn sie genesen sind, nichts
für Arzt und Apotheker zu bezahle!:, fo ist das Vorurtheil verschwunden, der Arbeiter ist versöhnt
mit dem Gesetz. Ein anderes Mißtrauen, das eben durch die Vorlage beseitigt werden soll, ist,
daß der Arbeiter, der keiner Krankenkasse angehört, gegenüber demjenigen, der Mitglied einer
solchen Kasse ist, von dem Fabrikanten bevorzugt werden soll. Außerdem sagt der Arbeiter: ja,
der Fabrikant ist gehalten, zu den Lasten der Krankenkasse seinen Theil beizutragen, aber auf die
Dauer der Zeit werde er es ihm am Arbeitslohn kürzen, und fo werde er doch alles felbst zahlen
müssen. Meine Herren, auch das ist falsch. Der Beitrag, den die Fabrikanten zu diesen Kassen
zu leisten haben, ist ein so kleiner, ein so minimaler, daß er bei dem Werth der meisten Fabrikate
nicht in die Wagschale fällt, daß der Fabrikant ihn kaum gewahr werden wird und daß es ihm
nicht einfallen kann, einen guten Arbeiter wegen eines so kleinen Zuschusses zu entlassen. Dann
ist gesagt worden, meine Herren, es würden sich dadurch Mihstände ergeben, daß ältere «eute in
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die Nassen aufgenommen würden, oder ein Unrecht dadurch entstehen daß sie zurückgewiesen
m.d.,Mei e Herren, es ist gesetzlich unzulässig, daß ,°lche Kasftn altere Leute ausschlreyen.
E rd kew^ '«erden, worin steht daß ältere Leute ausgeschlossen werden
Mn n sollt e. aber doch geschehen, so hätten diese älteren Leute das Recht an dre Gememden
tonnen, so e a ^ . ^ ^^ ^ ^^^ ^ ist un Gesetz vorgesehen, daß

!n ^en Gemei^' ^ine Kasse besteht, der Arbeiter das Recht hat, an die Gemeinde
m solchen « .. .. .^ ^,„ Krankenvernchernng.Dann, möchte ich noch auf einige

>l »büß ist von dem Herrn .andesrath aus¬
allgemeineVortheile ^ist„ ,,^f„, ,.,.« Webstühle beschäftigt werden.

3"^ "ohn ein. Arbettew auf 10 M. wöchentlich an, so würde er
?. . .l. „naefäbr 20 Pf. pro Woche beitragen müssen; das wurde also aus das ganze

nach dem Gesetz »ahr ^"" p ^^ ^ ausmachen. Zu

^ ^^"m3n die^ —^ M. zulegeu, 'die betreffendenKr.se würden
diesen 30 000 M. '" ''" °" ^ ^.^ M. jüh,lichen Zuschuß haben. Meine Herren, ich

also dauernd,,«on ^ ^k ^ '^ berücksichtigen.Anßerden. ist noch ein Vortheil
meuw, das wäre doch nnchtrggun g u ^^ ^ ^ ^^. ^,^ ^^. ^
dabei. Wenn :ch an meme eng Hemmt ^ ^^^ ^^ ^ ^

^2"t^^^^ ste d rt nicht e^ren konnten; aber durch die

^u^ner ^ ^ ^ ^^^'^^^^
«leinen ^N ^.l . w^e ^ ^) ^ f^ ,^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^
S,e em Dorf von etwa " ^^ ^^80N M. bekommtund außerdem die Armenpraxis,

so i7 e^ W^Att immerhin in der Lage, sich an ei,mu solchen Orte niederzulassen. Diesen
indirekten «ortheil bitte .„. .„^eb bat das Wo

^ aas-Marsckall' Der Herr Abgeorduete Maf von Hvensbroech hat das Wort.
Vbaeodneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich b»be eine kurze Bemertuug

^ ^ wbe vorhin nur einen Gedanken ausgesprochen,ich sprach incht von emem
zu machen. ^) ha«« " ^ ^. ^ allgen.einenLtinmmng keine Aussicht auf
Antrage von '""« ^^ ^„f^, ^ .„„ „,,, Ich habe nur deu Gedanken
Annah'ne und sur «men Mtz ^^ ^^^ Hauptbeschäftigung" hineiuznbri.lgen. Der
ausgesprochen °«ß es wemn y, , ^^ ^^,^ ^ ^^^ ^^.^

Herr Abgeordn.^^ ^ „, ^„, ^ite glaube ich
foll das leme Falle ,'"" ^gen ^,^ ^^^ ^,^ ^^^^ ^.^.^ ^,^^^g ^^ ^ ^n Statuten
auch nicht dap ^ "ne^a ^ ^^^^ ^^ ^^ ^ .^ ^^ ^^..^^ ^ ^
der Krankenla en m d M W ,e, P ^ ^^ ^ ^^^.^^ ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^
Vertreter der hieNgen ^ " ^ für die dortigen Verhältnissehalte, und daß bisher
diese Deklaratwn lu ' '^Ia er eben hätte. Ich will nicht gegen den ganzen Antrag
sich durchaus kem "W" s^^en g^ ^^^^ ^^ ^^,^^ ^^ ^,^ ^^^
3"^'' «'Isl e D?e at hervorgehoben,wie günstig seine. Kasse, die dort schon so viele Jahre
Der Herr K°ll°ge Metze Ya ^^,^^ ^ ^^ ^^.^,^ ^ ^^ ^^^^ ^ ^,^.^

33'eing7r!chlet wurde und ihre Thätigkeit entfaltete, war für die Weber eine ganz andere Zeit

"' ^' (AbgeordneterDietze: Eine viel schlechtere!)
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Für einen Erwerbszweig, für ein Gewerbe, das an sich nicht lebensfähig ist, und da«
sind heutzutageder größte Theil der Weber, — diejenigen, die Glanzstoffe weben, sind faktisch
durch die Einrichtung der mechanischen Webstühle nicht mehr lebensfähig, sie müssen mit der
Zeit als todtes Glied abfallen, das ist eine Thatsache, die nicht mehr zu leugnen ist — ich sage,
für denjenigenErwerbszwcig, der nicht mehr lebensfähig ist, kann ich mir nicht denken, wie auf
die Dauer eine lebensfähigeKasse gegründet werden kann. Darin liegt für mich, meine Herren,
das Hauptbedenken. Ich will das weiter nicht ausführen, ich null blos noch hervorheben, daß
aus den Weber-Kreisenvom Niederrhcin in ähnlicher Weise die schwerwiegendsten Bedenken gegen
diesen Antrag, wie er vorliegt, nicht nur aus Kempen, sondern auch von fachkundiger Seite, auch
aus den Bezirken Geilenkirchen und Erkelenz geäußert worden sind. Ich will nicht weiter gegen
den Antrag sprechen, ich werde auch nicht dagegen stimmen; aber es liegen nach meiner Ansicht
sehr schwerwiegende Gründe dagegen vor. (Rufe: Schluß!)

Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Spee hat
das Wort.

AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Ich habe eine Frage zu meiner Orientirung
zu stellen. Im RegierungsbezirkCoblenz sind eine Menge Weber, die nach Aachen, nach Crefeld
und überallhin liefern. Ich bitte mir nur zu sagen, wie es möglichist, daß diese kleinen Leute,
die nicht am Orte verwendet werden, die ihre eigenen Waaren den Fabrikanten zutragen, ver¬
sichert werden.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Schluß von dem Herrn Abgeordneten
Freiherr» Eugen von LoL gestellt worden. Es haben sich noch zwei Redner zum Wort gemeldet,
die Herren Abgeordneten Kattwinkel und Brcuer. Ich bringe den Antrag auf Schluß zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche für Schluß sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist weitaus die Majorität, Ich schließe die Diskussion und gebe dem Herrn Referenten
das Schlußwort.

Referent AbgeordneterFriederichs: Ich habe zunächst dem Herrn Abgeordneten Grafen
von Spee zu erwidern, daß, wo auch der Arbeitgeberwohnt, die Einführung des Versicherungs¬
zwanges ihn verpflichtet, die Arbeiter, denen er Arbeit giebt, sie mögen wohnen wo sie wollen,
an- und abzumelden, und damit verfällt er von selbst dem Drittel des Beitrages. Was das
Abfallen todter Glieder angeht, worauf Herr Abgeordneter Graf von Hoensbroech hingewiesen,
so vermag ich nicht alle Verhältnisse zu überschauen um zu erkennen, in wie weit solches nicht
zu verhüten ist. Wenn aber doch eine Umgestaltung der Arbeit dahin möglich ist, daß innerhalb
eines oder zweier Jahre eine andere Beschäftigung eingeführt wird, was in verschiedenen Orten
schon der Fall war, so ist die Zeit des Ueberganges jedenfalls eine leichtere und eine Armuth
verhütendere, mit den Krankenkassen als ohne dieselben. (Sehr richtig.)

Was die sofortige Einführung anbelangt, welche der Herr Abgeordnete Bönniger beantragt,
so bezweifleich deren Möglichkeitwegen des geschäftlichen Ganges der Verhandlungen mit der
Regierung; auch glaube ich, daß es dem Arbeiter im Monat April leichter werden wird, als im
Winter bei schlechter Arbeit, sofort mit der Veitragspflicht anzufangen! Zur Unterstützungwird
jedenfalls für die Einführung der Monat April günstiger sein, als der Monat Januar. Was die
Bedenken des Herrn AbgeordnetenBreuer anbelangt, so kann ich in kurzen Worten sagen: wir
hatten sie ebenfalls in meinem Wahlbezirke,welcher vielleicht in ganz Europa der bedeutendste an
Hausindustrie ist. Hat doch allein die Stadt Remscheid 3976 Arbeiter der Hausindustrie in drei
Kassen, welche sich anfangs zu einem großen Theile auch gegen den Zwang nusfprachen. Ich
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glaube, heute schon würden nur sehr Wenige sich für Wiederaufhebungausfprechen.— C« sind
im letzten halben Jahre Hunderte von Arbeitern aus der Hamburger Kasse ausgetreten und den
Ortskrankenkassenbeigetreten; meine Herren, das ist ein Ereigniß gegenüberden Bedenkendes
Herrn AbgeordnetenBreuer! Aus einer anderen freien Kasse schieden109 Arbeiter aus, um
den Ortskrankenkassen beizutreten, (Stimmen: Schluß!)

Meine Herren! Es wird von allen Seiten Schluß gerufen. Ich glaube, es ist am
besten und Sie thun wohl daran, wenn Sie den Antrag annehmen. Den Arbeitern dienen Sie
damit und auch den wohlgesinntenFabrikanten. (Bravo.)

Landtags-Marfchall: Meine Herren! Es sind also zwei Anträge gestellt. Der Antrag
des Ausschusses ist Ihnen vorgelesen worden und der Herr Abgeordnete Bönniger hat den Antrag
eingebracht,der hohe Landtag wolle sich dahin gutachtlich äußern, daß diese Kranken-Versicherung
sofort eingeführt werden möge. Ich bringe zunächst den Antrag des Ausfchusses zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen. Ich bitte nunmehr Diejenigen, die für den Zusatz-Antrag
des Herrn AbgeordnetenVonniger sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität. Der Antrag des Herrn Abgeordneten Bönniger ist damit
gefallen. Wir kommen nunmehr zum Referat des I. Ausfchuffes, betreffend Antrag
von Grand-Ry der hohe Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungs-
rath ermächtigen, 5000 Mark K f«nä psräu zur Hebung und Förderung der gewerb¬
lichen Thätigkeit in der Eifel aus bereiten Mitteln zu verwenden, denselben
zugleich beauftragen, bei der Königlichen Staatsregierung die Gewährung von
einer gleichen Summe aus Staatsmitteln zu demselben Zweck zu erbitten. Hierzu
hat der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry noch einen Zusatz-Antrag eingereicht:Der hohe Landtag
wolle beschließen hinter den Worten „5000 Mark ü tnnä xeräu" einzufügen: „jährlich auf die
Dauer der Etatsveriode". Referent ist der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich erlaube mir Ihnen
das Referat vorzulesen: „Der I. Ausschußerkennt in der Thätigkeit des Direktors des Central-
gewerbcvereins zu Düsseldorf, Herrn Fraubcrger, ein erfolgreichesund wirksames Mittel zur
Hebung der Hausindustrieenin verschiedenen Ortschaftender Eifel, er glaubt in dieser Beziehung
auf die Resultate hinweisen zu können, welche der v. Frauberger in den OrtschaftenMalmedn,
Wallenborn, Heimbach, Neroth, Gerolstein und Speicher bereits erzielt hat. Um die dort ein¬
gerichteten Hausindustrieen sicher zu stellen und weiter auszubilden erkennt der I. Ausschuß in
vorliegendemAntrage die geeignete Mahnahme und bittet auch den hohen Provinzial-Landtag
demselbenzuzustimmen."

Hierzu ist nun von dem Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ry ein Zusatz-Antrag gestellt
worden, hinter den Worten „5000 M. 5 tonä pLräu" hinzuzufügen: „jährlich auf die Dauer
der Etatsperiode". Meine Herren! Ich glaube, daß ich ganz im Sinne des Ausfchusses handele,
wenn ich Sie bitte, auch diesem Zusatz-Antragihre Zustimmung zu Theil werden zu lassen.

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion.Der Herr Abgeordnete
von Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Ich möchte nur aussprechen,daß der
Zusatz-Antrag, welchen ich soeben gemacht habe, aus der Verhandlung, welche gestern erfolgt ist,
seinen Grund' genommenhat. Es hatte der Ausschuh die Absicht, daß von den Geldern, die
dem Central - Gewerbevereinüberwiesen werden sollen, 5>0N0 M. für den hier zur Sprache
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gebrachten Zweck auch mit verwendet werden sollen. Das ist nach den Erklärungen, die hier
gestern erfolgt sind, nicht zu erwarten, weil diese Summe voraussichtlichnothwendig ist für den
Eentral-Gewerbeucrein selbst, und es ist daher mein Antrag gewissermaßeneine Ergänzung der
Vorschlägedes Ausschusses, motiuirt durch die veränderteSachlage, wie ich gestern schon andeutete.
Meine Herren! Ich möchte noch eins hinzufügen: Das Wort „Eifelgegend" soll nicht im engeren
Sinne verstandenwerden, sondern sich auf andere Gebirgsgegenden beziehen; es ist nicht ausge-
schlössen,daß auch für diese die Summe zu gleichem Zweck verwendet wird,

Landtags-Marschall: Meine Herren! Dann darf ich Ihnen wohl vorschlagen,daß
Sie den Ausdruck dahin abändern: „die Gebirgsgegenden der Nheinprovinz". Ist der Antrag¬
steller, der I. Ausschußund der Landtag damit einverstanden. (Zustimmung.)

Dann ist die Sache wohl erledigt. Es würde der Antrag in dieser Weise abzuändern
sein, unter Hinzufügung des Zusatz-Antrages „jährlich auf die Dauer der Etaw-Periode". Meine
Herren! Es hat sich Niemand mehr zum Wort gemeldet. Ich schließe die Diskussionund briuge
die Ihnen so vorgelegten Anträge zur Abstimmung. Es steht also dabei „jährlich auf die Dauer
der Etatsperiode" d. h. für 1886/8? uud 1887/88. Ich bitte diejenigenHerren, welche gegen
die Anträge sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zu dem Referat des I. Ausschusses zu dem Antrage des Abge¬

ordneten Courth und Eons., betreffend die Bewilligung einer Bonifikation an die
Feuer-Soeietäts-Veamtcn aus Anlaß des 50jährigen Bestehens der Provinzial-
Feuer-Societät. Referent ist der Herr AbgeordneteCourth.

Referent AbgeordneterEourth: Wie Ihnen aus der vertheilten Festschriftbekannt ist,
feiert unfere Societät am 5. Januar n. I. den Gedenktag ihres 50jährigen Bestehens. Ich
hatte mir, unterstützt von einigen anderenMitgliedern des hohen Landtages, erlaubt einen Antrag
einzubringen, dahingehend, daß den Beamten der Societät eine Anerkennung aus Anlaß des
Festes gewährt werde, und zwar ging der Antrag dahin, 2000 M. jährlich in den Etat einzusetzen,
welche von dem Direktor der Societät zu Gunsten der Beamten verwendet werden sollten.

Im Ausschuh kam ein Gegenantrag, der dahin ging, eine einmalige Gratifikation zn
bewilligen, und dieser hat dann Beifall gefunden. Ich habe mich veranlaßt gesehen, zu Gunsten
dieses Antrages den meinigen zurückzuziehen.Das Referat, welches das Nähere crgiebl, lautet:

„Der Abgeordnete Eonrth hatte folgendenAntrag bei dem Provinzial-Landtage eingebracht,
welcher dem I. Ausschusse überwiesenworden ist:

„Der Landlag wolle beschließen,in den Ausgabe-Etat der RheinischenProvinzial-
Feuer-Societät einen Betrag von jährlich2000 M. als Gabe des 31. Provinzial-
Landtages bei Gelegenheit des 50jährigen Bestehens der Societät, mit
der Bestimmung einzustellen, daß dieser Betrag von dein Direktor der Societät zu
Gunsten der Beamten derselbenverwendet wird."

Der I. Ausschuß ist über diesen Antrag in Berathung getreten. Der Antragsteller
erläutert denselben dahin, daß er nickt die Bildung eines willkürlichenDispositionsfonds, fondern
eines Unterstützungsfondsfür Krankheitsfällebeabsichtigthabe.

Nachdem von einer Seite beantragt war, daß dein Verwaltungsrath die Verfügung über
die zu bewilligendeSumme zugewiesen werden solle, von anderer Seite die beantragte Summe
als zu hoch erachtetwar, gab der Landes-Direktor dem BedenkenAusdruck, welchessich daraus
ergebe, daß bei Annahme des Antrages die Beamten der Provinzial-Feuer-Societät gegen diejenigen
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„"".'',, .. . bei dein hohen Landtage zu beantragen:
,,, ^.nischen Provinzial-

^ .«-Societät an die Beamten derselben eine einmalige Gratifikation und zwar 1. an
Adams in Hohe von 1000 M„ 2. an die übrigen Beamten

Inm^ zu Verkeilung dnrch den Societäts-Direktor in Höhe «on 5000 M. »ns
t 7^raordw»rium des Etats der Societät des Jahres 1885 bewilligen."

La^tag^M^ Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. Der Herr Abge¬

ordnete Senl hat das Wort. ^^ ^ ^^^ ^,^ ^^„^^,^ ^, ^^ dahin zll

^rmorten^ ^'^^n^^^ n^ Su2e
^00^"mRil^ Nbrige^ Ersparnisse an dem Etat die .000 N. wohl

zu beschaffen mären. . .^, ,„^ keinen Anstand haben, Sie werden mohl damitLandtags-Älarilliuli,. ^^-,
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^ ,. > >,i?ol^,'nt ist der Herr AbgeordneteDretze.

'^'"' ^^ letzte Neferat ist da. wichtigste
Re rcn Abge det r ,^ ^ ^^ ^^^^ ,^ ^^^^^ ^^^^

E° wird vorgeschlagen,dem Herrn
nnt n Herrn Sekretär Rheinert 300 M., dem Herrn Sekretär

«0 M de^ "" '^ '"" ^ "ndantenBierMter 100 M,
Artz 300 M. d m Ä « ^ , ^^^^ ^ ^ ^ ^^ ^^^ Korf,nacher50 M.,

7^'""^^ M, der Frau Pourrier in der Garderobe 75 M in Summa
,7^.. i> „. s-.mlliaen Es ist dies etwas wemger, als ui den, ebenp langen Landtage voin
Ialre 1881 bei dem 1911 M- bewilligt wurden. Ich beantrage Namens des I. Ansschnsse«,
i^Sn.nma 'l870 M. Gratifikationen bewilligenzu wollen.

"andtaas-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Mstuinon. - E. meldet ,rch
^" ^««,-t ick schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
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Meine Herren! Ich bitte noch um Ihre Ermächtigung, das Protokoll der heutigen
Sitzung festzustellen. — Da kein Widerspruch erfolgt, nehme ich >an, daß Sie mir diese Ermächti¬
gung ertheilt haben.

Ferner bitte ich dieselben Herren, welche bei Eröffnung des Landtages den Herrn Ober-
Präsidenten hier empfangen haben, auch jetzt wieder ihn empfangen zu wollen; der Herr Ober-
Oberpräsident wird um 12 ^2 Uhr hier eintreten.

Meine Herren, wir stehen am Ende unserer Arbeiten, erlauben Sie mir mit einigen
Worten darauf zurückzublicken. Wenn ich mir beim Eintritt in die Arbeit zu sagen erlaubte, daß
wir besonders freudig in diesen Landtag eintreten, so hat sich dieses jetzt nach Abschluß unserer
Arbeiten, Sie werden mir dieses zugeben, in der schönstenWeise bewahrheitet. Sie haben, »reine
Herren, in der kürzesten Zeit eine ganz gewaltige Masse von Arbeiten bewältigt, und ich darf
wohl hier anführen, daß Sie beinahe fämmtliche Vorlagen des Provinzial-Verwaltungsraths fast
einstimmig mit wenigen Aenderungen angenommen haben. Meine Herren, ich sehe darin einmal
das Zeichen, daß unsere Beamten und unser Herr Landes-Direltor diese Vorlagen in der vor¬
züglichsten Weise instruirt und vorbereitet und eine ungeheure Arbeit hineingesetzt haben, für
welche ihnen unser Dank gebührt, und zweitens, daß Sie die Parteilosigkeit und Objektivität der
Vorschläge, die Ihnen der Provinzial-Verwaltungsrath nach diesen Vorarbeiten der Beamten
gemacht hat, durch die Annahme der Vorschläge anerkannt haben. Meine Herren, ich glaube, daß
wir auf dieses Resultat allseitig, sowohl im Landtage wie im Provinzial-Verwaltungsrath wie
auch innerhalb der Zahl unserer Beamten stolz sein können. Meine Herren, es erübrigt mir nur
noch Ihnen von Herzen zu danken für das Vertrauen und die Nachsicht, die Sie mir auch
während dieser Session des Landtages entgegengebracht haben. Ich bitte Sie, mir dieses Vertrauen
und diese Nachsicht auch in Zukunft zu bewahren; ich werde darin stets die Kräftigung finden,
auch in Zukunft für unfere Provinz in der Weife weiterzuarbeiten, wie ich es bisher zu thun
bestrebt war, es möge die Zukunft bringen was sie wolle.

Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.
Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Ich glaube, ich spreche in Ihrer aller Namen,

wenn ich Sie auffordere, auch diesmal nicht auseinander zu gehen, ohne daß wir unserem Herrn
Landtags-Marschall für die unparteiliche Leitung unserer Geschäfte und unserer Arbeiten auf¬
richtigen Dank darbringen. (Bravo!)

Wir freuen uns, daß wir statt in den Anfangs vermuthcten 3 Wochen nunmehr in
14 Tagen die Arbeiten erledigt haben. Dazu hat in erster Linie beigetragen die stramme
Antreibung zur Arbeit und die tüchtige Ausnutzung der Zeit. Wir danken aufrichtig unserem
Landtags-Marfchall. (lebhaftes Bravo!)

Zum Zeichen des Dankes bitte ich Sie, sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Landtags-Marschall: Meine Herren! Gestatten Sie mir, meinen Dank für die an

mich gerichteten Worte auszusprechen, Ihnen nochmals zu danken für die Nachsicht, die Sie mir
entgegengebracht haben. Sie erlauben mir aber auch, Ihnen zu sagen, daß ich diesen Dank nicht
allein auf meine Schultern nehmen kann, denn er gebührt in ganz demfelben Maße den Herren
Vorsitzenden der Ausschüsse, die in ganz uuglaublich schneller Zeit mit Ihrer Unterstützung die
Arbeiten vollendet haben, ganz besonders unserm verehrten Herrn Vice-Marschall, Ich bitte Sie,
ineine Herren, meinem Danke, den ich an die Herren richte, auch Ihrerseits sich anzuschließen,
indem Sie sich von Ihren Sitzen erheben. (Geschieht.)

Unsere Verhandlungen sind geschlossen.
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Um l»'/2 Uhr trat der Königliche Landtags-Konunissarius, Seine Ercellenz der Ober-
Präsident der Nheinvrovinz, Herr Dr. von Bardeleben, von einer Deputation geleitet, in den
Saal und hielt folgende Ansprache an den Landtag: .....

Meine geehrten Herren! Es ist Ihnen in dieser Atzung gelungen, diejammtlichen Ihnen
überwiesenen Arbeiten innerhalb der durch das Allerhöchste Provositions-Dekret bestimmten Zeit¬
dauer vollständig zu erledigen, ohne daß es, wie es sonst meistens geschehen ist eines Antrages
ans Verlängerung dieser Frist bedurft hätte. Sie haben dieses Ziel nur errercheu können durch
eine sehr angestrengte Thätigkeit, durch die vollste Ausnutzung der Ihnen gegebeneu Zelt, dann
aber auch dadurch, daß Sie unter Beiseiteschiebung aller nicht unbedingt nothwendig zu behandeln¬
den Differenzpuntte eine möglichst einmüthige Lösnng der Ihnen gestellten Ansgaben erstrebt
haben. Diese Aufgaben waren auch diesmal wieder zahlreiche und bedeutende, ,^e Staats-
regiernng hat Ihnen allerdings nur eine geringe Zahl von Vorlagen gemacht Anyer den nn
Allerhöchsten Provositions-Detret vorgeschriebenen Wahlen zu veychledeneu ständischen ttomm>süo»e»
habe ick im Laufe der Sitzung nur noch zwei anderweitige Vorlagen Ihrer Berathung zn unter¬
stellen gehabt, einmal den Antrag anf Anlehnung des Kranken-Versicherungszwangs für die
Arbeiter der Hausindustrie auf verschiedene Meise des Neglernngsbeznl. Aachen, und dann e>ne

Novelle zur Ausführungsverordnung de° Fischereigesetzes^ Dagegen ist da° Material, da° Ihnen
au<-> der Mitte Ihrer ständischen Verwaltung dnrch den Provmzml-Verwaltungsrath vorgelegt
worden ist,' anck diesmal wieder, wie in der Regel, sehr umfangreich und bedeutend gewesen.

M will daraus nur 2 Punkte hervorheben, emmal den Antrag wegen Verwendung der
Kreisrente resp der aus der Kreisrente angesammelten Bestände zu verschiedenen Zwecken des

Dotationsgesetzes vom 7. Juli l8?5 und sodann den Antrag auf Änderung des Aufbringungs-
nwdns der Provinzial-Umlage. I» beiden Beziehungen haben ^e Be,chlu,se gesagt, welche, >me
ich überzeugt bin, den Wm> anvertrauten Meresseu der Pwv.nz forderen ,e.n werden

Bei der Prüfung der zahlreichen Vorlagen des Proumzml-Verwaltung°ratl,es haben Sie

die Ueberzengnng gewinnen müssen, mit welchem rastlosen Eifer und mit welchem Verstaust
der Provinzial-Verwaltungsrath nnd die ständische Verwalwng dn> chnen zugewiesenen Geschäfte
erledigen Sie haben dies ja auch in erfreulicher Werfe dadurch anerkannt, daß S,e be, der
iekt aetbätiaten Neuwahl des Provinzial-Verwaltnngsrathes die alten Mitglieder 'viedergewählt
mbe» indem Sie mir die in dein Verwaltungsrath entstandenen Lücken dnrch Heranziehnng
kenntnist' u'ld eiufliißreicher Männer Ihres Vertrauens ergänzt haben. Sie tonnen ,ich der
beruhiqeuden Ueberzengnng hingebe», daß in derselben tüchtigen Weise wie bisher auch ferner die
nrmün'ialständischen Angelegenheiten werden verwaltet werden.
^'^haoe.neimrselts Ihnen jetzt nur noch meinen wärmsten Dank für das frenndliche
nnd vertrauensvolle Entgegenkommen anszufprechen, mit welchen: Sie mich auch m dieser Sitzung
wieder beehrt haben und welches das Zusammenwirten mit Ihnen mir immer in so hohe.» Matze

angenehm^naK ^^ ^ ,^ ^^^ ^,^ ^,^„^ ^^ ^^.^^^ ^^ ^..^.^^ ^ ^
Nbeinii'cke,i Provinzial-Lmidtag. ^ .......

Landtags-Marschall: Seine Majestät der Kaiser, unier allergnädigster Komg, lebe
lwck> lDie Versannnlung stinunt begeistert dreimal in das Hoch ein.)
'"'' ^ Schluß der Sitzung I2>,. Uhr
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